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Vorwort 

Die im engsten Einvernehmen zwischen Bund und Ländern vom Bllndeskriminalamt 
durchgeführte Arbeitstagung über die Kriminalität der Jugendlichen und Heranwachsenden , 
entsprach einem in der kriminalpolizeilichen Praxis seit langem geäußerten Wunsch. 

Wissenschaftler und Praktiker aller einschlägigen Disziplinen haben in selbstverständlicher 
Bereitschaft zum Gelingen der Tagung beigetragen. Ihnen gilt unser besonderer Dank. Dank 
gebührt auch den staatlichen, kommunalen und privaten Organisationen und Vereinen, die 
durch aktive Unterstützung und Entsendung von Vertretern Anteil an unseren Bemühungen 
genommen ,und damit bekundet haben, daß die im Verlaufe der Tagung erörterten Probleme 
uns alle angehen. 

Diese Probleme, deren Vielfalt und Verzahnung den Betrachter erschrecken, beschäftigen 
die Kriminalpolizei in immer stärkerem Maße. Sie stehen im Hintergrund der Taten, die zu 
bekämpfen unsere ureigene Aufgabe ist. Diesem Ziel werden wir näherkommen, wenn es 
uns gelingt, die Kräfte zu wecken und zu verbinden, die willens sind, die Jugend gegen die 
sie bedrohenden Gefahren zu schützen. Das ist in einer Zeit besonders dringlich, die sich zwar 
stolz das Jahrhundert des Kindes nennt, die aber, durch mannigfache Umstände bedingt, einen 
bedenklichen Bruch in den Beziehungen der Generationen sich vollziehen sieht. 

Zur Förderung des Zusammenhalts der an Jugendfragen interessierten Kreise wurden die 
Beiträge zur Tagung in einer Vortragsreihe zusammengefaßt. Hiermit sollen die in gemein
samer Arbeit gewonnenen Erkenntnisse fruchtbar gemacht werden; sie sollen dem in der 
Jugendarbeit Tätigen ein Leitfaden und dem Nachwuchs der Kriminalpolizei eine Hilfe sein. 

Regierungs- und Kriminaldirektor 
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Einführung 

Regierungs- und Kriminaldirektor Dr. Ni g g e m e y e r 

Bundeskriminalamt Wiesbaden 

I. 

Die Entwicklung der Jugendkriminalität und Jugendverwahrlosung, die Einbeziehung der Heran
wachsenden in den Anwendungsbereich des neuen Jugendgerichtsgesetzes und die Einführung der 
Bewährungsaufsicht haben auch die Kriminalpolizei vor neue Aufgaben gestellt. 

Wir wissen, daß der Kriminalbeamte in der Vergangenheit mit guten Fachkenntnissen für die 
strafverfolgende Verbrechensbekämpfung ausgestattet wurde, während die Schulung auf dem Gebiete 
der Vorbeugung von nachgeordneter Bedeutung schien. Im Laufe der Zeit hat sich der Gedanke der 
präventiven Tätigkeit jedoch immer mehr in den Vordergrund geschoben. Dies gilt in besonderem 
Maße für die Bekämpfung der Jugendkriminalität. 

In den Jahren 1926/27 wurde in Preußen durch die Schaffung der Weiblichen Kriminalpolizei 
versucht, die Jugend entsprechend dem ihr zukommenden körperlich-seelischen Reifungsgrad - d. h. 
jugendgemäß - zu behandeln. Sozialpädagogisch und sozialpsychologisch besonders geschulten Kräf
ten fiel in der Folgezeit die Aufgabe zu, sich in mühevoller Kleinarbeit der Kinder und weiblichen 
Jugendlichen, die mit dem Gesetz in irgendeiner Weise in Konflikt geraten waren, anzunehmen. 
Die Bemühungen erstreckten sich dabei in erster Linie darauf, die Gestrauchelten vor weiteren straf
baren Handlungen und - soweit es sich um weibliche Jugendliche handelte - vor dem Abgleiten 
in die Prostitution und anderen Schäden zu bewahren, die sich aus Veranlagung, Entwicklungsschwie
rigkeiten und Umwelteinflüssen ergaben. Eine ähnliche Einrichtung zur vorbeugenden Behandlung 
von m ä n n 1 ich e n J u gen d I ich e n wurde jedoch nicht geschaffen. Die Aufgaben der Weiblichen 
Kriminalpolizei wurden später in dem RdErl. vom 24. 11. 1937 (RMBliV. S. 1828) neu geordnet. 
Beamtinnen der Weiblichen Kriminalpolizei wurden in Ausführung dieses Erlasses überall dort zur 
Erfüllung kriminalpolizeilicher Aufgaben eingesetzt, wo sich für sie als Frauen ein besonderes Tätig
keitsfeld bot. Sie waren das Bindeglied zwischen der Polizei und den Einrichtungen der Fürsorge, ohne 
aber selbst Fürsorgearbeit zu leisten. Bei Bearbeitung von Straffällen, in die weibliche Jugendliche 
bis zu 18 Jahren verwickelt waren, waren zur Vorbereitung der gerich tlichen Urteilsfindung neben 
der Erforschung der Tatumstände eingehende Ermittlungen über die geistige und seelische Entwick
lung der Jugendlichen anzustellen. Die Ermittlungen sollten auch Anhaltspunkte darüber enthalten, 
ob Erziehungsrnaßregeln nach § 5 des Jugendgerichtsgesetzes für erforderlich angesehen wurden. 

Der Erlaß des Reichs- und Preuß. Ministers des Innern vom 14.12.1937 - Pol. S. Nr.3 Nr.1682/37 
- 2098 - nicht veröffentlicht - betr. vorbeugende Verbrechensbekämpfung brachte zum Ausdruck, 
daß die Kriminalpolizei in immer stärkerem Maße vorbeugende, d. h. verbrechens ver h ü t end e 
Aufgaben zu erfüllen habe. In der Erkenntnis, daß der Bekämpfung der Jugendkriminalität im 
Rahmen der vorbeugenden Arbeit der Kriminalpolizei besondere Bedeutung zukomme, wurden zur 
Erfassung der kriminalpolizeilich bekannt gewordenen Kinder, Jugendlichen und Minderjährigen, 
sei es als Beschuldigte, Verletzte oder Zeugen, J u gen d li c h e n - Kar t eie n angelegt. Im Rahmen 
der vorbeugenden Verbrechens bekämpfung durch die Polizei (RdErl. vom 24. 5. 1939) wurde am 
1. 7. 1939 eine »Reichszentrale zur Bekämpfung der Jugendkriminalität« beim Reichskriminalpolizei
amt eingerichtet. Die Aufgabe der Reichszentrale bestand vor allem in der kriminalpolizeilichen 
überwachung von Kindern und Jugendlichen mit erblich-krimineller Belastung. Während des letzten 
Krieges beschäftigte man sich ernsthaft mit der Frage der Schaffung einer besonderen Jugendkrimi
nalpolizei für die weibliche und männliche Jugend. Im Zuge dieser Bestrebungen wurden im Jahre 
1943 »Beauftragte für Jugendsachen« bestellt; die beabsichtigte Einrichtung von Jugendkommissaria
ten unterblieb jedoch. 
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Diese immerhin beachtlichen Versuche, eine Jugendkriminalpolizei ins Leben zu rufen, mußten 
scheitern, weil man die Materie von oben her regeln und nicht organisch von der Peripherie her 
ordnen wollte. Hinzu kommt, daß die bei den Kriminalpolizeileitstellen und Kriminalpolizeistellen 
eingesetzten sog. Jugendsachverständigen nicht die Ausbildung hatten, die sie zur Wahrnehmung 
ihrer umfangreichen Aufgaben hätten haben müssen. 

H. 
Heute stehen wir wieder vor der Frage: Worin soll unser Beitrag bestehen, um die gefährdete 

Jugend, die bei ungünstiger Konstellation den Nachwuchs für das Berufsverbrechertum bildet, vor 
dem Abgleiten zu bewahren? 

Nach dem Willen des Gesetzgebers ist die vorbeugende Verbrechensbekämpfung und damit auch 
der Schutz der Jugend vor Gefahren - wie früher - eine echte kriminalpolizeiliche Aufgabe im 
Rahmen der polizeilichen Zuständigkeit. Es kommt nur darauf an, die Aufgaben der Jugendkriminal
polizei klar zu sehen und zu umgrenzen. Hat der Gedanke einer Jugendkriminalpolizei erst einmal 
Schule gemacht, dann sollten die organisatorischen Schwierigkeiten, die ihrer Schaffung entgegen
stehen könnten, nicht unüberwindbar sein. 

Der organisatorische Aufbau der Jugendkriminalpolizeien ist Sache der Länder. Das Land Nieder
sachsen hat als erstes Land mit der Einrichtung von sog. Jugendschutzdienststellen begonnen. Nach 
dem RdErl. des Niedersächsischen Ministers des Innern vom 14. 6. 1954 - Niedersächsisches Mini
sterialblatt 1954 Seite 277 - sind ihre Aufgaben wie folgt zusammengefaßt: 

1. Im Bereich jeder Landeskriminalpolizeistelle (LKP-Stelle) ist eine der Bedeutung der Aufgaben 
entsprechende Zahl von Jugendsach b ear bei ter n auszubilden, die zus ammen mi t 
der Wei blichen Kriminalpolizei zu einer)} J ugends eh u tzdienststelle« zusam
menzufassen sind. Dieser Dienststelle obliegt neben der kriminalpolizeilichen Exekutivtätigkeit 
insbesondere die zentrale Sammlung und Auswertung von Nachrichten über Jugendkrimina
lität und Jugendverwahrlosung sowie die sich hieraus ergebende Bearbeitung von Grundsatz
fragen. Die Jugendschutzdienststellen sollen ein Bindeglied zwischen der Polizei, den örtlichen 
Amtsstellen der öffentlichen Jugendhilfe und Jugendfürsorge, den Schul- und Justizbehörden 
sowie den karitativen Verbänden und Jugendorganisationen sein, mit denen sie ständig Füh
lung halten, Erfahrungen austauschen und Verhandlungsergebnisse auswerten sollen. Eine rein 
fürsorgerische Arbeit, für welche andere Personen und Einrichtungen zuständig sind, scheidet 
jedoch aus ihrer Tätigkeit aus. 

2. Neben der unter 1. umrissenen gemeinsamen Aufgabe der Jugendschutzdienststellen behalten 
Weibliche Kriminalpolizei und Jugendsachbearbeiter ge t ren n t e Aufgaben bei. 
a) Die We i b li ehe Kr im in alp 0 I i z e i hat im einzelnen die Anzeigen gegen Kinder -

ausgenommen Knaben ab 12. Lebensjahr in sexuellen Angelegenheiten -, gegen weibliche 
Jugendliche, weibliche Heranwachsende und, wenn Erziehungsfragen zu berücksichtigen 
sind, auch gegen weibliche Erwachsene selbständig zu bearbeiten; ferner hat sie bei Straf
ermittlungsvorgängen gegen diesen Personenkreis mitzuwirken. Darüber hinaus hat sie die 
sittliche und kriminelle Gefährdung von Kindern, weiblichen Jugendlichen und weiblichen 
Heranwachsenden vorbeugend zu bekämpfen sowie die Jugendsammelakten und Jugend
karteien für Kinder, weibliche Jugendliche und weibliche Heranwachsende zu führen. 

b) Die Jugendsachbearbeiter haben die Anzeigen gegen Knaben ab 12. Lebensjahr, 
gegen männliche Jugendliche, gegen männliche Heranwachsende und, wenn Erziehungs
fragen zu berücksichtigen sind, auch gegen männliche Erwachsene selbständig zu bearbeiten; 
bei Strafermittlungsvorgängen gegen diesen Personenkreis haben sie ebenfalls mitzuwirken. 
Darüber hinaus haben sie die sittliche und kriminelle Gefährdung von männlichen Jugend
lichen und männlichen Heranwachsenden vorbeugend zu bekämpfen sowie die Jugend
sammelakten und Jugendkarteien für männliche Jugendliche und männliche Heranwach
sende zu führen. 

Daneben regelt der Runderlaß die Erfassung der kriminell Gefährdeten sowie das kriminalpolizei
iiche Meldewesen und die Aufgaben der Landeszentrale zur Bekämpfung der Jugendkriminalität. Der 
Runderlaß des früheren Chefs der deutschen Polizei über die Behandlung der Kinder und Jugend
lichen bei der Polizei tritt für das Land Niedersachsen außer Kraft. 

Aus der Aufzählung der Aufgaben ist zu entnehmen, daß der Erlaß im wesentlichen auf den alten 
Bestimmungen aufbaut. 
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Mit einer guten Organisation sind aber - wie das Beispiel früherer Jahre lehrt - die Probleme 
der Jugendkriminalität noch nicht gelöst. Wir brauchen fachlich geeignete, in allen einschlägigen 
Fragen der Jugendkriminalität gut unterrichtete und seelisch ausgeglichene Beamte, denen die Arbeit 
an der Jugend echtes Herzensbedürfnis ist. Verstehen und Helfen ist hier oberstes Gebot. 

IH. 

Wenn man in die Probleme der Jugendkriminalität eindringen will, darf man den jugendlichen 
Rechtsbrecher nich t allein nach der Schwere der begangenen Straftat und dem Anteil seiner 
Schuld beurteilen, sondern man muß versuchen, die gesamte Persönlichkeit zu erforschen und zu 
würdigen. Es sind daher alle Erscheinungen zu betrachten, die eine Störung des psycho-physischen 
Gleichgewichts und einen Konflikt zwischen dem individuellen Ich und dem sozialen Ich hervorrufen 
können. Um einen jugendlichen Täter erziehen, bessern, heilen und notfalls verwahren zu können, 
muß man ihn nach der hereditären, biologischen, psychologischen und sozialen Seite genau kennen. 
Dies ist die notwendige Voraussetzung für das moderne Schuldstrafrecht und die nach dem Gesetz 
zu treffenden Maßnahmen des Richters. 

Mediziner sehen in cerebralen und hormonalen Störungen, in Reifungsverzögerungen oder Rei
fungsbeschleunigungen wesentliche Voraussetzungen für das Zustandekommen einer kriminellen 
Verhaltensweise. Soziologen stellen den Zerfall der Familie im Kriege und in den Nachkriegsjahren, 
das Abstumpfen mitmenschlicher Beziehungen, das wachsende Mißtrauen der Jugend gegen die Welt 
der Erwachsenen, die Reizüberflutung mit »Zivilisationsgiften« und die Entseelung unseres Zeitalters 
durch die Technik und den Verkehr in den Vordergrund ihrer Betrachtung. Tiefenpsychologen 
neigen dazu, verbrecherische Handlungen, die nicht aus Anlage und Umwelt zu erklären sind, mit 
verdrängten sexuellen Trieben in Verbindung zu bringen, und Kriminologen versuchen, über das 
»Typenproblem« zu einer gangbaren Synthese der Verbrechensursachen zu kommen. 

Allen ernsthaften Bemühungen ist das unverkennbare Ziel gemeinsam, den jugendlichen Täter in 
seiner ge sam t e n Anlage-, U mwelt- und Entwicklungsbedingtheit zu erfassen. 

IV. 

Diese kurze Einführung möge genügen, um das Leitbild der Tagung aufzuzeigen. Sie soll einen 
überblick über die Jugendprobleme geben, wie sie sich nach den Erkenntnissen der Kriminologie, der 
Psychiatrie, der Psychologie, der Konstitutionslehre, der Psychotherapie, der Soziologie, der Statistik 
und der Strafrechtspflege darbieten. Das deutsche Jugendgerichtsgesetz enthält theoretisch alle Mög
lichkeiten, straffällig gewordene Jugendliche, die besserungsfähig sind, umzuerziehen. 

Der derzeitige Mangel an ausgebildeten Kräften und geldlichen Mitteln darf dabei kein Hinderungs
grund sein: es ist eine Erfahrungstatsache, daß der Schaden, den ein Berufsverbrecher der Allgemein
heit zufügt, in keinem Verhältnis zu dem Aufwand steht, der erforderlich ist, um den jugendlichen 
Kriminellen vor dieser Laufbahn zu bewahren. 

An dem großen Ziel der Umerziehung kann und muß der Kriminalbeamte mitwirken. Wenn er 
als Jugendsachbearbeiter seine vornehmste Aufgabe darin sieht, sich auf seinem Spezialgebiet umfas
sende Kenntnisse anzueignen und Jugendliche und Heranwachsende im Einvernehmen mit allen 
beteiligten Stellen auf Grund seiner Sachkunde so zu behandeln, daß seine Ermittlungen eine gute 
Grundlage für geeignete Erziehungsmaßnahmen abgeben, dürfte er seinen Auftrag erkannt haben. Der 
Wert seiner Arbeit liegt nicht in der überführung eines Rechtsbrechers, sondern in einem Beitrag zur 
Resozialisierung des jugendlichen Täters. Diese auf bau end e polizeiliche Tätigkeit ist vom Mensch
lichen her gesehen besonders reizvoll und befriedigend, vor allem deshalb, weil von der ersten 
Begegnung eines jugendlichen Rechtsbrechers mit der Polizei oft die Gestaltung seines ganzen ferne
ren Lebens abhängt. 
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Die geistige Situation der heutigen Jugend 

Prof. Dr. W. Villinger, Marburg 

Als ich in den ersten Nachkriegsjahren in einem Vortragszyklus, der von schweizerischen Philan
thropen zur Hilfe für die notleidende deutsche Jugend veranstaltet wurde, zu sprechen hatte, mußte 
ich zusammenfassend bei einer Skizzierung der damaligen Lage u. a. folgendes sagen: 

»Das bis zur Währungsreform geradezu rapide Anschwellen der Verwahrlosung und Kriminalität 
in unserer deutschen Jugend seit Kriegsende erfüllt uns alle mit wachsender Sorge. Wo führt das hin? 
Was soll aus einem Volk werden, dessen Jugend sittlich verkommt? 

Liegt nicht eine besondere Tragik darin, daß die Jugend unseres Volkes, um deren Rettung und 
Zukunft es ja im wesentlichen ging, seit der Niederringung des Nationalsozialismus mehr und mehr 
verlottert und verwahrlost? 

Die Tragik wird noch ergreifender, wenn man Vergleiche anstellt: damals bei unserer Jugend 
äußerer Glanz und leidliche, ja gute Haltung, manche gefälligen und bestechenden Formen und ein 
unverkennbarer Schwung, eine Erziehung allerdings - das konnte dem tieferblickenden Auge nie 
entgehen -, die schließlich die Seele des jungen Menschen töten mußte, eine Erziehung, deren furcht
bare Gefahren nicht so sehr in der überbetonung der Gemeinschaftsidee, der äußeren Disziplin, der 
Härte um jeden Preis, als vielmehr in der Massenabrichtung, in der Idealisierung der Grausamkeit, 
in der politischen und militärischen Ausrichtung von Kinderseelen, in der Ehrfurchtlosigkeit, in der 
Ausschaltung des Gewissens und der Selbstverantwortlichkeit, in der Unterdrückung des Gemüts 
und in der blinden Anbetung des Götzen Hitler.lagen. 

Nach dem Krieg in weiten Kreisen der heranwachsenden Jugend innere und äußere Haltlosigkeit, 
Aufsässigkeit, Unbotmäßigkeit, grenzenloser Egoismus, Schiebertum, Arbeitsscheu, Verstimmung. 

An die Stelle eines Idealismus, der allerdings nach Motiv und Ziel durchaus verkehrt war, ist die 
Lahmheit, Schwunglosigkeit, der Nihilismus, an Stelle der strammen Haltung, die oberflächlich und 
äußerlich war, ist die Verwahrlosung getreten, also der Teil der heutigen Jugendnot, der am stärksten 
in die Augen springt und am dringendsten der Abhilfe bedarf.« 

Seitdem sind 5 oder 6 Jahre vergangen. Wie ist die geistige, sittliche und soziale Lage unserer 
Jugend heute? 

Der Wandel, der in der Zwischenzeit eintrat, ist so umfassend, daß man sich heute nur noch 
schwer in die damaligen Zustände zurückzuversetzen vermag. Die Verlotterung, Verwahrlosung und 
Kriminalität in unserer deutschen Jugend, die die Kriminalisten, Jugend- und Vormundschaftsrichter, 
die Erzieher, die Jugendpsychiater und alle, die in der Jugendfürsorge arbeiteten, damals so schwer 
bedrängte, haben sich allmählich den Vorkriegsverhältnissen wieder genähert, wenn auch die schwere 
Kriminalität in unserer Jugend noch immer erschreckend hoch ist und einer besonderen Aufmerk
samkeit bedarf. 

Die ältere Generation, der ich angehöre, sieht naturgemäß zunächst ihre eigene Kindheit und 
Jugend vor sich und mißt an ihr die jetzt Heranwachsenden. Aber dem Alter ziemt bei solcher 
Beurteilung Vorsicht und Zurückhaltung. Denn nur allzuleicht erhalten jene Bilder aus Kindheit 
und Jugend den vergoldenden Schimmer der guten, alten Zeit, weil das Gedächtnis bekanntlich die 
uns angenehmen Eindrücke und Erlebnisse leichter und sicherer aufnimmt und festhält als die übrigen. 
Und man sieht dort mit den Augen der Liebe eines Ludwig Richter und hier mit der Schärfe und dem 
Entsetzen eines Goya. Nichts wäre aber verkehrter, als mit einer solchen Schwarzweißmanier das 
Damals mit dem Jetzt zu vergleichen. Denn auch um die Jahrhundertwende war die Jugend wie von 
jeher voll von drängenden Problemen, wenn sie auch wesentlich anderer Art waren, als sie es heute 
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sind. Veranschaulichen wir uns die eindringlichen Schilderungen etwa Eduard Sprangers, dann sehen 
wir jene Jugend wieder vor uns. Aber wenn sie bei ihm auch wohl etwas idealisiert dargestellt ist, 
sie war tatsächlich recht idealistisch, fast romantisch im Vergleich zur nüchternen Sachlichkeit der 
heutigen Jugend; sie war familiengebunden und familiengeborgen. Sie war aber auch vielfach der 
Familie müde, ja überdrüssig geworden, und die Ideale vieler junger Menschen aus der Zeit der 
Jahrhundertwende waren reichlich »bürgerlich« und zielten nur auf äußeren Erfolg, Vorwärtskom
men und wirtschaftliche Sicherheit ab. Fast die gesamte deutsche Jugend wurde zwischen 1900 und 
1914 von einem idealistischen Wirbelwind erfaßt: von der Jugendbewegung. Sie suchte als tapfere 
Aufstands- und kulturelle Erneuerungsbewegung zunächst die bürgerliche Jugend für die Wander
vogelgesinnung zu gewinnen. Die Arbeiterjugend trat etwas später in der Form der Arbeiterjugend
bewegung mit ihren besonderen, vorwiegend sozialen Problemen und Zielen auf den Plan. Es hing 
mit der damaligen sozialen Zerklüftung zusammen, daß sich die jugendbewegten Gruppen nach 
kurzer Zeit mehr oder weniger schroff gegenüberstanden. Bei allen Gegensätzen der Jugendbewegung 
von damals waren sich doch alle Jugendgruppen einig in dem erwachenden Selbstbewußtsein einer 
neuen Generation, in der innigen Liebe zur Natur und zur Heimat und vor allem in dem eigen
willigen Streben nach natürlicher, jugendmäßiger Lebensführung, alkohol- und nikotinfrei, nach 
einem neuen Lebensstil, weitab von der Dekadenz und dem politischen und sozialen Hader des »fin 
de siede«. 

Die Zeit nach dem ersten Weltkri"eg brachte eine starke soziale Umschichtung: das »Dritte Reich« 
- eine weitgehende soziale Einebnung. 

Der zweite Weltkrieg, die Nachkriegsnöte, die Entnazifizierung, die Währungsreform und das 
Einströmen von rund zehn Millionen besitzlosen Ostvertriebenen und Ostflüchtlingen taten das 
übrige. Schließlich waren wir eine große brodelnde Masse verelendeter, zerlumpter, hungernder, 
zusammengepferchter, um ihr bloßes Dasein mit allen Mitteln kämpfender Menschen - ein Zustand, 
unter dem die Jugend am meisten zu leiden hatte. Diese Jugend kannte zwar keine sozialen Gegen
sätze mehr. Der Werkstudent arbeitete neben dem Kumpel unter Tage, der ehemalige Offizier 
schleppte mit dem ungelernten Arbeiter den Schutt aus den zerbombten Großstädten, und die adelige 
junge Dame aus Schlesien verdiente ihren Unterhalt als Garderobenfrau bei den Besatzungsmächten. 
Man half sich gegenseitig und fühlte sich als ein Volk von Brüdern - sofern man in Arbeit und 
Brot stand. Aber bis ins Jahr 1950 hinein hatten wir noch fast eine Million junger Menschen zwischen 
15 und 25, die weder eine Lehrstelle noch eine Arbeitsstelle finden konnten. Von ihnen streunten 
heimatlos ohne Familie, ohne irgendeine echte menschliche Bindung Hunderttausende zwischen den 
Trümmern der Großstädte, auf den Bahnhöfen, auf den Landstraßen und an der Zonengrenze umher 
als Schieber, als Schwarzhändler, als Prostituierte .beiderlei Geschlechts, stark gefährdet und zum Teil 
bereits in Asozialität und Kriminalität abgeglitten. Eine äußere und innere Not von unerhörtem 
Ausmaße hatte nach dem Krieg große Teile der deutschen Jugend, aber ebenso die deutsche Familie 
ergriffen. 

Und damit sind wir bei der heutigen Situation angelangt. Bei der Betrachtung ihrer Ursprünge 
müssen wir auf jene Wandlung zurückgreifen, die der abendländische Mensch in den letzten zwei
hundert Jahren durchgemacht hat und die durch seine Säkularisierung, Rationalisierung und Techni
sierung gekennzeichnet sind. *) Die Folgen waren Verflachung des Lebens, Bedrohung des Bestandes 
der Familie und des Gemeinschaftslebens und damit eine tiefgreifende Gefährdung des Fundamentes 
der psychischen und sozialen Gesundheit der Jugend. Die Ungebundenheit des modernen Menschen, 
seine Lebensgier, seine überschätzung der materiellen Güter, die immer sich wiederholende Erregung 
von Mißtrauen und Unzufriedenheit, Haß, Neid und Angst haben einen immer stärkeren Schwund 
der Substanz der kulturtragenden Kräfte, vor allem des Gemüts, der Menschlichkeit und der Bindung 
an echte Werte mit sich gebracht. Das Emporschnellen der Jugendkriminalität und der Jugendver
wahrlosung, von Nikotinsucht und nach Kriegsende auch wieder des Alkoholismus, trägt sicher 
vordergründige Züge und hängt mit der Nachkriegsnot weitgehend zusammen. Diese tieferen und 
weiter zurückreichenden Ursachen sind dafür verantwortlich, daß der heutige Mensch so anfällig 
geworden ist für Störungen in den zwischenmenschlichen Beziehungen (vielfach »Neurosen« genannt), 
für den Zweifel »an allem«, besonders an den kulturellen und sittlichen Werten und Ordnungen, 
für den daraus entstehenden Nihilismus, wonach es nichts mehr gibt, für das es sich zu leben oder 
zu sterben lohnte, und für die auf diesem Boden gedeihende Asozialität. 

*) In einem Vortrag über "Familie und Jugendnot", gehalten in der Universität Wien anläßlich der 6. Jahrestagung der .. World Federation for 
Mental Health" im August 1953, habe ich das Folgende näher ausgeführt. • 
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Nur mit dem Blick auf diesen geschichtlichen Hintergrund, auf das Werden des modernen Men
schen und seiner Jugend, können wir der geistigen Situation unserer Jugend einigermaßen gerecht 
werden. 

Im Vordergrund der Ursachen für ihren jetzigen Zustand stehen zwei Ursachenkomplexe: die 
Wandlung der deutschen Familie und die der deutschen Jugend selbst. 

Zunächst zur Erklärung ein paar Zahlen, die ich auch andernorts schon angeführt habe. Auf rund 
43 Millionen Einwohner der Bundesrepublik kommen 

9,2 Millionen Ostvertriebene und Ostflüchtlinge, 

2,5 Millionen Kriegerwitwen, 

1,5 Millionen Schwerverletzte, 

1 Million Spätheimkehrer, 

5 bis 6 Millionen Bombengeschädigte und mindestens 

1 Million Familien, in denen der einzige Sohn oder mehrere Söhne oder alle Söhne gefallen 
sind. 

Insgesamt haben wir rund 20 Millionen selbst- oder in der Familie schwergeschädigte, entwurzelte, 
sozial labil gewordene Menschen. Dazu kommt noch, daß bei den Kindern und Jugendlichen in den 
ersten vier Nachkriegsjahren 60 bis 70% ohne ausreichenden Wohnraum, 30 bis 50% ohne geord
nete Familienverhältnisse und 20 bis 300/0 ohne Vater sind. 

Dieses trockene Zahlenbild bedeutet, in die Sprache des Lebens übersetzt, ein jahrelanges Ringen 
um die nackte Existenz und eine jahrelange, fast alle Kreise der Bevölkerung, aber ganz besonders 
die Jugend, durchdringende Glaubens-, Hoffnungs-, Bindungs- und Ziellosigkeit, die bei der Jugend 
zu einer Art von Neurotisierung, wie man heute so gerne sagt, zu einer Fehlentwicklung geführt hat. 
Diese Fehlentwicklung bewirkte eine Fehlhaltung zu sich selbst, zur eigenen Aufgabe, zur Umwelt 
und vor allem zur Welt der Werte. 

Der Tiefpunkt der Not lag zwischen 1947 und 1949. Seither macht sich eine allmähliche Wieder
befestigung der deutschen Verhältnisse bemerkbar. Aber es bleibt die tiefgreifende Änderung der 
deutschen Familie wie die der deutschen Jugend bestehen. Die Familie ist anders geworden. Unser 
Wissen darum verdanken wir nicht nur den außerordentlich lehrreichen Untersuchungen von 
Schelsky und anderen Soziologen, sondern vor allem auch dem eigenen Einblick in die Familie, wie 
ihn uns unsere psychiatrisch-neurologische Klinik gewährt, und unsere Kinderabteilung und die 
Erziehungsberatungsstelle, die wesentlich auch Familien-" oder Ehebeiafung pflegen. 

Hier sei nur in Stichworten angeführt, was für unser Thema wichtig erscheint. Die generelle 
Änderung in der deutschen Familie geht in folgender Richtung: 

1. von der patriarchalisch-autoritären Elternstellung weg zum Verlust jeder Anerkennung einer 
Autorität - teilweise aber auch wieder zurück zur Autorität, aber zur natürlichen, echten 
Form der Autorität; 

2. vom Vertrauen zu Staat und Gesellschaft weg zu einer mehr oder weniger gleichgültigen oder 
kritischen Haltung oder zu einer mißtrauischen Ablehnung alles dessen, was nach Staat, Groß
organisation, Großbürokratie »schmeckt« (also auch von Partei, Kirche, Berufsverbänden, selbst 
Gewerkschaften) ; 

3. von der familiären Gebundenheit der Frau und der Kinder weg zur Verselbständigung der 
Frau und der heranwachsenden Kinder und 

4. von dem festen, inneren Zusammenhalt weg zum Auseinanderstreben der einzelnen Familien
mitglieder, ja teilweise bis zur völligen Auflösung des Familienverbandes. 

Bei dieser Wandlung war das Leben in der deutschen Familie so konflikt- und spannungsreich, 
daß ihre Glieder, ganz besonders die Jugend, dauernd abnormen psychischen Reaktionen und anderen 
psychischen Störungen ausgesetzt waren und teilweise noch sind. 
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Die generelle Wandlung der deutschen Jugend hat in der Hauptsache eine zweifache Wurzel: 

1. die angeführten ungünstigen allgemeinen und familiären Verhältnisse, vor allem die zuneh
mende allzufrühe Verselbständigung der Jugendlichen; 

2. die biologischen 1\nderungen, die als Akzeleration in der internationalen Literatur und als 
eine in allen zivilisierten Ländern seit der Jahrhundertwende beobachtete Wachstums- und 
Reifungsbeschleunigung der jungen Generation bekannt sind. Dazu kommen aber auch 
zahlreiche andere Reifungsstörungen, vor allem Verzögerungen der Gesamtentwicklung oder 
einzelner Persönlichkeitsanteile. 

Diese biologische Wandlung hat bekanntlich in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts begon
nen und ist, wie neuerliche Untersuchungen (meines Mitarbeiters Stutte) ergaben, bei uns noch 
keineswegs zum Abschluß gekommen. 

Bei der engen Verflochtenheit von Leib und Seele erhob sich selbstverständlich sehr bald die Frage, 
ob nicht solche biologischen Wandlungen gleichzeitig Veränderungen in der seelisch-geistigen Ent
wicklung bedingen. Es ist hier nicht der Ort, auf die verwickelten Probleme, die damit zusammen
hängen, einzugehen. Die zusammenfassende, stark vereinfachende Antwort lautet: 

1. In einer großen Zahl der Fälle besteht eine Parallelität zwischen somatischer und psychischer 
Beschleunigung oder Verzögerung. 

2. In sehr vielen Fällen aber bleibt bei der körperlichen Akzeleration vor allem die Entwicklung 
des Charakters und der Persönlichkeit zurück. 

3. In einem weiteren Teil der Fälle zeigen sich andersartige Disharmonien (Dissoziationen) der 
Entwicklung und Reifung mit der Disposition zu psychischen Störungen als Folgezuständen. 

Als Ergebnis ist festzuhalten: In der soziologisch veränderten, in ihrem Gefüge erschütterten 
Familie haben wir es mit eineIl). in biologischer wie psychologischer Hinsicht erschütterten und 
labilisierten Kind und Jugendlichen zu tun, das aus diesen Ursachenkomplexen heraus mehr als je 
zuvor zu abnormen Erlebnisreaktionen, zu Störungen in den zwischenmenschlischen Beziehungen 
und zu Fehlentwicklungen neigt. Diese Situation gilt nicht nur für unsere Kinder und Jugendlichen, 
sondern auch für die jüngeren Erwachsenen und für alle sozialen Schichten fast gleichermaßen. 

Damit wäre ursächlich Wesentliches aufgezeigt, aber noch längst nicht alles Wissenswerte gesagt. 
Um ein wirklich umfassendes Bild der geistigen Situation der heutigen Jugend zu geben, muß noch 
auf einige jener Ursachen psychischen Versagens der Familie aufmerksam gemacht werden, die sich 
in der Alltagspraxis des Jugendpsychiaters und der Erziehungsberatungsstelle bei den in den letzten 
Jahren so häufigen Erziehungs- und sonstigen Anpassungsschwierigkeiten der Kinder und Jugend
lichen als typisch erwiesen haben: 
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1. Die überforderte Mutter, die neben Haushalt und Kinderaufzucht noch den Lebensunterhalt 
der Familie ganz oder teilweise zu verdienen hat und deshalb die Kinder sieh selbst überlassen 
muß oder für sie nicht die nötige seelische Kraft, Wärme und Einfühlung aufbringt. 

2. Die im Krieg und in der ersten Nachkriegszeit selbständig gewordene Mutter, die in Dishar
monie mit dem Ehemann lebt, der als Spätheimkehrer, als Kriegsversehrter oder als politisch 
Deklassierter oder Diffamierter innere oder äußere Schwierigkeiten hat. 

3. Die Mutter, die aus Wohnungsnot mit einer anderen Familie die Küche, manchmal auch die 
Wohnung teilt. 

4. Die Mutter, die aus Wohnungsnot mit den Schwiegereltern oder den eigenen Eltern oder son
stigen Leuten zusammenwohnt und nicht nur die Wohnung, sondern auch die Kinder mit 
ihnen teilen muß. 

5. Die Väter, die als Spätheimkehrer, als Kriegsversehrte, als politisch Diffamierte oder als Ost
vertriebene mit sich, der Ehefrau oder der Umwelt Schwierigkeiten haben (wobei hervor
zuheben ist, daß das Versagen ostvertriebener Väter den Kindern gegenüber relativ weniger 
häufig ist). 



6. Die Väter, die durch Beruf oder Amt oder Nebenämter überbeansprucht sind oder die noch 
in der Ausbildung stehen und deshalb als Väter ausfallen oder erzieherisch versagen. 

7. Die Väter, die an der autoritären Erziehung aus weltanschaulichen Gründen oder aus Abnei
gung gegen den »Amerikanismus« allzu straff festhalten. 

8. Die Eltern, denen die Zeit oder das Talent oder auch die Kenntnis oder aber der gute Wille 
für das abgeht, was man als Familienleben bezeichnet. 

9. Die Eltern, die aus zeitbedingten Gründen nicht harmonieren (Kriegsehen, Studentenehen, 
»Onkel«-Ehen, Verselbständigung der Mütter bei Spätheimkehrern und Kriegsversehrten etc.) 
und denen, so oder so, die innere Ruhe und der feste religiöse Ankergrund fehlt. 

10. Die Eltern, die ihre Kinder, auch wenn sie nicht dazu befähigt sind, in sog. »höhere« Berufe 
bringen wollen. 

11. Die Eltern, die bindungslos, atomisiert, wertblind jener Unmittelbarkeit, Innerlichkeit und 
Herzlichkeit entbehren, die für die heranwachsenden Kinder viel wichtiger sind als in Kursen 
angelernte Erziehungstechnik und Neurosenlehre. 

12. Die Eltern, die an nichts mehr glauben als an ihren Vorteil und ihre und der Ihrigen Durch
setzung oder Sicherung. 

Die pädagogischen und psychischen Mängel solcher Mütter wirken sich besonders am Klein- und 
Grundschulkind, die der Väter und Elternpaare vorwiegend an den Kindern zwischen 10 und 
18 Jahren aus. 

Leider ist damit die Liste der ungünstigen und schädigenden Momente für unsere Jugend noch 
nicht abgeschlossen. Von mehr als einer Seite, so besonders eindringlich von Hans Heinrich M u c h 0 w , 
wurde in den letzten Jahren auf die »Zivilisationsgifte« hingewiesen, die langsam aber sicher, wie 
Muchow etwas kraß meint, die »seelische Versteppung« unserer Jugend bewirken: Radio, Illustrierte, 
Zeitschriften und Massensport, wozu m. E. die aufdringliche Reklame, besonders für Alkohol und 
Nikotin, hinzugenommen werden muß. Schließlich dürfte wohl demnächst das Fernsehen trotz der 
in Amerika festgestellten nachteiligen Wirkungen auf das Familienleben und die Kinder die Reihe 
dieser Schädlichkeiten noch vermehren. Sie alle bewirken eine dauernde Reizüberflutung der 
Jugend, versetzen sie ständig in emotionale Erregung, ersticken ihre Phantasie und ihr eigenes 
Nachdenken und stumpfen ihr moralisches Empfinden und ihr Gewissen, schließlich ihr gesamtes 
Seelenleben ab. 

Wir sehen aber noch eine Gefahr: wie bei den eigentlichen Reiz- und Rauschgiften zeigt sich auch 
bei der Reizüberflutung mit solchen Zivilisationsgiften die Gefahr, daß die Jugend immer mehr und 
immer stärkere Reize verlangt und diesem Verlangen aus eigener Kraft nicht mehr Einhalt zu 
gebieten vermag, also süchtig wird, nur auf einer anderen Ebene der menschlichen Persönlichkeit, 
der seelisch-geistigen. 

Eine kurze Bemerkung verdient noch die Filmwirkung auf unsere Kinder und Jugendlichen (leider 
gibt es bisher noch keine wissenschaftlich einwandfreien Untersuchungen über die Filmwirkung, wie 
wir auch noch keine Filmwissenschaft haben. Immerhin geben fremde und eigene Beobachtungen 
doch schon die Möglichkeit, die Richtung künftiger Untersuchungen anzudeuten). Wenn nach 
Keilhacker die Filme einer Jahresproduktion 360 Morde, 84 Selbstmorde, 167 Diebstähle, 236 
Einbrüche gezeigt haben - von dem erotisch-sexuellen Kitsch und anderem ganz abgesehen -, wenn 
man weiß, daß in Großstädten fast alle Kinder zwischen 7 und 14 Jahren wöchentlich etwa einmal 
einen Film sehen, und wenn man ferner aus der Entwicklungspsychologie weiß, wie dem Schulkind 
die Welt der Erwachsenen immer wichtiger wird, daß es sie mit allen Mitteln-Fragen, Nachdenken, 
Vergleichen, Lesen und vor allem Beobachten und Erleben - zu erfassen sucht und daß die Eindrücke 
dieser Entwicklungsstufe die stärkstwirkenden und nachhaltigsten für das Leben sind, dann braucht 
es keiner Beweise mehr dafür, daß das werdende Weltbild einer solchen Jugend weitgehend vom 
Kino, sehr oft mehr als vom Elternhaus, der Schule und der Kirche geformt wird. Denn die Einpräg
samkeit der das Gemüts- und Gefühlsleben und die Phantasie aufpeitschenden Kinoszenen ist, wie 
manche tiefenpsychologisch zu deutenden Entäußerungen zeigen, vielfach größer als die der alten 
und eigentlich zuständigen Bildungsrnächte. 
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Dasselbe gilt von den sog. jugendgefährdenden Schriften, zu denen wir in erster Linie die den 
amerikanischen »Comicbooks« nachgebildete Literatur, aber leider auch die Mehrzahl unserer 
wöchentlich erscheinenden illustrierten Sensationsblätter hinzurechnen müssen. Falsche Ideale 
- Flitter, Prunk, Wohlleben und Ungebundenheit -, mangelnde Affektdämpfung, Respekt
losigkeit bis zur Unfähigkeit, das Gefühl der Ehrfurcht überhaupt zu entwickeln, Disziplinlosigkeit 
und Verrohung, ja Brutalität werden hier gezüchtet. 

So viel zu den »Zivilisationsgiften«, denen unsere Jugend in einem Maße ausgesetzt ist, daß. es die 
Hilfe aller wohlmeinenden Erwachsenen, nicht nur der Eltern und Erzieher, sondern auch die 
planmäßige Abwehr von seiten des Staates, der 1\rzteschaft, der Kirche und Schule auf den Plan 
rufen muß. Wirtschaftlicher Gewinn und Steigerung des Steuerertrages dürfen niemals auf Kosten 
unserer Jugend, der Zukunft unseres Volkes, gehen. 

Mit den vorher erwähnten Wachstums- und Reifungsstörungen (Akzeleration, Retardierung, 
Disharmonisierung) unserer Jugend häl1gt eine andere Bedrängnis, die wir wenigstens streifen 
müssen, eng zusammen: Reifungs- und Entwicklungsbeschleunigung wie ihre -verzögerung und 
vor allem die Disharmonisierung haben, wie sorgfältige Untersuchungen meiner Klinik in den 
letzten Jahren ergeben haben, eine vermehrte Störbarkeit der seelisch-geistigen Entwicklung zur 
Folge; diese addiert sich der psychischen Auflockerung, die die Präpubertät und Pubertät in sich 
birgt. Es kommt zu Erscheinungen der verstärkten vegetativen übererregbarkeit, der häufigsten 
nervösen Störung unserer Zeit, und von da aus zu einer erhöhten Reizbarkeit, Empfindsamkeit und 
Neigung zu abnormen psychischen Reaktionen (Neurosen). Ein Teil der mangelnden Konzen
trationsfähigkeit unserer heutigen Jugend, ein Teil des Mangels an Nachhaltigkeit und Tiefe ihrer 
Gemütsbewegungen und ihres Gemütslebens überhaupt, ein Teil ihrer inneren Konflikte und ihrer 
Selbstwert~eurosen haben hier ihre Wurzel. 

Dazu kommt insbesondere infolge der Akzeleration eine zweite große Bedrängnis: die Vor
verlegung des Eintritts der Pubertät und die mannigfache sexuelle Not, die daraus entspringt. Ob 
die in Nordamerika von Kinsey und seinen Mitarbeitern gemachten Feststellungen auf die deutsche 
Jugend zutreffen, bleibt einstweilen offen. Die Pubertät stellt die jungen Menschen bekanntlich 
vor außerordentlich schwere Aufgaben, als da sind: das Hineinwachsen in überindividuelle 
Zusammenhänge sozialer, wirtschaftlicher, politischer und allgemein kultureller Art, die Entdeckung 
der Besonderheit und Einzigartigkeit des eigenen Wesens und ihrer Einstellung auf bestimmte 
Werte (»Ich-Findung« - Spranger, Tumlircz u. a. m.), die ersten - meist ungeschickten und 
enttäuschenden - Auseinandersetzungen mit der Umwelt im Kampf um diese Wesensart sowie 
das Erwachen von Erotik und Sexualität, die noch für lange Zeit völlig auseinanderklaffen, und 
schließlich ihren allmählichen Einbau in die Gesamtpersönlichkeit. 

Diese letzte Aufgabe überschattet, insbesondere bei den biologisch Reifungsgestörten, zeitweilig 
alles andere. Von den Werdenöten dieser übergangsepoche kann allerdings keiner ganz verschont 
bleiben. Daß diese biologischen und seelisch-geistigen Entwicklungsklippen nicht zu Dauerschädi
gungen des Charakters und der Persönlichkeit werden, hängt ganz wesentlich von den Umwelt
bedingungen des einzelnen und von dem Verständnis und der wohlwollenden, möglichst unmerk
lichen Führung und Lenkung der Jugendlichen von seiten der älteren Generation ab. 

Hier ist noch mit einem Wort der Gefahr zu gedenken, die die sexuelle Stimulierung unserer 
Zeit, die aus tausend Quellen gespeist wird, für das Pubertäts alter bedeutet. Sie kann zu einer 
überbewertung des Sexuellen und zu einer übererregbarkeit führen, der mancher Jungendliche 
kaum gewachsen ist. Aber auch das Gegenteil kann erfolgen: eine allzuweit gehende Versachlichung 
und damit eine Abstumpfung, Verflachung und Einebnung der Geschlechtlichkeit, die dem anderen 
Geschlecht gegenüber den spannungsvollen Abstand ~mmt. Die heutige sozialpsychische Gesamt
situation, die keine klare Ordnung auf diesem Gebiet erkennen läßt, stellt die Jugendlichen vor 
schwierigste Probleme. Denn in der Publizistik, in der Literatur, in Film und Schauspiel wie in der 
Wirklichkeit steht er ratlos vor einer Enthüllung und Verherrlichung aller überhaupt denkbaren 
Möglichkeiten sexueller Betätigung und sexueller Beziehungen. 

Es scheint, daß unsere Jugend im wesentlichen immer mehr den Weg zu einer mutigen Lebens
bejahung und zu einem eigenen Verantwortungsgefühl findet, wie die Abneigung gegen die 
Prostitution und die - allerdings manchmal etwas allzufrühe - Bindung an einen Partner zeigt. 
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Die nüchterne, fast zu sachliche Einstellung, die auch sonst ein Zeichen unserer Jugend ist, der 
Sport, das freie Zusammensein der Geschlechter, lassen die Prüderie, die erotische Schwüle und die 
Zoterei der Jugend um die Jahrhundertwende nicht mehr aufkommen. Es braucht wohl nicht 
erwähnt zu werden. daß dem helleren Schein. der sich über diese Sphäre auszubreiten scheint, 
mancher dunkle Schatten entspricht. 

Die Einfügung der Jugendlichen in die sozialen und kulturellen Ordnungen und Institutionen 
ist heute ein vielschichtiger Prozeß geworden, der in den verschiedenen sozialen Gruppen weit
gehende Verschiedenheiten quantitativer und qualitativer Art aufweist: der höhere Schüler darf 
4 bis 5 Jahre länger in der Pubertät bleiben und hat für die Adoleszenz, die Nachreifung, noch 
mindestens ebensoviel Zeit. Der ungelernte Arbeiter darf 6 bis 8 Jahre früher in das selbständige 
wirtschaftliche Leben und fast ebenso früh in das Sexualleben des Erwachsenen eintreten. Welche 
tiefgreifenden psychologischen Folgen nach der Plus- und Minusseite allein diese soziale Aufspal
tung mit sich bringt, wie weitgehend die Reifung also nicht nur von den Kräften und Tendenzen 
der einzelnen wohlbekannten biologischen und psychologischen Enwiddungsstufen und -phasen, 
sondern auch von den sozialen Institutionen und Ordnungen und den zivilisatorischen und kultu
rellen Faktoren der jeweiligen sozialen und kulturellen Gruppe abhängt, möge dieses eine Beispiel 
andeuten. 

Vieles von dem, was der heutigen Jugend als ihre spezifischen Züge tadelnd vorgehalten wird, 
sind Züge der einzelnen Entwicklungsstufen des Kindes und Jugendlichen in unserem Kulturkreis 
schlechthin; sie haben lediglich eine unserer Zeit und ein dem geschilderten Wandel der Familie und 
der biologisch-psychologisch veränderten Entwicklung der Jugend entsprechende Färbung und 
Tempoänderung angenommen. 

So erklärt sich ihre frühe Verselbständigung, ihre Nüchternheit und Sachlichkeit, ihre psychische 
Labilität, die geringere Nachhaltigkeit und Tiefe ihres Gemütslebens und ihre Abneigung gegen die 
übernahme jedes toten Bildungsgutes, vielleicht auch ihre geringere Konzentrationsfähigkeit, ihr 
Widerwillen gegen logisches und kritisches Denken und vor allem gegen Selbstkritik. Ob sie wirklich 
bindungsloser und bindungsunfähiger im Sinne der religio als innerer Anerkennung von echten Werten 
ist als die Jugend früherer Zeiten, möchte ich bezweifeln, so sehr es in den ersten Nachkriegsjahren 
den Anschein hatte. Im Gegensatz zur älteren Generation macht sich vielmehr gerade bei den 
heranwachsenden Menschen der jüngsten Generation (15 bis 25 Jahre) wieder ein deutliches Bedürfnis 
nach »Höherem«, d. h. nach Anteil an echter Kultur und ein entsprechendes Verpflichtetheitsgefühl 
bemerkbar. 

Ganz allgemein, das sei deutlich gesagt, packt unsere Jugend das Leben tapfer an. Wie schwer 
sie es hat und wie ernst es ihr mit ihrem Streben ist, möchte ich wenigstens noch an dem mir 
naheliegenden Beispiel der akademischen Jugend andeuten, wobei ich natürlich genau weiß, daß 
Analoges für die ganze übrige Jugend ebenso gut angeführt werden könnte. Bei der von Her I t 
durchgeführten Erhebung an 108000 Studierenden deutscher Hochschulen 1950/51 ergab sich, daß 
die Eltern nur bei rund 65 % der männlichen und bei 78% der weiblichen Studierenden die 
finanzielle Hauptlast des Studiums tragen; die übrigen bringen die Mittel für ihr Studium selbst 
auf (Zwei Drittel der Studierenden stammen von Eltern, deren monatliches Durchschnittseinkommen 
zwischen 250 und 400 Mark schwankt, was zeigt, wie enorm die Leistung dieser auf das Vorwärts
kommen ihrer Kinder bedachten Eltern ist). Von den Werkstudenten gehen dem Nebenerwerb 
42 % nur während der Semesterferien, 58 % dagegen auch während des Studiums nach. 25 bis 
40 % der Studenten haben keinen Urlaub zwischen den Semestern, und ein großer Teil (etwa 
20 % ) hat leider auch während des Semesters keine Zeit und kein Geld für Sonderinteressen 
(allgemeinbildende Vorträge, kulturelle Bedürfnisse - wie Theater und Konzerte) und Erho
lung. Mit meinem Freund, dem Sozialhygieniker Ha r m sen in Hamburg, dem ich diese 
Zahlen verdanke, stehe ich auf dem Standpunkt, daß das Werkstudententum etwas Gesundes und 
für alle Studenten Anzustrebendes ist. Aber die Notwendigkeit, das Studium nicht nur in den 
Ferien, sondern auch während des Semesters durch Nebenarbeit zu finanzieren und auf Ferien 
und Erholung völlig zu verzichten, geht auf Kosten des Studiums, auf Kosten der umfassenden 
Bildung, die man später von einem Akademiker erwartet, wie vor allem auch auf Kosten der 
körperlichen und seelischen Gesundheit. 
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Ahnliches könnten wir auch für die Jugend anderer Berufe und Schichten aufzeigen. Was für 
unsere Betrachtung daraus folgt, ist die Tatsache, daß große Teile dieser Jugend überlastet sind, die 
kopfarbeitenden mehr als die handarbeitenden, alle meist schon in der Schulzeit. 

Und damit komme ich, so unvollkommen und skizzenhaft diese Ausführungen bleiben mußten, 
zum Schluß: 

Aus dem Ungeist des Dritten Reiches und der Dezimierung durch den Krieg wie aus dem Chaos 
und der Not der Nachkriegsjahre hat unsere heutige Jugend sich herausgerettet - nicht ohne 
allerlei Wunden und Gebrechen. Sie ist überdies belastet mit dem Erbe der weitgehenden Ent
seelung durch die Säkularisierung und Technisierung unserer Ara, sie ist im besonderen psychologisch 
und sozial erschüttert und überempfindlich geworden durch die Krise der Familie, durch den 
Wandel in den biopsychischen Entwicklungs- und Reifungsvorgängen und durch die Wirrnis globaler 
politischer und sozialer Umstrukturierung. Wer will ihr verübeln, wenn sie da und dort strauchelte? 
Und wer wollte nicht sehen, wieviel gute Kräfte und tüchtiges Streben trotz allem in ihr steckt? 
Wir verstehen ihre Schwächen und ihre Mängel, in denen sich die Unvollkommenheit von uns 
Alten, unsere Versäumnisse und unsere mannigfache Schuld spiegeln; aber wir bewundern auch ihren 
Mut und ihre Energie, ihre Sachlichkeit wie ihren Kampf um und für neue Ideale, ihr Streben nach 
mehr Innerlichkeit und ihr wachsendes Verantwortlichkeitsgefühl. 
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Konstitutionelle 
Entwicklungsphysiologie in ihrer ärztlichen und sozialen Auswirkung 

Prof. Dr. E. Kretschmer, Tübingen 

Wer als Arzt, als Erzieher oder Richter mit Jugendlichen zu tun hat, der wird die Beobachtung 
machen, daß eine Reihe von Verhaltungsweisen durch geistige und moralische Beeinflussung sich 
leicht dahin oder dorthin lenken läßt -, daß es aber andererseits individuelle Grundhaltungen gibt, 
die, ob sie nun günstig oder ungünstig sind, jedem Erziehungsversuch trotzen; die vielmehr nur 
auf Grund einer unsichtbaren inneren Dynamik sich im Lauf der Jahre verwandeln oder andern
falls als dauernde Charaktereigenschaften fixieren. Sobald diese Dinge ins Krankhafte hineingehen, 
ist uns die Gesetzmäßigkeit der Vorgänge klar und selbstverständlich. Ein Jugendlicher, der an 
einer Schizophrenie, einem Jugendirresein, erkrankt, wird gesetzmäßig bestimmte Gedankengänge 
produzieren, bestimmte Körperhaltungen einnehmen, bestimmte Gefühlsschwingungen haben oder 
nicht mehr haben. Wenn wir aber nun in die breiten Grenzzonen dieser merkwürdigen patho
logischen Pubertätsvorgänge hineinkommen und von da unmerklich in die seelischen Krisen und 
Entwicklungsprobleme durchschnittlicher gesunder Pubertierender hineingeraten - hören hier 
überhaupt die Naturgesetze auf - oder wird hier nur die Spielbreite der Anpassungsmöglichkeiten 
an die Umwelt größer - kann der normale Jugendliche so wie er will - oder wird er sich auch 
hier verhalten nach den inneren psychophysischen Entwicklungsgesetzen, wonach er angetreten 
- Entwicklungsgesetze, die, wie eine Pflanze ihre Blätter und Blüten, nach einem inneren Rhythmus 
in zeitlicher Reihenfolge bestimmte Ablaufsphasen, bestimmte geistige und körperliche Verhaltungs
weisen aus sich heraustreiben; sie je nach der ererbten Anlage beschleunigen, verzögern, ganz oder 
teilweise hintanhalten? 

Wie die normale körperlich-seelische Pubertätsreifung vor sich gehen müßte, das sehen wir am 
besten dort, wo Störungen auftreten. Bei männlichen Jugendlichen treten die Reifungsprobleme 
meist auf der psychischen Seite zuerst hervor, und zwar als soziale Kontaktstörungen zwischen 
alt und jung, z. B. als sogenannter »Vaterprotest«. Man hat versucht, solche Dinge auf äußere 
psychologische Faktoren, etwa auf Ungeschicklichkeiten der Eltern bei der Erziehung oder noch 
weiter zurück auf die Nachwirkung frühkindlicher Erlebnisse, sogenannte »infantile Traumen«, 
zurückzuführen. Weshalb diese Erklärungsversuche nicht oder nicht allein durchgreifen, kann 
wegen der Kürze der Zeit im Rahmen dieses Vortrages im einzelnen nicht ausgeführt werden. 
Solche schädlichen Erlebniswirkungen und Erziehungsfehler im Kindesalter sind auch in der 
gesunden Bevölkerung so häufig, daß wir uns fragen müssen: Weshalb wachsen sie sich in einigen 
Fällen zum »psychischen Trauma« aus, während sie von den meisten Menschen ohne Schaden 
verarbeitet und vergessen werden? 

Wir müssen dieses Problem von einer ganz anderen Seite, und zwar konstitutionsbiologisch, 
anfassen, dann bekommen wir eine klare Antwort. Die Menschen, die mit ihren Kindheitserlebnissen 
nicht fertig werden und darüber in Pubertäts- und Nachpubertätszeit neurotische Reaktionen 
bekommen, haben in der Regel bestimmte körperlich-konstitutionelle Stigmen. Es sind häufig teil
weise Re t a r die r t e, d. h. Menschen, deren körperlich-seelische Pubertätsreifung stockend, uneben
mäßig, da und dort gehemmt vor sich geht. Ähnliche Probleme ergeben sich auch bei den uneben
mäßig Akzelerierten, Reifungsbeschleunigten. Diese Gesetzmäßigkeiten des Reifungstempos und der 
im Charakter sich niederschlagenden endgültigen Reifungsgrade gehören zu den Zentralproblemen 
der menschlichen Biologie. Sie eröffnen uns breite Zugänge zu wichtigen ethischen und sozialen 
Problemen, in denen sich die Instinkte erkennen lassen, von denen die Bindung und Einordnung 
des einzelnen Menschen in seine Gruppe und in die Gemeinschaft überhaupt abhängt. Bei Reifungs
gehemmten geraten die ausgereiften und retardierten Teile der Persönlichkeit in Reibung und 
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Gegenspannung. Der so geartete Mensch reagiert auch soziologisch anders. Die typischen Span
nungen seiner privaten und familiären Sphäre projizieren sich in vergrößerter Spiegelung in seinem 
ganzen sozialen Lebensraum. 

Die körperlichen Symptome der Reifungshemmung in Körperbaustigmen und zeitlichem Ablauf 
der Pubertätszeichen sollen nachher angedeutet werden. Will man sich die psychischen Korrelate 
dieser körperlichen Symptome klarmachen, so muß man die seelische Pubertätsreifung nicht als einen 
einheitlichen Vorgang, sondern als eine ganze Reihe von einzelnen Entwicklungslinien begreifen, 
die beim Gesunden in bestimmten Zeitpunkten und mit bestimmtem Tempo sich auslösen und 
synchronisiert nebeneinanderlaufen. Die feineren Störungen der körperlichen Reifungsgrundlagen 
führen auf der psychischen Seite zur A s y n ehr 0 nie, das feine Ineinandergreifen der seelischen 
Abläufe leidet Not, was sofort in seelischen Schwierigkeiten und dadurch wieder in sozialen 
Kontaktstörungen zum Ausdruck kommt. 

Der pub er ale Ins tin k t w an deI hat bestimmte Ablaufsphasen, die in bestimmten Zeit
spannen nacheinander gesetzmäßig abgewickelt und vollendet werden müssen. Was das Eltern
Kinder-Verhältnis betrifft, so ist der Abbau seines instinktmäßigen Charakters, der mit der »Brut
pflege« zusammenhängenden Instinktgruppe, mit dem Aufbau des Sexualtriebes in der Pubertät 
eng ineinandergreifend und geradem reziprok. Je mehr Elternbindung bestehen bleibt (z. B. bei 
dem sogenannten »Muttersöhnchen«), desto weniger kann sich die Gattenwahl glatt entwickeln. 
Störungen des sozialen Kontaktes ergeben sich sofort nach beiden Seiten, wenn dieser Grundvorgang 
aus biologischen Gründen nicht richtig abläuft. Normal ist hier ein dreigliedriges Verlaufsschema, 
in dem die positive Instinktbindung der kindlichen Phase über die in der Frühpubertät einsetzende 
negative oder Protestphase innerhalb weniger Jahre in die Instinktablösung von den Eltern, d. h. 
in die ruhig neutrale Haltung des Erwachsenen zu seinen Eltern übergeht, deren größere Herzlich
keit oder Kühle sich nicht mehr nach Instinktmechanismen, sondern nach dem Grade der persön
lichen Zusammenstimmung richtet. 

Bei Reifungsgehemmten kann sich nun jede dieser biologischen Phasen beliebig in die Länge 
ziehen, akzentuieren, ja selbst als dauernder Charakterbestandteil fixieren. Es kann die positive 
Instinktabhängigkeit von den Eltern sich ebenso tief ins erwachsene Alter hinein erhalten wie die 
Phase des Pubertätsprotestes gegen den Vater und damit gleichzeitig des beständigen Sichauflehnens 
gegen alle äußere Autorität; durch die entstehenden Diskrepanzen nehmen diese Haltungen dann 
meist einen überspannten, überreizten, neuroseartigen Charakter an. Der normale Instinkt von 
gestern kann so die Neurose von morgen werden. Die klare Erkenntnis dieser Naturgesetze ist für 
das richtige Verständnis und die richtige Behandlung jugendlicher Menschen von ausschlaggebender 
Bedeutung. 

Wenn man z. B. als Jugendarzt oder Jugendrichter mit jungen Menschen in den Entwicklungs
jahren zu tun hat, so muß man die konstitutionellen Reifungskrisen in einen großen gesamt
biologischen Rahmen hineinsehen und sie zunächst einfach als biologische Variantenbildungen 
betrachten. Erst von dieser streng naturwissenschaftlichen Basis aus, die zunächst einmal 
körperliche Entwicklungsstadien, endokrine Funktionsschwankungen und die. damit aufs engste 
zusammenhängenden psychischen Instinktmechanismen betrachtet, lassen sich dann die Reifungs
~nterschiede und Reifungsschwierigkeiten der Jugendlichen in ihren bald pädagogischen, bald 
juristischen, bald ärztlichen Ausstrahlungen richtig verstehen. Wir werden uns dabei von jedem 
engen ärztlichen Spezialistentum fernhalten und die große Menge der leichteren konstitutionellen 
Reifungskrisen zwar als etwas ärztlich zu Betreuendes und zu Beratendes, aber nicht als etwas schwer 
Pathologisches einschätzen. 

Wir können aus unserer Erfahrung eine lückenlose biologische Variationsreihe bilden, die von 
den alltäglichen Pubertätsschwierigkeiten normaler junger Leute über die Fälle der immer schärfer 
akzentuierten psychopathischen Pub e r t ä t s k r i sen bis zu den leichtesten Heb 0 i den und von 
da weiter bis in die schweren Zerfallsformen des Jugendirreseins hineinführen. 

Aus der Fülle der ins Pathologische hineinreichenden Erscheinungsformen lassen sich als typische 
Bilder herausheben: einmal die gewöhnlichen Pubertätskrisen, so dann die an den schizo
phrenen Formkreis angrenzenden Heb 0 i d e und endlich die mit massiven endokrinen Wuchs
störungen einhergehenden Pub er a I d y S t r 0 phi e n. In der Sprechstunde wird man mit kon
stitutionsbiologisch geschultem Auge die körperlichen Korrelate dieser seelischen Krisenformen auch 
im Rahmen der Schwererziehbarkeit und der Jugendkriminalität selten vermissen. Bei den 
schwersten Fällen findet man massive allgemeine Wuchshemmungen oder unebenmäßige Wuchs
beschleunigungen oder schwere endokrine Verfettungen und Magersuchten, bei den weniger 
schweren dagegen mannigfache leichte endokrine Spielarten des Körperwuchses, z. B. in Richtung 
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auf den eunuchoiden Hochwuchs oder auf hypophysäre Fettlokalisationen. Sie finden Einzelstigmen, 
wie überdauernde Lanugobehaarung, intersexe Stigmen, wie Maskulinismen und Femininismen, 
lange stehenbleibende Infantilismen, Einzelhypoplasien, z. B. am Mittelgesicht und Extrimitäten
enden, verspäteten Stimmbruch, verspäteten Bartwuchs und sonstige Reifungshemmungen der. 
sekundären Geschlechtscharaktere und natürlich die verschiedensten Varianten im Einsetzen der 
einzelnen Sexualfunktionen, bei weiblichen Personen vor allem der Menstruation. 

Es ist als ein konstitutionelles Grundgesetz zu betrachten, daß junge Menschen, die erhebliche 
körperliche Reifungshemmungen zeigen, in der Regel auch in ihrem psychischen Gleichgewicht 
erheblich gefährdet sind ---: so lange, bis die Ausreifung sich durchgesetzt hat. Denn mit der körper
lichen Ausreifung ist die Ausreifung der Instinkte aufs engste gekoppelt - und auf den Instinkten 
wieder bauen 'sich die Grundlinien des höheren Seelenlebens auf. 

Die einfachsten und häufigsten Fälle dieser Art bezeichnen wir als »P u be r t ä t s kris e n «. Es 
sind dies keine Psychosen, sondern Reifungsschwierigkeiten der Persönlichkeit mit starken 
soziologischen Ausstrahlungen. Die Pubertät ist hier zeitlich verlängert, verläuft schleppend über 
Jahre hin; die Symptome der normalen Pubertät sind bis zur Karikatur gesteigert. Dies gilt vor 
allem für den »Vaterprotest« und die damit verbundene Neigung, instinktiv und gleichsam 
reflexmäßig sich gegen alles aufzulehnen, was Autorität trägt, im Elternhaus ebenso wie in Schule 
und Beruf. Die Gefahr, sich in disziplinäre und selbst gerichtliche Schwierigkeiten zu verwickeln, 
ist hier ständig gegeben. - Mit dem Vaterprotest gekoppelt und ihn noch mehr komplizierend 
erscheint dann die Gruppe von Phänomenen, die man als »intrapsychische Ataxie« bezeichnet und 
die sich ebensosehr in der Sprunghaftigkeit der Gedankengänge und Willensimpulse wie in den 
unausgeglichenen abrupten Stimmungsschwankungen in Taktlosigkeit und Distanzlosigkeit äußert. 
Auch die Psychomotorik, die Steuerung des Tonus und der Bewegungen ist davon ergriffen, es 
kommt teils zu übermäßig krampfhaftem, teils zu ungeschickt schlaksigem Bewegungsspiel in Hal
tung und Gebärde. Zusammen mit ihrer Distanzlosigke1t und Neigung zum Protestieren wirken 
solche jungen Leute dann auch in der Körperhaltung ausgesprochen »ungehörig«. Es geht damit 
häufig eine erhöhte geistige Ermüdbarkeit, Zerstreutheit und Konzentrationsschwäche einher. Die 
mehr passiven Naturen wirken in diesem Stadium mehr affektlahm, temperamentlos und verträumt. 

Solange dieser Zustand erhöhter körperlich-seelischer Labilität andauert, ist die Gefahr akuter 
neurotischer Reaktionen ebenso gegeben, wie bei ungeschickter Behandlung auch die Gefahr der 
Verbiegung der späteren Persönlichkeitsentwicklung und Lebensgestaltung. Neurotische Reaktionen 
kommen auf dieser Konstitutionsbasis häufig zur Begutachtung. Es handelt sich dann meist um 
sogenannte »Kurzschlußhandlungen« : plötzliche Affektkrisen mit zornmütigem Koller oder Selbst-
mordversuche oder triebhaftes Weglaufen. . 

Von den schweren Fällen hinschleppender Pubertätskrisen ist dann der Weg nicht mehr weit 
zu den sogenannten Heb 0 i den, die ihrerseits bereits die leichtesten Formen von Schizophrenie 
darstellen, während die Pubertätskrisen nicht als solche zu betrachten sind. Klinisch unterscheiden 
sich die Heboide von den einfachen Pubertätskrisen durch das stärkere Hervortreten nicht mehr 
einfühlbarer Symptome: unmotiviertem Stirnrunzeln und sonstiger paramimischer Zeichen von 
Seltsamkeiten in der sprachlichen Ausdrucksform, Andeutung von Wahnbildungen, grober Ver
nachlässigung der Körperpflege u. ä. Die bezeichnenden Ausdrucksformen, wie sie bei den 
Pubertätskrisen geschildert wurden, können im übrigen auch bei den Heboiden in krassester Form 
hervortreten. Während die Pubertätskrisen nur einer großzügigen ärztlich pädagogischen Betreu
ung eventuell mit Milieuwechsel auf längere Sicht, d. h. bis zur gesunden Spontanausreifung, 
bedürfen, sind die Heboide zunächst einmal einer gesicherten Diagnose zuzuführen, was zweck
mäßigerweise durch einen guten Facharzt entschieden wird; sodann aber bedürfen sie einer 
gründlichen körperlichen Therapie, in erster Linie einer Schockbehandlung. 

Wir müssen dann noch auf eine dritte Form konstitutioneller Reifungshemmung zu sprechen 
kommen, die wir als Puberaldystrophie bezeichnen, ein seltenerer Sondertypus, der ganz 
besonders gefährdet erscheint. In der Frühpubertätsphase, in der sonst der junge Mensch nicht nur 
stark zu wachsen. sondern auch in all seinen Geweben jugendlich blühend zu werden beginnt, 
erfolgt hier gerade das Gegenteil: eine hartnäckige Stockung, die sich in einer eigenartigen Dürre, 
Saftlosigkeit und Vertrocknung aller Gewebe äußert; bei fast fehlendem Fettgewebe ist die Haut 
trocken und dünn, die Muskulatur oft strangartig dünn, ohne Relief und Volumen; es tritt dies 
vor allem auch an den Armen in Erscheinung, die wir als »Rührlöffelärmchen« zu bezeichnen 
pflegen. Dazu tritt als zweites Stigma das Erhaltenbleiben der früheren Lanugobehaarung mit 
Pelzmützenhaar und zurückbleibender Terminalbehaarung. Der Lanugo ist längs des Rückens und 
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an den Armen besonders sichtbar. Die dünnen Rührlöffelärmchen mit der Lanugobekleidung 
geben ein recht einprägsames Bild, dem sich die übrigen primären und sekundären Stigmen einer 
reifungsgehemmten Sexualkonstitution in Vorgeschichte und Körperbaubild anschließen. Dieser 
Typ von Jugendlichen ist nicht geisteskrank, aber in den Instinktgrundlagen der Persönlichkeit oft 
schwer verbogen und teilgeschädigt. Diese Jugendlichen kommen zuweilen nur wegen unleidlicher 
Schwererziehbarkeit, aber auch wegen moralischer Defekte, wegen Kurzschlußhandlungen oder 
frühkrimineller Entgleisungen in ärztliche Hand. Wir machen neuerdings Versuche, hier die schwer 
gestörte Reifung durch Hypophysentransplantation in Gang zu bringen. 

Ein anderer konstitutioneller Typ dieser schwer Retardierten ist nicht trotzig, aggressiv oder 
schamlos, vielmehr im Gegenteil sanft, schüchtern und lenksam, dabei eigenartig farblos und 
undurchsichtig. Im Körperbau handelt es sich um kleine, blasse, asthenisch hypoplastische Kümmer
formen mit Infantilismen. Dieser Typus ist im ganzen soziologisch gar nicht störend, neigt aber 
zu unberechenbaren, gelegentlich sehr gefährlichen Kurzschlußhandlungen, wenn er in fremdartige 
Umgebung kommt oder unter starken Erlebnisdruck gesetzt wird. Es sind in seltenen extremen Fällen 
schwer explosive Gewalttaten, Brandstiftung und Totschlag aus der Kriminalgeschichte bekannt. 
Diese Fälle sind stark schizoid, aber nicht schizophren. Sie sind und werden meist nicht geisteskrank. 
Sie zeigen aber, wie mit der körperlichen Reifungsstörung die Ausreifung der Instinkte gleichsinnig 
gestört ist und wie die puberale Instinktausreifung auch beim gesunden Jugendlichen nicht nur das 
Sexualleben, sondern viele grundlegende Gefühlssteuerungen betrifft, die ihrerseits wieder die 
unentbehrliche Grundlage für die persönliche Moral und die Fähigkeiten des sozialen Verhaltens 
bilden. Denn auch die Fähigkeit, sich in die Gemeinschaft einzuleben und sich ihr hinzugeben, die 
Fähigkeit, mit lebendiger Anteilnahme altruistische Ideale zu bilden, setzt im Grunde gesunde 
Instinkte als biologische Basis voraus. 

Welche praktischen Folgerungen ergeben sich aus diesen biologischen Erkenntnissen zunächst für 
den Jugendarzt? Abgesehen von den schon erwähnten Möglichkeiten der Drüsentransplantation 
und der Schockbehandlung bei den schweren Fällen kommen bei den leichteren konstitutionellen 
Pubertätsstockungen hauptsächlich Naturheilmethoden, physikalische und klimatische Reize 
(Nordseebad) zur Ankurbelung des Organismus in Frage. Die Verwendung von Hormonpräparaten, 
und zwar als Depot oder als zeitlich umgrenzter »Hormonstoß« ist zwar bei geeigneten Fällen (z. B. 
menstruationsgestörten Mädchen) gewiß nicht ohne Nutzen; doch sind die Erfolge nicht so gerad
linig und durchgreifend, wie man erwarten könnte. Man sieht daran, daß die Reifungsstörungen 
der Pubertät (ähnlich wie der konstitutionelle Infantilismus) nicht einfach auf umschriebenen 
Hormonfaktoren beruhen, die man etwa durch ein Keimdrüsenpräparat ausgleichen könnte, son
dern daß es sich hier um ganzheitliche, gesamtorganismische Steuerungen handelt, die die körperlich
seelische Persönlichkeit im Gleichtakt zur Entfaltung bringen. 

Im übrigen sind es bei den Reifungsschwierigkeiten der Jugendlichen hauptsächlich Fragen des 
sozialen Kontaktes und damit letzthin Fragen der praktischen Menschenführung, psychagogische und 
psychotherapeutische Fragen, die uns' beschäftigen müssen. Neben den allgemeinen Unebenmäßig
keiten der Steuerung sind es bei den konstitutionellen Reifungskrisen und Teilretardierungen der 
Jugendlichen hauptsächlich drei Punkte, auf die wir achten müssen: das ist einmal die erotische 
Instinktunsicherheit und andererseits sind es die mit dem Vaterprotest zusammenhängenden viel
fältigen disziplin ä ren Schwierigkeiten und nicht zuletzt die unter i rdis ch en Tri e b
s tau u n gen (kriminologisch besonders wichtig), die unberechenbar und wie eine kurze Vulkan
explosion hervorbrechen können. 

Die erotischen Fragen fallen im ganzen mehr in das Gebiet der Einzelerziehung als der Gruppen
erziehung in Schule und Beruf. Puberale Entwicklungshemmungen äußern sich hier im einfachsten 
und extremsten Fall als durchgängige sexuelle Indifferenz, viel häufiger aber bei Teilhemmungen in 
unnatürlichen Ambivalenzen und Verkrampfungen des Gefühlslebens. 

Die klar biologisch orientierte und deshalb großzügige und geduldige Art der Behandlung gilt 
auch für viele disziplinäre Schwierigkeiten der Retardierten. Wenn wir uns jeden Augenblick dar
über klar sind, daß die Neigung zu Protesthaltungen, zu aggressiver Auflehnung bei Jugendlichen 
einen naturgesetzlichen Vorgang darstellt, der zeitlich umschrieben abläuft und der eine unbequeme, 
aber notwendige Durchgangsphase der Instinktablösung und des puberalen Instinktumbaus 
bedeutet - dann werden wir mit ruhiger überlegenheit und fester Hand führen können. Wir 
werden auf der großen Linie erziehen, d. h. die wesentlichen Dinge äußerer Disziplin und innerer 
Haltung unerbittlich durchsetzen; wir werden aber nicht glauben, den Pubertierenden auf seine 
innere Widersetzlichkeit ständig anbohren zu müssen, vielmehr Kleinigkeiten übergehen, Reibungs-
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punkte aus dem Weg räumen und die Basis eines positiven persönlichen Kontaktes nie verlieren. 
Wir wissen: die Protesthaltungen verschwinden nach bestimmter Zeit ebenso naturgesetzlich wie 
sie gekommen sind. 

Fassen wir zusammen: Die körperlich-seelische Ganzheit der Person, wie sie die Konstitutions
biologie vertritt, kommt nirgends klarer zum Vorschein, als in den konstitutionellen Reifungs
vorgängen der Pubertät. Die zeitliche Entwicklung der Körperbaumerkmale, der Körperfunktionen 
und der psychischen Instinktabläufe und dahinter die zentralnervösen und blutchemischen Steue
rungen sind wie ein feines Uhrwerk synchronisiert und aufeinander abgestimmt. Die Einsicht in 
diese Korrelationen und festen Gesetze führt uns Schritt für Schritt weiter auf dem Weg zu einer 
körperlichen Konstitutionstherapie, die vom Gesamtorganismus her auch die seelischen Reifungs
vorgänge innerhalb bestimmter Grenzen regulativ beeinflußt - sie führt uns aber auch als Erzieher 
und Ärzte zu einer naturwissenschaftlich geschulten Haltung, die jede Sentimentalität ebenso wie 
jeden übertriebenen Moralismus vermeidet, die die moralischen Akzente sparsamer, aber an die 
richtige Stelle setzt. 

Alles Lebendige ist formbar, sei es in hohem oder in geringem Grad. Und deshalb hört dort, wo 
wir Naturgesetze sehen, die ethische Forderung keineswegs auf. Soweit die Formbarkeit- biologisch 
gesprochen - reicht, so weit reicht - ethisch gesprochen - das überpersönliche Sittengesetz, der 
Anspruch an Gewissen und Verantwortung. Und deshalb sind die ethisch-religiösen, die sozialen 
und juristischen und bis zu einem gewissen Grade auch die gesellschaftlichen Traditionen und 
Normen auch vom biologischen Standpunkt aus keineswegs etwas Beiläufiges, Sinnloses und Will
kürliches, sondern etwas Notwendiges, Sinnvolles und Lebenserhaltendes. Von diesem Gesichts
winkel aus gesehen verlängern oder besser gesagt: überformen die moralischen Traditionen und 
Normen im menschlichen Bereich die Kette der Instinkte. Sie stellen ihm überpersönliche Gesetze 
des Handeins zur Verfügung, die ihn vor der Schwäche und Unvollkommenheit seiner eigenen 
Entscheidungen schützen. Und deshalb ist das »Religere«, die seelische Bindung des einzelnen an 
alte geweihte und unantastbare Traditionen, gar nicht zufällig, sondern gesetzmäßig einem in.neren 
Drang aller Völker entsprungen. Freiheit und Bindung im Gleichgewicht zu halten, ist ihre nie 
erlöschende Aufgabe. 

Es würde nicht nur für den Arzt, sondern auch für den Erzieher und Jugendrichter eine nach
denkliche Aufgabe sein, diesen Verflechtungen von Instinkt und Moral, von Ethik und Biologie 
immer tiefer nachzugehen, bis er die großen Synthesen hinter scheinbaren Widersprüchen findet. 
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Die kriminogene Bedeutung 
cerebraler und hormonaler Störungen 

Dr. med. H. Henck 
Anstalten Hephata in Treysa 

Das Studium der neueren Literatur über die Ursachen der Kriminalität lehrt u. a., daß es zur 
Erfassung der Persönlichkeit des Verbrechers und seiner Deliktform nicht genügt, etwa allein auf 
tiefenpsychologischem Wege die seelischen Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit und Verbrechen 
zu ergründen oder sich bei der Diagnostik der Täterpersönlichkeit allein auf körperliche Unter
suchungsbefunde zu stützen. 

Jede ausschließlich medizinische oder nur psychologische Persönlichkeitsdiagnostik kann immer 
nur Teilresultate ergeben. Der Psychologe weiß, daß zum Beispiel Testuntersuchungen stets nur 
einen begrenzten Teil der Persönlichkeit erfassen. Die Persönlichkeitsreaktionen, die jeweil~ aus
gelöst werden, können immer wieder andere sein; denn es gibt keine Testsituation, und sei sie noch 
so lebensnah, in der ein Mensch alle seine Möglichkeiten enthüllen und alle Saiten ertönen lassen 
könnte. 

Auf dem ärztlich-biologischen Sektor wurden durch die Kretschmerschen 
Forschungsergebnisse insbesondere die Zusammenhänge zwischen Konstitution und Verbrechen 
weitgehend erhellt. Nach seinen Untersuchungsergebnissen und denen von Viernstein, Rhoden 
und Mi c hel fand sich beispielsweise, daß die Pykniker unter den Kriminellen weitaus in der 
Minderheit sind, das leptosome und athletische Element hingegen im Vordergrund steht. 

Da es jedoch keine spezifischen körperbaulichen Zeichen gibt, an denen man den »geborenen« 
Verbrecher erkennen könnte - wie etwa noch ein Lombroso angenommen hatte -, ist es auch 
nicht möglich, auf Körperbaumerkmale allein eine Ursachenforschung der Kriminalität zu gründen. 

Es müssen also außer der allerdings unentbehrlichen konstitutionsbiologischen Betrachtungs
weise noch weitere ursächliche Faktoren berücksichtigt werden, die ge me ins a m erst die tieferen 
Zusammenhänge zwischen der Täterpersönlichkeit und seiner kriminellen Verhaltensweise erhellen. 

Wir müssen ferner die unlöslich miteinander verbundene An lag e und Um w e I t zur Beur
teilung des Verbrechers berücksichtigen, aus der sich die Persönlichkeit des Verbrechers formt und 
das Tatmotiv sowie die jeweilige Deliktform gestaltet. Bezüglich der Heredität wissen wir, daß 
in sehr vielen Fällen kriminogene Anlagen von dissozialen oder bereits kriminellen Elternteilen mit 
auf den Lebensweg gegeben werden. Wir finden in den Familien Schwerkrimineller Trieb-, Impuls
und Drangstörungen neben verschiedenen Endokrinopathien in gehäuftem Maße. 

Unter Berücksichtigung dieser kurz angedeuteten hereditären, konstitutionsbiologischen, tiefen
psychologischen und Umweltfaktoren hat W. Enke in den Anstalten Hephata bei Treysa über 
400 Fälle von jugendlichen »Schwererziehbaren« anamnestisch, psychodiagnostisch, konstitutionell, 
neurologisch-psychiatrisch und zu einem großen Teil auch serologisch wie encephalographisch 
untersucht. Er gelangte zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen: es fanden sich an ätiologisch 
und pathogenen zur Dissozialität bzw. Asozialität führenden Faktoren ihrer Häufigkeit nach 

1. endogene Dispositionen im Sinne einer anlagebedingtenAnfälligkeit des Zentralnervensystems, 
2. subcortical-diencephale Insuffizienz durch Erb- oder erworbene Schäden, 
3. endogene oder exogene hormonale Insuffizienz, insbes.ondere der Hypophyse und Keim

drüsen, mit den dadurch bedingten psychophysischen Entwicklungsstörungen sowie vegetativ
affektiven Dysfunktionen und 

4. Milieuschäden bzw. außergewöhnliche Erlebnisreize. 
Ferner ergab sich, daß mindestens drei dieser vier genannten Faktoren bei jedem der unter

suchten »Schwererziehbaren« nachweisbar waren, d. h., daß in jedem Falle eine mehrdimensionale 
Betrachtungsweise erforderlich war, um die Ätiologie der Schwererziehbarkeit festzustellen und 
zu klären. 
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Sehr beachtenswert ist in diesem Zusammenhang, daß E. Mai er bei den von ihm untersuchten 
1200 14- bis 20jährigen Strafgefangenen zu dem Ergebnis kam, daß bei Straffälligen bis in das dritte 
Lebensjahrzehnt mit Störungen des körperlichen Reifungsgeschehens gerechnet werden muß. Viele 
unter den Straffälligen seien noch um die Wende zum dritten Lebensjahrzehnt als »Entwicklungs
kriminelle« anzusehen. Die disharmonische Reifung - gleich welcher Art - scheint, wie der 
Autor weiter folgert, eine »besondere Belastung für die soziale Anpassung darzustellen«. 

E. Kretschmer fand >>unter den Frühkriminellen und Fürsorgezöglingen ganz besonders schwere 
und prägnante Retardierungsformen, bei denen die Erschwerung des vollen Pubertätsdurchbruchs 
und der Pubertätsabläufe auf der körperlichen wie auf der seelischen Seite besonders handgreiflich 
werden: Störungen des Menstruationsbeginns, zurückbleibendes oder unebenmäßig überstürztes 
Wachstum der primären oder sekundären Geschlechtscharaktere bis zu bezeichnenden Entwicklungs
hemmungen in der Ausbildung des Haarkleides und der allgemeinen Gewebstrophik, auf der 
psychischen Seite schwere und sich lang hinziehende Pubertätskrisen, z. B. in unleidlichen Graden 
des Pubertätsprotestes, in mangelnder Entwicklung der für die moralische Erziehung wesentlichen 
Instinkte, speziell auch des sexuellen und sonstigen Schamgefühls und in schweren partiellen und 
allgemeinen Gefühlsdefekten«. 

H. L e f e ren z nennt als mögliche Ursachen der Kriminalität neben den endogenen Psychosen und 
ihren fließenden übergängen zur Psychopathie k ö r per I ich bedingte seelische Krankheits
zustände, z. B. durch Hirnverletzungen, Entzündungen und Intoxikationen. Als besonders wichtige 
führt er Schädigungen des Stirnhirns und des Hypoph ysenzwischenhirnsystems an. 

Aus allen diesen Untersuchungsergebnissen folgt, wie außerordentlich wichtig das Tri e bl e ben 
als Unterbau einer. Persönlichkeit ist, und zwar für die gesunde und krankhafte Persönlichkeits
entwicklung, so daß seine Erforschung auch für kriminalbiologisch'e Untersuchungen von größter 
Bedeutung ist. E. Kretschmer erinnert ferner an die in der Entwicklungsphysiologie bekannten 
reflektorisch ablaufenden Automatismen, etwa in Form des Greifreflexes oder des Saugreflexes bei 
Säuglingen und Kleinstkindern, die im Zuge der weiteren normalen Entwicklung allmählich in 
rationale Bewegungsabläufe umgewandelt werden. Durch zentral-nervöse Störungen, besonders im 
Zwischenhirngebiet, können diese und andere primitive Reflexmechanismen jedoch wieder in Erschei
nung treten und nunmehr zu kriminellen Fehlhandlungen, wie beispielsweise zur Kleptomanie, oder 
durch Koppelung an andere Triebgruppen . zu sexuellen Fehlleistungen führen. 

Außer diesen beiden Triebgruppen haben die aggressiven Triebmechanismen wesentliche krimi
nogene Bedeutung. Zur weiteren diagnostischen Klärung ist ferner die Kenntnis noch weiterer 
Triebgruppen, neurologischer Automatismen und verschiedener Stoffwechselvorgänge erforderlich, 
aus der sich endlich die vollständigen psychophysischen Zusammenhänge, die zu einem Delikt 
geführt haben, herleiten lassen. 

Wodurch kommen nun zum Beispiel Störungen im Zwischenhirngebiet zustande? Es gibt eine 
Anzahl exogener krankheitsauslösender Faktoren, die bei endogener Disposition auf die im 
Zwischenhirn befindlichen Trieb- und Affektzentren störend oder zerstörend einwirken. Zu diesen 
Faktoren gehören insbesondere entzündliche Gehirnerkrankungen, traumatisch oder toxisch 
bedingte· Veränderungen im Zwischenhirngebiet, die sich sowohl auf körperlichem als auch auf 
seelischem Gebiet auswirken. So kann es infolge destruktiver oder auch nur funktionaler Verände
rungen im Zwischenhirngebiet beispielsweise zu auffälligen Verhaltensweisen in Form ungebremster 
überlebendigkeit oder einer Antriebsverarmung mit Energieverlust kommen. Auch vegetative 
Funktions- und Stoffwechselstörungen können für Fehlentwicklungen mitverantwortlich sein, und 
weiterhin kann das Krankheitsbild erweitert oder kompliziert werden durch fehllaufende Fern
steuerung in benachbarte Zwischenhirngebiete mit Bewegungs- und Haltungs-, Affekt- oder Trieb
störungen. 

Es leuchtet ein, daß diese krankhaften Zwischenhirnfunktionen eine wesentliche Voraussetzung 
für das Zustandekommen krimineller Verhaltensweisen sein können. Dies gilt in verstärktem Maße, 
wenn z. B. durch Irradiation (E. Kretschmer), d. h. infolge überspringens von Außenreizen auf 
reizfremde bzw. reiz-inadäquate Triebgruppen diese ebenfalls mobilisiert werden und nunmehr, je 
nach der Stärke der psychischen Impulse, neuartige und »persönlichkeitsfremde« Delikte zur Folge 
haben, die zunächst völlig rätselhaft erscheinen. 

Zur Erfassung derartiger Triebentgleisungen und daraus erwachsener Delikte ist selbstverständlich 
eine genaue Kenntnis der konstitutionellen Entwicklungsphysiologie, die Kenntnis der möglichen 
Varianten der Sexualkonstitution und der Reifungsvorgänge in Form von Maskulinismen, Femi
nismen, Infantilismen, Accelerationen, Retardierungen, Entwick.lungsdisharmonien usw. unum
gänglich. 
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In diesem Zusammenhang dürfen die Forschungsergebnisse M. BI e u I er s und seiner Mitarbeiter 
nicht unerwähnt bleiben. Die durch die Umwelt eingetretenen psychophysischen Schäden, die zu 
einer kriminellen Persönlichkeit führen, verursachen nach Bleuler keine »spezifischen« psychischen 
Folgen. In der' Endokrinopathie gilt das ebenfalls, so daß ein und dieselbe hormonale Störung mit 
recht verschiedenen Persönlichkeitsstörungen verknüpft sein kann. Freilich lassen sich mit be s 0 n
derer Häuf ig kei t verschieden e hormonale Störungen mi t gewissen psychischen 
Beg lei te r s ehe i nun gen kor r el i e ren. Das Ha uptziel der endokrinologisch-forensisch
psychiatrischen Forschung ist jedoch, die Wechselwirkungen zwischen hormonalen Einzelerschei
nungen und gesamter Persönlichkeitsentwicklung kennenzulernen. 

Wir wissen, daß schwere endokrine Erkrankungen das Hirn diffus und dauerhaft schädigen und 
umgekehrt neurologisch nachweisbare Hirnschäden zu endokrinen Störungen führen können. Im 
ersten Fall handelt es sich um psychopathologische Begleiterscheinungen, die im Gefolge von endo
krinen Störungen auftreten und die von M. Bleuler als »endokrine Psychosyndrome« bezeichnet 
werden. Im anderen Fall sind psychopathologische Begleiterscheinungen bei dem Vorliegen von 
cerebralorganischen Störungen nachweisbar. Bei beiden ätiologischen Möglichkeiten kann es zu 
Veränderungen einzelner Triebe wie der gesamten Antriebs- und Stimmungslage kommen. 
Insbesondere lassen sich charakteristische Beziehungen zwischen hormonalen Störungen und 
Störungen von Einzeltrieben nachweisen. 

Die pathoplastische Bedeutung des endokrinen und zentralnervösen Systems, die beide die 
elementare, biologische Triebhaftigkeit und Stimmungsgebundenheit infolge ihrer engen Ver
flochtenheit weitgehend gestalten, soll an Hand von Beispielen (s. u.) erörtert werden. 

Selbstv.erständlich können für die kriminelle Entwicklung eine Reihe weiterer Faktoren ver
antwortlich sein und auf ihnen der Schwerpunkt der Persönlichkeits gestaltung eines Kriminellen 
liegen. Zu diesen weiteren Faktoren gehören.z..B. die Heredität, das Milieu, die Entwicklung vor, 
während und nach der Schule, die Pubertätsentwicklung, ferner die soziale Entwicklung, Beruf 
und Ehe. 

M. Bleuler faßt in seinem Buch »Endokrinologische Psychiatrie« seine Auffassung in folgenden 
vorläufigen Leitsätzen zusammen: 

a) Nicht das ganze psychische Leben spielt mit den endokrinen Funktionen direkt zusammen, 
sondern vor allem das Trieb- und Stimmungsleben. 

b) Kein Trieb und keine Stimmung ist einzig' durch ein hormonales Geschehen bestimmt; jeder 
Trieb und jede Stimmung kann aber einmal durch ein hormonales Geschehen mitbestimmt 
seIn. 

c) Es bestehen nur lose Abhänglichkeiten zwischen einzelnen endokrinen Funktionen und ein
zelnen, besonderen Trieben und Stimmungen. 

d) Grundsätzlich scheint es gegeben, die emotionelle Wirkung eines endokrinen Vorganges aus 
derselben biologischen Bedeutung heraus zu verstehen, die ihm selbst zukommt. Im einzelnen 
werden aber die emotionellen Reaktionen zufolge der individuellen psychischen Einstellung 
derart mannigfach geformt, daß ihre biologische Bedeutung oft nicht mehr sich~bar ist. 

e) In bezug auf die Art, wie endokrine Vorgänge auf psychische einwirken, kommen in Betracht: 
Das psychische Erleben der endokrin bedingten, körperlichen Veränderungen löst psychische 
Reaktionen aus; das endokrine Geschehen wirkt dadurch, daß es dieselben vorgebahnten 
Beziehungen zu gewissen zentralnervösen Funktionsapparaten hat, die unter krankhaften 
Verhältnissen auch in einer strukturellen Abhängigkeit sichtbar werden; das endokrine 
Geschehen beeinflußt die Hirnfunktion und die Psyche über die Hirndurchblutung oder den 
Stoffwechsel. Diese Vorgänge reichen aber bei weitem nicht aus, um das Zusammenspiel der 
endokrinen mit einem Teil der psychischen Funktionen genügend zu erklären. Sein Wesen 
ist zur großen Hauptsache noch rätselhaft. 

Die zur Zeit noch nicht abgeschlossenen Arbeiten von Ben e d e t t i haben für unser Thema 
insofern Bedeutung, als er bei seinen untersuchten Drang-, Trieb- und Impulskranken in etwa der 
Hälfte der Fälle deutliche, wenn auch leichte endokrine Störungen fand. Die Schwere der endokrinen 
Stigmatisation sei korrelierend mit der Schwere der psychischen Störung. Die Art der endokrinen 
Störung umfasse nahezu die gesamte Pathologie des Endokrinismus, wie Akromegaloid, Hyper
thyreoidismus, Tetanie, Diabetes, schwere Menstruationsstörungen, infantile Genitalien beim 
Manne usw. 

Ausgehend insbesondere von den Untersuchungsergebnissen W. Enkes an »Schwererziehbaren«, 
haben wir es uns in der Strafanstalt Ziegenhain zur Aufgabe gemacht, die Persönlichkeit des 
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erwachsenen Strafgefangenen nach den erwähnten Gesichtspunkten eingehend zu untersuchen, 
um hiernach eventuell Behandlungsvorschläge zu unterbreiten und sozialprognostische Hinweise 
geben zu können. 

Die Zahl der von uns untersuchten Strafgefangenen erstreckt sich auf 50 Fälle, die im 2. Halb
jahr 1953 neurologisch-psychiatrisch sowie konstitutionsbiologisch untersucht wurden. Zur Ver
fügung standen uns bei der Erhebung der Vorgeschichte die Anstaltspersonalakten, die Gesund
heitsakten und teilweise die Gerichtsakten, ferner vor der ärztlichen Untersuchung erhobene 
psychologische Testbefunde sowie Untersuchungsergeboisse von anderen Kliniken, Krankenhäusern 
und Anstalten. Zur weiteren Vervollständigung wurden vor der Untersuchung natürlich auch die 
anamnestischen Angaben des Delinquenten selbst aufgenommen. 

Bei Erhebung der Anamnese wurde der Hauptwert auf folgende Punkte gelegt: 
Vorstrafen, 
jetzige Deliktart und Strafdauer, 
erbliche Faktorena 

exogene Faktoren (Krankheiten, Unfälle, seelische Faktoren, Milieu), 
intrauterine, natale und postnatale Faktoren, 
Vorschulalter-, Schulalter- und Pubertätsentwiicklung, 
soziale Entwicklung, Beruf und Ehe. 

Unter diesen 50 Strafgefangenen fanden sich in 13 Fällen hormonale Störungen in Form 
Von Entwicklungsbeschleunigungen oder -hemmungen, Entwicklungsdisharmonien, hypophysärer 
Fettsucht, hypophysärem Hochwuchs und intersexen Stigmen. 

In 33 Fällen waren hirnorganische Symptome nachweisbar, die als geburts- oder 
posttraumatische Folgezustände, epileptiforme Anfallserkrankung, postencephalitischer Parkinso
nismus, Stirnhirnatrophie, Lues connata, epileptische Wesensveränderung und posttraumatische 
Hirnleistungsschwäche diagnostiziert werden konnten. 

Bei einem Teil der insgesamt 46 Fälle würde erst durch zusätzliche Liquor-Untersuchungen, 
Encephalographie oder Elektro-Encephalographie eine eindeutige Klärung des pathologischen 
Befundes möglich sein. 

Lediglich in 4 Fällen war kein nennenswerter pathologisch-neurologischer oder pathologisch
hormonaler Befund feststellbar. Bei diesen handelte es sich in 2 Fällen um extreme temperaments
mäßige Varianten (schizoide Psychopathie) und in einem Falle um eine Pseudodemenz, bei der 
nach einer einmaligen Untersuchung eine organische Ursache nicht feststellbar war, und in einem 
Falle war überhaupt kein krankhafter Befund im medizinischen Sinne nachweisbar. 

Bei Gegenüberstellung der Fälle mit hormonaler Symptomatik zu denen mit cerebralen Sym
ptomen fand sich bei den ho r mon ale n S t ö run gen als Deliktart in 23 010 Mord und Totschlag, 
in keinem Falle aber bei den cerebralorganisch Geschädigten. Unzucht, Notzucht und Blutschande 
fanden sich bei 46°10 hormonal gestörter Strafgefangener, dagegen nur in 22 0/0 bei Vorliegen vor
nehmlich cerebralorganischer Affektionen. 

Bei den cer e b ra I Ge s c h ä d i g t e n überwiegen U nterschlagungs- und Betrugsdelikte in 19 0/0 
gegenüber 801o, und Diebstahl in 30 % gegenüber 15 % bei hormonalen Störungen. 

Hiernach finden sich also bei unserem Untersuchungsmaterial Mord, Totschlag sowie Unzucht, 
Notzucht und Blutschande unter den vorwiegend dysglandulären Strafgefangenen, Unterschlagung 
und Betrug sowie Diebstahl unter den vorwiegend hirnorganisch geschädigten Kriminellen. Oder 
mit anderen Worten: die hormonal Gestörten neigen eher zu Vergehen gegen Personen und die 
Hirngeschädigten eher zu Eigentumsdelikten. . 

Die übrigen Deliktarten, wie Raub, Zuhälterei, Kuppelei, Körperverletzung und Brandstiftung, 
die sich im wesentlichen bei cerebralen Störungen fanden, wurden in der statistischen Erfassung 
deshalb nicht berücksichtigt, weil die Zahl von 50 Fällen nicht ausreichte, um eindeutige Rück
schlüsse auf die kriminogene Bedeutung cerebraler und hormonaler Symptome bei den letzt
genannten Deliktformen ziehen zu können. 

Wenn auch eine überprüfung durch die Chi-Quadrat-Methode, ein modernes statistisches 
Signifikanzprüfungsverfahren, mit 98 bis 990/oiger Wahrscheinlichkeit für einen tatsächlich zwischen 
diesen beiden Gruppen bestehenden Unterschied sprach, sollen die genannten Prozentzahlen nicht 
als absoluter Gradmesser bei der bisherigen Untersuchungsserie von 50 Fällen gelten. Die Möglich
keit, Variantengruppierungen mit bestimmten Erwartungswahrscheinlichkeiten treffen zu können, 
setzt als selbstverständlich voraus, daß eine wesentlich größere Untersuchungsserie angesetzt werden 
muß, um zu eindeutig beweisenden prozentualen Ergebnissen zu gelangen. Es sollen daher die 
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angegebenen Prozentzahlen zunächst nur als Anhaltspunkte dienen, nach denen Korrelationen 
zwischen bestimmten Deliktarten einerseits und neurologischen bzw. hormonalen Störungen 
andererseits feststellbar sind. 

Die Errechnung des Durchschnittsalters bei Beginn der Straffälligkeit ergibt ein Alter von 
23 Jahren bei einer Streuungsbreite zwischen dem 15. und 55. Lebensjahr; in den weitaus meisten 
Fällen liegt jedoch der Strafbeginn zwischen dem 15. und 22. Lebensjahr und erreicht seinen Höchst
stand mit dem 18. Lebensjahr, also dem Zeitpunkt, zu dem die Strafmündigkeit gerade erreicht ist. 

Kasuistik 
Fall 1 

Es handelt sich um einen am Tag der Untersuchung 56jährigen Maschinisten, der im Jahre 1948 wegen 
Vergehens gegen § 175 zu 4 Jahren Zuchthaus und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt wurde. 
1927 war er wegen versuchten Landesverrats zu 2 Jahren Zuchthaus und 5 Jahren Ehrverlust schon einmal 
verurteilt worden. 

An hereditären Faktoren fand sich, daß der Vater ein religiöser Sonderling gewesen sein soll und seinen 
Sohn in streng katholischem Glauben erzogen habe. 

Er selbst habe die Volksschule nur mit mangelhaftem Erfolg besucht und nach seiner Schulentlassung das 
Schreinerhandwerk erlernt. Während seiner Lehrzeit habe er viermal in der Werkstatt seines Meisters und 
einmal in der elterlichen Wohnung Feuer angelegt, und zwar deshalb, weil ihn angeblich der Anblick des 
Feuers jeweils geschlechtlich erregt und befriedigt habe. Wegen dieser Taten sei er vom 15. bis 19. Lebensjahr 
in einer Heil- und Pflegeanstalt untergebracht gewesen. Auch später habe er sich des öfteren in geschlossenen 
Heilanstalten befunden. Auf Drängen seines Vaters habe er sich während des 1. Weltkrieges zum Heer 
gemeldet. über die weiteren beruflichen und sozialen Verhältnisse waren keine aktenmäßigen Unterlagen 
vorhanden. 

An früheren Erkrankungen habe er im 12. Lebensjahr eine »Genickstarre« gehabt. Während der ersten 
Zeit dieser Erkrankung sei er oft besinnungslos gewesen und habe über starke Hinterkopfschmerzen geklagt. 
Seit der Erkrankung schiele er. Seit seinem 15. Lebensjahr sei er auf dem rechten Auge erblindet. Sonst habe er 
keine nennenswerten Erkrankungen durchgemacht. 

Aus seiner Reifungsentwicklung erfahren wir, daß er sich verhältnismäßig spät entwickelt habe. Beim 
Anblick des Feuers sei er geschlechtlich erregt gewesen. Seit der Pubertät habe er sehr stark onaniert. Vom 
weiblichen Geschlecht habe er sich nie angezogen gefühlt. Früher habe er Verkehr mit Jugendlichen ausgeübt, 
und auch als Soldat während des 1. Weltkrieges habe er nicht von seinem homosexuellen Verhalten abgelassen. 
Nach dem Weltkrieg habe er sich weiterhin mit Jugendlichen homosexuell eingelassen und auch noch nach 
seiner im Jahre 1929 erfolgten Haftentlassung. In einer Heilanstalt sei er im Sinne des § 175 aufgefallen und 
noch in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg habe er weiterhin ständig homosexuelle Beziehungen unterhalten. 
Während eines im Jahre 1941 erfolgten Fronturlaubs habe er einmal versucht, mit einer Frau geschlechtliche 
Beziehungen aufzunehmen, habe aber wieder davon Abstand genommen, da er ihr gegenüber impotent 
gewesen sei. 

Nach dem in der Urteilsbegründung angegebenen medizinischen Sachverständigen-Gutachten sei er anlage
mäßig ein »typisch homosexuell veranlagter Psychopath«, der auch körperlich durch feminine Züge auffalle. 

Bei unserer Untersuchung fanden sich bei dem athletisch-femininen Mann neben Zeichen einer alters
bedingten cerebralen Gefäß-Schwäche vorwiegend rechtsseitige Hirnnervensymptome, Reflexdifferenzen an 
den Gliedmaßen, Haltungs- und Gangstörungen mit fehlendem linksseitigen Armpendeln und steifer Rumpf
haltung. Von seiten des hormonalen Drüsensystems fand sich eine feminine Brustbildung mit vorwiegend 
horizontaler Schambehaarung und femininer Fettverteilung an Hüften und Oberschenkeln. Psychisch bestand 
eine Affektlabilität. 

Nach Vorgeschichte und Befund handelt es sich um einen meningo-encephalitischen Folgezustand im Sinne 
eines stationären Restzustandes mit einer intersexen Entwicklungsdisharmonie, die ursächlich mit größter 
Wahrscheinlichkeit auf die im 12. Lebensjahr durchgemachte »Genickstarre« zurückgeführt werden kann. 

Infolge dieser seinerzeit durchgemachten Meningo-Encephalitis, die sich vorwiegend im Bereich des 
Zwischenhirngebietes abgespielt hat, war nunmehr infolge Zerstörung und funktionaler Beeinträchtigung 
bestimmter Zwischenhirngebiete eine Fehlsteuerung der körperlichen Reifungsentwicklung und damit gleich
zeitig des sexuellen Triebverhaltens eingetreten. Auf körperlichem Gebiet setzte während der Pubertät eine 
überschießend feminine Entwicklung mit den oben beschriebenen Symptomen ein, die sich auf psychischem 
Gebiet in sexuell abwegigen Verhaltensweisen äußerte, indem zunächst bei dem Anblick von Feuer geschlecht
liche Erregung und Befriedigung eintrat und nach Abschluß der Reifungsentwicklung in den späteren Jahren 
so gut wie ausschließlich homosexuelle Betätigung stattfand. 
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Fall 2 

Es handelt sim um einen am Tag der Untersumung 25jährigen landwirtsmaftlimen Arbeiter, der im Jahre 
1947 wegen vierfamen Mordes zunämst zum Tode verurteilt worden war; die Strafe wurde jedom später in 
eine lebenslänglime Zumthausstrafe umgewandelt. 

Die Mutter sei 1948 an einem Krebsleiden gestorben. Der Vater habe mit seinem Sohn von Jugend an 
wemselseitig onaniert. Ein Bruder des Strafgefangenen befinde sim in einer Heil- und Pflegeanstalt; drei 
Brüder seien an den Morden mitbeteiligt gewesen. 

Die Volkssmule habe er nur mit mangelhaftem Erfolg besumt; er sei bis zu seinem 8. Lebensjahr meist 
bei seinen Großeltern untergebramt gewesen. Als Kind sei er ein Einzelgänger gewesen; im Alter von 14 Jahren 
habe er bereits ein sexuelles Verhältnis mit einer 30jährigen Frau unterhalten. 

An früheren Krankheiten habe er als Kind eine smwere Gelbsumt gehabt, an der er nam eigenen Angaben 
»beinahe gestorben« sei. Sonst sei er nimt nennenswert krank gewesen. 

Bei Ausführung seiner Morde habe er als 16Jähriger mit seinen Brüdern und anderen Männern, als polnisme 
Bande getarnt, Dörfer und einzeln stehende Gehöfte überfallen, habe wahllos in die Häuser gesmossen, geraubt, 
geplündert und gemordet, gerade, was ihm unter die Finger gekommen sei. 

Während seiner Haftzeit habe er im Jahre 1949 in wenigen Monaten 39 kg an Körpergewimt zugenommen. 

Bei unserer Untersumung fand sim bei dem athletism-dysplastism-adipösen Mann eine erheblime Fettsumt 
an Rumpf und Gliedmaßen mit einem Körpergewimt von 103,5 kg. Es war leider nimt möglim, eine völlige 
körperlime Untersumung durmzuführen, da es der Strafgefangene während der Untersumung ablehnte, die 
Beinkleider abzulegen. Soweit feststellbar, bestanden ganz vereinzelte pathologism-neurologisme Symptome 
sowie ein Salbengesimt. Psymism bestand eine gesmraubte Redeweise, gleimgültiges Verhalten, Gefühlsarmut 
und eine zweckbedingte Verhaltensweise. 

Nam dem Gesamtbefund handelt es sim um eine smwere Dysfunktion der Hirnanhangdrüse (Hypophyse) 
auf dem Boden einer Funktionssmwäme des Zwismenhirnsystems, die sehr wahrsmeinlim mit der in früher 
Kindheit durmgemamten smweren »Gelbsumt« einhergegangen ist und die zunämst zu einer sexuellen Früh
reife (Pubertas praecox) und jetzt zu der massiven Fettsumt geführt hat. 

Fall 3 

Es handelt sim um einen am Tage der Untersumung 30jährigen Feinmemaniker, der sim seit 20. 11. 53 
wegen gemeinsmaftlimen Mordes und schweren Raubes in der Strafanstalt befindet. 

Nam den Aktenunterlagen sei der Vater von Beruf Lehrer und infolge seines starken Trinkens nieren
leidend gewesen, 1931 sei er gestorben. Die Mutter wiege fast 2 Zentner, sei seit Jahren herzleidend und 
bekomme Anfälle mit Bewußtlosigkeit. Ein Bruder der Mutter sei ebenfalls starker Trinker gewesen und sei 
wegen »notorismer Trunkenheit« in einer Heil- und Pflegeanstalt untergebramt worden. Eine Smwester der 
Mutter sei melanmolism. Die beiden älteren Gesmwister seien angeblim gesund. 

In der Smule sei er ein unterdurmsmnittlim begabter Smüler gewesen und habe ni mt gerne seine Smularbeiten 
gemamt. Er sei immer nom gerade versetzt worden. Besonders das Remnen, Lesen und Smreiben sei ihm 
smwergefallen. Nam Smulabsmluß habe er die Feinmemanikerlehre durmgemamt und 1942 seine Gesellen
prüfung mit dem Prädikat »Genügend« bestanden. Während des Krieges habe er in Rüstungsbetrieben und 
gelegentlim aum in der Landwirtsmaft gearbeitet; nam Kriegsende sei er bei einer amerikanismen Dienststelle 
als Autosmlosser bis 2 Monate vor Ausführung seiner Tat tätig gewesen. 

Mit 3 Jahren sei er auf den Hinterkopf gefallen und ansmließend etwa 1/2 Stunde bewußtlos gewesen. Mit 
12 Jahren sei er an einer Lungenentzündung erkrankt gewesen und 1942 sei er wegen einer »Herzneurose« 
behandelt worden. Ferner sei er wegen einer Zellgewebsentzündung am remten Unterarm operiert worden. 

über seine Reifungsentwicklung waren keine objektiven Unterlagen vorhanden. In seiner Freizeit habe er 
sim fast aussmließlim Kriminal- und Abenteuerfilme angesehen. Er neige zu Perversitäten. So habe er einmal 
seinen Freunden vorgeführt, auf welme Arten man mit einer Prostituierten gesmlemtlim verkehren könne. 
U. a. habe er sim dabei seine Hoden abbinden lassen. Ein anderes Mal habe er sim nackt über die Straße 
peitsmen lassen. Zu seinen Komplicen habe er einmal gesagt: »Im liebe die Unzumt und das Verbremen!« 

1943 sei er smon einmal wegen Hehlerei zu 4 Women Gefängnis verurteilt worden. Seit Kriegsende habe 
er viel Smwarzhandel betrieben und sim an versmiedenen gemeinsmaftlimen Einbrümen mitbeteiligt. Seit 1946, 
also seit mehr als 5 Jahren, habe er mit seinen beiden Komplicen einen Bankeinbrum vorbereitet. U. a. habe 
er hierfür 2 Pistolen und Handgranaten besorgt. Nam versmiedenen mißglückten überfällen sei er mit seinen 
beiden Komplicen maskiert in eine Bank eingedrungen. Er selbst habe aus seiner Pistole nur einen Smuß 
abgeben können, weil danam eine Ladehemmung aufgetreten sei. Hierbei habe er einen Bankbeamten 
ersmossen.Bei dem überfall seien ihnen ca. 900,-!lJ;1t in die Hände gefallen. Er sei danam mit einem der 
beiden Komplicen nam Frankreim geflümtet, während der dritte infolge einer Verwundung unterwegs 
liegengelassen worden sei. In Frankreim habe er seinen Komplicen nam einer Auseinandersetzung zur Anzeige 
gebramt. 
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Nach einer psychologischen Beurteilung während seiner Haftzeit sei sein sprachlicher Ausdruck im Vergleich 
zu seinem Lebensalter kindhaft. Es handele sich bei ihm um einen teilweisen Psycho-Infantilismus sowie um 
starke Disharmonien der Stimmungen und Strebungen. Ferner bestehe ein starker Wechsel von Regression 
und Aggression, und es fehle ein altersentsprechender, die gesamte Persönlichkeit überbauender Geist. Bei 
einer Gewichtskontrolle vom Dezember 1952 betrug das Körpergewicht 74 kg, bei einer Nachkontrolle vom 
Dezember 1953 91 kg; es war also innerhalb eines Jahres eine Gewichtszunahme von 34 Pfund zu verzeichnen. 

Bei unserer Untersuchung fanden sich bei dem dysplastisch-adipösen Mann an neurologischen Störungen 
vereinzelte Hirnnervensymptome, Reflexdifferenzen an den unteren Gliedmaßen zugunsten der rechten Seite, 
vereinzelte rechtsseitige Pyramidenbahnsymptome sowie leichte Gang- und Haltungsstörungen. Ferner fand 
sich ein pueril-juveniler Gesichtsausdruck mit geringer Bartbildung, eine erhebliche Rumpfadipositas mit 
Pseudomammabildung, vermehrter Hüftfettansatz, keine Armbehaarung, geringe Achselbehaarung, vor
wiegend horizontale Schambehaarung und geringe Beinbehaarung. Psychisch war während der Untersuchung 
ein infantil-gehemmtes Verhalten feststellbar. 

Nach dem Gesamtbefund handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine hormonal bedingte Fettsucht sowie 
um eine Teilentwicklungshemmung mit Juvenilismen und Infantilismen auf dem Boden einer Funktions
schwäche des Zwischenhirnsystems bei endogener Disposition. 

Wenn hier Beispiele von er w ach sen e n Kriminellen gebracht wurden, ist die in ihnen enthaltene 
Problematik weitgehend dieselbe wie bei unseren Jugendlichen und Heranwachsenden; denn ein 
wesentlicher Teil der Ursachen, die zur Kriminalität führen, fällt in das Entwicklungsalter des Kindes, 
des Jugendlichen und des Heranwachsenden. 

Zusammenfassend kommen wir zu dem Ergebnis, daß die psychosomatische Beurteilung bei jeder 
Form der sozialen Entgleisung Jugendlicher und Erwachsener von grundlegender Bedeutung sein 
dürfte und daß wir als Krzte verpflichtet sind, bei der Persönlichkeitsanalyse eines kriminellen 
Jugendlichen oder Erwachsenen nach jeder Richtung hin zu forschen und zu untersuchen, und zwar 
mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln im Sinne einer mehrdimensionalen Betrachtungsweise. 
Dieses Vorgehen verspricht sowohl hinsichtlich der präventiven Maßnahmen, die bei unserer gefähr
deten Jugend, aus der sich ja ein großer Teil unseres Berufsverbrechertums heranbildet, ergriffen 
werden müssen, als auch hinsichtlich der Strafvollstreckung für den Anstaltsarzt, -psychologen- und 
-fürsorger gezieltere Betreuungsmöglichkeiten. Ferner erleichterte es allen die Beantwortung der 
wichtigsten Fragen, nämlich: wie die Kriminalbiologie, -soziologie, Jugendpsychologie, Jugendför
derung und -pflege und Pädagogik dazu beitragen können, die gefährdete Jugend vor dem Abgleiten 
zu bewahren, und weiterhin nach Abschluß einer evtl. Strafvollstreckung: wie die soziale Prognose 
ist und welche Beeinflussungsmöglichkeiten erfolgversprechend erscheinen. 
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Reifungsbiologische Faktoren kindlicher Neurosen 

Prof. Dr. W. Enke 
Chefarzt der Anstalten Hephata in Treysa 

Bei einem überblick über die Symptomatik der sogen. »kindlichen Neurosen«, d. h. nervöser 
Störungen, für die eine organische Ursache nicht feststellbar ist - ich möchte vorsichtiger sagen: 
nicht feststellbar sein soll -, läßt sich nicht übersehen, daß die besondere Symptomgestaltung 
weitgehend von dem jeweiligen Lebensalter abhängig ist. Die Neuroseformen der ersten Lebens
jahre gruppieren sich um vorwiegend vegetativ-nervöse Störungen und werden nach der üblichen 
Terminologie unter dem Begriff der »Organneurosen« zusammengefaßt. So finden wir als »organ
neurotische« Symptome in den ersten Lebensjahren hauptsächlich Störungen seitens der Nahrungs
aufnahme, etwa in Form hochgradiger Appetitlosigkeit, häufigen Erbrechens, seitens des Atmungs
systems etwa in Form von Stimmritzenkrämpfen und seitens der Harnblase ist das nächtliche 
Einnässen sattsam bekannt. Ferner wäre noch zu erwähnen das Daumenlutschen, Nägelknabbern, 
die meist rhythmisch verlaufenden Unruhezustände und, sobald das Kind sprechen gelernt hat, 
nervöse Sprachstörungen aller Art. Erst etwa vom 5. Lebensjahr ab kommen sogen. hysterische 
oder symbolische' Reaktionen, wie z. B. seelisch bedingte Armlähmungen oder Gangstörungen, zur 
Beobachtung und mit zunehmendem Alter schließlich »Verwahrlosungssymptome«, die wir, wie 
wir sehen werden, billigerweise ebenfalls zu den kindlichen Neurosen zu rechnen haben. Zwangs
zustände scheinen sich frühestens um das Schulzeitalter einzustellen. Sie sind bei Kindern und Jugend
lichen im Verhältnis zu den anderen von mir eben aufgeführten Symptomen verhältnismäßig ebenso 
selten wie ausschließlich depressive Reaktionen oder schizophrene. 

Diese Abhängigkeit der Symptomatik der kindlichen Neurosen von dem jeweiligen Lebens
alter, auf die u. a. auch von W. Sehwidder und von von Stoekert hingewiesen wird, kann 
gewiß keine zufällige sein. Es ist offensichtlich, daß sie mit dem jeweiligen Entwicklungs- oder 
Reifungszustand der Kinder in einem teilursächlichen Zusammenhang steht. Nach der analytischen 
Neurosenlehre liege die Ursache dieser Neurosen in frühkindlichen Erlebniseinwirkungen, in 
frühkindlichen »Traumen«, wie schwere Schicksals- und Konfliktsituationen der Kleinkinder und 
Jugendlichen, begründet. Gewiß sind diese Einwirkungen der Umwelt für die seelische Entwicklung 
von Bedeutung, so daß es nahe liegt, in solchen frühesten Kindheitserlebnissen die alleinige Ursache 
neurotischer oder psychogener Störungen zu sehen. Die Mehrzahl der von tiefenpsychologischer 
bzw. psychoanalytischer Seite angegebenen frühkindlichen Erlebnisse können wir aber auch bei 
sehr vielen Kindern feststellen, die gesund geblieben sind, d. h. keinerlei neurotische oder dissoziale 
Züge zeigen. Es bleibt daher die Frage offen, weshalb diese Kindheitserlebnisse in einigen Fällen 
zu einem sogenannten »seelischen Trauma«, bei der überwiegenden Mehrzahl der Kinder aber ohne 
merkbare Schäden verarbeitet und vergessen werden. Dieser Frage sind wir an dem großen Kranken
gut unserer nervös gestörten Kinder und Jugendlichen, die wir zum größeren Teil in stationärer 
und zum kleineren Teil in ambulanter Behandlung haben, systematisch nachgegangen. Dabei ergab 
sich zunächst statistisch einwandfrei, daß bei unseren sogen. »schwererziehbaren Kindern« ihr 
abwegiges Verhalten in Form von Verwahrlosungssymptomen aller Art, in Form sonstiger dis
sozialer oder asozialer Fehlhandlungen, in keinem Falle allein vorhanden ist. Sondern in je dem 
Falle fanden wir bei diesen Kindern zugleich die einen oder anderen sogen. »psychogenen« oder 
neurotischen Symptome, die ich vorhin angeführt habe, wie Daumenlutschen, Nägelknabbern, 
Ties, rhythmische oder sonstige Bewegungs-Unruhe, Angstsymptome, nächtliches Aufschreien, 
Stottern und besonders oft das nächtliche Bettnässen. Und umgekehrt fanden wir bei Kindern, 
die nicht wegen Erziehungssehwierigkeiten oder Verwahrlosungssymptomen zu uns in Behandlung 
kamen, sondern ausschließlich· wegen irgendwelcher Neurosen oder psychogener Störungen, fast 
stets damit erhöhte seelische Anfälligkeit gekoppelt, wie übermäßige Reizbarkeit, affektive Labilität, 
Trotz- und Protestreaktionen. Außerdem ließen sich bei allen diesen Kindern entweder körperliche 
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Symptome oder seelische Verhaltensweisen - meist körperliche wie seelische Symptome ---'
feststellen, die dem Reifungsstande ihres jeweiligen Lebensalters nicht entsprachen, d. h. die größere 
Anzahl unter ihnen lag reifungsmäßig im Vergleich mit ihrem Lebensalter zurück, ein kleinerer 
Teil zeigte Symptome der Reifungsbeschleunigung oder zugleich Symptome der Reifungsverzöge
rung und Reifungsbeschleunigung. Untersuchen wir diese Kinder ferner eingehend neurologisch, 
ohne dabei die neurologischen »Mikrosymptome« zu übersehen, achten wir auf die Gesamtmotorik 
dieser Kinder und ihre Feinmotorik, achten wir auf ihre Haltung und ihren Gang im ausgezogenen 
Zustand, betrachten wir diese Kinder, wenn sie unbekleidet auf dem Untersuchungsbett liegen, 
erst eine kurze Weile, bevor wir an die eigentliche neurologische Untersuchung gehen, dann ergeben 
sich fast regelmäßig eine Reihe einwandfrei nachweisbarer krankhafter neurologischer Symptome, 
und zwar - und das ist wichtig - nie h t nur ver ein z e I t, sondern gehäuft. Betrachten wir 
diese Kinder ferner genau unter konstitutionsbiologischen Gesichtspunkten, dann fällt fast regel
mäßig eine Häufung körperlicher Symptome auf, die eindeutig auf Entwicklungsstörungen, ins
besondere auf Reifungsverzögerungen, auf »Teilretardierungen«, hinweisen. Diese körperlich 
feststellbaren Reifungsverzögerungen stellen sich u. a. dar in einem dem Lebensalter nicht ent
sprechenden, noch infantilen Körperbau mit kleindkindhafter Mimik und Psychomotorik, in einer 
deutlich sichtbaren und tastbaren Unterentwicklung des Geschlechtsapparates, insbesondere der 
Geschlechtsdrüsen bei den Knaben, und bei Jugendlichen im Fehlen oder in einem Mangel der ihrem 
Geburtsalter gemäßen sekundären Geschlechtsmerkmale, wie etwa beginnende Mammabildung bei 
den Mädchen und die Sekundärbehaarungen am Körper. Die selteneren Symptome der Reifungs
beschleunigung stellen sich körperlich vornehmlich dar in einer überentwicklung des Geschlechts
apparates, vorzeitigem Auftreten der sekundären Geschlechtsmerkmale, verfrühten Menstruationen 
bei den Mädchen, und in seelischer Hinsicht vor allem in frühreifen sexuellen Verhaltungsweisen 
verschiedenster Art, in besonders stürmischen, unausgeglichenen Konfliktsituationen mit der 
Umwelt, auch wenn sie nicht gleich zu dem Symptomenbild der »Schwererziehbarkeit« führen. 
Fast regelmäßig hören wir, daß diese Kinder außer ihren sonstigen neurotischen Störungen eines 
Tages in ihren Schulleistungen nachlassen, verträumt erscheinen oder gar als faul und indolent 
bezeichnet werden, oder exaltiert depressiv und voller Minderwertigkeitsgefühle sind, oder über
heblich anmaßend wirken, großsprecherisch und oppositionell sind, sich nichts mehr sagen lassen 
möchten, alles besser wissen und nur noch ihren Neigungen nachgehen wollen, d.h. ihre Alltags
pflichten in Schule und Haus vernachlässigen. Wichtig aber ist, daß diese Symptome der Reifungs
störungen, also der Reifungsverzögerungen oder Reifungsbeschleunigungen oder beider Syndrome 
zugleich in ein und demselben Kinde, fast regelmäßig einhergehen mit eindeutig nachweisbaren 
krankhaften neurologischen Symptomen, die unzweifelhaft auf eine organische Schädigung des 
Gehirns, und zwar hauptsächlich der unter der Hirnrinde liegenden Gehirnzentren, des sog. 
Zwischenhirns, hinweisen. 

Welch ungemein große Bedeutung aber auch nur feinste Zwischenhirnschädigungen für den ge
samten Reifungs- und Entwicklungsgang des menschlichen Organismus haben, ist vor allem durch 
die Untersuchungen des Schweizer Physiologen W. R. Hess und vieler anderer Autoren einwandfrei 
nachgewiesen. Bei der engen Nachbarschaft des Zwischenhirns zur Hypophyse, die für die Reifungs
vorgänge besonders verantwortlich ist, ganz abgesehen von den nervösen Verbindungswegen, die 
vom Zwischenhirn zur Hypophyse ziehen, und von den direkten hormonalen Einwirkungen der 
Hypophysensekretion auf das Kerngebiet des Zwischenhirns, kann es nicht verwundern, daß 
Zwischenhirnschädigungen vielfach mit Reifungsstörungen gekoppelt sind. 

Unter einer konsequent durchgeführten mehrdimensionalen Diagnostik fanden wir bei unserem 
hiesigen ambulanten wie stationären Krankengut als ersten und nahezu in allen Fällen nachweis
baren ursächlichen Faktor der nervösen Störungen eine anlagebedingte Disposition erhöhter An
fälligkeit des Nervensystems, des inneren Drüsensystems oder des Gemütslebens im engeren wie 
weiteren Verwandtenkreis dieser Kinder, etwa in Form von gehäuft vorkommenden organischen 
Nervenkrankheiten, inneren Drüsenstörungen, Psychopathien, Neurosen oder Gemütskrankheiten. 

Folgen wir zweitens der im Mutterleib oder nach der Geburt sich abspielenden Entwicklung, so 
müssen wir als nächste ursächliche Faktoren bereits im Mutterleib mögliche Gehirnschäden nennen 
sowie solche, die während oder unmittelbar nach der Geburt eingetreten sind. Derartige Schäden 
ergaben sich, soweit sie überhaupt zu erfahren waren, bei insgesamt 19 % unseres Krankengutes. 
Sehr groß ist die Zahl der ursächlich mannigfaltigen Gehirnentzündungen, also postencephalitischer 
Schäden, die sich allerdings in der objektiven neurologischen Symptomatik nur geringgradig zeigen 
können, die wir aber dennoch ursächlich für die nervösen Störungen mit verantwortlich machen 
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müssen, und zwar deshalb, weil fast regelmäßig mit den neurologischen Symptomen hirnorganischer 
Schäden objektiv nachweisbare Entwicklungsstörungen in Form von Entwicklungshemmungen oder 
Entwicklungsbeschleunigungen einhergehen. 

Wir konnten bei nahezu sämtlichen psychogen oder neurotisch gestörten 
Kindern und Jugendlichen sowohl Zwischenhirn-Hypophysensyndrome fest
stellen als auch teilweise neurologische Symptome, die auf eine Schädigung 
cl e s G roß h i r n s hin w eis e n, sowie fast regelmäßig zugleich Störungen im unwillkürlichen 
Nervensystem und im inneren Drüsensystem. 

Die Frage ist nur, ob auch die seelischen Symptome der »Neurose« mit diesen neuro-hormonalen 
Symptomen und Reifungsstörungen in Beziehung stehen. Es darf hierzu kurz folgendes ausgeführt 
werden: E. Kretschmer hat für die neurohormonalen Entwicklungsstörungen, die teils durch 
Erbmasse, teils durch embryonale oder frühkindliche Schäden entstanden sind, den Begriff der 
»frühabgelenkten« oder »prodysklinen« Konstitution geprägt. Sein Hinweis auf die Parallelen dieser 
prodysklinen Entwicklungsstörungen zu den Forschungsergebnissen von W. R. Hess über die 
h ypothalamischen sogen. höheren Zentren und auf die Hormonexperimente von Sc h u 1 z e und 
All e n an wachsenden Anurenlarven, die regelmäßig zu einer »Sprengung der Harmonie der 
Entwicklung« führten, konnte durch die an unserem Krankengut festgestellten disharmonischen 
körperlich-seelischen Befunde und Entwicklungsverläufe in vollem Umfange bestätigt werden. 
Unsere Untersuchungsergebnisse haben inzwischen eine weitere sehr eindrucksvolle Bestätigung 
erfahren durch die Untersuchungen von Göllni tz an der Nervenklinik in Rostock, die er in 
einer Monographie über die »Bedeutung der frühkindlichen Hirnschädigung für die Kinder
psychiatrie« veröffentlicht hat. An einem Krankengut von etwa 300 Kindern ist er einer der unseren 
ähnlichen Fragestellung nachgegangen, nämlich der: welche klinisch nachweisbaren Folgen haben 
frühkindliche Hirnschäden auf körperlichem und seelischem Gebiet und ganz allgemein auf die 
kindliche Entwicklung? Außer einer genauen neurologischen und psychiatrischen Untersuchung 
sowie Testuntersuchungen der Motorik der Kinder war es Göllnitz möglich, bei seinen sämtlichen 
300 bzw. inzwischen über 500 untersuchten Kindern fast in jedem Falle ein Encephalogramm auf
zunehmen, also Röntgenaufnahmen der Gehirnkammern zu machen. Nach seinen Angaben fanden 
sich in seinem großen Krankengut in 93 % aller Fälle krankhafte, von der Norm abweichende 
Encephalogramme, während wir selbst bei unserem Krankengut, obwohl wir nur in einem kleinen 
Teil der Fälle Encephalogramme anfertigen konnten, nicht weniger als 73,6 % eindeutige Gehirn
schäden feststellten und in nahezu sämtlichen Fällen körperliche wie seelische Entwicklungs- bzw. 
Reifungsstörungen finden konnten. Göllnitz selbst, dessen Untersuchungen uns bis vor wenigen 
Wochen ebenso wenig bekannt waren wie Göllnitz die unseren, fand bei seinem Krankengut, daß 
die körperliche Entwicklungshemmung geradezu »evident das Bild der 300 schwererziehbaren 
Kinder« beherrschte. Alle seine Patienten waren durchweg kleiner als gleichaltrige normale Kinder 
und sie sahen, wie Göllnitz ausführt, auch jünger aus, so daß man »in den meisten Fällen von 
Infantilismus sprechen konnte«. Er teilt weiter mit, daß das Längenwachstum gewöhnlich stark 
zurückgeblieben war und dieser Rückstand auch in der Praepubertät und Pubertät nicht immer 
eingeholt wurde, bis auf einige Fälle, bei denen es während der Reife zu »dysproportionierten 
Wachstumsbeschleunigungen« kam. Aber nicht nur die Größe blieb nach Göllnitz rückständig, 
sondern auch die Körperbauform. Dabei handele es sich nicht immer um einen Entwicklungsrück
stand des ga n zen Körpers, sondern es sei fast die Regel, daß nur einzelne Körperteile, wie Finger, 
Zehen, Hände, Füße, Brust, Rumpf, Gesicht und Kopf, teilweise retardiert seien, also noch einer 
jüngeren Altersstufe anzugehören scheinen, während der Gesamteindruck zunächst ein altersgemäßes 
Wachstum vortäuschen könnte. Diese Feststellungen gehen durchaus konform mit unseren 
eigenen Untersuchungsergebnissen. Bemerkenswert ist ferner, daß sich bei uns wie in Rostock bei 
vielen dieser Kinder sogenannte »Feminismen« unter den Jungen und »Virilismen« unter den 
Mädchen feststellen lassen, wie etwa atypische Fettverteilung, atypische Hüft- und Schulterbreite, 
atypische Behaarung und Hautbeschaffenheit. Bei allen sicher hirngeschädigten Kindern fand Göll
nitz weiterhin ein durch die jeweilige Entwicklungsphase besonders gefärbtes seelisch-körperliches 
»Achsensyndrom«, das eine große übereinstimmung mit der hirntraumatischen Leistungsschwäche 
Erwachsener aufweise. Große Bedeutung mißt Göllnitz - ebenso wie wir - dem Lebensalter bei, 
in dem ein Kind von einer Hirnschädigung betroffen wird, und zwar insofern als »der jeweilige 
Altersfaktor des Kindes und die dadurch gegebene jeweilige Verhaltensweise für den Symptomen
reichtum und die Symptomfärbung verantwortlich sind«. Erst in zweiter Linie kämen noch die 
formenden Einflüsse der Umwelt hinzu, denen gegenüber sich diese Kinder als »labiler« erWlesen. 
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Ungünstige äußere Umweltverhältnisse könnten dann erhebliche seelische Abweichungen von der 
durch die Anlagefaktoren nur gebahnten Entwicklungslinie zur Folge haben. Dieser Auffassung 
müssen wir auf Grund unserer eigenen Untersuchungsergebnisse grundsätzlich beistimmen. 

Diese Feststellungen könnten aber den Eindruck erwecken, als ob die see li sc h e n Außenreize 
und Erlebnisse, wie etwa Umweltschäden, seelische Schockerlebnisse, die in der Tiefenpsychologie 
eine so große Rolle spielenden frühkindlichen Traumen für psychogene oder neurotische Störungen 
bei Kindern und Jugendlichen nur noch von untergeordneter oder gar keiner Bedeutung seien. 
Dies ist aber keineswegs der Fall. Zunächst sollen wieder einige Zahlen über die Häufigkeit aus
schlaggebender seelischer Einwirkungen auf den Entwicklungsgang und das Krankheitsbild bei 
Kindern angeführt werden. Vorher ist noch zu bemerken, daß wir uns zur Erfassung der seelischen 
Einflüsse nicht nur der einfachen Exploration bedienten; sämtliche Kinder und Jugendliche waren 
entweder schon andernorts mit mindestens einem, oft aber mit mehreren psychologischen Tests 
geprüft worden, wie etwa mit dem R 0 r sc h ach -, Zu 11 i ger -, War t e g g -, TAT, Sc e n 0 -, 

Pfister-Heiss-Test u. a. oder sie wurden bei uns in dieser Weise geprüft. Einwandfrei fanden 
sich bei 791/2 % unserer neurotisch erkrankten Kinder akute oder chronische Umweltschäden, eines 
oder mehrere seelische Kindheitstraumen, d. h. wiederum bei praktisch sämtlichen Kindern nicht nur 
ein Erlebnis- oder Umweltschaden, sondern teilweise mehrere und recht erhebliche, die nach 
psychoanalytischer Auffassung allein zur Erklärung der Neurosen genügen würden. Der von uns 
festgestellte fast ebenso hohe Häufigkeitssatz an neurohormonalen Schäden wie an seelischen Ein
flüssen läßt von neuem die Frage aufwerfen: Sind denn nun Neurosen oder psychogene Symptome 
bei Kindern vornehmlich als Folgezustände hirnorganischer und damit einhergehender reifungs
biologischer Schäden aufzufassen oder mehr als psychische Reaktionen auf dem Boden einer Psycho
pathie und nach frühkindlichen akuten bzw. chronischen seelischen Traumen? 

Bevor auf diese Frage eingegangen werden soll, ist es zweckmäßig, einem weiteren Einwand zu 
begegnen. Da sich unsere Untersuchungen und Ergebnisse auf alle Formen der Schwererziehbarkeit 
erstrecken, könnte mit Recht gefragt werden: Ist es überhaupt angängig, die Symptome der Schwer
erziehbarkeit, wie etwa Stehlen, Fortlaufen, Schulschwänzen und Lügen, mit denjenigen Symptomen 
oder Syndromen, gleichzusetzen, die wir eingangs als Neurosen des Kindes- und Jugendalters 
bezeichneten? Die Frage stellen heißt sie bejahen, wenn wir unter Neurosen oder psychogenen 
Erkrankungen ganz allgemein alle see I i s c h bedingten körperlichen, psychischen oder charakter
lichen Symptome verstehen, unter denen das Kind und oft noch mehr seine Umgebung leidet. Dieser 
Definition können wir uns um so mehr bedienen, als wir schon sagten, daß bei den meisten oder 
praktisch bei allen schwererziehbaren Kindern und Jugendlichen nicht nur Symptome der Verwahr
losung feststellbar sind, sondern zugleich auch die einen oder anderen seelisch-nervösen Störungen, 
die man zumeist als psychogene oder neurotische Symptome auffaßt, wie etwa nächtliches Auf
schreien, Bettnässen, Daumenlutschen, Nägelknabbern, Angstsymptome, nervöse Sprachstörungen, 
hysterische Symptome usw. Wir stimmen W. Schwidder und vielen anderen Tiefenpsychologen bei, 
daß eine Trennung der Krankheitsbilder nach einem oder mehreren Symptomen praktisch nicht 
bedeutungsvoll erscheint, da diese Kinder in ihren ge sam t e n Lebensbezügen und im Erleben, in 
ihren Verhaltensweisen und körperlichen Funktionen mehr oder weniger gestört sind. So fand 
z. B. der eben genannte Autor unter 1000 Kindern mit psychogenen Störungen 171mal Verwahr
losungssymptome und gleichzeitig mit diesen gekoppelt zu 23,9 % Bettnässen, zu 61/2 % Einkoten, 
zu 61/2 % geistigen Entwicklungsrückstand und teilweise Bettnässen und zu 61/2 % Nägelkauen oder 
Daumenlutschen sowie verhältnismäßig häufig, aber prozentual kaum zu erfassende neurotische 
Symptome in der Vorgeschichte. Mit anderen Worten: bei rund 50% derjenigen Kinder, bei denen 
Schwidder im Vordergrund psychogener Symptomatik Verwahrlosungssymptome festgestellt hatte, 
fand er außerdem die eben erwähnten psychogenen Störungen. Diese Feststellungen stimmen mit 
unseren eigenen zwar nicht bezüglich der Häufigkeitssätze - was von unterg·eordneter Bedeutung 
ist -, aber grundsätzlich überein. 

Den Analytikern orthodoxer Prägung hält man immer wieder entgegen, daß sich in der Vor
geschichte sehr vieler Kinder »frühkindliche seelische Traumen« nachweisen lassen, ohne daß diese 
neurotisch oder verwahrlost seien. Da wir selbst bei etwa 75 % unseres Krankengutes organische 
Schädigungen, insbesondere des Zwischenhirn-Hypophysensystems' fanden - bei Göllnitz sind es 
über 900/0 -, kann man uns entgegenhalten: Nicht alle Kinder, bei denen sich Symptome einer 
durchgemachten Erkrankung des Nerven- oder inneren Drüsensystems sowie Reifungsstörungen 
nachweisen lassen, sind neurotisch oder verwahrlost. Ein weiterer Einwand wäre der, daß sich unser 
Krankengut aus besonders sch wer geschädigten Kindern zusammensetze und sich dadurch der 
hohe Häufigkeitssatz organischer Schäden am Nerven- wie inneren Drüsensystem erkläre. Dem 
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müssen wir entgegenhalten, daß unser Krankengut nicht nur die in unseren Heimen befindlichen 
Kinder und Jugendlichen umfaßt, sondern zu einem großen Teile auch Kinder, die ambulant unter
sucht und behandelt wurden, die die Volksschule oder höhere Schule besuchen, die also zu den 
»leichten« bzw. »leichteren« Fällen gehören. 

Wir haben aber inzwischen zur eventuellen Korrektur unserer Beobachtungsergebnisse und 
Statistik Kontrolluntersuchungen an schulfähigen und bislang nicht an Neurosen erkrankten oder 
sozial ausgegliederten Kindern der hiesigen Volksschule nach derselben mehrdimensionalen Dia
gnostik wie an unseren Heim- und Sprechstundenkindern vorgenommen. Dank dem verständnis
vollen und hilfsbereiten Entgegenkommen der Gesundheits- und Schulbehörden ist es uns möglich 
gewesen, 587 Kinder der Normalschule und 45 Kinder der Hilfsschule, also insgesamt 632 Kinder, 
zu untersuchen. Im Rahmen unserer Fragestellung möchte ich von den verschiedenen Ergebnissen 
nur die folgenden herausgreifen: Während wir bei den Kindern und Jugendlichen, deren Neurosen 
eine ambulante oder stationäre ärztliche Behandlung notwendig gemacht hatten, in 73,6 % der 
Fälle eindeutig nachweisbare hirnorganische Schäden festgestellt hatten, fanden sich unter den 
hiesigen 587 Volksschulkindern 38 hirnorganisch geschädigte, also nur 6,5 % aller Kinder der 
Normalschule. Unter den 45 Hilfsschulkindern fanden sich hingegen 11 hirngeschädigte, also 24,4% 
aller Hilfsschüler, d. h. fast viermal so viel wie unter den Kindern der Normalschule. 

Bei rund 900/0 unseres hiesigen Krankengutes hatten wir körperlich wie seelisch nachweisbare 
Reifungsstörungen, d. h. Reifungsverzögerungen oder Reifungsbeschleunigungen oder beides 
zusammen gefunden. Unter den nahezu 600 Kindern der Normalschule waren hingegen nur 24,5 % 

deutlich reifungsgestört, unter den Hilfsschülern aber 86,7 %, also praktisch genau so viele wie bei 
denjenigen Kindern, deren Reifungsstörungen eine ärztliche Behandlung notwendig gemacht haben. 

Eine weitere Fragestellung von uns, ob und wieviele der hirnorganisch geschädigten und reifungs
gestörten Normalschüler sich irgendwie von den übrigen Schülern unterschieden, also ihrem Lehrer 
durch negative Leistungen oder neurotische Verhaltensweisen oder vielleicht auch positiv auf
gefallen waren, ergab, daß dies bei insgesamt 22,3 %, also rund 1/4 aller dieser Kinder der Fall war, 
und zwar insofern, als von ihnen 19,4 % negative bzw. neurotische Verhaltensweisen zeigten und 
nur 2,9 % überdurchschnittlich positive Wesenszüge. 

Umgekehrt waren 286 Kinder, also rund die Hälfte der Normalschulkinder, reifungsmäßig unauf
fällig und unter diesen befanden sich 6,3 % mit negativen Verhaltensweisen. Bei den Hilfsschülern 
hingegen wiesen außer ihrer Intelligenzschwäche 84,4 % zusätzlich neurotische Störungen auf. Diese 
Häufigkeitszahlen erhärten u. E. die von uns bereits an Hand der Untersuchungsergebnisse an dem 
Krankengut unseres Erziehungsheimes gemachte Feststellung, daß zum Zustandekommen neuro
tischer, dissozialer oder asozialer Verhaltensweisen bei Kindern das sogen. »frühkindliche Trauma« 
allein meist nicht genügt, sondern disponierende hirnorganische und vor allem Reifungsstörungen 
als primär ursächliche Faktoren zusätzlich vorliegen müssen. Mit anderen Worten: es bedarf offen
sichtlich mehrerer krankheitsbildender Faktoren, damit es bei einem Kinde zu einer Neurose 
leichteren oder schwereren Grades kommt, und nicht nur die statistischen Erhebungen an unserem 
Krankengut, sondern auch die an »gesunden« Kindern sowie unsere Analysen in jedem einzelnen 
Falle bestätigen dies. Die Alternative: psychogen oder organisch ist demnach falsch. Unsere sämt
lichen Untersuchungen und therapeutischen Erfahrungen sprechen vielmehr dafür, daß erst einmal 
o r g a ni sc h e neurohormonale Schäden als disponierende Faktoren vorhanden sein müssen, bevor 
bei Kindern Umwelteinflüsse zu Neurosen führen können, mögen nun diese organischen Schäden 
ererbte oder erworbene oder beides zugleich sein. 

Diese ursächlichen und symptomgestaltenden, zu einer Neurose disponierenden Faktoren sind, 
wie wir feststellen konnten, ihrer Häufigkeit und Wichtigkeit nach kurz zusammengefaßt folgende: 

1. Eine anlagebedingte Anfälligkeit des Zentralnervensystems oder extreme Varianten der drei 
großen konstitutionellen Temperamentsformen, also der zyklothymen, schizothymen und 
viskösen bzw. kollathymen. 

2. Eine erhöhte Anfälligkeit der Funktionszentren des Hirnstammes, insbesondere des Zwischen
hirns, durch Erb- oder erworbene Schäden. 

3. Eine angeborene oder erworbene Funktionsschwäche des inneren Drüsensystems, vor allem 
der Hirnanhang-, Zirbel- und Schilddrüse sowie der Geschlechtsdrüsen und der damit einher
gehenden seelisch-körperlichen Reifungsstörung einerseits sowie funktionellen Schwäche des 
unwillkürlichen »vegetativen«. Nervensystems andererseits. 

4. Schließlich Umweltschäden oder außergewöhnliche Erlebnisreize. 
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Bei jedem der von uns untersuchten neurotischen Kinder waren mindestens 3 dieser 4 Faktoren
gruppen in mehr oder weniger ausgeprägtem Maße nachweisbar. Wir halten daher für das Zustande
kommen einer Neurose bei Kindern mehrere der eben genannten Krankheitsfaktoren für unerläß
lich. Für Ausmaß und Schwere der neurotischen Störungen bleibt als nicht unwichtig noch zu 
erwähnen die jeweilige Intelligenzstufe des Kindes und seine mehr oder weniger extreme Tempe
ramentsform, da von Intelligenz- und Temperamentsgrad die therapeutische Beeinflußbarkeit der 
neurotischen Symptome weitgehend abhängig ist. Sind aber neurotische Symptome vergesellschaftet 
mit Affektionen im Bereiche des Orbitalhirns, dann sind die Heilungsaussichten grundsätzlich in 
Frage gestellt. Denn mit diesen Stirnhirndefekten gehen nicht selten ethische einher, die den Erfolg 
einer Psychotherapie ebenso sehr erschweren wie den einer medikamentösen Behandlung. Unver
gleichlich wichtiger, weil wesentlich häufiger, für die Entstehung kindlicher Neurosen sind aber die 
durch angeborene oder nach der Geburt erworbenen Schäden des Hirnstammes bzw. des Zwischen
hirns. Schäden in diesem für die Entwicklung des Säuglings, Kleinkindes und Jugendlichen so außer
ordentlich wichtigen Zwischenhirngebiet können die Entfaltung der Motorik des Kindes nicht nur 
aufhalten oder hemmen, sondern das Kind auch auf entwicklungsgeschichtlich primitivere, ein
fachere Bewegungsmechanismen zurücksinken lassen, wie etwa auf rhythmische Bewegungsformen. 
Es sei z. B. erinnert an das ständige Hin- und Herwerfen des Kopfes, an die Schaukelbewegungen 
mancher Kinder, an Tics oder allgemeine Bewegungsunruhe, die bei genauerer Beobachtung ebenfalls 
rhythmischen Charakter hat. Hand in Hand damit geht aber gewöhnlich auch - und das ist 
bedeutungsvoll -ein Stehenbleiben oder Zurücksinken des kindlichen Trieblebens auf primitive 
Triebbefriedigungen mit primitivem Lustgewinn, wie etwa das Nägelknabbern und Daumenlut
schen, das z. B. bei einem 12jährigen Knaben wieder aufgetreten war, nachdem er im 6. Lebensjahr 
eine tuberkulöse Hirnhautentzündung durchgemacht hatte, und der nach der Gehirnerkrankung 
noch dadurch auffiel, daß er in kürzeren oder längeren Zeitabständen von zu Hause oder aus dem 
Heim triebhaft weglief. 

Bei derart gelagerten Fällen wird die enge Beziehung der seelischen Vorgänge und des menschlichen 
Trieblebens zur Funktio~stüchtigkeit des Zwischenhirnhypophysengebietes besonders sinnfällig. 
So sehen wir bei unseren neurotischen Kindern immer wieder einen da und dort sich äußernden 
primitiven oder unausgereiften Entwicklungsstand der Psychomotorik, z. B. in Form leichter rhyth
mischer oder wurmartiger überbeweglichkeit der Finger, Zehen und Zunge, oder eine verminderte 
Beweglichkeit fast regelmäßig gekoppelt mit einem primitiven Reifungsrückstand des Trieblebens 
in massiveren oder abgeschwächten Graden bis hin zu fließenden übergängen altersgemäßer Trieb.; 
reaktionen und motorischer Verhaltensweisen. Es versteht sich aber dann von selbst, daß bei diesen 
zwischenhirngeschädigten Kindern auch die allgemeine seelische Verarbeitungsweise von Er leb n i s -
reizen auf einer primitiveren Entwicklungsstufe stehenbleibt oder auf diese wieder zurücksinkt. 
Es wundert uns daher nicht, daß wir gerade bei diesen im Stammhirn und gleichzeitig im inneren 
Drüsensystem geschädigten Kindern Erlebnismaterial im psychoanalytischen Sinne besonders häufig 
und in geradezu klassisch reiner Form vorfinden können. Denn das »Unbewußte«, das »archaisch
primitive, symbolhafte und totemistische Denken« im Sinne analytischer Terminologie wird sich 
uns bei dem Zurückbleiben oder Zurücksinken eines Kindes auf entwicklungsgeschichtlich primitivere 
Erlebnis- und Verarbeitungsweisen in um so reinerer Form darstellen, wenn die grundlegenden 
Bestandteile der Lehren von Fr e ud, J u n g und A die r richtig sind, woran wir nicht zweifeln. 
Der psychoanalytische Begriff der »Regression« z. B. hat somit nicht allein einen »symbolischen« 
Charakter, und man kann ihn auch nicht ausschließlich auf seelische Mechanismen beschränken, 
sondern er umschließt psychosomatische Vorgänge im besten Sinne des Wortes, nämlich diejenigen 
körperlich-seelischen Reifungshemmungen, in denen körperliche wie seelische »Regressionen« sich 
gleichzeitig und gleichsinnig äußern. Die se Reifungsstörungen sind es, nämlich die Entwicklungs
hemmungen oder Retardierungen einerseits und die Entwicklungsbeschleunigungen oder Accelera
tionen andererseits, die u. E. vielfach pr i m ä r für die Entstehung kindlicher Neurosen verantwort
lich sind, und zwar aus folgenden Gründen: Mit diesen Entwicklungsstörungen in Form von Teil-' 
verzögerungen oder Teilbeschleunigungen oder von Reifungsverzögerungen und Reifungsbeschleu
nigungen in ein und demselben Kinde gehen aus den vorhin dargelegten Gründen auch Störungen 
der verschiedenen Triebfunktionen einher. Diese bleiben auf primitiveren Anfangsstufen stehen 
oder sinken auf diese zurück; in ihrer Auseinandersetzung mit der Umwelt verkümmern sie ent
weder noch mehr oder hypertrophieren, d. h. sie werden übermächtig in Richtung ihrer bereits 
entwicklungsmäßig abwegigen Form. 

Die wichtigsten Triebelemente gruppieren sich bekanntlich um die der Selbsterhaltung und der 
Fortpflanzung. Beim Kinde vor der Pubertät spielt der Selbsterhaltungstrieb die beherrschende 
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Rolle, und es geht bei seiner gesunden Entwicklung im wesentlichen darum, daß sich seine gegen
sätzlichen Triebreaktionen der Aggression und Regression gleichmäßig harmonisch oder, wie 
E. Kretschmer formuliert, »synchron« entwickeln, d. h. im zeitlichen Reifungsverlauf sich kräftemäßig 
ständig die Waage halten. Das kann aber nicht oder eben nur sehr unvollkommen geschehen, wenn 
bei einem reifungsgeschädigten Kinde in seinem vergeblichen Bemühen um eine situationsgerechte 
Auseinandersetzung mit der Umwelt sich allmählich die Aggressionstriebe bis zur rücksichtslosen 
Brutalität oder gar bis zur Vernichtung des seine Selbsterhaltung vermeintlich oder wirklich 
bedrohenden Gegenübers steigern. Und ebenso wenig ist eine harmonische oder synchrone Entwick
lung denkbar, wenn die Triebfunktionen der Regression, der Verteidigung und ihrer sogen. Gefahr
schutzmechanismen, bis hin zu einer Selbstsicherung um jeden Preis wuchern in Form aller Primitiv
mittel der Täuschung und Tarnung, zu denen u. a. auch der hysterische Anfall oder sonstige 
psychogene Primitivmechanismen, wie etwa eine psychogene Lähmung oder Taubheit, gehören, 
ferner die Mittel der Lüge und des Betruges sowie der »Verstocktheit« in allen Graden. Es ist ferner 
zu bedenken, daß bei diesen in ihrer Reifung beeinträchtigten Kindern aber nicht nur die um die 
nackte Selbsterhaltung gruppierten Triebe zu einer überstarken abwegigen Entwicklung angeregt, 
sondern zugleich der »Herden- oder Anfreundungstrieb« mit seinen sozialen Instinktmechanismen 
mehr oder weniger unterdrückt wird, also nicht genügend zur Entfaltung kommen kann. Dies wird 
natürlich um so eher der Fall sein, je mehr die so z i ale n Instinkte bereits in ihrer Anlage oder 
frühen Entwicklung bei einem Kinde ungleichmäßig, unharmonisch oder vermindert widerstands
fähig vorhanden sind. Es ergeben sich dann genau diejenigen Verhaltensweisen und Kontaktschwie
rigkeiten, die ein Kind zu einem neurotischen stempeln und es z. B. zu einem Bettnässer werden 
lassen. 

Die Erklärung, wie es überhaupt zu diesem Zuviel oder Zuwenig an Aggression und Regression 
und damit zu Neurosen bei einem Kinde kommt, erscheint jetzt nicht mehr allzu schwer, wenn wir 
uns noch folgendes vor Augen halten: Reifungsgestörte Kinder werden - so kann man zunächst 
ganz allgemein sagen - von dem Augenblick ihres Lebens an ständig überfordert und in ihren 
Triebbefriedigungen verkürzt, in dem die Umwelt ihre ersten konkreten und unabweisbaren Forde
rungen an das Kind stellt, und zwar auf Grund seines Geburtsalters oder, wie E. Höhn es 
formuliert, wenn es der »Erwartungsnorm« seines Lebensalters nicht gerecht werden kann oder 
wenn seine Belastungsgrenze ständig überschritten, durchbrochen wird. Nehmen wir als Modellfall 
einer derartigen »Erwartungsnorm« das Nichtmehreinnässen nach dem 2. Lebensjahr. Hierin 
versteht auch das mütterlichste Herz oder gerade dieses nach einer geraumen Zeit des Versagens 
ihres Kindes keinen Spaß. Es setzen dann nahezu gesetzmäßig diejenigen »Erziehungsfehler« ein, 
die zur Folge haben, daß sich zu der reifungsbedingten Funktionsschwäche der Blase des Kindes 
- nehmen wir beispielsweise an, daß diese, wie es häufig der Fall ist, auf einer Reifungsverzögerung 
(Teilretardierung) beruht - eine zusätzliche ps y c h 0 gen e, also seelisch bedingte »Regression« 
gesellt. Die Erziehung zur Sauberkeit beginnt bestenfalls mit noch ganz zärtlich klingenden Herab
setzungen wie »du Dummerchen, du Schäfchen« u. ä. Da diese Ermahnungen infolge der Reifungs
verzögerung des Kindes nichts nützen können, folgen Androhung von Strafen und schließlich die 
Strafe selbst. Verächtlichmachung, Drohung und schmerzhafte Strafen vor allem erzeugen unbeab
sichtigt oder leider auch beabsichtigt jedoch prompt An g s t, und zwar einmal Angst, die Liebe der 
Mutter zu verlieren und zum anderen Angst vor Strafe. Da aber das Kind infolge der körperlichen 
und möglicherweise auch seelischen Reifungsverzögerung bzw. der noch nicht ausgereiften Blasen
funktion oder der noch zu kleinen Blase oder aus irgendwelchen anderen organischen oder funk
tionellen Ursachen die gestellte Forderung einfach nicht erfüllen kann, verstärkt die ihm über 
Jahr und Tag laufend eingejagte Angst nur den nächtlichen Urindrang und über den Weg eines 
»bedingten Reflexes« sowie der »Regression« wird das Bettnässen nun nicht etwa geringer, sondern 
vielfach noch häufiger; es wird schließlich »psychogen« fixiert. Ungeachtet vieler anderer möglicher 
Ursachen des Bettnässens sehen wir in diesem kurz skizzierten Ablauf einer psychosomatischen 
Regression einen wesentlichen Grund für die heute vorherrschende Ansicht, daß es sich beim Bett
nässen fast ausnahmslos um eine psychogene Störung der Harnentleerung, also um eine Neurose, 
handele. Dies trifft unserer Erfahrung nach bei einer größeren Anzahl von Fällen eben nur insofern 
zu, als die psychogen-neurotische Reaktion eine sekundäre ist auf eine Umweltforderung, welcher 
der in seinem Reifungsprozeß gestörte und noch nicht regelrecht ausgereifte kindliche Organismus 
überhaupt noch nicht entsprechen kann. Nicht selten beobachten wir bei Bettnässern z. Beine 
erhebliche Unterentwicklung des äußeren Geschlechtsapparates, während die Körpergröße des Kindes 
seinem Geburtsalter entspricht oder sogar über dieses hinausgeht, also eher »acceleriert« ist. Man 
kann in einem solchen Falle nicht gut erwarten, daß die Harnblase, die entwicklungsgeschichtlich 
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dem gleichen Wachstumsprozeß unterliegt wie der Geschlechtsapparat, in ihrem Fassungsvermögen 
- ganz abgesehen von etwa sonst noch bestehenden somato-funktionellen Störungen oder besonders 
mißlichen Umwelteinflüssen - trotzdem den Ansprüchen gewachsen sei, die der übrige normal 
große Körper an die Blase als Auffangbecken während der Nacht stellt. Diese rein physikalische 
Unmöglichkeit kann somit allein oder zusammen mit weiteren komplizierenden Faktoren der 
Anlage oder Umwelt zur neurosebildenden Tragik des reifungsgestörten Kindes werden. Bei unseren 
Untersuchungen an einem recht großen einschlägigen ambulanten wie stationären Krankengut 
stellten wir leider erstaunlich oft fest, daß selbst sinnfälligste körperliche Symptome, wie etwa die 
eines erheblich unterentwickelten Geschlechtsapparates, übersehen oder in ihrer funktionellen 
Bedeutung nicht genügend gewertet werden. Das Beispiel der psychogenen Folgen einer ständigen 
überforderung bezüglich der Blasenfunktion gilt natürlich eum grano salis auch für jede andere Art 
der überforderung. 

Wir glauben daher, daß zur Erklärung der Entstehung neurotischer Störungen folgende psycho
pathologische Gegebenheiten beachtet werden müssen: Konflikte an sich, auch im frühen Kindes
alter, sind nicht nur unvermeidbar, sondern sehr wahrscheinlich auch notwendig und - biologisch 
gesehen - sogar entwicklungsfördernd. Aber nicht nur jeder Erwachsene, sondern auch jedes Kind 
hat eine »gewisse Konflikt-Toleranz-Grenze, innerhalb der alle Spannungen ausgeglichen werden 
können« (GÖllnitz). Zum frühkindlichen neuroseerzeugenden seelischen Trauma kann es daher erst 
dann kommen. wenn 

1. diese Toleranz- oder Belastungsgrenze im Kinde selbst durch die vorhin angeführten Faktoren 
erniedrigt oder krankhaft erhöht ist, und wenn 

2. Art und Stärke des Erlebnisstoffes die durchschnittliche Toleranzgrenze übersteigt. 
Erst dann kann es schließlich und endlich zu »abnormen Reaktionen« im Sinne psychogener, neu

rotischer oder dissozialer Störungen kommen. 
Wenn wir diese reifungsbiologischen und tiefenpsychologischen Faktoren bei unseren Unter

suchungen berücksichtigen, begreifen wir erst in vollem Umfange - eine wesentliche Voraussetzung 
jeglicher psychotherapeutischer oder erzieherischer Maßnahmen -, welches große Ausmaß ständiger, 
meist über Jahre sich hinziehender überforderung bei solchen reifungsgestörten Kindern auch 
bei besten sozialen und ethischen Umweltverhältnissen - ja gerade auch bei diesen - vorangehen 
muß, damit überhaupt ein »scheinbar« unbeeinflußbares Bettnässen oder jede sonstige Neurose im 
Kindesalter entsteht. Mit der ständigen überforderung, denen diese Kinder ausgesetzt sind, geht 
unvermeidbar auch eine Verkürzung und Schmälerung an den ihrem Reifungsalter gemäßen Trieb
befriedigungen einher. Schon der Umstand, daß diese Kinder der Erwartungsnorm ihres Geburts
alters nicht entsprechen, hat mit den Ermahnungen und Strafen der Erzieher zwangsläufig auch 
Zurücksetzungen und wirklichen oder wenigstens vermeintlichen Liebesentzug zur Folge, während 
sie gemäß ihrer etwa zurückgebliebenen Reife eher ein Mehr an Umhegtheit und Liebe bedürften 
als jüngere, aber normal reife Geschwister. Ihre retardierte Kindlichkeit z. B. führt aber nicht nur im 
Elternhaus zu Mißverstehen, Ablehnung, Spott und Strafen, sondern oft in noch stärkerem Maße 
bei gleichaltrigen Kindern im Kindergarten, auf der Straße oder in der Schule. Das gesteig~rte Zärt
lichkeits- und Anlehnungsbedürfnis dieser retardierten Kinder erfährt somit keine genügende 
Absättigung, verkümmert oder findet »dissoziale« Triebbefriedigungen, z. B. in Form der von Hans 
Zulliger geschilderten symbolischen Diebstähle bei Kindern und Jugendlichen bis hin zu kriminellen 
Vergehen über den Weg einer »verbrecherischen Phantasie«, wie sie von E. Höhn analysiert wurden. 
Sind jedoch solche überforderungen einerseits und mangelnde Triebbefriedigullgen in Form von 
Liebesentzug andererseits schon bei durchaus »normalem Milieu« möglich, dann versteht es sich von 
selbst, daß besonders ungünstige Umwelteinflüsse, wie schlechte Familienverhältniss.e, Verlust von 
Vater oder Mutter oder beider Eltern, wirtschaftliche Not, Hunger, Verführung und alle diejenigen 
Erlebniseinwirkungen, wie sie in Notzeiten an der Tagesordnung sind, in erster Linie bei dishar
monisch reifenden und dann besonders anfälligen Kindern die Selbsterhaltungsmechanismen zu 
einer überstarken Entwicklung anregen und zugleich den Herden- oder Anfreundungstrieb 
mit seinen sozialen Instinktmechanismen mehr oder weniger unterdrücken, nicht genügend 
zur Entfaltung kommen oder völlig verkümmern lassen. Um so schwerwiegender sind dann aber 
die seelischen Wirkungen der Scham, Scheu, Depression, Mutlosigkeit und vor allem die ständige 
Angst, unter der diese Kinder leiden und die von fast allen Autoren, die die kindlichen Neurosen 
allein psychogenetisch erklärt wissen wollen, als eine wesentliche auslösende Ursache angesehen wird, 
wie auch immer der einzelne' Autor die Entstehung der Angst erklären mag. Daß es bei schweren 
seelischen überforderungen, also bei überschreitung der Konflikt-Belastungsgrenze, aber nicht nur 
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bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen zu erheblichen Aggressions- und Regressionsphasen 
kommen kann, legt K. Mierke an den von ihm geschilderten Fällen überzeugend dar. Jedoch 
vermuten wir, daß auch bei diesen, von K. Mierke beschriebenen Fällen, diencephale Funktions
schwächen als disponierende Faktoren vorliegen. Das Wissen um diese mannigfachen und engver
tlochtenen nicht nur seelischen, sondern auch körperlichen Vorbedingungen kindlicher Neurosen, 
ist somit m. E. eine unerläßliche Voraussetzung für den Erfolg jeder ärztlich-psychotherapeutischen 
wie erzieherischen Behandlung~ 

Diese mehrdimensionale Diagnostik der Kinderneurosen und ihrer heute die ganze Kulturwelt in 
Besorgnis versetzenden Sonderformen in Gestalt der Jugendverwahrlosung und Jugendkriminalität 
dürfte u. E. auch die die Wissenschaft wie die öffentlichkeit zunehmend beschäftigende Frage befrie
digend beantworten: Was ist schuld an dem Anwachsen der Jugendverwahrlosung und-kriminalität? 

In der wissenschaftlichen Literatur und in der Presse werden die verschiedensten Gründe 
angegeben. Die Mehrzahl der Autoren sieht die wesentliche Ursache in den Umwelteinflüssen, 
denen die Jugend in den Kriegs- und Nachkriegsjahren ausgesetzt war und noch ist. In Deutsch
land werden u. a. vor allem verantwortlich gemacht: Panik- und SchreckerIebnisse, Heimatlosigkeit, 
Flüchtlings- und Raumnot (Villinger u. a.), in England und Frankreich besonders der Einfluß der 
Gangsterliteratur und des Kinos, in den USA die Einflüsse zerrütteten Familienlebens, der Elends
viertel (Slums), der »Massenmedia« - Comic books, Radio und Fernsehen - (Hilde Mosse) und 
»nicht zuletzt die Einflüsse der rassischen Diskriminierung«, wie der amerikanische Sozialpädagoge 
John Otto Reineman glaubt. Alle diese Umwelteinwirkungen sind gewiß nicht zu unterschätzen, 
und wir sind weit davon entfernt, sie zu bagatellisieren. Sie können aber die Frage nach der Ursache 
der Jugendverwahrlosung oder, wie sie in einem kirchlichen Blatt gestellt wurde: »Was ist eigentlich 
mit unserer Jugend los?« nieh t befriedigend beantworten. Denn sofort müssen wir auch hier 
die Gegenfrage stellen: Warum sind denn aber nicht alle Kinder, die die gleichen Nöte durch
gemacht haben, verdorben worden, sondern nur ein relativ kleiner Prozentsatz, den man nach 
ernst zu nehmenden Statistiken zwischen 2 und höchstens 5 % schätzen kann? Und eine zweite 
Frage läßt uns ebenfalls an der ausschließlichen Milieu-Theorie zweifeln, nämlich: Wie kommt es 
dann, daß in Ländern, z. B. in Schweden, das von Kriegs- und Nachkriegseinflüssen frei geblieben 
ist und sich unverändert eines großeJ;l wirtschaftlichen Wohlstandes aller Volksschichten erfreut, 
ebenfalls eine Zunahme der Jugendkriminalität besteht? Und nicht nur das, sondern, wie wir 
kürzlich auf der Essener Tagung der Jugendpsychiater von dem schwedischen Professor Si w e aus 
Lund hörten, auch eine Zunahme organisch bedingter Störungen, z. B. der epileptiformen Anfälle? 

Wenn wir uns jetzt noch einmal an die Statistik von Göllnitz erinnern, der bei über 900/0 der 
von ihm genauestens untersuchten Kinder mit neurotischen oder Verwahrlosungssymptomen 
einwandfrei hirnorganische Schäden feststellte und dann unsere Statistik mit einem Häufigkeitssatz 
zwischen 70 und 80 % ebenfalls zum Vergleich heranziehen, so drängt sich u. E. folgende überlegung 
auf: Könnte die Zunahme der Kinder-Neurosen wie der Frühkriminalität nicht primäre Spätfolge 
bereits im Mutterleib oder in früher Kindheit durchgemachter hirnorganischer Schäden deshalb 
sein, weil die Sterblichkeit dieser Kinder in den letzten Jahrzehnten - erfreulicherweise - ständig 
abgenommen hat und abnimmt? Ich erinnere z. B. nur an die heute so sorgfältige und daher auch 
lebenserhaltende Aufzucht der Frühgeburten und an die erst ein Jahrzehnt zurückliegende gewaltige 
Einschränkung der Sterblichkeit der an Hirnhaut- und Gehirnentzündung erkrankten Kinder durch 
die Sulfonamid- und antibiotische Therapie! So segensreich und erfreulich diese lebens rettenden Heil
erfolge auch sind, ebenso gewiß müssen wir annehmen, daß die danach vorhandenen, auch kleinsten 
hirnorganischen Defekte, je nach ihrem Sitz, diese Kinder zumindest anfälliger bleiben lassen gegen 
die vorhin erwähnten Umwelteinflüsse und disponierter zu überforderungsfolgen bei gleichzeitig 
einhergehenden Reifungsstörungen. 

Wir sind daher gegenteiliger Auffassung über die Bedeutung von Ursache und Lokalisation eines 
Hirnschadens für die psychopathologische Entwicklung eines Kindes, als sie B 0 s ch in einem 
summarischen Referat über die »Psychopathologie der kindlichen Hirnschädigung« zum Ausdruck 
bringt. Er meint, daß »die prämorbide Persönlichkeit, das Milieu und der Zeitfaktor wichtiger 
seien für die Ausgestaltung des endgültigen psychischen Bildes als die Ursache und auch die Lokali
sation des Schadens«. Wir sind der überzeugung, daß es ohne eine pr i m ä r e endogene oder exogene 
cerebralorganische und Reifungsstörung so gut wie zu keiner neurotischen Entwicklung des Kindes 
kommt! Wir sollten daher nicht erst, wie Bosch auf Grund seiner Auffassung folgert, therapeutisch 
eingreifen, wenn bereits eine Schädigung erfolgt ist. 
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Unsere Untersuchungs ergebnisse und die anderer Autoren, insbesondere die von Göllnitz, 
mahnen indessen, mehr noch als es bisher geschehen und möglich war, dem Problem vor be u gen
der Maßnahmen unsere ganze Aufmerksamkeit zu schenken! 

Die Frage nach der ursächlichen neurosebildenden Bedeutung endogen wie exogen bedingter 
Reifungsstörungen einerseits und Umwelteinwirkungen andererseits soll nunmehr dahingehend 
beantwortet werden: Ausmaß und Auswirkung einer Reifungsstörung stehen im entgegengesetzten 
Verhältnis zu den Umwelteinflüssen. Mit anderen Worten: Je früher und je stärker eine neuro
hormonale Reifungsstörung bei einem Kinde ausgeprägt ist, einer um so geringeren Umweltein
wirkung bedarf es, um bei einem Kinde die Erlebnis-Belastungsgrenze derart zu schwächen, daß 
es neurotisch wird, und umgekehrt bedarf es bei einer nur leichten Reifungsstörung einer um so 
schwereren Umweltschädigung zur Auslösung einer Neurose. Wir können infolgedessen weiter 
sagen: Je größer der Unterschied ist zwischen der Erwartungsnorm und dem 
tatsächlichen Reifungsstand eines Kindes, um so größer ist die Gefahr einer 
neu rot i sie ren d e'n K 0 n f I i k t s pan nun g. Diese Feststellungen sind m. E. ausschlaggebend für 
die Art der Behandlung und ihre Erfolgsaussichten sowie nicht zuletzt für vorbeugende Maßnahmen. 
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Psychopathologie der jugendlichen Kriminellen 
einschließlich der Problematik jugendlicher Gewaltverbrecher 

Prof. Dr. W. Hallermann, 
Direktor des Instituts für gerichtliche und soziale Medizin der Universität K i e I 

Bovet hat vor kurzem im Auftrage der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen 
nach dem Besuch von 60 verschiedenen Institutionen einen Forschungsbericht über den Stand der 
Jugendkriminalität in verschiedenen Ländern erstattet. Bovet beklagt, daß die Jugendkriminalität 
- er spricht von sozialer Unangepaßtheit - sich in den einzelnen Ländern kaum miteinander ver
gleichen ließe, weil nicht einmal die Statistiken von einheitlichen Kriterien ausgingen. Er folgert -
und das erscheint doch sehr bedenklich und bedeutsam -, daß auf kaum einem Gebiet so schwer
wiegende Zwangsmaßnahmen auf Grund so schwacher Beweisunterlagen getroffen würden wie auf 
dem der Jugendkriminalität. Es fehlen überall gute Untersuchungen an größerem Material über die 
psychologische Wirkung unserer Erziehungs- und Strafmaßnahmen auf junge Kriminelle, zum Beispiel 
bei einem längeren Aufenthalt in Erziehungsheimen, Anstalten und Jugendgefängnissen. 

Es ist ferner eine sich immer stärker aus den Arbeiten der letzten Jahrzehnte über dieses Gebiet 
abzeichnende Erfahrung, daß, mehr als es bislang geschehen ist, alle Mühe dahin aufgewendet werden 
muß, den jugendlichen Kriminellen, die dazu fähig sind, zu festen und dauerhaften mitmenschlichen 
Gefühlsbeziehungen zu verhelfen und ihre innere Unsicherheit, den Ausgangspunkt aller Schwierig
keiten, durch ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit zu ersetzen. Es ist weitgehend Allgemeingut 
unseres Wissens, daß der Anteil des Intellekts, des Verstandes, beim Zustandekommen strafbarer 
Handlungen relativ gering ist. Es scheint sich durch alle Untersuchungen immer mehr herauszu
schälen und ist insbesondere durch gen aue Untersuchung und Behandlung einzelner Fälle erwiesen, 
daß die gern ü t h a f t e Verankerung die wichtigste, vielleicht einzige Sicherung gegen ein Abgleiten 
in asoziale Verhaltungsweisen darstellt. Ich bin mir dabei der Grenzen einer solchen erziehlichen 
Beeinflußbarkeit auch auf den sog. »normalen Jugendlichen im weitesten Sinne« bewußt und halte 
deshalb auch die Mitwirkung des Ar z t es, und zwar des in jugendärztlichen Dingen geschulten 
Arztes, für unerläßlich. Sie ist dringend erforderlich, um organische Defekte von Spielarten mensch
licher Entwicklungsabläufe zu trennen. Eine Eins ich t in die Urs achen von Seelen vor
gängen is t ohne Kenn tnis der körp erlichen Funk tio nen nich t mö glich. Es soll 
nicht auf die bereits recht umfangreiche Literatur der verschiedenen Formen der Jugendlichenkrimi
nalität eingegangen werden, zumal noch später über die Typologie der jugendlichen Straftäter 
gesprochen werden soll. Es wird hier lediglich der Versuch unternommen, das Gemeinsame der von 
verschiedenen Seiten gegebenen Darstellung herauszuschälen. 

Mit der Auf teilung in Gelegenheits-, Zustands- und Affektverbrecher können wir nicht sehr viel 
anfangen. Die Gruppierung von Cl 0 s t e r man n, seine Einteilung in Antikriminelle, kriminell 
Bereite und Kriminelle ist in ihrer Einfachheit vielleicht schon brauchbar. Der Antikriminelle würde 
dem Gelegenheits- und Zufallsverbrecher zuzurechnen sein, es ist wohl der ähnliche Typ, den 
G r ego r als den »Akriminellen« bezeichnet, und es sind ungefähr die gleichen Fälle, die Sie ver t s 
in seiner sehr einleuchtenden und praktisch wertvollen Einteilung unter der Rubrik »Jugendkrimi
nalität als Entwicklungskriminalität« aufführt. Mez ger rubriziert diese Fälle unter die akute oder 
Situationskriminalität und gibt hier die weitere Unterteilung in Konflikts-, Gelegenheits- und Ent
wicklungskriminali tä t. 

Es hat sich bei der praktischen Tätigkeit als richtig erwiesen, sich die Frage vorzulegen, ob die Tat, 
die der Jugendliche begangen hat, im ganzen gesehen - wie Sieverts es formuliert hat - als eine 
E pis 0 dein seiner Lebensentwicklung angesehen werden kann oder ob sie als ein »Symptom« zu 
deuten ist. Die Episode würde die günstige Prognose gestatten. Die Tat könnte aus der Gleich
gewich tsstörung im A bla uf der Reifung oder aus äußeren ungünstigen konstellativen 
Zufällen erklärt werden. Hier liegt die Betonung ganz ausschließlich auf dem Wort »jugendlich«. 
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Bei den schweren Gewalttaten jugendlicher Rechtsbrecher werden wir uns nur schwer von der Vor
stellung der Tat frei machen können und im Interesse der Gemeinschaft und des Jugendlichen, sofern 
er der breiten Zone der »normalen« angehört, auch den Sühnegedanken, und zwar vom Standpunkt 
des Täters gesehen, nicht vernachlässigen dürfen. 

Die einfache Einteilung in akute, chronische und schwere Kriminalität gibt uns weitere Anhalts
punkte für Beurteilung und Bewertung. 

Die akute Kriminalität der Jugendlichen ist, kriminalpolitisch gesehen, leicht zu nehmen. 
Der Jugendliche steht hier noch nicht außerhalb der Gemeinschaft. Die kriminelle Neigung wird 
vorübergehen, wenn wir in der richtigen Weise helfen. 

Die c h r 0 n i s c h e Kr i m i n a I i t ä t mit der Verwahrlosung, das heißt die Tendenz des raschen 
Abgleitens in asoziale Verhaltensweisen, kann sich in längerer Entwicklung. vorbereiten oder auch 
infolge schwerer Milieuschädigung ganz akut einsetzen. Sie steht zum Teil vielleicht mit kleinkind
lichen Entwicklungsverzögerungen oder mit Schädigungen durch frühkindliche Um wel t
beziehungen in Zusammenhang. 

Die schwere Kriminalität, die Gewaltverbrechen der Jugendlichen, Notzucht, Raub, Mord, 
Tötungsdelikte, Brandstiftung usw., zeigen in der Täterstruktur und Motivgestaltung so heterogene 
Züge, daß sich kein einheitlicher Typ des jugendlichen Schwerverbrechers herausschälen läßt. Gerade 
hier ist die Schwierigkeit der Beurteilung besonders groß und der wenig intelligente, erregbare, 
gemütskalte jugendliche Gewaltverbrecher ist doch wohl die Ausnahme. Die Beurteilung und Typi
sierung bei den Gewaltverbrechern ist besonders schwierig, weil oft unter der Nachwirkung der 
schweren Tat auch in der sog. objektiven Anamnese durch die unumgängliche Befragung der Um
gebung ein falsches Bild entsteht, das den Eindruck erwecken könnte, daß in vielen Fällen die 
schädlichen Charakterzüge »schon immer« da waren. Bei näherem Eingehen auf die Einzelheiten 
stellt sich jedoch manches anders dar. Gerade hier sind eine Reihe von Fällen aus organischen Hirn
schäden oder auch beginnender Psychose abzuleiten, während andere reaktive oder neurotische Ab
normisierungen zeigen, die von psychopathischen Reaktionsweisen in der Regel getrennt werden 
können. 

Das Jugendgerichtsgesetz in der Neufassung vom 4. 8. 53 läßt unter bestimmten Voraussetzungen 
auch den Heranwachsenden unter dem Entwicklungsgesichtspunkt beurteilen. Bekanntlich ist die 
Schuld im Jugendgerichtsgesetz von dem erreichten Reifegrad abhängig gemacht. Erst der Erwachsene 
ist, wenn er nicht geisteskrank ist, als voll verantwortlich anzusehen. 

Nach unserem Material ist die Zahl der akuten Entwicklungskriminellen in der Pubertät relativ 
groß. Sie beträgt in unserem Material von 340 Fällen jugendlicher Krimineller etwa 32°/0. Wir 
müssen uns bei der Betrachtung dieser Zahl klar sein, daß nur ein verschwindend kleiner Teil der 
Jugendlichen für leichte Vergehen, einfache Diebstähle und dergl. vor Gericht zur Rechenschaft 
gezogen wird. Die Dunkelziffer ist hier besonders groß. Es hängt wesentlich von der Umwelt, in der 
der Jugendliche sich befindet, ab, ob es zur Anzeige kommt oder ob die Dinge anders, zum Beispiel 
innerhalb der Familie, bereinigt werden. Dabei sind die Unterschiede offensichtlich zwischen Stadt 
und Land, arm und reich, Wohnbaracke und Einzelhaus, sehr groß. 

Der übergang von der akuten in die chronische Kriminalität ist nicht so häufig wie es den Anschein 
hat. Der Zusammenstoß des Jugendlichen mit der Autorität des Staates ist jedoch für die weitere 
Entwicklung ein so einschneidendes Ereignis, daß wir hier alle große Vorsicht walten lassen müssen. 
Es wird für die spätere soziale Brauchbarkeit des Delinquenten manches davon abhängen, wie er in 
dieser Situation behandelt wird. Der Jugendliche hat Anspruch darauf, gerecht behandelt zu werden, 
damit sein noch recht labiles Rechtsgefühl gestärkt wird und keine negative Einstellung entsteht. Es 
scheint mir auch unbedingt erforderlich, mehr als es bislang geschieht, schon bei den ersten Taten und 
auch bei den leichten Fällen den in jugendpsychiatrischen Fragen erfahrenen Arzt hinzuzuziehen, um 
für die Behandlung Ratschläge geben zu können und insbesondere um jene Fälle von organischen 
Hirnschäden, postencephalitischen Störungen usw. zu trennen oder herauszufinden. Kranke bedürfen 
der ärztlichen Behandlung; Abnormisierte, Verbildete brauchen erziehliche Beeinflussung, an deren 
Anfang ebenfalls die ärztliche Persönlichkeitsdiagnose stehen sollte. Die Behandlung der Jugendlichen 
muß jugend gemäß sein, das heißt, sie muß die Möglichkeiten erschließen, die in den jeweiligen Ent
wicklungsstufen gegeben sind. Die erziehliche Beeinflussung muß insbesondere Vertrauen erwecken 
in die lautere Absicht des Erziehers, sie darf sich nicht in der formalen Kontrolle, einem kleinlichen 
Aufpassen und der Auferlegung enger, formelhafter Vorschriften erschöpfen. Der Erzieher, das heißt 
jeder, der mit den Jugendlichen im Rahmen des Strafverfahrens in Verbindung kommt, muß sich 
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peinlich hüten, überlegenheitsgefühle zu zeigen und allzu autoritär dem Jugendlichen gegenüber
zutreten. Unsere Aufgabe ist es, dem Jugendlichen die Sicherheit wiederzugeben, die eigene Verant
wortung zu stärken und dadurch seine Kräfte freizumachen für den echten menschlichen Kontakt. 

Jede Beurteilung eines Jugendlichen muß davon ausgehen, daß es sich um einen Werdenden 
handelt, die soziale Angepaßtheit fällt ihm nicht zu und seine Einstellung zur Umwelt hängt davon 
ab, wie wir ihm begegnen. Wir wissen alle, welchen Fehlern wir ausgesetzt sind, wenn wir einen 
Menschen aus dem Querschnitt, aus dem Entwicklungsstatus beurteilen. Auch beim Jugendlichen ist 
seine lebensgeschichtliche Entwicklung zugrundezulegen. Ein weiter Weg seiner Menschwerdung 
liegt bereits hinter ihm, und die prägenden Wirkungen der frühen Kindheitserlebnisse im Elternhaus 
sind offensichtlich doch etwas mehr als früher angenommen wurde gerade für den vielleicht anlage
mäßig labilen, aber auch formbaren Kriminellen wichtig. Das Ehepaar GI ü c k aus Haward hat 
interessante beobachtende Vergleiche bei 500 kriminell nicht auffälligen und 500 bereits dreimal vor
bestraften Jugendlichen im Alter von 11 bis 16 Jahren angestellt. Beide Gruppen entstammten etwa 
dem gleichen Milieu. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, daß Kälte und Nachlässigkeit der 
Eltern entscheidende Voraussetzungen für spätere Entgleisungen darstellen, daß besonders häufig 
bei Heimkindern aus Egoismus, Mißtrauen und Trotz asoziale Neigungen erwachsen. Wir sehen auch 
in unserem deutschen Material immer wieder, wie zu strenge und inkonsequente Erziehung Schäden 
bringen. Der ewige Tadel stumpft ab und macht unempfindlich für Wertungen. Er läßt das Selbst
gefühl und die Sicherheit nicht aufkommen. Es scheint doch so zu sein, daß die frühkindliche 
Geborgenheit, die Wärme einer häuslichen Atmosphäre, wie überhaupt die menschliche Wärme der 
Umgebung, notwendig ist, um Gefühlswerte herzustellen und sich entwickeln zu lassen. Die fehlende 
gemütliche Ausreifung ist aber, wie wir in den Fällen von Verwahrlosung, bei den Verbildungen, 
ebenso aber auch bei jugendlichen Gewaltverbrechern, immer wieder sehen, die entscheidende Grund
situation, die offenbar erst das Verbrechen möglich werden läßt. Es wurde bereits erwähnt, daß die 
Beurteilung und Bewertung dieser gefühlsmäßigen Mängel als Gefühlsarmut, Gefühllosigkeit oder 
gar »moral insanity« häufig allzu vorschnell geschieht und daß in manchen derartigen Fällen keine 
anlagemäßige Minderwertigkeit vorliegt, sondern daß die affektive Retardierung, das heißt die Ver
zögerung in der Gefühlsreifung, in dem Fehlen des gemütlichen Rapports zum Ausdruck kommt. 
Die Gleichgültigkeit und ein Fehlen der mitmenschlichen Beziehungen läßt sich in manchen Fällen 
auf Erlebnisse in der Pubertät, jener Phase der physiologischen Erlebnisbereitschaft, zurückführen. 
Gerade in den Reifungsjahren scheint die Entwicklung dieses seelischen Bereiches durch die Umwelt
verhältnisse modellierbar und durch schlechte Bedingungen störbar. 

Wir kennen in der Kinderpsychiatrie jenen Zustand, der unter dem Namen Hospitalismus bekannt 
ist und verstehen darunter eine Schädigung des Kleinkindes in körperlicher und seelischer Hinsicht 
durch die Besonderheit der Krankenhaussituation, ohne daß die Grunderkrankung hierfür wesentlich 
mitverantwortlich gemacht werden kann. P f a und I e r sprach von psychischer Inanition. Die 
Wiener Kinderpsychologen Charlotte und Karl B ü h I erhaben in anschaulichen Einzeldarstellungen 
die Bedeutung des frühen Kontaktes mit der Mutter für die Entwicklung des kindlichen Gemütes 
aufgezeigt. Man braucht nicht gläubiger Anhänger der psychoanalytischen Lehre zu sein, um die 
Bedeutung dieser Zusammenhänge, wenn auch nicht in gesetzmäßiger Ausprägung, anzuerkennen. 
Wir glauben, daß - ganz allgemein gesprochen - der Entbehrungszustand der Jugendlichen 
zum Beispiel in brüchigen Ehen, in einer kalten, unfreundlichen Atmosphäre des Elternhauses 
während der Reifungszeit, die Entfaltung echter Gemütsregungen erheblich hemmen und stören 
kann. Die schlechten Umweltbedingungen legen vielfach den Keim für eine kalte Egozentrizität, die 
eine erhebliche Erschwerung der sozialen Anpassung bedeutet. Für die gemütliche Entwicklung in den 
Reifungsjahren braucht der Jugendliche Wärme und Geborgenheit, das heißt Sicherheit, Konsequenz 
und nicht merkbare Führung. 

Auch das Verhalten der Umgebung in der sog. Kindheitspubertät, der Phase des ersten Gestalts
wandels, in der Zeit vom 4. bis 6. Lebensjahr, in der der kindliche Trotz sich zum ersten Mal als 
Wille durchzusetzen beginnt, ist sehr wichtig. Das Kind sollte nach Abschluß dieser Phase »gelernt« 
haben, sich den Wünschen anderer aus freien Stücken unterzuordnen und sich in einer kleinen Ge
meinschaft in etwa zurechtzufinden. Die Gefühle und Empfindungen wachsen beim Kind langsam, 
bei normaler Entwicklung aber stetig. In der Vorpubertät wird dann eine entscheidende Phase 
erreicht, in der wieder starke Anpassungsschwierigkeiten auftreten. In dieser Zeit der Unruhe wird 
das seelische Gesamtgefüge gelockert, der Verlust der bisherigen Harmonie, das Verschwinden der 
Unbefangenheit, der Beginn des bewußten Erlebens geschieht in einer Phase seelischer Gleichgewichts
störungen, die aus der Unverbundenheit neuer seelischer Kräfte eine Erlebnis-, aber auch eine 
Konfliktbereitschaft herbeizuführen vermag. Wir kennen durch die Schule von Bennhold t-
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T horn sen die körperlichen Entwicklungszeichen der Jugendlichen in der Pubertät. Es ist jedoch 
nicht so einfach, einen nur einigermaßen eingehaltenen Rahmen für die seelische Entwicklung aufzu
stellen. Die letzten Jahrzehnte haben eine sehr umfangreiche wissenschaftliche Bearbeitung dieses 
Gebietes erbracht, aber nur die Mannigfaltigkeit der Aspekte erkennen lassen. Erwiesen scheint die 
Labilität der seelischen Seite der Entwicklung und ihre leichte Beeinflußbarkeit durch die Umwelt. 
Es bedarf keiner Hinweise, daß die S p r a n ger sche Darstellung des Pubertätsverlaufes, die von 
vornherein auf eine bestimmte Klassenschicht zugeschnitten war, sich wohl heute nur noch in den 
allerseltensten Fällen bei Oberschülern in der Kleinstadt andeutungsweise finden mag. Die sozio
logische Gebundenheit in der Pubertätsentwicklung hat deutlich Parallelen in der Auffassung über 
die Sexualität der Jugendlichen verschiedener Klassen, wie sie Kin s e y in seinem Rapport zeigt. 

Für unsere Fragestellung wird es nötig sein, nur ganz allgemein darauf hinzuweisen, daß gerade 
in der Vorpubertät beim männlichen Jugendlichen aus der biologisch begründeten Grundstimmung 
eines erhöhten Kraftgefühls leicht übertriebene Ausgelassenheit in Rauflust und Ordnungsvergehen, 
ungerichtete Besitztriebe in Diebereien überleiten. Beim Mädchen machen in der Vorpubertät Ver
logenheit, grundlose Albernheit, Gekicher und Launenhaftigkeit Erziehungs- und Anpassungs
schwierigkeiten. Beim Knaben führt die gesamte Grundhaltung zu einer Art physiologischen Bereit
schaft zu Gewalthandlungen und - wie erwähnt - zu Diebstählen. Wir brauchen m. E. nicht die 
Hilfsvorstellung einer Regression auf ideomotorische Greifhandlungen und können aus dem 
biologischen Geschehen die eigentliche Deutung für Eigentumsvergehen und Vergehen gegen die 
Ordnung ableiten. Es ist nun auch nicht so, daß dieses für die Vorpubertät charakteristische Verhalten 
beim einzelnen - und gerade beim kriminellen Jugendlichen trifft das zu - im weiteren Entwick
lungsgang rasch überwunden wird. Diese Grundhaltung kann gefährlich werden, wenn bei höherem 
Lebensalter, mit bedingt durch die Verbildung, das Auseinanderfallen der sozialen Entwicklungs
phasen stärker in Erscheinung tritt. Wir müssen dabei bedenken, daß die Entwicklung der 
Verstandesfunktionen im allgemeinen rascher erfolgt als das Wachsen der moralischen Ideen und 
Empfindungen. Diese bestimmen aber das Handeln des Jugendlichen. Gefühlsmäßige Bindungen 
und sittlich-ethische Haltung werden durch und von einem Vorbild erlernt. Der Jugendliche begreift 
zunächst den sozialen und sittlichen Gehalt zum Beispiel des Eigentumsbegriffes noch nicht, obwohl 
er das Wissen davon hat. 

Das mag am Beispiel der in unserem Arbeitsbereich so massenhaft auftretenden Schrottdiebstähle 
nach dem Kriege aufgezeigt werden. In einzelnen Vororten unserer Universitätsstadt war das 
unerlaubte Sammeln von altem Schrott aus den zerstörten Häusern und Werftanlagen zu einem 
willkommenen Nebenverdienst geworden. Wenn ein solcher jugendlicher Schrottsammler gefaßt 
wurde, antwortete er auf die Frage, warum er das getan habe, meist sehr einleuchtend: »das tun doch 
alle«. Hier fehlt die Sitte, das Vorbild, ohne das die Jugend nicht zum rechten Handeln im sozialen 
Bereich erzogen werden kann. 

Der Jugendliche hat auch noch nicht die nötige Selbstkritik; die Hemmungen gegen die Bereiche
rung, mit denen er seine kleinen drängenden Wünsche erfüllen kann, fehlen aber weitgehend in einer 
schlechten Umgebung. Das noch fehlende ethische Bewußtsein und die unzureichende Entwicklung 
des Willens und nicht zuletzt die typische Unruhe jener Jahre sind bestimmend für sein Handeln, 
das nicht vom Verstand, der schon da sein kann, sondern vom Temperament und vom Gefühl 
beherrscht wird. Das, was hier am Beispiel der Neigung zu Diebstählen gezeigt wird, gilt in anderer 
Weise für die jugendlichen Sittlichkeitsverbrecher. Auch hier treten offensichtlich immer stärkere 
Divergenzen im zeitlichen Ablauf der körperlichen sexuellen Entwicklung mit den psychosexuellen 
Strebungen und Gemütskoppelungen auf. Die Entwicklung der körperlichen Sexualität geht beim 
Jungen mit den für ihn nicht übersehbaren körperlichen Veränderungen einher, die von einem neu
artigen, dumpfen Körpergefühl begleitet werden. Er erlebt die körperlichen Sexualspannungen, 
während beim Mädchen die eintretende körperliche Reife primär wohl nicht von derartigen körper
lichen Erlebnissen begleitet ist. Die psychosexuelle Entwicklung läuft bei beiden Geschlechtern 
zeitlich später nebenher und wird von völlig unklaren, ziellosen Regungen begleitet, die mit den 
körperlichen Sexualspannungen zunächst nicht in Verbindung zu stehen brauchen. Wir wissen, daß 
gerade hier im Rahmen der sexuellen Gesamtreifung offenbar auch soziologische Bedingtheiten ihre 
prägende Wirksamkeit entfalten. Der Laie tut überhaupt gut daran, sich stets vor Augen zu halten, 
daß die Entwicklungsform in den Reifungsjahren weder im körperlichen noch im seelisch-geistigen 
Geschehen geradlinig und einheitlich zu verlaufen pflegt, daß wohl stets Teilstrukturen stärker 
akzelerieren, dann in empfindsamer Weise die Szenerie beherrschen, und daß die Zeit der Reifung 
die eigentliche Phase der Disharmonien und Ungleichheiten im körperlichen und seelisch-geistigen 
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Bereich darstellt. Das Einschießen der Sexualität und die schwierige Aufgabe der Bewältigung der 
gefühlsmäßigen Strebungen sowie der Einbau in die werdende Persönlichkeit erfordert den Einsatz 
starker Kräfte, an deren Entwicklung zu diesem Zeitpunkt erst gearbeitet wird. 

In der Lebensphase der Reifung, etwa bis zum 15./16. Lebensjahr, ist die prägende Wirkung des 
Leitbildes auch heute noch, wenn auch nicht mehr in der bewußten Art wie früher, sehr groß. Hier 
liegt ein entscheidender Faktor auch für die soziale Anpassungsfähigkeit. Wenn das Ehepaar Glück 
in seiner erwähnten Arbeit meint, daß schon beim Kleinkind zur Gewissensbildung die 
Iden tifizierung mi t den EI tern notwendig sei, so wird man gerade auch für die Phase 
der Reifungsentwicklung sagen dürfen, daß hier mehr oder minder bewußt Wertmaßtäbe fiir das 
soziale Wohlverhalten und für die Beziehung zu den Mitmenschen durch ein Vorbild aufgestellt 
werden. 

Auch in der Mitte der Reifungszeit herrscht noch eine gewisse Labilität und eigen
art i g e G run d s tim m u n g, die oft zu einem abrupten Wechsel zwischen Frohsinn und Schwer
mut, Reizbarkeit und Sprunghaftigkeit, Antriebsverarmung und explosiver Entladung mit trieb
hafter Enthemmung führt. Kurzschlüssige Verhaltensweisen erklären manche Delikte wie Fortlaufen, 
Arbeitsbummelei, Diebstähle und Brandstiftungen, für die dann kein eigentliches Motiv zu finden 
ist, die wohl auch nicht psychologisch erklärbar sind, sondern im wesentlichen aus dieser labilen 
Gleichgewichtsstörung gedeutet werden müssen. Arbeitsunlust kann auch als durchaus physiologischer 
Zustand, als Auswirkung der körperlich leichteren Ermüdbarkeit oder als Ergebnis der vitalen, 
unlustbesetzten Gefühle erklärt werden. Die Trotzhaltung ist ferner für diese Jahre etwas besonders 
Charakteristisches. Charlotte Bühler spricht von der negativen Phase in diesen Jahren, die in Gleich
gültigkeit und Lieblosigkeit zum Ausdruck kommt. Aus der gefühlsbetonten Ablehnung gegen die 
»verlogenen« Erwachsenen pflegen sich Jungen zu Banden zusammenzuschließen, um eine von den 
Erwachsenen unabhängige Ordnung zu errichten. Bei Mädchen kommt es zu sentimentalen Schwärme
reien, die mehr diffuses Zärtlichkeitsbedürfnis enthalten als von triebhaftem Begehren gespeist sind. 
Wir wissen, daß in psychosexueller Hinsicht, unabhängig auch von der inneren Sekretion, das Anleh
nungsbedürfnis des Reifenden noch ohne Koppelung mit den triebhaften Begehrungsvorstellungen 
aufzutreten pflegt, ein Beweis für die frühe Unverbundenheit der einzelnen Komponenten des 
Sexualtriebes. Der Abschluß der Reifung in der Adoleszenz pflegt beim männlichen Geschlecht 
zwischen 18 und 22, beim weiblichen zwischen 17 und 20 Jahren aufzutreten. Erst jetzt erfolgt eine 
allmählich zunehmende Beruhigung mit der Festigung der Grundstimmung und einer vielfach taten
frohen Lebensbejahung. Erst jetzt erfolgt die soziale Reifung; mit zunehmendem Verantwortungs
bewußtsein erwächst der Sinn für größere Aufgaben in der Allgemeinheit. Die Gefühls- und Willens
sphäre hat nun ihren festen Platz in der Gesamtpersönlichkeit. Der Jüngling gewinnt Abstand vom 
Elternhaus, die Beziehung zu Menschen wird neutraler, effektfreier, Achtung und Verständnis von 
seiten der Umgebung erleichtern die Einordnung. Auch in diesen Jahren ist jedoch noch nicht alles 
fertig. Es besteht weiter eine große Labilität in bezug auf Umwelteinflüsse. 

Bei den jugendlichen Kriminellen mit so häufig schlechter Umweltbeeinflussung tritt die Entwick
lungsdissoziation besonders stark hervor. Es gilt heute für den normalen Jugendlichen die Feststel
lung Zellers, daß in der Regel der körperliche Reifungszustand nicht als signifikant für den seelisch
geistigen Entwicklungsgrad angesehen werden kann. Illchmann-Christ hat aus dem hiesigen 
Institut festgestellt, daß z. B. unter 31 nicht verwahrlosten jugendlichen Sittlichkeitsverbrechern 
29 eine ausgesprochene psychosexuelle Reifehemmung bei abgeschlossener körperlicher Entwicklung 
aufwiesen. Bei beiden Geschlechtern scheinen die körperlich Retardierten auch stets mit erheblichen 
psychosexuellen Rückständen behaftet zu sein. Die dadurch entstehende Asynchronie (K r e t s c h
me r) der Entwicklung vertieft die Spannung in den Reifungsjahren. Die Reifung ist im allgemeinen 
stärker auseinandergezogen. Auch die bekannte körperliche Acceleration ist oft von körperlichen 
Teilretardierungen begleitet. Seelische Reifungsrückstände scheinen sich häufiger als früher zu finden. 
Die Vorverlegung der Menarche und ihr Rückschlag in den Kriegsjahren zeigt die Reichweite der 
Umweltwirkungen im körperlichen Bereich. Die Acceleration scheint neben anderem auf eine 
Abnahme retardierender Momente zurückzuführen zu sein. Das Ergebnis der Entwicklung zeigt die 
größere zeitliche Trennung von körperlichen und seelischen Reifungsvorgängen. 

Eigene Untersuchungen haben auch den Einfluß der Verwahrlosung (der Bindungslosigkeit) auf 
die Entwicklungsdissoziation erkennen lassen. Wir finden bei den Verwahrlosten häufig innerhalb 
der Sexualsphäre Accelerationen im Sinne einer Steigerung der sexuellen Reizbarkeit und eine 
Aktivierung des Reizhungers; der Detumeszenztrieb ist acceleriert; in der erotischen Instinktunsicher
heit, der mangelnden Beseelung des Triebes zeigt sich die Retardierung. Die Verwahrlosung geht bei 
den männlichen Jugendlichen oft, bei den weiblichen fast stets mit raschem sexuellem Abgleiten 
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und unpersönlichen Geschlechtsbeziehungen einher. Bei den Mädchen scheint im allgemeinen die 
körperliche Entwicklung im Gegensatz zu den Jungen etwas glatter und rascher zu verlaufen, auch 
hier fehlt jedoch die Harmonie. 

Bei dem verzögerten Reifungstempo im psychosexuellen Bereich entstehen tiefe Schäden im Aufbau 
des Sexualkomplexes mit Zeichen sexueller Ambivalenz, persistierender Bindung an die Eltern, der 
daraus erwachsenden Instinktunsicherheit, der Undifferenziertheit des Triebes und damit auch dem 
ungehemmten Hineingleiten in eine verfängliche Situation ohne echte gemüthafte Beteiligung. Die 
starke sexuelle Triebhaftigkeit bei den verwahrlosten Mädchen ist, worauf Illchmann-Christ beson
ders hinwies, in der Regel nicht als Zeichen einer primären Triebstärke zu deuten, ihr liegt auch kein 
stärkeres sexuelles Begehren zugrunde, sondern der unpersönliche, häufig wechselnde Geschlechts
verkehr ist ein Zeichen der Erlebnisunfähigkeit und inneren Leere. Er kann zu einer gefährlichen 
Entwicklung im psychosexuellen Bereich führen, weil dadurch spätere echte Bindung an den Partner 
erschwert wird. 

Aus solchen Haltungen und Entwick.lungsdissoziationen, aus der mangelhaften gemüthaften Diffe
renzierung, die weiter durch das ungünstige soziale Milieu, in dem die jugendlichen Kriminellen 
aufwachsen, verstärkt wird, kommt es zu Sittlichkeitsverbrechen, die das Gepräge schwerer Gewalttat 
haben können. 

Der 15jährige Erwin R. und der 16jährige Otto M., zwei ordentliche, fleißige Jungen, Jungknecht und Lehr
ling, fahren an einem Sommerabend planlos mit ihren Rädern umher und »verfolgen« eine ebenfalls auf 
dem Rad nach Hause fahrende Oberschülerin. Sie stellen das Mädchen ohne zielstrebige Absicht an einer 
engen Brücke und versuchen, mit ihr in ein Gespräch zu kommen. Als das Mädchen weiterfährt, radeln sie 
hinter ihr her, halten sie im Fahren fest, das Mädchen fällt zu Boden, es kommt zu einer Rauferei zwischen 
dem Mädchen und einem der Jugendlichen, der hart zupackt. Das Mädchen fällt dabei hin, der Junge kniet auf 
ihrem Oberkörper, der andere, der 16jährige Otto, wird durch die entblößten Oberschenkel des Mädchens 
rasch sexuell erregt, zieht ihr die Hose aus, führt mit ihr brutal seinen ersten Geschlechtsverkehr (Coitus 
interruptus) aus, während der andere lachend zusieht und das Mädchen festhält. Das Mädchen soll sich bei dem 
Verkehr nicht mehr gewehrt haben. Der 16Jährige fragt seinen Kumpanen, ob er nicht auch noch mal »wollte«, 
was dieser verneint. Dann lassen sie das völlig verstörte Mädchen laufen. Beide Jugendliche, bald ergriffen 
und voll geständig, bestritten jede Planung und meinten, »wir wollten nur dummes Zeug machen«. 

Der 15jährige Erwin, mittelbegabt, stammt aus einer geschiedenen Ehe. Der Vater hat sich wenig um ihn 
gekümmert. Die Mutter, eine primitive, haltlose Person, hat außer ihren drei ehelichen vier außereheliche 
Kinder von drei verschiedenen Männern. Erwin, in der Schule als durchschnittlich fleißig geschildert, wird als 
Jungknecht gut beurteilt. Er gibt von seinem Lohn der Mutter regelmäßig ab, geht selten ins Kino. Es handelt 
sich um einen körperlich schlankwüchsigen Jungen mit fehlender Terminalbehaarung, beginnender Axillar
behaarung; deutliche Disharmonie in der Rumpf-Gliedmaßenproportion, deutliche Striae, noch kein Stimm
bruch. Dabei fast adoleszentes, voll entwickeltes Genitale. Er wirkt bei den eingehenden Untersuchungen 
zunächst ängstlich-verprellt, ratlos, weich, verletzlich, faßt nicht recht, was mit ihm geschieht und weiß 
eigentlich nicht, warum er schon vier Monate in Untersuchungshaft sitzt (so lange hat es gedauert, bis er: zur 
Untersuchung kam). Erwin zeigt die typischen Entwicklungsdivergenzen mit spitzenartigem Hervortreten 
der Genitalentwicklung und körperlichen Teilretardierungen. Sein bisheriges sexuelles Erleben beschränkte 
sich auf eine mäßig häufige Onanie mit dürftigen Vorstellungen. Der vorhandene Wunsch nach Geschlechts
verkehr mit einem Mädchen ist mehr Ausdruck des jungenhaften Geltungsstrebens, ein gemütliches Bedürfnis 
nach Bindung besteht noch nicht. Die Tat erklärt sich aus der Verlockung einer gefährlichen Situation, in die 
er planlos hineingerät und in der wohl auch durch das gemeinsame Vorgehen Hemmungen gar nicht auftreten. 

Der 16jährige eigentliche Notzüchter Otto hat einen etwas mürrischen, schwer kriegsverletzten Vater. Seine 
Mutter starb, als er vier Jahre alt war. Mit der Haushälterin des Vaters kommt er gut aus. Er hatte in der 
Schule guten Kontakt, war intellektuell unauffällig und liest jetzt viele Abenteuerromane. Er verdient als 
Maurerlehrllng schon 60,- 2};f(, im Monat, die er ganz behalten kann; er geht oft ins Kino. Auch er hat keine 
Krankheiten durchgemacht. Die häusliche Atmosphäre ist wenig liebevoll. Seit zwei Jahren Onanie, auch mit 
anderen Jungen, einige Voyeurerlebnisse. Versuchte, sich wie die anderen Jungen eine Freundin anzuschaffen, 
fand aber nicht den rechten Anschluß, fühlte sich zurückgesetzt und gekränkt. Er war sexuell besonders leicht 
erregbar, litt offenbar etwas unter den täglich wiederholt bei jeder Gelegenheit auftretenden Erektionen, de.nen 
er durch häufige Onanie nachgab. Otto machte bei den Untersuchungen zunächst einen wenig offenen Ein
druck, wirkte etwas sichernd, ist aber nicht verlogen. Scheint hart im Nehmen, hart auch durch die strenge 
Erziehung zu Hause. Beschönigt nichts, versucht ehrlich zu sein, hat »Charakter«. 

Körperlich ist die Reifung fast völlig abgeschlossen, das Gesicht noch etwas kindlich. Primäre und sekundäre 
Geschlechtsmerkmale voll entwickelt. Die Sexualfunktion ist noch ganz auf den körperlichen Bereich 
beschränkt. Starker Detumeszenztrieb, Gefühl der Unsicherheit und Minderwertigkeit gegenüber den Mädchen, 
die er durch die etwas groben Allüren eines Maurergesellen allzu unsicher zu überdecken versucht. Er hat noc.lt 
völlig unklare, ziellose sexuelle Vorstellungen, ist aber haltlos in der Befriedigung seiner Wünsche bei völlig 
unbeseeltem Trieb. Auch von ihm ist die Tat offensichtlich nicht geplant. Das Anbändeln mit dem Mädchen 
geschah aus reiner Zufälligkeit, aus einer Stimmung heraus. Das Nachgeben gegenüber dem aufschießenden 
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Wunsch geschieht in starker Sexualspannung, die von der Gesamtpersönlichkeit isoliert erscheint, keine Be
ziehung zur Partnerin hat und ohne}) überlegung«, gefühlsfrei, eine noch an das kindliche Handeln erinnernde 
Triebregung darstellt. Die ungemein rohe Gewalttat scheint seinem bisherigen Verhalten zu widersprechen. 
Wir finden hier den typischen Gegensatz zwischen dem Dcliktcharakter des Gewaltverbrechens und der 
psychischen Täterstruktur . Die triebhafte Lust an der sexuellen Betätigung 0 h n e erle r n t eHe m m u n g 
kann zu gefährlichen rohen Gewaltdelikten führen. 

Die Tat hatte in der dörflichen Umgebung viel Aufsehen gemacht. Unser Vorschlag, bedingte Aussetzung 
nach der unverhältnismäßig langen U.-Haft, wurde vorn Richter (Schöffengericht) nicht angenommen. Die 
Jugendlichen wurden zu acht Monaten Jugendgefängnis verurteilt. 

Dieser Fall zeigt klar die kriminogenen Möglichkeiten, die durch die Diskrepanzen zwischen körper
licher Reifung und psychosexueller bzw. gemytlicher Retardierung bestehen. Die Unverbundenheit 
der einzelnen seelischen Strukturen machte die Tat möglich. 

Wir haben bislang nur von den sog. normalen Jugendlichen gesprochen, zu denen wir grundsätzlich 
auch die seelisch Verbildeten und einen großen Teil der Verwahrlosten rechnen. Auch hier ist die 
reaktive Abnormisierung rückbildungsfähig. 

Im Rahmen dieses Vortrages kann auf die eigentlich kranken jugendlichen Kriminellen nicht näher 
eingegangen werden. Es muß möglich sein, diese nicht allzukleine Gruppe von Straftätern mit 
organisdlen Hirnschäden oder beginnenden Geisteskrankheiten ebenso wie die Debilen und Imbe
zillen möglichst früh zu erkennen. Das kann nur dann geschehen, wenn der in diesen Fragen vorgebil
dete, erfahrene Jugendarzt in möglichst vielen Fällen bei erstmalig Straffälligen beratend eingeschaltet 
wird. Es braudlt in diesem Zusammenhang nicht auf die neueren Ergebnisse kinderpsychiatrischer 
Forschung hingewiesen zu werden, die erkennen lassen, daß gerade unter den Kriminellen eine Reihe 
organisch Hirngeschädigter nach Encephalitis verschiedener Genese zu finden sind, auf .die auch 
Villinger aufmerksam gemacht hat. Die Bedeutung frühkindlicher Hirn- und Stammhirnschädi
gungen für die Entwicklung der sozialen Anpassung unterstreicht die absolute Notwendigkeit einer 
jugendpsychiatrischen Untersuchung möglichst vieler krimineller Jugendlicher. Es ist für den Laien 
beim Jugendlichen fast noch schwerer als beim Erwachsenen, den organischen Defekt zu erkennen, 
der sich durch abartige, evtl. kriminelle Verhaltensweisen äußern kann. Der Richter kann diese 
Störungen des Gemüts- und Willens lebens, des affektiven Bereichs und des Temperaments oft nicht 
von Bösartigkeiten unterscheiden. 

Die Wirksamkeit gewisser konstitutioneller endogener Faktoren bei abartigen Jugendlichen soll 
hier noch nicht behandelt werden; vorerst sollen lediglich jene Fälle besprochen werden, bei denen 
z. B. im Rahmen der Verwahrlosung diese endogenen Faktoren keine überragende Rolle spielen. 
Das scheint bei der Mehrzahl der Verwahrlosten der Fall zu sein. Paul Sc h r öde r hat schon vor 
längerer Zeit darauf aufmerksam gemacht, daß gerade die bei verwahrlosten Kindern und Jugend
lichen anzutreffenden Züge besonderer Roheit und Grausamkeit nicht ohne weiteres als Ausdruck 
einer anlagemäßigen Gefühlsarmut angesehen werden dürfen. Illchmann-Christ hat den Nachweis 
zu führen versucht, daß auch die Willensschwädle und die Hyperthymie im Rahmen schwerer Ver
wahrlosung erworbene überlagerungen des Primärcharakters darstellen können. Bei längerer erziehe
rischer Beinflussung in modernen Fürsorgeerziehungsanstalten läßt sich hier ein überraschender 
Wandel dieses verwahrlosungsbedingten Sekundärcharakters erkennen. Die innere Unruhe, die 
Richtungslosigkeit ihres Handelns weicht dann einem Einpendeln in stetigere Verhaltensweisen. Selbst 
bei den leicht Schwachsinnigen, den Grenzdebilen, lassen sich erhebliche Besserungen erzielen. 

Wir kennen eine Reihe von Banden- und Autodieben, bei denen die Nachkriegszeit den Beginn 
einer schweren Verwahrlosung herbeiführte und die doch trotz aller planvollen verbrecherischen 
Energie ihre Handlungen mehr aus jugendlichem Geltungsbedürfnis und naiver Freude am Aben
teuer verübten. Sie verfielen durch relativ geringfügige äußere Anlässe der Bindungslosigkeit, die an 
anlagebedingte Defekte denken ließ. Gerade hier spielt jedoch offenbar der Zeitcharakter eine beson
dere Rolle. Mit einer gewissen Einschränkung gilt das auch für viele Fälle neurotischer Abnormisie
runge Es scheint mir für manche Fälle der sog. Verwahrlosungskriminellen das zuzutreffen, was 
Scott feststellte, der 100 rückfällige hartnäckige kriminelle Jugendliche von 15 bis 18 Jahren unter
suchen konnte. Er hat mit ihnen längere Zeit zusammengelebt und führte die Asozialität dieser 
Gruppen nicht auf eine so häufig angenommene und dann als Erklärung für ausreichend erachtete 
angeborene Gemütskälte zurück, sondern er spridlt von der erworbenen. Haltung des Verzichtes auf 
Kontakt und von der Reaktion auf diesen Verzicht als Groll über die Notwendigkeit des Verzichtes, 
der in den azozialen Handlungen zum Ausdruck kommt. Er folgert: »Das Bedürfnis nach Zuneigung 
ist nicht verzichtbar« und die Tatsache, daß diese jugendlichen Kriminellen mehrere Jahre lang keine 
menschliche Beziehung hatten und erhalten konnten, scheint ihm der ausreichende Grund für die 
jetzige soziale Unangepaßtheit zu sein. 
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Die Verwahrlosung und die Tatsache des raschen Abgleitens in die Kriminalität bei den männlichen 
wie bei den weiblichen Jugendlichen muß uns stets Veranlassung geben nachzuforschen, ob hier nicht 
eine Retardierung und Verbildung im gemütlichen Bereiche durch äußere Anlässe vorliegt. Ebenso 
wie in der frühesten Kindheit offenbar die Störbarkeit der menschlichen Liebesfähigkeit besonders 
leicht möglich ist, wenn die menschliche Wärme fehlt, in der sich diese Regungen entfalten können, 
ebenso scheinen Kontakt und mitmenschliche Beziehung in erhöhtem Maße in den Reifungsjahren 
modellierbar und durch äußere Einflüsse störbar. Die Kontaktstörung, das Vakuum der Beziehungs
losigkeit, führt mit der oft hoffnungslosen Situation zu einer Aushöhlung des Selbstgefühls. In den 
meisten Fällen der seelischen Verbildung sind die Mitmenschen schuld an der entstehenden Verhal
tensweise, die zur Asozialität führt. Unsere Sicherungsmaßnahmen können nur darin begründet 
liegen, das Klima, in dem sich der Jugendliche entwickelt, wärmer und liebevoller zu gestalten. 

Unter den Gewaltverbrechern stellen die sog. Kindesmörderinnen eine besondere Gruppe dar. 
Die Motivgestaltung der Kindestötung kann, wie mein Mitarbeiter Gerchow an einem größeren, 
einmaligen Material ausführte, nur verständlich gemacht werden, wenn man Schwangerschaft und 
Geburt des unehelichen Kindes als einen einheitlichen psychologischen Komplex wertet. Schon zu 
Beginn der Gravidität setzt bei den vielfach charakterlich unauffälligen, aber meist hilflosen, unreifen 
Mädchen eine reaktive Abnormisierung ein, die die Schwangerschaft verdrängen kann. Das Bild ist 
ein Gegenbeispiel zur eingebildeten Schwangerschaft der labilen, hysterischen Frauen. Wir sehen die 
Schwangerschaftsverdrängung als einen Ausdruck des Vers agens, der überforderung an. Auch hier 
scheint der Primärcharakter im Laufe der Schwangerschaft überlagert unter Ausschaltung einer echten 
Besinnungsfähigkeit; altruistische Strebungen und gemütliche Strukturen, die vorhanden waren, 
werden überdeckt. Als Ausdruck und Folge der Verdrängung können die so typischen Schwanger
schaftszeichen weitgehend fehlen. Die Verheimlichung des Zustandes wird dadurch leichter gemacht. 
Es ist zwar keine echte Verkennung der Schwangerschaft von seiten der Schwangeren, aber auto
suggestiv wird die körperliche Auffälligkeit verhindert, so daß die Umgebung leichter getäuscht 
werden kann und sie selbst auch in Unklarheit hinsichtlich des Zeitpunktes der Geburt geraten. Die so 
häufig bei heimlich Gebärenden auftretende Sturzgeburt ist keine Schutzbehauptung, wie man früher 
annahm, sondern eine konsequente Folge der Wirkung der Abnormisierung. Die aktive oder passive 
Tötung des Kindes unter der Geburt erklärt sich aus der seit Monaten reaktiv fixierten Abwehr
haltung, die durch einen komplexen seelischen Notstand zustandekommt. Gerade die Kindestötung 
beim Jugendlichen stellt deshalb oft die Tat unreifer, infantiler Menschen dar, bei denen sich auch 
immer körperliche und psychische Reifungsrückstände finden. Die daraus entstehenden Spannungen 
und Disharmonien im Rahmen der Gesamtpersönlichkeit sind ursächlich für die reaktive Abnormi
sierung, die hier tatmotivische Bedeutung hat. 

Auch an anderen Beispielen der Nachkriegszeit haben wir lernen können, in welchem vorher nicht 
erkannten Ausmaß Umwelteinflüsse, falsche Einstellungen und abnorme Erlebnisverarbeitung in 
die Reifungsentwicklung eingreifen, sie verzögern, sie geradezu aufhalten können und auch dissoziale 
Verhaltensweisen zu fördern geeignet sind. Wir haben eine Reihe von jugendlichen Straftätern 
begutachten können, bei denen sich wie in einem Experiment zeigen ließ, in welchem Ausmaß das 
fehlende seelische Klima in der labilen Lebensphase zu kriminellen Handlungen führte. Der Bezie
hungsmangel, den die in jugendlichen Jahren in russische Kriegsgefangenschaft geratenen Spätheim
kehrer in so erschreckendem Maße erkennen ließen, und bei denen man geradezu von einem Stopp 
in der Entwicklung durch die Umwelteinflüsse sprechen mußte, führten in manchen Fällen zu Inzest
verbrechen, denen sie in ihrer Hilflosigkeit ausgeliefert waren. 

Das Reaktionsbild dieser Umweltgeschädigten und auch jener, bei denen Vermassung und Kollek
tivierung zum fehlenden Kontakt führt, läßt äußerlich gesehen Bilder psychopathischer Verhaltens
weisen resultieren. 

Damit ist eine Bezeichnung gebraucht worden, die der Erklärungen bedarf. Es soll nicht behauptet 
werden, daß der Psychopathiebegriff sich völlig aufzulösen beginnt. Aber es hat in der gerichtsärzt
lichen Praxis manchmal den Anschein, daß gerade jetzt, wo die ärztliche Wissenschaft alle Bemühungen 
mit Erfolg aufwendet, um ihn möglichst einzuengen - sie nimmt ihn nur noch als Diagnose per 
exclusionem - der gebildete Laie, der Richter und auch der in der Seelenheilkunde nicht geschulte 
Arzt aus der Erscheinungsform einer abartigen Verhaltensweise auf dem Gebiet des Gemüts- und 
Willenslebens eine Psychopathie feststellen zu können glaubt. Es braucht hier nicht betont zu werden, 
wie das auch die Kriminalstatistik belastet. Man kann aus der chemischen Untersuchung der Tränen
flüssigkeit nicht feststellen, warum der Mensch geweint hat und nicht einmal, ob es echte Tränen 
waren. Man kann gerade beim Jugendlichen aus den »psychopathischen Verhaltensweisen« nicht auf 
anlagebedingte Abartigkeiten im Sinne des alten Psychopathiebegriffes schließen. Man kann aus 
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vielen Fällen, die katamnestisch verfolgt sind, geradezu ablesen, wie der junge Mensch aus dem 
Umwelterleben und einer falschen Behandlung zum »Psychopathen« wird. Die Hilflosigkeit eines 
früheren Strafvollzuges an Jugendlichen zeigt das nur zur Genüge. Villinger ist völlig zuzustimmen, 
wenn er meint, es läge der Schluß nahe, daß ein vermutlich nicht geringer Teil der bislang als Psycho
pathie bzw. psychogene Reaktion aufgefaßten Anomalie nichts anderes darstelle als Folgezustände 
nach organischen Hirnschädigungen, daß es sich also nicht um Psychopathien, sondern um Encephalo
pathien im engeren oder weiteren Sinne des Wortes handelt. Nichts Neues dürfte wohl auch die 
Feststellung bedeuten, daß eine andere große Gruppe mit der so oft leichtfertigen Etikettierung 
Psychopathie beim Jugendlichen, wie die katamnestischen Ermittlungen zeigen, nicht den anlage
bedingten, konstitutionell abartigen Psychopathen zuzurechnen sind, sondern daß hier reaktive Ver
bildungen seelischer Bereiche durch Entbehrungszustände und Umweltschäden vorliegen. 
Als Beispiel sei der Fall eines jugendlichen Gewaltverbrechers angeführt, der lehrreich zu sein scheint. 

Der zur Zeit der Tat im Jahre 1946 16 1/2 Jahre alte Otto Schw. hatte, um aus dem Gefängsnis ausbrechen 
zu können, mit einem angeblich zufällig in der Zelle gefundenen kleinen Taschenmesser einen Wärter durch 
Stich in die Halsschlagader getötet. Der Junge war Flüchtling aus Danzig. Sein Vater, ein Hafenarbeiter, 
angeblicher Trinker, hatte im Rausch einen SA-Mann verletzt und kam in ein KZ, wo er 1940 starb. Otto 
hatte seinen Vater kaum gekannt. Er war vom 9. bis 14. Lebensjahr wegen Erziehungsschwierigkeiten und 
häufigen Fortlaufens in verschiedenen Heimen gewesen und am Schluß auch in der Fürsorgeerziehung unter
gebracht worden. Er hatte seine Mutter auf der Flucht verloren. Er gab als Motiv für seinen Ausbruchsversuch 
an, daß er Mutter und Geschwister suchen wollte. Im März 1945 war er in Schleswig-Holstein noch zu einer 
Panzereinheit verpflichtet worden, ohne jedoch Kampfhandlungen mitzumachen. Nach der Kapitulation hatte 
er sich, um seine Mutter zu suchen, in Hamburg und Mecklenburg herumgetrieben, war von den Russen aus
gewiesen, hatte mit anderen herumstreunenden Jugendlichen kleine Diebstähle begangen und war dabei fest
genommen worden. 

Körperlich erschien er etwa seiner Altersstufe angepaßt, psychisch wirkte er noch recht kindlich, weich. Die 
seelische Entwicklung schien verkümmert. Er zeigte aber einen starken und ungezügelten Freiheitsdrang, eine 
große Tatkraft, eine trotzig-kindliche Ernsthaftigkeit und einen hemmungslosen, undisziplinierten Willen. 
Affektiv war er völlig unausgeglichen, in Zuneigung und Abneigung kompromißlos, aber auch hilfsbereit und 
aufopferungsfähig. Im Urteil - er' wurde zu 6 Jahren Jugendgefängnis verurteilt - folgte das Gericht 
unserem Gutachten und führte aus: »Die zu frühen Erlebnisse in der Zeit außerhalb des Elternhauses in der 
Kriegszeit und insbesondere in der Zeit der soldatischen Beeinflussung haben Entwicklung und Reifung der 
gemüthaften Anlagen, der sittlichen und moralischen Verantwortlichkeit des noch kindlich-trotzigen Ange
klagten sehr verlangsamt und gehemmt. Er ist zur rücksichtslosen Mißachtung des menschlichen Lebens, des 
Eigentums, ja aller höheren sittlichen Werte erzogen worden, um in der Härte des Kampfes als jugendlicher 
Mensch nicht zu versagen. So aber ist in ihm statt des sozialen Verantwortungsbewußtseins einer sittlich
moralischen Persönlichkeit ein überwuchernder, rücksichtsloser Selbständigkeitsdrang, ausgerichtet nach primi
tiven Wünschen und Strebungen des soldatischen Alltags, gepaart mit vorgetäuschter Härte gegen sich selbst 
und alle anderen Menschen sowie vereint mit einer Minderbewertung aller sittlichen Werte begünstigt und 
großgezogen worden. Dabei sind die jugendlichen Anfänge eines ethischen Persönlichkeitsbewußtseins völlig 
verschüttet worden«. Otto selbst gab an, er habe sich ,bei der Tat nichts gedacht'. »Ich wollte nur meine Frei
heit«. In der U.-Haft, während der Untersuchung langsam aufkeimende echte Einsicht und Reue. Pläne, wie er 
seine Tat sühnen könnte, wie er der Frau des getöteten Wachtmeisters helfen könnte. Ich habe ihn im Jugend
gefängnis und später auch im Jugendlager und auf Außenstellen gesprochen und Kontakt behalten. Er hatte 
es im Jugendgefängnis nicht leicht. Man versuchte ihm klarzumachen, welch ein schlechter Charakter er sei. 
Er kam häufig und lange in Einzelhaft, wurde als jähzornig und lügenhaft geschildert. Während der Ober
lehrer der Anstalt und der Pfarrer sich für ihn einsetzten, nannte man ihn den »Mörder«, und es gab viel 
Schwierigkeiten auch mit den anderen Strafgefangenen. Erst zwei Jahre später heißt es im Bericht: »Nach 
überwindung der tiefen Verwahrlosung gilt er jetzt als ein guter, aufgeschlossener Junge«. Er lernte das 
Stellmacherhandwerk, konnte auch seine Mutter durch den Suchdienst wiederfinden, und dieses Ereignis brachte 
den eigentlichen Durchbruch, die Wende. Er konnte als Lehrling bestehen, die Gesellenprüfung machen und 
wurde, nachdem frühere Gnadengesuche wegen der Schwere der Tat immer wieder abgelehnt worden waren, 
ein Jahr früher unter Auferlegung einer Bewährungsfrist entlassen. Er ging ins Bergwerk, ich habe den weiteren 
Kontakt mit ihm verloren. Er scheint bislang nicht wieder straffällig geworden zu ein. 

Es läßt sich m. E. kein Typ des jugendlichen Gewaltverbrechers aufzeigen. Gerade unter dieser Kate
gorie verbergen sich viele organisch Hirnkranke, aber auch wohl beginnende Geisteskranke. Der 
zuletzt geschilderte Fall zeigt aber auch, daß Gewaltverbrechen der Jugendlichen bei seelisch Verbil
deten, Verwahrlosten ohne eigentliche psychopathische kriminelle Haltung erwachsen können. Die 
Gewaltverbrechen dieser Kategorie von Jugendlichen zeigen dann vielfach ein rein einfallsmäßiges 
Handeln, haben etwas Augenblick.sbedingtes, Zufälliges an sich; sie können zu groben, gewalttätigen 
Verbrechen führen, denen der Täter mit einem ratlosen Unverständnis gegenübersteht. 

So finden wir gerade bei jugendlichen Räubern, bei gemeinsamen schweren Diebstählen eine 
hemmungslos-verwegene Ausführung, einen bedenkenlosen Leichtsinn, gepaart mit tiefer Unsicher-
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heit und mit zahlreichen Zügen unreifen, puberalen Verhaltens. Die Schwere der Tat scheint es 
manchmal zu sein, die bei diesen verwahrlosten Gewaltverbrechern die Abgrenzung zu den sog. 
echten Psychopathen bei der richterlichen Beurteilung so schwierig macht. Es gibt aber auch offenbar 
Fälle, in denen selbst die genaue Untersuchung diese so wichtige Trennung, die für die Prognose 
ausschlaggebend ist, unmöglich macht. 

Das Persönlichkeitsbild des 15jährigen K., der eine 67jährige Frau durch .Messerstiche getötet und ihres 
geringen Bargeldes beraubt hatte, zeigte einen in der frühen Mitte der Pubertät stehenden Jugendlichen mit 
auffallend geringer Strukturierung. Er hatte einen schwachsinnigen Bruder, der Vater war arbeitsscheu, die 
Mutter kränklich, der Täter selbst nicht eigentlich schwachsinnig. Sein Motiv: die anderen Jungen hatten Geld 
zum Rauchen und Naschen, ich wollte auch Geld haben. Affektiv wirkte er flach, typisch sentimental ansprech
bar, nicht eigentlich wertempfindend. Die Tat zufallsartig, auch nachher stand er relativ gleichgültig, aber 
nicht kalt, der Situation gegenüber. Die Entwicklungsrückstände waren auf allen Gebieten offensichtlich. Wir 
konnten aber nicht entscheiden, ob wirklich anlagemäßige konstitutionelle Minderwertigkeiten oder seelische 
Entwicklungshemmungen, die ausgleichbar wären, die wesentlichen Voraussetzungen für die Tat abgegeben 
hatten. Es scheint mir eine der schwierigsten Entscheidungen zu sein, bei Jugendlichen diese Frage sicher zu 
beantworten. 

Die letzten Fälle, die nun beschrieben werden sollen, scheinen jedoch keinen Zweifel zuzulassen, 
daß es sich hier um anlagemäßige Charakterdefekte im Sinne einer Psychopathie bei sog. gemütlosen 
Psychopathen handelt. 

Ein zur Tatzeit 21 Jahre alter Günther J., der seine Mutter, während sie neben ihm im Bett lag, mit einem 
Hamm~r, den er unter der Bettdecke versteckt gehalten hatte, erschlug, hatte nach der Tat ruhig und überlegt 
Geld und Schmuckstücke geraubt, war dann zum Tanzen, später in ein Bordell gegangen, hatte die Leiche der 
Mutter im Hause versteckt, dann den Vater, der von der Mutter getrennt lebte, aufgesucht, sich von 
diesem unter einem Vorwand Geld besorgt, das er in St. Pauli für Essen und Frauen ausgab, um sich dann 
einer Polizeistreife auf dem Hamburger Hauptbahnhof in zynischer Gelassenheit als »der gesuchte Mörder« 
vorzustellen. Er war ein Einzelkind. Der Vater weich, entschlußlos, zwiespältig, die Mutter launisch, jähzornig, 
mäkelte viel an ihm herum. Von der Mittelschule mit gutem Zeugnis abgegangen, galt er dem Berufsschul
lehrer als ein fleißiger, interessierter Junge. Er las fast nur Kriminalromane, die Verbrechen mußten grausig 
und utnständlich sein; ihn interessierte besonders die genaue Ausführung der Tat. In seiner flachen, anspruchs
vollen Selbstüberheblichkeit meint er: »Ich bin ein Gemütsmensch, aber durch Herabsetzung meiner Person 
hat sich ein Haß gegen alles entwickelt, was mich belehren und berichtigen will«. Bei der Untersuchung sagt er 
bei der Besprechung seines Versuchs, zur Fremdenlegion zu kommen: »Ich kann mir überhaupt nicht vor
stellen, was Heimweh ist. Das gibt es doch nicht«. Die Tat schildert er in allen Einzelheiten ohne jede Spur 
einer mitschwingenden Anteilnahme. Er ist persönlich leicht empfindlich, geradezu eitel, zeigt bei einer Grund-

. haltung, die viel Infantiles zeigt, ausgesprochene Stumpfheit und Indolenz, eine trotzige, rücksichtslose Fremd
entwertung, einen völligen Mangel an altruistischem Empfinden, das Fehlen jeglichen gemütsmäßigen Rapports. 
Es bestanden gewisse vegetative Stigmen. Er schien insgesamt gesehen als ein gefühlsarmer, geltungs süchtiger, 
empfindsam-labiler, dadurch etwas unreif-puberal wirkender Jugendlicher. 

Fast der gleiche Typ war der 21jährige Erwin N., der seine von ihm geschwängerte Verlobte unter grausigen 
Umständen zunächst durch Schüsse schwer verletzte, die Bewußtlose weiterschleppte und schließlich erschlagen 
hatte. Auch hier, entsprechend der rücksichtslosen Ausführung der Tat, ein offenes, zynisch anmutendes 
Bekenntnis der Tat ohne Reue und Empfinden. 

Der 22jährige Elternmörder, der erst die Mutter im Schlaf, dann den Vater hinterrücks erschlug, die Leichen 
im Haus versteckte und dort sechs Tage hintereinander mit seinen Freunden Feste feierte, um dann bei einer 
zufälligen Hausdurchsuchung gleichgültig die aufgefundenen Leichen zu identifizieren und seine Tat zuzugeben, 
war wiederum von der gleichen Persönlichkeitsstruktur wie die beiden Erstgenannten. Nur mäßig intellektuell 
begabt, vegetativ labil, persönlich empfindsam, geltungssüchtig, egozentrisch, völlig gefühllos und haltarm. 
Auch hier die entfernte Khnlichkeit, aber doch der grundsätzliche Unterschied zu dem Bild eines infantilen, 
puberal gehemmten Jugendlichen. 

Das Gemeinsame dieser Fälle ist besonders bemerkenswert. Sie erinnern an die Typen jugendlicher 
Mörder von K ö gl er und anderen. Wir finden die erschreckende Diskrepanz zwischen Motiv und Tat, 
die aber auch bei unreifen Jugendlichen, Entwicklungsgehemmten und besonders bei Debilen anzutref
fen ist. Das entscheidende Merkmal dieser Psychopathen: die eigenartige, gefährliche Reagibilität, ver
bunden mit der unpersönlichen Gleichgültigkeit gegen den anderen Menschen, die den Tötungsgedanken 
entstehen läßt und das Handeln ermöglicht. Bei einem der Fälle kam eine zunächst seltsam erscheinende 
Zwiespältigkeit im Affektiven zum Ausdruck. Der Muttermörder, der brutal mit allen Einzelheiten, fast 
zynisch selbstgefällig den Mord schildert, errötet verlegen-jungenhaft bei der Besprechung früherer 
sexueller Erlebnisse. Hier sind wieder Anklänge an die polare Gegensätzlichkeit, wie man sie bei 
Pubertierenden findet. Es fehlt jedoch diesen Psychopathen die eigentliche affektive Bewegtheit mit 
der abnormen übersteigerung der Pubertät. Hier ist im Gegenteil nur Leere, Gleichgültigkeit, Indolenz 
und stets selbstgefällige Egozentrizität. Diese Menschen sind nicht fähig, eine Schmälerung ihres 
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Empfindens und Ichstandpunktes richtig auszugleichen. Wir glauben, daß hier die primäre, nicht 
weiter zurückführbare oder auflösbare Charakterstruktur der Gefühllosigkeit und Bindungslosigkeit 
nur äußerlich überdeckt wird durch Retardierung und Reifehemmung. Hier sind anlagemäßige 
Mängel und Minderwertigkeiten, die die Abhängigkeit von vitalen Lust- und Unlustgefühlen bewir
ken, die die seltsame, gefühllose, kalte Planung des Verbrechens und ihre Ausführung ohne Erregung 
deshalb möglich machen, weil das eigentliche egoistische Ich dieser Individuen nicht betroffen ist. 
Auch das Geständnis wird in diesen Fällen gleichgültig, ohne innere Bewegung abgegeben, als ob es 
sich um etwas Alltägliches handelt. Diese Menschen sind nicht ratlos nach der Tat, nicht unsicher, wie 
die Entwicklungsgehemmten und Verbildeten, sondern zeigen gerade ihre Unberührbarkeit als Aus
druck eines wohl schwer oder überhaupt nicht zu beeinflussenden Defektes in den Bereichen des 
Seelischen, die gemüthaften Kontakt vermitteln. Gau p p spricht anschaulich »vom fehlenden Mitleid 
mit dem anderen« als sinnfälligstes Kriterium der gefühllosen echten Psychopathen. 

Nicht der fast stets dabei anzutreffende primitive, schwache Intellekt, der es ihnen vielleicht schwer 
macht, das Wesen der moralischen Forderung zu begreifen, ist entscheidend. Verstehen ist mehr als 
Wissen. Die Kombination der Temperaments-, Gefühls- und Willenseigenheiten, die Paarung Erreg
barkeit und Gefühlskälte macht die Gefährlichkeit dieser jugendlichen Gewaltverbrecher aus. 

Es braucht wohl nicht noch einmal betont zu werden, daß eine solche Diagnose gerade bei Jugend
lichen, besonders bei denen unter 16 Jahren, ungemein schwer sein kann und sehr verantwortungsvoll 
ist. Es fällt uns allen doch immer schwer, die Persönlichkeit ohne die Tat zu sehen. Gerade bei der 
Beurteilung der schweren Gewaltverbrecher bedarf es aber des ganzen Aufwandes der wissenschaft
lichen Möglichkeiten, um organische Hirnschädigungen ebenso wie beginnende Geisteskrankheiten 
sicher auszuschließen. Die Zahl der dann zurückbleibenden echten gemütlosen, gefährlichen krimi
nellen Psychopathen scheint nicht allzugroß zu sein. 

In einer systemlosen Weise, aber doch nicht ganz ohne bestimmte Absicht, sollte in diesem Vortrag 
dargestellt werden, wo beim Jugendlichen die Gefahr, ins Kriminelle abzugleiten, besonders groß ist. 
Die Milieueinflüsse wurden dabei besonders hervorgehoben, weil hier Besserungsmöglichkeiten 
erschlossen werden können. Ferner wurde besonderer Wert auf die Erforschung der gemüthaften 
Entwicklung und Einstellung des Jugendlichen gelegt. Wenn die Behandlung des Stoffes nicht ganz 
von Werturteilen frei war, so ist das auf meine Verbundenheit mit der Jugend zurückzuführen. Wir 
müssen mehr als bisher tun, um der Jugend zu helfen; mehr im materiellen Bereich, auch gerade im 
jugendlichen Strafvollzug, und im eigentlichen menschlichen Zusammenleben. 

Mit den Worten Bovets aus dem anfangs erwähnten Bericht wollen wir schließen: »Das gemein
same Ziel aller Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität muß sein: den jungen Delin
quenten zum Aufbau fester und dauerhafter gegenseitiger Gefühlsbeziehungen zu anderen Menschen 
zu befähigen. Eine echte Gefühlsbeziehung erzeugt ein Gefühl innerer Sicherheit, und das ist die 
Grundlage für seine moralische Unabhängigkeit und Grundbedingung für jede wirkliche Anpassung 
des menschlichen Verhaltens an die Forderung der Gemeinschaft.« Die jugendlichen Kriminellen in 
ihrer übergroßen Mehrzahl benötigen eine erziehliche Behandlung durch den Mitmenschen. Wir 
sollten ihnen möglichst große Selbtsverwaltung und Verantwortlichkeit geben. Der jugendliche 
Kriminelle kann in den meisten Fällen durch entsprechende Maßnahmen gebessert werden. 
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Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in der 
J Polizeilichen Kriminalstatistik 

Oberregierungs- und Kriminalrat Ho 11 ~, Bundeskriminalamt Wiesbaden 

Ab 1. 1. 53 wird im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einsch!. Westberlins eine einheit
liche Polizeiliche Kriminalstatistik geführt, wodurch endlich wieder die Möglichkeit gegeben ist, 
den Stand und die Bewegung der Kriminalität vom rein kriminalpolizeilichen Gesichtspunkt aus zu 
beobachten. 

Es würde im Rahmen des gestellten Themas zu weit führen, die Polizeiliche Kriminalstatistik im 
einzelnen zu erläutern. Hier dürfte die Feststellung genügen, daß die Polizeiliche Kriminalstatistik 
von der vom Statistischen Bundesamt geführten Verurteiltenstatistik insofern wesentlich abweicht, 
als sie den Gang der kriminalpolizeilichen Tätigkeit von der Anzeigeerstattung bis zur Abgabe der 
Ermittlungsakten erfaßt. Sie registriert die bekanntgewordenen Straftaten unabhängig davon, ob 
sie aufgeklärt werden (Anzeigen). Als Täter werden von der Kriminalpolizei festgestellte Personen 
gezählt, wenn sich bis zur Abgabe der Ermittlungsvorgänge an die Staatsanwaltschaft gegen sie 
zumindest der dringende Verdacht ergeben hat, eine strafbare Handlung begangen zu haben. 
Obwohl dabei .noch nicht immer abzusehen ist, ob der Täter zur Aburteilung kommt, d. h. ob die 
Staatsanwaltschaft Anklage erheben oder das Gericht Einstellung verfügen werden oder dem 
Angeschuldigten Amnestie o. a. zugute kommen bzw. der Angeklagte aus Mangel an Beweisen 
freigesprochen wird, so ist dies unwesentlich im Vergleich dazu, daß die Polizeiliche Kriminalstati
stik in ihrer doppelten Zählung - nach Straftaten und nach ermittelten Tätern - verhältnismäßig 
schnell Aufschluß über Stand und Bewegung der Kriminalität und damit allen an der kriminal
polizeilichen Verbrechensbekämpfung beteiligten Behörden Unterlagen für kriminalpolitische -
organisatorische, repressive und präventive - Maßnahmen zu geben vermag. Die Polizeiliche 
Kriminalstatistik will in keiner Weise mit der gerichtlichen, der Verurteilten-Statistik, konkurrieren. 
Ihre Stärke liegt gerade in ihrer Unterschiedlichkeit zu jener, denn sie gibt durch die Miterfassung 
der nichtaufgeklärten Fälle über den tatsächlichen Anfall der Kriminalität Auskunft. Im übrigen ist 
sie so aufgebaut, daß sie für die Kriminalpolizei ihre eigene Daseinsberechtigung hat. 

Das zeigt sich vielleicht am deutlichsten in der ab 1. 1. 54 vorgenommenen Erweiterung der 
Aufgliederung der Täter nach Altersstufen. Für die Kriminalpolizei ist neben der Erfassung der 
Erwachsenen, Heranwachsenden und Jugendlichen auch eine Beobachtung der Kinderkriminalität 
wichtig, weil von ihr zu einem sicherlich nicht unerheblichen Teile die Kriminalität ihren Ausgang 
nimmt. Da unsere Statistik im Gegensatz zur Verurteilten-Statistik nicht juristisch wertet - sie 
zählt alle Fälle, bei deren Bearbeitung sich zumindest der dringende Verdacht einer objektiv straf
baren Handlung ergeben hat - war es möglich, als vierte Altersstufe auch die Kinder zu erfassen. 
Dafür sprach vor allem auch die Tatsache, daß sich in der Regel die Taten Strafunmündiger krimino
logisch nicht von den Taten der Strafmündigen unterscheiden. 

In dem Bestreben, einen möglichst aktuellen Einblick in den Stand der bekanntgewordenen Krimi
nalität der Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden zu geben, wurde das im 'I. Halbjahr 1954 
angefallene Zahlenmaterial für diese Darstellung ausgewertet. Selbstverständlich können sich die 
anschließenden Ausführungen nur mit den von der (Kriminal)Polizei ermittelten Tätern befassen, 
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da allein aus ihnen der Anteil der verschiedenen Altersstufen erkennbar wird. Dabe'i ist jedoch zu 
bedenken, daß nur ein gewisser l,>rozentsatz der bekanntgewordenen Straftaten aufgeklärt wird 
und demzufolge - ganz abgesehen von der latenten Kriminalität - die Täterzahl in Wirklichkeit 
höher liegt. Ausweislich der Polizeilichen Kriminalstatistik für das I. Halbjahr 1954 wurden 

718595 neugemeldete Fälle ...... ' ............................. . 
532977 aufgeklärte Fälle ............................. : ......... . 

mit insgesamt " ..., 
532 655 von der (Kriminal)Polizei als Täter festgestellten Personen ... 

darunter ~ 
18736· reisende Täter ..... , .................... ' ............... . 

registriert. 

Die Gesamtzahl der Täter gliedert sich folgendermaßen auf: 

-
1951 ' , 1952 1953 

Altersgruppe ~ .. 
Anzalil I 0/0 Anzahl I 0/0 Anzahl I 0/0 

-
I 

Erwachsene 

männlich ............. 723193 74,2 840014 75,6 ·834006 76,9 

weiblich ............. 139323 14,3 160396 I 14,4 154365 14,3 

Heranwachsende 

männlich ............. 

weiblich ............. 

Jugendliche -. 
männlich ............. 98238 10,1 95743 8,6 82161 7,6 

weiblich ............. 14246 1,4 15298 1,4 13115 1,2 

Kinder 

männlich ............. 

weiblich ............. 

Insgesamt .... 975000 

1
100 11111451 100 1083647 100 

I 
I 

1. Halbjahr 1953 
716622 

529774 

524516 

25024 

1. Halbj. 1954 

Anzahl I 0/0 

I 

369425 69,4 

69409 13,0 

35487 6,7 

5886 1,1 

31783 6,0 

4905 0,9 

14038 2,6 

1722 0,3 

532655 

1

100 

Der Anteil der er~achsenen Täter ist im Rahmim dieser Ausführungen nicht weiter interessant. 
Unsere ganze Aufmerksamkeit soll den Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden, soweit sie 
als Täter in Erscheinung getreten sind, gelten. 

Gehen wir davon aus, daß sich der prozentuale Anteil der Altersstufen an der Gesamtzahl der 
Täter im Hinblick auf alle in der Statistik erfaßten Straftaten wie folgt bemißt: 

Erwachsene 82 % 

Heranwachsende 8 % 

Jugendliche 7 % 

Kinder 3% 

und untersuchen wir' nunmehr den Anteil der verschiedenen Altersstufen an der jeweiligen Gesamt
täterzahl der einzelnen Straftaten(gruppen), so erhalten wir schon ein wesentlich aufschlußreicheres 
Bild. 
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1. Kinder 

KINDER 

Vor sät z 1 ich e B r a n d s ti h u n g ..................... 27 Ofo 

Fahrlässige Brandstiftung....................... 13% 

Schwerer Diebs·tahl .............. _ ................. } 90/0 

Ein f ach erD i e b s t a h 1 ...................... ' ....... . 

Sprengstoff-, Munidons- und Waffen-Diebstahl 8% 

Fahrrad-Diebstahl............... ................... 7% 

Unzüchtige Han dl ung'en mi t Kindern ........... } 

Diebstahl von Nichteisenmetallen ....................... ' 
5 °/0 

Taschendiebstahl 

Körperverletzung mit tödlichem Ausgang ................ 1 
Aufruhr - Auflauf - Landfriedensbruch ................ ~ 2 % 

Alle sonstigen Verbrechen und Vergehen ................... J 

:~::~~~ .~~~. ~~~~~~ .~~~~~~~~d~:~~~~ . : : : : : : : : : : : : : :: 1 
Unzucht zwischen Männern ............................. I 

I Alle anderen Sittlichkeitsdelikte ......................... r 
Raub und räuberische Erpressung ....................... . 

Begünstigung und Hehlerei ............................ . 

Verbreitung von Falschgeld ............................. J 
Rauschgiftdelikte ..................................... . 

Die Kinder - wir zählen dazu Personen bis zu 14 Jahren - bilden diejenige Altersstufe, die 
nach dem Gesetz für ihr Verhalten strafrechtlich nicht zur Ver:tntwortung gezogen werden kann. 
Es muß daher dahingestellt bleiben, ob sie das Unrecht ihres Verhaltens einzusehen vermögen oder 
nicht. Der objektive Straf tatbestand als solcher ist aber doch von Bedeutung, weil 'er uns gewisse 
Aufschlüsse geben kann, wo anzusetzen ist, um ein weiteres Abgleiten der Kinder in die Krimina-
lität einzudämmen. . 

Die Aufstellung zeigt uns, daß der Anteil der Kinder an der Gesamttäterzahl von 3 °/0 bei einigen 
Straftatengruppen z. T. beträchtlich überschritten wird. 

Wir sehen. daß z. B. 

5 % aller Täter, die unzüchtige Handlungen mit Kindern begangen haben, selbst Kinder waren, 
jeder 14. ermittelte Fahrraddieb, 
jeder 12. festgestellte Sprengstoff-, Munitions- oder Waffendieb, 
jeder 10. des einfachen und jeder 10. des schweren Diebstahls überführte Täter noch im Kindes

alter stand. 

Wenn wir noch Verständnis dafür aufbringen können, daß jed~r 8. ermittelte fahrlässige Brand
stifter ein Kind war, so muß doch die Tatsache, daß 27 % aller überführten vorsätzlichen Brand
stifter - d. h. jeder 4. ermittelte Täter - ebenfalls im Kindesalter stand, bedenklich stimmen. 

Die festgestellte Kriminalität der Kinder liegt überwiegend bei den Eigentumsdelikten und in der 
Sachbeschädigung. Die Achtung vor fremdem Eigentum, der Unterschied zwischen »Mein« und. 
>,Dein« und das in si~nloser Vernichtung liegende Unrecht sollten jedoch dem Kinde schon in 
jüngstem Alter beigebracht und begreiflich gemacht werden. 
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2. Jugendliche 

JUGENDLICHE 

Sprengstoff-, Munitions- und Waffen-Diebstahl .......... . 
Vorsätzliche Brandstiftung ............................. . 
Schwerer Diebstahl ................................... . 
Diebstahl von Nichteisenmetallen ........................ } 
Unzüchtige Handlungen mit Kindern ................... . 
Unzucht zwischen Männern ............................. } 
Schwerer und einfacher Diebstahl ....................... . 
Kraftfahrzeug-Diebstahl ....................... . 
Fahrrad-Diebstahl ..................................... . 
Einfacher Diebstahl ................................... . 
Diebstahl von Transportgütern ................ . 
Taschendiebstahl ................................. } 
Raub und räuberische Erpressung ............... . 
Notzucht ......................................... . 
Fahrlässige Brandstiftung .............................. . 
Alle anderen Sittlichkeitsdelikte ......................... } 
Kindestötung ........................................ . 

Alle sonstigen Verbrechen und Vergehen ................ . 
Gefährliche und schwere Körperverletzung ............... } 
Begünstigung und Hehlerei ............................ . 
Aufruhr, Auflauf, Landfriedensbruch ................... . 
Mord und Totschlag einsch!. Versuche .................... } 
Urkundenfälschung ................................... . 
Herstellung von Falschgeld .......... ~ .................. . 
Verbreitung von Faschgeid ............................. . 
Körper~erletzung mit tödlichem Ausgang ................. } 
Unterschlagung ....................................... . 
Hochverrat - Staatsgefährdung - Landesverrat ......... . 
Abtreibung ........................................... } 
Fahrlässige Tötung ................................... . 
Betrug ............................................... . 
Rauschgiftdelikte ..................................... . 

29% 
19% 
18% 

. 17% 

16% 

15 % 

14% 

10% 

5 % 

3 0/0 

Die Jugendlichen umfassen die Altersstufe von 14 bis 18 Jahren. Ihr Anteil an der Gesamttäter
zahl liegt bei 7 0/0. 

Betrachten wir vor allem diejenigen Straftaten(gruppen), die eine über dem Durchschnitt liegende 
Beteiligung jugendlicher Täter aufweisen, so finden wir neben den schon bei den Kindern fest
gestellten Straftaten vor allem 

Notzucht, 
Raub und räuberische Erpressung, 
Taschendiebstahl, 
Transportgüterdiebstahl und 
Kraftfahrzeugdiebstahl. 

Wir ersehen daraus, daß die bei den Kindern begonnene ~riminelle Entwicklung im jugendlichen 
Alter fortgesetzt und daß sie zudem um die durch das höhere Alter bedingten Möglichkeiten verstärkt 
wird. 
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War bei den Kindern jeder 20. unzüchtiger Handlungen mit Kindern überführte Täter selbst ein 
Kind, so ist innerhalb dieser Deliktsgruppe fast jeder 5. Täter ein Jugendlicher. 
Jeder 10. der Notzucht, des Raubes und der räuberischen Erpressung und des Taschendiebstahls, 
jeder 7. des einfachen Diebstahls und 
fast jeder 5. des schweren Diebstahls und der vorsätzlichen Brandstiftung 
überführte Täter war im ersten Halbjahr 1954 ein Jugendlicher. Beim Sprengstoff-, Munitions- und 
Waffendiebstahl sind die Jugendlichen sogar mit fast 30% an der Zahl aller ermittelten Täter 
beteiligt. 

3. Heran wachsende 

HERANWACHSENDE 

Kraftfahrzeug-Diebstahl ............................... . 
Aufruhr - Auflauf - Landfriedensbruch .... . 
Sprengstoff-, Munitions- und Waffen-Diebstahl .......... . 
Raub und räuberische Erpressung ...................... . 
Schwerer Diebstahl ....................................} 
Fahrraddiebstahl ..................................... . 
Notzucht ............................................. ) 
Unzucht zwischen Männern ............................. ~ 
Schwerer und einfacher Diebstahl ........................ I 
Diebstahl von Nichteisenmetallen ....................... J 
Diebstahl von Transportgütern .......................... } 
Einfacher Diebstahl .................................. . 
Gefährliche und schwere Körperverletzung ... . 
Körperverletzung mit tödlichem Ausgang .... } 
Taschendiebstahl ..................................... . 
Vorsätzliche Brandstiftung ............................. . 

Mord und Totschlag einschl. Versuche ......... } 
Unzüchtige Handlungen mit Kindern ................... . 
Alle anderen Sittlichkeits delikte ........................ . 

A~le so~~tigen Verbrechen und Vergehen ................ . 
Klndestotung .........................................} 
Abtreibung .......................................... . 
Unterschlagung .................... ' ................... . 
Begünstigung und Hehlerei ............................ . 
Fahrlässige Tötung .................................... ) 
Urkundenfälchung ..................................... I 
Fahrlässige Brandstiftung ............................... l 
Herstellung von Falschgeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ( 
Verbreitung von Falsch~~ld ............................. I 
Hochverrat - Staatsgefahrdung - Landesverrat .......... J 
Betrug .............................................. . 
Untreue ............................................ . 
Kuppelei und Zuhälterei ............................... . 
Verbrechen und Vergehen im Amt ...................... } 
Rauschgiftdelikte ..................................... . 

27% 
23% 
19% 
18 % 

16% 

13% 

12 % 

11 % 

10% 

9% 

8 % 

5 % 

4% 
3,5 % 

2 % 

1 % 

Die durch das Jugendgerichtsgesetz vom 4. 8. 53 neugeschaffene Altersstufe der Heranwachsenden 
- 18 bis 21 Jahre - ist an der Gesamttäterzahl des ersten Halbjahres 1954 mit 8 % vertreten. 

Bis auf geringe Ausnahmen finden wir in der Aufstellung als über dem Durchschnitt liegend die 
Delikte wieder, die schon bei den Jugendlichen herausragten. An wichtigen Straftaten sind jedoch 

Mord und Totschlag einschl. Versuche, 
Körperverletzung mit tödlichem Ausgang, 
Gefährliche und schwere Körperverletzung. und 
Aufruhr, Auflauf, Landfriedensbruch 

hinzugekommen. 
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Während bei Notzucht, bei Raub und räuberischer Erpressung die Jugendlichen jeden 10. Täter 
stellten, ist der Anteil der Heranwachsenden höher. 

Bei Aufruhr, Auflauf, Landfriedensbruch stellten die Heranwachsenden 23 %, 

beim Kraftfahrzeugdiebstahl sogar 27 % aller Täter. 
Nachdem wir uns bisher mit den absoluten Zahlen der Statistik und ihrem Verhältnis zueinander 

befaßt haben, ist es nun erforderlich, ver g lei c h bar e Z a h I e n einer näheren Betrachtung zu unter
ziehen. Zu diesem Zwecke müssen wir die absoluten Zahlen in eine Relation zum Bevölkerungsanteil 
der einzelnen Altersstufen bringen. Die im Rahmen dieser Statistik gebrachten Verhältniszahlen sind 
auf 1 00000 Personen der Wohnbevölkerung jeder Altersstufe errechnet. Die »Kriminalitätsbelastungs
ziffer« ist die auf jeweils 1 00000 Einwohner einer jeden Altersstufe entfallende Zahl der von der 
Polizei als Täter festgestellten Personen. 

Die Aufgliederung der Wohnbevölkerung der Bundesrepublik Deutschland einschl. Westberlins 
wurde auf Grund des vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Standes der Bevölkerung zum 
31. 12. 53 errechnet und zeigt folgendes Bild: 

Anteil an 
Altersstufe männl. weibl. Insgesamt Anteil Gesamttäter-

zahl % 

6-14 Jahre ...... 3026800 2905400 I 5932200 12,6 2,9 
14-18 » ...... 1828600 1761700 3590300 7,6 6,9 
18-21 » ...... 1188300 1133300 2321600 5,0 7,8 
über 21 » ...... 1576'1300 19405800 35167100 74,8 82,4 

Zusammen ........ I 21805000 25206200 47011200 100 100 

Die K ri m i n a I i t ä t sb e las tun g s z i f f ern für die jeweilige Gesamtzahl aller ermittelten Täter 
und erfaßten Straftaten ergibt sich aus den nächsten Tabellen: 

Kriminalitäts-
Altersstufe und Zahl der Zahl der belastungsziffer 

Geschlecht Bevölkerung Täter auf 
100 000 Köpfe 

Erwachsene 
I 

männlich ~ ............ 15761300 369425 2343 

weiblich ............. 19405800 69409 358 ~ 
Zusammen .... 

1 
35167100 

1 
438834 I. 1248 

Heranwachsende 

männlich ............ 1188300 35487 2986 ~ weiblich ............. 1133300 5886 519 

Zusammen .... 
1 

2321600 
1 

41373 
1 

1782 

Jugendliche 

männlich ............ 1828600 31783 1738 ~ weiblich ............. 1761700 4905 278 

Zusammen .... 
1 

3590300 
1 

36688 
1 

1022 

Kinder 

männlich ............ 3026800 14038 464 ~ weiblich ............. 2905400 1722 59 

Zusammen .... 
1 

5932200 
1 

15760 
1 

266 

Insgesamt .... 47011200 . 532655 1133 
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Von Interesse dürften noch die Kriminalitätsbelastungsziffern der einzelnen Altersstufen und 
Geschlechter für die einzelnen Straftaten(gruppen) sein. Zur Vermeidung von Unklarheiten sollen in 
nachstehender Tabelle nur die jeweils vier höchsten Kriminalitätsbelastungsziffern nach den Alters
stufen rangmäßig für jede in der Statistik erfaßte Straftat bzw. Straftatengruppe aufgeführt werden. 

Die jeweils vier höchsten Kriminalitätsbelastungsziffern der einzelnen Delikte 
innerhalb der Altersstufen und Geschlechter 

Straftat 

Mord und Totschlag einschließlich Versuche ........ . 
Kindestötung .................................. . 
Abtreibung .................................... . 
Fahrlässige Tötung ............................. . 
Körperverletzung mit tödlichem Ausgang .......... . 
Gefährliche und schwere Körperverletzung ........ . 
Notzucht ...................................... . 
Unzüchtige Handlungen mit Kindern ............. . 
Unzucht zwischen Männern ...................... . 

Kuppelei und Zuhälterei ......................... . 
Alle anderen Sittlichkeitsdelikte .................. . 
Raub und räuberische Erpressung ................. . 
Schwerer Diebstahl ............................. . 
Einfacher Diebstahl ............................. . 
Schwerer und einfacher Diebstahl ................. . 

davon: 
Kraftfahrzeug-Diebstahl ....................... ) 

I Fahrrad-Diebstahl ............................ I 
Diebstahl von Transportgütern ............. . . .. I 

Diebstahl von Nichteisenmetallen. . . . . . . . . . . . . .. r 
Sprengstoff-, Munitions- und Waffendiebstahl .. .. )1 

Taschendiebstahl ............................ . 
Unterschlagung ................................. . 
Begünstigung und Hehlerei ...................... . 
Betrug ........................................ . 
Untreue ....................................... . 
Urkundenfälschung ............................. . 
Vorsätzliche Brandstiftung ....................... . 

Fahrlässige Brandstiftung ........................ . 
Herstellung von Falschgeld ....................... . 
Verbreitung von Falschgeld ...................... . 
Verbrechen und Vergehen im Amt ................ . 
Aufruhr, Auflauf, Landfriedensbruch .............. . 

Hochverrat, Staatsgefährdung, Landesverrat ........ . 
Alle sonstigen Verbrechen und Vergehen gegen das 

deutsche Strafgesetz ........................... . 
Rauschgiftdelikte ............................... . 

Insgesamt .... 1 

Hm 
Hw 
Hw 
Em 
Hm 
Hm 
Hm 
Jm 
Hm 
Em 
Hm 
Hm 
Hm 
Hm 
Hm 

Hm 

Em 
Hm 
Em 
Em 
Em 
Jm 
Jm 
Em 
Em 
Em 
Hm 
Em 

Hm 
Em 

Hm 

2 

Em 
Jw 
Ew 
Hm 
Em 
Em 
Jm 
Hm 
Jm 
Ew 
Em 
Jm 
Jm 
Jm 
Jm 

Hm 
Em 
Hm 
Hm 
Hm 
Km 
Km 
Hm 
Hm 
Hm 
Em 
Hm 

Em 
Ew 

Em 

3 

Jm 
Ew 
Em 
Jm 
Jm 
Jm 
Em 
Em 
Em 
Hm 
Jm 
Em 
Em 
Em 
Em 

Em 

Jm 
Jm 
Ew 
Hw 
Jm 
Hm 
Em 
Jm 
Jm 
Ew 
Jm 
Hw 

Jm 
Jm 

Jm 

r 
~ 
I 
l 

4 

Ew 

Jw 
Ew 
Hw 
Ew 
Km 
Km 
Km 
Hw 
Hw 
Hw 
Km 
Km 
Km 

Hw 

Km 

Hw 
Hw 
Ew 
Hw 
Ew 
Hw 
Em 
Hm 
Ew 
Hw 
Hw 
Km 
Jm 

Hw 
Hm 

Hw 

Um diesen statistischen Überblick über die Kriminalität der Kinder, Jugendlichen und Heran
wachsenden abzurunden, muß man auch noch eine prozentuale Aufgliederung der Gesamtzahl der 
jeweiligen Altersstufen der Täter auf die von ihnen begangenen Straftaten vornehmen. 
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Die nächste Darstellung gibt uns einen Aufschluß darüber, welche Straftaten von jeweils 100 
ermittelten Tätern jeder Altersstufe und jeden Geschlechts begangen wurden. 

Kinder Jugendliche Heranwachsende Erwachsene 
Straftat ----- --------------

männl. weibl. männl. weib!. männl.1 weibL ~ännl.1 weibl. 

Einfacher I>iebstahl ........... 44 50 * 32 45 22 35 11 17 
Schwerer I>iebstahl ........... 14 * 6 12 5 10 3 3 1 
Si ttlichkei tsdelik te ............ 2 3 6>:- 3 4 2 4 5 
Betrug ...................... 1 3 4 7 8 13 18 19 * 
Unterschlagung ............... 1 2 2 4 4 6 6 7* 
Vorsätzliche Brandstiftung ..... 1 >:. - - - - - - -
Fahrlässige Brandstiftung ...... 6* 3 2 2 1 1 1 2 
Abtreibung .................. - - - 2 - 3 - 4 >:. 

Alle sonstigen Verbrechen und 
Vergehen gegen das deutsche 
Strafgesetz ................. 29 31 38 29 43 32 49 * 37 

Alle anderen I>elikte .......... 2 2 4 3 8 5 8 8 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Ein Vortrag über Statistik ist immer eine undankbare Aufgabe, weil der Zuhörer bei allem guten 
Willen die Anhäufung von unvermeidlichen Zahlenangaben nicht in sich aufzunehmen vermag. 

Wenn dennoch zum Thema gesprochen wurde, so geschah das aus folgendem Grunde: 
Meine Ausführungen sollten einen kurzen - allein aus der Polizeilichen Kriminalstatistik mög

lichen - überblick über den Anteil der Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden an der 
bekanntgewordenen Kriminalität aus allerjüngster Zeit vermitteln und bei aller Einschränkung des 
Aussagewertes dieser Statistik dazu dienen, die in anderen speziellen Interessengebieten erzielten 
. Arbeitsergebnisse zu bestätigen oder zu Vergleichen anzuregen. 
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Soziologie der Jugendkriminalität 

Prof. Dr. K. Bad er, Zürich 

Nach den konkreten Ausführungen des Kriminalstatistikers ist es die Aufgabe dieser Darstellung, 
die theoretischen Zusammenhänge zu erläutern. Die Deutung des äußeren (forensischen) Bildes 
genügt für die Erfassung der gesamten soziologischen Zusammenhänge nicht. Die Statistik ist sich 
darüber klar, daß sie gerade auf dem Gebiete der Kriminalität nicht alles wirklich Geschehende 
erfassen kann. Dabei müssen wir weit ausholen. Am Anfang aller wissenschaftlichen Arbeit steht 
der Zweifel. Zweifel auch an der Gültigkeit der Behauptung, die in dem Thema des Vortrages 
inbegriffen ist. Wir dürfen uns nicht damit begnügen, einmal geprägte Begriffe hinzunehmen, 
sondern müssen stets von neuem nach ihrer Berechtigung fragen. So lautet unsere erste Frage: 
Gibt es eine »Soziologie der Jugendkriminalität?« 

I. 

über die Tatsache, daß die heutige Jugend in starkem Maße kriminell wird, besteht natürlich 
kein Zweifel. Die Frage nach der Jugendkriminalität geht aber tiefer. Die Vielzahl der äußeren 
Erscheinungen läßt für sich allein noch nicht zu, daß wir von einem speziellen Phänomen sprechen 
dürfen. Betrachten wir die Einzelerscheinungen näher, so zeigt sich alsbald, daß es k ein e s pe z i
fis c he n J u gen d dei i k te gibt. Das scheint auch aus den Darlegungen des Kriminalstatistikers, 
die wir im vorhergehenden Vortrag gehört haben, hervorzugehen. Was die Jugendlichen an krimi
nellen Handlungen begehen, könnte, ohne daß der deliktische Charakter des Geschehens sich 
wesentlich verändern würde, auch von Erwachsenen begangen werden. Mag es allerlei Besonder
heiten geben, etwa in der Motivlage, so zeigt sich doch, daß auch diese Besonderheiten nichts 
unbedingt Spezifisches gerade der Jugendkriminalität sind. Wenn, um bei einem schon häufig 
behandelten Beispiel zu bleiben, bei Brandstiftung durch Jugendliche allerlei irrationale Motive 
(Rachsucht, Geltungstrieb) häufig sind, so finden wir dasselbe, nur in der Zahl der Erscheinungen 
verändert, auch bei Erwachsenen. So erweist sich das, was wir als Jugendkriminalität bezeichnen, 
lediglich als S pi eg el bild der Erwachs en enkriminali tä t. 

Man hört viele und bittere Klagen über die Zunahme der Jugendkriminalität. In der wissenschaft
lichen und populären Literatur ist häufig, allzu häufig, von der » Verwilderung«, »Verrohung« der 
Jugend die Rede. Mit solchen Klischees geraten wir jedoch m.E. in eine falsche Richtung. Wer von 
der verwilderten oder verrohten Jugend spricht, sollte stets daran denken, daß diese Jugend in ihre 
Umgebung hineingeboren ist. Wenn wir zahlreiche Strukturfehler in unserem gegenwärtigen 
sozialen Leben feststellen, so steht jedenfalls eines fest: diese Fehler gehen nicht auf das Konto der 
Jugend, sondern auf das Konto unserer Generation. Wir haben diese fehlerhafte Welt geschaffen, 
nicht diejenigen, die mit den Fehlern aufgewachsen sind. Das muß mit aller Deutlichkeit gesagt 
werden; ferner muß nachdrücklich vor jener Form von Erwachsenenheuchelei gewarnt werden, die 
gerne so tut, als ob alles jeweils in der vorangegangenen Generation viel besser gewesen sei. 

Was bleibt demnach übrig, wenn wir in einem strengen Sinne von Jugendkriminalität sprechen? 
Offenbar unsere Aufgabe, diejenigen Bereiche des kriminellen Geschehens festzustellen, an welchen 
die Jugend - und speziell unsere heutige Jugend- in besonderem Umfange oder mit besonderer 
Intensität teiTnimmt. Dabei wird es wesentlich sein, gewisse Schwerpunkte festzustellen, um 
allgemeine Tendenzen zu erkennen. Unsere Aufmerksamkeit verdienen vor allem auch die Ver
änderungen, die sich nachprüfbar gegenüber anderen Zeiten ergeben. Unser tatsächliches Wissen 
ist aber außerordentlich eingeengt, besonders wenn es sich um das vergangene Geschehen handelt. 
Vergleich von Zahlen allein genügt dem Soziologen nicht; Vergleich soziologischer Erscheinungen 
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aber mit verschiedener Zeitenlage ist außerordentlich gefährlich. Vergleichen sollte man stets nur, 
was vergleichbar ist. Gerade der Historiker aber weiß, wie schwer sich Gegenwärtiges und Ver
gangenes vergleichen lassen. 

Wenn die Kriminalstatistik sich hauptsächlich an Zahlen hält, wobei wir nicht verkennen wollen, 
daß unser heutiges Zahlenmaterial mit Hilfe der Polizeilichen Kriminalstatistik aufschlußreicher 
ist als das früher mit der reinen Justizstatistik gewonnene, so muß auch dabei die Soziologie über 
das Zahlenmaterial hinausgehen. Uns darf nicht nur die Quantität, uns muß vielmehr auch die 
Qualität des Geschehens interessieren. Gerade bei dieser differenzierten Betrachtung aber ergeben 
sich wesentliche Unterschiede im heutigen Gesamtbild; denn was unsere gegenwärtige Kriminalität 
kennzeichnet, ist eben nicht nur die Vergrößerung oder Verschiebung der Zahlenverhältnisse, 
sondern mindestens ebensosehr die Veränderung in der Intensität des kriminellen Geschehens. 

Auch bezüglich des Begriffes des »Jugendlichen« differenzieren wir stärker als früher. Standen 
ehedem die im Sinne des Gesetzes Jugendlichen, die 14- bis 18Jährigen, fast ausschließlich im Blick
feld unseres Interesses, so sind diese starren Grenzen immer stärker verwischt worden. Aus dem 
vorhergehenden Referat ergab sich bereits, daß es eine nicht unbeträchtliche Kriminalität der noch 
nicht 14Jährigen gibt. Mag diese Gruppe den Strafrechtsdogmatiker in geringerem Maße inter
essieren, weil sie strafrechtlich nicht erfaßbar ist, so bleibt sie für den Soziologen nicht minder 
wichtig. Sie zu kennen ist besonders für die fürsorgerische Tätigkeit von Bedeutung, von Bedeu
tung zudem überall dort, wo es sich um Verbrechensprophylaxe handelt. Allerdings bleiben wir 
auch hier an das gebunden, was wir die »Legalordnung« (Oehier) nennen, m.a. W.: die Krimi
nologie hat, wie ich anderwärts zu zeigen geglaubt habe, kein eigenes Denkscherna, sondern lehnt 
sich in der Bestimmung dessen, was als kriminell gilt, an das Strafrecht an. 

Natürlich werden wir uns besonders mit den i. e. S. Jugendlichen zu beschäftigen haben. Aber 
auch hier zeigt sich die fortschreitende Auflockerung der zeitlichen Grenzen, nicht zuletzt auch in 
unserer neueren Gesetzgebung selbst. Zudem ist stets zu bedenken, daß die 14- bis 18Jährigen 
allenfalls im Sinne des Gesetzes eine geschlossene Gruppe darstellen. Das Leben ist reicher als das 
Gesetz, und die Fülle des tatsächlichen Geschehens weist unzählige Spielarten auf. Ein 14Jähriger 
kann dem 18jährigen Freund näherstehen als einem anderen 14Jährigen. Die Zeit der Pubertät mit 
all ihren nicht so sehr den Soziologen als vielmehr den Biologen beschäftigenden Teilerscheinungen 
führt zu zahllosen kriminellen Varianten. Pubertätsstörungen verwischen das einheitliche Bild. Wir 
hören heute von Acceleration im Werdegang des Jugendlichen. Wir hören gleichzeitig von Ver
langsamung des Reifeprozesses. Das ist kein Widerspruch, sondern ein Zeichen großer Varianten, 
ein Zeichen vielleicht auch für allerlei Störungserscheinungen - Störungen nicht nur biologischer 
Natur, sondern auch soziologischer Art. 

Neben den Jugendlichen i. e. S. ziehen die Aufmerksamkeit des Kriminologen die heute so 
benannten Halberwachsenen auf sich. Wir wissen, daß diese Gruppe die vielleicht aktivste unter allen 
kriminellen Gruppen ist. Sie tritt besonders in der Primitivkriminalität stark hervor: Diebstahl, 
Raub, Sachbeschädigung gehen zum großen Teill, stark über das natürliche Zahlenverhältnis hinaus, 
zu Lasten der Halberwachsenen. über den Begriff selbst will ich heute nicht rechten; er hat sich 
durchgesetzt und ist inzwischen auch in die Gesetzessprache eingegangen. Ich habe früher vorzüg
lich von »Jungtätern« gesprochen, weil mir schien, daß das Jungsein das Entscheidende sei, nicht 
das negative Element des »Noch-nicht-ganz-Erwachsenseins«. Für unsere Betrachtungsweise handelt 
es sich nicht nur um eine Nuance. Auch hierbei möchten wir das Positive, Eigenständige stärker 
betonen als das Negative. »Halberwachsene« oder »Jungtäter« - jedenfalls steht fest, daß die 
Beteiligungsziffern der Gruppe beträchtlich sind, und auch hier gilt das schon vorhin Gesagte: 
Es 'kommt nicht nur auf die Quantität, sondern auch auf die Qualität dieser kriminellen Betätigung 
an. Die schwersten und rohesten Raubtaten werden von Jungtätern begangen; selbst an den Kapital
verbrechen des Mordes und Totschlages sind sie über die zahlenmäßige Gebühr hinaus beteiligt. 
Auch hier aber dürfen die reinen Tatsachen nicht vereinfacht werden und insbesondere ist nichts 
damit getan, daß wir Klagelieder anstimmen. Wenn wir Unstetigkeit gerade bei dieser Gruppe 
feststellen und von der Vagantenlust der jungen Menschen von heute reden, so sollten wir stets 
auch daran denken, daß es in den sprichwörtlich gewordenen guten alten Zeiten auch »Wander
jahre« gab. Nicht alles, was heute als Grenz- oder Zonengänger unterwegs ist und Bindungen an 
Raum und Boden scheut, ist verwahrlost oder gar asozial. Der natürliche Trieb dieser Jahre nach 
Veränderung und Abwechslung hat lediglich sein Ziel verloren. Nicht diese Jugendlichen sind 
schuld daran, daß es praktisch keinen Mittel- und Handwerkerstand mehr gibt, innerhalb dessen 
Einrichtungen man rechtmäßig und legal wandern kann, sondern die gesamten Störungserschei-
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nungen, die wir seit jetzt rund vier Jahrzehnten erlebt haben. So wird man davon sprechen können, 
daß Ersatzbedürfnisse hervorgetreten sind, für die wir trotz Jugendherbergen und Zeltlagern noch 
längst nicht genügend Gelegenheiten und Vorsorge geschaffen haben. 

Erscheint demnach das, was wir als Jugendkriminalität bezeichnen, mit allerlei Distinktionen 
und Fragezeichen versehen und jedenfalls viel komplizierter, als das gängige Schema zuläßt, so 
ergibt sich aus der weiteren Fragestellung auch eine echte Fragwürdigkeit so z i 0 log i s ehe r 
Betrachtungsweise eben dieser Jugendkriminalität. In der Kriminologie spielt gerade dort, wo sie 
sich mit der Jugendkriminalität beschäftigt, die bio log i sc he Betrachtungsweise eine hervor
ragende Rolle. Der Soziologe hat die Bedeutung der Biologie im Rahmen kriminologischer 
Betrachtungen wohl nie geleugnet, vielleicht weniger geleugnet als der Biologe die dem Soziologen 
zustehenden Möglichkeiten. Es scheint jedoch, daß die vorwiegend biologische Betrachtung allzu 
eifrig den Blick auf die Abwegigkeiten richtet. Der abartige JugendHche ist es, der den Kriminal
biologen nachhaltig beschäftigt. Vielleicht tritt dies am deutlichsten im sog. Psychopathenproblem 
hervor, von dem in und außerhalb der forensischen Praxis nur allzuviel die Rede ist. Die Kriminal
biologen wissen dies selbst sehr genau, und es braucht nur darauf verwiesen zu werden, was 
Leferenz jüngst dazu gesagt hat: Jeder Versuch, die Psychopathie als eine Art erworbener 
Eigenschaft oder zugezogener Krankheit zu behandeln, geht fehl; die psychopathischen Elemente 
befinden sich in der Persönlichkeit, treten nicht zu ihr hinzu. Die Gefahr, schließlich alles zu ent
schuldigen, liegt nahe. Im Vordergrunde unseres Interesses sollte die gesunde Jugend stehen, und 
zwar auch dort, wo sie kriminell wird. Die forensische Praxis zeigt nämHch vielfach ein anderes 
Bild, wenn durchaus »normale« Jugendliche vor Gericht stehen. Und gerade hier beginnt im 
eigentlichen Sinne das soziologische Problem: die Frage, warum gerade dieser Jugendliche zu seiner 
Tat gekommen ist, obwohl er »normal« und ganz und gar kein Psychopath ist. 

Selbstverständlich gibt es Verbrecher kraft Anlage, und die Bedeutung dieser Gruppe gerade auf 
dem Gebiet der Jugendkriminalität wiegt schwer. Aber auch hier ist der Soziologe nicht so fehl am 
Platze, wie es manchem Biologen oder Psychiater wohl scheint. Auch der abwegige Jugendliche wird 
nicht mechanisch, zwangsläufig zum Verbrecher; diese noch aus Lombrosos Zeiten in vielen Köpfen 
spukende Vorstellung ist ganz und gar nicht am Platze. Zur Anlage tritt stets das Milieu, und dieses 
Milieu kann die Anlage fördern oder zurückdrängen. Es ist ein anderes, ob der Anlageverbrecher 
in der geordneten Familie aufwächst, ein anderes, ob ihm die Familie keinen Schutz bietet. Ebenso 
wichtig für ihn und für die Gesamtheit ist die Einstellung der Familie zu weiteren menschlichen 
Verbänden. All das sind soziologische Probleme, die sich mit einer mechanischen Kausalität nicht 
erklären oder fassen lassen. Im soziologischen Bereich tritt überhaupt das kausale Denken hinter 
dem finalen zurück. Immer und in jedem einzelnen Falle kommt zur Frage nach der So- oder 
Andersgeartetheit des jugendlichen Verbrechers das Problem hinzu, ob die natürliche Umgebung 
des Jugendlichen die Artung ausglei,cht oder fördert. Ich glaube, daß ich mit diesen Darlegungen 
nicht in den Verdacht komme, einer nur-soziologischen Betrachtungsweise das Wort zu reden. Die 
Dinge sind stets im natürlichen Verbande und nebeneinander zu sehen. Dasselbe gilt natürlich auch 
gegenüber einer überspitzten psychologischen Auffassung, vor allem gegenüber gewissen Formen 
der modernen Individualpsychologie und der Psychoanalyse. Ich bin der letzte, der ihre Bedeutung 
leugnete, der letzte aber auch, der ihnen zugestünde, mit einem psychologischen Dogmatismus diese 
Welt und damit die Welt der Jugendlichen erklären zu können. 

Der Soziologe ist nicht in der glücklichen Lage des mit exakten Methoden arbeitenden Natur
wissenschaftlers, und er vermag es leider nicht, insoweit die kriminalistische Arbeit leicht zu 
machen. Er möchte das auch gar nicht, weil es kein Vorteil für die kriminalistische Arbeit ist, wenn 
sie zu leicht gemacht wird. Im geisteswissenschaftlichen Bereich können wir auf Werturteile nicht 
verzichten. Ob ein Verhalten ethisch zu rechtfertigen ist oder nicht, darf für uns nicht gleichgültig 
sein. Wir müssen die Grenzen zwischen ethisch und sittlich Annehmbarem oder Verwerflichem mit 
aller Deutlichkeit ziehen. Tun wir es nicht, dann können wir mit unserer Arbeit einpacken. Ich 
sage das mit Bedacht, weil mir schon bei anderer Gelegenheit entgegengehalten worden ist, daß 
die Kriminalsoziologie so, wie ich sie sehe, mit Subjektiv ismen beladen sei. Die »reine« Soziologie, 
die es, etwa im nordischen Bereich, auch gibt, scheint mir ihr Ziel zu verfehlen. Das menschliche Ver
halten und das Verhalten des Menschen innerhalb menschlicher Verbände ist nicht ohne die Wertung 
des menschlichen Kollektivs verständlich und soziologische Arbeit, die alle kollektivistische 
Beschränkung abstrahiert, um den Menschen als solchen zu erkennen, übersieht, daß Individuum 
und Gemeinschaft eine unlösbare Einheit darstellen. 
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Was wir unter »Soziologie der Jugendkriminalität« verstanden wissen wollen, dürfte danach 
deutlich geworden sein. Es handelt sich um einen Beitrag zur gesamten Kriminologie und im 
speziellen Sinne zur Kriminologie junger Menschen. Dem, was wir erarbeiten können, kommt 
primär Erkenntn.iswert zu; der forensisch-pädagogische Wert tritt als sekundär dahinter zurück. 
Wir können keine allgemein gültigen Rezepte geben. Deshalb möchte ich davor warnen, daß wir 
überfordert werden. 

11. 

Gegen überforderung muß die Kriminalsoziologie auch vor sich selbst auf der Hut sein. Es ist 
gegenwärtig viel von allerlei Typisierung die Rede, und zu den zahlreichen »kriminellen Typen«, 
die Kriminalbiologen herausseziert haben, ist auch eine soziologische Typenlehre getreten. Gegen 
die kriminalbiologischen Typen Stellung zu nehmen, steht mir nicht zu. Die Kriminalbiologie 
arbeitet mit exakteren Methoden als wir Soziologen es zu tun vermögen. Auch den Biologen scheint 
allerdings bei der modernen Typenlehre nicht ganz wohl zu sein. Auf dem jüngsten Grazer Kon
greß der Kriminalbiologischen Gesellschaft war von Typologien viel die Rede, und es ist dabei 
gesagt worden, daß es so viele Typologien wie Kriminologen gebe. Edmund Mez ger hat auf 
demselben Kongreß darauf hingewiesen, daß vor allem immer wieder Soll- und Seinstypen 
verwechselt werden. Dies dürfte auch für die Kriminalsoziologie eine wichtige Beobachtung sein. 
Unsere soziologische Typik sollte sich jedenfalls stets dessen bewußt sein, daß sie ein reines Hilfs
mittel der kriminologischen Erkenntnis ist. Das Leben läßt sich nicht in das Prokrustesbett der 
Begriffe zwängen, und die Soziologie hat es nun einmal mit dem Leben zu tun. Begriffliche Typen 
haben jedenfalls geringen forensischen Wert. Auch dort, wo soziologische Typen von Kriminellen 
auf richterlichen Erfahrungen beruhen, wie in der Typenlehre von Wilhelm Sau er, handelt es sich 
um Denkkategorien, nicht um tatsächliche Erscheinungen. Die Vielzahl der Erscheinungen ist zu 
groß, um sich mit Beweiswert für den Richter typisieren zu lassen. Abgezirkelte soziologische Kreise 
mögen einmal das richterliche Ermessen erleichtern; aber auch hier gilt das vorhin Gesagte: es darf 
uns nicht zu leicht gemacht werden. Aller Typisierung gegenüber muß der Mensch, auch der 
jugendliche Mensch und der kriminelle Jugendliche, als Individuum in eben seiner individuellen 
Gestalt gesehen werden. Was im folgenden zur Typenfrage vom Standpunkt des Soziologen zu 
sagen ist, will lediglich als Denkmittel verstanden werden, das uns befähigt, die ungeheure Vielfalt 
der tatsächlichen Erscheinungen überhaupt zu erfassen. 

Dabei können wir die vor allem den Kriminalbiologen beschäftigende Gruppe der j u gen d -
lichen Verbrecher kraft Anlage für unsere Zwecke in einem zusammenfassen. üb es sich 
um so oder anders Belastete, um Kranke oder Psychopathen handelt, haben wir im einzelnen 
nicht zu unterscheiden; hier setzt eben die Arbeit des Biologen ein. Was den Kriminalsoziologen 
an dieser Gruppe angeht, ist mehr die Tatsache, daß soziale Erscheinungen von ihren Angehörigen 
schief verarbeitet werden. Ungünstige Umgebung in Familie, Quartier oder Landschaft kann zur 
Steigerung, ja Potenzierung der kriminogenen Faktoren beitragen. Günstige Umgebung kann 
ausgleichend wirken und im Einzelfall das Kriminellwerden des Jugendlichen verhindern. Aus der 
forensischen Erfahrung heraus glauben wir feststellen zu können, daß auch bei den kriminellen 
Jugendlichen die Zahl der dieser Gruppe Zugehörigen gar nicht so übermäßig groß ist. Das Zu
sammentreffen von biologischen und soziologischen Komponenten überhöht jedoch über das 
Zahlenverhältnis hinaus die forensische Bedeutung gerade dieser Gruppe. Bei ihr kann sich der 
Kriminalsoziologe zunächst damit begnügen, festzustellen, daß es sie gibt, daß sie soziologische 
Probleme bietet und daß sie, forensisch gesehen, schwer ins Gewicht fällt. Die weitere Aufgliederung 
aber wird er dem Kriminalbiologen überlassen müssen. 

Der Gruppe der anlagemäßig Belasteten ist, obwohl dies auf Widerspruch stoßen wird, die der 
Aso z i ale n gegenüberzustellen. Bekanntlich ist der Begriff der Asozialität recht umstritten. Die 
jüngere Literatur zeigt sich eher kritisch, wo es sich um die Annahme vorgegebener Voraussetzungen 
handelt. Der Soziologe wird Asozialität als Negierung sozialer Einstellung bezeichnen. Daß keine 
geschlossene Gruppe gegeben ist, ergibt sich dann schon aus dieser höchst unscharfen Abgrenzung. 
Sicherlich ist diese Gruppe nicht von jener der Kriminellen kraft Anlage zu trennen; die Zahl der 
asozialen Belasteten wird eher recht groß sein. Identifizieren darf man jedoch die beiden Gruppen 
nicht. Es gibt echte Asoziale, die niemals kriminell werden: asoziale Gesinnung führt hier nicht 
zu antisozialen Handlungen. Man kennt aus Erfahrung biologisch wertvolle Naturen, die im Laufe 
ihres Lebens eine heftige asoziale Gesinnung entfalten, etwa Künstler, gelehrte und literarische 
Eigenbrödler; Hofbewohner in Gebirgsgegenden gehören nicht allzuselten zum Kreise der 
Asozialen, wie es ausgesprochene Großstadt-Vereinsamte gibt, bei denen das übermaß an mensch-
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licher Umgebung zu übersteigerter Abwehr führt. Wie es zu kriminellen Handlungen jugendlicher 
Asozialer kommt, bedarf jedenfalls immer sorgfältiger überprüfung. Gerade hier wird man sich 
vor jedem Schema hüten müssen. Zunächst gilt es nur zu wissen, daß Asozialität und Kriminalität 
einander nicht bedingen; sie können durchaus, und zwar gerade bei Jugendlichen, nebeneinander 
bestehen - so häufig es sein wird, daß beide Phänomene in der Person des jugendlichen Täters 
zusammentreffen. 

Im Zusammenhang mit der Schilderung krimineller Erscheinungen bei der heutigen Jugend 
stößt man häufig, wohl allzuhäufig, auf den Begriff der Verwahrlosung. Wer die Vokabel 
verwendet, sollte sich darüber klar sein, daß auch hier alles andere eher als eine klar abgrenzbare 
Erscheinung vorliegt. Im engeren forensischen Bereich des Strafrechts ist der Begriff von geringerer 
Bedeutung; um so häufiger begegnen wir ihm im Bereich der sozialen Fürsorge. Daß eine Abgrenzung 
gegenüber der Asozialität schwierig, fast unmöglich ist, wird häufig verkannt und beide Erschei
nungen werden nicht allzuselten ungeschieden nebeneinander verwendet. Es scheint, daß sich aus 
dem sprachlichen Befund eine gewisse Abgrenzungsmöglichkeit ergibt. Im Wort selbst ist ein agens 
enthalten, das auf einen Entwicklungsvorgang hindeutet. »Verwahrlosung« setzt offenbar einen 
Prozeß voraus, der von der Bewahrung zum Verlust des Behütetseins führt. M. a. W.: von Ver
wahrlosung sollten wir nur dort sprechen, wo von Hause aus günstige soziale Verhältnisse bestehen, 
der Jugendliche jedoch trotzdem seinen Halt verliert und sich dem günstigen Milieu - bewußt 
oder unbewußt - entzieht. Anlagedefekte setzen demnach Verwahrlosung keineswegs voraus; 
dem widerspricht natürlich nicht, daß beide zusammentreffen können. Vielfach wird es sich um 
geheime Protesthandlungen handeln, um eine abwegige Reaktion auf ein überstark betontes oder 
irgendwie gestörtes familiäres Kollektiv. Die Erscheinungsformen sind vielfältig. Es dürfte ein 
feststehendes Ergebnis vielseitiger Beobachtungen sein, daß Verwahrlosung bei Mädchen häufiger 
auftritt als bei Knaben. Verlust des natürlichen Behütetseins führt bei Mädchen nicht so häufig 
unmittelbar in kriminelle Bereiche; Promiskuität und - in schwereren Formen - Prostitution 
dienen bei weiblichen Jugendlichen offenbar gewissermaßen als »Auffangformen«. Allerdings 
ist es eine längst erkannte Tatsache, daß dann die Berührung mit dem Kriminellen nicht ausbleibt, 
weniger aber aus primären Antrieben, als vielmehr aus der ständigen Berührung mit kriminellen 
Elementen. Gerade hier sollten wir uns vor billigen Allgemeinurteilen hüten. Wo wir verwahrlosten 
Jugendlichen, vor allem sittlich entgleisten Mädchen im polizeilichen oder forensischen Bereich 
begegnen, sollten wir stets daran denken, daß die Partnerschaft der Erwachsenen im Entwicklungs
gang dieser Geschöpfe häufig genug die unerwünscht treibende Kraft war. 

Vielleicht darf noch auf einige Sonderformen verwahrloster Jugendlicher aufmerksam gemacht 
werden, die mir gerade in der Nachkriegszeit begegnet sind. Es handelt sich um hauptsächlich von 
der sozialpsychologischen Seite her erfaßbare und von hier aus »verstehbare« Erscheinungen. Die im 
Zusammenhang mit Kriegsende und Zusammenbruch stehenden Störungen des sozialen Gefüges 
haben nicht allzuselten zum Verlust des elterlichen Prestiges geführt. Der bis zum Kriegsende 
bewunderte Soldatenvater - Offizier, Parteiführer usw. - erschien jetzt plötzlich seines gesamten 
Nimbus beraubt. Vor allem Knaben reagierten hierauf eigenartig. Nicht nur, daß sie eigene Wege 
gingen und sich vom Elternhaus abwandten, es kam aus einer durchgehenden Protesthaltung heraus 
vielfach zu echten Verwahrlosungs erscheinungen. über Einzelheiten soll an anderer Stelle berichtet 
werden. Die Phänomene dieser Art werden hier angeführt, um die gesamte Streubreite anzudeuten, 
in der wir Verwahrlosungserscheinungen Jugendlicher erkennen können. Auf die Bedeutung der 
Prognose ist jedoch hier besonders hinzuweisen. Häufig handelt es sich bei Verwahrlosungserschei
nungen im Jugendalter um ein Durchgangsstadium. Verwahrloste oder wenigstens für verwahrlost 
Gehaltene sollten nicht voreilig aufgegeben werden. Diese Warnung richtet sich vor allem an den 
Kreis der Fürsorger. 

Im neueren forensischen Sprachgebrauch stellen wir als beliebten terminus eine offensichtliche 
Neubildung fest, wenn von Ge s t rau ehe I t e n die Rede ist. Das W prt ist zwar anschaulich, doch 
muß vor gedankenloser Anwendung gewarnt werden. Sinn hat die Bezeichnung wohl nur dann, 
wenn wir betont auf die Einmaligkeit des Versagens abheben. Die soziale Diagnose ist natürlich 
äußerst schwierig. Woraus können wir ersehen, daß es sich um ein persönlichkeitsfremdes Versagen, 
nidlt um Ausdruck einer tiefergehenden Verwurzelung handelt? Jedenfalls müssen wir bei jedem 
Jugendlichen, der kriminell geworden ist, daran denken, daß er dieser Gruppe zugehören kann; 
vielleicht ist hieran eher zu denken als an eine allzuleicht unterstellte Veranlagung oder Vor
belastung. Natürlich ist stets die Gefahr völligen Absinkens gegeben. Wir erhöhen diese Gefahr 
aber, falls wir übertrieben reagieren. »Wir«: das sind wir alle, die Erwachsenen, Familie, Schule, 
Jugendamt und Polizei. Schließen wir die Pforten nicht so rasch und seien wir mit dem Verdam-
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mungsurteil gerade dort vorsichtig, wo uns eine Tat unverständlich ist. Das Schwerverständliche 
ist häufig ein Indiz nicht für kriminelle Veranlagung des Jugendlichen, sondern für unsere Un
fähigkeit, sich in die Psyche des Jugendlichen hineinzudenken. 

Schließlich bleibt noch eine nicht ganz unbedeutende Gruppe übrig, die ich bei anderer Gelegen
heit als Irr egel ei t et e bezeichnet habe. Von »Verführten« möchte ich nicht reden, weil der Aus
druck doppel- oder vielsinnig ist. Bei jeder Beurteilung junger Menschen sei daran gedacht, daß 
der Jugendliche andere Wertvorstellungen hat als wir. Seine Wertskala stellt auf eine jugendliche 
Welt ab, die ihre besonderen Erscheinungen und Kußerungen aufweist. Im jugendlichen Urteil 
ist der robuste Kamerad der bevorzugte. Man neigt zu betontem Grobianismus, um es selbst dem 
Kühnsten der Gespielen gleich zu tun. Der romantische Zug in der kindlichen Welt wird von 
vielen unter uns allzugering eingeschätzt. In vielen Gerichtsverhandlungen ist deutlich genug 
hervorgetreten, daß Räuberromantik gerade in kriminellen Erscheinungen der Nachkriegsjahre 
ein bestimmender Zug war. Mit dem billigen Geschimpfe gegen Kriminalroman und -film ist gar 
nichts getan. Das Bedürfnis der Jugend nach Kraftäußerung ist eminent und bewertet die Formen 
anders als wir häufig erwarten. Wo wir feststellen können, daß Jugendliche aus guter sozialer 
Umgebung zu einer »Bande« gestoßen sind, ist bei richtiger Bewertung die Prognose durchweg 
günstig und zwar auch dort, wo es sich im Sinne der Legalordnung um »schwere« Taten handelt. 
Auf die starken Veränderungen, die sich in der jugendlichen Psyche im Rahmen der Bande voll
ziehen, ist von der modernen Psychologie vielfach hingewiesen worden. Es ist "insbesondere fehl 
am Platze, den Bandenführer immer dort zu suchen, wo die stärkste Kraftäußerung festzustellen ist. 
Gerade der Irregeleitete wird dazu neigen, es den anderen gleichzutun oder sie womöglich zu 
überbieten. 

Nach dieser Aufzählung von »Typen« soll nochmals betont werden, daß aller Typologie nur 
geringe oder doch nur relative Bedeutung beizumessen ist. Es handelt sich mehr um Versuche zur 
Klassifizierung soziologischer Erscheinungen als darum, den einzelnen Jugendlichen mehr oder 
minder gewaltsam in eine Gruppe zu pressen. Die soziologische Klassifizierung, die wir vornehmen, 
dürfte für den polizeilichen Bereich noch wichtiger sein als für den eigentlich forensischen. Der 
Richter wird, wo es sich um Fragen der Strafzumessung oder um die Wahl von Maßnahmen 
handelt, auf die Person, nicht auf die Klassifizierung zu achten haben. Im Ermittlungsverfahren 
aber und schon bei der ersten polizeilichen Vernehmung mag es wichtig sein, die ganze Streubreite 
der Möglichkeiten wenigstens zu kennen, wichtig aber vor allem deshalb, um den kriminell 
gewordenen Jugendlichen nicht voreilig »abzuschreiben«. Der erzieherische Wert von Strafe und 
Strafverfahren beginnt nach meiner überzeugung schon bei der ersten Vernehmung. Hüten wir 
uns vor allem davor, allzueilig ein abfälliges Urteil über die Gesamtpersönlichkeit zu fällen; 
denken wir stets daran, daß der Jugendliche seine eigene, eigenständige Welt hat, die nicht weniger 
wert ist als die des Erwachsenen. Versetzen wir uns aber auch, wenn wir Urteile fällen, in unsere 
eigene Jugend und in die Umgebung zurück, in der wir aufgewachsen sind. Wer sich selbst frei 
von jeder Schuld fühlt, möge gerechtfertigt von dannen gehen. Wenige Erwachsene denken daran, 
daß sie selbst einmal einen kleinen Griff in den nicht sorgfältig genug verwahrten mütterlichen 
Geldbeutel getan haben. Wo stünden wir alle, wenn alles als »Diebstahl« bezeichnet oder verfolgt 
worden wäre, was in unserer eigenen Umgebung geschehen ist? Von gewissen sexuellen »Ent
gleisungen« in diesem Zusammenhange ganz zu schweigen. Das zu Beginn meines Vortrages 
verwendete Wort von der »Erwachsenenheuchelei« soll hier noch einmal wiederholt werden, um 
den Standort zu kennzeichnen, von dem aus der Soziologe die jugendliche Welt, auch die Welt 
der jugendlichen Delinquenten, nicht beurteilt wissen will. 

IH. 

Um nicht zu weit auszuholen und die gezogenen zeitlichen Grenzen allzusehr zu überschreiten, 
muß eine Auswahl getroffen werden, wenn von den soziologischen Faktoren der Jugend
kriminalität in einem besonderen Abschnitt gesprochen werden soll. Gerade hier ist der Erschei
nungen Zahl unabsehbar. So wird es sich darum handeln, nur die wichtigsten Faktoren, mit 
denen wir regelmäßig in Berührung kommen, zu streifen. 

Weitaus an erster Stelle steht dabei die Familie. Darüber viel zu sagen, hieße "Wasser ins Meer 
schütten. In unseren Zeiten steht das Problem der unvollständigen Familie im Vordergrund. Man 
wird kaum besonders hervorheben müssen, daß die schlechte Familie, Voll- oder Halbfamilie, ein 
üppiger Nährboden für Entgleisungen Jugendlicher aller Art, auch in krimineller Richtung, ist. 
Häufiger wird übersehen, daß auch die gu te Halbfamilie ihre deutlichen Nachteile zeigt. Ist 
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früher das Stiefwesen allzu übertrieben und allzu ungünstig beurteilt worden, so sind es heute 
andere Erscheinungen, die berücksichtigt werden müssen: neben der geschiedenen Ehe wohl fast 
ebenso wichtig die unter Dauertrennung leidende Ehe, die gerade in Deutschland eine häufige 
Erscheinung ist, etwa in Beamtenkreisen. Es handelt sich dabei nicht darum, nach Schuld zu 
suchen. Die Tatsache allein äußert ihre soziologischen Folgen. Vier Augen sehen mehr als zwei, 
und zwar nicht nur dort, wo es gilt, künftiges Unheil zu verhüten, sondern auch bei der jugend
gemäßen Behandlung des Jugendlichen. Wenn früher vor allem die Finanzlage als Grund ehelicher 
Zerrüttung gewertet wurde, so ist heute gerade im Nachkriegsdeutschland eine Knderung 
eingetreten. Das Schwergewicht ruht, wo es sich um das familiäre Milieu handelt, eindeutig bei 
der Wohnungsfrage. Hieraus wird ohne weiteres ersichtlich, wo vorn Standpunkt des Soziologen 
aus die Verbrechensprophylaxe einzusetzen hat. 

Für den Jugendlichen, und zwar gerade für den ganz jungen Menschen, ist neben der Familie 
die weitere Wohnumgebung, das Qua r t i er, von entscheidender Bedeutung. Ein großer Teil der 
Erziehung vollzieht sich, wenn man so sagen darf, auf der Straße. Dort werden Erfahrungen 
gesammelt, dort hat man sich zu bewähren - die Bewährungsgrundsätze mögen andere sein, als 
der Familie recht und lieb ist. In Deutschland ist, insbesondere nach dem Kriege, die Frage der 
Wohnlage, des Quartiers, verwischt worden, weil die Enge der Wohnverhältnisse alle Schichten 
durcheinander gebracht hat. Darin mag zu einern Teil etwas Gutes liegen und wer für Gleich
macherei ist, wird bereit sein, diese Vorteile stark zu bewerten. Es sollte' jedoch nicht ganz über
sehen werden, daß diese Nachkriegserscheinung auch ihre Schattenseiten hat. Es ist nicht immer 
gut, ständische und soziale Vorstellungen miteinander zu verbinden. Das adäquate Quartier hat 
schon seine große Bedeutung: das Kind aus der wohlbehüteten Familie ist auf der Straße stärkeren 
Gefahren ausgesetzt als der Jugendliche, der von Anfang an und auch aus dem häuslichen Kreis 
heraus die Straßensprache versteht. 

Wichtiger als diese Frage des quartiermäßigen Milieus ist diejenige nach der schulmäßigen 
Behandlung des Kindes. über die Rolle der Sc h u I e als Erziehungsmittel auch zur Festigung der 
ethischen Grundhaltung soll hier nicht die Rede sein. Es muß aber wieder einmal mit aller 
Deutlichkeit gesagt werden, daß es die Schule, zumal die deutsche Schule, mit ihrer Vorstellung 
von »Anstaltsordnung« immer noch oder schon wieder übertreibt. Es ist ganz unverkennbar, daß 
die heutige deutsche Schule zur überbeanspruchung des Jugendlichen neigt. Man will das in 
einer überwundenen Phase Versäumte nachholen - allerdings auf Kosten der jetzt heranwachsenden 
Generation. Das System der Schulstrafen bedarf einer sorgfältigen qberprüfung, und zwar nicht 
nur dort, wo es sich um grobe Fragen, etwa um das Züchtigungsrecht, handelt. Die überbetonung 
des Ordnungsprinzips ist ein übel. Wo das Prestige' der Schule überbetont wird, ist etwas nicht 
in Ordnung. Dinge, die sich von selbst verstehen, braucht man nicht hervorzuheben. 

Ein kleiner Fall sei hier als Beispiel angeführt: In der Schule einer süddeutschen Stadt hatte 
ein Mädchen der oberen Gymnasialklasse versagt und war - im Sinne einer falschen Anschuldigung 
- »kriminell« geworden. Bei der schulmäßigen Beurteilung des Falles, an der ich teilzunehmen 
hatte, wurde nun nicht danach gefragt, wo die Motive des Kindes lagen, sondern in erster Linie 
nach der »Blamage«, die das Mädchen, ein Kind aus guten Verhältnissen und geordneter Familie, 
der Schule bereitet habe. »Blamage« wem gegenüber? Diese Frage beantwortete der Schulleiter mit 
der lapidaren Bemerkung: »Natürlich der Polizei gegenüber«. Ich glaubte, ihn trösten' zu dürfen 
mit dem Hinweis darauf, daß die Polizei mit ganz anderen Dingen in Berührung komme und keine 
Schlüsse daraus auf die Schule ziehe. Die falsche Richtung des Denkens zeigt sich hier deutlich. 
Das Verhalten des Jugendlichen ist nicht nach schulischen Bedürfnissen, sondern nach denen des 
Schülers zu beurteilen. Die Nachteile schulmäßigen Vers agens können am besten durch Zusammen
wirken von Eltern und Lehrern vermieden oder doch ausgeglichen werden. übertriebene Reaktion 
der Schule auf kriminelle Handlungen, etwa auf sittliche Verfehlungen, die häufig jugendlicher 
Neugier entspringen, bewirkt genau das Gegenteil dessen, was wir wünschen. Sie versteift die 
Haltung des jungen Menschen und stärkt die Trotzreaktion, die wir heute als ein wesentliches 
und wichtiges kriminogenes Element gerade im Bereich der Jugendkriminalität erkennen. 

Unter den soziologischen Faktoren der Jugendkriminalität darf auch bei einer Beschränkung 
auf das Wesentliche die Ar bei t s s tell e nicht übergangen werden. Das Problem der Arbeits
losigkeit als Nährboden der Kriminalität ist im 3. und 4~ Jahrzehnt unseres Jahrhunderts breit, 
mitunter über Gebühr, behandelt worden. Gegenwärtig ist es schon deswegen zurückgetreten, weil 
es eine beträchtliche, die soziale Struktur gefährdende Arbeitslosigkeit nicht gibt. Dafür muß aus 
der heutigen Situation heraus auf eine andere Erscheinung hingewiesen werden, die von der 
Kriminalsoziologie nicht ernst genug genommen wird. Es handelt sich nicht nur darum~ dem 
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Jugendlichen eine Arbeitsstelle zu geben. Der Arbeitsplatz muß dem Jugendlichen auch angepaßt 
sein. Was richtige Arbeitsstelle ist, ergibt sich nicht nur aus den Wünschen des Arbeitsamtes oder 
des Vaters, sondern in erster Linie aus den subjektiven Bedürfnissen und Bewertungen des Jugend
lichen selbst. Für die psychische Entwicklung schädlich ist vor allem das, was als Mi n der a r bei t 
bezeichnet werden muß. Es handelt sich dabei nicht um das nationalökonomische Problem der 
Vollbeschäftigung oder Teilbeschäftigung, sondern um die Frage, ob der Jugendliche seine Arbeit 
und seinen Arbeitsplatz als seinen Fähigkeiten entsprechend betrachtet. Natürlich wird gerade 
der heranwachsende Mensch die eigenen Fähigkeiten überschätzen oder ihre Richtung verkennen. 
Wo jedoch eine dauernde Diskrepanz zwischen Wirklichkeit und Wunsch entsteht, kommt es zu 
überraschenden Reaktionen, die auch auf kriminelle Gebiete übergreifen können. Hier ergibt sich 
vor allem die Verantwortung der Lehrmeister. Es ist eine anerkannte kriminologische Tatsache, 
die sich auch statistisch erweisen läßt, daß das handwerkliche Milieu von heute vielfach ungünstiger 
wirkt als Großgewerbe oder Industrie. Wir sind nicht romantisch genug, um der Zunftverfassung 
von ehedem eine Träne nachzuweinen und ihre Einrichtungen zurückzuwünschen, aber doch so 
wirklichkeitsnahe, um zu erkennen, daß der Untergang des Mittelstandes sich auf dem Gebiete 
des Handwerks und seiner Institutionen besonders ungünstig für die gesamte soziale Struktur 
des Volkes ausgewirkt hat. 

Es verbleibt schließlich, ein Wort zu dem heute vordringlichen Problem der Wo h nun g s fra g e 
als eines wichtigen soziologischen Faktors der Jugendkriminalität zu sagen. Seine Bedeutung wird 
im allgemeinen, auch außerhalb des kleinen Kreises der Kriminalsoziologen, erkannt und anerkannt. 
Betont wird die Wichtigkeit der Fragen vor allem dort, wo es sich um die soziale Genese der 
Sittlichkeitsdelikte handelt - wobei übertreibungen nicht ganz selten sind. Man wird nicht zu 
leugnen brauchen, daß unter den heutigen Wohnungsverhältnissen die Unzucht mit Kindern und 
das Schattengewächs unter den Sittlichkeitsdelikten, die Blutschande, gewisse Förderung erfahren. 
Sittlichkeitsdelikte sind aber m. E. - wie bereits früher ausgeführt - in den meisten ihrer 
Erscheinungsformen kriminalbiologisch bedingt. Es hat nicht den Anschein, daß die gerade in der 
jüngsten Zeit beobachtete Zunahme gewisser Deliktsarten dieser Gruppe auf echte soziologische 
Faktoren zurückgeht. Wichtiger ist, daß die Wohnungsnot allgemein eine erhöhte Reizbarkeit 
hervorruft. Ihr unterliegen nicht oder nicht so sehr die Jugendlichen, als in höherem Grade die 
Erwachsenen; aber die Jugendlichen leiden unter der Reizbarkeit der Eltern und der sonstigen 
Umgebung. Noch auf eine andere kriminogene Wirkung der Wohnungsbeengung sei hingewiesen: 
je enger die Wohnverhältnisse, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Kinder das Versagen 
der Eltern erkennen. Erinnern wir uns dabei dessen, was ich zuvor über die Gefahr des Prestige
verlustes gesagt habe, so wird klar, daß hier Ansätze für Erscheinungen der Verwahrlosung und 
für Entstehung asozialer Gesinnung gegeben sind. 

Was hier über die soziologischen Faktoren der Jugendkriminalität gesagt wurde, will nur beispiel
haft, paradigmatisch verstanden werden. Die soziologischen Faktoren, die zum Verbrechen beitragen 
oder es zurückdämmen, sind ihrer Zahl nach unabsehbar. Aber auch die wichtigen, für uns deutlich 
erkennbaren Faktoren äußern individuelle Wirkungen. Wir dürfen nicht mit der Vorstellung 
strenger Kausalität operieren. Im soziologischen Geschehen gibt es überraschungen, die sich allem 
Kausaldenken entziehen. 

Aufgabe des Soziologen ist es vor allem, das Kind und seine Umgebung zu beobachten, die 
eigene Welt des Kindes wenigstens bis zu einem gewissen Grade zu erkennen. Kennen wir diese 
Welt, so werden wir an uns selbst zu gehen haben. Unsere Erziehungsgrundsätze pflegen gemeinhin 
nach unserer Welt, nicht nach der Welt der Kinder, ausgerichtet zu sein. Aus der Welt der Kinder 
heraus aber werden wir die Maximen unserer Erziehung ständig zu überprüfen haben. Betrachtet 
man die Dinge so, dann kann man, ohne ein Bonmot zu gebrauchen, davon reden, daß nicht nur 
die Eltern die Kinder, sondern, von einem gewissen Zeitpunkt an, auch die Kinder ihre Eltern 
erziehen. Darin ist kein Nachteil zu erblicken. Der Soziologe, der sich mit den Erscheinungen der 
Jugendkriminalität und ihren Voraussetzungen beschäftigt, sucht gerade nach den Hintergründen 
des kriminellen Geschehens in der Umwelt, vor allem in der Welt der Erwachsenen. Die Verbrechens
prophylaxe, zu der er gelangt, wird immer wieder darin bestehen, daß er die Verantwortung< der 
Erwachsenen betont und sie zwingt, sich selbst zu erziehen. Geschieht und gelingt das, so wird die 
Erziehung der Kinder, auch schwieriger Kinder, zum mindesten erleichtert. Jugendkriminalität 
ist eben, und das ist unser Leitsatz, nicht eine Angelegenheit allein der Kinder oder Heran
wachsenden, sondern auch und ebenso sehr Sache von uns allen. 
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Menschenkenntnis, eine Grundvoraussetzung der Menschenbildung 

und -behandlung 

Prof. Dr. B. Herwig, Braunschweig 

Wenn im Rahmen der Gesamtthematik dieser Tagung das Problem der Menschenkenntnis als 
Voraussetzung der Menschenbildung und -behandlung geklärt werden soll, so liegt der Grund 
darin, daß jedes Rechtsvergehen immer auch einen in d iv i du e 11 e n Fall darstellt, so sehr er 
gleichzeitig auf dem Hintergrund der jeweiligen allgemeinen Umweltproblematik gesehen werden 
muß, etwa der geistigen Situation der heutigen Jugend oder der allgemeinen entwicklungs
psychologischen oder soziologischen Tatbestände, weshalb diese Fragen auch bereits in einigen 
Vorträgen dieser Tagung behandelt wurden. Wenn also in den folgenden Ausführungen das 
Schwergewicht auf die Betrachtung des individuellen Falles gelegt wird, so muß stets bedacht werden, 
daß jeder Einzelfall bei aller seiner individuellen Besonderheit auch in seiner Einbettung in die 
allgemeinen Umwelthintergründe gesehen werden muß. Andererseits ist es nötig zu erkennen, 
daß die Gefahr einer falschen Beurteilung oder Behandlung entsteht, wenn ein Fall z. B. nur 
unter allgemeinen entwicklungspsychologischen oder soziologischen Gesichtspunkten betrachtet 
wird, ohne die individuellen Besonderheiten zu beachten. Die Berücksichtigung der persönlichen 
Wesensart und der sich daraus ergebenden Eigenartigkeit des speziellen Falles ist nicht nur nötig, 
um ein gerechtes Urteil zu fällen, sie hat auch besondere Bedeutung schon bei der Vernehmung, 
insbesondere aber auch im Strafvollzug bei Jugendlichen, bei der Bewährungshilfe usw., bei Fragen 
also, die gleichfalls auf dieser Tagung behandelt werden. Insofern steht das hier zu besprechende 
Problem zwischen den allgemeinen theoretischen Grundlagen und ihrer Anwendung in der Praxis 
der Rechtsprechung und des Strafvollzuges. 

Demnach ist es nötig, sich die Frage vorzulegen, ob und wie man Einsicht in die Wesensart 
- die Grundstruktur der Persönlichkeit - gewinnen kann. Dabei muß man sich darüber völlig 
klar sein, daß dies ausreichend in Tiefe, Umfang und Sicherheit nur möglich ist durch eine sehr 
sorgfältige psychologisch-diagnostische Untersuchung, die natürlich auch die Einwirkungen der 
entwicklungspsychologischen und Umweltfaktoren auf die Persönlichkeit berücksichtigen muß. 
Tatsächlich werden solche Persönlichkeitsgutachten sowohl im Verfahren selbst bei Tätern und 
Zeugen als auch später im Jugendgefängnis oder bei der Bewährungshilfe in großem Umfange und 
mit gutem Erfolg herangezogen. 

Im praktischen Ablauf der verschiedenen Vorgänge eines Verfahrens bei Verfehlungen von 
Jugendlichen treten nun aber viele Situationen auf, bei denen eine eingehende Analyse der Per
sönlichkeit durch eine solche psychologische Untersuchung nicht oder noch nicht möglich ist, bei 
denen aber doch die richtige Einschätzung der Persönlichkeit von erheblicher, manchmal vielleicht 
entscheidender Bedeutung für das Gesamtgeschehen ist. Vielleicht am deutlichsten tritt dies zutage 
bei dem Problem der Vernehmung, vor allem der Erstvernehmung. Es ist bekannt, wie außer
ordentlich viel durch eine unpsychologische Form der Vernehmung und das Außerachtlassen der 
individuellen Besonderheit von Kindern oder Jugendlichen verdorben werden kann, wie durch 
falsches Vorgehen schiefe Darstellungen entstehen können, die sich dann verfestigen und in allen 
weiteren Vernehmungen, auch schließlich in der Verhandlung, selbst wenn sie psychologisch richtig 
gemacht wird, sich äußerst störend auswirken können . .Ähnliches gilt auch beim Strafvollzug, z. B. 
im Jugendgefängnis, bei: vielen Einzelvorgängen des täglichen Geschehens, vor allem im Hinblick 
auf die erzieherischen Auswirkungen, die leicht völlig fehllaufen können, wenn sie die individuelle 
Eigenart nicht genügend berücksichtigen. 

In all diesen Fällen kommt es entscheidend darauf an - eben auch wenn noch kein genaues 
Persönlichkeitsgutachten vorliegt -, die individuelle Wesensart des Jugendlichen möglichst rasch, 
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aber auch genügend sicher und richtig zu erkennen, um danach die Art der Behandlung einzurichten. 
In diesem Bereich also liegf die wichtige und in den Folgen so weitreichende Bedeutung der 
Menschenkenntnis, z. B. bei Vernehmungsbeamten, Richtern, Erziehern in Strafanstalten usw. 

Wenn nach solchen überlegungen die Wichtigkeit der Menschenkenntnis deutlich geworden ist, 
so treten aber sogleich folgende Fragen auf: Was verstehen wir unter Menschenkenntnis, ist sie 
bei jedem Menschen vorhanden und schließlich ist sie lehrbar? 

Unter Menschenkenntnis verstehen wir die Fähigkeit, aus allen bei einem anderen Menschen 
äußerlich bemerkbaren Vorgängen auf seinen inneren seelischen Zustand, auf seine Wesensart zu 
schließen. Seelische Vorgänge sind - mit Ausnahme bei der Selbstbeobachtung - nie unmittelbar 
erlebbar, sondern bei anderen Menschen immer nur aus äußerlich beobachtbaren Ausdrucks- und 
Verhaltungsformen mittelbar zu erschließen. Da der Beobachter diese Ausdruckssymptome deuten 
muß, entsteht die Gefahr des Fehlschlusses, vor allem durch das Eingehen subjektiver Faktoren; 
hierin liegt ein wesentlicher Gesichtspunkt für die Frage der Lehrbarbeit der Menschenkenntnis und 
die Notwendigkeit hierzu, die später noch zu besprechen sein wird. 

Zunächst aber zeigt sich bei der Analyse der äußerlich am anderen Menschen beobachtbaren 
Tatbestände, daß diese »Ausdrucksbewegungen« sehr vielfältig sind, weil sich die seelischen Vor
gänge in den verschiedensten Bereichen des körperlichen Geschehens spiegeln: z. B. in der Mimik, 
in der Gestik, in der gesamten Körperhaltung, ebenso aber auch in der Sprache und in der Hand
schrift. Die Analyse der Symptomhaltigkeit all dieser vielfachen Ausdrucksmerkmale ist eine 
Aufgabe der wissenschaftlichen Ausdruckskunde, wie sie vor allem in den letzten Jahrzehnten von 
der Psychologie entwickelt worden ist. Charakteristisch für den menschlichen Ausdruck ist vor 
allem, daß er ganzheitlich aus der Grundstruktur det Gesamtpersönlichkeit entsteht' und daher 
auch die individuelle Wesensart des Menschen widerspiegelt. Die Vielfältigkeit der Ausdrucksformen 
ergibt dabei vor allem auch die Möglichkeit, die Deutung dadurch zu sichern, daß man immer 
erst aus mehreren solcher Ausdrucksmerkmale eindeutige Schlüsse auf den vorliegenden seelischen 
Zustand zieht. 

Die Beobachtung der Verhaltsformen, d. h. das Gesamtverhalten in irgendeiner komplexen 
Lebenssituation - z. B. bei Arbeitsvorgängen, Begegnung mit anderen Menschen, Verhalten in 
einer Schrecksituation usw. -, ermöglicht auch Schlüsse auf die Umwelt einstellung der Persön
lichkeit als einer wichtigen Seite ihrer Wesensart. 

Da nun jeder Mensch nicht nur seine eigene seelische Zuständlichkeit im Ausdruck zeigt, sondern 
gleichzeitig die Fähigkeit hat, den Ausdruck eines anderen Menschen bei sich als Eindruck zu 
erleben und daraus Schlüsse auf die Eigenart des anderen Menschen zu ziehen, ist dieser Vorgang 
die entscheidende Grundlage jeder Menschenkenntnis. Die Anlage, Menschenkenntnis zu entwickeln, 
ist also bei jedem Menschen vorhanden, aber auch sie hat, wie übrigens jede Anlage, Streuungs
möglichkeiten von sehr guter bis sehr schlechter Anlage, entsprechend der auch hier gültigen 
Gaußschen Verteilungskurve. Die praktische Lebenserfahrung zeigt auch, daß es Menschen mit 
ausgezeichneter natürlich gegebener Menschenkenntnis gibt, die deshalb auch stets im Umgang mit 
anderen Menschen richtig vorgehen; das sind die erfolgreichen Erzieher, Richter, Vernehmungs
beamten oder Vorgesetzten. 

Bei denjenigen Menschen aber, die nur eine mittlere oder gar geringe natürliche Menschen
kenntnis besitzen, tritt die Frage auf, ob Menschenkenntnis lehrbar ist. Natürlich ist sie das nicht 
im Sinne des Lernens gedächtnismäßig erwerbbarer Kenntnisse, also Lernen im engeren Sinne. Es 
ist aber durchaus möglich, die in jedem Menschen gegebenen Voraussetzungen zur Menschen
kenntnis zu verfeinern und aufzuzeigen, wodurch Fehldeutungen entstehen und wie möglichst 
objektive Erkenntnisse über die Wesensart eines anderen Menschen erreicht werden können. 

Wenn man demnach überlegungen anstellt, wie eine Schulung der Menschenkenntnis möglich 
sein kann, so muß man von der Analyse der hierzu notwendigen seelischen Vorgänge ausgehen. 
Da Menschenkenntnis, wie gezeigt wurde, auf der Beobachtung und Deutung der menschlichen 
Ausdrucks- und Verhaltensformen beruht, wird zunächst die Sc h u I u n g der Be 0 b ach tun g 
wichtig sein. Dies kann geschehen z. B. durch Darbieten von Bildern oder Filmen, die Menschen 
in verschiedenen Situationen und mit verschiedenem Ausdruck darstellen, ebenso kann man z. B. 
die Stimme verschiedener' Menschen in Magnetophonübertragungen darbieten. Mit derartigen 
methodischen Hilfsmitteln kann man nicht nur die Beobachtung von Ausdrucksvorgängen üben, 
sondern damit auch zur Ausdeutung solcher Ausdruckssymptome anleiten, wobei z. B. gerade 
auch falsche, zu weitgehende Deutungsversuche pädagogisch wirksam ausgewertet werden können. 
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Für die Frage der objektiven Deutung des Ausdrucksgeschehens ist es ferner sehr wichtig, die 
Be d eu tun g der Sei b s te r k e n n t n i s klarzumachen. Sie ist nötig, um sich selbst zu kontrollieren, 
ob man z. B. bei der Beurteilung eines anderen Menschen sich von Sympathie oder Antipathie leiten 
läßt oder ob man sich selbst zum Maßstab bei der Beurteilung eines anderen Menschen macht; beides 
führt zu subjektiv gefärbter Beurteilung. Es wird also wichtig sein, alle solche aus der eigenen 
Persönlichkeit entstehenden Determinierungen der Urteilsbildung bewußt zu machen, da sie die 
Objektivität der Beobachtung und der Deutung wesentlich einschränken können. 

Man wird auch auf die Bedeutung, aber auch auf die Grenzen der Typologien für die Menschen
kenntnis hinweisen müssen. Im Rahmen einer solchen SdIulung der Menschenkenntnis wird es 
nicht oder nur sehr begrenzt darauf ankommen, etwa wissenschaftliche Typologien vorzutragen, 
wie sie in der Psychologie in den letzten Jahrzehnten entwickelt worden sind; aber auch im 
täglichen Leben bilden die Menschen »Vulgärtypen« : Schüchterne, Angeber, Gemütsmenschen, 
Wühler usw. Jede Typologie aber ist nur ein Denkschema, das die erste Orientierung erleichtern 
kann. Innerhalb eines solchen Denkschemas wird aber jeder einzelne Mensch seine individuelle 
Besonderheit haben, so daß es sehr gefährlich sein kann, bei Einordnung in irgendeinen Typus 
zu voreilig zu verallgemeinern. Dies gilt z. B. auch für »Tätertypen« ; so sehr sie z. B. auch dem 
Vernehmungsbeamten Hinweise geben können, so falsch kann es sein, dadurch das individuelle 
Bild zu vereinfachen oder nicht mehr in der Besonderheit seiner Ausprägung zu sehen. 

Aus diesen Betrachtungen ergibt sich, daß es eine ganze Reihe von Möglichkeiten gibt, um 
Menschenkenntnis zu verbessern, die Beurteilung von subjektiven Verfälschungen freier zu halten 
und Hinweise zu geben, wie sie möglichst objektiv gestaltet werden kann. Für den Erfolg solcher 
Bemühungen wird es allerdings sehr wichtig sein, die Me~hoden der Schulung so zu gestalten, daß 
diese Erkenntnisse möglichst erlebnisnah wachsen. Die in sehr großem Umfange durchgeführten 
Kurse des Forschungsinstitutes für Arbeitspsychologie in Braunschweig, in denen Meister und 
andere Führungskräfte in der Wirtschaft in Fragen der Menschenkenntnis und -behandlung 
ausgebildet werden - dieses Problem ist für die Frage der richtigen Betriebsführung in der 
Wirtschaft gleichfalls von erheblicher Bedeutung - zeigen, daß dies durchaus erreichbar ist. 

Eine so verbesserte und gesicherte Menschenkenntnis ist die notwendige Voraussetzung auch für 
richtige Menschenbehandlung und für richtige pädagogische Einwirkung, denn alle solche Maß
nahmen haben nur dann Erfolg, wenn sie sich der individuellen Wesensart anpassen. Dies gilt auch 
im kriminalpsychologischen Bereich. Sicher ist aber auch, daß eine solche Auswirkung nicht etwa 
durch einen einzelnen Vortrag, sondern nur durch eine systematische Ausbildung der beteiligten 
Beamten oder Erzieher zu erzielen ist. 
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Straffälligkeit als Folge seelischer Entwicklungsstörungen 
im Jugendalter 

Dipl.-Psychologe Dr. E. 0 t tin ger, Ziegenhain 

Unser Thema ist zugleich eine Frage: Gibt es Straffälligkeit als eine Folge seelischer Entwick
lungsstörungen? 

Dann muß weiter gefragt werden: Ist es noch sinnvoll, die Betonung auf die seelische Entwick
lungsstörung zu legen? 

Ist es gegenwärtig nicht so, daß durch die Ergebnisse gerade auch der jüngsten medizinischen 
Forschung hinter der weitläufigen Erscheinungsbreite des jugendlichen Fehlverhaltens mehr und 
mehr eine Vielzahl von immer wieder anzutreffenden körperlichen Störungen als Mitursache 
auftaucht? 

Hierzu ist auf drei Veröffentlichungen aus dem medizinischen Schrifttum hinzuweisen, die alle 
1954 erschienen sind: Da ist zunächst das besonders wegen seines allgemeinen Teils allgemein 
interessierende große Kompendium des Züricher Psychiaters Manfred Bleuler: »Endokrino",-:._ 
logische Psychiatrie«. ~--

Weiter eine Monographie über eine Reihenuntersuchung an über 500 Kindern von dem Rostocker 
Psychiater Gerhard G ö 11 n i t z: »Die Bedeutung der frühkindlichen Hirnschädigung für die 
Psychi,atrie.« Die Bedeutung, die der Verfasser auf sein Fachgebiet bezieht, ist sehr viel weit
reichender und betrifft ganz unmittelbar Erziehungs-, Strafrechts- und Kriminalwissenschaft. 

Als drittes ist das Sammelreferat des Frankfurter Psychiaters Gerhard Bosch zu zitieren, das 
über die einschlägige Literatur von 1940 bis 1953 zur »Psychopathologie der kindlichen Hirn
schädigung« berichtet und in den »Fortschritten der Neurologie und Psychiatrie« 1954, Heft 10, 
erschienen ist. 

Mit diesen und noch zahlreichen anderen Arbeiten bietet uns die Medizin eine ernste Liste von 
jugendalterlichen Schädigungen, die vorgeburtlich, während und nach der Geburt auftreten. Als 
Störfaktoren vor der Geburt kommen heute in Betracht: Infektionen, Störungen der inneren 
Sekretion, der Hormondrüsenfunktion, Ernährungsfaktoren, chemische Faktoren, mechanische 
Faktoren. Auch Schädigungen an der Keimzelle durch Strahlen, Gifte und seelische Dauerbelastung. 

Ge bur t s schäden können eintreten bei Frühgeburten und bei komplizierten Geburten. 
Na c h der Geburt können Schäden gesetzt werden durch Ernährungsmängel, durch Hirn

entzündungen, durch Miterkrankungen des Gehirns bei anderen Kinderkrankheiten, dann durch 
gewaltsame Hirnverletzungen und wi,eder durch Störungen der inneren Sekretion, durch Fehl
funktion des hormonalen Geschehens. 

Mit allen diesen Störungen gehen jeweils psychische Verhaltensweisen einher, die mehr oder 
weniger gebündelt auftreten und nach Bosch durch folgende Symptome gekennzeichnet sind: 
Ruhelosigkeit, Triebhaftigkeit, Hyperaktivität, wechselhaftes Verhalten, gesteigerte Erregbarkeit 
und Reizbarkeit, Sorglosigkeit, Unzuverlässigkeit, Sichtreibenlassen, Verlust an Gemüthaftigkeit, 
Unfähigkeit, sich anzupassen; klebrige Distanzlosigkeit und Fremdwilligkeit, Ängstlichkeit, vor
zeitige Ermüdbarkeit, Verzögerung der psychischen Entwicklung, Aggressivität~ Erziehungsschwierig
keiten und asoziales Verhalten. Durch diese seelischen Belastungen würden die natürlichen Bestre
bungen des Kindes nach Sicherheit, nach einem Ausgleich von Entbehrungen und nach einem 
Gewinn einer befriedigenden Ich-Entwicklung sehr erschwert. Tiefgreifende Entwicklungsstörungen 
ließen sich aus diesen Anpassungsschwierigkeiten ableiten. Von einzelnen Autoren wird ange
nommen, daß die Ursache von Kriminalität in einer im entscheidend~n Alter gestörten Entwick
lung der Triebbeherrschung liege. 
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Die Frage geht nun weiter und muß lauten: Sind alle Auffälligkeiten im sozialen Verhalten 
Ausflüsse einer Entwicklungsstörung auf dem Boden körperlicher Schädigungen, letztlich von 
Hirnschädigungen, oder gilt nicht auch noch die Auffassung, daß seelische Einflüsse, wie sie die 
Umwelt ausübt, eine Entwicklungsstörung setzen können? 

Gerade bei der Betrachtung straffälliger Jugendlicher der jüngsten Zeit sind wir geneigt, die 
Wirrsale und die Mühsale unserer Epoche als verantwortlich ansehen zu dürfen für eine mitunter 
einschneidende Schädigung der, wie uns bereits aus .praktischer Lebenskenntnis bekannt ist, 
bes<;mders empfindlichen, druck- und reibungs empfindlichen Psyche des reifenden Jugendlichen. 
Wir möchten auch nicht zögern, solche durch außergewöhnlich belastende Umweltsverhältnisse 
gestörten Entwicklungen als Ursache kriminellen Verhaltens aufzufassen. Hierbei spricht unser 
soziales, unser sozialethisches Verantwortungsgefühl mit. 

Aber dann machen uns andere Sachverhalte nachdenklich, die sich sowohl der privaten als auch 
der wissenschaftlichen Beobachtung bieten: 

Dieselben Katastrophenverhältnisse, die uns in einem Fall mehr als ausreiChend für die Begrün
dung erscheinen, warum ein Jugendlicher ratlos und weglos in ein rechtsbrecherisches Verhalten 
hineingetrieben wird, erscheinen uns in einem anderen Fall als Anlaß für die höchst bemerkens
werte Tatsache, daß ein Jugendlicher durch eben diese katastrophalen Verhältnisse zu Leistungen 
aufgefordert wird, die weit über dem liegen, was altersgemäß und vernünftigerweise von ihm 
erwartet werden kann. Und von einer nicht geringen Zahl von Jugendlichen wurden derartige 
respektable Leistungen, angefangen von der elementaren Lebenssicherung bis zu opfervoller 
Hingabe, in einem Kriegs- und Nachkriegs-Alltag vollbracht, in dem auf die äußeren Schrecknisse 
der innere gesellschaftliche Zerfall folgte. 

Es darf m. E. nicht ·übersehen werden, daß von vielen Jugendlichen diese ihrer Entwicklung so 
schädliche Zeit durchaus auch lustvoll erlebt wurde. Die Dynamik der allgemeinen Ereignisse, 
das plötzlich weithin hörbare Rattern des Rades der Geschichte, die Konfrontierung mit dem 
Ungeheuerlichen, die mächtige emotionale Aufwühlung - das waren Erscheinungen:, die es ver
ständlich machen, daß das jugendliche Gemüt in einer entfesselten Bewährungslust das Wellenreiten 
auf den Wogen des Schicksals probieren mochte. Auch an jenes andere jugendliche Empfinden muß 
gedacht werden, welches aus jugendtümlichem Autoritätsprotest den ringsum sich vollziehenden 
Zerfall der Welt, wie sie von der Elterngeneration errichtet worden war, mit geheimer Befriedigung 
erlebte. Damit verband sich schon Trotz und Abwehr gegen die überforderung, welche die 
Erwachsenen der Jugend auferlegten. Aber wiederum bemerkenswert bleibt die Feststellung, die 
zeigte, mit welcher Geschmeidigkeit bei Beginn der öffentlichen Konsolidierung des Lebensstandards 
und der Lebensformen so viele Jugendliche, deren Daseinsbehauptung schon angefangen hatte, 
halbkriminelle Züge anzunehmen, sich in die Wiederherstellung des sozial Herkömmlichen fügten. 

Es besteht doch die Tatsache, daß viel mehr junge Menschen durch die Verheerungen des Krieges 
eine Entwicklungsstörung erfuhren, als kriminell geworden sind. Die Kriminalitätsziffern der 
europäischen Länder zeigen, wie der Baseler Jugendanwalt Frey darstellt, daß die Jugendkrimi
nalität mit dem Fortdauern des Krieges anstieg und nach Kriegsende entsprechend wieder abfiel. 
Das gilt auch für die vom Krieg nur mittelbar betroffenen Länder. 

Hieraus läßt sich schon entnehmen, daß die sozialen Faktoren ihre kriminogene Rolle spielen. 
Bei näherem Zusehen zeigt sich, daß dieser kriegsbedingte Anstieg der Jugendkriminalität sich 
vorwiegend auf die leichteren Deliktformen beschränkt und daß, im großen gesehen, diese Gruppe 
der unter Kriegseinfluß zum Täter gewordenenJugendlichen verhältnismäßig wenig Rückfällige stellt. 
Im Schrifttum findet man deshalb für diese jugendlichen Kriegstäter die Bezeichnung »Pseudo
kriminelle«. Man will sie unterscheiden von den jugendlichen Kriminellen, die aus einer inneren 
Ursache delinquieren und infolge der fortbestehenden, durch soziale Umstände wenig· modifizier
baren Belastung auch rückfällig werden, wenn die zur Kriminalität anreizenden äußeren Einflüsse 
wieder entfallen. 

Können wir bei diesen pseudokriminellen jugendlichen Kriegstätern sagen, daß ihre Straffällig
keit aus einer umweltbedingten seelischen Entwicklungsstörung resultiert? 

Wir haben noch viel zu ungenaue Vorstellungen davon, was es für einen Heranwachsenden 
bedeutet, so fest gegründete Elemente seiner Umwelt, wie z. B. Straßen, Häuser und Eisenbahnen, 
aufgerissen und eingestürzt zu sehen. Nachhaltig gestört ist das allgemeine Lebensgefühl unserer 
Jugendlichen, die ein Versagen der Vätergeneration feststellten, die erlebten, daß Kultur und ihre 
Werte anscheinend nur tapetendünn gewesen sind, die begreifen mußten, daß bei einem Aus
geliefertsein an die Lebensunsicherheit das Faustrecht aufkommt. 
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Wenn man sich unbefangen anschaut, wie für die Jugend heute ein Kirchentag zum Teil ein 
motorisches, ein gewollt bewegungshaftes Erlebnis sein kann und eine Jazzkonferenz mitunter 
ein ausgesprochen kultisches, dann wird offensichtlich, wie groß das Nachholbedürfnis an äußerer 
Auslebung und emotionaler Verinnerlichung ist, wie sehr die einseitige Willenshaltung, die durch 
die Kriegsüberlastung bewirkt wurde, die jugendliche Reifung zum Stocken brachte. 

So sehr wir bereit und berechtigt sind, Kriegsumständen einen Störeinfluß auf die jugendliche 
Psyche zuzuschreiben, so sehr ist andererseits auch zu bedenken, wieviel gerade der Jugendliche 
infolge seiner Plastizität und Elastizität imstande ist, zu verwinden und mit sich abzumachen. 
Nach jedem Krieg werden sich viele der jungen Menschen voll Ressentiment zur »verlorenen 
Generation« zählen und damit ihrer vorzeitigen Enttäuschung, ihrer vorzeitigen idealistischen 
Ermüdung, ihrem verschärften Mißtrauen, ihrem Gefühl des Mißbrauchtwordenseins Ausdruck 
geben, ohne in die Mißachtung der Gesetze zu verfallen. Dieses geschädigte Lebensgefühl der Kriegs
und Nachkriegsjugend dauert noch an, während die kriegsbedingt angeschwollene Ziffer der jugend
lichen Täter bereits wieder eine rückläufige Bewegung zeigt und das zu einem Zeitpunkt, wo an 
sich zu erwarten wäre, daß kriegsbedingte jugendliche Entwicklungsstörungen erst beginnen 
würden, sich allmählich in vollem Ausmaß auszuwirken. 

Die Grenzsituation, die der totale Krieg im wahrhaft existenziellen Sinne setzt, übt auch den 
Reiz der Grenze aus, den diese für das menschliche Empfinden besitzt und lockt zu einer Probe nie 
dagewesener Bewährung. Aber gegenüber der mannigfachen Erfahrung, daß der Mensch und mit
unter besonders der jugendliche Mensch gegenüber unerhörten Aufgaben große Kräfte zu entfalten 
vermag, bleibt der Zweifel, ob ein solches körperlich-seelisches Aufgebot nid1t zu Spätschäden, zu 
einem vorzeitigen Aufgebrauchtsein führt. 

Wäre es nicht zu erwarten, daß bestimmte Entwicklungsstörungen, die der Krieg und seine Folge
zeit beim Jugendlichen hervorriefen, erst mit Verzögerung wirksam werden, erst im späteren Alter, 
wenn die Höhe des Erwachsenendaseins beschritten werden soll, wenn zur Erlangung der Lebens
vollreife dann die Säfte fehlen und die Kräfte deformiert sind? 

Zu diesem Gesichtspunkt bietet die medizinische Forschung die Lehre von der Gesetzmäßigkeit 
der Anpassung an jede Art von neuauftretender Belastung körperlicher und seelischer Art. Der 
in Kanada arbeitende Physiologe Sei y e, der Hauptvertreter dieser Lehre, bezeichnet mit »Stress« 
die Summe aller Kräfte, die der Organismus gegen einen Widerstand, gegen eine Belastung mobili
siert. Der »Stress« soll di,e Anpassung, die Adaptation, ermöglichen. Sie vollzieht sich in drei 
Phasen. Die erste ist eine Alarmreaktion, dann folgt ein Stadium des Widerstandes, dieses endet 
letztlich in einem Zustand der Erschöpfung. Diese Adaptationsenergie ist vermutlich in einer 
bestimmten Menge dem Individuum angeboren. Selye sagt: »Ganz gleich wie die Gesamtmenge ist, 
kann sie während eines gleichmäßigen ruhigen Daseins, geschützt gegen jede Art von äußeren Ein
flüssen, langsam aufgebraucht werden. Sie kann auch sehr rasch verbraucht werden, um das Leben 
unter ständig wechselnden Bedingungen, die sehr hohe Adaptationsleistungen verlangen, zu erhalten. 
Es scheint wie ein ererbtes Vermögen zu sein, das bei einem langen ruhigen Leben sparsam aus
gegeben werden kann oder auch rasch mit generösen großen Summen, um den Bedarf bei einer 
angestrengten und ereignisreichen Existenz zu decken.« 

Diese Darstellung veranschaulicht die Situation des Jugendlichen unter Kriegsverhältnissen, unter 
belastenden sozialen Verhältnissen überhaupt. 

Aber müßte man nicht fast die Blickrichtung umkehren? Es wird in den neueren Untersuchungen 
zur Genüge darauf hingewiesen, wie die gesellschaftliche Lockerung, die moralische Dekompensation 
und die Lebensbedrohung durch Krieg und Nachkrieg zu gesteigerter Lebensgier und zur Verrohung 
geführt haben, so daß fast ein studienwürdiges Phänomen darin gegeben ist, daß so viele Jugend
liche unter äußeren Bedingungen, welche die Erträglichkeitsgrenze oft zu überschreiten sdlienen, 
zwar zu einem Leben nach den Gesetzen der freien Wildbahn gezwungen wurden, aber doch ein 
antisoziales Verhalten gegenüber der Schicksalsgemeinschaft vermieden. 

Es fragt sich, ob die jugendliche Kriegs- und Nachkriegskriminalität aus einer Erschöpfung der 
Adaptationsenergie abzuleiten ist, ob die dritte Stufe der Anpassung, der Zusammenbruch des 
psycho-physischen Widerstandes sich in dissozialer, asozialer Verhaltensweise äußert? 

Da ist ein 26jähriger Altmetalldieb, der als Hitlerjunge gläubig ausharrend eine zur Festung erklärte Stadt 
verteidigen half und der erlebte, daß ihm mit der Kapitulation der vaterländische Glaube und die Fähigkeit 
zum idealen Denken zusammenbrach, der nach mühsamer Odyssee seine heimatlosen Angehörigen in einem 
fremden kümmerlichen Quartier wiederfand und sich alsbald in die nächste Großstadt begab, um für den 
Unterhalt der Familie zu arbeiten und dort, vergeblich zwischen Wohnungs- und Arbeitsamt hin- und 
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herlaufend, angesichts der Unmöglichkeit, eine reelle Arbeit und eine Bleibe zu finden, nun Eigentumsdelikte 
begeht, teils um seine wirtschaftliche Bedrängnis zu mildern, teils um seinen Trotz gegen die neuen Verhält
nisse zu bekunden. 

Ein jetzt 28Jähriger hatte sich als jugendlicher Soldat syphilitisch infiziert. Er war ausgeheilt worden; aber 
sein Selbstwertgefühl blieb vergiftet. Er war begeistert Soldat gewesen, nun glaubte er sich durch die 
Geschlechtskrankheit geschändet und aus dem Kreis der Kameraden ausgeschlossen. Auch Frauen gegenüber 
fühlte er sich unrein. Er kam sich ein für allemal verseucht und aussätzig vor. Er nährte nun sein Ressentiment 
gegenüber den körperlich Unversehrten. Der Zusammenbruch des Reiches erschien ihm als willkommene 
Begleitmusik zu seiner Selbstzerstörung. In der großstädtischen Unterwelt glaubte er Genossen seiner Schmach 
zu finden. Er lebte gewollt als Paria und benutzte Eigentumsvergehen, um seinen Lebensunterhalt zu fristen. 

Solche Fälle erscheinen als ein Modell für einen moralischen Zusammenbruch infolge einer 
überlastung des persönlichen Reaktionssystems durch Außeneinflüsse. Bei näherer Betrachtung 
ergibt sich allerdings, daß die destruierende Wirkung von sozialen Wirren vorzugsweise bei solchen 
Jugendlichen zur Dissozialität führt, die ihrer Persönlichkeit nach Anfälligkeiten in dieser Richtung 
mitbringen. Solche Dispositionen, angeerbter oder erworbener Art, sind mannigfaltig, sind aber 
wohl von solcher Ausprägung, daß sie unter geordneten, gefestigten Umweltsverhältnissen unter
schwellig bleiben und erst, indem sie von äußerer situationsbedingter Unordnung aktiviert werden, 
ein sozialwidriges Verhalten auslösen. 

Wie ist nun eine solche Störung, die wir in Verbindung mit Dissozialität antreffen, ihrer Art und 
ihrem Ausmaß nach beschaffen? 

Um die erforderliche diagnostische Feineinstellung für die Mikrosymptome zu gewinnen, ist es 
immer empfehlenswert, auf Entwicklungsstörungen zu blicken, wie sie uns auch aus normalen 
Zeiten beim Jugendlichen bekannt sind: auf Störungen unter dem Einfluß der Pubertät. Es ist 
nicht selten, ja es kennzeichnet gerade den Heranwachsenden, daß er infolge der tiefgreifenden 
hormonalen Umstellung während des Pubertierens das Bild eines in seinem Gleichgewicht gestör
ten, eines unwirschen und exaltierten Menschen bietet. Man muß sich vor Augen halten, daß der 
Jugendliche aus einer Stufe der kindlichen Vollkommenheit, als welche man die Zeit um das 
10. Lebensjahr ansprechen kann, mitunter schlagartig herausgetrieben wird. Die Bravheit, die Ver
ständigkeit, die sonnige Ausgeglichenheit und die Leistungsfähigkeit - man denke, welches Pensum 
an Schulwissen einem Sextaner ohne weiteres zugemutet werden kann -, alle· diese Eigenschaften 
verlieren sich auf einmal wieder und der Jugendliche sieht sich von machtvollen neuen Antrieben 
gestört. Die fremde Gewalt des erwachenden Eros, die auflebende Opposition gegen das elterliche 
Gehege, die Suche nach dem Sinn der Welt, das erregende Erlebnis von der Unvertauschbarkeit 
des eigenen Ich, alles ist gefärbt durch die unklare, zentrale und beschwerliche Unruhe, wie sie mit 
einem neuen Wachstumsschub einhergeht, der auch die körperliche Harmonie auflöst und das 
störende Gefühl gibt, daß die eigene Leiblichkeit im Wege ist. Mit diesen Erscheinungen hat der 
Jugendliche eine enorme Last von Entwicklungsdisharmonien zu verarbeiten und angesichts der 
damit verbundenen Aufwühlung des Gemüts- und Gefühlsgrundes überrascht uns nicht, daß 
Pubertierende zuweilen aus der sozialen Rolle fallen und daß Delikte zustande kommen, die wir 
bereit sind als Pubertätsvers~ger zu bezeichnen. 

Aber auch hier. heißt die Frage: Sind es die wenn auch gesteigerten, so doch normalpsycho
logischen Pubertätsvorgänge allein, die Straffälligkeit verursachen, oder fördert die mehrseitige 
minutiöse Diagnostik nicht Störelemente zutage, die, von anderweitiger Herkunft, erst in Ver
bindung mit der Pubertätskrise ein dissoziales Verhalten bedingen? 

Wieder ist zu berücksichtigen, daß von der großen Menschenzahl, die durch die Pubertät hindurch 
muß, doch nur ein Bruchteil in dieser Zeit Straftäter. wird. 

Dieser Ausblick auf die Pubertätsschwierigkeiten gibt insofern einen wichtigen Aspekt zur Frage 
nach der Art der kriminogenen seelischen Entwicklungsstörung, als ja in unserer mitmenschlichen 
Umwelt eine große Zahl von entwicklungsgestörten Persönlichkeiten lebt, die kriminell nicht her
vortritt, auch wenn sie Störungsrückstände aus der Reifezeit mit ins hohe Alter nimmt. Schon die 
schlichte Alltagsbeobachtung läßt uns doch gar nicht selten Erwachsene finden, welche die Stigmen 
einer jugendlichen Entwicklungsstörung tragen und welche die volle leibseelische Harmonisierung 
nie erreicht haben. Da gibt es die körperlich reif entwickelte Frau, die psychisch ein naives, sexuell 
infantiles, die Welt immer noch verwundert betrachtendes Mädchengemüt geblieben ist. Da ist 
umgekehrt die erotisch zu voller Weiblichkeit erwachsene Frau, die körperlich einer erfrorenen 
Mädchenknospe gleicht. Wir finden stattliche Menschen, die hinter der vitalen Kraft ihres Leibes 
eIn tiefes, zehrendes seelisches Ungenügen und Unterlegenheitsgefühl verbergen müssen. 
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Und wieviele derartig disharmonischer, entwicklungsgestörter Menschen leben nicht nur sozial 
unauffällig, sondern sind sogar in ihrer mitmenschlichen Bedeutung, in ihrer Lebensleistung wert
voll. Wieviel Fürsorgetätigkeit wird freigesetzt aus dem eigenen Erlebnis innerer Zerklüftung; 
wieviel intellektuelle Leistung wird einem schwachen, oft versagenden Körper abgerungen; wieviel 
charmante Lebensaufhellung wird gerade von älteren Damen erzeugt, die wir mit dem kalten 
Griffel der Diagnostik als seelisch retardiert zu bezeichnen haben. 

Es gibt Disharmonien, die einen permanenten Auftrag zu ihrer überwindung i,n sich tragen, 
die immer wieder anstacheln, einen inneren Riß, ein Mißverhältnis in der Entwicklungshöhe ver
schiedener persönlicher Seinsbereiche zu überwinden und auszugleichen. 

Wir sind vielleicht etwas zu sehr gewöhnt, aus psychoanalytischem Interesse die Kompensation 
einer disharmonischen Unterwertigkeit als einen neurotischen Fehlversuch anzusehen. Das ist er 
da, wo er fehl schlägt und für diese Fälle gilt wohl, das zeigt sich mehr und mehr, das etwas 
aphoristische Wort des Heidelberger Psychiaters Kurt Schneider: »Eine Neurose hat man nicht, 
eine Neurose ist man.« Das heißt, die Neurose, die Störung einer Erlebnisverarbeitung tritt auf, 
wenn eine dispositionelle Störung vorliegt. Aber viele Dispositionen lassen es zu, daß einzelne 
Unterwertigkeiten positiv kompensiert werden, vielleicht gerade dann, wenn eine partielle Unter
wertigkeit zu bestimmten inneren Spannungen führt. Solche Spannungen können ein Lebensmotor 
sein, der ihren Träger zu synthetischen Ausgleichsleistungen antreibt, die ein fördernder Beitrag zum 
Gemeinschaftsleben werden können. Etwas von diesem leidvoll-fruchtbaren Spannungserlebnis 
klingt an in dem Zitat: »Wir Psychopathen sind das Salz der Erde.« 

Unsere irdische Natur, so wie sie ist, zieht ihre Dynamik aus einem verbreiteten System von 
Antithesen, von Polaritäten, von Antinomien: Leib und Seele, Kopf und Herz, Du und Ich, Glauben 
und Wissen, Werden und Vergehen - die Umgangssprache redet vielfältig von solchen natürlichen 
Polaritäten. Wir sind in sie eingespannt und sie konstituieren die innerpsychischen und die sozialen 
Kraftfelder. 

Wenn wir nun sozial tragbare Menschen, die Entwicklungsstörungen mit sich tragen, genauer 
mustern, so fällt uns auf, daß ihre Disharmonien die Gesamtpersönlichkeit nun nicht wie ein zer
rissenes Gewebe erscheinen lassen, nicht wie eine zertrümmerte psychophysische Integration, nicht 
wie eine Menge unvergleichbarer, miteinander unversöhnlicher Wesenszüge. Diese Menschen voll
bringen ja gerade die Integration ungleich entwickelter Seinsbereiche. Dazu stehen die mannig
faltigsten Möglichkeiten zur Verfügung: von der milden, aufgeklärten Resignation bis zur unab
lässigen, fanatischen Selbstüberwindung. 

Das alles gelingt nur da, wo die Entwicklungsdisharmonien sich auf natürliche Polaritäten 
erstrecken, wo Seinsbereiche divergieren, die, anthropologisch gesehen, sich schon von Haus aus 
polar gegenüberstehen. Naive Weltkinder, liebenswerte Bohemiens, jugendlich verschwärmte Grau
köpfe, gutartige Mauerblümchen und auf der anderen Seite hitzige Schaff teufel, philosophische 
Asketen, unbesonnene Kämpfer, alle diese und viele andere Lebensformen, die so geworden sind 
aus einem Sichabfinden oder aus einem überwinden, bleiben mit ihren Entwicklungshemmungen 
sozial tragbar, weil diese nicht die Gesamtpersönlichkeit kreuz und quer durchziehen, sondern 
auf naturgegebene Wesenspole sich beschränken, nur jeweils den einen Teil eines Paares anti
thetischer Züge betreffen und nur den einen oder den anderen von den der Menschennatur inne
wohnenden Gegensätzen verschärfen. 

Unter welchen Bedingungen werden Entwicklungsstörungen nun für das soziale Verhalten ver
hängnisvoll? 

Ein junger Mann, einziges Kind einer geachteten Beamtenfamilie, besuchte die höhere Schule. Um sich einen 
zweiten Tennisschläger kaufen zu können, und zwar eine luxuriöse Ausgabe, stiehlt er im Alter von 19 Jahren 
aus dem Fahrradkeller der Schule mehrere Fahrradbeleuchtungen, die er veräußert. Der Diebstahl wird auf
gedeckt, der junge Mann verläßt die Schule und geht für 6 Monate ins Bergwerk. Danach kann er auf einer 
anderen Schule wieder in die Oberprima eintreten, um das Abitur nachzumachen. Er hält nicht durch, bleibt 
dem Unterricht fern und kehrt ins auswärtige Elternhaus zurück. Er beschäftigt sich als Hilfsarbeiter und darf 
seinen Monatslohn für sich behalten. Er verschwendet ihn mit Freunden, teilweise mit Mädmen. An einem 
Abend fährt er unter Alkohol, ohne einen Führerschein zu besitzen, den'Wagen eines Freundes zum nämsten 
Lokal und gerät in eine Smaufenstersmeibe. Der Gesamtschaden beträgt 2000,- 2J.Jt. Daraufhin will der junge 
Mann Deutschland verlassen. Er beschließt, sich zur Fremdenlegion zu melden und einen Taxismofför nieder
zuschlagen, dessen Wagen er zur Hinfahrt benutzen will. Mit einem Eisenstück smlägt er dann einen Taxi
fahrer glücklicherweise so ungesmickt von hinten, daß der Fahrer zur Gegenwehr kommt und den jungen 
Mann zur Flumt zwingt. Zur Tatzeit ist dieser 21 Jahre alt. 
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Der jetzige ärztliche Befund lautet: Erhebliche Entwicklungsstörungen infolge Teilretardierung. 
Psyd10infantilismus und feminine Stigmen. 

Ein anderer junger Mann, der wegen schwerer Körperverletzung bestraft wurde, hat 8 Jahre die Volksschule 
erfolgreich besucht, anschließend kurze Zeit als Werkzeugmacher gelernt und ist dann keiner geregelten Arbeit 
mehr nachgegangen. Seit 1946 fristet er sein Leben durch Schwarzhandel. Nachdem er einmal mehrere Glas 
Apfelwein getrunken hat, besteigt er ein vor dem Hause stehendes fremdes Motorrad und macht eine Spazier
fahrt. Ein andermal bettelt er im betrunkenen Zustand auf der Straße eine Frau um 10 (f~ an und droht ihr, 
er würde sie erschießen, wenn sie ihm das Geld verweigere. Zechprellereien, Volltrunkenheit und Diebstähle 
von Fahrrädern und Motorrädern häufen sich. Im Alter von 21 Jahren hat er sich einem minderjährigen 
Mädchen beim Baden nackend gezeigt. Nach dem Genuß von 3 Flaschen Bier stiehlt er einen fremden Hut. 
Er bemächtigt sich eines Lastzuges, mit dem er vor seinem Elternhaus vorfährt. Von seiner Mutter läßt er sich 
20,- :JJ1tt geben, um Benzin zu kaufen, damit er den Lastzug zurückfahren könne. Dieses Geld setzt er zum 
größten Teil in Alkohol um. Einen älteren Mann schlägt er mit dem Hammer nieder und entwendet ihm die 
Brieftasche. 

Der jetzige ärztliche Befund lautet: teilweise Entwicklungshemmung mit intersexen Stigmen. 
Psychischer Infantilismus auf dem Boden einer Funktionsschwäche des Zwischenhirns. 

Bei einem 46Jährigen, der nach 26 Vorstrafen, die er wegen Eigentumvergehens und dreimaliger Körper
verletzung erhielt, nun erneut wegen Betrugs bestraft wurde, lautet die ärtzliche Diagnose: Teilweise Entwick
Jungshemmung mit intersexen Stigmen. Hirnnervenstörung mit Verdacht auf eine Affektion der Hirnrinde 
und des Stammhirns, wahrscheinlich verursacht durch Hirnverletzung oder Gehirnentzündung. 

Dieser Häftling hat eine reibungslose Schul- und Berufsausbildung hinter sich. Er hat die Gesellenprüfung 
abgelegt und darüber hinaus noch eine zweite Gesellenprüfung in einem verwandten Handwerk. Anschließend 
besuchte er mehrere Semester einer Fachschule und bestand die Meisterprüfung. Bereits mit 15 Jahren hatte er 
sich strafbar gemacht, indem er unter betrügerischem Vorwand Gelder für einen caritativen Zweck einsam
melte. Vom 20. Lebensjahr an wurde er dann in kurzen Abständen immer wieder betrügerisch straffällig. Er 
ist jetzt zum zweitenmal in Sicherungsverwahrung. 

Er gibt zu seinem kriminellen Lebenslauf eine Erklärung, die er sich zurechtgelegt hat. Sie zeigt etwas sehr 
Bedeutsames. Er habe im Jahr, bevor seine Rückfälligkeit begann, einen schweren Unfall mit Stirnverletzung 
gehabt, aber eine Hirnschädigung, für die reichlich Anzeichen vorliegen, weist er als Ursache seiner sozialen 
Abartigkeit weit von sich. Er erklärt so: Der Vater sei übermäßig streng zu ihm gewesen. Mit seinen Delikten, 
mit denen er nur sich selbst ins Unglück gestürzt habe, hätte er sich gegen seinen Vater auflehnen und ihn in 
die Knie zwingen wollen. Man sieht: Der Täter möchte um keinen Preis als defekt gelten, lieber möchte er als 
aggressiv, als gefährlich angesehen werden, nur um vor sich selbst den Anschein aufrechtzuerhalten, daß er Herr 
seiner Entscheidungen und seines Verhaltens sei. 

Das ist die letzte Konsequenz des Versuches, einer tiefgehenden seelischen Entwicklungsstörung 
gegenüber wenigstens das Gefühl eines unversehrten Ichs zu retten, wenn auch der Augenschein 
und die Lebensbilanz das Gegenteil lehren. Eine Selbstverurteilung wird in Kauf genommen, um ein 
wenn auch negatives, so doch wenigstens komplettes Ich behaupten zu können. 

Diese fatale Tröstung, welche die Selbsteinrede gewährt, treffen wir bei so zahlreichen Straf
fälligen an, bei denen Entwicklungsstörungen im Jugendalter am Anfang der kriminellen Karriere 
stehen. 

Die hier angeführten Fälle sollen als Beispiele genügen. Es sind leider keine ausgesuchten Parade
fälle. Die Gleichartigkeit ihrer Befunde, ihrer psychologischen und medizinischen Diagnosen kehrt 
in aufsehenerregender Monotonie an einem größeren Gefangenengut immer wieder. Gerade bei 
der Dauerkriminalität und bei der Schwerkriminalität häufen sich bei genauem Hinsehen Befunde, 
für die unsere Beispiele und zahlreiche andere Modellfälle . sind. 

Halten wir uns vor Augen, mit welcher manchmal blinden Intensität das individuelle Lebens
bewußtsein auf die vordringliche Löschung der am stärksten auftretenden Bedürfnisse bedacht ist 
und welches elementare Bedürfnis darin besteht, die Ganzheit des Ichs unter allen Umständen zu 
erhalten, so ist zu ermessen, daß eine Störung des zentralen Icherlebnisses, wie eine schwere Ent
wicklungsdisharmonie sie bedeutet, immer wieder dazu antreibt, die am meisten störenden 
dissonanten Triebspannungen durch Austragung des Konflikts abzulöschen, und zwar durch 
Aktionen, die einen Löschreiz darstellen können. Wenn sich das auf einer unterirdischen, trieb
haften Ebene abspielt, auf der stammesgeschichtlich älteste Regungen lebendig werden, dann sehen 
wir Straf tatbestände vor uns, die uns zunächst zur Persönlichkeit des Täters in gar keiner Weise 
zu passen scheinen .. 

Diese entwicklungsgestörten Täter erscheinen in der psychologischen Diagnostik dadurch gekenn
zeichriet, daß ihre Entwicklungsstörung sich zunächst einmal in sehr groben Disharmonien äußert, 
die nicht mehr in der Relation natürlicher Wesenspolaritäten verbleiben, sondern sich schräg durch 
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die Schichten der Persönlichkeit ziehen und verschiedene Wesenspole gleichzeitig und einen jeden 
dabei aber nur teilweise und auch noch verschieden stark befallen. 

Es handelt sich nicht mehr um ein Gefüge von Dissonanzen, die je nach Leistungs- und Gesin
nungshöhe des Individuums noch sozial positiv aufgelöst werden können. Die eigentliche Dramatik 
besteht darin, daß nicht die ganze Persönlichkeit einheitlich von einer durchgehenden Störung 
erfaßt ist, sondern daß nur einzelne Teile der Person von einer Entwicklungsanomalie betroffen 
sind. Diese Gestörten bieten selbst im höheren Alter, sofern von der Reifungsstörung ein statio
närer Restzustand verbleibt, ein sehr antinomisches Persönlichkeits bild. Sie erinnern dann an die 
Erscheinungsweise des entwicklungsgestörten Jugendlichen. 

Bei diesem ist die Intelligenz in der Entwicklung teilweise beschleunigt, acceleriert, alters mäßig 
vorausentwickelt, soweit es sich um das Denken und Urteilen handelt. Diese frühwache Intelligenz 
zeigt sich aber zugleich von einer kindhaften Naivität, von einer schwer zurückgebliebenen 
infantilen Funktionsweise, wenn sie helfen soll, Handlungen zu steuern, Antriebe zu verwirklichen. 
Die Gemütsregungen sind teilweise von der Flachheit und der Selbstvergessenheit wie bei einem 
Kleinkind, teilweise heften sie sich an Lebensgüter, wie sie der Erwachsene anstrebt. Die Triebe, 
z. B. die sexuellen, sind einerseits erheblich unentwickelt, zugleich aber befinden sie sich teilweise 
in einem accelerierten Stadium, so daß isolierte Komponenten von Triebbefriedigungshandlungen 
gebieterisch hervortreten. Die Umwelteinstellung ist teilweise noch magisch bestimmt wie die des 
Kindes, zugleich ist sie teilweise geprägt durch die phantasievolle Abenteuerlichkeit des »Karl-May
Alters« und zugleich weist sie Züge einer ernsten, kameradschaftlichen, mitmenschlichen Bindungs
willigkeit auf. Das sittliche Bewußtsein zeigt teilweise eine erhebliche infantile Anarchie und 
andererseits knabenhafte Liebenswürdigkeit. 

Für die künftige Forschung gilt es, erst noch herauszupräparieren, wie solche gegensätzlichen 
Züge in den einzelnen Fällen konkurrieren, wie ihre Bündelung quantitativ und qualitativ beschaf
fen ist, wie die Struktur einer Entwicklungsstörung und die Art ihrer Verteilung auf die einzelnen 
Persönlichkeits bereiche sich darbietet. 

Dazu bedarf es der Aufstellung minutiös durchforschter Persönlichkeitsbilder, die an zahlen
mäßig großen Gruppen Gestörter und Nichtgestörter zu gewinnen sind. Weiter bedarf es großer 
Vergleichsreihen ärztlich und psychodiagnostisch auf Mikrosymptome durchuntersuchter Entwick
lungsgestörter, die kriminell auffällig und solcher, die es nicht wurden. Fur diese Untersuchungen 
bedürfen wir einer erheblich erweiterten Tafel noch viel diffizilerer Beschreibungskriterien. Unsere 
jetzigen, gutachterisch üblichen, charakterologischen und allgemeinpsychologischen deskriptiven 
Formeln sind viel zu grob, um die Unterschiede zu fassen, die evtl. dafür bedingend sind, ob eine 
körperlich-seelische binnenhafte und umwelthafte Faktorengruppierung zur Kriminalität führt 
oder nicht. 

Wir finden körperliche Störungen so häufig und so massiv von klar umschriebenen seelischen 
Veränderungen begleitet, daß wir die Abhängigkeit des Seelischen vom Körperlichen daraus her
leiten. Wir haben ebenso geläufige Vorstellungen davon, daß das Körperliche vom Seelischen 
abhängt. 

Aber es fehlt uns jede Vorstellung davon, wie Psychisches und Somatisches aufeinander einwirken. 
Die Umsetzung von einer Geschehensform in die andere ist uns völlig unklar. Es läßt sich nur 
beobachten, daß der Geist sich nicht jeden gewünschten Körper baut und daß die körperliche Ein
wirkung auf die Seele modifiziert wird, durch die geistige Dynamik der Person. 

Angesichts dieser schon erkenntnistheoretischen Schwierigkeiten bleibt auch unsere Vorstellung 
von denjenigen seelischen Entwicklungsstörungen, die nicht schwer genug sind, um einen Jugend
lichen zum Pflegefall zu machen, die aber schwer genug sind, um ihn kriminell werden zu lassen, 
ein Hilfsmodell, an dem wir unsere Beobachtungen folgendermaßen interpretieren: Beim Straf
fälligen, der infolge jugendlicher Entwicklungsstörung delinquiert, handelt es sich um seelisch
körperliche Disharmonien, die nicht in t e r polar, z w i s c he n natürlichen Wesenspolen bestehen, 
sondern in t r apolar, in n e r hai b einzelner Wesenspole. Dadurch wird eine gegensätzliche, unauf
lösbare Binnenspannung schon innerhalb eines Seinsbereiches erzeugt. Durch seine ungleichen, ein
ander widerstreitenden Energieladungen kann ein solcher, in sich diskrepanter Wesenspol nicht 
mehr mit anderen Seinsbereichen integrieren. Es entsteht ein Druck in Richtung auf einen Ent
ladungsausgleich, der sich je nach Wucht sozial entsprechend destruktiv auswirkt. Aber mit der
artigen Annahmen entstehen neue Aspekte alter Probleme. 

Wir zweifeln nicht daran, daß bei Entwicklungsstörungen, die ein kriminelles Verhalten auslösen, 
körperliche Störungen Mitvoraussetzung sind. Aber wie wirken sich diese aus? 
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Wir wissen, daß der lebensalterliche Zeitpunkt, bei dem z. B. eine Hirnschädigung gesetzt wird, 
sehr bedeutsam sein kann für die Art und das Ausmaß der auf die organische Störung folgenden 
seelischen Schädigung. Ebenso ist es für die Sozialität der Persönlichkeit von erheblicher Tragweite, 
wo im Organismus, z. B. wo im Gehirn, ein Schaden lokalisiert ist. 

Was ist nun die primäre Folge der organischen Schädigung? 
Wird dadurch physisch ein Stück menschlicher, in der menschlichen Entwicklungsgeschichte 

erworbener Differenzierung lahmgelegt, so daß das soziale Verhalten auf stammesgeschichtlich 
ältere, unzivilisiertere, primitivere Impulse zurückgreift? 

Ist die organische Störung eine Art von Abbau, der frühmenschliche, der Wildbahn angehörige 
Regungen freisetzt? Oder ist diese Ansicht nicht viel zu mechanistisch? 

Ist es andererseits vielleicht so, daß die organische Schädigung und die daraus resultierende 
körperlich-seelische Entwicklungsstörung eine allgemeine, unspezifische, diffuse Disharmonie schafft, 
einen zentralen Lebensverdruß, der seinen Träger zutiefst verworren und unangepaßt macht, so 
daß aus dem dranghaften übermäßigen Versuch, diese Disharmonie um jeden Preis auszulöschen, 
soziales Fehlverhalten entsteht? Solche heftigen Versuche bedienen sich oft entweder der Selbst
aggression oder der Fremdaggression. Diese Regungen sind im Ansatz in uns allen wirksam. Wenn 
wir uns unbegreiflich dumm benommen haben, möchten wir uns mit der Hand vor die Stirn 
schlagen: der Keim einer Selbstaggression. Wenn ein Partner uns eine schwer verdauliche Abfuhr 
erteilt hat, möchten wir den Telefonhörer auf die Gabel werfen: der Anfang einer Fremdaggression. 
Der domestizierte Mitmensch läßt es bei solchen Ansätzen bewenden. 

Aber der geschädigte Jugendliche findet diesen billigen und unschuldigen Ausgleich nicht. Er 
begehrt viel stärkere Löschreize. Er stiehlt z. B. immer wieder Autos, die er bis zum letzten Kraft
stofftropfen leer fährt. Er braucht die Vibration und die Beschleunigung des Umherfahrens, um 
eine physiopsychische Tonisierung zu erzielen, die, wenn auch nur vorübergehend, sein inneres 
Ungleichgewicht betäubt. Der sozial Angepaßte muß sich begnügen, mit den Fingern zu trommeln 
oder stürmisch auf und ab zu gehen. 

Bei unserem Forschungsstand ist so außerordentlich vieles an der Kriminalätiologie, an der Ver
brechensverursachung, noch fraglich. 

Gewiß ist nur, daß unser rationalistisches Menschenbild seinen kriminalwissenschaftlichen Er
klärungswert verloren hat. Unsere Menschenkunde ist in Revision. Wenn sie weiter vorangetrieben 
ist mit unserem heutigen anthropologischen Instrumentarium, zu dem gerade unsere deutsche 
wissenschaftliche Psychologie seit der Jahrhundertwende bedeutsame Erkenntnismittel beigefügt 
hat, dann wird die Erforschung des jugendlichen Rechtsbrechertums uns in den Stand setzen, die 
erforderliche Umwälzung der Verhütungsmaßnahmen zum tatsächlichen Besten des jugendlichen 
Menschen vorzunehmen. 
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Grundzüge der Psychopathologie bei Kindern und Jugendlichen 
unter tiefenpsychologischen und psychotherapeutischen Gesichtspunkten 

(Kasuistik) 

Prof. Dr. W. Enke 

Unter tiefenpsychologischen Gesichtspunkten wird bekanntlich nahezu alles psychopathologische 
Geschehen bei Kindern und Jugendlichen auf seelische Erlebnisreize in der frühen und frühesten 
Kindheit zurückgeführt. 

Entwicklungspsychologische bzw. reifungsbiologische Faktoren werden für die normalpsycho
logische wie psychopathologische Entwicklung des Kleinkindes insofern mitberücksichtigt, als man 
zwei biogenetische Grundgesetze als maßgeblich anerkennt, nämlich 

1. daß die Entwicklung des Einzelwesens wiederholt abgekürzt die Entwicklung in der Stammes
geschichte darstellt und 

2. daß die spätreifenden Funktionen verletzlicher und weniger widerstandsfähig als die stammes
geschichtlich älteren frühausgereiften Funktionsabläufe sind. 

So wie bereits Tiere lernen, unangenehmen Reizen aus dem Wege zu gehen, sie also gleichsam 
»gedächtnismäßig« behalten, angenehme Reize aber aufsuchen, ebenso lernen der Säugling und das 
Kleinkind, zunächst allein durch Reizerlebnisse angenehme und unangenehme Gefühlsempfindungen 
zu unterscheiden und instinktiv-gedächtnismäßig festzuhalten. Erst später kommen zu diesen fest
verankerten Gefühlsempfindungen bewußte überlegungen hinzu, wie Vorstellungen und neue 
Gedanken-Verbindungen, Urteils- und Wertbildungen. Nach dem Gesetz aber, daß diese später 
gereiften Funktionen weniger stabil sind als die stammesgeschichtlich älteren, können sie auch eher 
wieder in Verlust geraten als die stammesgeschichtlich älteren. Der Erfahrungsstand auf Grund der 
in frühester Kindheit durchgemachten gefühlsmäßigen Erlebnisse habe infolgedessen bezüglich seiner 
Festigkeit und Haftfähigkeit einen hohen Vorrang vor den später einsetzenden Gedächtnisleistungen 
und assoziativen Wissensbeständen. Hierdurch erkläre es sich, daß später zu beobachtende neurotische 
Störungen bei Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen ihre Wurzeln durchweg in dieser frühesten 
Entwicklungsperiode haben, und daß die in dieser Zeit gefühlsmäßig, d. h. affektmäßig erworbenen 
Erfahrungen, für die weitere affektive Einstellung der Kinder von ausschlaggebender Bedeutung 
seien. So sei es zu verstehen, daß das Kleinstkind durch unangenehme oder sog. »Strafreize« zugleich 
Angstassoziationen erwerbe, die einerseits zwar zur Lebenserhaltung außerordentlich wichtig seien, 
andererseits aber, wenn sie sehr starke seien, das Kind zum» Verdrängen« und» Verzichten« zwängen. 
Zwar handele es sich hierbei um einen zunächst durchaus normal-biologischen Vorgang. überschreite 
aber das Ausmaß unangenehmer Erfahrungseindrücke eine bestimmte Grenze, so würden in den 
betroffenen Kindern Verhaltensweisen ausgelöst, die abwegig und schließlich krankhaft seien. Es 
wird allerdings eingeräumt, daß auch anlagebedingte erbbiologische Faktoren eine nicht unwichtige 
Rolle spielen bezüglich der Fähigkeit des Kleinkindes im Bewahren oder Wiederaufgeben erworbener 
Abwehrreflexe. Es sei, wie A. D ü h r s sen ausführt, auch wahrscheinlich, »daß kleine Kinder unter
schiedlich stark auf hypothetisch gleiche Umweltreize mit Abwehr und Angst antworten«. Diese 
U n t e r sc h i e d I ich k e i t aber erscheint uns pr i m ä r wesentlich, und wir sehen sie vornehmlich in 
reifungsbiologischen Faktoren begründet. 

Bezüglich der frühkindlichen Entwicklung ist nach heutiger tiefenpsychologischer Auffassung 
weiterhin die Entwicklung der Impuls- und Antriebsbereitschaft des Kleinkindes von ausschlag
gebender Bedeutung, und zwar deshalb, weil die Antriebswelt des Kleinkindes vornehmlich Anlaß 
zu negativierendem »Erfahrungserwerb« gebe. Es werden in der Kleinkindheit im wesentlichen drei 
Entwicklungsphasen als bedeutungsvoll angenommen, und zwar 
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1. die Phase jener Entwicklungsperiode, in der, wie z. B. A. Dührssen formuliert, die Erlebniswelt 
des kleinen Kindes ganz überwiegend durch Gefühlswallungen bestimmt wird. Für die erste 
Phase wird von tiefenpsychologischer Seite das Fachwort »Oralität« verwendet, um die Impuls
bereitschaften der Mundwelt zu bezeichnen, also eine Zeit, in der die Erlebniswelt des Säuglings 
sich sehr stark um die Eindrücke der »Oralität« herumgruppiert. Aber schon nach einigen 
Wochen fange der Säugling an, sich mit einem gewissen Maß von Antriebsüberschuß der Um
welt zuzuwenden. »Die Wahrnehmungsvollzüge des Kindes bekommen einen gerichteten 
Charakter, sie bekommen Aufmerksamkeitsgehalt, eine ,Intention'.« Von seiten der Normal
psychologie wird von einem »Aufforderungscharakter« gesprochen, den die Welt für den Säug
ling bekomme. Bei mangelndem Aufforderungscharakter, wie man es z. B. bei in der Klinik 
befindlichen Säuglingen beobachten könne, nähme die geistige Reifung bereits Schaden, der 
Intelligenzquotient sinke rapide ab und die so entstandenen Entwicklungsschäden eines sog. 
»Säuglingshospitalismus« ließen sich ein ganzes weiteres Leben nachweisen, wenn nicht recht
zei tig korrigierend eingegriffen werde. 

2. die Phase des »magischen Erlebens« (K roh); in ihr lege das Kind der» Umwelt, der dinglichen 
wie der personellen, persönliche Handlungsimpulse bei« und verknüpfe daher Ursache und 
Wirkung falsch. In diese Periode fielen beispielsweise die ersten Anforderungen der Sauberkeits
erziehung an das Kind und damit die Auslösung zahlreicher bedingter Reflexe, die durch das 
Verhalten der Umwelt gesetzt werden und mit der Darmfunktion eng verknüpft seien. In 
dieser Phase motorischer Reifung entstehen nach tiefenpsychologischer Auffassung erstmals 
auch aggressive Impulsentwicklungen (Trotzphase) und magisches Welterleben, was bei ent
sprechenden Umweltverhältnissen vor allen Dingen Verdrängungen im aggressiven Erlebnis
bereich bewirke. In dieser Entwicklungsperiode werde außerdem noch der »Aufforderungs
charakter« der Umwelt vermehrt, unter Umständen krankhaft vermehrt. Als unmittelbare 
Folge früherworbener und früh an das Kind herangetragener Gebote und Anforderungen 
bezüglich der Sauberkeitserziehung könnten bereits in dieser Phase Fehlentwicklungen und in 
der Folgezeit zwangsneurotische Persönlichkeitsveränderungen entstehen. 

3. die Phase der »theoretischen Welterfassung« (K roh) oder die Phase der »Realitätsprüfung« 
( Fr e ud) ; in ihr zeige die biologische Reife des Kleinkindes erste kleine Vorläufer der sexuellen . 
Reifung. Werde nun ein Kind in der Phase der Realitätsprüfung von der Umwelt stark 
beeinträchtigt, so bekomme das Weltbild einen unpräzisen und verwirrenden Charakter. Die 
unmittelbare Folge sei dann ein »schwankendes, planlos-unorganisches Verhalten, ein Hin
undherpendeln zwischen rascher Propulsion, ratloser Schüchternheit - eine Unfähigkeit, sich 
mit der eigenen Rolle in der Welt auseinanderzusetzen« (A. Dührssen). Ein solches Kind ver
suche dann »immer erneut, sich den Neigungen der Umwelt anzupassen« und verliere dabei 
unweigerlich die Beziehung zum eigenen Wesens kern. Dührssen weist in diesem Zusammenhang 
u. a. auf die »vielbesprochene, weitläufig bekannte unechte Rollenhaftigkeit hysterischer Per
sönlichkeitsveränderungen« hin, die ihren ersten Ursprung in der eben beschriebenen Lebens
periode nähmen. Wichtig sei in diesem Zusammenhang noch, daß in die gleiche Entwicklungs
zeit ein erster Vorläufer der Sexualreifung falle, wodurch die Sexualverdrängung bei der 
Hysterie ihre zwanglose Erklärung erfahre. 

Auf ein einfaches konkretes Beispiel übertragen, würde sich die Entwicklung eines solchen Kindes 
etwa folgendermaßen abspielen: Das 3 Wochen alte Fritzchen wird aus irgendwelchen Gründen 
plötzlich von einem Tag zum anderen von der Mutter abgestillt. Dies ist für den noch in der Oral
phase, also in der »Mundwelt« befindlichen kleinen Knaben ein ganz schweres Gefühlserlebnis, 
ein »Strafreiz«, der z. B. schlagartig zu einem krampfartigen Verschluß des Magenausganges führen 
kann, d. h. die erste psychogene Störung, die erste »Neurose« ist aufgetreten. Fritzchen ist zu einem 
»Speikind« geworden. -

In der 2. Phase, der des magischen Erlebens - der kleine Fritz ist inzwischen 4 Jahre alt gewor
den -, erlebt der kleine Junge, daß die Mutter infolge persönlicher Schwierigkeiten, beruflicher 
Beanspruchung oder dergI., sich nicht genügend um ihn kümmert, ihm nicht die nötige wärmende 
und schützende Liebe entgegenbringt. Da aber Fritzchen noch auf mütterliche Wärme, auf Nest
wärme angewiesen ist, gibt er sich nun über den Weg seiner magischen Erlebnisfähigkeit selbst einen 
»Ersatz« für die mangelnde Nestwärme, er wird zum Bettnässer. Das heißt nach tiefenpsychologischer 
Auffassung, er schafft sich in seiner eigenen Körperwärme einen Ersatz für die fehlende mütterliche 
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Zuwendung. Das Bettnässen wird als Symptom einer Mangelkrankheit an Liebe aufgefaßt. Der kleine 
Fritz wird älter, das Bettnässen hat sich eines Tages verloren, aber übrig bleibt seine Enttäuschung 
und sein Unbefriedigtsein über die Kindheitsjahre. Das alles wird zwar von Fritz mehr oder weniger 
»vergessen«, aber in Form eines Komplexes, »d. h. in Form einer Verdrängung seiner Kindheits
erlebnisse«, wirken diese Insulte oder}) Traumata« doch weiter. 

Die »theoretische Auseinandersetzung« in der 3. Entwicklungsphase ist hierdurch stark beeinträch
tigt, wird irritiert, und auf dem Boden der verschiedensten Verdrängungen entstehen Aggressionen 
oder Regressionen, entsteht eines Tages das Krankheitsbild einer Angst- und Zwangsneurose, das 
Zustandsbild des »gehemmten Menschen« oder des Hysterikers, oder es stellt sich irgendeine Organ
neurose ein, oder es treten Verwahr losungs symptome in der verschiedensten Ausgestaltung auf bis 
hin zur Frühkriminalität und Rückfallkriminalität beim Erwachsenen. -

Zweifellos können alle diese »frühkindlichen Traumen« neuroseauslösend sein. Sie aber als 
alleinige Ursachen anzusehen, kann nicht befriedigen, wenn man sich, wie ich bereits in meinem 
ersten Vortrag ausführte, klarmacht, daß alle die erwähnten frühkindlichen Erlebnisreize fast bei 
jedem kleinen Kinde in der einen oder anderen Form auftreten, gar nicht vermeidbar sind und 
trotzdem nur in den allerwenigsten Fällen zu einer Neurose oder zu einer sozialen Abwegigkeit 
irgendwelcher Art führen. Es wäre u. E. auch tatsächlich schlecht bestellt um die normale Entwicklung 
des Kleinstkindes, des Schulkindes und Jugendlichen, wenn die von tiefenpsychologischer Seite an
geführten Kindheitstraumen allein bereits zu Neurosen führen würden. Auf Grund der von uns und 
inzwischen auch von anderer Seite erhobenen Untersuchungsbefunde sind wir der Ansicht, daß in 
je dem Falle angeborene oder erworbene oder sowohl angeborene als erworbene disponierende 
neurohormonale Schäden bzw. Anfälligkeiten vorhanden sein müssen, ehe ein Kind neurotisch 
reagiert, d. h. diejenigen seelischen Fehlentwicklungen durchmacht, die dan n von tiefenpsycho
logischer Seite durchaus richtig gesehen werden. 

Zur Erläuterung meiner Ausführung seien zwei klinische Fälle kurz vorgetragen: 

1. Fall Hans: 
geb. 14.4.47, also bei der Aufnahme am 8.9.51 41/2 Jahre alt. 

Zur Vorgeschichte: 

Der einweisende Hausarzt schreibt: 

»Die Mutter des Hans möchte ihren Jungen, der hier den Taubstummen-Kindergarten besucht, auf kürzere 
Zeit in ein dafür geeignetes Heim bzw. auf eine angeschlossene klinische Abteilung einweisen mit dem Ziel 
einer Beobachtung des Kindes auf seine geistigen Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten und dem 
Wunsche einer Klärung, ob es sich um ein angeborenes oder erbliches Leiden bzw. um eine erworbene Gehör
losigkeit mit augenscheinlich verzögerter geistiger Entwicklung handelt. 

Zu den Entwicklungsdaten des Kindes bemerke ich folgendes: 

Den kleinen Hans, 4. Kind seiner Eltern, kenne ich durch kinderärztliche Betreuung seit seinen ersten 
Lebenswochen. Zwei ältere Schwestern sind gesund, ein älterer Bruder starb an einer· Ra.-Diphtherie. 
In der Familie des Vaters: Hasenscharte beim Sohn der Schwester des Vaters. Ein Vetter des Vaters soll in 
jüngeren Jahren nach einer Liebesenttäuschung jahrelang in einer Heilanstalt gewesen sein. Eine Schwester des 
Vaters war im Alter von 17 Jahren für etwa ein Vierteljahr verwirrt gewesen, und zwar um die Zeit des 
Eintritts der Menstruation. 

Aus der Familie der Mutter: Der Großvater des Kindes mütterlicherseits ist schwerhörig seit dem 30. Lebens
jahr, was auf Einwirkungen des Trommelfeuers im 1. Weltkrieg zurückgeführt wird. Ein Urgroßonkel 
mütterlicherseits war etwas schwachsinnig, habe aber als Tiefbauarbeiter treu seine Dienste bei der Stadt
verwaltung getan. 

Die Geburt des Kindes war ohne Besonderheiten. Während der Schwangerschaft hatte die Mutter keine 
besonderen Erkrankungen. 

Im Alter von 8 Wochen mußte ein sich mehrfach einklemmender linksseitiger Leistenbruch in etwas aus
gedehnterem Rausch (+ Kther?) im Krankenhaus reponiert werden, wobei es zu einem etwas bedrohlichen 
Atemstillstand mit Herzschwäche kam. Ein gewisser Sauerstoffmangel der Gehirngefäße dürfte damals kurz
dauernd bestanden haben. 

Ab 5. Monat hatte Hans gehäufte linksseitige Mittelohrentzündungen, die in der Folge ohrenfachärztlich 
behandelt und mehrfach paracentisiert wurden. Khnliche Erkrankungen waren im 2., 3. und 4. Jahr. Mit 
10 Monaten fiel eine leichte statische Ruckständigkeit auf, die nicht eigentlich rachitisch bedingt schien. Im 
September und Oktober 1948 erfolgte eine Di.-Schar.-Schutzimpfung in der Sprechstunde ohne besondere 
Reaktion. 
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In der Folge fiel eine zögernde geistige Entwicklung und leicht rückständige Statik immer wieder auf, deren 
Ursache nicht recht begründet werden konnte. 

Am 13. 1. 51 (mit 2 3/ 4 J.) erfolgte wegen trockenschuppender Haut, etwas flacher Nasenbildung (Fontanelle 
geschlossen), geistiger Langsamkeit und zögernder Sprachentwicklung eine Handwurzelaufnahme zum Aus
schluß einer Hypothyreose; das Handwurzelskelett war altersgemäß. Zu dieser Zeit betrug der Kopfumfang: 
51 cm (Ende des 2. J.: 48 cm), also deutlich vergrößerter Hirnschädel. Jetzt fiel erstmals eine Schwerhörigkeit 
auf. Der Ohrenarzt stellte 20 % Hörreste fest. 

Seit einigen Monaten besucht das Kind den Gehörlosen-Kindergarten der Inneren Mission. 

Zur Sprachentwicklung: Das Kind hat einige Worte - etwa 30, sagt die Mutter - gesprochen: Teddy, 
Auto, Ete-Elke, Tadel-Traudel, Püppi, Hösi, Wie(der)sehn, Tag, Puttu-Puttschuh, Hu-ei-bahn-husch, husch
Eisenbahn, Nana-Banane u. a. Z. Z. spricht das Kind überhaupt nicht mehr. Die Familie meint, daß alle schon 
einmal vorhandenen Fähigkeiten: Hand geben, Diener machen, manierliches Essen, seit etwa der zweiten Hälfte 
des 3. L.-J. allmählich nachlassen; ,das Kind war mit zwei Jahren weiter als jetzt'. Es ist in seinen Fertigkeiten 
wieder zurückgegangen, vermag sich nicht mehr allein anzuziehen, kann nicht mehr allein aufs Klosett gehen, 
geht die Treppe nicht mehr allein hinunter, und es ist ängstlich geworden. Das Kind fällt jetzt auf durch einen 
etwas taumeligen, tolpatschigen Gang. 

Im Kindergarten spielt es noch nicht, kann nicht Perlen auffädeln, baut keine Türmchen aus Klötzen, ist 
dagegen wild und ungebärdig und reißt noch alles herunter. Wenn aufgepaßt wird, ist das Kind auch des Nachts 
sauber. 

Dagegen besieht es wohl ein Bilderbuch, hängt sich Schals gerne um, versucht einen Schuh anzuziehen, will 
allein essen, schenkt sich Wasser in einen Becher, versucht Dreirad zu fahren, zieht an der Lichtschnur, macht 
das Licht an und aus und kennt in der Häuserreihe einen bestimmten Kaufmannsladen wieder. 

Der Mutter liegt besonders an einer - auch ursächlichen - Klärung des Bildes und der Entscheidung über 
evtl. Heim-Notwendigkeit, da die Eltern in Scheidung leben. Sie möchte sich sehr ungern auf die Dauer von 
dem Kinde trennen. Der Vater des Kindes ist ein überaus tätiger, erfolgreicher Inhaber eines Baugeschäftes.« 

Die Mutter des Kindes schreibt uns bei der Anmeldung desselben u. a. folgendes: 

»Ich sehe meinen Mann nur jede Woche am Freitag für 5 Minuten, wenn er mit seinem Volkswagen kommt, 
um uns unseren Unterhalt zu bringen. Er unterhält sich dann ein paar Worte mit seinem Mädel über die 
Schule. Sonst kümmert er sich überhaupt nicht um seine Kinder. Er lebt nur für sein Geschäft und hat es 
natürlich schon weit gebracht. Sonntagsruhe oder Feiertagsruhe gibt es nicht, es wird immer. gearbeitet, wenn 
nicht draußen mit Aufmessungen usw., dann im Büro mit Zeichnungen, Abrechnungen usw. Alltags steht er 
um fünf Uhr auf, und es wird oft bis Mitternacht gearbeitet. Ich finde diese Arbeitswut und Ruhelosigkeit 
anomal und mit mir viele Menschen aus unserem großen Bekanntenkreis. 

Acht Jahre war unser Geschäft im Hause meiner Eltern. Ich habe es mitaufgebaut und früher halbe Nächte 
gearbeitet. Als dann unser Brüderchen geboren wurde, konnte ich nicht mehr im Büro mitarbeiten. Mein 
ältestes Mädel war drei Jahre, mein zweites zwei Jahre alt und dann der Säugling. Das Brüderchen war viel 
krank - mit 8 Wochen kam es zu der Bruchoperation, mit 6 Monaten zu der ersten Mittelohrentzündung 
und dann zu Ohrenentzündungen am laufenden Band. 

Es mußte eine junge Kontoristin eingestellt werden (18 Jahre jünger als mein Mann). Bald gab es kein 
Familienleben mehr, die Ehe wurde von meinem Mann systematisch zerrüttet - ich war immer mit meinen 
Kindern allein mit den bescheidensten Geldmitteln. Obwohl gut verdient wurde, wurde alles ins Geschäft 
gesteckt. »Die Familie braucht nichts.« Ich wurde laufend von meinen Eltern unterstützt, obschon sich mein 
Mann ein Grundstück nach dem anderen kaufte. Er hat jetzt 15 eigene Häuser ..... Es werden ca. 80 bis 
100 Leute beschäftigt. 

Wenn wir überhaupt einmal ausgingen, dann wurde immer die junge Kontoristin mitgenommen. Ich wurde 
auf das schwerste beleidigt. Unser Büro war ziemlich beengt. Mein Mann kaufte sich eine Villa. Er richtete 
dort sein Büro und seine Privatwohnung ein und verließ mich und die Kinder. Trotz seiner eifrigsten Be
mühungen wird die Ehe im Interesse der drei minderjährigen Kinder nicht geschieden. Ich lebe nur für meine. 
Kinder, meine Eltern und ich sind streng kirchlich eingestellt. Es läuft jetzt eine Unterhaltsklage, damit ich 
nach allem seelischen Kummer mein finanzielles Redtt bekomme.« 

Die Mutter hat bei der Aufnahme des Kindes ergänzend noch folg~nde Angaben gemacht: 

Die Schwangerschaft, ebenso die Geburt des Kindes seien normal gewesen, kein Scheintod, keine Zangen
geburt. Die Ernährung des Kindes war bis zum 10. Monat natürlich. Mit 8 Wochen sei plötzlich ein erheblicher 
Leistenbruch links aufgetreten, der erst beim 5. Reponierungsversuch beseitigt werden konnte. Damals habe 
Koterbrechen bestanden. Beim Ktherrausch sei das Kind beinahe nicht wieder zum Leben gekommen und habe 
die Nacht nach dem Eingriff noch zwischen Tod und Leben geschwebt. Seit seinem 6. Monat habe es dauernd 
Otitis media. Die Entwicklung verzögerte sich, mit 11 Monaten habe es sitzen, mit 1 1/4 Jahr stehen, mit 1 1/2 

Jahren laufen gelernt. Seit dem 2. Lebensjahr sei es sauber gewesen. Mit 1 1/2 Jahren habe es die ersten Worte 
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gesprochen. Im vorigen Jahr, also mit 3 Jahren, habe es einen Wortschatz von etwa 50 Wörtern gehabt. Bis 
Januar 1951 sei das Hören vorhanden gewesen, es habe Radiomusik gehört und den Takt dazu geschlagen. 
Seit den Masern im Januar 1951 höre das Kind nicht mehr. Es sei nicht bewußtlos gewesen, sondern habe nur 
oft nach dem Kopf gegriffen, es sei sehr unruhig im Bettchen gewesen. Seit der Taubheit spreche das Kind 
nicht mehr. 

Der objektive krankhafte organische Befund war bei der Aufnahme im wesentlichen der folgende: 
Vergrößerter Kopfumfang (53,5 cm), Blasenstirn, Mimikarmut. Bei Beleuchtung der Augen tritt sofort der 

Saugreflex auf und erst später greift das Kind mit der Hand nach der Taschenlampe. Die Motorik ist die eines 
Säuglings, das Genitale ist stark unterentwickelt, das Skrotum nur rudimentär angelegt. In den Gliedmaßen 
wachsartiger Widerstand, li. mehr als re., mit wechselnder Muskelspannung. Die Mundbewegungen erfolgen 
li. etwas weniger als re., verstärkter Fettansatz am ganzen Rumpf. Unsere Diagnose lautet: Hypophysär 
bedingte Fettsucht im Sinne einer Dystrophia adiposo-genitalis. Fortschreitender Wasserkopf mit schwerer 
Funktionsstörung der Hirnanhangdrüse und regressiver Entwicklung auf anlagebedingter und vorwiegend 
exogener Grundlage, und zwar wahrscheinlich durch eine Hirnhaut- und Gehirnentzündung verursacht. Eine 
am 25. September 1951 vorgenommene Röntgenaufnahme der Hirnkammern ergab eine erhebliche Erweite
rung aller Teile derselben. Drei Tage danach trat bei Vorhalten der Taschenlampe nicht mehr zuerst der 
Saugreflex auf, sondern das Kind g r i f f zunächst nach der Lampe, hielt sie fest und steckte sie erst nach einiger 
Zeit in den Mund. Das Gehen war wieder wesentlich besser geworden als vor der Luftfüllung. Das Kind war 
jetzt auch dazu zu bewegen, nach Ausbreitung der Arme der Pflegerin und mimischem Anlocken von einer 
Pflegerin zur anderen hin- und herzugehen, was vor der Luftfüllung nicht möglich war. 

In den letzten 10 Tagen wurde von der Stationsschwester u. a. beobachtet;daß der Junge mit Kot spielt und 
ihn in den Mund schmiert. Zweimal mußte ihm das Töpfchen vom Mund genommen werden, das er zum 
Trinken ansetzte. Die Gleichgewichtsstörungen beim Laufen sind noch nicht wieder aufgetreten und die 
Besserung seit der Encephalographie hat angehalten. Allerdings läuft er völlig ziellos herum und macht den 
Eindruck, als sei er »bewußt nicht anwesend«. Heute fiel auf, daß er unruhiger war als sonst. Er wollte nicht 
auf seinem Stuhl sitzen bleiben und versuchte auch, mit einer gewissen Energie seinen Willen .durchzusetzen, 
was besonders bemerkenswert ist, da er bisher durch den geringsten Widerstand seiner Umgebung von 
jegli9:Iem eigenen Vorhaben ohne jede Widerspruchsreaktion zurückgehalten werden konnte. 

Beim Besuch seines Vaters am Sonntag erkannte er diesen nicht, er verhielt sich ihm gegenüber genau so 
»ziellos abwesend« wie er es auf der Station dem Pflegepersonal gegenüber tut. Irgendwelche Regungen des 
Sichanschmiegens sind bei ihm nicht zu beobachten, wie z. B. die nach der Encephalographie, als der Knabe mit 
einem freundlichen Lächeln die Hand der Schwester ergriff und sie unter die Decke zu sich schob. Spielen kann 
der Knabe nicht. Er ergreift höchstens einen Bauklotz und klopft mit diesem auf den Tisch, aber auch darin 
hat er keine Ausdauer. Er gibt alles, was er einmal ergriffen hat, rasch wieder aus der Hand, die nur sehr 
wenig fest zugreift. 

In diesem Falle besteht zwar eine eindeutige anlagebedingte Anfälligkeit des Zentralnervensystems 
in Form gehäufter einschlägiger erblicher Belastung beider Elternteile, und es finden sich auch schwer
wiegende mißliche Umweltverhältnisse durch die Zerrüttung der Ehe der Eltern. Trotzdem wäre es 
absurd, die ungewöhnlich schwere Regression des Kindes bis hin in die Oralphase mit fast allen 
Begleiterscheinungen des Verhaltens eines Säuglings psychisch erklären und ursächlich auf seelische 
Traumen seiner frühesten Kindheit (Zerrüttung der Ehe der Eltern, schwerster seelischer Kummer 
der Mutter usw.) zurückzuführen. Der Krankheitsverlauf dieses unglücklichen Kindes zeigt vielmehr, 
wieweit allein eine cerebralorganische Schädigung zu einer reifungsmäßig rückläufigen Entwicklung 
führen kann, ohne daß dabei noch seelische Umwelteinflüsse eine nennenswerte Rolle spielen. Von 
diesem extremen Fall einer ausschließlich organisch bedingten »Regression« gibt es aber natürlich 
unzählige übergänge von schweren zu leichten neurohormonalen Reifungsstörungen bis hin zu dem 
relativ seltenen gegenteiligen extremen Pol, in dem die organische neurohormonale Disposition 
keine ausschlaggebende Rolle für das Zustandekommen einer kindlichen Neurose mehr spielt, son
dern das seelische Kindheitstrauma als alleiniger ursächlidJer Faktor nachweisbar ist. 

2. Fall Friedrich: 
geb. 4.2.40, bei der Aufnahme 111/2 Jahre alt. 

T' 

Er wurde am 4. 10.51 vom Hausarzt zur stationären Beobachtung und Behandlung eingewiesen wegen 
»Psychischer Abnormität«. 

Vorgeschich te nach Angaben der Mutter: 

Vater Regierungsinspektor. Geordnete häusliche Verhältnisse. Bis Herbst 1946, also bis zum 6. Lebensjahr, 
habe sich der Junge unauffällig verhalten. Dann aber, 1/2 Jahr nach der Einschulung, fand die Mutter Bleistift
spitzer und Haarnadeln in seiner Tasche, die er von entwendetem Geld gekauft hatte. Trotz Vorhaltungen 
der Eltern habe er weiterhin Geld entwendet, z. B. zu Weihnachten seiner Schwester, im Januar 1948 in einer 
fremden Wohnung 20,- 2J.Jt und aus einer Tasche Schlüssel. Von dem Geld habe er sich Spielsachen, Süßig-
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keiten und Wurst gekauft. Den größten Teil der Dinge habe er an seine Schulkameraden verkauft. Im Verlauf 
des Jahres 1948 erfolgten weitere kleine Gelddiebstähle aus der elterlichen Wohnung; aus einer fremden Woh
nung entwendete er Silbergeld, das er im Garten verstedit hatte. Man konsultierte einen Psychologen, der 
Milieuwechsel vorschlug. Er kam 12 Wochen in ein Kinderheim im Allgäu; dort einwandfreies Verhalten. Im 
letzten Volksschuljaht wurden ihm vom Lehrer Geldbeträge anvertraut, die er trotz absichtlich hervor
gerufener Unordnung in der Buchführung einwandfrei verwaltete. Ab April 1948 Oberschulbesuch. Dort, wie 
auch sonst, einwandfreies Verhalten bis März 1951. Dann verschwanden zwei Geldbörsen aus in dem Flur des 
Wohnhauses aufgehängten Mänteln. Der Junge leugnete, etwas damit zu tun zu haben. Erziehungsberatung 
in Marburg. Dort berichtete die Mutter auf der Straße in Gegenwart des Jungen einem bekannten Pfarrer, daß 
immer noch gestohlen und gelogen werde. Am nächsten Tag verschwanden aus dem Zimmer der Heimleiterin 
- die Zimmer der Eltern liegen verstreut auf 2 Fluren in einem Stift für adelige Damen - eine Summe von 
400,- !lJ.Jt. Der Junge leugnete die Tat lange Zeit, gab jedoch später zu, das Geld genommen zu haben. Er 
hatte es bis auf einen geringen Rest in die Fulda geworfen. Verhör bei der Kriminalpolizei, Ergebnis nach einigen 
Minuten: Der Junge hat das Geld nicht mehr. Nach einigen Tagen erneut Gelddiebstahl von 20,-!lJ/I{, aus 
der Tasche eines Besuchers. Er kaufte dafür in einem Geschäft für 18,-!lJ.Jt Anstedinadeln. Die Geschäfts
inhaberin kam zu den Eltern, gab das Geld zurüdi und der Junge holte die Nadeln aus seinem Zimmer,erklärte 
aber, das Geld gefunden zu haben. Er kam in ein heilpädagogisches Sanatorium, entwendete aber vorher noch 
Bauarbeitern eine Geldbörse mit etwa 40,- bis 50,-!lJ/It Inhalt. Er händigte sie einem Mitschüler, der schon 
seit längerer Zeit einen schlechten Einfluß auf ihn ausübte - die Eltern hatten den Umgang mit diesem 
Jungen verboten - aus. Im Sanatorium 1/4 Jahr lang tadellose Führung. Als er jedoch hörte, daß er nach Hause 
kommen sollte, erfolgten zwei Diebstähle bei Erzieherinnen. Zu Hause beging er wiederum kleine Geld
diebstähle, riß in fremden Wohnungen Schubladen und Schränke auf, ließ alles so stehen und verschwand dann. 

Reaktion der Eltern: Zunächst Ermahnungen, nach den Gelddiebstählen einige Male heftige Schläge. Dann 
wurde von seiten der Eltern versucht, mit Güte und Liebe alles zu bereinigen. 

Familienanamnese : 

Ein Halbbruder der Mutter des Pat. litt nach Fall auf den Kopf an traumatischer Epilepsie und starb im 
Alter von 6 Jahren in Bethel. Der Vater der Mutter war wegen Unruhezuständen im Alter in eine Nerven
klinik gekommen und ist dort an Alters-Tbc. gestorben. Eine Großtante des Jungen hatte einen »Nerven
zusammenbruch« für die Dauer eines halben Jahres. Die Mutter des Jungen hat »Herzneurose«. 

Geburt und Entwicklung: 

Während der Schwangerschaft war die Mutter wegen eines Gebärmuttertumor-Verdachts operiert worden; 
es habe sich jedoch um eine tiefliegende Niere gehandelt. Infolge Unkenntnis der Schwangerschaft von seiten 
des Chirurgen, zu dem sie überwiesen worden war, erfolgte eine Serie von 5 Röntgenaufnahmen (Pyelogramm) 
im 5. Schwangerschaftsmonat. Normaler Geburtsverlauf. Der Junge lernte mit etwa einem Jahr Laufen und 
Sprechen und zeigte in den darauffolgenden Lebensjahren keine besonderen Auffälligkeiten. In seiner Art 
war er weich und liebebedürftig. 

Schule: 

Er komme gut mit, habe gutes Verhältnis zu den Mitschülern. In seiner Freizeit lese er viel, könne allerdings 
nicht basteln wie seine Brüder und werde dann öfters ausgelacht. Der Mutter helfe er fleißig im Haushalt mit. 
Er wurde von ihr auch mit größeren Geldbeträgen fortgeschidit, was zwischenzeitlich zu keinerlei Komplika
tionen führte. 

An be so n der e n Er k r a n k u n gen wurden nur leichte Masern und Keuchhusten sowie Scharlach im 
Alter von 5 Jahren angegeben. 

Der objektive krankhafte organische Befund war im wesentlichen der folgende: flache, verstrichep.e, etwas 
blasige Stirn. Abstehende Ohren und etwas breiter Nasenrüdien. Asymmetrie des Gesichtes zugunsten der li. 
Seite. Konstantes Augapfelzittern beim Blidi nach re., Mundbewegungen li. schwächer als re., Gaumenbogen 
hängt li. stärker als re., Uberbeweglichkeit der Zunge und Finger. Leichte Deformität des 2. und 4. Fingers 
beiders., Armwechselbewegungen li. etwas erschwert, überbeweglichkeit der Zehen. Die Schulterblätter stehen 
leicht ab, re. mehr als li., das re. Schulterblatt steht tiefer als das li. Die Muskelspannung in .den Gliedmaßen 
ist li. mehr als re. etwas herabgesetzt. An Pyramidenbahnsymptomen ist bdsts. Babinski zeitweise pos., 
Strümpell beiders. pos. und die Plantarrefl. sind re. schwächer als li. auslösbar. Das Genitale ist unterentwidielt, 
die Keimdrüsen haselnußkerngroß. Beim Gehen fast kein Armpendeln. Der re. Arm wird etwas gebe1;lgt 
gehalten. Der Oberkörper ist beim Gehen leicht nach re. gebeugt, die gesamte Körperhaltung gebunden. 
Unsere Diagnose lautet: Leichte Affektion der Hirnrinde und der unter der Hirnrinde liegenden Zentren 
(Zwischenhirn), re. stärker als li., mit leichter Reifungsverzögerung. 

Nach testpsychologischen Untersuchungen handelt es sich um einen Jungen durchschnittlicher Intelligenz, 
der äußerlich gut kontaktfähig erscheint, dabei aber äußerst labil und sensitiv und in seiner seelischen Inte
gration schwer gestört ist. Strukturell könnte man auf eine akzelerierte Pubertätsentwidilung schließen. 
Gleichzeitig aber häufen sich Symptome einer Entwidilungshemmung, der Regression und Retardation. Das 
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ganze Bild erhält noch durch affektive Beunruhigung, depressive Erregbarkeit und aggressive Dynamik seine 
besondere Färbung. Schulisch sind erhebliche Schwierigkeiten sowohl in der Konzentration als auch in der 
Bewältigung des Lernstoffes zu erwarten, obwohl die Intelligenz mindestens anlagemäßig nicht unterdurch
schnittlich erscheint. Im sozialen Bereich wird eine formale Anpassung sehr schnell in affektive Kurzschluß
reaktionen umschlagen, sobald der Druck des - offenbar häuslichen - Dressats nachläßt. Grobe und auffällige 
Fehlreaktionen können zumindest nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, sie sind sogar wahrscheinlich. 
Eingehende vertiefte Explorationen ergaben eindeutige neurotische Reaktionen 

1. nach der Geburt eines jüngeren Geschwisters und 

2. einige Jahre später nach Entlassung des Kindermädchens, an dem der Junge sehr gehangen hat, da er an 
ihr die mütterliche Zuwendung gefunden hatte, die ihm von seiner im Beruf und Haushalt aufgehenden 
Mutter nicht genügend entgegengebracht worden war. 

Nach beiden Ereignissen erfolgten die Diebstähle des Jungen. 

Nachdem an Hand dieser Beispiele wenigstens andeutungsweise erläutert worden ist, wie sich eine 
Diagnosenstellung unter einer mehrdimensionalen konstitutionsbiologischen sowie tiefenpsycho
logischen Betrachtungsweise vollzieht, soll noch kurz dargestellt werden, wie sich hierauf das t her a -
peutische Vorgehen in Ansatz und Ausführung gestaltet, und zwar in psychotherapeu-
tischer Hinsicht. - . 

Die meisten neurotischen Störungen haben, wie ich bereits darzulegen versucht habe, eine mehr 
oder weniger ausgeprägte organische Zwischenhirn-Schädigung und eine Funktionsschwäche im 
inneren Drüsensystem als disponierende Teilursachen. Dies darf aber nicht etwa zu dem Fehlschluß 
verleiten, daß angesichts dieser 0 r g a n i sc h enGrundlagen eine seelische, insbesondere eine psycho
therapeutische Beeinflussung, zwecklos sei. Denn es ist zu bedenken, daß der organische Schaden ja 
gerade an den Ums c haI t e zentren körperlich-seelischer Funktionen sitzt und zu einem wesentlichen 
Teil die Ursache einer verminderten seelischen Widerstandskraft oder erhöhten seelischen Anfällig
keit, ab e rauch Ansprechbarkeit bzw. Formbarkeit ist. Letztere ist nun keineswegs gleichbedeutend 
mit ethisch oder sozial nur ne ga ti ver Reaktionsbereitschaft; ihr entspricht in der Regel auch eine 
erhöhte pos i ti v e· seelische Beeinflußbarkeit. Das wird leider oft vergessen und deshalb nicht 
genügend genutzt. Bei diesen organisch-funktionell geschädigten Kindern ist noch alles im Fluß, in der 
Entwicklung begriffen, und auch die körperlich-seelischen Umschaltezentren im Zwischenhirngebiet 
sind praktisch nur selten in einem solchen Ausmaß geschädigt, daß im Zuge der körperlich-seelischen 
Entwicklung Regenerationen und mannigfaltige Kompensationen nicht möglich wären, die durch 
seelische Einflüsse nicht nur, wie bisher, in ungünstigem, sondern ebensosehr in günstigem Sinne 
beeinflußbar, formbar, sind. 

Uns verwundert es daher nicht, daß die Psychotherapie einer Zwangs- oder Angstneurose bei einem 
Erwachsenen, bei dem alles schon sehr festgefahren, gleichsam versteift ist, gewöhnlich viel schwerer, 
zeitraubender und die Heilungsaussicht unvergleichlich schlechter ist als die Psychotherapie und 
Prognose bei Neurosen im Kindes- oder Jugendalter. Sie ist nach. unseren Erfahrungen im Gegenteil 
be s 0 nd e r saussich tsreich und ein se h r dankbares ärztliches Behandlungsgebiet. Hat man Eltern 
und Erziehern klarmachen können, wodurch die Neurose entstanden ist, daß es sich um eine 
unglückliche Fehlentwicklung handelt, die aber oft sehr wohl rückgängig zu machen ist, hat man 
umgekehrt auch beim Kinde das V ~rständnis für das Verhalten seiner Eltern bzw. Erzieher erwecken 
können und sein Vertrauen gewonnen, vermeidet man ihm gegenüber Äußerungen, die nur nach 
Tadel, Vorwurf oder gar moralischer Verachtung );riechen«, spricht man ihnen statt dessen unmerk
lich Mut zu, nimmt sie ebenso ernst wie den dabei befindlichen Erzieher, verordnet man neben der 
Psychotherapie zur Behandlung evtl. hormonaler Störungen und cerebraler Funktionsschwächen 
außerdem die entsprechenden Medikamente, dann kann man in der ambulanten wie stationären Be
handlung durchaus erfreulich gute und zumeist auch dauerhafte Erfolge erzielen. 

Hauptziel der Psychotherapie hat zu sein: Abbau der verbogenen und fixierten Kampf- und 
Abwehrhaltung dieser Kinder, Abbau ihrer Angst und Vereinsamung, mit möglichst weitgehender 
Absättigung der ihrem Entwicklungsstand zukommenden Triebbefriedigung, also gleichsam Nach
erziehung mit Nachholen versäumter Kindheitserlebnisse. Voraussetzung hierzu ist in jedem Falle 
eine gründliche Belehrung der Eltern oder Erzieher eines solchen Kindes, ganz gleichgültig, ob es sich 
bei letzteren um Pflegeeltern handelt oder um Erzieher in privaten oder öffentlichen Heimen. Eltern 
oder Erziehern muß immer und immer wieder klargemacht und nach Möglichkeit an ihren Schütz
lingen vorgewiesen werden, daß das neurotische oder dissoziale Verhalten derselben kr a n k h e i t s -
bedingt ist, und daß diese Kinder Prügelknaben des Schicksals im wahrsten Sinne des Wortes sind. 
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Während bei sonstigen, auch dem Laien erkennbaren organischen Krankheiten dem Kranken um so 
liebevollere Rücksichtnahme, Nachsicht, Hilfe und Geduld entgegengebracht wird, ist beim neu
rotischen, vor allem beim sog. schwererziehbaren Kinde, genau das Gegenteil der Fall. Ihnen wird 
ihr auch von Krzten zuweilen oder lange Zeit nicht erkanntes Kranksein über Jahr und Tag mit 
Strafen, Verachtung, Spott und Liebesentzug quittiert. Es ist daher unbedingt erforderlich, daß der 
ständigen jahrelangen En tmutigung mit ihrer extremen Züchtung aller Aggressions- und Regres
sionstriebe, ihrer Unterdrückung der sozialen Triebe, ihrer Schmälerung des kindlichen, liebes
hungrigen Nest- und Anlehnungsbedürfnisses und ihres Spieltriebes endlich konsequent, unermüdlich 
und geduldig-beharrlich eine ermutigende Erziehung und Führung des Kindes entgegengestellt wird. 
Das Kind muß mindestens im Elternhaus oder im Heim den Hort finden, wo es sich unbedingt 
beschützt, geschützt und geachtet fühlt, wo es Vertrauen genießt, und wo es, wenn es in der Schule 
oder im Umgang mit anderen Kindern z. B. Niederlagen, Spott oder gar Ablehnung erfährt, sich 
sein erschüttertes Selbstvertrauen und seine Selbstsicherheit immer und immer wieder festigen und 
sein Verlangen nach Geben und Nehmen von Zärtlichkeiten befriedigen kann. 

Zu einer gesunden seelischen Stabilisierung und Ermutigung hat sich als ebenso wichtiger psycho
therapeutischer Faktor die Absättigung des Spieltriebes zu gesellen, wie sie z. B. von H. Zulliger in 
seinem schönen Buch »Heilende Kräfte im kindlichen Spiel« dargestellt und als »Spielanalyse« 
bezeichnet wird. Jedoch kann die praktische Durchführung ihre Schwierigkeit dann haben, wenn es 
sich nach dem Geburtsschein schon um etwas ältere Kinder oder dem Geburtsalter nach um Jugend
liche handelt, die »eigentlich« nicht mehr mit einem Stoff tier oder Aufziehauto spielen. Ihr 
retardiertes Reifungsalter hungert aber geradezu noch nach solchen kindlichen Spielen, die ihrem 
Geburtsalter nach unter ihrer Würde sind. - Denn taten sie es trotzdem, dann ernteten sie den 
Spott der anderen Kinder, ihrer Geschwister und nicht selten sogar Tadel und Vorwürfe von ihren 
Eltern. Also wird der für ihr Reifungsalter gesunde und noch notwendige Spieltrieb von diesen 
Kindern selbst unterdrückt, und daher auch von dieser Seite her Tür und Tor für Fehlentwicklungen 
im Sinne einer Neurose geöffnet. Im Elternhaus sollte sich diese Schwierigkeit bei etwas Takt der 
Eltern diesem Kinde gegenüber im allgemeinen gut bewältigen lassen, so daß das Kind ohne Verlust 
an Prestige und damit an Selbstvertrauen zu den seinem Reifungsalter gemäßen Spielmöglichkeiten 
kommen kann. Gerade hierbei handelt es sich um eine Art Nacherziehung oder besser Nachholen
lassen lang entbehrter und zur normalen Entwicklung einfach notwendiger kindlicher Trieb
befriedigung, um eine Absättigung des magischen, praelogischen, animistischen, totemistischen 
Denkens, oder wie wir es sonst nennen wollen, herbeizuführen. Wir haben also beim Kinde eine 
»Spieltechnik« zu treiben statt einer »Assoziationstechnik«, wie wir sie beim Erwachsenen üben. 
Welcher Art unser psychotherapeutisches Vorgehen aber auch sei, es sollte sich stets um eine 
zudeckende, glättende und aufbauende Psychotherapie handeln. Unsere Grundhaltung dem Kinde 
gegenüber kann dabei eine durchaus nüchterne sein und sollte sich jeder sentimentalen Gefühlsduselei 
enthalten. Damit würden Arzt und Erzieher kaum Verständnis bei diesen Kindern finden, sondern 
vielmehr erneut Mißtrauen und verstärkte Ablehnung erwecken. Hält man sich aber ständig vor 
Augen, uns Erwachsenen würden jahrelang unerfüllbare Aufgaben gestellt, jahrelang mangelndes 
Verständnis, dazu Tadel, Spott, Erniedrigung und Enttäuschung entgegengebracht, dann wird es 
nicht schwerfallen, sich Art und Form unserer Aggressions- und Regressionsreaktionen vorzustellen. 

Eine ausschließliche Psychoanalyse aber im orthodoxen Sinne halten wir auf Grund der dargelegten 
mehrdimensional determinierten Entstehung einer Neurose meist nicht für ausreichend oder für 
unnötig. Denn sie trifft den Kern dieses vielseitigen Krankheitsbildes therapeutisch nur teilweise 
oder gar nicht. Sie kann infolgedessen nutzlos bleiben oder zusätzlich Schaden stiften, da sie die 
organischen Bedingtheiten nicht oder zu wenig berücksichtigen würde. Ebenso sind Straf- und Moral
predigten oder gar körperliche Züchtigungen fehl am Platze, ja gegenindiziert, und wir halten sie, 
sofern sie von ärztlicher Seite befürwortet oder angeordnet würden, für einen Kunstfehler. Denn 
Erziehungsversuche durch Entmutigung und Erweckung von Angst bei diesen in ihren Selbstschutz
mechanismen gewöhnlich auch organisch geschädigten und infolgedessen primär selbstunsicheren und 
lebensängstlichen Kindern müssen noch viel mehr als bei gesunden eine Verstärkung aller primitiven 
Abwehrreaktionen der Aggression wie Regression bewirken und damit nur zu einer Verschlimme
rung der Neurose führen. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, in Erziehungsheimen nicht nur 
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»)goldene Worte« für die Kinder, sondern auch für deren Erzieher anzubringen, wie etwa die Mah
nung Pestalozzis: »Nichts führt zu einem so erbitternden Unwillen, als Unwissenheit, die als Fehler 
gestraft wird. Wer die Unschuld straft, der verliert das Herz! Wir müssen uns nicht vorstellen, das 
Kind wisse von selbst, was schaden würde oder was uns wichtig sei.« 

Psychotherapeut und Erzieher müssen daher im Gegenteil in jeder Beziehung eine angewandte 
Psychologie der ständigen Versöhnung treiben. Das mag manchmal etwas unbequem erscheinen und 
erfordert viel Selbstbeherrschung. Aber nichts ist am End e bequem, das im ersten Augenblick -
als ein Ausweichen vor dem Notwendigen - bequem erscheint. Diese »Unbequemlichkeit« lohnt 
sich jedoch sehr und die oppositionellen sowie ausweichenden Verhaltensweisen machen dann mehr 
und mehr »normalen« Fehlhandlungen und Streichen der Kinder Platz. Auch Heimkinder sollten 
wie Kinder im Elternhaus ein Eigenleben führen können insofern, als sie ein kleines Plätzchen im 
Haus oder Garten haben, wo sie nach ihrem Belieben schalten und walten, träumen und spielen, 
ihrer Phantasie und ihrem Entwicklungsstand gemäßem magischen und praelogischen Denken allein 
oder mit anderen Kindern zeitweise ungestört frönen können. 

Fassen wir das über unser psychotherapeutisches Vorgehen Gesagte zusammen, so kommen wir 
zu dem eigentlich selbstverständlichen Schluß, daß der von mir bereits skizzierten mehrdimensionalen 
Diagnostik auch eine mehrdimensionale Therapie zu entsprechen hat. Je nach dem ursächlichen 
Schwergewicht der einzelnen neurotischen Erscheinungen werden wir auch medikamentös behandeln, 
wenn dafür erfolgversprechende Ansatzpunkte vorliegen, und uns psychotherapeutisch alle r zur 
Verfügung stehenden Behandlungsmethoden im Einzelfall elastisch und undogmatisch bedienen. Eine 
analytische Psychotherapie im orthodoxen Sinne, gleichviel welcher Schule, halten wir aber nach 
unseren Erfahrungen in den wenigsten Fällen für unabdingbar. Wir sind daher auch nicht der Mei
nung, daß hinsichtlich der psychotherapeutischen Behandlung bei Verwahrlosten wie bei schwereren 
Neurosen »für 4 bis 5 Patienten ein Therapeut vorhanden sein« müßte, wie es u. a. W. Schwidder 
fordert. Wir halten es für möglich, daß »die Erfolge der analytischen Arbeit bei genügend langer 
Behandlungszeit sehr gute sind«. Wir glauben aber, daß diese Erfolge nicht so sehr der jeweiligen 
schulgerecht durchgeführten Psychoanalyse zuzurechnen sind, sondern der damit verbundenen 
langen und intensiven Beschäftigung des Arztes mit dem betreffenden Kinde und dem dabei sich 
entwickelnden seelischen Kontakt des Kindes zu dem erwachsenen Therapeuten, einem Kontakt, den 
das bisher vereinsamte und um so anlehnungsbedürftigere Kind so lange hatte entbehren müssen. 
In der analytischen Therapie Erwachsener nennt man - wie bekannt sein dürfte - dieses für den 
Heilerfolg nicht unwichtige Phänomen »übertragung«, die herzustellen aber von jedem Erzieher zu 
erwarten ist, der ein Her z hat! 

Es liegt nicht im Rahmen dieses Vortrages, zu den heute recht zahlreich gewordenen psychothera
peutischen Methoden im einzelnen kritisch Stellung zu nehmen; es mag daher mit Nachsicht auf
genommen werden, wenn nicht sämtliche Schulen und Namen genannt wurden. Sie sind m. E. alle 
gut, sofern sie nicht Anspruch auf Ausschließlichkeit erheben! 

Eine Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters um ihrer selbst willen, ohne praktische 
Nutzanwendung, würde im luftleeren Raum schweben und hätte keine Daseinsberechtigung. 
Eines ihrer vielen praktischen und wichtigsten Arbeitsgebiete ist die Diagnostik, Therapie, Psycho
therapie und Heilpädagogik kindlicher Neurosen, die sich in ihren sozialen Auswirkungen durchweg 
als »Verhaltens- und Ckarakterstörungen« im Sinne Erich Sterns manifestieren. Noch dringlicher 
und wichtiger erscheinen uns aber auf den Erkenntnissen psychopathologischer Forschung auf
bauende Ver h ü tun g s maßnahmen gegen diese für das Schicksal des einzelnen Kindes wie der 
Allgemeinheit so außerordentlich weittragenden frühkindlichen Schäden und seelischen Erkran
kungen. Nach unseren eigenen nunmehr vieljährigen Beobachtungen und Erfahrungen an einem sehr 
großen und außerordentlich mannigfaltigen Krankengut möchten wir folgende Verhütungsmaß
nahmen für angebracht halten: 

1. Zangengeburten und jede andere Art künstlicher Geburtshilfe sollten nur in dazu eingerichteten 
Kliniken oder Krankenhäusern und vom pr akt i s ehe n Arzt nur noch unter zwingendsten 
Umständen vorgenommen werden. Auch in der Klinik scheint unserem Ermessen nach dem 
Kaiserschnitt, also der operativen Entbindung, vor der Zangengeburt grundsätzlich der Vor
rang zu gehören. 
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2. Sowohl bei Frühgeburten als bei Kindern nach künstlichen Geburtshilfen, gleichgültig welcher 
Art und mit welchem Erfolg sie stattfinden, sollte etwa bis zum 10. Lebensjahre eine nach
gehende Fürsorge durch entsprechend geschulte Fürsorgerinnen oder Fürsorger obligatorisch 
sein; ebenso bei Kindern mit unmittelbar nach der Geburt oder im Kleinkindalter erfolgten 
Schäden oder hochfieberhaften Erkrankungen mit cerebraler Beteiligung. - Käme zu diesen 
Vorbeugungsmaßnahmen eines Tages noch die Möglichkeit einer frühkindlichen Schutzimpfung 
gegen die für das Zentralnervensystem gefährlichsten Infektionserreger, so könnte diese nach 
unserer überzeugung der Entstehung von Verhaltens- und Charakterstörungen bei Kindern 
und ihrer Kriminalität im Erwachsenenalter im höchsten Maße entgegenwirken. 

3. Ein systematischer Ausbau neurologisch-psychiatrischer Kinderkliniken oder -abteilungen ist 
dazu unumgänglich notwendig. 

Nach meiner persönlichen überzeugung würde mit der Errichtung gut geleiteter neurologisch
psychiatrischer Kinderkliniken und -Polikliniken sowohl die Zahl der in Jugendgefängnissen 
als in den Strafanstalten Erwachsener befindlichen Insassen merklich zurückgehen. 

Das gesunde Kind in einer gesunden Umgebung ist in seinem Kern nicht böse! 
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Jugendliche Tätertypen 

Prof. Dr. Th. Würtenberger, Mainz 

Je stärker im Gefolge der geistigen Strömungen der letzten Jahrzehnte sich im neuen Jugendstraf
recht der Erziehungs- und Fürsorgegedanke durchsetzen konnte, desto eindringlicher wurde der 
Blick des Richters und Staatsanwaltes auf die Persönlichkeit des jugendlichen Rechts
b r e c her s gel-enkt. Fast mit einem Schlage waren nunmehr das Seelenleben und das soziale Dasein 
jugendlicher Menschen zum höchst wichtigen Problem der Strafrechtspflege geworden. Jetzt ent
deckte man, daß sich hinter den abstrakten Tattypen, wie sie die Straf tatbestände unseres StGB 
enthalten, eine reiche Fülle menschlicher Persönlichkeitsbilder der Täter verbirgt. Erhob man jetzt 
schlagwortartig den Ruf: »Nicht die Tat, sondern der Täter ist zu bestrafen«, so wurde im Jugend
strafrecht das Gebäude eines überkommenen, am Vergeltungsgedanken orientierten Tatstrafrechts 
immer stärker abgetragen zugunsten der energisch unternommenen Versuche einer erzieherischen 
und fürsorgerischen Beeinflussung jugendlicher Rechtsbrecher. Dieser sollte mit dem Ziele einer Re
sozialisierung durch Strafen, Zuchtmittel und Maßregeln innerlich aufgerichtet und für das künftige 
Leben gefestigt werden. 

Trat so der jugendliche Mensch als solcher immer stärker in den Mittelpunkt der Jugendkriminal
rechtspflege, so erwuchsen für den Jugendrichter neue, verantwortungsvolle Aufgaben. Eine der 
wichtigsten dürfte auf jeden Fall die Erforschung der jugendlichen Persönlichkeit des 
Rechtsbrechers sein. Wenn es gilt, jene Wege der rechtlichen Behandlung eines jugendlichen Rechts
brechers zu finden, die seine Wiedereingliederung in das Gemeinschaftsleben gewährleisten soll, so 
sind dem Bestreben des Jugendrichters, das Wesen der jugendlichen Persönlichkeit allseitig kennen
zulernen, keine Grenzen gesetzt. Ja, es ist geradezu die Pflicht des verantwortungsbewußten Jugend
richters, aber auch des Jugendstaatsanwalts, sich aller jener erprobten Erfahrungen und gesicherten 
Ergebnisse zu bedienen, die ihm die aufblühende Wissenschaft der Jugendkriminologie darzubieten 
vermag. Ein sicheres Bild über das Wesen der jugendlichen Persönlichkeit wird in vielen Fällen erst 
zu gewinnen sein, wenn der Richter sich nicht nur auf sein eigenes Urteil verläßt, sondern sich der 
Unterstützung eines kriminologischen Sachverständigen bedient. Der Erfolg der Jugendkriminal
rechtspflege hängt im wesentlichen davon ab, ob es künftig dem Jugendrichter und Jugendstaats
anwalt, aber auch der Kriminalpolizei und den Strafvollzugsbeamten gelingt, die Persönlichkeit des 
jugendlichen Rechtsbrechers in ihrer jeweiligen Eigenart zu verstehen. Wir dürfen aber keineswegs 
übersehen, daß Erforschung und Beurteilung der Persönlichkeitsstruktur jugendlicher Täter von 
vornherein mit besonderen, ernst zu nehmenden Schwierigkeiten verbunden sind. Als Idealfall wäre 
es anzusehen, wenn jeder jugendliche Rechtsbrecher in seiner einmaligen Individualität nicht nur zum 
Gegenstand der Forschung, sondern auch zum Objekt der Behandlung gemacht werden könnte. 
Damit würde dem einmaligen, gleichsam geschichtlichen Charakter der strafbaren Handlung und 
ihres Täters am ehesten Rechnung getragen. Zeichnen sich doch der Mensch als solcher und die von 
ihm in der Wirklichkeit erlebten Situationen durch eine gewisse Unwiederholbarkeit aus. Aber weder 
das Recht im ganzen noch das Jugendstrafrecht können den Menschen in seiner höchst persönlichen, 
einmaligen Individualität in den Mittelpunkt stellen. Das Recht sieht sich gezwungen, zu ver
allgemeinern. Dem rein Individuellen sind Grenzen im Rechtsbereich gesetzt. Vor allem darf das 
sich Wiederholende, das immer Wiederkehrende, kurz das Typ i s c heim Ablauf menschlichen 
Seins und Handelns nicht übersehen werden. Es ist für die Jugendkriminalrechtspflege wichtig, daß 
in die ungeheure Mannigfaltigkeit menschlicher Persönlichkeiten eine gewisse Ordnung und Gliede
rung gebracht wird, indem bestimmte typ i s c h e Per s ö nl ich k e i t s b i I der herausgearbeitet und 
voneinander abgegrenzt werden. Es muß also eine kriminologische Typologie jugend
li c her Re c h t s b r e c her geschaffen werden. Dabei handelt es sich um eine wichtige Aufgabe der 
Wissenschaft, der zugleich auch größte Bedeutung für die Praxis zukommt. Doch soll schon an dieser 
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Stelle nicht übersehen werden, daß jeder Typisierung oder Klassifizierung menschlicher Persönlich
keitsbilder fast unvermeidbare Gefahren innewohnen. Die Bildung festumrissener Typen vergewaltigt 
notwendigerweise die vielfältigen Variationsmöglichkeiten der Wirklichkeit, weil sie stets mehr oder 
weniger willkürlich und schematisch einzelne Individuen unter einem leitenden Gesichtspunkt zu 
einer Einheit zusammenfassen will. Ein solches Vorgehen läßt sich aber dadurch rechtfertigen, daß es für 
die Strafrechtspflege geradezu eine pr akt i sc h e Not wen d i g k e i t darstellt. Gilt es für die Krimi
nologie, das Wesen der Persönlichkeit des Rechtsbrechers deutend zu verstehen, so stellt hierfür die 
Typenbildung ein unentbehrliches Hilfsmittel dar. Der Vorzug der Bildung kriminologisdler Typen 
besteht vornehmlich darin, daß den in der Strafrechtspflege tätigen Personen, die den jugendlichen 
Täter zu beurteilen und die Strafe, Zuchtmittel oder Erziehungsrnaßregeln aller Art zu verhängen 
haben, mit den Typen von Rechtsbrechern »erste und im Hinblick auf das Individuelle zunächst 
noch grobe Orientierungspunkte von einer grundsätzlichen Einseitigkeit« (C. Sc h n eid er) dar
geboten werden. Die Eingruppierung des jugendlichen Täters vermag dem Richter die Arbeit bei der 
Beurteilung der jugendlichen Persönlichkeit sehr zu erleichtern. Ist ein Jugendlicher in eine Typen
gruppe auf Grund sorgfältiger Persönlichkeitsanalyse eingeordnet, so mag es dem Richter eher 
gelingen, die der Persönlichkeit angepaßte kriminalrechtliche Behandlung zu finden. Auch für die 
Gestaltung des Strafvollzugs ist es keineswegs gleichgültig, zu welcher Gruppe der jugendliche Ver
urteil te zu rechnen ist. 

Wie muß nun die Typenbildung im Jugendstrafrecht erfolgen? Wie läßt sie sich wissenschaft
lich rechtfertigen und praktikabel gestalten? In weitgehender übereinstimmung mit der psycho
logisch-charakterologischen Wissenschaft sehen wir in einem kriminologischen »Typus« einen 
Komplex innerlich miteinander verbundener Merkmale, die in ihrer gegenseitigen Zusammenord
nung einer Gruppe straffällig g~wordener Menschen das Gepräge geben. Solche Typen können bei 
allem Bemühen um weitgehende Abstrahierung niemals völlig »reine« Typen sein; denn es wird im 
sozialen Leben kaum kriminell gewordene Menschen geben, die einzig und allein nur die zu einem 
Typus gehörenden Eigenschaften besitzen. In der Wirklichkeit werden die Repräsentanten des ein e n 
Typus regelmäßig auch Merkmale eines an der e n aufweisen. Sog. Mischtypen sind daher nicht 
allzuselten und müssen in Kauf genommen werden. Entscheidend ist daher stets, welche Typenmerk
male im Bilde der verbrecherischen Persönlichkeit das übergewicht haben. Es kommt bei jeder 
Typisierung auf eine gewisse Vereinfachung der Sicht an. Das höchst Persönliche, Einmalige der 
Persönlichkeit bleibt bewußt unerfaßt. 

Bei jeder Typenbildung lautet die entscheidende Frage: Auf welchen grundlegenden Me r km ale n 
beruht die Eigenart der einzelnen Typen? Durch welche Einteilungsprinzipien werden die einzelnen 
Typen voneinander gesondert? Zunächst scheint sich dem Kriminologen, der an die Aufgabe einer 
Typenbildung herangeht, eine große Fülle von Einteilungskriterien anzubieten. Sowohl in der 
Kriminologie im ganzen als. auch in der Jugendkriminologie im besonderen gelangte die Wissenschaft 
von jeher zu mehreren,' voneinander z. T. sehr verschiedenen Typisierungsversuchen. Wir wollen es 
uns versagen, diese vielfältigen Typisierungsmöglichkeiten im einzelnen kritisch zu beleuchten, 
zumal es sich bei fast allen dieser Versuche nur um die ersten Schritte zu einer künftigen fruchtbaren 
Typisierung handeln kann. Wir beschränken uns lediglich darauf, einige wesentlich erscheinende 
Lei tl i nie n aufzuzeigen, die bei je der Typ i sie run g jugendlicher Rechtsbrecher beachtet 
werden sollten. 

Es geht zunächst um die Frage: Welche Pr i n z i pie n sind für die Aus w a h I der typologischen 
Einteilungsmaßstäbe leitend? Verfehlt wäre es, je nach den einzelnen Wissenschaftsrichtungen, die 
im Rahmen der Kriminologie zu Worte kommen, die Typenbildung vorzunehmen. Eine Typisie
rung, die z. B. nur rein psychologische Momente (wie z. B. das verbrecherische Motiv) oder rein 
konstitutionsbiologische Merkmale (wie z. B. den Körperbau) berücksichtigen würde, wäre 
wenig fruchtbar, weil damit noch zu wenig für die Charakterisierung der verbreche
r i sc h e n Per s ö nl ich k e i t im ganzen ausgesagt wäre. Vor· allem könnte die Praxis mit solch 
einseitigen Typisierungen nur in beschränktem Rahmen etwas anfangen. Auf ein gewisses Maß an 
Praktikabilität kann aber in der Kriminologie nicht verzichtet werden. 

Am zweckmäßigsten wählt man als Einteilungskriterium einer Typisierung jugendlicher Rechts
brecher : das jeweilige Maß der in n er e n Be r e i t s c h a f t des T ä te r s zum Ver b r e c h e n . 
Damit ist eine »a e ti 0 log i s c h e« Fragestellung in den Mittelpunkt gestellt. Fragen wir nach dem 
Maß der inneren Bereitschaft des Täters zum Verbrechen, so suchen wir letztlich nach den 
» Urs ach e n« der Ver b re c h e n sen t s te h u n g. Kennen wir aber die Urs ach endes kriminellen 
Geschehens, so vermögen wir die staatlichen Reaktionsmittel auf die verbrecherische Tat mit größerer 
Erfolgsaussicht auszuwählen und zu gestalten. Denn es muß das Hauptziel aller Kriminalpolitik 
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sein, gerade den ursächlichen Faktoren und besonderen Triebkräften des kriminellen Geschehens 
ta tkräftig entgegenzuwirken. Bei jeder Urs ach e n f 0 r s c h u n g nähern wir uns sogleich dem Grund
problem aller Kriminologie, den inneren Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit des Rechts
brechers und den Umweltverhältnissen aufzudecken und zu verstehen. An diesem schwerwiegenden 
Fragenkreis: »Anlage - Umwelt« können und dürfen auch unsere Typisierungsversuche nicht ganz 
achtlos vorbeigehen. Wie stets in der Kriminologie, gilt auch hier der Grundsatz, daß weder eine 
reine Umweltslehre noch eine reine Anlagetheorie das Wesen des Verbrechens und des Täters ent
hüllen kann. Anlage und Umwelt, Biologisches und Soziales können nie isoliert für sich betrachtet 
werden, wenn es um die Erhellung der Verbrechensentstehung geht. Vielmehr muß die gegenseitige 
Bezogenheit aller Elemente aufeinander stets im Vordergrund stehen. Doch vermögen »Anlage« 
einerseits und »Umwelt« andererseits für die Typisierung immerhin einige erste Anhaltspunkte 
darzustellen. 

Ist das Maß der inneren Bereitschaft des Täters zum Verbrechen der entscheidende Gesichtspunkt, 
so sind für die Bildung von Typen entweder die »Anlage bedingthei t« oder aber die» Um wel t
be d i n g t h e i t« des Verbrechens zunächst die äußersten Pole. Man denke nur an die Gegenpositionen, 
die auf der einen Seite der Konflikts-(Gelegenheits-)verbrecher und auf der anderen Seite der Hang
oder Zustandsverbrecher einnehmen. Aber eine solche Gegenüberstellung bleibt eine noch allzugrobe 
Schematisierung. Man hat daher, gemäß der Erkenntnis von der stark zu betonenden Verschlingung 
der Anlage- und Umweltfaktoren, versucht, feiner differenzierte Zwischenstufen ein
zuführen, bis etwa Mez ger zu sechs kriminologischen Typen gelangte: Konfliktsverbrecher , Ent
wicklungsverbrecher, Gelegenheitsverbrecher (bei denen die »Umweltsituation« überwiegt); dann 
folgen die Neigungsverbrecher, die Hangverbrecher und Zustandsverbrecher (bei denen die »Charak
teranlage« das beherrschende Moment darbietet). Diese Art der kriminologischen Typenbildung, wie 
sie z. B. früher schon von Franz v. Liszt und später neben Mezger von Exner verwendet worden 
ist, darf man jedoch nicht ohne weiteres auf die Verhältnisse der Jugendkriminalität übertragen. 
Wenn in der Strafrechts ordnung sich allmählich ein besonderes Jugendstrafrecht mit eigenem Strafen
system und eigenen Behandlungsmethoden herausgebildet hat, so muß nicht zuletzt auch bei der 
Frage einer jugendkriminologischen Typenbildung der sichere Abstand von der Beurteilung erwach
sener Rechtsbrecher gewahrt bleiben. Die Erkenntnis, daß sich der jugendliche Mensch wesensmäßig 
vom Erwachsenen durch seine eigenartige Persönlichkeitsstruktur unterscheidet, muß sich daher auch 
in der Typologie stark auswirken. Der Hauptunterschied einer jugendkriminologischen Typisierung 
gegenüber der allgemeinen Typenbildung in der Kriminologie besteht darin, daß das Schwergewicht 
nicht wie dort nur auf den zwei Säulen der »Anlagebedingtheit« und »Umweltbedingtheit« der Tat 
ruht, sondern daß noch eine dri tte Säule in den Aufbau des Typenschemas mit selbständigem 
Rangwert eingefügt wird: die »En twickl ungs bedingthei t« der Kriminalität. Nur durch 
Einfügung dieser dritten Gruppe der Typisierung vermag man der besonderen Eigenart des jugend
lichen Menschen im Vergleich zum Erwachsenen gerecht zu werden. Es darf in der Jugendkriminologie 
nicht übersehen werden, daß dem Gedanken der Entwicklung junger Menschen allergrößte Bedeutung 
zukommt. Im Gegensatz zum Erwachsenen macht der jugendliche Mensch noch einen Prozeß der 
Entfaltung seines inneren Seelenlebens durch, und gerade dies gibt seiner Persönlichkeitsstruktur 
das entscheidende Gepräge. 

Wir wollen drei Grundtypen jugendlicher Rechtsbrecher unterscheiden: 
1. Situations- und Konfliktstäter, 
2. Entwicklungs-, vor allem Pubertäts täter, 
3. Neigungstäter. 

Dieses dreigliedrige Typenschema, das - wie gesagt - das Maß der inneren Bereitschaft zum 
Verbrechen in den Mittelpunkt stellt, soll nicht allzusehr im einzelnen differenziert werden. Würde 
ein Typenschema durch weitgehende Aufgliederung noch stärker verfeinert, wäre man oft nicht in 
der Lage, mit seiner Hilfe Art und Ausmaß der doch stets veränderlichen Gesamtkriminalität voll 
zu erfassen. Denn die Gesellschaft bringt im Laufe der Zeit immer neue Gestaltungen verbreche
rischen Geschehens hervor, die das Gesamtbild der Kriminalität einer Epoche immer wieder in 
anderem Lichte erscheinen lassen. Deshalb muß jedes Typenschema berücksichtigen, daß das zu 
erfassende kriminelle Geschehen auf das stärkste historisch-kulturell bestimmt ist. Dies führt nicht 

. zuletzt auch dazu, daß bei der Typisierung jugendlicher Rechtsbrecher die der geistigen Person
schicht zuzuordnenden Strebungen und Haltungen des Menschen, vor allem seine Eingliederung in 
die historisch gewordene Wertwelt, stärker in Rechnung gestellt werden müssen als es bisher vielfach 
geschehen ist. Es ist ein Mangel, daß sich die Jugendkriminologie bisher allzusehr nur mit der psycho-
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somatismen Eigenart der kriminell gewordenen Mensmen befaßt und seine Werthaltung zur histo
risch gewordenen geistigen Umwelt stark vernachlässigt hat. An diesem Punkt drängt sim die 
methodism bedeutsame Forderung auf: Gilt es, die jugendlime Persönlimkeit in ihrer Eigenart zu 
verstehen und sie einer Typengruppe zuzuweisen, so muß stets der Me n s c hai s Ga n z e s im 
Mittelpunkt stehen. Jene Teilsimten, die z.B. nur das Körperlim-Biologisme, nimt aber aum das Geistig
Seelisme berücksimtigen, smließen sim nie zum »Totalbild des Mensmen« (J asp e r s) zusammen. 
Und auf ein solmes Gesam tbild der jugendlimen Persönlimkeit kommt es aum in der Krimi
nologie entsmeidend an. Der Forsmer muß also nam Möglimkeit die Ergebnisse all e r in Betramt 
kommenden Wissensmaftsrimtungen, wie der Psymologie, Psymiatrie, Soziologie, Charakterologie, 
Konstitutionsbiologie usw. in Remnung stellen. Im Mittelpunkt wird allerdings eine c h ara k
te r 0 log i s c he Se h w eis e stehen müssen. Letztlim geht es dom stets in der Kriminologie um die 
sehr komplexe Welt jener Triebkräfte und Dispositionen des jugendlimen Mensmen, die in einem 
gestalthaften Aufbau der Persönlimkeit mit deren Kernsmimt, also dem »Charakter«, in Verbindung 
stehen. Dabei handelt es sim nimt nur um die Seinsstruktur der jugendlimen Persönlimkeit als 
solme, sondern es muß stets aum das Handeln des Mensmen im sozialen Lebensraum mit einbezogen 
werden. Aber gerade dieses Handeln läßt ebenso wie der Ablauf des seelismen Gesmehens selbst den 
»Charakter« der Persönlichkeit hervortreten. Sagt doch schon Goethe: »Vergebens bemühen wir 
uns, den Charakter eines Mensmen zu smildern. Man stelle dagegen seine Handlungen, seine Taten 
zusammen und ein Bild des Charakters wird uns entgegentreten«. 

Berücksimtigen wir diese Vielfalt der methodismen Wege, so wird sim das zunämst nom grob 
formale dreigliedrige Typensmema der Jugendkriminologie mit in hai tl ich e m Leb e n erfüllen 
lassen. Dann wird sim auch die Zuordnung des einzelnen Individuums zu der einen oder anderen 
Gruppe als sinnvoll und innerlim begründet erweisen können. Wie das im einzelnen gesmehen kann, 
soll durm ein näheres Eingehen auf die d r e i G run d typ e n j u gen d 1 ich e r Re c h t s b r e c her, 
jeweils an Hand einzelner Beispiele, aufgezeigt werden: 

1. Die Situations- und Konfliktstäter 

Bei dieser Gruppe von jugendlimen Rec;4tsbremern ist die innere Bereitsmaft zur Tat am smwäm
sten vorhanden; regelmäßig wird sie sogar ganz fehlen. Es handelt sim um Jugendlime, deren Ent
wicklung in fast völlig normalen Bahnen verläuft, die aber einer einmalig an sie herangetretenen 
Versuchung unterliegen oder auf Grund einer besonders gelagerten Situation eine strafbare Handlung 
begehen. Was die maraktermäßige Eigenart anlangt, so ist diesen jugendlimen Persönlimkeiten ein 
asoziales Verhalten und ein kriminelles Handeln fast etwas ganz Fremdes. Oft kann man aum von 
»Zufallskriminalität« sprecl:ten. Die von diesen Jugendlimen begangenen Straftaten sind oft einmalige 
»Episoden« des jugendlichen Lebens. Regelmäßig handelt es sim um sog. Dummejungenstreime der 
nom nimt ganz ausgereiften jugendlimen Persönlimkeit. Diese Taten sind jedenfalls keineswegs der 
Ausdruck einer seelism verbildeten Persönlimkeit. 

Beispiel: 

Zwei 15- bis 16jährige Lehrlinge A und B einer Nürnberger Fabrik sahen abends nach Arbeitsschluß in der 
Nähe des Fabrikgeländes eine unter Dampf stehende Lokomotive, die sich auf einem Nebengleis befand. Die 
Lehrlinge stiegen in das Führerhaus. A versuchte zunächst vergeblich, die Dampfpfeife in Gang zu setzen. 
Daraufhin machten sich beide an den Hebeln der Lokomotive zu schaffen. Als es A gelungen war, den Dampf
hebel zu öffnen, stieg B herab und entfernte den Bremsklotz von den beiden Hinterrädern der Maschine. 
Plötzlich kam die Lokomotive in Bewegung. A versuchte noch, sie durch Handhabung von Hebeln zum 
Stehen zu bringen. Als seine Bemühungen erfolglos waren, sprang er von der Maschine ab. Die führerlose 
Lokomotive nahm allmählich große Geschwindigkeit an. Im letzten Augenblick gelang es einem geistes
gegenwärtigen Weichenwärter, die Maschine auf ein anderes Gleis zu leiten, wo sie auf einen öltankwagen 
der Reichsbahn auffuhr. Es entstand erheblicher Sachschaden. 

Die beiden jugendlichen Täter lebten in geordneten sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen. Erziehungs
mängel irgendwelcher Art waren bei ihnen bisher nicht aufgetreten; ihre Leistungen in der Volks- und 
Berufsschule waren zufriedenstellend. Andererseits zeigten beide Täter schon früh eine Neigung zur Begehung 
unüberlegter Streiche. Unüberlegtheit, Leichtsinn, aber auch die spielerische Freude an technischen Dingen, 
wie an der Handhabung von Motoren und Maschinen, waren wohl die Haupttriebkräfte zur Tat. Zahlreiche 
jugendliche Verkehrssünder zeigen oft ähnliche Persönlichkeitsbilder. 

Die beiden Angeklagten wurden zu Jugendarrest verurteilt. Angesichts der nicht unerheblichen fahrlässigen 
Transportgefährdung sollten die Jugendlichen durch eine fühlbare Pflichtenmahnung zur Ordnung gerufen 
werden. Im Zuchtmittel des Jugendarrestes kommt gerade auch bei diesem Fall, angesichts des durch die Tat 
angerichteten Schadens und des hohen Maßes der Gefährdung, der Gedanke einer tatvergeltenden Ahndung 
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und eine Spur von Generalprävention zum Ausdruck. Es handelt sich um Gesichtspunkte, auf die wir, z. B. 
bei jugendlichen Verkehrssündern, auch dann keineswegs ganz verzichten können, wenn wir sonst den Vor
rang des Erziehungsgedankens im Jugendstrafrecht betonen. 

Neben solchen reinen Situations- oder Zufalls tätern, die einer einmal an sie herantretenden Situa
tion erliegen und straffällig werden, gibt es auch andere, bei denen eine besondere K 0 n f I i k t s -
si t u a ti 0 n vorliegt, derer sie nur durch Begehung strafbarer Handlungen Herr zu werden glauben. 
Denken wir etwa an den Fall, daß ein Jugendlicher, dessen Entwicklung bisher keine größere Störung 
oder Hemmung gezeigt hat und dessen Charakter in jeder Hinsicht einwandfrei erscheint, durch 
Kameraden oder Erwachsene zu einer Tat verführt wird. Entscheidend bleibt hier, daß das kriminelle 
Geschehen angesichts der starken Einwirkung von außen her in erster Linie umweltbedingt ist. 

Beispiel (nach Seelig): 
Ein 141/2jähriger Bauernjunge ist ohne Erziehungsschwierigkeiten in einem völlig geordneten Milieu bei den 

Eltern aufgewachsen. Da die Bauernwirtschaft sehr schlecht ging, faßte der 58jährige Vater, der bisher ein 
einwandfreies Leben geführt hatte, den Plan, sich durch Brandlegung die Versicherungssumme zu verschaffen. 
Er weihte den Sohn in den Plan ein und übertrug ihm die Ausführung der Tat. Der Junge weigerte sich 
zunächst längere Zeit. Schließlich weckte der Vater ihn eines Morgens um 3 Uhr und befahl ihm die Brand
stiftung, die der Junge auch ausführte. Bei der ersten Vernehmung war er sogleich geständig. Kindesliebe und 
starke Anhänglichkeit an die Eltern hatten die Tat ermöglicht. Der Verführung zur Tat seitens des Vaters 
war der noch im Beginn der Pubertät stehende, gutgeartete Junge nicht gewachsen. 

2. Die E n t w i c k I u n g s t ä t e r 
Unter »Entwicklungskriminalität« verstehen wir jene Formen der Verbrechensbegehung, die im 

Gefolge der biologischen und psychologischen Reifevorgänge der jugendlichen Persönlichkeit auf
treten. Diese Formen nehmen im Rahmen der Gesamtkriminalität jugendlicher Menschen einen 
großen Raum ein. Wir müssen uns daher einen übe r b I i c k übe r die Per s ö n I ich k e i t s b i I der 
solcher Entwicklungstäter verschaffen. 

Der übergang von der Kindheit zum eigentlichep. Jugendalter, die Zeit, in der der Mensch eine 
neue Welt entdeckt, birgt mehr oder minder schwere seelische Erschütterungen der jugendlichen 
Persönlichkeit in sich. Die geistige Reifung des Menschen zeichnet sich aus durch ein übermaß an 
seelischen Konflikten. Wenn das Kind in das Jugendalter hineinwächst, erweitert sich sein Gesichts
kreis; es entdeckt den Mitmenschen und erlebt eine neue Wirklichkeit, die es nun umgibt. Dies alles 
stellt den Jugendlichen vor Aufgaben, die er nur schwer geistig zu bewältigen vermag. Er ist ihnen 
vielfach nicht gewachsen und scheitert daran. Es entstehen Konflikte, die als Dissonanzen im seelischen 
Unterbau der Persönlichkeit auftreten. Die Persönlichkeit ist wenig ausgeglichen, das Ich ist oft fast 
noch gespalten, der Jugendliche ist gereizt, überempfindlich. Es zeigt sich ein starker Drang nach 
Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung der Persönlichkeit, und es offenbart sich ein besonderes 
Freiheitsbewußtsein, oft gepaart mit gesteigertem Ehrgefühl. Aber die Kräfte reichen noch nicht dazu 
aus, das Wollen findet noch kein Gegenstück im Können. Der Jugendliche empfindet auch den 
Widerspruch zwischen seiner unausgeglichenen Persönlichkeit und der Umwelt, vor allem der äußeren 
Lebenslage. Die sittliche Eigenkraft und Bestimmbarkeit des Verhaltens fehlt noch, eine überaus 
leichte Beeinflußbarkeit ist die Folge. Gewaltig ist andererseits der Erlebnishunger, manchmal 
gefördert durch Abenteuerlust. Unterstützt wird diese Haltung durch einen überschuß an Kräften. 
Diese inneren Kräfte drängen nach Betätigung, ohne eine innere sittliche He~mung zu erfahren und 
ohne eine starke Steuerung der Triebe zu finden. Daneben zeigt sich eine Auflehnung gegen alle 
Autorität, eine TrotzeinsteIlung, die oft in merkwürdigem Widerspruch zu der inneren Unsicherheit 
und leichten Verführbarkeit des Jugendlichen steht. Bei den meisten Handlungen fehlt die klare über
legung; die Folgen der Tat werden gar nicht erwogen. Schließlich fällt nom eine starke Unstetheit des 
jugendlichen Menschen auf, die mit innerer Haltlosigkeit verbunden ist. Rasche, jähe Stimmungs
umschläge sind häufig. Mit der Unstetheit hängt übrigens auch der oft zu beobachtende Wandertrieb 
jugendlicher Menschen zusammen, der gerade auch zu kriminellen Handlungen führen kann. Mangelt 
es bei vielen Handlungen dem Jugendlichen an der klaren überlegung, so kommt es bei ihm immer 
wieder zu sog. »K u r z s chI u ß h a nd lu n gen «, bei denen der V ersum einer verstandesmäßigen 
Klärung der Situation fast völlig fehlt. Nicht zuletzt fällt beim jugendlichen Menschen die stark 
hervortretende Triebhaftigkeit ins Gewicht. Dies hängt vor allem mit den Krisen der eigent
lichen Pubertätszeit zusammen. Es ist die Zeit, in der sich gewaltige Umwälzungen in Seele und 
Körper zugleich vollziehen. Der in diesen Jahren stark einsetzende Geschlechtstrieb stört das Gleich
gewicht der Kräfte der Persönlichkeit. Diese seelischen Veränderungen lassen sich nicht allein durch 
die physiologischen Prozesse in der persönlichen Entwicklung erklären, wenn andererseits auch diese 
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allzuleicht unterschätzt werden. Man muß sich bewußt bleiben, das vieles, was auf sexuellem 
Gebiet im Verhalten des Jugendlichen geschieht, eben aus der Triebschicht des Menschen, also vom 
rein Biologischen her verstanden werden muß; Die Kriminologie hat allen Anlaß, gerade die Erkennt
nisse der modernen Medizin über die innere Sekretion für die Erklärung menschlicher Trieb
handlungen zu verwerten. Es ist wahrscheinlich, daß die ho r mon ale n Vor g ä n g e im menschlichen 
Körper die Entwicklung der körperlichen Organe, wie des Gehirns, stark beeinflussen und damit auch 
zu den Umwälzungen und Krisen des Seelenlebens in der Pubertätszeit Wesentliches beitragen. Mit 
diesen auf sexuellem Gebiet liegenden Prozessen und Triebkräften wird der Jugendliche oft lange 
Zeit nicht fertig; es entsteht ein neuer Konfliktsstoff, der zu mannigfachen Entgleisungen und 
strafbaren Handlungen, wie Sittlichkeitstaten, führen kann. Auch hier stehen Affekt- und Kurz
schlußhandlungen durchaus im Vordergrund. 

Welche Taten werden nun von Jugendlichen in jener Periode der Pubertät, die so viele Krisen und 
Umwälzungen der Persönlichkeitsstruktur kennt, vornehmlich begangen? Im Vordergrund stehen 
bekanntlich die Vermögensdelikte, vor allem der Diebstahl. überaus häufig sind die Fälle, daß 
Jugendliche, erfüllt von dem Drang, eine Rolle zu spielen oder aus dem allgemeinen Verlangen nach 
Lebensgenuß, ihnen wertvoll und unentbehrlich erscheinende Gegenstände, wie Photoapparate, 
Fahrradlampen, Geldbeträge usw. stehlen, um ihre hochgesteigerten Lebensbedürfnisse befriedigen 
zu können. Auch unstete Jugendliche, die es in der Krisenzeit der Pubertät nirgends lange aushalten, 
verschaffen sich oft die Mittel zum Leben durch Diebstahl; vielfach handelt es sich um Kurzschlußhand
lungen und mehr oder minder große Unüberlegtheit, wie überhaupt die Kritiklosigkeit gegenüber 
der Wirklichkeit des Lebens groß ist. Eigentliche Not ist selten bei diesen jugendlichen Entwicklungs
tätern die Triebkraft zur Tatbegehung. Geltungssucht und Unüberlegtheit führen nicht selten auch 
zu Brandstiftungen. Diese Taten sind manchmal der Weg für den Jugendlichen, sich aus einer ihm 
anders nicht überwindbaren Konfliktssituation zu befreien. 

Bei s pie I (nach Seelig): 
Ein 163/4jähriger, etwas spät entwickelter Bauernjunge, der in ordentlichen Verhältnissen lebte und sich 

tadelfrei geführt hatte, kam nach der Schule zu einem Bauern als Dienstknecht. Es wurde ihm gesagt, er dürfe 
dort mit den Rossen fahren. Als ihm aber statt dessen andere Arbeiten im Haus aufgetragen wurden, packte 
ihn der Zorn, und er zündete die Streu in einer Hütte des Bauern an. Als die Flammen emporschlugen, bereute 
er sogleich die Tat und half eifrig beim Löschen. Infolge der verspäteten Pubertätsentwicklung zeigte der 
Jugendliche bei seiner Tat eine noch infantile Trotzneigung und eine Labilität der Affekte, verbunden mit 
einer gewissen Phantasiearmut. 

Infolge der mit der geschlechtlichen Reifung während der Pubertät zusammenhängenden Störungen 
und Hemmungen kommt es - wie bereits erwähnt - nicht selten zu Sexualdelikten Jugendlicher. 
Der oft stark einsetzende Geschlechtstrieb, aber auch sexuelle Neugier führen immer wieder zu 
unzüchtigen Handlungen an Kindern oder auch zur exhibitionistischen Betätigung Jugendlicher. 
An einem Beisp'iel sei dieser Typus jugendlicher Sexualtäter aufgezeigt: 

Der 15jährige St. lockte ein 5jähriges Kind in ein Gartenhäuschen, um dort an ihm unzüchtige Handlungen 
vorzunehmen. Ein anderes Mal versuchte er, ein 16jähriges Mädchen in einen nahen Feldweg zu ziehen und 
bedrohte jenes mit einem Taschenmesser. Auf die Hilferufe des Mädchens ließ er von ihm ab. Die kriminolo
gische Begutachtung ergab, daß es sich bei St. zwar um einen in geordneten Verhältnissen aufgewachsenen, 
geistig aber wenig begabten Jugendlichen handelt, der jedoch nicht als schwachsinnig bezeichnet werden darf. 
Die beiden Taten zeigen deutlich, daß bei St. die Gärung der Pubertätsphase in sexueller Hinsicht noch nicht 
überwunden ist. Gerade die zweite Entgleisung offenbart, daß beim Jugendlichen eine Stauung unbefriedigter 
Sexualwünsche und -gefühle entscheidend ins Gewicht fiel, der St. nicht Herr werden konnte. Daß er sich im 
ersten Fall gerade an einem 5jährigen Kind vergangen hat, ist nicht auf eine etwaige Perversion, sondern viel
mehr darauf zurückzuführen, daß der seinem Wesen nach schüchterne St. sich an jenes Sexualobjekt heran
wagte, von dem er den geringsten Widerstand erhoffte. Gerade das ist aber ein typischer Zug dieser Art 
jugendlicher Sexualkriminalität. Angesichts dieser Persönlichkeitsstruktur mußte die strafrechtliche Verant
wortlichkeit des St. auf Grund des § 3 JGG verneint werden. 

Alle diese behandelten Fälle der Entwicklungskriminalität zeigten in der Persönlichkeitsstruktur 
der Jugendlichen Charakterzüge, wie sie bei einer stürmisch verlaufenden Pubertät noch inner
halb einer, allerdings ziemlich weitgezogenen )} no r mal e n Va r i a t ion sb r e i t e ({ uns häufig 
begegnen. Von dieser verhältnismäßig großen Gruppe von Entwicklungs-(Pubertäts-)tätern muß 
nunmehr eine z w e i t e Gruppe von solchen jugendlichen Tätern abgesondert werden, bei denen auf 
Grund einer gewissen Abartigkeit der Persönlichkeit die Pubertäts entwicklung in 
anomalen, d. h. nicht mehr im Rahmen des Durchschnitts liegenden Bahnen erfolgt. Die meisten 
jener Dispositionen und endogenen Komponenten, die wir beim Jugendlichen in der Pubertätszeit 
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schlechthin beobachtet haben, wie z. B. der Geltungsdrang, die Abenteuersucht, die Unstetheit oder 
die sexuelle Unbeherrschtheit, sind bei dieser zweiten Gruppe jugendlicher Entwicklungstäter in 
verstärkter, vergröberter, eben massiverer Form wirksam. Es ist bei der Beurteilung der Persönlich
keit oft recht schwierig, die Grenze zwischen beiden Gruppen sicher zu ziehen. 

Auf einige typische Persönlichkeitsbilder jugendlicher Täter sei hingewiesen, bei denen der Verlauf 
der Pubertätsentwicklung den Rahmen des »Normalen« gesprengt und »pathologische Züge« 
angenommen hat. Unter ihnen befinden sich viele, die zu ausgesprochenen »Primitivreaktionen« 
neigen. 

Die K., ein 16 Jahre alter Fürsorgezögling, hatte bei der Arbeit als Haushaltshilfe in einem Altersheim 
fahrlässig durch Ausschütten glühender Asche einen kleinen Brand verursacht. In den nächsten Tagen legte 
die K. auf dem Speicher des Heimes und in den Zimmern mehrerer Heiminsassen Feuer an, das aber immer 
wieder gelöscht werden konnte, wobei die K. jeweils bei der Löscharbeit half. Die K. gab an, gegen die Heim
insassen habe sie nichts gehabt, sie habe nur sehen wollen, »wie es brenne«. 

Die K. stammt aus sehr ungünstigen häuslichen Verhältnissen. Ihre Intelligenz liegt unter Durchschnitt; 
eigentlicher Schwachsinn besteht aber nicht. Sie gehört insofern zu den abartigen Persönlichkeiten, als ihre 
seelische Struktur einen ausgesprochenen Mangel an Gemütswerten neben einer überaus lebendigen Phantasie 
aufweist. Dazu kommt eine übersteigerte Triebhaftigkeit, vor allem in sexueller Hinsicht. So neigt die K. zu 
abnormen primitiven Reaktionen, wie sie zu ihren Taten geführt haben. Die Erfahrung lehrt, daß derartige 
gemütsarme Jugendliche auf Grund ihres ausgeprägten Egoismus, ihres übersteigerten Geltungsdranges und 
ihrer stark hervortretenden Triebhaftigkeit in der Anlegung von Bränden die Befriedigung all dieser inneren 
Triebkräfte suchen. Man hat immer wieder vom sog. pyromanischen Trieb gesprochen, der oftmals mit 
sexuellen Komponenten gekoppelt ist. 

Dieser Fall unterscheidet sich durch die Eigenart des abnormen Persönlichkeitsbildes von der vorhin 
dargelegten Brandlegung jenes. Dienstknechtes, die aus einer einmaligen Trotzreaktion und aus einem bestimm
ten Motiv der Unzufriedenheit heraus begangen worden ist, während hier bei der K. eine tiefergehende 
Abartigkeit der Gesamtpersönlichkeit zu den Brandstiftungen geführt hat. 

Besondere Beachtung unter den sog. Entwicklungstätern kann die Gruppe jugendlicher 
M ö r der beanspruchen. Diese Täter offenbaren aber kein einheitliches Persönlichkeitsbild. Es gibt 
keinen Typus »des« jugendlichen Mörders schlechthin. Immerhin zeigt sich, daß die mit der krisenhaft 
verlaufenden Pubertätsentwicklung oft einhergehende gemütskalte Stumpfheit und das Fehlen der 
Fremdwertgefühle in manchen Fällen die Jugendlichen gleichgültig machen gegen fremdes Leben. 
Sehr schwierig ist oft zu entscheiden, ob eine vornehmlich nur entwicklungsbedingte Hemmung oder 
Störung in der Reife der Persönlichkeit vorliegt, die nach der Pubertät verschwindet, oder ob es sich 
um eine von vornherein charakterlich abartige seelische Struktur handelt. 

Interessant als solcher Grenzfall ist die Mordtat des 16jährigen F., der ein Mädchen (H.), mit dem er ein 
Verhältnis gehabt hatte, auf einem Spaziergang auf heimtückische Weise erwürgt hat. F. hatte kurz vorher 
die Beziehungen zu der H. zugunsten eines neuen Liebesverhältnisses gelöst. Das Mädchen H. spiegelte dem F. 
jedoch vor, sie sei von ihm schwanger, er müsse sie heiraten. In dieser Konfliktssituation beschloß F .. die H. 
umzubringen. 

Das Persönlichkeitsbild des F. zeigte eine egozentrische Haltung, eine jugendliche überheblichkeit vor allem 
in Hinblick auf seine sportlichen Leistungen, ferner ein überstarkes Geltungsbedürfnis. Wichtig ist, daß auch 
erhebliche Störungen des Gefühlslebens, vor allem ein Mangel an Gemütswerten sowie nur eine geringe 
Ausprägung sittlicher Vorstellungen feststellbar waren. Der zu 7 Jahren Jugendgefängnis verurteilte F. hat 
sich bisher in der Strafhaft gut geführt. Die Prognose scheint nicht ungünstig zu sein. 

überblicken wir die Gesamtgruppe der Entwicklungstäter, die wohl über 80 % der jugendlichen 
Rechtsbrecher ausmachen wird, so steht für die strafrechtliche Behandlung dem Richter die ganze 
weitgespannte Nomenklatur der Maßregeln, Zuchtmittel und Strafen des heutigen JGG zur 
Verfügung. Handelt es sich bei den jugendlichen Tätern um echte Störungen oder Hemmungen in 
der Pubertätsentwicklung, so ist die Prognose dafür, daß künftig der Jugendliche nach Abklingen der 
Pubertätskrise nicht mehr rückfällig werde, meist nicht ungünstig. Anders liegen natürlich die Dinge 
oft bei Tätern der zweiten Untergruppe von Entwicklungstätern, bei denen Anzeichen vorhanden 
sind, es handele sich bei den Antriebskräften zur Tat um eine tiefer in der Persönlichkeit verankerte 
psychopathische Abartigkeit. Doch sollte man sich auch bei jugendlichen Tätern dieser Art äußerst 
vorsichtig und abwartend beim Prognoseurteil verhalten. Berücksichtigt man jedoch, daß es unter 
den schweren Fällen der Entwicklungstäter immerhin solche gibt, bei denen die primitive Reaktion 
oder Unbeherrschtheit, vor allem in sexueller Hinsicht, sich nicht allein als entwicklungsbedingt, 
sonderndoch als tiefer in der Anlage der Persönlichkeit verwurzelt erweist, so muß der Verdacht 
aufkommen, diese Täter gehören zu der dritten Gruppe jugendlicher Tätertypen, der wir uns jetzt 
zuwenden wollen: 
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3. Die Neigungstäter 
Hier handelt es sich um eine zahlenmäßig nicht allzu umfangreiche Gruppe jugendlicher Täter, bei 

denen die Kriminalität weder nur durch äußere Situation bedingt noch Folge einer vorübergehenden 
Entwicklungsstörung der Pubertätszeit ist, sondern tiefer, und zwar vornehmlich anlagemäßig in der 
Gesamtstruktur der Persönlichkeit verankert erscheint. Das Schwergewicht der Verbrechensbegehung 
ruht hier auf einer relativ dauernden Eigenheit des Charakters, die mehr oder weniger starke Züge 
der Abartigkeit aufweist. Für diese Gruppe jugendlicher Tätertypen ist es kennzeichnend, daß sie 
schon sehr frühzeitig, oft schon in der Vorpubertät, mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Es handelt 
sich bei diesen Delikten, vor allem Diebstählen, um »Frühsymptome einer dauernden, überwiegend 
durch endogene Faktoren bedingten kriminogenen Praedisposition« (E. Frey). Rund 15% aller 
jugendlichen Rechtsbrecher dürften nach den neuesten Forschungen zu dieser letzten, dritten Gruppe 
der Neigungstäter gehören. 

Im Anschluß an Exner kann man zwei Gruppen von jugendlichen N eigungs
ver b r e ehe r nunterscheiden: 

Im ersten Fall spricht man vom überwiegend anlagebedingt charakterlich abartigen 
Ne i gun g s ver b r e ehe r. Hier zeigt sich die charakterologische Abartigkeit schon von der Geburt 
an. Gemäß der Besonderheit ihrer Anlage sind diese Jugendlichen geradezu dazu disponiert, selbst 
unter geordneten Lebensbedingungen immer wieder sozial zu entgleisen. Viele· dieser Jugendlichen 
gehören zu der Kerntruppe des späteren gefährlichen Gewohnheitsverbrecherturns. Ihre 
Bekämpfung ist daher ein" vordringliches kriminalpolitisches Problem. Es handelt sich bei diesen 
Jugendlichen neben schwachsinnigen Tätern vornehmlich um Psychopathen aus den Gruppen der 
Haltlosen, Erregbaren (Gewalttäter) sowie der ethisch Unempfindlichen. Bei allen ist eine auf dem 
Erbgut beruhende Entwicklungsrichtung vorhanden, die in der Persönlichkeit charakterliChe Eigen
schaften sich entfalten läßt, auf Grund derer mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der Weg zum 
asozialen Verhalten und zum Verbrechen beschritten wird. Die Tat erscheint nicht, wie bei der Masse 
der Situations- und Entwicklungstäter, als einmalige Episode des Lebens, sondern geradezu als 
Symptom einer tief in der Persönlichkeit verankerten charakterlichen Neigung zur Kriminalität. 

Wie sehr bei dieser Gruppe von Neigungstätern der Anlagefaktor unter den Antriebskräften zur 
Tat ins Gewicht fällt, zeigt folgender Fall: 

Der z. Z. der Tat 15jährige Sch. ist ein uneheliches Kind; die Mutter heiratete später den Vater des Sm., 
doch wurde die Ehe wieder gesmieden. Sm. kam smon im Alter von 3 Women zu Pflegeeltern, die in äußerst 
geordneten Verhältnissen lebten und Sm. die bestmöglime Erziehung angedeihen ließen. Zu den leiblimen 
Eltern hatte er seitdem keinerlei Beziehungen mehr. Die Leistungen des Sm. in der Smule waren mäßig, in 
der Berufssmule fiel er durm Mangel an Konzentration und Fleiß auf. Nam der Smulentlassung wurde Sm. 
als Lehrling und Hilfsarbeiter in einer Masminenfabrik besmäftigt. Smon im Alter von 12 Jahren entwendete 
Sm. seinem Pflegevater Zigaretten. Als Lehrling sumte er sim vor der Arbeit zu drücken, streunte gerne in 
der Fabrik herum und erwies sim als verlogen und frem. In der Fabrik entwendete er aus den Kleidersmränken 
seiner Kameraden Geld und Raumwaren. Später unternahm er regelremte Einbrumsdiebstähle in mehreren 
Kaufläden, wo ihm eine z. T. nimt unbeträmtliche Diebesbeute in die Hände fiel. 

Auffallend ist im Persönlimkeitsbild des Sm., daß er smon in der Vorpubertät mit Eigentumsvergehen 
begonnen hat. Obwohl die Umwelt des Sm. die denkbar beste war und Erziehungsfehler keineswegs vorlagen, 
mamte er sim smon früh strafbar und wurde immer wieder rückfällig. Es dürfte also der wohl von der 
Mutter her ererbten Neigung zum asozialen Leben das Hauptgewimt unter den Antriebskräften zu seinen 
Taten zuzuschreiben sein. Es handelt sim demnach um einen anlagebedingten Neigungstäter, für den die 
Prognose seiner künftigen Haltung zu Remt und Gesetz wenig günstig sein dürfte. 

Die zwei te Untergruppe der Neigungstäter besteht aus mehr um wel tbedingten N eigungs
ver b r e ehe r n. Hier ist der Hang zur Verbrechens begehung weniger schon primär von Geburt an 
vorhanden als vielmehr erst durch besonders ungünstige Umwelteinflüsse im Laufe der Persönlich
keitsentwicklung entstanden. Vollzieht ein Jugendlicher seine Entwicklung unter ständigen unglück
lichen Familien- und sonstigen sozialen Verhältnissen, wie sie leider heute so häufig sind, so kann 
allmählich eine nicht zuletzt auch umweltbedingte seelische Verbildung seines Charakters eintreten. 
Andererseits soll nicht übersehen werden, daß die Persönlichkeitsstruktur selbst doch weitgehend 
erst den Boden bereitet zu solch einer starken Möglichkeit des Einwirkens von Umweltfaktoren. 
Die Folge jener überaus ungünstigen Umwelteinflüsse ist eine langdauernde Verwahrlosung, die oft 
mit einem ausgesprochenen Hang zur Verbrechensbegehung verbunden ist. Die Neigung zur 
Begehung strafbarer Taten ist demgemäß nicht unbedingt schon angeboren, sondern eher durch 
Gewöhnung erworben und damit allmählich fest in der Persönlichkeit selbst verwurzelt. Diese Fälle 
einer körperlichen, geistigen und sozialen Verwahrlosung sind heute angesichts der noch immer 
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großen Not unserer Jugend äußerst zahlreich. Gefördert wird das Entstehen solcher Verwahrlosungs
kriminalität vor allem auch durch ungünstige geistige Einflüsse unseres Zeitalters. Der Relativismus, 
ja, die nihilistische Leugnung der geistig-sittlichen Werte schafft einen höchst ungünstigen Milieu
hintergrund für an sich schon gefährdete Jugendliche. Das Erlebnis des Wertzusammenbruchs und 
auch der mangelnde Wille, sich einer vorhandenen Kulturgemeinschaft einzuordnen, erschwert 
diesen Jugendlichen die soziale Anpassung auf das stärkste. In allen diesen Fällen ist es notwendig, 
solche jugendlichen Neigungstäter einemlangdauernden intensiven Erziehungsprozeß zu unterwerfen. 
Als rechtliches Reaktionsmittel kommt hier regelmäßig die unbestimmte Verurteilung in Betracht, 
von der die Jugendgerichte künftig mehr als bisher Gebrauch machen sollten. 

Damit ist unser überblick über die einzelnen Gruppen jugendlicher Tätertypen 
beendet. Wir sehen in solchen Bemühungen um eine jugendkriminologische Typisierung bedeutsame 
Wege, die der Jugendrichter und alle in der Jugendstrafrechtspflege Tätigen beachten sollten, gilt es, 
die Per s ö n I ich k e i t des straffällig gewordenen jugendlichen Menschen voll zu verstehen. Die 
Einordnung des jugendlichen Täters in ein derartiges kriminologisches Typenschema kann jedoch 
- was nochmals betont sei - niemals Selbstzweck sein, sie erscheint vielmehr als unentbehrliches 
Mittel der oft erörterten, aber gerade heute dringend notwendigen »I n d i v i d u a li sie run g« des 
Täters, worunter man die sorgfältige Anpassung der Strafe, Zuchtmittel und Erziehungsmaßregeln 
des JGG an die jeweilige Eigenart der Persönlichkeit versteht. Aber auch diese Individualisierung des 
Täters ist keineswegs das letzte der Jugendstrafrechtspflege gesetzte Ziel, sondern auch sie dient nichts 
anderem als der großen Aufgabe, in hohem Verantwortungsgefühl und mit sachgerechten Mitteln 
die Res 0 z i a li sie run g j u gen d I ich e r R e c h t s b r e c her zu versuchen. 

Bader: 
Clostermann: 
Exner: 
Frey: 
Hoffmann : 
Kretschmer: 
Mezger : 

Peters: 

Sauer: 
Schneider: 
Seelig: 

Seelig- Weindler: 
Sieverts: 
Spranger: 
Stumpf! : 

Wellek: 
Würtenberger: 
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Die Graphologie im Dienste der Persönlichkeits erforschung 
gefährdeter und krimineller Jugendlicher 

W. Kap p e n (Graphologe BDP) 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundeskriminalamt Wiesbaden 

I. 

Erfahrungsgemäß besteht gemeinhin auch unter Gebildeten noch keine hinreichende Kenntnis des 
Wesens und der Bedeutung der Graphologie. Bei der Besonderheit des mir aufgegebenen Themas 
ist es daher unerläßlich, den Vortrag zu gliedern und zunächst die Geschichte und die Eigenart der 
graphologischen Forschung knapp darzustellen. Im zweiten Vortragsteil soll der Versuch unter
nommen werden, einige Anwendungsmöglichkeiten der Graphologie in der jugendkriminalistischen 
Praxis aufzuweisen. 

Die Graphologie ist eine sehr junge Wissenschaft. Ihre Grundlagen sind kaum viel länger als seit 
einem halben Jahrhundert gefestigt. Als Lehrfach und damit autorisierte Wissensdisziplin deutscher 
Universitäten tritt sie erst seit etwa 20 Jahren auf. Bedauerlicherweise wird sie aber nicht nur von 
Hochschulen und von wissenschaftlich qualifizierten Praktikern vertreten, sondern daneben immer 
noch ungestraft von vielseitigen Dilettanten und Zeitungsskribenten, besonders aber von geschäfts
tüchtigen Scharlatanen aller Gattungen in geradezu gemeingefährlicher Weise mißbraucht und 
dergestalt nachhaltig in Verruf gebracht. Man kann deshalb nicht erstaunt sein, auch heute noch 
mehr oder minder stichhaltig begründeten Zweifeln an der Wissenschaftlichkeit der Graphologie zu 
begegnen. 

Uninteressant und nichtssagend sind die Bekundungen derartiger Zweifel, wenn sie, wie dies 
erfahrungsgemäß zumeist der Fall ist, lediglich auf einem Mangel an Einsicht beruhen. Dagegen wird 
der Psychologe aufhorchen, wenn er einer gegen die Graphologie gerichteten Unduldsamkeit oder 
gar einer von affektiven Untertönen begleiteten abwertenden Kritik und damit einem Tatbestand 
begegnet, der ihn dazu anregen könnte, die bewährte Nie tz s c h esche Methode des Rückschlusses 
von solcher » Wertungsweise auf das dahinter kommandierende Bedürfnis« anzuwenden. Es gehört 
aber nicht zum Thema, die mannigfaltigen Gründe des nur allzu begreiflichen Unbehagens zu 
beleuchten, das durch das Dasein und Wirken der Graphologie hervorgerufen wird. 

Ist die Graphologie auch als Wissenschaft sehr jung, so hat sie doch eine außerordentlich interessante 
und weit zurückreichende Geschichte. Das eigenartige Phänomen der lebendigen Handschrift dürfte 
wohl zuerst die Chinesen angesprochen haben. Den Chinesen galt Schrift fast als heilig; auch das 
Malen war für sie eine Art des Schreibens. So sagte Sung Lien: »Schreiben und Malen sind nicht 
getrennte Künste, ihr Anfang war ein und derselbe«. Vom ganzheitlichen Erscheinungscharakter, 
also von der wesenhaften Bildwirkung der Schrift beeindruckt, haben die alten Chinesen viele Stil
arten, wie Regenwurm-, Weidenblätter-, Heupferdchenstil usw. unterschieden; Stilarten, die sie 
jeweils für ganz bestimmte Motive als geeignet ansahen. Sie haben mehr als hundert Zierschriftweisen 
unterschieden, so z. B. die Khren-, die Stein- und die Wolkenschrift; ihre bereits im 4. Jahrh. n. Chr. 
vollendet entwickelte schreibflüssige Kursivschrift nannten sie »Grasschrift«. Klages hat gezeigt, daß 
sowohl die Empfänglichkeit für derartige Erscheinungscharaktere, als auch deren Verknüpfung mit 
den Bildern der Natur tiefe Einblicke in die Eigenart des ostasiatischen Lebensgefühls gewähren. Für 
die Chinesen war der Schreibkünstler und Maler ein Mittler und Künder des Waltens übermenschlicher 
Mächte. So ist es denn auch zu verstehen, wenn uns von den alten Chinesen echte graphologische 
Aussprüche überliefert worden sind. Der um die Wende des 11. zum 12. Jahrhundert lebende Gelehrte 
und Maler Kuo Jo-Hsu sagte z. B. »Die Handschrift zeigt uns unfehlbar, ob sie von einem edlen oder 
einen gemeinen Menschen herrührt.« 

Die seit der Renaissance in Europa bemerkbaren Entwicklungsansätze einer Art von Graphologie 
müssen aus Zeitmangel ebenso übergangen werden wie die vorwissenschaftlichen, auf reiner Empirie 
begründeten Systembildungen der italienischen, französischen und deutschen »Schulen« des 18. und 
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19. Jahrhunderts. Es ist aber wenigstens anzudeuten, daß der französische Geistliche Michon, der 
eigentliche Vater und Namensgeber der Graphologie, in der Vorrede seines 1875 erschienenen 
graphologischen Lehrbuches »Systeme de Graphologie« bereits voraussagt, daß in der nächsten 
Zukunft die Untersuchungsrichter, die Staatsanwälte, die Richter, die Geschworenen auf die Grapho
logie zurückgreifen werden, »um vorweg sich ein Urteil zu bilden über die Natur, den Charakter, 
die Instinkte der Angeschuldigten, die vor ihnen auf der Anklagebank sitzen.« Michons Graphologie 
stellt ein längst überwundenes Verfahren zur deutenden übersetzung fester graphischer Zeichen dar. 
Für ihn war die Handschrift eine Summe konstanter Merkmale und - analog - der Charakter eine 
Summe konstanter Eigenschaften. So glaubte er denn, in jedem einzelnen Schriftmerkmal das 
graphische Symptom einer bestimmten Charaktereigenschaft zu finden. Er war ganz und gar Kind 
seiner dem technischen Fortschrittswillen dienenden Zeit; sein System läßt demgemäß den Einfluß 
eines überspitzten mechanistisch-atomistischen Denkenserkennen. 

Während die französische Graphologie keine wesentlichen Fortschritte mehr machte, begann schon 
bald nach Michon in Deutschland die systematisch-wissenschaftliche Forschung. Vor allem waren es 
Arzte, insbesondere Physiologen und Psychiater, die sich jetzt der Sache annahmen und deren Auf
merksamkeit weniger auf die Handschrift als auf die T ä ti g k e i t des Sc h r e i ben s gerichtet war. 
Seitdem gilt die Handschrift als bleibende Spur der persönlichen Schreibbewegung. 

Preyer, von 1869 bis 1888 Ordinarius der Physiologie an der Universität Jena, nahm man den 
Einsatz für die Graphologie äußerst übel. Als echte Forscherpersönlichkeit ging er aber unbeirrbar 
seinen Weg. Er nahm den Gedanken Sc h wie dia n d s wieder auf, daß die Handschrift Geh i r n
schrift und deshalb die Hand für den Charakter der Handschrift nicht bestimmend sei. Für ihn ist 
das Schreiben ein »physiologisch-psychologischer Vorgang«, dessen Mechanismus von der Physiologie 
untersucht werden müsse. Experimentell beweist er, daß die Handschrift ein auswertbares Diagramm 
darstellt, wie etwa die Pulskurve oder das Elektrokardiogramm. Bündig weist er auch nach, daß die 
individuellen Verschiedenheiten der Handschrift nicht von der Hand, sondern vom Gehirn abhängen, 
welches diktiert, wie geschrieben werden soll. Der Psychiater und Graphologe Dr. Georg M e ye r bemüht 
sich um die zergliedernde Kennzeichnung der Schreibbewegung. Ihm vor allem gelingt es, den 
Zusammenhang der Schreibbewegung mit den Ausdrucksbewegungen zu erfassen und damit die 
Verbindung der Graphologie mit der allgemeinen Psychologie herzustellen. Mit seinem 1901 
erschienenen Buch »Die wissenschaftlichen Grundlagen der Graphologie« ist das vorwissenschaftliche 
Stadium der Graphologie endgültig überwunden. 

Es sei hier nur angedeutet, daß Prof. Dr. Pop hai, der jüngste Vertreter der bewegungsphysiolo
gischen Forschungsrichtung, ebenfalls von der Medizin, und zwar von der Neurologie herkommt. 
Pophai untersucht die zentralen schreibmotorischen Wirkzusammenhänge. Die Bewegungsformen des 
Althirns und des Neuhirns verfolgend, gelang es ihm, durch die Abgrenzung der Pallidumschrift, der 
Striatumschrift und der. Hirnrindenschrift biologische Grundformen des menschlichen Bewegungs
lebens aufzuweisen und »die geschichtete Ordnung der zerebralen Motorik zum Schichtaufbau der 
Person, wie er uns in der Schichttheorie entgegentritt, in Beziehung zu setzen.« Als Inhaber des 
Lehrstuhls für Graphologie an der Universität Hamburg setzt sich Pophai energisch für die selb
ständige Universitätsstellung der Graphologie ein. Er betont, daß sie wegen ihrer naturwissenschaft
lichen und geisteswissenschaftlichen Fundierung sowohl auf die Medizin und die Biologie als auch 
auf die Psychologie, Ausdruckskunde, Charakterologie, Asthetik und Kunstwissenschaft angewiesen 
sei, daß sie jedoch keiner dieser Wissenschaften hörig werden dürfe, wenn sie sich weiterhin fruchtbar 
entwickeln soll. 

Es ist unmöglich, im Rahmen eines kurzen Referats die allgemeinen theoretischen Grundlagen 
der Graphologie auch nur skizzenhaft darzustellen. Wir halten aber fest, daß die Graphologie als 
Wissenchaft von den physiologischen und psychologischen Entstehungsbedingungen der Handschrift 
und die Handschrift als Spur, d. h. als das bleibend gegenständliche Ergebnis der persönlichen 
Schreibbewegung, zu definieren ist. Demgemäß bildet die Schreibb ewe gu n g den eigentlichen 
Gegenstand sowohl der naturwissenschaftlich als auch der geisteswissenschaftlich orientierten 
graphologischen Forschung. 

Während die naturwissenschaftliche Forschungsrichtung vornehmlich auf die ursächlichen und 
funktionaleJ;l Zusammenhänge der Schreibbewegung bezogen ist und diese bis zu den betreffenden 
Gehirnvorgängen verfolgt, um dergestalt mittelbar zu mehr allgemeinpsychologischen Einsichten 
zu gelangen, wird die geisteswissenschaftliche Forschungsrichtung der Graphologie von der Frage 
nach dem Sinn der mit den Schreibbewegungen verkoppelten Ausdrucksbewegungen geleitet, d. h. 
sie ist unmittelbar auf das Wesen seelischer Vorgänge bezogen. 
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Damit ist bereits ausgesprochen, daß seelische Vorgänge von spezifischen Ausdruckserscheinungen 
begleitet werden. Echte Ausdruckserscheinungen werden gemeinhin ohne jegliche Bemühung des 
Denkorgans oder gar theoretischer Ableitungsprinzipien unmittelbar verstanden. 

Man kann sagen, daß wir nicht das mindeste über die seelischen Regungen und Zustandsformen 
des Nebenmenschen (in beschränktem Maße auch des Tieres!) wissen könnten, wenn seelische Vor
gänge sich nicht in den nach außen tretenden Bewegungen des Leibes, sei es auch nur im Flackern 
des Auges, in der Anspannung der Gesichtsmuskulatur, in leichten Veränderungen der Körper
haltung usw. sinnfällig offenbaren würden. Der Nebenmensch braucht es uns nicht erst zu versichern, 
daß er zornig oder freudig erregt, daß er bestürzt, ergriffen oder bekümmert ist. Wir erkennen 
derartig tiefgreifende Erregungs- oder Zustandsformen augenblicklich und unmittelbar am jeweils 
begleitenden Erregungs- oder Zustandsausdruck. Ausdrucksvorgänge sind also Lebenserscheinungen, 
die ihren Sinn in sich selbst tragen, deren Sinn gemeinhin zugleich mit ihrer Wahrnehmung 
(sympathetisch) erlebt wird. 

Aufgabe des Ausdruckswissenschaftlers ist es, die Ermöglichungsgründe und Gesetzmäßigkeiten 
solcher Vorgänge zu ermitteln. Es versteht sich von selbst, daß die Frage nach den Ermöglichungs
gründen der Ausdrucksvorgänge mit der Frage nach dem Verhältnis des Leibes zur Seele zusammen
fällt und daß echte Ausdrucksforschung erst mit der Erkenntnis des Prinzips der Leib-Seele-Beziehung 
ihren Anfang nehmen konnte. Von naturwissenschaftlichen Erkenntnisidealen geleitet, hatte man 
die lebenswissenschaftlichen Einsichten zumal der Romantik vergessen oder ignoriert und lange 
Zeit leib-seelische Vorgänge nach Analogie physikalischer und chemischer Vorgänge zu erklären 
versucht. Heute ist es, nicht zuletzt von der Medizin, allgemein erkannt und anerkannt, daß das 
Verhältnis der Seele zum Leibe im Sinne der Auffassungen des spätromantischen Arztes und Denkers 
Carl Gustav Ca r u s und des eigentlichen Begründers der modernen Ausdruckswissenschaft, Ludwig 
K lag es, kein kausales, sondern ein polares ist, daß also Leib und Seele eine untrennbare Einheit bilden. 
Die von Klages oft zitierte ausdruckskundliche Formel hierfür lautet: der Leib ist die Erschei
nun g der See I e, die See I e der Si n n des leb end i gen Lei b es. Stimmt diese funktions
physiognomisch zu verstehende Formel, so muß jede Regung der Seele von einer analogen Bewegung 
des Leibes begleitet werden. Mit dieser Wendung ist nun das um 1885 von Klages bereits entdeckte 
und 1905 erstmalig von ihm veröffentlichte Grundgesetz in einfachster Form umschrieben. In 
späterer Fassung lautet das für die gesamte Ausdruckswissenschaft und damit auch für die Grapho
logie grundlegende Gesetz: 

Jede ausdrückende Körperbewegung verwirklicht das Antriebserlebnis des 
in ihr aus g e d r ü c k t enG e f ü his; oder 

in weitester Fassung: der Ausdruck verwirklicht nach Stärke, Dauer und Rich
tungsfolge die Gestalt einer seelischen Regung. 

Die Begriffe »Stärke«, »Dauer«, »Richtungsfolge« seelischer Regungen bedürfen noch einer 
Erläuterung. Kann auch auf das Wesen und Wirken der Gefühle nicht näher eingegangen werden, 
so ist doch zum Verständnis des Ausdrucksgesetzes wenigstens anzudeuten, daß schlechthin jeder 
Lebenszustand oder Lebensvorgang, sei er nun mehr leiblich (z. B. Hunger, Schmerz), sei er mehr 
seelisch betont (z. B. Wehmut oder Gram), von spezifischen Gefühlen begleitet wird. Jedes Gefühl 
hat mindestens zwei Dimensionen oder Seiten. Einmal unterscheiden wir die Gefühle unter
einander nach ihrer Artung oder Qua I i t ä t (Freude, Zorn, Kummer sind verschieden geartet), zum 
anderen unterscheiden wir die Gefühle nach ihrer S t ä r k e, d. h. nach der In t e n s i t ä t ihrer 
Antriebsbeschaffenheit (ein jedes Gefühl kann uns erfahrungsgemäß stärker oder schwächer 
»bewegen«). Außerdem können auch verschieden geartete Gefühle ihrer Natur nach von unter
schiedlicher Intensität, also hinsichtlich ihrer Antriebsbeschaffenheit gradverschieden sein. So ist 
z. B. das Entsetzen intensiver (aber auch tiefgreifender) als das Erschrecken, die Liebe intensiver (und 
ebenfalls tiefer = Artlichkeit) als die Neigung bzw. Zuneigung. Mit Da uer ist die zeitliche 
Erstreckung des Ablaufs der Gefühle oder der Zustände gemeint. Die Freude bewegt uns bedauerlicher
weise, der Arger oder der Zorn tröstlicherweise nur vorübergehend; Groll, Haß oder Neid aber sind 
vergleichsweise und gemeinhin weniger flüchtige Seelenregungen. R ich tun g s f 0 I gen endlich 
bezeichnen die artlichen (qualitativen) Verschiedenheiten, welche insgesamt zum eigentlichen Bild, 
zur ganzheitlichen Gestalt einer seelischen Regung gehören. 

Alle erwähnten Besonderheiten werden (nach Klages) ebenso anschaulich wie aufschlußreich durch 
die Wendungen unserer Sprache gekennzeichnet. Man fühlt sich »gehoben«, »beflügelt«, »beschwingt«, 
vor »überströmender« oder »überquellender« Freude; es wird einem »leicht ums Herz«, man 
»hüpft«, »springt«, »tanzt«, »jauchzt« und »geht aus sich heraus« vor Freude. Diese Umschreibungen 
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bezeichnen die Antriebsgestalt, die gesteigerte Enthemmung und die damit verbundene Tendenz 
zur Steigerung des rhythmischen Ablaufs aller Bewegungen, die das' Antriebserlebnis der Freude 
verwirklichen und zugleich deren Gestalt kennzeichnen. 

Wie die Freude, so ist auch der Zorn durch erhöhte Antriebsbereitschaft, durch gesteigerten 
Bewegungsdrang gekennzeichnet. Die Antriebs g e s tal t e n beider Wallungen sind allerdings sehr 
verschiedenartig; während die Freude lösenden Charakter hat, führt der Zorn zu Spannungen, 
Ballungen und zu abrupten, stoßweisen Energieentladungen. Der seelische Antrieb bricht mit 
gesteigerter Wucht hervor, in unregelmäßigen, den rhythmischen Ablauf zerstörenden Bewegungs
stößen. Einige sprachliche Zeugnisse hierfür: der Zornige ist »aufgebracht«, »auffahrend«, »auf
begehrend«, »empört« - er »rast«, »tobt« vor Wut, er »poltert«, »kreischt« mit »sich über
schlagender Stimme«, er »stampft« den Boden, »ballt« die Fäuste, »rollt mit den Augen«, »rauft sich 
die Haare«. Hier öffnet sich nicht das Herz der Umwelt und der Ferne, hier bekundet sich nicht 
die Tendenz des Schenkens und Sichverschenkens wie bei der Freude, vielmehr steht der Mensch im 
Affekt des Zornes unter starkem und stärkstem seelischen Druck. Sein Bewegungsdrang ist in der 
besonderen Form der Angriffsbereitschaft und eines blinden Vernichtungsdranges auf die Brechung 
von Widerständen ger ich te t. Die Freude ist, beiläufig bemerkt, dem seelischen, der Zorn dem 
leiblichen Pol näher. 

Mit den bisherigen Ausführungen dürfte die fundamentale Bedeutung des Ausdrucksgesetzes für 
die Schriftpsychologie wenigstens andeutungsweise gekennzeichnet sein. Nach allem wäre nur noch 
einer möglichen kritischen Einwendung zu begegnen. Die Schreibbewegung ist selbstverständlich 
keine Ausdrucksbewegung im eigentlichen Sinne, wie etwa das Ballen der Faust, wie das Knirschen 
der Zähne im Affekt des Zornes. Vielmehr stellt sie - bei erreichter Schreibreife - eine vollauto
matisierte Will kür bewegung dar, die, wie jede beliebige willkürliche Bewegung erfahrungsgemäß 
und eindeutig nachweisbar an der individuellen Besonderheit des Bewegungshabitus der Person teil
hat. Wenn auch das Verfahren zur Unterscheidung des Zweckanteils von der expressiven Seite des 
willkürbaren Bewegungsvollzuges hier nicht erläutert werden kann, so sei doch vermerkt, daß es 
erst das vorstehend dargestellte Ausdrucksprinzip ermöglichte, den individuell ausdrückenden 
Bestandteil der zweckgebundenen Schreibbewegungsweise herauszuschälen. 

Ist nun der Sinngehalt jedes beliebigen expressiven Bewegungsvollzuges mit Hilfe des Ausdrucks
gesetzes und der hier nicht zu erörternden Prinzipien des per s ö nl ich e n Lei tb i I des, der 
Raumsymbolik u. dgl. erschließbar, so muß doch erwähnt werden, daß die Graphologie allen 
übrigen ausdrucksdiagnostischen Methoden aus verschiedenen Gründen unvergleichlich überlegen 
sein dürfte. Einmal ist ihr Gegenstand, das bleibende, konkrete Ergebnis der sich selbst registrieren
den persönlichen Schreibbewegung, nicht flüchtig, wie etwa die Ausdruckserscheinung der Gangart, 
der Gestik, der Mimik u. dgl., sondern jederzeit präsent und als ungemein aufschlußreiches Objekt 
vielfältig durchzuführender' analytischer Erhebungen, zum al auch vergleichender, entwicklu~gs
psychologischer Spezialuntersuchungen, auswertbar. Zum anderen ist der Graphologe nicht auf eine 
persönliche Begegnung mit der zu beurteilenden Persönlichkeit angewiesen und - das ist besonders 
vorteilhaft - er ist unabhängig von psychologischen Prüf si t u a ti 0 n e n, welche die Prüf erg e b -
nisse unter Umständen erheblich beeinflussen können. Insbesondere aber ist zu berücksichtigen, 
daß die Handschrift ein ganzheitliches Ausdrucksphänomen darstellt, das prinzipiell die Möglichkeit 
bietet, nicht etwa nur bestimmte Eigenschaften oder Eigenschaftskomplexe, sondern die wesentlichen 
Grundzüge und Antriebs-Widerstandsfaktoren der Gesamtpersönlichkeit ihres Urhebers zu 
erkennen. 

Damit der Frage nach der Leistungsfähigkeit der Graphologie begegnend, ist zuvörderst zu berück
sichtigen, daß die theoretischen und praktischen Möglichkeiten dieser Wissenschaft sicherlich noch 
nicht annähernd ausgeschöpft sind. Weiterhin ist zu erwägen, daß die Leistungsfähigkeit der Grapho
logie nicht nur vom Stande und Umfange des allgemeinen psychologischen Wissens, sondern auch von 
einer umgreifenden philosophisch begründeten Gesamtauffassung des Menschen und seiner Stellung 
in der Welt abhängt - vor allem aber von den Errungenschaften der Persönlichkeits- bzw. Charakter
forschung im engeren Sinne. 

Auf letztere etwas näher eingehend, ist im Zusammenhang mit der oben aufgeworfenen Frage 
zu bemerken, daß die Kenntnis der Prinzipien des Aufbaus der Person unerläßliche Voraussetzung 
aller charakterologischen, mithin auch aller graphologischen Bemühungen ist. 
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Das vorstehende, von Pophai übernommene Schema (Fig. I) soll das Prinzip des genetischen 
Schichtaufbaus der Person veranschaulichen. Im Grunde der altgriechischen Dreiteilung nach Leib -
Seele - Geist entsprechend, berücksichtigt es vornehmlich die besonderen Verhältnisse und Frage
stellungen der Graphologie, woraus bereits erhellt, daß die in diesem Schema aufgewiesenen Schichten, 
Anlagen, Wesenszüge usw. schriftpsychologisch mehr oder minder eindeutig erfaßt bzw. ermittelt 
werden können. In analoger Weise haben auch Rothaeker, Lerseh, Spranger u. a. den 
Aufbau der Person, des Charakters, der seelischen Strukturen und Gegenstandsschichten schematisch 

107 



dargestellt. Derartige Schemata haben freilich immer nur einen gewissen Orientierungs wert. Keines
falls dürfen die gemeinten Schichten, Strukturen, Eigenschaften der Person als feste, unveränderliche 
Bestände angesehen werden. Es ist stets zu bedenken, daß wir wesenhafte, überdies völlig unanschau
liche Lebensvorgänge oder -zusammenhänge nur dann }) begreifen« und »feststellen« können, wenn 
wir sie gedanklich isolieren, wenn wir sie gegeneinander abgrenzen. Das lebendige Geschehen hat 
nicht das mindeste mit tatsächlich abgrenz- und feststellbaren mechanischen Vorgängen gemein. Die 
Wirklichkeit des lebendigen Geschehens, also auch des Charakters, ist prozessualer Natur. Der 
Charakter ist nicht aus festen, unveränderlichen Elementen (Eigenschaften) zusammengesetzt; viel
mehr ist er ein in stetigem fluß befindliches, ständig sich wandelndes Spannungs- und Wirkgefüge 
eigener Gesetzlichkeit, dessen individuelle Besonderheit u. a. durch die Beschaffenheit der Erbanlagen, 
der Konstitution usw., wie auch durch umweltgegebene Wachstumsbedingungen, mithin durch viel
fältige, vielschichtige und polar aufeinander bezogene innere und äußere Wirkfaktoren bestimmt 
wird. 

Die Grundprinzipien des Aufbaus bzw. der Schichtung der Person können im Rahmen dieses Vor
trages nur äußerst knapp angedeutet werden. Das organische Leben unterscheidet sich in seiner 
Eigengesetzlichkeit wesenhaft vom Physisch-Materiellen, obgleich es von diesem abhängig ist. 
Ähnlich verhält sich das seelische Leben zum organischen Leben: zwar ebenfalls eigengesetzlich und 
übergeordnet, aber vom Organischen und vom Materiellen getragen. Der Geistesbereich basiert als 
höhere eigengesetzliche Seinsschicht wiederum auf den Schichten des Seelischen, des Organischen und 
des Physisch-Materiellen. Das Getragensein oder Aufruhen in diesem Sinne ist nach Nicolai Hart
mann als durchgängige Abhängigkeit des »Höheren« vom »Niederen« zu verstehen: ohne Leben 
kein Bewußtsein, ohne Bewußtsein keine geistige Welt. 

Die untere Schicht oder Teilstruktur, die Somatopsyche, umfaßt den Bereich des animalischen 
und vegetativen Lebens. Graphologisch ist diese Schicht bedeutsam (und bis zu einer gewissen Grenze 
erfaßbar) als der Urgrund der Instinkte, der Affekte, der Primitivreaktionen. Es ist die Schicht der 
»bewegenden Kräfte«, der vitalen Energie, der Antriebe, kurz, des Trieblebens. Diese Schichtseite ist 
der graphologischen Einsicht m. W. wie keiner anderen psychodiagnostischen Methode zugänglich. 
Das zweite »Geschoß«, die Schicht der Thymopsyche (der beseelten Tiefenperson), bezeichnet den 
Bereich des Gefühls- und Gemütslebens. Diese Schicht ist graphologisch ebenso tiefgreifend und 
erfolgreich zu erfassen wie der noetische oder geistige Oberbau, der den Bereich der Wachheit. der 
Bewußtheit, des Ich- oder Selbstbewußtseins, des Auffassens, des Denkens, des W ollens umfaßt. 

Mit einer dem bekannten Werke »Aufbau der Person« von Lersch entnommenen Zwischen
betrachtung soll zu der nunmehr sich aufdrängenden Frage, wie sich die Begriffe »Person« und 
»Charakter« zueinander verhalten, Stellung genommen werden: »C h ara k t e r ist die seelische 
Eigenart eines Menschen, wie sie sich, gleichsam von außen anvisiert, von derjenigen anderer 
Menschen abhebt. Charakter im Sinne der Charakterologie ist man im Vergleich mit der Mitwelt -
der eine ist so, der andere anders. Per s 0 n dagegen ist man in einem viel weiteren Bezug, nämlich im 
ontologischen Aufbau der Welt als einmaliges, unvertauschbares und unverwechselbares Sonder
wesen Mensch, das eben in den mannigfaltigen Vollzügen und Inhalten des Erlebens sein Dasein in 
und mit der Welt verwirklicht und erfährt. Da die Mitwelt zum Ganzen der Welt gehört, läßt die 
Betrachtung des seelischen Lebens unter dem Gesichtspunkt der Person auch den charakterologischen 
Aspekt voll zur Geltung kommen, ohne jedoch in ihm aufzugehen.« 

Während also dem Personbegriff ein weitumfassendes, insonderheit ein philosophisch-anthropolo
gisches Orientierungs bemühen zugrunde liegt, so dem Charakterbegriff ein jenes zwar notwendiger
weise einbegreifendes, jedoch vornehmlich auf die Erkenntnis der dauernd unterscheidenden 
Besonderheit des menschlichen Individuums abzielendes Forschungsbemühen. 

Das Hauptanliegen der charakterologischen Forschung und das in jedem konkreten Falle praktisch 
zu erreichende Ziel der graphologischen Diagnostik ist letztlich die Ermittlung der individuellen 
Charaktereigenschaften. Dabei kommt es, hier und dort, entscheidend darauf an, nicht etwa nur die 
verschiedenen Eigenschaften und Eigenschaftskomplexionen zu erfassen, sondern zumal die 
jeweiligen Abhängigkeitsbeziehungen, das gegenseitig fördernde oder hemmende Kräftespiel und 
den integrativen Wirkzusammenhang der Eigenschaften des individuellen Charakters aufzuhellen. 
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Kategorien der Charaktereigenschaften 

S T 0 F F 

Begabungen des Verstandes, 
des Gefühls und des Willens 

MENGEN-EIGENSCHAFTEN 

("Was. hat er mitgebracht?") 

ARTUNG 

Richtung der Antriebe -
System der Triebfedern 

RICHTUNGS-EIGENSCHAFTEN 
("Wodurch wird er zum 
Handeln getrieben?") 

GEFüGE 

Erregbarkeit des Willens 
und des Gefühls; Äußer
ungsfähigkeit. 
(Temperament, Affektivi
tät, Naturell) 
VERHÄLTNIS-EIGENSCHAFTEN 

("Wie reagiert er?") 

T E K TON I K 

AUFBAU-EIGENSCHAFTEN 
("Wie ist das Verhältnis 
der Eigenschaften zu
einander, aufbaufördernd 
oder -störend?") 

Fig.1I 

ASP E K T 

Außenseite gewisser 
Anlagen 

HALTUNGS-EIGENSCHAFTEN 

("Wie benimmt er sich?") 

FOLGE-EIGENSCHAFTEN 

("Wie verhält er sich 
gegenüber Anforderun
gen der Umwelt?") 

Das dem System von Klages entsprechende Ordnungsschema (Fig. 11) kennzeichnet die eh ara k
te r 0 log i s ehe n S ta m m beg r i f f e. Es ist zu beachten, daß die Eigenschaften jeder einzelnen der 
sechs Gruppen wohl zwar untereinander, nicht jedoch mit den Eigenschaften der anderen Gruppen 
unmittelbar zusammenhängen. Das mit Fig. 11 dargestellte Ordnungsprinzip ermöglicht es, die zahl
reichen sprachlichen Umschreibungen sämtlicher Eigenschaften menschlicher Charaktere kategorial zu 
erfassen, zu unterscheiden und die charakterologischen Strukturbereiche, Bezugspunkte und Umfelder 
der gemeinten Eigenschaften gewissermaßen topologisch zu bestimmen bzw. abzugrenzen. »Durch 
diese große Mannigfaltigkeit der Ebenen wird der Ort jeglicher Eigenschaft als Kreuzungspunkt 
zahlreicher Tendenzen fast eindeutig bestimmt, ehe überhaupt eine moralische Wertung in Aktion 
tritt« (P r i n z h 0 rn). Die nachfolgenden knappen Erläuterungen dürften dieses Ordnungsschema 
hinreichend verständlich machen. 

Den Stoff bzw. die Ma terie des Charakters bilden die Begabungen des Verstandes, des Willens 
und des Gefühls. Man ist mehr oder minder begabt - daher können Begabungseigenschaften auch 
als »Mengen«-Eigenschaften bezeichnet werden. Verstandes- und Willensbegabungen sind - freilich 
nur bis zur individuellen Leistungsgrenze - übungs- und entwicklungsfähig. Im Zusammenhang 
unseres Themas ist es von größter Wichtigkeit, daß dagegen Ge f ü his begabungen nie h t übungs
und entwicklungsfähig sind. Die graphologisch übrigens mit hinreichender Sicherheit erkennbare 
Schwäche der anlagemäßigen Vorbedingungen der Gemütsansprechbarkeit z. B. ist weder durch 
innere noch durch äußere Einwirkungen je zu beheben. Wo es aber an genereller Gefühlsbegabung, 
an seelischer Hingabekraft und Teilnahmefähigkeit mangelt, können sich begreiflicherweise negative 
Strebungen, insbesondere die Antriebe zum Bösen, um so ungestörter entfalten. Die mitgegebenen 
Begabungen bilden gewissermaßen ein Kapital, das im günstigsten Falle bis zur äußersten Grenze 
genützt, aber nicht vermehrt werden kann. 
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Die zweite Eigenschaftskategorie (A r tun g) umfaßt das System der Triebfedern (oder Interessen), 
d. h. die anlagemäßigen Willensursachen - oder genauer: die dispositionellen Bedingungen oder 
Richtungen des Wollens. Die Triebfedern sind nach Selbsthingebungs- und Selbstbehauptungs
strebungen zu unterscheiden und sodann nach sachlichen und nach persönlichen Interessen. Alle zu 
dieser wichtigsten Kategorie gehörenden Eigenschaften zeigen die Richtungen (daher »Richtungs«
Eigenschaften), Tendenzen und Motive des Handelns an. (Deren Erkenntnis und objektive Würdi
gung ist deshalb im allgemeinen und im besonderen für unser spezielles Anliegen von ausschlag
gebender Bedeutung.) 

Die dritte Kategorie umfaßt die Ge füg e -Eigenschaften, d. h. solche Eigenschaften, die den Ver
lauf der Lebensvorgänge angeben. Sie lassen sich durch das Verhältnis einer Antriebsgröße zu einer 
Widerstandsgröße ausdrücken und werden daher »Verhältnis«-Eigenschaften genannt. Zu ihnen 
gehören 

die persönliche Willenserregbarkeit (Temperament), 

die persönliche Gefühlserregbarkeit (Reagibilität, Affektivität) und 

das persönliche Kußerungsvermögen (Naturell). 

Zur vierten Kategorie gehören Eigenschaften des Auf bau s oder der Te k ton i k. Sie bezeichnen 
den Einklang oder die Gegensätzlichkeit der verschiedenen Anlagen oder Dispositionen. 

Die fünfte Kategorie umfaßt alle Eigenschaften des Be t rag e n s oder oden Asp e k t des Charakters. 

Zur letzten Kategorie gehören endlich solche Eigenschaften, die als Auswirkungsformen wechselnder 
Eigenschaftsgruppen im Hinblick auf Forderungen der Gemeinschaft sich ergeben (z. B. Redlichkeit, 
Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Anpassungsgabe usw.). Es sind also» F 0 I g e »-Eigenschaften. 

Die Beantwortung unserer Frage nach der Leistungsfähigkeit der Graphologie ist mit der vermut
lich zunächst überraschenden Feststellung abzuschließen, daß die Eigenschaften der drei erstgenannten 
Kategorien (Stoff, Artung, Gefüge) und deren Verhältnis zueinander (Tektonik) graphologisch 
unzweifelhaft mit weit größerer Sicherheit zu erfassen sind als die gerade im persönlichen Umgang 
gemeinhin sinnfällig sich erweisenden Haltungseigenschaften, welche insgesamt den Aspekt des 
Charakters kennzeichnen. Andererseits sind die Folgeeigenschaften ihrer Natur gemäß im allgemei
nen nur auf dem Umwege schwieriger charakterkundlicher Kombinationen mehr oder minder sicher 
zu erschließen. Bei dieser Gelegenheit ist jedoch zu vermerken, daß aus hier nicht zu erörternden 
Gründen eben dort, wo der schriftpsychologischen Erkenntnisfähigkeit gewisse Grenzen gesetzt sind, 
andersgeartete psychodiagnostische Verfahrensweisen, insbesondere projektive Testmethoden, prak
tisch durchaus erfolgreicher sein können, so daß sich hier die Gelegenheit zu fruchtbaren gegenseitigen 
Ergänzungen bietet. Dessen ungeachtet ist die Graphologie vor allem wegen ihres prinzipiell ganz
heitlichen Ansatzes, gen au er, wegen ihres unbestrittenen und unbestreitbaren Vermögens zur 
Erkenntnis des den nicht etwa moralischen, sondern biologischen Wert- und Sinngehalt der Charak
tereigenschaften erst eindeutig bestimmenden Grades der Lebensteilhabe und damit des Persönlich
keitsformats ihres Trägers - nicht zuletzt aber wegen der situationsungebundenen, au gen b li c k
li ehe n diesbezüglichen Orientierungs- und Aussagefähigkeit (I) - jeder testpsychologischen, 
überhaupt jeder anderen ausdrucksdiagnostischen Methode überlegen. 

Aus allem 0 ergibt sich, daß die Graphologie auf die Forschungsergebnisse der allgemeinen Psycho
logie und der Charakterologie angewiesen ist. Daraus folgt aber noch nicht zwingend, daß sie sich 
bestenfalls nur im Gleichschritt mit dem weiteren Vordringen eben dieser ihrer bedeutendsten 
Hilfswissenschaften entwickeln und als diagnostisches Instrument bewähren könne. Theoretisch und 
praktisch bietet die Graphologie durchaus die Möglichkeit, als selbständige Wissenschaft in selb
ständiger Forschung das charakterologische und allgemeinpsychologische Gesamtwissen zu mehren. 
Will man auch von der großartigen systematischen Grundlegung einer Charakterkunde durch den 
Schriftpsychologen Ludwig Klages in diesem Zusammenhang absehen, so lassen sich doch auch in 
jüngerer Zeit eigenständige psychologische und charakterologische Errungenschaften der rein grapho
logischen Forschung nachweisen. 

Darüber hinaus aber können wir uns heute auf sehr beachtliche Erkenntnisse der allgemeinen, der 
psychopathologischen und der psychiatrischen Persönlichkeitsforschung stützen. Mit dem heutigen 
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Wissens- und Erkenntnisstand der Er w ach sen e n psychologie verglichen, sind indessen - aller 
imponierenden und hoffnungsvollen Ansätze ungeachtet - die allgemeinpsychologischen, individual
und kriminalpsychologischen Erkenntnisse des Wesens und der spezifischen Problematik der 
jugendlichen Persönlichkei t m. E. rel~tiv schwach. Und das nicht ohne Grund, denn es ist 
unendlich viel schwieriger, Einblicke in das Seelenleben des Jugendlichen als in das des Erwachsenen 
zu gewinnen. Das Kind und der Jugendliche leben in einer anderen Welt als wir, wie z. B. Spranger 
in »Psychologie des Jugendalters« ausdrücklich feststellt. 

Spranger hat den Reifungsprozeß und die Eigengesetzlichkeit des Gesamtumbruchs und der 
seelischen Neuorganisation des Jugendlichen eingehend und eindringlich beschrieben. Eben wegen 
dieser Eigengesetzlichkeit und der jeweils individuell gearteten Problematik des Seelenlebens Jugend
licher, wegen der Mannigfaltigkeit der situativen Bedrängnisse des Jugendlichen, können die Erkennt
nisse und Begriffskategorien der Erwachsenenpsychologie m. E. nicht ohne weiteres übertragen 
werden. Es gibt aber übertragbare, mithin allgemeingültige theoretische Prinzipien und praktische 
Arbeitsmethoden. So gelten z. B. die Gesetze des Ausdrucks, des Leitbildes usw., mit denen insbeson
dere die Graphologie operiert, genau so für die Erschließung des Ausdrucksfeldes des Erwachsenen, 
wie für das des Jugendlichen oder des Kindes. 

Die Lebensfülle und Lebensteilhabe, d. h. die vitale Substanz der Persönlichkeit, das Vorhandensein 
oder der Mangel an Erlebnisfähigkeit, an generellen Gefühlen aller Art, an seelischen und geistigen 
Bindungen, an Hemmtriebfedern, die Widerstandskraft oder die Widerstandsschwäche gegen Ver
lockungen, die seelische Stabilität oder Labilität usw. äußern sich hier wie dort - auch graphisch - in 
durchaus analoger Weise. 

11. 

Dieser Vortrag kann und wird bestenfalls nur einige Aufschlüsse über die Grundlagen, die Bedeu
tung und ein e der Anwendungsmöglichkeiten der Graphologie in der kriminalistischen Praxis geben. 
Jeder Versuch, darüber hinaus das Arbeitsverfahren selbst - so etwa die Niveaubestimmung, die 
Methodik der analytischen Merkmalssondierung, die Anwendung ausdrucks- und charakterkund
licher Herleitungsprinzipien, die Technik der zugleich bedeutungseinschränkenden und urteilssichern
den Aufschlüsselung der Merkmalsdominanten bzw. der charakterologischen Primeigenschaften, oder 
gar die Regeln der psychodiagnostischen Auswertung des graphischen Gesamtbefundes - zu kenn
zeichnen, würde einen weit größeren Rahmen voraussetzen. Aus dem gleichen Grunde ist auch eine 
strenge Beschränkung auf nicht weiter zu begründende Teildarstellungen allerdings dominierender 
charakterologischer Grundzüge geboten, welche aus den nachfolgend wiedergegebenen Schriftproben 
jugendlicher Rechtsbrecher graphologisch ermittelt worden sind. Diesen graphologischen Skizzen 
werden die den Straf- und Gefängnisakten entnommenen, auf psychologisch-psychiatrische Unter
suchungen und zumeist langfristige Beobachtungen gestützten Persönlichkeitsbeurteilungen besagter 
Jugendlicher jeweils beigeordnet. Während jene durch diese zumeist volle Bestätigungen erfahren, 
wird man doch auch bemerken, daß gerade die problematischen Fälle gelegentlich in nicht unwesent
lichen Punkten graphologisch abweichend beurteilt werden. Derartige Fälle vor allem könnten und 
sollten zu gemeinsam (von Kriminalisten, Psychiatern, Psychologen und Graphologen) durchzufüh
renden Forschungsoperationen anregen. Außerdem wäre noch zu bemerken, daß vermutlich der 
Eindruck entstehen wird, manche der nachfolgenden Charakterskizzierungen seien nicht überzeugend 
oder nicht gänzlich widerspruchsfrei mit den erwiesenen Straftaten der also Beurteilten in Einklang 
zu bringen. In eben solchen Bedenken würden sich indessen nur die den Kriminalisten, den Richtern 
und den Strafvollzugsbeamten allzu bekannten Schwierigkeiten dieses unseres Anliegens bekunden. Das 
seelische, insonderheit das abartige seelische Leben und Erleben, Tun und Verhalten des Jugendlichen 
ist wohl nie eindeutig determiniert und nur in Ausnahmefällen genau zu bestimmenden Regeln 
angepaßt. Oft genug hat man erfahren, daß selbst äußerst elastisch angepaßte Fragestellungen, Ver
haltensanalysen usw. derartigen Schwierigkeiten durchaus nicht immer gäecht werden. Die Gefahr 
einer Fehlbeurteilung allzu leicht täuschender jugendlicher Reaktions- und Verhaltungsweisen kann 
dagegen durch die Mitverwertung der auf Grund des ni c h t mo d i f i z i erb are n Ausdrucksgehalts 
der Handschrift gewonnenen Einsichten weitgehend eingeschränkt werden. 
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Fig. In 

Die verbrecherische Tat des etwa zwanzigjährigen Urhebers der Schriftprobe Fig.III stellt einen in 
charakterologischer Hinsicht problematisch erscheinenden Musterfall dar. Der junge Mann hatte seine Groß
mutter in der Absicht aufgesucht, sie um 10,- DM für die Einlösung zweier vorbestellter Eintrittskarten zu 
einem »Bunten Abend« zu bitten, an welchem er mit seiner Freundin teilnehmen wollte. Von der Großmutter 
bewirtet, sah er sich aber derart gehemmt, die Bitte vorzutragen, daß er bereits geneigt war, auf den Wunsch 
Verzicht zu leisten. Als er jedoch die in hockender Stellung am Ofen hantierende Großmutter beobachtete, 
griff er - einer plötzlichen Eingebung folgend - zu einem Schürhaken und versetzte der Großmutter mit 
diesem zwei Schläge über den Kopf, um sie zu betäuben und zu berauben. Die Frau erhob sich schreiend und 
veranlaßte ihn damit zur Flucht. 

Der Schrifturheber entstammt gutsituiertem Elternhaus. Mit seinem Vater, der ihm ein monatliches Taschen
geld von 5,- DM gewährte, ist er wegen dessen Strenge verfeindet. Seine Mutter verwöhnte ihn; von ihr 
erhielt er auch kleine Geldzuschüsse. Er sagte u. a. aus, der Vater habe ihn nicht verstanden, - » ••• persönliche 
Dinge konnte ich nie mit ihm besprechen, ... nie konnte ich ihn um etwas bitten, denn da kam bestimmt wieder 
eine Gemeinheit raus, - mußte mich zusammennehmen, daß da nicht etwas passierte!« Die Freunde des 
Schrifturhebers konnten über reichlichere Geldmittel verfügen als er. 

Lebenslauf: 

Mittelschulbildung (mittlere Reife), Elektrikerlehrverhältnis ist wegen Arbeitskameradendiebstahls (10,- DM) 
vorzeitig abgebrochen worden. Anschließend Gelegenheitsarbeiten, schließlich Hilfsarbeitertätigkeit. Unter 
dem Druck seiner zunehmenden Hoffnungslosigkeit verschaffte er sich in Selbstmordabsicht Schlaf tabletten. 
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Mit einem homosexuellen Geschäftsmann, den er inzwischen kennengelernt hatte, reiste er nach Süddeutsch
land (wegen homosexuellen Delikts und Zechprellerei vorbestraft). Nach diesem kurzfristigen Zwischenspiel 
begab er sich, mittellos, in ein Hotel, wo er sein Leben durch Einnahme der Schlaf tabletten beenden wollte. 
Durch ärztliche Hilfe konnte er gerettet werden. Zuletzt wegen des geschilderten versuchten schweren Raubes 
nach §§ 249, 250 Abs. 1, Ziff. 1 StGB zu Jugendstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt. 

Gutachten des Gefängnispsychologen: 

Ein ausgereifter, etwas geltungsbedürftiger 21Jähriger. In seinem Denken und Erleben ist er sehr nüchtern, 
verstandesbetont und zur Skepsis neigend; sein Verhalten ist daher sehr beherrscht. Der Umwelt gibt er sich 
sehr höflich und er ist bestrebt, mit ihr gut auszukommen. Obwohl er sich bisher sehr zurückhielt, möchte er 
doch gern angesehen sein. Doch liegt der Schwerpunkt seines Selbstwertgefühls wohl weniger in diesem 
Bedürfnis nach Anerkennung, Achtung, Beifall (reines Geltungsbewußtsein), sondern mehr in dem Bewußtsein 
des eigenen Wertes. Vielleicht wird aus dem Mißverhältnis zwischen diesem Eigenwertgefühl und seiner 
gegenwärtigen Situation das etwas Unklare und Undurchsichtige seines Wesens bedingt. Weitere Beobachtung 
wird dieses Bild klären müssen. Seine intellektuellen Leistungen entsprechen ungefähr dem Altersdurchschnitt 
(mehr konkret-praktisch begabt). 

Graphologische Beurteilung: 

Der Schrifturheber ist nicht etwa - wie im Hinblick auf sein Verbrechen zu vermuten wäre - seelisch robust 
und derb, sondern im Gegenteil geradezu zart organisiert. Eine Geneigtheit zu ausgesprochen rohen oder 
gewalttätigen Exzessen ist demgemäß auch graphologisch nicht zu ermitteln, wenngleich zufolge seiner Gefühls
erregbarkeit und Irritabilität sehr wohl mit affektiven Reaktionen zu rechnen ist. Im Zusammenhang mit 
seiner bemerkenswerten Eindrucksfähigkeit, sinnlichen Ansprechbarkeit und Vorstellungsgabe sind offenbar 
entwicklungsbereite Ansätze zu wenn auch nicht gerade sehr tiefgreifenden und nachhaltig befruchtenden, so 
doch überaus sensitiven (freilich auch sentimental gefärbten) Erlebnis-, Stimmungs- und Reflexionsformen 
erkennbar, die sicherlich auch die immerhin bereits richtungweisenden »feinsinnigen« Regungen und ästhetisch
intellektuellen Neigungen des Schrifturhebers mitbestimmen werden. Sucht man schon nach Angriffspunkten 
einer künftigen pädagogischen Einflußnahme, so liegt es nahe, gerade diese Seite seines Charakters ins Auge 
zu fassen und von hier aus den Weg einzuschlagen, über den die Ansprache wenigstens einer Wertgefühls
komponente einen die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit und die Resozialisierung des Schrifturhebers u. U. 
fördernden Widerhall finden könnte. 

In der Gesamtanlage dieses Charakters dominiert unzweifelhaft die Verstandesbegabung. Vordergründig 
sind insbesondere die Fähigkeiten und Neigungen zur Kritik (aus welchen sich auch wohl die vom Gefängnis
"psychologen erwähnte selbstüberhebliche Haltung des Schrifturhebers in erster Linie herleiten dürfte). Zugleich 
ist damit schon angedeutet, daß die u. a. durch die Wachheit seines Intellekts, durch seine Eindrucksgeöffnetheit, 
nicht zuletzt durch sein starkes Selbstschätzungs-, Selbstdarstellungs- und Bedeutungsverlangen zwangsläufig 
geförderte Kritikbereitschaft nur sehr bedingt positiv zu bewerten ist, weil sie bislang entschieden weniger 
sachlichen als persönlichen Bedürfnissen bzw. reaktiven Nötigungen dient. Ob diesen und ähnlichen Charakter
schwächen pädagogisch begegnet werden kann, ist zwar noch nicht vorauszusehen, bleibt aber zu hoffen. Nach
drücklich ist indessen auf die Gefahr gegebenenfalls folgenschwerer Rückfälle hinzuweisen, die sich aus dem 
empfindlichen Mangel. an Widerstandsenergie, an Willenskraft überhaupt, und nicht minder aus der labilen 
Stimm- und Bestimmbarkeit des Schrifturhebers ergibt. Nach allem wäre noch zu bemerken, daß der Schrift
urheber sehr weich und zu eitler Selbstgefälligkeit, auch zu Selbsttäuschungen geneigt ist, und daß nicht wenige 
der aufgewiesenen Grundzüge und deren Umfeldeigenschaften seinem Charakter eine unverkennbare feminine 
Note geben. 

Abschließend soll nunmehr zu der freilich äußerst problematischen Frage nach den seelischen Ermög
lichungsgründen des Verbrechens dieses jungen Menschen Stellung genommen werden. Ausgehend von dem 
uneinheitlichen Persönlichkeits aufbau (hier als Tektonik des Charakters zu verstehen), ist zunächst festzu
stellen, daß die Verstandesvorherrschaft des Schrifturhebers bei der graphologisch eindeutig zu diagnosti
zierenden Schwäche seines Vitalgrundes, bei seiner Gefühlsansprechbarkeit und gleichzeitigen Kontaktarmut 
zu einer Gleichgewichtslabilität und demgemäß tiefgreifenden (konstitutionellen) Störbarkeit führen muß, 
über die auch die gemeinhin selbstbeherrscht wirkende Haltung nicht ganz hinwegtäuschen kann. Die Neigung 
zur (insbesondere vergleichenden) Kritik, zunächst wohl an dem von ihm gering geachteten, im weiteren 
Verlauf gehaßten Vater geübt, aber auch die kritische Beobachtung mehr Außenstehender, der eifersüchtige 
Vergleich mit besser situierten Freunden usw., mögen entscheidend dazu beigetragen haben, den Gegensatz zu 
seiner ihn vermeintlich oder wirklich nicht verstehenden und der eigenen Wertschätzung nicht gerecht 
werdenden Umgebung bis zur Unerträglichkeit zu verschärfen. Dergestalt wird er sich vermutlich mehr und 
mehr in eine reaktiv abwertende und verneinende Haltung hineinmanövriert hahen - oder besser: in eine 
zunehmend sich steigernde Gegensatzspannung zur gesamten Umwelt, welcher er zufolge seiner Vitalschwäche 
auf die Dauer nicht gewachsen war. Die aus dieser konfliktgebärenden Spannung sich ergehenden, nur schwer 
unterdrückten Affektregungen mögen sich schließlich »unterschwellig« zu gefährlichen Komplexen »verdichtet« 
und alsdann - im Zustande einer augenblicklichen Irritatjon - zu der besagten Kurzschlußreaktion geführt 
haben, die er später selbst als Folge eines momentanen Aussetzens seines Verstandes bezeichnet hat. 
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Fig.IV 

Fig. IV stellt die Reproduktion der Jugendschrift eines mehrfach vorbestraften Einbrechers und späteren 
Raubmörders, - Fig. V eine Schriftprobe des mit jenem bei verschiedenen Verbrechen, auch bei der Aus
führung des Raubmordes mitwirkenden Genossen dar. 

Als uns der Leiter einer Fürsorgeerziehungsanstalt die Schriftprobe Fig. IV seines ehemaligen Zöglings 
vorlegte, konnten wir auf Anhieb die Diagnose stellen: Debilität und schwerste kriminelle Gefährdung. 

Aus der Hausakte der betreffenden Anstalt ist folgende Beurteilungsnotiz zu entnehmen: »Kriminell ver
anlagter Junge mit stark psychopathischen Zügen, dem jedes ethische Empfinden fehlt. Seine Willensschwäche 
schaltet nachhaltige Beeinflussung aus. Unfähig zu jeglicher geistigen Tätigkeit.« 

Eine aus den Strafakten entnehmbare psychiatrische Beurteilung schließt mit der Feststellung: »Klassischer 
Fall einer asozialen Vererbungsreihe - gefühlsarmer, triebstarker, haltloser Psychopath mit Intelligenzdefekt.« 

Auf Grund einer früheren psychiatrischen Beurteilung ist der Urheber der Schriftprobe Fig. IV wegen 
angeborenen Schwachsinns (Debilität, an der Grenze der Imbezillität) aus der Fürsorgeerziehung entlassen und 
in Anstaltspflege gegeben worden. 

Wegen seiner letzten Straftat (Gemeinschaftlicher Raub mit Todesfolge, § 251 StGB) ist er als gefährlicher 
Gewohnheitsverbrecher zu einer Zuchthausstrafe von sieben Jahren verurteilt worden - der Tatgenosse, 
Urheber der Schriftprobe Fig. V, zu einer Zuchthausstrafe von vier Jahren. Der Staatsanwalt stellte 
Revisionsantrag. 

Er beanstandete u. a. die mildere Bestrafung des Urhebers der Schriftprobe Fig. V, indem er auf dessen 
größere Einsichtsfähigkeit und dessen erwiesene leitende Initiative bei der Tatplanung hinwies. 

Die psychologisch begründete Auffassung des Staatsanwaltes kann graphologisch uneingeschränkt bestätigt 
werden: während der Urheber der Schriftprobe Fig. IV infolge seines Intelligenzdefekts und seines erheblichen 
Mangels an ethischen Hemmtriebfedern negativen Beeinflussungen nahezu widerstandslos anheimfällt, zeugt 
die Schriftprobe Fig. V von einer vergleichsweise weit überlegenen Intelligenz, von hinreichender Einsichts
und Urteilsfähigkeit, ebenso von dem Vermögen und der Bereitschaft zu einem zielsicheren aktiven Handeln. 
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Fig. VI 

Der Urheber der Schriftprobe Fig. VI ist wegen Kraftfahrzeugdiebstahls in vier Fällen und wegen Garagen
einbruchs zu einer Jugendstrafe von 10 Monaten verurteilt worden. 

Gutachten des Gefängnispsychologen: 

Etwas überdurchschnittlich begabt, befindet er sich trotz seines Lebensalters von 21 Jahren noch in einer nicht 
abgeschlossenen Pubertätsentwicklung. In starkem Maße mit sich selbst beschäftigt, aufgeschlossen, sehr 
gefühlslebendig und hingabefähig, vermag er sich der Umwelt leicht anzupassen. Es ist zu erwarten, daß er mit 
zunehmender Entwicklung nicht mehr straffällig wird. 

Graphologische Beurteilung: 

Sehr schwache Vitalität; abnorm labiler, psychopathischer Charakter; relativ gute Begabungsanlagen, zumal 
des Intellekts, - aber erhebliche Willensschwäche. Den Nötigungen seines Trieblebens und seinen lebhaften 
Wunschbegehrungen nahezu widerstandslos ausgeliefert. Bei deutlich erkennbaren Differenzierungsansätzen 
sehr uneinheitlich und widersprüchlich, - noch weitgehend unausgerichtet, völlig undiszipliniertes Tun und 
Verhalten. 

In teil weisem Gegensatz zu der psychologischen Beurteilung wird graphologisch die Auffassung gestützt, 
daß der Schrifturheber ni c h t hingabe- und anpassungfähig im eigentlichen Sinne, sondern seiner Labilität, 
Widerstands- und Standpunktschwäche zufolge zwar hochgradig beeinflußbar, jedoch keinesfalls nachhaltig 
positiv zu beeinflussen und zu steuern ist. 

Allzu leicht ist in diesem Falle allerdings die lediglich auf Substanzarmut und mangelnder Tiefe des Erlebens, 
nicht aber auf seelischer Aufgeschlossenheit beruhende Gefühlserregbarkeit des Schrifturhebers zu verkennen 
und mit Hingabefähigkeit zu verwechseln. Wie man aber überzeugt sein darf, daß der wirkliche Sachverhalt 
graphologisch schon frühzeitig zu erkennen gewesen wäre, so ist auch mit einiger Sicherheit zu erwarten, daß 
die Lebens- und Erlebnisarmut dieses vielfarbig schillernden (hysteriformen) Charakters sich bei längerer 
Beobachtung eindeutig erweisen wird. 
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Fig. VII 

Der Urheber der Schriftprobe Fig. VII wegen schweren Dieb- und Einbruchdiebstahls wiederholt vorbestraft, 
erhielt zuletzt wegen Autoberaubung und Diebstahls eine Jugendgefängnisstrafe unbestimmter Dauer 
(mindestens 9 Monate, höchstens 4 Jahre). 

Gutachten des Gefängnispsychologen: 

Intellektuelle Leistungen etwas unter dem Durchschnitt (auffallend gut ist die Fähigkeit zur räumlichen 
Vorstellung). Verhalten in der Gruppe unbeherrscht, albern, kindisch. Die Gefühle des Zurückgesetzt- und 
Nichtverstandenwerdens beschäftigen ihn so sehr, daß es anscheinend. nicht zu einer Auseinandersetzung mit 
geistigen Werten gekommen ist. Er hat nur wenig Interessen entwickelt; sein Streben ist sehr labil und wenig 
ausdauernd, unbeständig. Da er sehr unselbständig im Denken und Urteilen ist, wird er durch Einflüsse 
anderer immer gefährdet, obwohl er keineswegs als »kriminell« zu bezeichnen ist. 

Graphologische Beurteilung: 

Diese Handschrift stellt ein graphologisches Musterbeispiel der Primitivität, Triebgebundenheit und halt
losen Willensschwäche dar. Jede nur mögliche Seelenregung dieses jungen Menschen wird offenbar beherrscht 
oder wesentlich mitbestimmt von seiner animalischen Dumpfheit und sinnlich-erotischen Ansprechbarkeit. 
Sehr bedeutsam ist auch der Mangel an Anpassungs- und Leistungsbereitschaft, an Einordnungsfähigkeit und 
Ordnungsstreben. Im übrigen können die psychologischen Feststellungen auch graphologisch bestätigt werden. 
Eine graphologische Frühdiagnose der erheblichen Verwahrlosungsgefahr wäre in diesem Falle mit Sicherheit 
möglich gewesen. 
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Fig. VIII 

Der Urheber der Schriftprobe Fig. VIII, wegen Unterschlagungen, Scheckfälschungen großen Stils und homo
sexueller Umtriebe zu einer Jugendgefängnisstrafe unbestimmter Dauer (mindestens 9 Monate, höchstens 
4 Jahre) verurteilt, entstammt guten Verhältnissen. Aus sämtlichen Beurteilungen geht hervor, daß er über
heblich und geltungsbedürftig ist, daß er zu Verschraubt- und Verstiegenheiten neigt und vornehme Ambitio
nen hat. 

Aus der Begründung des Gerichtsurteils : 

» •••• Die Persönlichkeit des Angeklagten gibt zu schwersten Sorgen Anlaß. Seine bisherige Lebensführung 
zeigt nicht nur einen Hang zu Unredlichkeiten, sondern auch eine Befähigung zu Schwindeleien, die als kunst
fertig bezeichnet werden kann. Er lügt wie gedruckt, und zwar überzeugend. Der Anlage nach Schwindler, 
Betrüger mit starkem hochstaplerischem Einschlag.« -

Im psychiatrischen Gutachten 
wird hervorgehoben, daß sich hinter seiner selbstbewußt erscheinenden Haltung eine ängstliche, zu Mißtrauen 
bereite, zum Teil unter Minderwertigkeitsemp:6.ndungen leidende, andererseits sehr ehrgeizige Persönlichkeit 
verbirgt, die gemütsmäßig wenig tief veranlagt ist und deren Reueemp:6.ndungen nicht nachhaltig sind. 

Graphologische Beurteilung: 

Die richterlichen und psychiatrischen Begutachtungen decken sich mit dem graphologischen Urteilsergebnis. 
Jeder Graphologe wird an Hand der Schriftprobe Fig. VIII sozusagen auf Anhieb das bedeutende Mißverhält
nis von Sein und Schein, von übersteigertem Geltungsdrang und bohrenden Insuffizienzgefühlen ebenso sicher 
erkennen können wie den graphischen Ausdruck der tiefgreifenden Verlogenheit und der Tendenz zur über
kompensation und zu Selbst- und Fremdtäuschungen. Ebenso offenkundig stellt sich aber auch graphisch die 
Labilität der Grundstruktur dar und vor allem - so zum Beispiel in der Unausgiebigkeit des Antriebs, in der 
Schwäche des Rhythmus, in der Artung des spannungslosen, gleichwohl brüchig-pastösen Striches - die außer
ordentliche Vitalschwäche, welche letztlich das Versagen und Abgleiten des Schrifturhebers verständlich macht. 
Die Gefährdung und die kriminelle Veranlagung dieses Jugendlichen hätte man gewiß schon frühzeitig 
diagnostizieren können. Ob hier pädagogische Maßnahmen und Stützungen erfolgreich sein werden, ist nicht 
vorauszusehen, doch legt der gesamte, vorstehend nur angedeutete graphologische Befund eher eine ungünstige 
Prognose nahe. 
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Fig. IX 

Fig. IX stellt die Schriftprobe eines Jugendlichen dar, der wegen versuchten schweren Raubes (bedrohte 
einen Taxichauffeur mit Pistole) und Diebstahls zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt worden ist. 

Gutachten des Gefängnispsychologen: 

Er bietet charakterologisch ein sehr uneinheitliches Bild. Seiner relativ guten intellektuellen Begabung steht 
ein erheblicher Rückstand seiner emotionalen Entwicklung gegenüber, die sich in einem betonten Streben nach 
Sensationen, Abenteuern und Gefahren und in der Unausgeglichenheit und Labilität seiner Strebungen wider
spiegelt. Während er sich bemüht, nach außen gleichgültig, erhaben, nüchtern und mit »stoischer Ruhe« zu 
erscheinen, ist er sich innerlich - angesichts der erlebten gegensätzlichen Antriebe - vollkommen unklar über 
sich selbst. Er beobachtet sich und die Reaktionen der Mitmenschen sehr genau, in der Hoffnung, Klarheit zu 
erhalten. Da sich ihm offenbar im Elternhaus (tyrannischer Vater, nervöse Mutter) ein Geborgenheitsgefühl 
nicht entwickeln konnte und es daher an Enttäuschungen nicht fehlte, erhält diese reflektierende Einstellung 
eine stark mißtrauische Note. 

Graphologische Beurteilung: 

Bei entschiedenem Mangel sowohl an Willensbegabung als auch an überpersönlichen Wertbindungen und 
ethischen Hemmtriebfedern dominiert in diesem Charakter eine starke Triebhaftigkeit. Zugleich stimmungs
labil und grobschlächtig-undifferenziert, ist er offenbar einstweilen nur auf derbe Sinnesreize ansprechbar. 
Obwohl es ihm keineswegs an Eindrucksfähigkeit gänzlich fehlt, sind doch die Voraussetzungen zu wert
bezogenen Gefühlsregungen recht schwach entwickelt. Um so ausgeprägter sind dagegen das Bedürfnis nach 
Geltung, ja nach fremder Bewunderung seines vermeintlichen Elans und die Geneigtheit zu gegenwärtig 
schwer qualifizierbaren heimlichen oder offenkundigen Protestverhaltungen, welche aber u. E. auch nur oder 
doch vorwiegend als beifallslüsterne Demonstrationen eines flegelhaft-jugendlichen Kraftmeiertums zu 
bewerten sein dürften. Wie dem auch sei, seine Einordnungsbereitschaft und -fähigkeit sind bislang in bedenk
lichem Ausmaße eingeschränkt. Dennoch geben alle minderen Züge, die aus der einigermaßen chaotisch 
anmutenden Struktur und Verfassung dieses u. E. noch unausgereiften Charakters resultieren, durchaus keinen 
zwingenden Anlaß zu einer ungünstigen Prognose. Zumindest ist abzuwarten, ob er nach erfolgter Abklärung 
des »Gärungsprozesses« geeignet erscheinenden Erziehungseinflüssen unzugänglich bleiben wird. 
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Der 17jährige Urheber der Schriftprobe Fig. X ist wegen gewerbsmäßiger Unzucht (§ 175) und Dieb
stahls pp. zu einer Jugendgefängnisstrafe unbestimmter Dauer (mindestens 1 Jahr, höchstens 4 Jahre) verurteilt 
worden. 

»Seine Schulleistungen waren sehr schwach. Seit seinem 14. Lebensjahre immer wieder grundlos von zu Hause 
fortgelaufen, ist er wenigstens in vier Fällen wegen Unzucht mit Männern, außerdem wegen Gelegenheits
diebstahls, straffällig geworden« (a. d. Urteilsbegründung). 

Laut ps y chi a tri s c her Be u r t eil u n g, welcher sich das Gericht anschloß, » ... hat er die intellektuelle 
und sittliche Reife eines 14jährigen. Er lernte nur widerwillig und unter Zwang. Seine raffinierte kriminelle 
Betätigung beweist, daß er voll zurechnungsfähig und verantwortlich ist.« 

In einem weiteren psychiatrischen Gutachten wird hervorgehoben: »Es ist gefährlich, daß er noch keine 
heterosexuellen Bindungen irgendwelcher Art hatte und daß die homosexuelle Triebhaltung fixiert ist .... 
Es ist ungünstige Prognose zu stellen.« 

Geraume Zeit nach seiner Verurteilung und Gefängniseinweisung erklärte er in einem seelischen Ausnahme
zustand dem Gefängnispsychiater, er habe einen 14jährigen Jungen, den er in der Nähe der EIbe (Ostzone) 
getroffen habe, getötet; nachdem sich dieser geweigert hatte, dem Ansinnen des Schrifturhebers zu entsprechen, 
habe er ihn bis zur Bewußtlosigkeit gewürgt, dann mißbraucht und anschließend in die EIbe geworfen. Ob er 
noch lebe, wisse er nicht, - » ... er rutschte die Böschung hinab, und ich kann mich besinnen, daß das Wasser 
aufklatschte.« 

Aus den Anstaltsakten ist über die Ergebnisse der weiteren Verfolgung dieser Selbstbezichtigung nichts zu 
entnehmen. Das betreffende Ermittlungsverfahren ist jedenfalls von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. 

Gu tach ten des Gefängnispsychologen : 

Unklarer Gesamteindru<k, merkwürdig weinerlich - weich, völlig ziellos, scheinbar noch ansprechbar, 
geschwätzig, schreibt viel, dagegen arbeitsleistungsschwach. 

Graphologische Beurteilung: 

In diesem Charakter herrscht nicht primär Stärke des Trieblebens vor, vielmehr dominiert auch hier (wie 
bei fast allen untersuchten Fällen) die Schwäche des Willens. Es fehlt weitgehend an Substanz und an einem 
regulierenden, steuernden Prinzip, jedoch nicht an Verstandesbegabung und intellektueller Einsicht. Die 
Einsichtsfähigkeit bleibt indessen zufolge der anlagebedingten Schwäche des zügelnden (passiven) Willens, d. h. 
wegen des Mangels an Ausdauer, Stetigkeit und Selbstbeherrschungsfähigkeit, ohne positive Wirkung. Der 
Schrifturheber wird daher zum Spielball jeder seiner Triebregungen und jeder äußeren, ,zum al sinnlich
erotischen Lo<kung. Er ist mithin hochgradig verführbar und infolge seiner allgemeinen Labilität, Erlebnis
armut und Wertblindheit in der eigentlichen Bedeutung des Wortes gesinnungsschwach. In graphologischer 
Sicht erscheint er als ein schwerlich resozialisierbarer Fall. 

Mit den vorstehenden Ausführungen sollte wenigstens ein annähernder Begriff darüber vermittelt 
werden, was Graphologie ist und was sie gemäß ihren Grundlagen und Methoden leisten k a n n. 
Mit den Anwendungsbeispielen aus der Praxis sollte gezeigt werden, was die Graphologie im beson
deren Zusammenhang mit dem hier behandelten Thema, also im Dienste der Persönlichkeitserfor
schung gefährdeter und krimineller Jugendlicher leisten k ö n n t e - wenn man die noch bestehende 
Skepsis überwinden und die Graphologie der Kriminalistik, der Sozial- und Heilpädagogik in größe
rem Ausmaße als bisher dienstbar machen würde und wenn man ihr Gelegenheit gäbe, ihre 
Leistungsfähigkeit bereits im Rahmen der Schul-, Hilfsschul- und Erziehungsanstaltsarbeit, in der 
Erziehungs- und Berufsberatung, eventuell auch in der Gerichtspraxis, unter Beweis zu stellen. 

Sind wir heute schon nachweislich in der Lage, schriftpsychologisch wesentliche charakterologische 
Voraussetzungen der Gefährdung Jugendlicher zu ermitteln, so sind wir darüber hinaus auch zu der 
optimistischen Erwartung berechtigt, auf dem Wege künftiger graphologischer Spezialforschung zu 
einem umfassenderen und vertieften Verstehen abgleitender oder in Schuld verstrickter Jugendlicher 
zu gelangen und eben damit auch die Möglichkeiten einer erfolgreicheren Vorbeugung jugendlicher 
Kriminalität erweitern zu können. 

Wenn es diese Arbeitstagung u. a. erwiesen hat, wie notwendig es ist, die jugendpsychologische 
Arbeit und Forschung aller beteiligten Wissensdisziplinen weiterhin zu fördern und sie mit allen 
verfügbaren Mitteln auf breitester Front zu betreiben, so sollten meine Ausführungen nahelegen, 
daß es an der Zeit ist, auch der Graphologie den ihr gebührenden Platz an dieser Front einzuräumen. 
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Vernehmung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden 
als Beschuldigte und Zeugen 

Regierungs- und Kriminalrat Es ehe n ba eh, 
Bundeskriminalam t Wiesbaden 

Der Altmeister der Kriminalistik, Hans G roß, leitet seine Lehre über die Vernehmung mit der 
Forderung ein, der Sachbearbeiter habe sich durch die Vernehmung so eingehend über den Hergang 
der Tat zu unterrichten, als habe er ihn mit eigenen Sinnen wahrgenommen. »Er hat dafür zu 
sorgen, daß alles berührt und besprochen wird, was für den vorliegenden Fall von Wichtigkeit 
ist und daß nichts übersehen bleibt.« Und ein anderer bekannter Kriminalist, Hell w i g, betont: 
)} Wer will, daß andere ihm ihr Herz öffnen, der muß ein gütiges Herz haben, der muß ein tiefes 
Verständnis für das Menschliche und Allzumenschliche besitzen und muß dies in der ganzen Art, 
wie er dem Zeugen oder dem Beschuldigten entgegentritt, auch erkennen lassen.« 

Diese beiden Sätze seien meinem Vortrag vorangestellt. Sie weisen darauf hin, daß die Persön
lichkeit, das Wissen und Können des Vernehmenden von ausschlaggebender Bedeutung für den 
Erfolg einer Vernehmung sind und erinnern - auf unser Thema bezogen - daran, daß es bei 
der Vernehmung von Kindern und Jugendlichen auf ein ganz besonderes Maß von Einfühlungs
vermögen, Verständnis, Takt und Geschick ankommt. 

Da in der Persönlichkeit des Vernehmungsbeamten der Schlüssel zum Erfolg liegt, soll wenigstens 
stichwortartig auf die persönlichen und sachlichen Vorbedingungen eingegangen werden, die ein 
guter Vernehmungsbeamter gemeinhin erfüllen muß. 

Der Vernehmende muß Ge set z es k e n n t n i s besitzen, sonst ist es ihm nicht möglich, die 
einzelnen Tatbestandsmerkmale des Strafgesetzbuches oder die der Neben- und Spezialgesetze 
herauszuarbeiten. Er würde ins Uferlose vernehmen und möglicherweise zu einem Ermittlungs
ergebnis kommen, das dem wahren, objektiven und subjektiven Tatablauf nicht entspricht. Nicht 
weniger wichtig ist für den Kriminalisten die Strafprozeßordnung, die ihm Befugnisse einräumt, 
aber auch Verbote auferlegt, von denen in diesem Zusammenhang besonders die Bestimmungen 
des § 136 a zu erwähnen sind. Damit nicht genug, ist der kriminalpolizeiliche Dienst nur dann 
erfolgreich auszuüben, wenn die für den inneren Dienstbetrieb herausgegebenen Erlasse und Ver
fügungen beherrscht werden, die unter der Bezeichnung Kriminaldienstkunde ein Kernstück 
unserer Fachausbildung sind. 

Der Vernehmende muß ferner über 0 r t s - und Per so n e n k e n n t n i s verfügen. Er soll Land 
und Leute seines Amtsbereichs, ihre Mentalität, Lebensweise und Gebräuche kennen und möglichst 
auch den landesüblichen Dialekt sprechen. Für den Einzelfall ist umfangreiches W,issen über die 
beteiligten Personen und ihre Umwelt von Nutzen, bei Rückfälligen, die auch bereits unter 
Jugendlichen und Heranwachsenden zu finden sind, ist die Kenntnis ihres kriminellen Lebenslaufes 
unerläßlich. 

Ermittlungen und Vernehmungen werden aber immer erst beginnen können, wenn der Ver
nehmende das bis zu diesem Zeitpunkt Veranlaßte kennt. Die Aussagen eines Beschuldigten oder 
Zeugen können auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit nur geprüft werden, ihnen können erst 
dann Hinweise gegeben und Vorhalte gemacht werden, wenn der Vernehmende jede Einzelheit 
des Tatortberichtes, der Vernehmungsniederschriften, der Gutachten, Ermittlungs- und Fahndungs
berichte kennt, also wenn er genaueste Aktenkenntnis besitzt. 

Da Jugendliche und Heranwachsende mit Ausnahme der höheren Schüler bereits in den Arbeits
prozeß eingeschaltet sind, ist es auch für den Jugendsachbearbeiter unumgänglich notwendig, sich 
über alle beruflichen Gegebenheiten zu informieren, die in Beziehung zu Tat, Täter und Zeugen 
stehen. Er muß beispielsweise wissen, wie am Tatort gearbeitet wurde, welche Funktionen ein 
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Zeuge ausübte, wie das Handwerkszeug des Beschuldigten aussah usw. Ist er über diese Punkte 
unterrichtet, können ihm Zeugen und Beschuldigte nichts vormachen; sie werden dies gar nicht 
erst versuchen, wenn sie merken - oft staunend, oft dies aber auch als selbstverständlich voraus
setzend -, daß der Vernehmungsbeamte die Materie beherrscht. 

Die bisher genannten Kenntnisse kann sich jeder Beamte mit Fleiß, Geduld und Ausdauer 
erwerben, drei Eigenschaften, die gefordert werden müssen. Selten stellt sich der Erfolg sofort 
oder in Kürze ein. Meist bedarf es längerer, planmäßiger, zäher Arbeit, um nach ständiger über
prüfung, Ergänzung und Berichtigung der getroffenen Maßnahmen schließlich zum Ziel zu kommen. 

Der Praktiker weiß, daß gerade der Vernehmungsbeamte reichlich Gelegenheit hat, sich in Aus
dauer und Geduld zu üben. So mancher Zeuge oder Beschuldigte ist erst nach zeitraubenden 
Bemühungen zum Sprechen zu bringen, andere reden wie ein Wasserfall und doch gilt der Grund
satz: Zuhören und ausreden lassen! Es gehört zum »täglichen Brot« des Vernehmungsbeamten, 
daß das mühsam in stundenlangen Vernehmungen Errungene oft späteren Nachprüfungen nicht 
standhält oder bei der nächsten Vernehmung widerrufen wird; das darf ihn aber nicht entmutigen. 

über die Menschenkenntnis hat Professor Dr. Herwig eingehend referiert. Der Kriminalbeamte 
sollte über sie in möglichst hohem Maße verfügen, denn ohne gut e Me n sc he n k e n n t n i s ist 
eine richtige Menschenbehandlung nicht möglich. 

Damit kommen wir zu einer der wichtigsten Voraussetzungen für die Durchführung einer 
erfolgreichen Vernehmung. Der Vernehmende muß psychologisches Verständnis und 
Ein f ü h I u n g s ver m ö gen besitzen. Er muß in der Lage sein, .. mit dem zu Vernehmenden Kon
takt zu bekommen. Das wird nur zu erreichen sein, wenn er ihm menschenfreundlich, vorurteilslos, 
frei von Erregung entgegentritt und wenn er Kinder und Jugendliche nicht als »kleine Erwachsene« 
wertet, sondern sie »kind- und jugendgemäß« behandelt und vernimmt. 

Der Kriminalbeamte ist weder Richter noch Moralprediger und hat sich jeden Werturteils zu 
enthalten. Er wird das Vertrauen des Vernommenen in eine objektive Aufnahme und Bewertung 
des Gesagten nur erreichen, wenn er ruhig und sachlich auf die gegebenen Antworten eingeht. 
Vertrauen aber ist notwendig, wenn ein seelisch gehemmter, aufgeregter, mißtrauischer Mensch 
sprechen und sein Innerstes offenbaren soll. Aufgeschlossenes Verhalten, taktisch richtige Aus
spielung der Beweismittel im psychologisch geeigneten Augenblick und Hilfestellung durch ent
sprechende Fragen und Hinweise werden die Geständnisbereitschaft herbeiführen und die Aussage 
fördern. 

Das Erfühlen der Situation, das schnelle Kontaktfinden und die richtige Art der Menschen
behandlung im Einzelfall kann in letzter Vollendung nicht erlernt werden. Erfahrung, Wissen um 
die einschlägigen Fragen und eifriges Bemühen können jedoch zum großen Teil ersetzen, was 
anlagemäßig nicht mitgegeben ist. 

Wenden wir uns nun dem eigentlichen Thema zu, so drängt sich zunächst die Frage auf: Wel
chen Wert kann man den Aussagen von Kindern und Jugendlichen beimessen? 

Die Ansichten darüber waren in den verflossenen Jahrzehnten stärksten Schwankungen unter
worfen. Zunächst hatte man die allgemein verbreitete Meinung, daß gutwillige Zeugen objektiv 
wahrheitsgemäß berichten, auch auf Kinderaussagen bezogen. Als Erfahrungen und wissenschaft
liche Untersuchungen aber zahllose Fehlermöglichkeiten aufdeckten, verfiel man in das Gegenteil, 
den Aussagen von Kindern und Jugendlichen jeden Beweiswert abzusprechen. 

Die Praktiker, Organe der Justiz und Polizei, der Jugenderziehung und Jugendfürsorge waren 
es, die schließlich feststellten, daß die Wahrheit in der Mitte liegt und daß die Schwierigkeiten in 
dem Er k e n n e n von Feh 1 e r q u e 11 e n bei Kinderaussagen nicht größer als bei allen Zeugen 
überhaupt sind. Mönkemöller hebt hervor: »Auf das dringendste ist immer wieder davor zu 
warnen, die Aussagen der Kinder ausnahmslos als unbrauchbar zu verwerfen. Das trifft bei den 
Kindern noch weniger zu als bei Jugendlichen.« Zu berücksichtigen ist jedoch immer, daß den 
Kindern noch die erforderliche Erfahrung fehlt, um das Wahrgenommene zu verstehen, um es 
richtig einzuordnen. Sie werden deshalb vielfach auch nicht imstande sein, ihre Wahrnehmungen 
so zu machen, daß sie sie einem Dritten in brauchbarer Weise übermitteln können. 

Vor allem aber wirken manche Fehlerquellen, wie insbesondere Suggestion Und Phantasie, im 
allgemeinen doch noch erheblich stärker auf sie ein als auf Erwachsene. Hell w i g glaubt daher sagen 
zu dürfen, daß der jugendliche Durchschnittszeuge weniger verläßlich ist als der erwachsene Durch
schnittszeuge. Me i ne r t, der auch zu dem Schwierigkeitsgrad der Kindervernehmungen Stellung 
nimmt, kommt zu dem Schluß: »Gewiß wird man an die Vernehmung von Jugendlichen mit aller 
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Vorsicht, mit einem umfassenden theoretischen Wissen, mit Takt und Fing{.rspitz\!ngefühl heran
gehen müssen. Aber mit diesen Voraussetzungen sind Kindervernehmungen nicht schwieriger als die 
Vernehmungen von Erwachsenen.« 

Kinder, die mit Rücksicht auf die Strafmündigkeitsgrenze von 14 Jahren immer nur als Zeugen 
und niemals als Beschuldigte vernommen werden dürfen, sind vollgültige Zeugen und ihre Aus
sagen vollgültige Beweismittel. Eine andere Frage ist es, welchen Beweiswert man den einzelnen 
Aussagen zuerkennen kann. Nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung hat das Gericht 
die Möglichkeit, einer Kinderaussage vollen Glauben zu schenken und ihr entgegenstehende Bekun
dungen Erwachsener als entkräftet anzusehen. 

Da der Beweiswert von Kinderaussagen nur zu gerne bestritten und angefochten wird, ist es 
zweckmäßig, zu versuchen, die Kinderaussagen durch weitere Beweismittel zu stützen und zu 
bekräftigen. Gelingt es, im Zuge der Vernehmung neue Hinweise auf Zeugen oder sonstige An
haltspunkte zu bekommen, so kann der Beschuldigte möglicherweise ohne die Kinderaussage 
überführt werden, auf jeden Fall wird jedoch die Glaubwürdigkeit des Kindes bestätigt. 

Die Bearbeitung von Straffällen, in denen Kinder oder Jugendliche als Zeugen oder Beschuldigte 
eine Rolle spielen, muß sos c h n eIl wie m ö g 1 ich in Angriff genommen werden. Es soll dadurch 
vermieden werden, daß das Erlebte in der Erinnerung der Kinder und Jugendlichen verblaßt und 
sie in unerwünschter Weise beeinflußt werden, so daß sie Erlebtes und Besprochenes nicht mehr zu 
unterscheiden vermögen. 

Vorgeladene Kinder und Jugendliche dürfen keinesfalls unnötig auf ihre Vernehmung warten, 
damit nicht noch kurz davor absichtlich oder unabsichtlich Unsicherheit in das Erinnerungsbild 
ihrer Wahrnehmungen hineingetragen wird. Sie sind von den Erwachsenen, die in gleicher Sache 
vorgeladen sind, zu trennen und bis zum Beginn ihrer Vernehmung mit Spielsachen, Bilderbüchern, 
Zeitschriften u. ä. abzulenken und zu beschäftigen. Ebenso müssen sonstige Personen, schon ver
nommene Zeugen, Spielgefährten oder Mitschüler ferngehalten werden. 

Pol i z eil ich e V 0 rl a dun gen von Kin der n bis 14 J a h ren sind stets an die Erz i e -
h u n g s b er e c h t i g t e n zu richten, denen anheimzustellen ist, ihre Kinder zu begleiten. Bei 
Jugendlichen ist ggf. entsprechend zu verfahren. Während der Vernehmung sollen Erziehungs
berechtigte oder andere an der Erziehung interessierte Personen in der Regel nicht zugegen sein, 
da Kinder und Jugendliche in Gegenwart Dritter - vor allem von Respektspersonen - fast aus
nahmslos befangen sind und mit der Aussage zurückhalten. Auf Wunsch kann den Erziehungs
berechtigten nachträglich das Vernehmungsergebnis bekanntgegeben werden, so weit das mit den 
kriminalistischen Belangen vereinbar ist. Die Erfahrungen lehren übrigens, daß geeignete Ver
nehmer auch ohne Anwesenheit der Mütter mit kleinen Kindern gut auskommen. 

Im Interesse der Wahrheitsfindung ist eine wiederholte Befragung der kindlichen und jugend
lichen Zeugen zu vermeiden. Darum ist die erste Vernehmung sorgfältig vorzubereiten und so 
erschöpfend wie möglich zu gestalten. Sie muß absolut einwandfrei mit Umsicht und Sachkunde 
erfolgen. 

Die vorstehend genannten Weisungen waren bereits in dem 0 r g an isa t ion se r laß übe r 
die Weibliche Kriminalpolizei vom 24.11. 37 enthalten. Da diese Richtlinien noch 
heute als richtig anzuerkennen sind, werden sie als Anlage abschriftlich wiedergegeben. 

Werden während der ersten Vernehmung Fehler gemacht, so ist es schwer, wenn nicht unmöglich, 
sie später wieder gutzumachen. Es klingt hier die alte Weisheit durch, daß die ersten Schritte oft 
die entscheidenden sind. Dies gilt sowohl für die Erforschung des objektiven Tatbestandes als auch 
für die Vernehmungen. Es zeigt sich dabei die schwere Verantwortung, die auf den Kriminal- und 
Polizeibeamten lastet, denn sie sind es, die den »ersten Angriff« und die ersten Vernehmungen 
führen und damit meist schon dem Ermittlungsverfahren die entscheidende Richtung geben. Die 
einmal befahrenen Gleise später zu verlassen, fällt schwer, zum al sich nicht immer falsche Weichen
stellungen, also Fehler, ohne weiteres erkennen lassen. 

Besondere Rücksicht ist auf die große Ablenkbarkeit der kleinen Zeugen zu nehmen, denn 
alles Geheimnisvolle, Unerklärliche interessiert sie brennend. Einmal abgelenkt, hat man nachher 
ganz erhebliche Mühe, sie wieder zur Sache zu bringen. Schußwaffen, technisches Gerät, ja selbst 
Schreibmaschinen müssen verwahrt werden. 

Ein llJähriger, der auf einer Gendarmeriestation vernommen werden sollte, war durch die dort 
in Reihe unter den Tschakos hängenden Pistolen so abgelenkt, daß ihm erst eine Waffe gezeigt, 
auseinandergenommen und erklärt werden mußte, bevor er sich auf eine Antwort konzentrieren 

125 



konnte. Das Schreiben auf der Maschine war einem 8jährigen Mädchen so interessant, daß wir uns 
mit ihm erst richtig unterhalten ko"nnten, nachdem es einige Minuten hatte selber tippen dürfen. 
Und ein 13jähriger Junge war nicht zu halten, als bei der der Dienststelle gegenüberliegenden 
Hauptfeuerwache Alarm gegeben wurde. Gemeinsam mußte erst dem Ausrücken der Feuerlösch
züge zugesehen werden, bevor die Befragung fortgesetzt werden konnte. 

Auch Amtspersonen, die außer den Vernehmungsbeamten zugegen sind, können stören. Es ist 
daher darauf zu achten, daß während der Vernehmung niemand das Zimmer betritt und die 
Ferngespräche umgelegt werden. Da die Anwesenheit einer Frau die Kinder weniger als die An
wesenheit von Männern stört, empfiehlt sich die Zuziehung einer weiblichen Schreibkraft. Um 
die Kleinen nicht durch die Handhabung der Schreibmaschine abzulenken, ist die Aufnahme eines 
Stenogramms vorzuziehen. 

Kinder ermüden bei Vernehmungen sehr schnell, werden dann zerstreut und sind nicht mehr 
bei der Sache. Sie werden konfus, werfen alle Einzelheiten durcheinander, und man muß schließlich 
die Vernehmung abbrechen, weil dabei nichts herauskommt. Man sollte daher den Kindern jede 
überflüssige Frage ersparen, um dafür um so eingehender die tatsächlich wichtigen Punkte zu 
erörtern. 

Was ist nun zu der Vernehmung von Kindern im einzelnen zu sagen? 
Die Vernehmungstechnik gegenüber Kindern bedeutet geradezu eine Kunst der Aufschließung. 

Man muß in ihrem Denken, Fühlen und Wollen, in allen Dingen, die dem Kind selbstverständlich 
sind und die seine Welt bedeuten, zu Hause sein. Die Namen der Geschwister, der Spielgefährten 
und Lehrer, die orts- und familienüblichen Ausdrücke, die Einzelheiten des Tatortes und seiner 
Umgebung müssen dem Vernehmungsbeamten geläufig sein. Kennt er das Milieu, in dem das 
Kind lebt, kann er sich über zahlreiche nebensächliche Dinge mit ihm unterhalten, die seiner 
Ideenwelt entsprechen. 

Zunächst kommt es darauf an, Fühlung mit dem kindlichen Zeugen zu bekommen. Das erreicht 
man am besten durch eine scheinbar private, vor allem eine kindgemäß geführte Unterhaltung. 
Dabei spreche man ruhig vernünftig mit ihnen, beinahe wie mit Erwachsenen. Spiel, Schule, Sport 
bieten unbegrenzte und vor allem neutrale Anknüpfungspunkte. Ist dem Kind erst einmal der 
Mund geöffnet, kann man nach und nach die wichtigen Fragen einfließen lassen. Man vermeide 
dabei den Eindruck, als wolle man etwas aus den Kleinen herausfragen oder ihnen etwas vorwerfen. 
Niemals sei vergessen, welche ungeheure suggestive Kraft einer inquisitorischen Befragung durch 
Polizei oder Gericht innewohnt. 

In dem Bericht über eine Gerichtsverhandlung kommt treffend zum Ausdruck, wie geschickt 
der Vorsitzende mit einer kleinen Zeugin Kontakt bekommt: Die 8jährige Monika steht vor den 
Richtern und erzählt auf Bitten des Vorsitzenden das Märchen von Schneewittchen. Dann singt 
sie »Ein Männlein steht im Walde«. Als so das Vertrauen zwischen der winzigen Zeugin und 
den Männern in der schwarzen Robe hergestellt ist, beginnt der Vorsitzende behutsam mit der 
Beweisaufnahme, und die Kleine antwortet schließlich unter Tränen. Am Schluß der Vernehmung 
läßt der Vorsitzende sie nun nicht mit der Erinnerung an alles Furchtbare dieses Sittendeliktes 
gehen, sondern er bringt sie auf andere Gedanken, muntert sie auf, indem er von dem bevor
stehenden Weihnachtsfest und von ihrem Wunschzettel spricht. Als Monika den Gerichtssaal 
verläßt, beschäftigen sie nur noch diese Fragen. 

Den Entwicklungsgrad und die Reife eines Kindes unterschätzt besonders der Fremde nur zu 
leicht. Man glaubt häufig, daß Kinder viele Dinge nicht verstehen, die nur für die Großen da 
seien. Jeder von uns erinnert sich jedoch, daß wir als Kinder hunderterlei Sachen weit mehr durch
schauten als Eltern und Lehrer ahnten. Das Verbot des harmlosen Nachplapperns unanständiger 
und ungehöriger Worte führt dazu, diese Worte in Gegenwart der Eltern nicht mehr zu erwähnen 
und über diese Dinge nachzudenken. So entsteht der Zwiespalt zwischen dem, was das Kind 
besonders über sexuelle Dinge denkt und was es sagt. Es schafft sich ein Eigenleben, schließt sich 
gegen alle Autoritätspersonen ab und stellt sich aus Vorsicht kindlicher als es in Wirklichkeit ist. 

Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren kommen als Zeugen wegen der noch stark fließenden 
Grenzen zwischen Wahrnehmung und Phantasie kaum in Frage. Ihre Bekundungen sind selten 
mehr als bloße Anhaltspunkte, wenngleich auch in der Literatur Fälle genannt sind, in denen 
Kinder dieses Alters richtige Angaben über relativ komplizierte Vorgänge machten. 

In der nächsten Entwicklungsphase, die etwa vom 4. bis 9. Lebensjahr liegt, erwacht das 
Interesse des Kindes an der Wirklichkeit. Es bemüht sich um die Erfassung des inneren Zusammen
hanges der beobachteten Vorginge und sucht nach der Erklärung des Wahrgenommenen. Kinder 
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ab 7. Lebensjahr können ausgezeichnete Zeugen sein. Sie interessieren sich für alles und nehmen 
es als naturgegeben hin, finden sich mit den Tatsachen ab, sehen nicht das Für und Wider von 
Interessen und sind nicht durch Liebe, Haß, Rücksicht auf Ruf und Ansehen usw. in ihren 
Betrachtungen beeinflußt. 

Diese Altersgruppe beobachtet meist gut und besonders die Jungen verfolgen mit Aufmerk
samkeit alles, was sich bewegt und lebt, vor allem alles, was mit Technik zu tun hat. Sie können 
das Wahrgenommene oft in erstaunlich richtiger und sachlicher Form wiedergeben. Denken wir 
nur daran, wie sie mit einem Blick völlig sicher Firmenmarke und Modell eines Personen- oder 
Lastkraftwagens feststellen. Viele von ihnen identifizieren auch das Fabrikat, ohne es zu sehen, 
nur nach dem Motorengeräusch. Mit dem Versagen dieser kleinen Zeugen muß allerdings gerechnet 
werden, sobald Werturteile und Kombinationen der Zusammenhänge nötig werden. (Immer haben 
wir uns zu vergegenwärtigen, daß der geistige Horizont, die Vorstellungswelt des Kindes, recht 
eng ist.) 

Einige Er i n n e run g s f ä I sc h u n gen in Punkten, auf die das Kind wenig geachtet hat, 
sprechen nicht gegen die Glaubhaftigkeit sonst übereinstimmender Aussagen. Es ist bekannt, daß 
Kinder Zahlen, Farben, sowie räumliche und zeitliche Verhältnisse schlecht behalten können, so 
daß Abweichungen in dieser Beziehung als normale Erinnerungsfälschungen angesehen werden 
können, die man erwarten muß. 

Eine große Gefahr für eine wahrheitsgemäße Aussage des Kindes dieser Entwicklungsstufe liegt 
in der außerordentlichen Beeinflußbarkeit, zumal in diesem Alter die Fähigkeit zu einer zusammen
hängenden Erzählung noch nicht immer gegeben ist. Fast jede Bekundung setzt eine bestimmte 
Frage voraus. (Es fehlt auch an der begrifflichen Klarheit.) Abstrakte Fragen führen fast nie zum 
Ziel. Mit zunehmender Konkretisierung in der Fragestellung steigt aber die Gefahr der suggestiven 
Beeinflussung, die Möglichkeit, etwas in das Kind hineinzufragen. Außerste Vorsicht beim Fragen 
ist daher geboten. S u g g es ti v fra gen besitzen nicht den geringsten Beweiswert. Schon das 
Drängen zum Weitererzählen beim Ausbleiben einer Antwort kann das Kind veranlassen, vor
handene Erinnerungslücken auszufüllen. Auf Vorhaltungen schweigen sie meist völlig, und nur 
zu leicht werden sie unsicher, wenn man mit der Autorität Erwachsener ihre Aussagen bezweifelt. 

Eine weitere Schwierigkeit ist darin zu sehen, daß es vielfach außerordentlich schwer zu erkennen 
ist, wann die Kinder ihre Phantasie spielen lassen und uns ein reines Phantasiegebilde auftischen. 
Ist dieses einigermaßen wirklichkeitsgetreu, weiß zunächst niemand und am wenigsten das Kind 
selbst, daß alles unwahr und erfunden ist. Wirklichkeit und Einbildung haben für das 
Kind den gleichen Eindrucksgrad und Erlebnisgehalt. Daher ist es auch kaum möglich, phanta
sierende Kinder durch Vorhalte zu fangen. Da sie sich ihre Phantasien nicht ausdenken wie etwa 
Erwachsene ihre Lügen, sondern sie bis in alle Einzelheiten hinein intensiv erleben, bleiben sie 
unerschütterlich dabei. Lücken in ihrem Phantasiebild füllen sie auf Vorhalt instinktsicher und 
dem Gesamtbild entsprechend sofort aus oder flüchten sich mit der bekannten Ausrede: »Ich 
weiß nicht« in die kindliche Unwissenheit. 

Ein erprobtes Mittel zur Belebung der gesamten Geistestätigkeit des Kindes ist, es nicht nur 
sprechen, sondern handeln zu lassen. Kinder ahmen Erwachsene überraschend getreu nach. Diese 
kindliche Darstellungsweise ist nicht nur Ausdruckshilfe, sondern auch Gedächtnishilfe. So ist 
es nicht verwunderlich, daß die Aufforderung: »Mach mir einmal vor, wie das war« meistens 
gerne befolgt wird. Unter den gleichen Gesichtspunkten versuche man, Kinder und Jugendliche 
Beobachtetes zeichnen oder malen zu lassen. Auch damit wurden gute Ergebnisse erzielt. Auf 
diese Weise kann erreicht werden, daß die Kleinen aus sich heraus etwas über einen Vorfall 
berichten, und darauf kommt es gerade an, sie zu selbständigem Nachdenken zu bringen. 

Für die nächste Entwicklungsstufe, etwa vom 9. bis 12. Lebensjahr, ist der allgemeine Wissensdurst 
charakteristisch. Er führt zur absoluten Aufnahmebereitschaft für alle von außen kommenden 
Bewußtseinsinhalte. Gefahren erwachsen allerdings aus den Schwierigkeiten und Ungenauigkeiten 
des Ausdrucks, denn das Kind gebraucht gerne Ausdrücke und Begriffe, mit denen es noch keine 
klaren Vorstellungen verbindet. So berichtet G r a ß b erg er von einem 8 jährigen Mädchen, das 
erklärte: »Er hat mir ein Kind gemacht«. Nachfragen ergaben, daß es sich keineswegs um 
Geschlechtsverkehr handelte, sondern daß das Mädchen lediglich meinte, der Beschuldigte habe 
es auf den Mund geküßt. Wie überall ist auch bei der Vernehmung von Kindern das halbe 
Verständnis gefährlicher als das Unverständnis, denn es täuscht Vertrautheit mit Begriffen vor, 
wo sie in Wirklichkeit fehlt. 
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Am Ende dieser Entwicklungsphase steht sozusagen als Auftakt zur Reifezeit die Besinnung 
des Kindes auf das eigene Ich und damit nicht selten eine Abkehr von der Umwelt. Die kindliche 
Harmonie geht mehr und mehr verloren, die Konflikts- und Erlebnisbereitschaft wächst. Im 
Lebensalter der Pubertät steht die eigene Person oft so sehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, 
daß darüber die Beobachtung der Umwelt zu kurz kommt. Es machen sich auch bereits vom 
10. bis 12. Lebensjahr an die durch das Geschlecht bedingten Unterschiede in der Aussageleistung 
bemerkbar, die später in der Reifezeit ihre schärfste Ausprägung erfahren. 

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß Jungen dieses Alters durch alles, was einen sportlichen 
oder technischen Anstrich hat, was nach Unternehmungslust und Abenteuer aussieht, gefesselt 
werden. Meinert sagt: »Da die Exaktheit einer Wahrnehmung allgemein mit dem Interesse an 
den beobachteten Vorgängen parallel läuft, so können wir sagen, daß ein Knabe bis in die Pub er
tätszeit hinein ein ausgezeichneter Beobachter und Zeuge sein kann, Intelligenz, anständigen 
Charakter und körperliche Gesundheit vorausgesetzt. Jedenfalls können im Durchschnitt die 
Aussagen von Knaben in diesem Alter durchaus den gleichen Grad von Richtigkeit für sich in 
Anspruch nehmen wie die von Erwachsenen, denn was ihnen an Lebenserfahrung und Reife im 
Urteil abgeht, wird durch eine größere Schärfe in der Beobachtung und durch ein photographisch 
getreues Gedächtnis oft mehr als ausgeglichen.« Immer aber muß man bei der Beurteilung der 
Aussage scharf unterscheiden, ob Tatsachen oder Schlußfolgerungen bekundet werden. 

Während der Junge gründlicher, forschender ist, über mehr Sachinteresse und Sachgedächtnis 
verfügt, denkt das Mädchen schon in der Zeit der Vorpubertät selbstsüchtiger und ichbezüglicher. 
Es hat mehr Personeninteresse und Personengedächtnis. So werden Jungen und Mädchen ein und 
denselben Vorgang verschieden aufnehmen und schildern. Besser als die Jungen werden die 
Mädchen über das Leben und Treiben nicht nur ihrer nächsten Umgebung, sondern auch über nur 
zufällig beobachtete Personen Auskunft geben können. Schon das Mädchen und später die Frau 
sind diejenigen, die sich am besten über Verwandtschaftsverhältnisse orientiert zeigen. 

Die Erfahrung lehrt und maßgebliche Autoren bestätigen es, daß die Aussagen von 10- bis 
14jährigen Mädchen mit großer Vorsicht aufzunehmen sind. Besonders ausgeprägt ist ihre Beeinfluß
barkeit durch äußere Vorbilder und Ideale. Ein wenig Schwärmerei, ein wenig Phantasie und ein 
wenig verträumte Romantik kommen hinzu. Sie sind stark gefühlsbetont und denken daran, 
welche Rolle sie im Kreise der Umgebung spielen; sie möchten nicht selten gerne selber Mittelpunkt 
der Beachtung sein. Berücksichtigen wir noch die allgemeine Unreife und Kritiklosigkeit des Kindes
alters, so ist zu verstehen, daß das heranwachsende Mädchen eine zweifelhafte Zeugin sein kann. 
Steht die kleine Zeugin nicht im Mittelpunkt der Ereignisse, können ihre Angaben günstiger 
bewertet werden. 

Wie leicht von Kindern Sittlichkeitsverbrechen behauptet werden, zeigt folgender von Krüger
Thiemer berichtete Fall: Es war beobachtet worden, daß eine 13Jährige wiederholt Geldbeträge 
im Besitz hatte. Auf Fragen antwortete sie nach anfänglichem Ausweichen, das Geld habe sie von 
einem alten Rentner bekommen, »der ist immer so schweinisch«. Als diese Antwort weiteres 
Forschen zur Folge hatte, erzählte sie, der Rentner habe sie mit in sein Zimmer genommen und mit 
ihr geschlechtlich verkehrt. Die polizeilichen und ärztlichen Feststellungen ergaben, daß alles erlogen 
war. Das Mädchen hatte die unrechtmäßige Herkunft des Geldes verschweigen wollen. Es glaubte, 
durch seine erste Antwort eine einleuchtende Erklärung für den Besitz des Geldes gegeben zu haben. 
Die weiteren Fragen zwangen es zu weiteren Ausreden. Das Hauptmotiv für die Lüge war also 
Angst gewesen. Es hatte vor der Alternative gestanden, zu gestehen oder weiter zu lügen, eine 
Klippe, an der Kinder und Jugendliche oft scheitern. Die Flucht in die sexuelle Sphäre war bei 
dem Mädchen aus der Pubertätsentwicklung zu erklären. 

Eingangs wurde bereits gesagt, daß Kinderaussagen immer mehr oder weniger problematisch 
sind. Sie können mit nahezu photographischer Treue genau, sie können aber auch reine Phantasie
gebilde sein. Der Vernehmende muß daher die Unsicherheitsfaktoren durch eine Reihe von Vor
sichtsmaßnahmen auf ein Mindestmaß verringern. 

Es wurde ausgeführt, wie stark beeinflußbar Kinder sind. Man darf ihnen deshalb möglichst 
gar keine Zeit lassen, durch Gespräche mit Eltern, anderen Kindern und sonstigen Personen 
unabsichtlich oder absichtlich beeinflußt zu werden, um danach nur noch Eingelerntes zu wiederholen. 
Sexualerlebnisse tauschen Kinder meist untereinander im Freundeskreis aus, bis der Zufall die Tat 
aufdeckt. Je jünger sie sind, desto eher neigen sie allerdings dazu, spontan zur Mutter zu sprechen. 
Deshalb ist, wie schon angedeutet, möglichst baldige Absonderung und Vernehmung geboten. 
Durch diese Isolierung und schnelle Befragung kann auch vermieden werden, daß sich die Kinder 
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als Hauptpersonen interessant fühlen oder aus den Gesprächen Erwachsener Halbverstandenes mit 
Hilfe ihrer blühenden Phantasie ergänzen und so zu einer Aussage kommen, die falsch und deren 
Ursprung unkontrollierbar ist. Nur schnelles Zugreifen und eine einmalige beschleunigte, aber 
gründliche Befragung können einer Verfälschung der Aussage vorbeugen. 

Um die Quellen einer etwaigen Wahrheitsverfälschung kennenzulernen, ist es immer zweckmäßig, 
das Kind einleitend zu befragen, wer von dem Erlebnis wisse und mit wem es darüber gesprochen 
habe. Diese genaue Klärung der Vorgeschichte einer Aussage ist bei jeder Kindervernehmung not
wendig. Hat sich auf diese Weise der Verdacht einer Einflußnahme durch Erwachsene ergeben, 
versuche man, die Vernehmung unter anderen Gesichtspunkten, von einem neuen unerwarteten 
Standpunkt aufzuziehen. Nur so kann man das Kind aus einer noch unbeeinflußten Gedankenreihe 
zu selbständigen Bekundungen bringen. 

Immer empfiehlt es sich, besonders wenn das Kind Opfer eines Sittlichkeitsverbrechens geworden 
ist, das Verbrechen nicht in den Mittelpunkt der Erörterungen zu stellen. Dies ist nicht nur aus 
den bereits genannten Gründen zweckmäßig, sondern auch die einzige Möglichkeit, dem Kind 
in seiner sexuellen Unberührtheit nicht zu schaden. Hierauf weist auch der schon zitierte »Organi
sations-Erlaß« hin, der vorschreibt, daß bei Sittlichkeits fällen darauf zu achten sei, die Vernehmung 
nicht weiter als unbedingt notwendig auszudehnen. Die Kinder dürfen keineswegs angeregt werden, 
sich über das erforderliche Maß hinaus gedanklich mit den Dingen zu beschäftigen. 

Nachdem die Vorgeschichte der Aussagen geprüft ist, gilt es, sich ein Bild über die Persönlichkeit 
des Kindes zu machen. 

Für die Entwicklung des Kindes sind die beiden großen Erziehungsfaktoren EI t ern hau s und 
Sc h u I e maßgebend. Eltern und Lehrer werden uns viel Wissenswertes über das Kind sagen 
können. Es ist bekannt, daß Eltern ihre Kinder keineswegs immer am besten kennen. Die Anfang 
Oktober 1954 vor der Jugendstrafkammer in Cuxhaven gegen den 18jährigen Vatermörder 
Wolfgang Göldner durchgeführte Hauptverhandlung warf die Frage auf: »Was wissen wir wirklich 
von unseren Kindern«? Der ermordete Vater, von seinen Kollegen als erfahrener Pädagoge geschätzt, 
von seinen Schülern geliebt, nicht einmal er kannte seinen Sohn. Die Mutter auch nidit. Im übrigen 
müssen wirz':iamit rechnen, daß uns die Eltern oft ungünstig,e und peinliche Dinge verheimlichen. 

Neben Charakter, Umgang und Eigenheiten des Kindes interessieren den Kriminalisten auch 
Entwick1ungshemmungen, Kinderkrankheiten und Erbkrankheiten in der Familie. Das gesamte 
Milieu des Kindes und seines Elternhauses sind zu erforschen, weil Kinder im höchsten Maße 
milieugebunden sind. Ruf, Persönlichkeit und Vorstrafen der Eltern können genau so aufschlußreich 
sein wie der Lebenswandel der Geschwister. 

Bei schulpflichtigen Kindern muß mit den Lehrern Fühlung genommen werden. Sie können 
meist die geistige und seelische Haltung, die Führung und Veranlagung ihrer Schüler treffend 
beurteilen. Die mit den Lehrern zu erörternden Fragen sind in dem sehr sorgfältig zusammen
gestellten Fragebogen des Sächsischen Justizministeriums, in der Neufassung 
vom 3. 1. 28, aufgeführt. Da dieser Fragebogen auch den Sachbearbeitern für die Erforschung 
der Täter- und Zeugenpersönlichkeit gute Anhaltspunkte bietet, ist er im Anhang abschriftlich 
wiedergegeben. 

Gewinnen wir während der Vernehmung den Eindruck, daß das Kind erbkrank, geistig abnorm 
veranlagt, geistesschwach oder stark reifungsverzögert ist, muß sofort bei dem zuständigen, Staats
anwalt die Bestellung eines Sachverständigen angeregt werden. Dies wird besonders dann notwendig 
sein, wenn das betreffende Kind Hauptbelastungszeuge, vielleicht gar in einem Sittlichkeits
verfahren ist. Ob in derartigen Fällen auch die körperlich und geistig gesunden kindlichen und 
jugendlichen Zeugen durch Sachverständige beurteilt werden sollen, liegt im Ermessen der Staats
anwaltschaft und des Gerichts. 

Die »Richtlinien für das Strafverfahren« vom 1. 8. 53 sagen darüber unter Nr. 19/4 
folgendes: »Bleibt die Glaubwürdigkeit zweifelhaft, so ist ein Sachverständiger, der über besondere 
Kenntnisse und Erfahrungen in der Seelenkunde Jugendlicher verfügt, zuzuziehen; dies gilt vor 
allem, wenn in einer Sache von größerer Bedeutung die überführung des leugnenden Beschuldigten 
davon abhängt, ob die Aussage des Jugendlichen glaubhaft ist.« Und in Nr.22/1 heißt es bezüglich 
der Vernehmung von Kindern in Sittlichkeitsverfahren: »Vielleicht wird es sich empfehlen, schon 
zur ersten Vernehmung einen Jugendsachverständigen zuzuziehen.« 

Und eu t s c h hält eine verstärkte Zuziehung psychologischer Sachverständiger in Jugendgerichts
sachen für erforderlich. Der Psychologe sei heute in der Lage, den Nachweis für die Richtigkeit 
emer Aussage zu erbringen. Bei der Beurteilung der Schuldfähigkeit Jugendlicher und Heran-
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wachsender sollte, soweit nicht die Zurechnungsfähigkeit aus den in § 51 StGB genannten psycho
pathologischen Tatbeständen in Frage stände, den psychologischen Sachverständigen der Vorrang 
vor den ärztlichen Gutachtern gegeben werden. Sie allein verfügten über die erforderlichen ent
wick.lungspsychologischen Kenntnisse und entwicklungsdiagnostischen Untersuchungsverfahren. 

Im Falle einer Defloration, bei der Verursachung von Kratzspuren oder sonstigen durch Gewalt
anwendung hervorgerufenen Verletzungen muß eine ärztliche Untersuchung so schnell wie möglich 
veranlaßt werden. 

Ein Wort noch zu den »Eidetikern«, die nicht selten unter Kindern zu finden sind. Man versteht 
darunter Personen, die ein eigentümliches, photographisches Gedächtnis haben. Eidetiker können 
ein Bild oder ein Tatortzimmer, das sie nur sekundenlang oder im Durchgehen gesehen haben, 
derart in ihr Erinnerungsvermögen aufnehmen, daß sie später von diesem Erinnerungsbild wie von 
einem Foto die Einzelheiten ablesen können. Mit Geschlecht oder Intelligenz hat die Eidese nichts 
zu tun. Auch Schwachsinnige können diese Eigenschaft haben und gute Zeugen sein. Fallen also 
bei einer Vernehmung Kinder auf, die einen Tatort bis in Einzelheiten schildern können, ist zu 
prüfen, ob sie Eidetiker sind. Der Beweiswert ihrer Aussagen liegt damit fest. Andererseits muß 
sich der Vernehmungsbeamte vor Fehlschlüssen hüten; er darf also beispielsweise aus der ganz 
genauen Beschreibung einer Zimmereinrichtung nicht schließen, daß das Kind dort häufiger gewesen 
ist oder sich dort länger aufgehalten hat. 

Die Ver ne h m u n g von J u gen d I ich e n bietet ähnliche, wenn auch anders gelagerte Probleme. 
Die Jugendlichen, die vernehmungspsychologisch nicht eng auf die 14- bis 18Jährigen beschränkt 
werden können und deren Altersabgrenzung nach unten dem jeweiligen persönlichen Reifegrad 
anzupassen ist, sind keine besseren Zeugen als die Kinder. Zwar hat sich ihr geistiger Gesichtskreis 
geweitet und Auffassungs- und Wahrnehmungsvermögen, Gedächtnis, Merk- und Urteilsfähigkeit 
haben sich entwickelt. Demgegenüber bilden Schwankungen und Erschütterungen, die die Pubertät 
im Seelenleben der Jugendlichen anrichtet, erhebliche Gefahrenquellen. 

Während dieser Zeit steht die eigene Person im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Alle Vorgänge 
ringsum werden in irgendeine Beziehung zum eigenen Ich gesetzt. Die subjektive Beobachtungsweise 
beherrscht das ganze Denken der Pubertierenden. Darüber kommt die Beobachtung der Umwelt 
zu kurz. Rechte und Interessen Dritter werden kaum berücksichtigt. Um Selbstkritik, Beherrschung 
der Stimmungen und Ausschaltung der Affekte ist es schlecht bestellt. Das impulsive Wollen findet 
noch keine ausreichende Hemmung im Verstand und Charakter. Professor Kretschmer sprach 
in seinem Vortrag von dem puberalen Instinktwandel, der zu Steuerungsdefekten und durch sie 
bedingten Triebstauungen und -explosionen führe. So wundert es nicht, daß bei Verbrechen Jugend
licher so oft Motiv und Zweck des Handeins in auffallendem Mißverhältnis zu der Schwere der 
Tat stehen. Der Mangel an selbständigem Urteil macht es andererseits leicht, Jugendliche zu Teil
nehmern an Straftaten anzustiften und ihnen den gefährlichsten Teil der Arbeit zuzuschieben. 

In diesem Zusammenhang sei an die Heimwehverbrechen Pubertierender erinnert. Diese Taten 
erscheinen als impulsive, den Zwangshandlungen ähnliche Vorgänge. Der unwiderstehliche Drang, 
sich aus der augenblicklichen Situation zu befreien, bricht sich in kurzschlüssigen Affekthandlungen 
Bahn. Mädchen töten häufig ihnen anvertraute kleine Kinder, während Jungen zu Brandstiftungen 
neigen. 

Wird als Tatmotiv Heimweh vermutet, so hat der Vernehmungsbeamte daran zu denken, daß 
die Jugendlichen gelegentlich ihr Heimweh vor und nach der Tat aus Scham verheimlichen. Auch 
ist ihnen das Heimweh als Beweggrund zur Tat nicht immer so klar wie der 16jährigen Käte, die 
in ihrer ersten Vernehmung sagte: »Mir kam der Gedanke, daß ich wohl nach Hause könnte, wenn 
das Gehöft abbrennen würde.« An Hand sichergestellter Briefe waren die zunehmende Trostlosig
keit, das wachsende Heimweh anschaulich zu verfolgen. Beim Erforschen des Tatmotives muß sich 
der Vernehmungsbeamte jedoch davor hüten, durch Suggestivfragen Heimweh in die Beschuldigten 
hineinzufragen. 

Der Zustand der Gemütserregungen, der Unausgeglichenheit, in dem die Jugendlichen mit sich 
und der Welt nichts anzufangen wissen, den wirals »Flegeljahre« und »Backfischalter« bezeichnen, 
dauert etwa vom 13. bis 17. Lebensjahr. Bezeichnend ist für die Jugendlichen beiderlei Geschlechts 
das Unausgesprochene ihres Wesens. Halb sind sie noch Kinder und müssen nachsichtig wie diese 
behandelt werden, halb sind sie schon Erwachsene, deren Tun und Unterlassen nach einem strengeren 
Maßstab zu beurteilen ist. 
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Bei den Jungen beobachten wir eine typische Fahrigkeit im Körperlichen und Geistigen. Ihr 
erhöhtes Selbstgefühl und Geltungsbedürfnis, die übersteigerte Einbildungskraft' und das nach 
Betätigung drängende Kraftgefühl führen zu Konflikten mit der Umwelt. Manche Jugendliche 
machen während dieser Zeit geradezu eine Periode der Verlogenheit durch. 

Ein treffendes Beispiel für die Unberechenbarkeit und das konsequente Lügen Jugendlicher gibt 
Graßmü11er: In einem Dorfe war ein Bauer erschossen worden. Unter den Dorfbewohnern 
machte sich ein 141/2jähriger Junge durch Reden und Handeln verdächtig. Während seiner wieder
holten Vernehmung blieb er stur bei einem falschen Alibi und »gestand« schließlich, er habe den 
Bauern fahrlässig erschossen. Dieses »Geständnis« widerrief er später und behauptete, mit der Tat 
nichts zu tun zu haben. Inzwischen war der richtige Täter ermittelt worden. Der Junge sagte nun 
aus, er habe, als guter Schütze und Besitzer eines Gewehres bekannt, gefürchtet, in Tatverdacht 
zu kommen, da er für die Tatzeit ein ihm nicht ausreichend scheinendes Alibi hatte. Aus diesem 
Grunde habe er in seiner ersten Vernehmung ein falsches Alibi angegeben und geglaubt, bei dieser 
Aussage bleiben zu müssen. Seine Redereien in der Schule und im Dorf waren nichts als Großtuerei. 
Er wählte die Lüge, ohne zu bedenken, daß sie ihm mehr schaden würde als die Wahrheit. 

Zu Recht weist G r a ß b erg e r darauf hin, daß der an der Schwelle der Mannbarkeit stehende 
Zeuge insofern wertvoll sein könne, als der für dieses Alter charakteristische Eigensinn dafür sorge, 
daß er allen fremden Einflüssen zum Trotz bei dem bliebe, was er für richtig hielte. Er unterliege 
daher nur schwer einer Suggestion und lehne sich gegen bewußte Wahrheitsfälschungen meist mit 
Entschiedenheit auf. 

Auch bei jungen Mädchen beeinflussen die ständigen Störungen des Wohlbefindens das. Seelen
leben erheblich. Während aber der Junge in der Sturm- und Drangperiode aus der Enge des Daseins 
in die Weite der großen Welt strebt, neigt das Mädchen eher zur Besinnlichkeit und erschließt sich 
so eine reichere Gefühlswelt. »Nie ist ein Mädchen zärtlicher und stiller, nie geistiger und schwärme
rischer und zugleich zum Sinnlichen geneigter als im Anfang der Entwicklungsjahre.« Es ist mehr 
passiv-träumerisch und wird daher weniger kriminell. Eitelkeit, sexuelle Neugier und Sehnsucht 
nach romantischen Abenteuern können aber doch zur Begehung von Straftaten führen. Die 
menstruell bedingte Stimmungslabilität, Träumerei und Phantasie, führen mitunter zur Flucht in 
die Unwirklichkeit und zu falschen Bekundungen. Kußerste Vorsicht ist bei jugendlichen Zeuginnen 
dieses Alters immer geboten, wenn das Gebiet des Sexuellen berührt werden muß. Von Fall zu 
Fall ist ihre Eignung als Auskunftsperson und der Wert ihrer Aussagen zu prüfen. Handelt es sich 
um neutrale Beobachtungen, die das Gefühlsleben der Jugendlichen nicht unmittelbar berühren, 
kann ihren Aussagen schon eher Glauben geschenkt werden. 

Mit gutem Einfühlungsvermögen müssen wir uns in die Lage der Jugendlichen hineindenken 
und zu begreifen versuchen, warum und aus welchen oft törichten Gründen sie lügen. Beispiels
weise hindert sie sehr oft die Angst, sich vor Eltern, Mitschülern, Hausbewohnern oder Arbeits
kollegen zu blamieren, die einmal gemachte Aussage zu berichtigen. Man sollte ihnen »goldene 
Brücken« bauen und zunächst immer auf ihre Entschuldigungen und Einwendungen eingehen, 
ohne sie gleich zu widerlegen. Sie müssen dazu gebracht werden, von sich aus zu erzählen. So raten 
alte Praktiker, ihnen Gelegenheit zu geben, von sich zu erzählen und sich dabei über das zu beklagen, 
was ihnen in ihrem Leben, zu Hause, in der Schule, auf der Arbeitsstelle usw. nicht gefällt. Einmal 
im Erzählen, kommen sie bald dazu, ihre Tat zu entschuldigen, ohne daß ihnen diese ausdrücklich 
vorgehalten ist. Reden und erzählen sie erst einmal, werden wir nach und nach Widersprüche 
entdecken und die Wahrheit von der Dichtung zu unterscheiden wissen. Wir können uns allmählich 
in den Monolog einschalten und schHeßlich durch exakte Fragen den wahren Sachverhalt heraus
arbeiten. 

Es kommt also bei der Vernehmung Jugendlicher, wie bei jeder Vernehmung überhaupt, zunächst 
darauf an, Kontakt mit dem zu Vernehmenden zu bekommen und ihn zum Reden zu bringen. 
Sachlichkeit und ruhiger Ernst schaffen das notwendige Vertrauen. Es wäre falsch, die Würde der 
Amtsstube zu betonen oder mit Amtsmiene Moralpredigten zu halten. 

Die Jugendlichen dürfen vor und während ihrer Vernehmung nicht eingeschüchtert werden. Es 
gibt jedoch Situationen, in denen ein kleiner Anpfiff Wunder wirkt. Gerade die Halbstarken ver
wechseln gar zu leicht Freundlichkeit mit Schwäche und probieren bewußt, wie weit sie mit Dick
felligkeit, Frechheit und Lüge gehen können. Professor Hall e r man n sprach von der Distanz
losigkeit und den Anpassungsschwierigkeiten der Halbwüchsigen und hob hervor, daß sie trotz 
anmaßender Frechheit innerlich unsicher seien. Unsere Gesprächspartner müssen jederzeit merken, 
daß wir uns bei aller Einfühlungsbereitschaft, Geduld und Objektivität »nicht für dumm verkaufen 
lassen«. Es darf keine Unklarheit darüber aufkommen, wer tonangebend ist. 
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Es kann also durchaus notwendig werden, energisch durchzugreifen, um die Autorität aufrecht
zuerhalten. Eingedenk des Hinweises von Professor Kr e t sc h m e r darf der Vernehmende aber 
nicht in der »Protesthaltung« beharren, sondern muß sofort wieder auf »positiven Kontakt« 
umschalten. Zu bedenken ist ferner, daß die Mehrzahl der jugendlichen Täter zu den Situations-, 
Konflikts- und Entwicklungstätern gehört, zu solchen also, bei denen das Kriminelle noch nicht in 
der Persönlichkeit verankert ist, die noch erziehbar und besserungsfähig sind. In ihnen darf nicht 
der EindruCk erweckt werden, als stünden sie schon außerhalb der geordneten Gesellschaft, als 
gehörten sie schon dem Verbrechertum an. 

Im übrigen gilt, was im »Organisations-Erlaß« niedergelegt und bei der Vernehmung von 
Kindern bereits ausgeführt wurde: auch Jugendliche müssen fremden Einflüssen entzogen werden, 
sollen vor ihrer Vernehmung nicht mit anderen in dieser Sache Vorgeladenen zusammen sein und 
auch nicht längere Zeit warten. Sie sollen bis zur Hauptverhandlung möglichst nur einmal ver- . 
nommen werden. Fragen auf sexuellem Gebiet sind taktvoll zu stellen. Es muß unbedingt vermieden 
werden, die Jugendlichen erst durch unsere Fragen auf die bis dahin vielleicht unbekannten Möglich
keiten des Geschlechtslebens aufmerksam und neugierig zu machen. Sich als notwendig erweisende 
ärztliche Untersuchungen müssen sofort im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft eingeleitet 
werden. 

Der Erforschung der Persönlichkeit des jugendlichen Zeugen oder Beschuldigten kommt 
die gleiche Bedeutung zu wie bei Kindern. Die Ermittlungen sind so vorzunehmen, daß den Jugend
lichen hieraus auf keinen Fall ein Nachteil erwächst. Da nach § 3 JGG die Schuld von der Reife 
abhängig ist, hat der Vernehmungsbeamte sich auch ein Urteil über den Entwicklungsstand und 
die Einsichtsfähigkeit des Jugendlichen zu bilden und einen entsprechenden Vermerk in die Akte 
aufzunehmen. Er soll und kann kein Sachverständigengutachten abgeben, doch sollte er auf Grund 
seiner Schulung und langjährigen Erfahrungen in der Lage sein, eine Person, mit der er sich 
eingehend unterhalten hat, recht treffend zu beurteilen. Die auf dem Schulauskunftsbogen 
angeführten Fragen lassen sich dabei als Leitpunkte gut verwerten. 

über die Her a n w ach sen den braucht im Rahmen dieses Vortrages nicht viel gesagt zu 
werden. Nach § 1 JGG verstehen wir unter Heranwachsenden Personen, die zur Zeit der Tat 18, 
aber noch nicht 21 Jahre alt sind. Der § 105 JGG besagt, daß auf die Heranwachsenden die Vor
schriften des Jugendstrafrechts dann Anwendung finden, wenn sie bei Gesamtwürdigung ihrer 
Persönlichkeit und unter Berücksichtigung der Umweltbedingungen entwicklungsmäßig noch 
Jugendlichen gleichzustellen sind oder wenn die Tat eine ausgesprochene Jugendverfehlung darstellt. 
Erkennt der Vernehmungsbeamte, daß ein Heranwachsender noch die typisch jugendlichen Zeichen 
geistiger und sittlicher Unreife und Unausgeglichenheit zeigt, wird er die Vernehmung unter den 
gleichen Gesichtspunkten durchführen, als habe er einen Jugendlichen vor sich. 

Noch ein Wort zu Ge gen übe r s teIl u n gen. Gegenüberstellungen sind mit der schwierigste 
und gefährlichste Teil der Vernehmung, sowohl bei Erwachsenen als vor allem bei Kindern und 
Jugendlichen. Zu diesem Spezialthema sei hier nur gesagt, daß sich bei Gegenüberstellungen zum 
Zwecke des Wiedererkennens von Personen-und hier sind allein Wahlgegenüberstellungen beweis
kräftig - die kindlichen und jugendlichen Zeugen nur zu leicht irritieren lassen. Sie sind aus den 
verschiedensten Gründen bereit, auch dort wiederzuerkennen, wo nur eine entfernte oder gar 
keine Ähnlichkeit besteht. Nicht geringer sind die Gefahren bei Gegenüberstellungen zur Beseiti
gung von Aussagewidersprüchen. Leicht beeinflußbar, befangen und ängstlich, unfähig, sich schon 
gewandt auszudrücken und auf Vorhalte und Einwendungen des Kontrahenten ihre Aussagen 
aufrechtzuerhalten und durch neue sich ergebende Argumente zu stützen, kann von Kindern und 
Jugendlichen nur dann Wahres und Sachdienliches erwartet werden, wenn der Vernehmungsbeamte 
absolut Herr der Situation bleibt und die Gegenüberstellung mit großem Geschick unter Vermei
dung aller Fehler- und Beeinflussungsmöglichkeiten durchführt. Man prüfe daher immer, ob sich 
Gegenüberstellungen zwischen Kindern und Jugendlichen einerseits und Erwachsenen andererseits 
nicht vermeiden lassen. 

Auf die aussagegetreue, situationsechte Abfassung des polizeilichen Ver n eh m u n g s pro t 0 k 0 11 s 
ist größter Wert zu legen. Es soll den Verlauf der Vernehmung und alle Bekundungen der Ver
nommenen bis ins einzelne widerspiegeln. Trotz aller Bemühungen wird es jedoch kaum gelingen, 
die ganze Atmosphäre und alle Begleitumstände so wiederzugeben, daß ein Dritter sie nacherleben 
kann. Mönkemöller sagt: »Die schriftliche Wiedergabe vermag nicht alle psychologischen Details, 
jene delikate Kleinmalerei, in sich aufzunehmen, die einer Aussage erst das Relief und ihren Beweis
wert geben«. 
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Jede Niederschrift, jedes Protokoll, setzt einen Protokollierenden voraus. Bei der Kriminalpolizei 
ist er mit dem Vernehmenden identisch, sei es, daß er selber schreibt, was auf Kosten der Konzen
tration und der Beobachtungsmöglichkeiten geht, sei es, daß er einer Stenotypistin diktiert. Dieser 
Vernehmungsbeamte muß in der Lage sein, die Aussage objektiv richtig zu Papier zu bringen, 
ohne bei notwendig werdenden Umformungen oder Zusammenfassungen den Sinn des Ganzen 
oder einzelner Punkte zu verändern. Er hat, da bei der Kriminalpolizei nur wenige Stenotipistinnen 
tätig sind, meistens dreifache Arbeit zu leisten: zu vernehmen, zu protokollieren und sich auf den 
technischen Schreibvorgang zu konzentrieren. In allem soll er Meister sein, denn wie beim Ver
nehmen, ist auch beim Protokollieren die Persönlichkeit des Beamten entscheidend für den Erfolg. 
Subjektive Unvollkommenheiten in seiner Person finden ihren Niederschlag im Protokoll und sind 
dann der Ursprung einer Vielzahl von unrichtigen Vorstellungen über den schriftlich festgehaltenen 
Vorgang. Was einmal in den Akten steht, wird in der Regel immer weiter mitgeschleppt. Es muß 
im allgemeinen geglaubt werden, wenn die Fehler nicht geradezu faustdick sind. 

Die bei der Niederschrift gemachten Fehler und vor allem die Unterlassungssünden sind oft 
genug in einem späteren Stadium des Verfahrens nicht wieder gutzumachen. Bei verwickelt liegenden 
Fällen kann daran die verläßliche Aufklärung des Sachverhaltes scheitern und ein Freispruch mangels 
Beweises die notwendige Folge sein. 

Diesen verhängnisvollen Folgen ist durch die Aufnahme eines peinlich genauen Protokolls einiger
maßen zu begegnen. Da die mangelhafte Präzision in der Ausdrucksweise der Kinder und die 
Fehlermöglichkeiten in ihrer Begriffsbildung bekannt sind, muß während der Vernehmung immer 
wieder geprüft werden, ob der Vernehmende unter dem verwendeten Ausdruck das gleiche versteht 
wie der Vernommene. Am zweckmäßigsten ist es, Kinderaussagen unter Verwendung der von ihnen 
gebrauchten Redewendungen und Ausdrücke wörtlich zu Papier zu bringen. Bei Verneh
mungen über sexuelle Dinge ist es gar nicht zu umgehen, die Bezeichnungen festzuhalten, die 
Kinder und Jugendliche für die Geschlechtsteile, den Geschlechtsverkehr usw. gebrauchen. Sollte 
die wörtliche Wiedergabe bei der Vernehmung Jugendlicher zu umfangreich erscheinen, müssen 
mindestens die beweiskräftigen Argumente und das Geständnis Beschuldigter mit ihren ureigenen 
Worten protokolliert werden. 

Auf diese Weise entsteht ein lebendiges, individuelles Protokoll. Die Eigentümlichkeit des vom 
Vernommenen gewählten Wortes, das Vorbringen eines nicht allgemein gebräuchlichen oder falsch 
angewendeten Ausdruckes ist charakteristisch und für die Bewertung der" Aussage wesentlich. Das 
Gericht wird in der Hauptverhandlung erkennen, daß sich die Vernommenen tatsächlich so - wie 
in der Vernehmungsniederschrift festgehalten - geben und sprechen. Damit gewinnen die Glaub
haftigkeit und der Beweiswert der niedergeschriebenen Aussage. 

Leider lesen wir immer wieder Vernehmungsniederschriften, die den Eindruck erwecken, als 
sei eine Vernehmung wie die andere verlaufen, als hätten alle Beschuldigten und Zeugen bei dem
selben Lehrer Unterricht in Deutsch gehabt. Es kommen Worte und Begriffe vor, die von Kindern 
mit Sicherheit nie gebraucht worden sind. Kein Mensch redet im Alltag von einem »Beinkleid«. 
Kinder und Jugendliche benutzen nicht Wörter wie »Kosen«, »Fli~ten«, »Gliedversteifung«, 
}'Geschlechtsakt«; sie sagen auch nicht: »Vater und Mutter hatten in meiner Gegenwart Differenzen 
in Haushaltsangelegenheiten.« In vielen einschlägigen Büchern wird als Musterbeispiel für eine 
Falschprotokollierung die Aussage einer 15jährigen Schweinehüterin zitiert, die gesagt haben soll: 
»Ich gebe zu, die der Bäuerin gehörigen, bei mir gefundenen Kleidungsstücke, genommen und 
getragen zu haben. Ich habe nur einen furtum usus begangen.« Gleich lehrreich für eine falsche 
Niederschrift ist ein von Graßberger gebrachtes Beispiel, nach dem ein 10jähriges Mädchen ausgesagt 
haben soll: »Der Beschuldigte ist mit seinem Penis nicht bis in die Vagina eingedrungen, sondern hat 
sich nur an den Schamlippen zu schaffen gemacht.« 

Mit Rücksicht auf die besonders große Beeinflußbarkeit der Kinder und Jugendlichen wird man 
die Fragen des Vernehmenden mit aufnehmen, um so unbeteiligten Dritten den Verhandlungs
ablauf und das Zustandekommen der Aussage klar zu verdeutlichen. Denken wir in diesem 
Zusammenhang noch einmal daran, Kinder und Jugendliche das Erlebte skizzieren und malen oder 
vormachen und zeigen zu lassen. Die Skizzen und Zeichnungen werden zum Vorgang genommen, 
die Gesten durch einen Vermerk aktenkundig gemacht. 

Die Niederschrift über die Aussagen von Kindern hat wie bei jeder anderen Vernehmung zu 
erfolgen, jedoch ist von der Unterschrift der Kinder abzusehen. Der vernehmende Beamte bürgt 
mit seiner Unterschrift allein für die Richtigkeit des Protokolls. In einem ergänzenden Akten
vermerk sind die Wahrnehmungen über das Verhalten der Vernommenen und über den von ihnen 
gewonnenen Eindruck niederzulegen. 
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Protokolle von Gegenüberstellungen sind so abzufassen, daß ein Dritter sich beim späteren Lesen 
den ganzen Ablauf vergegenwärtigen kann. Es ist zunächst anzuführen, an welchem Ort wer mit 
wem gegenübergestellt wurde. Die beteiligten Beamten und die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen, 
die einer Beeinflussung der Zeugen durch Beschuldigte, einer Verständigung unter Komplizen oder 
einer Unterhaltung bereits gegenübergestellter mit noch nicht gegenübergestellten Zeugen vor
beugen soll, sind in die Niederschrift aufzunehmen. Sollen durch die Gegenüberstellung Wider
sprüche in Aussagen beseitigt werden, so müssen die Fragen und Antworten niedergeschrieben, 
bei längeren Aussprachen mindestens die Bestätigung oder Berichtigung der bisher gemachten 
Angaben wörtlich gebracht werden. Wird die Gegenüberstellung zum Zwecke des Wiedererkennens 
vorgenommen, dann ist der Gesamtablauf der Wahl gegenüberstellung unter besonderer Hervor
hebung der Art des Wiedererkennens zu schildern. 

Abschließend ist zu dem Gesamtthema festzustellen: Die Aussagen von Kindern, Jugendlichen 
und Heranwachsenden sind vollgültige Beweismittel, denen auch volle Beweiskraft zugemessen 
werden kann. Ein Allheilmittel, die Richtigkeit einer bestimmten Aussage verläßlich zu prüfen, 
gibt es nicht. Jede schablonenmäßige Beurteilung wäre falsch. Es kommt immer auf den Einzelfall 
an, in dem mit Vorsicht und unter Berücksichtigung der Persönlichkeit des Aussagenden und aller 
in Betracht kommenden Umstände das Gesagte zu werten ist. 

Praktiker und Theoretiker sind sich in der Forderung einig, daß unsere heutige, ungewöhnliche 
Jugend ungewöhnliche Erzieher braucht. Auch die Polizei hat neben ihrer repressiven eine 
präventive, also vorbeugende, tat- und schadenverhütende, erzieherische Arbeit zu leisten. Will 
sie dieser Aufgabe gerecht werden, muß auch sie qualifizierte Kräfte einsetzen, Kräfte, die neben 
persönlicher und fachlicher Eignung über ein gediegenes kriminal-psychologisches Wissen verfügen. 
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Anlage 1 

Auszug 
aus der Neuordnung der Weiblichen Kriminalpolizei. 

Die Organisation der Weiblichen Kriminalpolizei wurde durch den Erlaß vom 24. November 1937 
(RMBliV. S. 1828, Mitteilungsblatt S. 22) auf eine neue Grundlage gestellt. 

Ausführungs anweisungen 

B. Aufgaben. 

IH. Die n s tb e tri e b. 

Für die Dienststelle WKP. gelten im allgemeinen sinngemäß alle Verfügungen und Anordnungen, 
die den inneren Dienstbetrieb der Kriminalpolizei regeln. Sonderbestimmungen kommen nur inso
weit für sie in Frage, als die Eigenart ihres Aufgabengebietes solche erforderlich machen (z. B. Dienst
bereitschaften, Mitwirkung bei Sonderaktionen u. dgl.). 

Bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen hat sie folgendes zu beachten: 
Die Vernehmungen erfordern besondere Sorgfalt, weil Aussagen von Kindern und jungen 

Menschen, vor allem wenn sie sich in den Entwicklungsjahren befinden, kritischer zu bewerten sind 
als die erwachsener Personen. 

Die Bearbeitung von Straffällen, in denen Kinder oder Jugendliche als Beschuldigte oder Zeugen 
eine Rolle spielen, muß so schnell wie möglich in Angriff genommen werden, um zu vermeiden, 
daß das Erlebte in der Erinnerung der Kinder und Jugendlichen verblaßt und sie in unerwünschter 
Weise beeinflußt werden, so daß sie Erlebtes und Besprochenes nicht mehr zu unterscheiden vermögen. 

Die polizeilichen Vorladungen von Kindern bis zu 14 Jahren sind stets - die von Jugendlichen je 
nach Lage des Falles - an die Erziehungsberechtigten zu richten, denen anheimzustellen ist, ihre 
Kinder zu begleiten. 

Vorgeladene Kinder und Jugendliche dürfen keinesfalls unnötig auf ihre Vernehmung warten, 
damit nicht noch kurz davor absichtlich oder unabsichtlich Unsicherheit in das Erinnerungsbild ihrer 
Wahrnehmungen hineingetragen werden kann. Sie sind zweckmäßig von vornherein von den Er
wachsenen, die in gleicher Sache vorgeladen sind, zu trennen und bis zum Beginn ihrer Vernehmung 
mit Spielsachen, Bilderbüchern, Zeitschriften u. ä. abzulenken und zu beschäftigen. 

Zu den Vernehmungen sind die Erziehungsberechtigten oder andere an der Erziehung interessierte 
Personen (z. B. Lehrer, Vertreter der öffentlichen Jugendhilfe u. ä.) in der Regel nicht hineinzu
ziehen, da die Kinder und Jugendlichen bei der Anwesenheit Dritter - vor allem Respekts
personen - häufig mit der Aussage zurückhalten. Dem bere(:itigten Interesse der Obengenannten 
an der Kenntnis der Sachlage ist auf Wunsch durch nachträgliche Bekanntgabe des Ergebnisses der 
Vernehmung - Rücksprache - stattzugeben, soweit das mit den kriminalistischen Belangen ver
einbar ist. 

Für die Vernehmung kindlicher Zeugen spielen Altersgrenzen keine Rolle, auch die Aussagen 
kleinster Kinder können wertvoll sein. 

Im Interesse der Wahrheitsfindung muß eine wiederholte Befragung der kindlichen und jugend
lichen Zeugen möglichst vermieden werden. Darum ist die erste Vernehmung sorgfältig vor
zubereiten und tunlichst erschöpfend zu gestalten. Bevor mit der Erörterung des Sachverhalts 
begonnen wird, sind die Kinder und Jugendlichen durch geeignete Befragung nach harmlosen 
Erlebnissen so zum Sprechen zu bringen, daß auch über ihre geistigen Fähigkeiten (Merkfähigkeit, 
Ausdrucksfähigkeit, Fantasie u. dgl.) ein Eindruck gewonnen wird. Bei Sittlichkeitsfällen ist darauf 
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zu achten, die Vernehmungen nicht weiter als unbedingt notwendig auszudehnen, ohne dabei die 
Gründlichkeit der Erörterung des Tatbestandes zu beeinträchtigen. Die Jugendlichen dürfen 
keinesfalls angeregt werden, über das tatsächlich erforderliche Maß hinaus sich gedanklich mit den 
Dingen zu beschäftigen. 

Die Niederschrift über die Aussage von Kindern (bis zu 14 Jahren) hat im allgemeinen wie die 
jeder anderen Vernehmung zu erfolgen, jedoch ist von der Unterschrift der Kinder abzusehen. Die 
vernehmende Beamtin bürgt mit ihrer Unterschrift allein für die Richtigkeit der Niederschrift über 
die gemachten Aussagen. In einfachen Fällen genügt ein Bericht über die Aussage. 

In einem ergänzenden Aktenvermerk sind die Wahrnehmungen über das Verhalten der Jugend
lichen und über den von ihnen gewonnenen Eindruck niederzulegen. 

Gegenüberstellungen von Kindern und weiblichen jugendlichen Zeugen mit einem Beschuldigten 
haben - sofern sie sich nicht überhaupt vermeiden lassen - grundsätzlich von Beamten der männ
lichen und weiblichen Dienststellen gemeinsam zu erfolgen. 

Durch Vereinbarungen mit geeigneten Ärzten (Ärztinnen) - Gerichtsärzten, Fürsorgeärzten, 
Krankenhäusern - ist dafür Sorge zu tragen, daß die der Klärung eines kriminalpolizeilichen 
Ermittlungsverfahrens dienenden gynäkologischen (§ 81 a StrPO) und gegebenenfalls 
ps y chi a tri s c h e nUn t e r s u c h u n gen an Kindern und Jugendlichen jederzeit möglich sind. 

Zur Prüfung der Glaubwürdigkeit, die bei Kindern und Jugendlichen mit besonderer Sorgfalt 
vorzunehmen ist, werden in der Regel noch Ermittlungen über die persönlichen und häuslichen 
Verhältnisse, die Führung, den Ruf, das Verhalten der Jugendlichen in der Schule, der Arbeitsstelle 
usw. erforderlich sein. Hierbei ist enge Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der öffentlichen 
Jugendhilfe geboten. 

Für den Dienstverkehr der WKP. mit dem ihr sonst zugewiesenen Personenkreis gelten die 
allgemeinen Dienstanweisungen der Kriminalpolizeibehörden. 
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Auszug 
aus der »Verordnung des sächsischen Justizministeriums« vom 9. Juli 1923 

in der Neufassung vom 3. Januar 1928. 

Anlage 2 

Gesichtspunkte für eine Schulauskunft über Kinder als Zeugen und Beschuldigte 

1. Vor-, Familienname und Alter des Kindes. 

2. In welchem Umfange hatte die Auskunftsperson Gelegenheit, das Kind kennenzulernen? (Zahl 
der Jahre als Klassen- oder Fachlehrer, evtl. Familien- und andere Beziehungen; Armenpflege, 
Schutzaufsicht u. dgl.; Stärke der Klasse, in der das Kind sitzt.) 

3. Körperlicher Entwicklungsstand. (Frühreif oder zurückgeblieben, üppige oder dürftige Körper
entwicklung; längere Krankheitsperioden, Menstruation, schulärztliche Feststellungen, ferner 
solche vom Hausarzt und Spezialarzt; Hysterie, erbliche Belastung, Nervosität usw.) 

4. Schulbahn. Ist das Kind immer versetzt worden? Seelische Entwicklungshemmungen? Sonder
klasse? Sonderbeschulung? 

5. Urteil über die allgemeine geistige Höhe des Kindes (Begabung, Leistung, geistige Beweglichkeit, 
Schwerfälligkeit usw. - bisherige Hauptzensuren, Gründe etwaiger starker Schwankungen, 
Begründung auffälliger Einzelzensuren in den bisherigen Zeugnissen). 

6. Sprachliche Gewandtheit. (Schwerfällig, gewandt, geschwätzig.) 

7. Beobachtungsfähigkeit. (Genaue oder oberflächliche Beobachtung.) 
8. Merkfähigkeit, Gedächtnis. (Grad der Zuverlässigkeit in der Wiedergabe von Erlebtem, 

Gehörtem, Gesehenem usw., wie sie sich zeigt: mündlich, im freien Aufsatz u. dgl.) 

9. Phantasietätigkeit. (Wie sie sich äußert, z. B. im freien Spiel, im freien Zeichnen und Modellieren) 
im freien Aufsatz, bei mündlichen Erzählungen, bei Erlebnisberichten, in falschen Beschuldi
gungen von Mitschülern usw. Grade: normal, dürftig, wuchernd, »phantastisch«. Ferner 
eventuell: Starkes Traumleben, ausgesprochene »Wachträume«, pathologische [hysterische] Er
zählungen u. dgl.) 

10. Intellektuelles Verhalten gegenüber einem Ereignis oder einem gegebenen Stoff (wie es sich zeigt, 
z. B. in der Beteiligung am Unterricht: Lebhaftigkeit, konzentrierte Aufmerksamkeit, Ablenk
barkeit, Gedankenlosigkeit, Zerfahrenheit, Geistesabwesenheit, »Vor-sich-hin-Dösen«, Ver
träumtheit, Gleichgültigkeit, Schlaffheit, kritische oder auffällig unkritische Einstellung, Leicht
gläubigkeit). 

11. Gefühlsmäßiges Verhalten. (Stumpfheit, Grad der Erregbarkeit = Sensibilität; Empfindsam
keit = Sentimentalität; Reizbarkeit, Jähzorn: Nachträglichkeit, Rachsucht.) 

12. Allgemein-moralische Haltung des Kindes. (Betragen in und außerhalb der Schule, Verhältnis 
zu den Mitschülern, Sonstiges - bisherige Zensuren im Betragen, Gründe etwaiger starker 
Schwankungen. ) 

13. Sexuelle Haltung. (Naivität, Sexualneugier; Sexualwissen: Stand der sexuellen Aufklärung [durch 
wen erfolgt?]; Beobachtungen des Kindes über sexuelle Vorgänge bei anderen - sexuelles 
Phantasieleben, sexuelle Redereien, Schreibereien und Malereien - sexuelle Betätigungen; früh
erotische Beziehungen zum anderen oder zum gleichen Geschlecht: zu Gespielen, zu Erwachsenen; 
Eifersucht sexueller Art.) 

14. Selbstbewußtsein. (Eitelkeit und Koketterie in Kleidung und Gehaben, Freude an der Sensation; 
Selbstgefälligkeit; Sucht, eine Rolle zu spielen; Eifersucht nicht sexueller Art; ausgesprochenes 
Selbstbewußtsein; trotziges, bescheidenes, schlichtes Auftreten; zurückgezogenes Wesen; Schüch
ternheit; mangelndes Selbstvertrauen; Unselbständigkeit.) 
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15. Verhalten des Kindes zum Lehrer. (Natürlich, naiv, zutraulich, anschmiegsam, sich »an
schmierend«, zudringlich, zurückhaltend, schüchtern, scheu, befangen, ablehnend.) 

16. Einflüsse der Umgebung in Haus und Schule und ihre Auswirkung auf das Kind. (Soziale Lage 
und moralische Haltung der Eltern, Art des Familienlebens, häusliche Erziehung; Einfluß von 
Geschwistern, Gespielen, einzelnen Schulkameraden, von Schlafburschen usf.) 

17. Gesamtgeist der Klasse und Abhängigkeit des Kindes davon. 
18. Sonstige sachdienliche Beobachtungen, Angaben, Bemerkungen, Hinweise. (Erfahrungen anderer 

Lehrer; Leumund des Kindes außerhalb der Schule, so bei den Hausbewohnern, bei anderen 
Kindern; Lesewut, Schund- und Zeitungs lektüre, häufiger Kinobesuch; ob das Kind schon in 
gerichtliche oder ähnliche Angelegenheiten verwickelt war u .. dgl.) 

19. Zusammenfassendes Urteil der Auskunftsperson über die Glaubwürdigkeit des Kindes. (Mora
lische und psychologische Glaubwürdigkeit: wahrheitsliebend, leicht flunkernd, »verlogen« -
vielleicht periodisch verschieden? -, Gedächtnistreue, Beeinflußbarkeit, ausschmückende Phan
tasie.) 

20. Besonderes Urteil über die Eignung des Kindes als Zeuge vor Gericht. (Zuverlässiger, wenig 
zuverlässiger, ganz unzuverlässiger, gefährlicher Zeuge.) 

Ort und Tag. 
Unterschrift. 
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Die tragenden Gedanken des Jugendstrafrechts 

Amtsgerichtsdirektor Dr. Pot r y k u s, Schwein furt 

Das Jugendstrafrecht nimmt im Bereiche des Strafrechts überhaupt eine Schlüsselstellung ein: 
72,6°/0 der als gefährliche Gewohnheitsverbrecher in Sicherungsverwahrung genommenen Männer 
und Frauen wurden nach der Reichskriminalstatistik von 1942 bereits vor Vollendung des 21. Lebens
jahres straffällig und abgeurteilt. Gelingt es, diese wirklich Kriminellen gleich bei der ersten Ver
urteilung durch den Jugendrichter der richtigen Behandlung zuzuführen, so kann dadurch die 
Kriminalität wesentlich herabgemindert werden. 

Eine besondere Jugendgerichtsbewegung gibt es in Deutschland erst seit 60 bis 70 Jahren. Der hohe 
Prozentsatz, den die Jugendlichen nach der seit 1882 erscheinenden Reichskriminalstatistik unter 
den Straffälligen einnahmen und die guten Erfahrungen, die man in den angelsächsischen Ländern 
mit der Probation und den Borstalinstituten gemacht hatte, ließen die Forderung nach einem 
eigenen Jugendgerichtsgesetz nicht verstummen. Die sogenannte Jugendgerichtsbewegung nahm 
in Deutschland ihren Anfang gegen 1890 in den Kreisen der Juristen selbst. Sie beruhte auf der Ein
sicht, daß die bisherige, den Erwachsenen völlig gleiche Behandlung der Jugendlichen nicht nur 
erfolglos, sondern oft geradezu verderblich sei. Das alte deutsche Strafgesetzbuch von 1871 hatte die 
Strafmündigkeitsgrenze nach dem Vorbild des napoleonischen code penal auf 12 Jahre festgesetzt. 
Dementsprechend befanden sich noch 1913: 13000 12- bis 13 jährige Verurteilte in Gefängnissen. 

Die ersten Jugendgerichte wurden 1908 in Köln und Frankfurt durch Präsidialbeschluß im Wege 
der richterlichen Geschäftsverteilung gebildet (Kölner System: Vormundschaftsrichter = gleichzeitig 
Strafrichter; Frankfurter System: Strafrichter = gleichzeitig Vormundschaftsrichter - jetzt § 34 
JGG). Bei Ausbruch des ersten Weltkrieges gab es nach Sie ver t s ca. 340 Jugendgerichte im damaligen 
Deutschen Reich. Eine gesetzgeberische Beantwortung des Problems wurde jedoch im Kaiserreich 
nicht mehr herbeigeführt. Erst die Weimarer Republik löste in den Jahren 1922 bis 1923 die vor
dringlichen Aufgaben auf den Gebieten der Jugendwohlfahrt und des Jugendrechts durch den Erlaß 
des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes vom 9.7. 1922 und des Jugendgerichtsgesetzes vom 16.2. 1923. 
Dieses brachte die Heraufsetzung der Strafmündigkeitsgrenze auf 14 Jahre, die Berücksichtigung der 
Willens reife bei der Schuldfähigkeit (§ 3) und, dies ist besonders wichtig, den Vorrang der Er
ziehungsmaßregeln vor der Strafe (§ 6). Nach dem letztgenannten § 6 des JGG von 1923 war der 
Richter verpflichtet, von Strafe abzusehen, sofern er Erziehungsrnaßregeln für ausreichend hielt. 
Auch die Strafaussetzung auf Wohlverhalten war bereits in den §§ 10 ff des JGG 1923 enthalten. 
Es handelte sich hierbei um die erste gesetzliche Regelung der bedingten Strafaussetzung im Urteil. 
Nach Sieverts erwies sich das Gesetz als gut für die Entwicklungskriminellen. Gegenüber kriminell 
Verwahrlosten war es weniger wirksam, weil die Richter zu häufig nur ganz kurzfristige Freiheits
strafen aussprachen und überhaupt dazu neigten, die Strafe auf Wohlverhalten auszusetzen, so daß der 
berüchtigte Satz: »Erst klau ick, dann bewähr ick mir«, damals nicht ohne Berechtigung geprägt wurde. 
Diese offensichtlichen Nachteile wurden im Jahre 1940 durch die Einführung des Jugendarrestes, der 
sofort vollstreckt wird, beseitigt. Zugleich hiermit wurde die bedingte Strafaussetzung im Urteil 
untersagt (VO v. 4. 10. 1940 nebst ErgVO v. 28.11. 1940). 

Der Jugendarrest ist eine Freiheitsentziehung ohne Strafcharakter. Er ist keine Strafe, äußert nicht 
deren Fernwirkungen und wirkt nicht rückfallbegründend. Seine viel gerügten Mängel beruhen 
einmal auf einer zu häufigen, schematischen Anwendung nach Analogie der Freiheitsstrafe, ferner 
auf seiner Verhängung gegen Verwahrloste, die mit den Mitteln des Jugendarrestes nicht mehr zu 
erziehen sind und auf seinem Vollzug in ungeeigneten Anstalten. Die Schockwirkung, die der 
Nationalsozialismus in dieses Rechtsinstitut hereingetragen hat, sollte nicht überschätzt werden. 
Der Jugendarrest enthält in erster Linie einen Appell an die Ehre und dient der Selbst
besinnung. Er erreicht seinen Zweck nur, wenn er in Einzelhaft vollstreckt wird. Das 
erfordert eine nachhaltige Vermehrung der Jugendarrestanstalten. Auch der Freizeitarrest hat nur 
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Sinn, wenn er in strenger Form vollzogen wird. Das Jahr 1941 brachte mit der VO vom 10.9.1941 
die Einführung der aus dem österreichischen Recht übernommenen unbestimmten Verurteilung für 
kriminell Verwahrloste mit einer damaligen Mindestgrenze von 9 Monaten und einer Höchststrafe 
von 4 Jahren. Es handelt sich dabei um die relativ unbestimmte Verurteilung im Gegensatz zur 
absolut unbestimmten, bei der Zeitgrenzen überhaupt nicht bestehen und die die Entlassung 
ausschließlich auf den Erziehungserfolg abstellt. Da, wie später zu zeigen sein wird, die Jugendstrafe 
und ihre Dauer wesentlich von erzieherischen Rücksichten beeinflußt werden, ist es nur logisch, die 
unbestimmte Jugendstrafe zur Regelstrafe des Jugendstrafrechts zu erklären. Denn bei der Erziehung 
eines lebendigen Menschen weiß man nie, wann der Erziehungserfolg erreicht ist. 

Die beiden erwähnten Teilreformen (Jugendarrest und unbestimmte Verurteilung) übernahm 
das Reichsjugendgerichtsgesetz vom 6. 11. 1943. Es brachte außerdem die Heraufsetzung des Mindest
maßes der bestimmten Jugendgefängnisstrafe auf drei Monate in der Erkenntnis, daß in einem 
kürzeren Zeitraum als von drei Monaten überhaupt nicht erzogen werden könne und die Verselb
ständigung des Jugendstrafrechts durch die Außerkraftsetzung der Strafrahmen des allgemeinen 
Strafrechts im Jugendstrafverfahren (§ 5 Abs. I Satz 2). 

Das neue Jugendgerichtsgesetz vom 4. 8. 1953 führt die Gedanken der Jugendreformbewegung 
konsequent fort. Es ist nicht die Aufgabe dieses Referats, die verfahrensrechtlichen Einzelheiten 
dieses Gesetzes auseinanderzusetzen, sondern nur auf die Grundzüge hinzuweisen. Als solche stellen 
sich vier dar: 

1. die Ausmerzung des nationalsozialistischen Gedankengutes (z. B. Beseitigung von § 3 Abs. II -
Strafbarkeit der Kinder, von § 20 betreffend den jugendlichen Schwerverbrecher und von § 60 
betreffend die polizeilichen Jugendschutzlager -; Verwahrungsproblem) 

2. die Wiedereinführung der urteilsmäßigen Strafaussetzung zur Bewährung, die das Reichs
jugendgerichtsges~tz von 1943 abgeschafft hatte und das eine Strafaussetzung auf Probe erst 
nach Verbüßung von einem Drittel der Strafe zuließ. 
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Mit der Wiedereinführung der urteilsmäßigen Strafaussetzung zur Bewährung in den §§ 20 ff 
ist der Gesetzgeber ein großes Wagnis eingegangen. Schon das Jugendgerichtsgesetz von 1923 
kannte sie, wie bereits erwähnt, in der Form der Strafaussetzung auf Wohlverhalten (§§ 10 ff). 
Sie hat sich damals nicht bewährt, weil sie zu schematisch gegenüber ungeeigneten Tätern, ins
besondere Gewohnheitstätern, angewendet wurde und man den Verurteilten während der 
Bewährungszeit sich selbst überließ. Wenn man sie als sogenannten ambulanten Strafvollzug 
auf die Initiative von Ministerialrat Dr. Wahl im Bundesjustizministerium wieder eingeführt 
hat, so geschah dies wohl unter dem Einfluß angelsächsischen Rechtsdenkens. Man hat die 
seinerzeitigen Nachteile jetzt durch eine intensive Bewährungsaufsicht und Bewährungshilfe zu 
beheben versucht. Von der Person des Bewährungshelfers ist der Erfolg der Strafaussetzung 
abhängig. Daneben kommt es darauf an, daß die Strafaussetzung zur Bewährung nicht, wie im 
allgemeinen Strafrecht, schematisch, etwa bei allen kürzeren Jugendstrafen, bewilligt wird, 
sondern daß auch hier dem Grundprinzip des Jugendstrafrechts entsprechend auf die Persön
lichkeit des Täters abgestellt wird, die, soll Strafaussetzung gewährt werden, eine Rückfall
prognose ausschließen muß. Nach dem in § 21 zum Ausdruck gelangten Willen des Gesetz
gebers ist die Strafaussetzung zur Bewährung auf die positiv aussichtsreichen Fälle beschränkt. 
Aber auch in diesen Fällen muß der Jugendrichter bei der Urteils be gründung einen logischen 
Salto mortale vollführen, denn er muß in den Gründen zunächst auseinandersetzen, daß 
Zuchtmittel und Erziehungsmaßregeln zur Ahndung nicht ausreichen, sondern daß die Ver
hängung der Jugendstrafe notwendig sei und im zweiten Teil der Begründung einen Teil der 
vorangegangenen Ausführungen wieder zurücknehmen und darlegen, weshalb die verhängte 
Strafe nicht verbüßt zu werden braucht. Trotzdem wird der Richter in den Fällen größerer 
Verwahrlosung, die in den Jugendarrest nicht hineingehören, mitunter eine kurz bemessene 
Jugendstrafe unter Gewährung von Strafaussetzung zur Bewährung verhängen können, um 
den Angeklagten unter »Kontrolle« zu halten. Auf diese Weise kann er auch die berüchtigte 
»Lücke« zwischen dem Höchstmaß von 4 Wochen Jugendarrest und dem Mindestmaß der 
Jugendstrafe von 6 Monaten teilweise überbrücken. Das darf aber nicht zur Verlegenheits
lösung für den Regelfall werden. In Wirklichkeit ist eine solche Lücke für den Kenner des 
Jugendstrafrechts gar nicht vorhanden. Sie soll vielmehr nach dem Willen des Gesetzgebers 
durdl Maßnahmen der Erziehung in Freiheit überbrückt werden. Die Heraufsetzung des 
Mindestmaßes der Jugendstrafe auf 6 Monate entspricht der zutreffenden Erwägung, daß in 
einem kürzeren Zeitraum als von 6 Monaten erzieherische Erfolge nicht erzielt zu werden 



pflegen und daß kurzzeitige Freiheitsstrafen, besonders bei Jugendlichen, von schädlicher Wir
kung sind. Der Strafvollzug setzt sogar die untere Erziehungsgrenze bei weitergehenden 
Erziehungsschäden auf 12 bis 18 Monate fest. 

Die vorstehenden Ausführungen ergeben, daß der urteilsmäßigen Strafaussetzung zur Be
währung mit Reserve gegenübergetreten werden muß. Ich bin kein Anhänger dieses Rechts
instituts und gebe demgegenüber der bedingten Verurteilung den Vorzug, der reinsten Form 
der Probation, bei der das Richtschwert der Justiz vor dem Strafausspruch angehalten und der 
Angeklagte nur schuldig gesprochen wird. In einer Bewährungszeit von 1 bis 2 Jahren hat er 
Gelegenheit, zu zeigen, ob er ein Verbrecher war oder nicht. Bewährt er sich, so wird der 
Schuldspruch getilgt und der Verurteilte gilt überhaupt nicht als vorbestraft. 

3. Von besonderer Wichtigkeit ist die Unterstellung der Heranwachsenden unter die Jugend
gerichte. Damit wird eine bereits seit langem erhobene Forderung der Reformbewegung erfüllt 
und das Schwergewicht der Jugendstrafrechtspflege auf dje Jugendgerichte verlagert, deren 
Geschäftslast um ca. 200% angestiegen ist. Bereits bei Erlaß des Reichsjugendgerichtsgesetzes 
von 1943 beschäftigte man sich mit dem Heranwachsendenproblem, nahm von seiner Regelung 
jedoch Abstand, da der größte Teil der Heranwachsenden sich damals bei der Wehrmacht be
fand und sich durch die Einführung des Jugendstrafrechts im Wehrmachtsbereich Schwierig
keiten ergeben hätten. Die Unterstellung der Heranwachsenden vom vollendeten 18. bis zum 
vollendeten 21. Lebensjahre unter die Jugendgerichte ist nicht identisch mit einer Anwendung 
des materiellen Jugendstrafrechts auf diese Personengruppe. Der Richter hat vielmehr in jedem 
Falle eine Reifeentscheidung nach § 105 des Jugendgerichtsgesetzes herbeizuführen. Nur wenn 
der Jugendrichter bei der Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters unter Berücksichti
gung auch der Umweltbedingungen den Täter für eine in der Gesamtentwicklung noch einem 
Jugendlichen gleichstehende Persönlichkeit hält, oder wenn er unabhängig davon feststellt, daß 
es sich bei der Tat nach Art, Umständen oder Beweggründen um eine Jugendverfehlung 
handelt, darf er Jugendstrafrecht anwenden. Diese Reifeentscheidung richtig zu treffen, ist 
schwer. Sie kann nicht nur auf den Erfolg abgestellt werden und wird sehr oft die Heran
ziehung eines Sachverständigen notwendig machen. Bis jetzt ist es noch nicht gelungen, 
allgemeingültige Grundsätze für die Reifeentscheidung herauszuarbeiten. Wesentlich ist, daß, 
wie betont, die Reifeentscheidung aus der Gesamtschau getroffen werden muß. Ist ein Heran
wachsender zwar körperlich und, wie vielfach, auch geistig normal entwickelt, dagegen, wie 
häufig, in seiner sittlich-charakterlichen Entwicklung zurückgeblieben, so wendet der Richter 
Jugendstrafrecht an. Die Vereinigung für Jugendpsychiatrie hat auf ihrer Tagung in Marburg 
im Mai 1954 gewisse Merkmale aufgezeigt, bei deren Vorhandensein eine abgeschlossene Ent
wicklung angenommen werden kann: 

eine gewisse Lebensplanung, 
Fähigkeit zu selbständigem Urteilen und Entscheiden, 
Fähigkeit zu zeitlich überschauendem Denken, 
Fähigkeit, Gefühlsurteile rational zu unterbauen, 
ernsthafte Einstellung zur Arbeit, 
gewisse Eigenständigkeit im Verhältnis zu anderen Menschen usw. 

Dagegen können charakteristisch jugendtümliche Züge sein: 
ungenügende Ausformung der Persönlichkeit, 
Hilflosigkeit (die sich nicht selten hinter Trotz und Arroganz versteckt), 
naiv-vertrauensseliges Verhalten, 
Leben im Augenblick, 
starke Anlehnungsbedürftigkeit, 
spielerische Einstellung zur Arbeit, 
Neigung zum Tagträumen, 
Hang zu abenteuerlichem Handeln, 
mangelhafter Anschluß an Altersgenossen, 
Hineinleben in selbstwerterhöhende Rollen. 

Es handelt sich hierbei aber um kein allgemeingültiges Schema, sondern um einen tastenden 
Versuch. 

Die Polizei wird neben der Jugendgerichtshilfe gerade zur Aufhellung des Persönlichkeits
bildes eines Heranwachsenden wesentlich beisteuern können. Es sollten daher in den Personal
bogen Heranwachsender sämtliche Auffälligkeiten aufgeführt werden, und es sollte bei der 

141 



Ermittlung von Straftaten Heranwachsender die Frage des § 105 nie außer acht gelassen 
werden, soweit es sich um Straftaten von einig~r Bedeutung, die voraussichtlich zur Haupt
verhandlung gedeihen, handelt. Nach der bisherigen Praxis wenden die Jugendrichter in 35 
bis 40% der zur Hauptverhandlung heranstehenden Straftaten Heranwachsender Jugendstraf
recht an. 

4. In übereinstimmung mit dem Jugendgerichtsgesetz von 1923 und mit der sonstigen Gerichts
verfassung zieht das Jugendgerichtsgesetz von 1953 wieder Laienbeisitzer zur Mitwirkung 
heran, allerdings sachverständige Laienbeisitzer in der Person der Jugendschöffen. Wichtig ist 
hierbei die Mitwirkung der Frauen. In jeder Hauptverhandlung des Jugendschöffengerichts und 
der Jugendkammer wirken eine Frau und ein Mann als Jugendschöffen mit. 

Instanzenzug : 

1. Der Einzelrichter. Er verhäng.t in erster Linie Zuchtmittel und ordnet Erziehungsmaßregeln an. 
Keine Zuständigkeit des Einzelrichters, wenn Jugendstrafe oder unbestimmte Verurteilung zu 
erwarten ist. 

2. Das Jugendschöffengericht. Bei ihm ruht der Schwerpunkt der schweren Jugendkriminalität. 
Es bestehen zumeist gemeinsame Jugendschöffengerichte für den Bezirk mehrerer Amtsgerichte 
oder eines Landgerichts. Daher sollten an ihrem Sitz die Jugendschutzpolizei und die weibliche 
Kriminalpolizei konzentriert werden. 

3. Die Jugendkammer als Gericht erster Instanz mit Schwurgerichtszuständigkeit und zweiter 
Instanz als Berufungsgericht gegen Urteile des Jugendrichters und des Jugendschöffengerichts. 
In der 3. (Revisions-)Instanz gibt es keine besonderen Jugendgerichte. 

Die Rechtsmittel in Jugendsachen sind durch § 55 in doppelter Hinsicht eingeschränkt. Einmal 
kann der Angeklagte, der seine Schuld einräumt, kein Rechtsmittel ergreifen, falls er nur zu Maß
nahmen verurteilt wurde und lediglich deren Ausmaß oder Auswahl angreift. Zum Zweiten kann, 
wer Berufung eingelegt hat, nicht mehr Revision einlegen. 

Nach dieser kursorischen Darlegung des Inhalts des Jugendgerichtsgesetzes von 1953 erscheint es 
zweckmäßig, sich systematisch auf die materiellen Grundprinzipien des Jugendstrafrechts zu besinnen. 
Als solche stellen sich folgende Grundsätze dar: 

1. Die von den Vertretern des allgemeinen Strafrechts oft geleugnete Notwendigkeit eines 
ei gen e n J u gen d s t r a f re eh t s beruht auf der Erkenntnis, daß der Jugendliche nicht, wie 
man früher und insbesondere noch zur Zeit des Erlasses unseres Strafgesetzbuches annahm, ein 
»kleiner Erwachsener«, sondern daß er ein Wesen eigener Art ist, das biologischen, soziolo
gischen und charakterologischen Eigengesetzlichkeiten folgt, biologischen in Form von körper
lichen Wachstums- und Umschichtungsprozessen, soziologischen durch das Hineinwachsen aus 
der Welt des Kindes in die Erwachsenenwelt, die immer komplizierter wird, und charakterolo
gischen durch ein übergangsstadium von hoher Labilität qes Denkens, Fühlens und Handelns. 
Diese Besonderheiten des Jugendalters, die S p r a n ger in seiner »Psychologie des Jugendalters« 
plastisch herausgearbeitet hat, haben zum Erlaß der erwähnten Jugendgerichtsgesetze geführt, 
von Gesetzen, die nicht so sehr auf das Allheilmittel der Generalprävention (Abschreckung) 
und der Tatvergeltung abstellen, als auf die Besserung und Erziehung des Täters, der dahin 
gebracht werden soll, daß er in Zukunft die Ordnung der Gemeinschaft nicht mehr stört. Der 
Strafzweck im weiteren Sinne ist somit im Jugendstrafrecht ein wesentlich anderer als im 
allgemeinen Strafrecht. Mag der Zweck in beiden Disziplinen letztlich auf eine Senkung der 
Kriminalität gerichtet sein, so sind die Mittel, diesen Zweck zu erreichen, im Jugendstrafrecht 
andere. Bei der Jugendstrafe steht die Individualprävention weit im Vordergrund. Der Ver
geltungsgedanke findet nur bei Kapitalverbrechen Anwendung (§ 17 Abs. 11 - Schwere der 
Schuld), der Sühnegedanke höchstens in dem Sinne, als das Wesen der Strafe als Sühne bejaht 
wird, wobei unter Sühne die Reinigung des Täters von seiner persönlichen Schuld im sittlichen 
Erlebnis der Strafe, der scholastischen contritio cordis zu verstehen ist; nicht die Anerziehung 
eines äußerlich legalen Verhaltens will der Jugendrichter bewirken, sondern er will den Durch
bruch des Sühnegedankens herbeiführen, durch den sich der Täter erst wirklich von der Tat 
distanziert, Subjekt, nicht Objekt des Vollzugs wird. Das Jugendstrafrecht erweist sich damit 
als ein besonderes, eigenständiges Strafrecht, für das die allgemeinen Vorschriften nur gelten, 
soweit im Jugendgerichtsgesetz nichts anderes bestimmt ist (§ 2) und für das die Strafrahmen 
des allgemeinen Strafrechts keine Gültigkeit haben (§ 18 Abs. 1 Satz 3). An die Stelle der general
präventiven Strafzwecke des allgemeinen Strafrechts treten im Jugendrecht die Gesichtspunkte 
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der Zweckmäßigkeit. über allem aber steht die Erwägung, den jugendlichen Rechtsbrecher durch 
sozialkonstruktive Maßnahmen wieder zu einem Mitglied der sozialen Gemeinschaft zu 
erziehen, ihn gemeinschaftsfähig und -würdig zu machen. Das in den Vordergrundstellen des 
Erziehungsgedankens bedeutet keine »Knochenerweichung« des Jugendstrafrechts, sondern nur 
eine individuelle Behandlung des Täters, die im Einzelfall nicht selten strenger ausfällt, als im 
allgemeinen Strafrecht (Mindestmaß der Jugendstrafe 6 Monate - § 18 Abs. 1 Satz 1; un
bestimmte Verurteilung § 19). 

2. Das Jugendgerichtsgesetz von 1953 räumt dem Erz i e h u n g s g e dan k e n in richtiger Wür
digung desselben wieder den ihm gebührenden Platz ein. Bereits das Jugendgerichtsgesetz von 
1923 verpflichtete, wie eingangs erwähnt, den Jugendrichter, in der für damalige Verhältnisse 
revolutionären Bestimmung des § 6, von Strafe abzusehen, sofern er Erziehungsmaßregeln für 
ausreichend hielt. Das Reichsjugendgerichtsgesetz hatte demgegenüber, seiner Entstehungszeit 
entsprechend, die Strafe überbetont und die Erziehungsmaßregeln in § 2 Abs.3 auf den 
letzten Platz verwiesen. Unser neues Jugendgerichtsgesetz stellt die Erziehungsmaßregeln 
wieder auf den ersten Platz (§ 5 Abs. 1). Hiernach darf die Jugendstraftat mit Zucht
mitteln und Jugendstrafe nur noch geahndet werden, wenn Erziehungsmaßregeln nicht 
ausreichen (§ 5 Abs. 2). Jugendstrafe darf der Jugendrichter nur verhängen, wenn 
wegen der in der Tat hervorgetretenen schädlichen Neigungen des Jugendlichen Erziehungs
maßregeln oder Zuchtmittel zur Erziehung des Täters nicht ausreichend sind (s. jedoch § 17 
Abs.2) und auch Maßnahmen der Erziehung in Freiheit nicht ausreichen. Ebenso wie bei den 
erwachsenen Tätern gibt es allerdings auch bei den jungen Tätern einen gewissen Prozentsatz 
Unerziehbarer. Das ist allgemein anerkannt. Jedoch sollte man sich hüten, das Urteil der 
Unerziehbarkeit vorzeitig zu fällen. Steht die Unerziehbarkeit allerdings fest, so sollte der 
Unerziehbare aus dem ausschließlich auf die Erziehung ausgerichteten Jugendstrafvollzug, den 
er nur stört, herausgenommen und in den Erwachsenenvollzug überführt werden. Die in 
Beratung befindliche neue Jugendstrafvollzugsordnung wird diesem Gedanken Rechnung 
tragen. Soweit die U nerziehbaren eine Gefahr ,- für die Allgemeinheit bilden, werden sie auf 
Grund eines ebenfalls noch zu erlassenden Verwahrungsgesetzes der Jugendverwahrung zu
geführt werden müssen, allerdings nicht in der Form des § 60 RJGG 1943, der sie polizeilichen 
Jugendschutzlagern überwies, sondern in rechtsstaatlichen Formen. 

3. Ein weiterer wichtiger Grundsatz ist neben dem Erziehungsgrundsatz das Subsidiaritäts
prinzip, das wie ein roter Faden das ganze materielle Jugendstrafrecht durchzieht. Es besagt, 
daß der Jugendrichter mit der am wenigsten einschneidenden Maßnahme auszukommen 
versuchen muß, wenn diese nach seiner überzeugung zur Erziehung des Angeklagten ausreicht. 
Genügen erzieherische Maßnahmen, so darf er Zuchtmittel und Jugendstrafe nicht verhängen 
(s. Nr. 2). Erweisen sich Zuchtmittel als ausreichend, so ist für die Jugendstrafe kein Platz. Der 
Subsidiaritätsgrundsatz gilt auch innerhalb der einzelnen Maßnahmen, worunter der gemein
same Oberbegriff für die Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel des Jugendgerichtsgesetzes zu 
verstehen ist. Auch hier ist immer nur die der Persönlichkeit angemessene Maßnahme zu 
ergreifen (suum cuique). Genügen Weisungen oder die Schutzaufsicht, so ist für die Fürsorge
erziehung in der Form der Heimerziehung kein Platz. Ebenso wäre es verfehlt, Jugendarrest 
zu verhängen, wenn besondere Pflichten oder eine Verwarnung den Täter hinreichend beein
drucken; ja selbst, wenn der Richter der überzeugung ist, auf Jugendarrest erkennen zu müssen, 
setzt er sich vorher mit der Frage auseinander, ob er nicht mit Freizeit- oder Kurzarrest aus
kommt, bevor er sich für Dauerarrest entscheidet. Hierdurch wird eine überdosierung 
vermieden, die eine Trotzhaltung hervorrufen kann. ' 

4. Das Prinzip der Schuldhaftigkei t (§3 JGG) verlangt vom Jugendrichter, anders als im 
allgemeinen Strafrecht, in jedem Falle die Feststellung, daß der Jugendliche das Unrecht seiner 
Tat einsehen konnte und auch fähig war, sich nach der Rechtsordnung, die er durch seine Tat 
gestört hat, zu richten. Nicht die generelle, sondern die konkrete Prüfung in jedem Falle 
(§ 59 StGB) spielt hierbei eine besondere Rolle. § 105 JGG hat mit der Schuldfrage nichts zu 
tun, sondern er betrifft die Straffrage in Heranwachsendensachen, ist dort allerdings stets zu 
beantworten. 

5. Das Subsidiaritätsprinzip darf den Jugendrichter nicht dazu verleiten, die Gesamtschau auf
zugeben und, ähnlich wie im allgemeinen Strafrecht, sich auf eine Maßnahme oder Strafe zu 
beschränken. Das Jugendgerichtsgesetz stellt dem Jugendrichter vielmehr eine große Auswahl 
verschiedener, im einzelnen zahlenmäßig nicht beschränkter Maßnahmen (§ 10) zur Verfügung 
und gestattet, von gewissen Ausnahmen abgesehen (Verbot der Verbindung von Fürsorge-
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erziehung mit Jugendstrafe und Jugendarrest), in § 8 die Verbindung der verschiedenen Maß
nahmen miteinander. Gerade aus der sinnvollen Kombinierung der einzelnen Maß
nah m e n ergeben sich meist die wertvollsten Ansatzpunkte für eine positive erzieherische 
Beeinflussung. des Jugendlichen, und nur der Jugendrichter wird der Bedeutung des Falles in 
seiner Ganzheit gerecht, der die gesamte Klaviatur der vom Gesetz zur Verfügung gestellten 
Maßnahmen richtig zu bedienen versteht. So wird es in den meisten Fällen unangebracht 
sein, gegen einen Jugendlichen ausschließlich auf Verwarnung (§ 14) zu erkennen. Denn 
der Jugendliche wird eine solche Verwarnung meist gar nicht als fühlbare Reaktion ansehen. 
Die Verwarnung, die Ehrenstrafe des Verweises des alten Strafgesetzbuches, wird in aller Regel 
ihre Bedeutung nur in der Verbindung mit anderen Maßnahmen erhalten, wie das Muster der 
Verkehrsübertretung zeigt, in dem sie fast immer mit einer Geldauflage (besondere Pflicht 
- § 15 Abs.1 Nr.2 -) und dem sonntäglichen polizeilichen Verkehrsunterricht (Weisungen 
- § 10 Nr. 7 -) verbunden wird. 

Als wesentliche Grundsätze des Jugendstrafrechts sind also dessen Eigenständigkeit, der Erziehungs
grundsatz, das Prinzip der Schuldhaftigkeit, der Subsidiarität der Strafe und der einschneidenderen 
Maßnahmen und der Kombinationsgrundsatz herauszustellen. Alle sind jedoch dem Erz i e h u n g s
grundsatz untergeordnet, der auch bei der Auswahl der Maßnahmen und der Jugendstrafe 
derart dominiert, daß sich nach ihm die einzelnen Maßnahmen als solche der Zusatzerziehung und 
der Ersatzerziehung bestimmen lassen. Eine zusätzliche Erziehung gewähren die Weisungen, die 
Verwarnung, die besonderen Pflichten (sühnende Elemente der Geldauflage) und die Schutzaufsicht, 
ja auch der Jugendarrest in seinen drei verschiedenen Erscheinungsformen und die Bewährungs
maßnahmen bei Verurteilung zu Jugendstrafe in den vier Unterarten gemäß den §§ 20, 27, 88 und 
89 JGG. Dagegen stellen sich die Fürsorgeerziehung in der Art der Heimerziehung und die Jugend
strafe selbst als Ersatzerziehung der häuslichen Erziehung dar. 

Kommt im Jugendstrafrecht mithin alles mehr oder weniger auf die Erziehung des Täters an, so 
wird der Jugendrichter die richtige Entscheidung des Falles nur treffen können, wenn er die Persön
lichkeit des Täters und seine etwaige Erziehungsbedürftigkeit und Erziehungsfähigkeit vor Erlaß 
seines Urteils umfassend erforscht hat. Denn erst auf Grund dieser Persönlichkeitserforschung kann 
der Jugendrichter die zutreffende Diagnose und Prognose stellen und die dem Einzelfall angepaßten 
Maßnahmen ergreifen. Hierzu bedient sich der Jugendrichter der Jugendgerichtshilfe als Gehilfin 
(§ 38), die an jedem Jugendstrafverfahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens kraft ausdrück
licher gesetzlicher Vorschrift zu beteiligen ist. Die Jugendgerichtshilfe erforscht nicht nur die Persön
lichkeit des Jugendlichen und legt die Tatwurzeln klar; sie nimmt sich auch des Verurteilten an, 
überwacht den Vollzug der jugendrichterlichen Entscheidungen, soweit sie nicht auf Jugendarrest 
oder Jugendstrafe lauten und ist um die Wiedereingliederung des aus dem Vollzug entlassenen 
Jugendlichen bemüht. Je frühzeitiger die Jugendgerichtshilfe in das Verfahren eingeschaltet wird, um 
so gründlicher, vorsichtiger und schonender kann sie ihre Erhebungen durchführen. Voraussetzung: 
hinreichender Tatverdacht (Polizei). Leider hat die überlastung der Jugendämter, die nunmehr 
auch die Erhebungen über die Heranwachsenden durchzuführen haben, mitunter zu einer verzögerten 
Bearbeitung und damit zu einer Verlangsamung des Verfahrens geführt, die mit dem Beschleunigungs
grundsatz nicht zu vereinbaren ist. Häufig sind die Jugendämter nicht nur quantitativ, sondern auch 
qualitativ unterbesetzt, besonders auf dem platten Lande. Die Vertretungskörperschaften (Land
kreise) haben vielfach kein Verständnis für die Aufgaben der Jugendgerichtshilfe und stellen nicht die 
hinreichenden Mittel zur Verfügung. Diese Nachteile sollten in Zukunft abgestellt werden. Der 
Bericht der Ju~endgerichtshilfe soll in erster Linie Tatsachenmaterial zusammentragen und weniger 
werten. Die Ermittlung des Tatbestandes obliegt der Polizei und nicht der Jugendgerichtshilfe. 

Auch durch persönliche Vernehmung des Jugendlichen (§ 44) wird der Jugendrichter sich häufig 
ein zutreffendes Bild über den Jugendlichen machen können. Es ist aber darauf zu achten, daß diese 
Vernehmung weniger der Taterforschung, als der Aufhellung des Persönlichkeitsbildes dient. Als 
sehr nützlich haben sich ferner Vorbesprechungen erwiesen, die der Jugendrichter vor dem Termin 
mit den Prozeßbeteiligten abhält. Insbesondere sollte er enge Verbindung mit dem Jugendstaats
anwalt pflegen und die zu ergreifenden Maßnahmen vorher mit ihm beraten; ebenso ist es von 
Bedeutung, wenn der Jugendrichter Verteidiger, die nicht häufig vor dem Jugendgericht aufzutreten 
pflegen, vorher belehrt und bei ihnen um Verständnis für die in Aussicht genommenen Maßnahmen 
wirbt. Die Jugendschöffen unterrichtet er ebenfalls zweckmäßig vor dem Termin kurz über den 
Sachverhalt. 

Auf die erzieherische Ausgestaltung der Hauptverhandlung und eine sachentsprechende Urteils
begründung ist größter Wert zu legen. Die Erziehungsberechtigten sollten stets zum Haupverhand-
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lungstermin geladen werden und dort auch anwesend sein. Als nachteilig hat sich herausgestellt, daß 
§ 51 JGG über das Entfernungsrecht in Heranwachsendensachen nicht gilt. Es hilft in diesen Fällen 
nur Abtreten des Angeklagten mit Zustimmung sämtlicher Beteiligter. 

Nach dem Ergebnis der Persönlichkeitsforschung richten sich, wie betont, die vom Jugendrichter 
zu ergreifenden Maßnahmen. Ohne daß man sich an ein Schema bindet, wird es für die Entscheidung 
des Falles im wesentlichen immer mehr oder weniger darauf ankommen, ob derTäter ein Gestrauchel
ter ist, für den die Tat nur eine Episode bedeutet, Ausfluß der Entwicklung ist oder eines Konflikts· 
oder ob die Tat einem eingewurzelten Hang zum Verbrechen entspringt. Eine Ausnahme hiervon 
bilden nur die Fälle, die wegen der Schwere der Straftat eine Bestrafung erfordern (§ 17 Abs. 2). Bei 
Gestrauchelten wird der Richter weitgehend mit Maßnahmen auskommen und die Erziehung in 
Freiheit durchführen können. 

Für die Findung der richtigen Entscheidung ist die Mitarbeit der Polizei von größter Wichtigkeit. 
Gedacht ist hierbei weniger an eine Mitarbeit im Sinne der Tatermittlung, als an die Mitarbeit, die sich 
auf das Jugendtümliche des Verfahrens bezieht. Es ist für den Jugendrichter unerläßlich, die Persön
lichkeit des straffällig gewordenen Jugendlichen von verschiedenen Seiten beurteilt zu bekommen. 
Gerade die Ausführungen der Polizei werden oft eine wertvolle Ergänzung zu denen der Jugend
gerichtshilfe bilden. Es ist deshalb zu begrüßen, daß Niedersachsen sich mit dem Erlaß vom 14.6. 1954 
dazu entschlossen hat, eine eigene Jugendschutzpolizei und Jugendschutzdienststellen im Bereich jeder 
LKP-Stelle, jeder LKP-Außenstelle und LKP-Nebenstelle einzurichten. Die Jugendschutzdienststellen 
setzen sich aus der Weiblichen Kriminalpolizei und dem jeweiligen Jugendsachbearbeiter zusammen. 
Die Leitung obliegt im Bereich der LKP-Stelle der rangältesten Kriminalbeamtin als Leiterin der 
Weiblichen Kriminalpolizei und dem rangältesten Jugendsachbearbeiter als leitendem Jugendsach
bearbeiter. 

Es ist zu hoffen, daß die anderen Bundesländer sich dem niedersächsischen Vorgang anschließen, 
damit auch Klarheit über die Vernehmungsmethoden besteht und der nicht in allen Punkten zu 
billigende Erlaß des früheren Chefs der deutschen Polizei vom 3. 1. 1944 außer Anwendung tritt. 

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Jugendgericht, der Staatsanwaltschaft, der 
Jugendgerichtshilfe und der Polizei wird außero~dentlich viel dazu beitragen, die Behandlung des 
Falles in die richtigen Bahnen zu lenken und den Richter in die Lage versetzen, ein zutreffendes Urteil 
zu finden, das für den späteren Lebensweg des Jugendlichen häufig entscheidend ist. 
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Erziehung und Strafe im deutschen Jugendstrafrecht 

, Amtsgerichtsrat Karl Hol z sc h u h, Darmstadt 

I. 
,,~ 

Die Erkenntnis, daß ein Kind, ein Jugendlicher als körperlich, charakterlich, seelisch, geIstIg, 
willensmäßig noch unreifes Wesen für einen Rechtsbruch nicht in gleicher Weise verantwortlich 
gemacht werden kann wie ein Erwachsener, ist wohl so alt wie die Menschheit selbst. Aber nicht 
immer hat man aus dieser Erkenntnis die Folgerungen gezogen. Der Weg des Jugendstrafrechts ist 
getränkt mit Blut und Tränen - wie alle Menschheitswege. 

Nach einem Passauer Recht des Mittelalters war Kindern, die ihre Eltern verleumdeten, mit einem 
eisernen Haken die Zunge aufzuschlitzen. Und ein österreichisches Recht aus jener Zeit schrieb sogar 
vor, daß einem Kinde die Zunge abzuschneiden sei, wenn es »gott und die heiligen oder vatter und 
muetter spott oder uebel gedenkt«. 

In Hamburg wurde 1581 ein elf jähriger Junge erhängt, weil er einem Ratsherrn eine Fensterscheibe 
eingeworfen hatte. Wegen angeblichen Umgangs mit dem Teufel wurde 1653 in Köln ein zehn
jähriges Mädchen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ein Freiburger Urteilsspruch aus 1636 lautet: 
»Jacob Wagner, 14 oder 15 jahr alt, der unterschiedlich angriff mit einbrechen und einsteigen mit 
hülf seiner bösen gesellschaft getan und de facto auch im allhiesigen münster über dem stock brechen, 
dabei erwüscht und gefangen worden. Dieser böse bub ist seines begangenen uebels 
wegen mit dem strang abzufertigen«. 

In Nürnberg wurden 1648 einem jugendlichen Dieb die Ohren abgeschnitten. Als ihn ein Bauer 
erneut beim Stehlen erwischte, wurde er »aus Gnaden« enthauptet. 

Ein Recht der gleichen Stadt schrieb vor, daß Kinder in einen Sack zu stoßen und zu ertränken 
seien, sofern sie dem Rate der Stadt »ob ihrer ungeratenheit besser tot als lebendig dünken«. 

Noch 1831 wurde in Maidstone (England) ein 13jähriger Dieb erhängt. Und 1833 wurde in 
London ein Neunjähriger verurteilt, »so lange aufgehängt zu werden, bis der Tod eintritt«, weil er 
einen Knüppel durch ein Ladenfenster durchgesteckt hatte. 

- Andere wurden auf Jahre oder gar auf Lebenszeit des Landes verwiesen, für die Galeeren verkauft 
oder in Strafkolonien verfrachtet. So wurden 1834 in England zwei Buben von 11 und 12 Jahren 
zu siebenjähriger Verbannung nach Australien verurteilt. Die damals so beschwerliche Reise, Hunger, 
Seuchen, Tropenkrankheiten rafften viele hin. Die überlebenden verfielen in der Gesellschaft 
übelster Elemente erst recht dem Laster und Verbrechen. 

Die Anprangerung, Auspeitschung, Einsperrung in dunkle, schmutzige Verliese oder Stadttürme 
galten als milde Maßnahmen. Jeder Eingesperrte bekam seine, tägliche Tracht Prügel. Das öster
reichische Kriminalgesetzbuch von ,1787 ließ nur 100 Hiebe auf einmal zu; das humanere Gesetz von 
1803 setzte die Höchstzahl auf 50 fest. 

Grund, Inhalt und Zweck der Strafe waren beim Jugendlichen die gleichen wie 
beim Erwachsenen. Der Grund: das durch Naturgesetz begründete Bedürfnis nach Rache, nach 
Vergeltung, nach Ausgleich, nach Wiederherstellung der durch die Tat gestörten Ordnung. Der 
Inhalt: ein bewußt schädigender Eingriff in die Lebenssphäre des Täters, die Zufügung eines mehr 
oder weniger empfindlichen übels. Der Zweck: in bezug auf den Täter die Sühne, bei dem weit
gehend sakralen Charakter der Strafe seine Läuterung, Reinigung, Versöhnung der Gottheit; im 
Hinblick auf die Allgemeinheit Schutz und Sicherheit vor dem Missetäter, Wahrung der Ordnung, 
und zwar durch U nschädlichmachung oder Abschreckung. 
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H. 
Wohl ebenso alt wie der Strafgedanke ist der Erz i e h u n g s ge dan k e. Bereits vor 2300 Jahren 

lehrte Aristoteles den Grundsatz, daß man Jugendliche nicht als schlecht strafen, sondern zu guten 
Bürgern erziehen sollte. 

Der griechische Philosoph Epiktet berichtet folgende Begebenheit aus dem alten Sparta: 
»Dem Spartaner Lykurg hatte ein junger Mensch ein Auge ausgeschlagen. Das Volk lieferte ihm 

den übeltäter aus zur beliebigen Betrafung. Lykurg tat ihm jedoch nichts zuleide; er erzog ihn viel
mehr zu einem tüchtigen Mann. Dann brachte er ihn vor das Volk, und als dieses sich darüber 
wunderte, sagte er: ,Als einen Frevler und übeltäter habt ihr mir diesen Menschen überantwortet; 
ich gebe ihn euch zurück als einen tüchtigen Bürger'.« 

Der Sohn des Römers Horatius hatte einen Menschen getötet. Das Gericht sprach ihn wegen seiner 
Jugend frei. Dem Vater gab es jedoch auf, seinen Sohn durch Zahlung einer bestimmten Geld
summe für gemeinnützige Zwecke von seiner Blutschuld zu reinigen. 

Nach der ältesten und bedeutendsten Rechtssammlung des hohen Nordens, der isländischen 
Gragas, sollte derjenige, dem durch einen Jugendlichen eine Körperverletzung zugefügt wurde, diesen 
»nehmen und ihn züchtigen, als wäre er sein Vater oder Erzieher«. 

Selbst den jugendlichen Mörder schützte altnorwegisches Recht vor der Blutrache der Verwandten 
des Getöteten, falls er außer Landes ging. Die Eltern oder sonstige Verwandte durften ihn begleiten, 
für ihn sorgen und ihn erziehen. Gerade in den älteren Zeiten ging man aus einem ganz natürlichen 
Denken heraus mit dem Kinde, dem Jugendlichen schonend um. Die Ahndung seiner Missetaten 
wurde weitgehend den Eltern überlassen. Hier sah man die beste Grundlage für die Wiederaufrich
tung des gestrauchelten jungen Menschen. Die Obrigkeit griff ein, wenn die Erziehungspflichtigen 
versagten. Aber auch selbst in den Zeiten grausamster Straf justiz nahm man noch vielfach Rücksicht 
auf Jugend, Unreife und Unverstand eines Täters. In Gesetzen und Richtersprüchen finden wir 
Gedanken und Maßnahmen, die von tiefstem Verständnis für die Eigenart der jugendlichen Seele 
zeugen. So heißt es in einem mittelalterlichen Urteil kurz und bündig: »Den hieb man nicht aus, was 
zu junc.« 

In einem Nürnberger Urteil aus der Zeit um 1600 wurde jungen Burschen, die zur Nachtzeit 
groben Unfug verübt und einen Nachtwächter verprügelt hatten, eine »sträfliche Rede« verordnet, 
also eine Verwarnung erteilt. 

Ein Freiburger Urteil aus dem Jahre 1583 enthält die Weisung, einen jugendlichen Brandstifter 
nach Verabreichung von Rutenstreichen einem Beichtvater zuzuführen. 

In dem berüchtigten Nürnberger Zigeunerpatent von 1720 sind bettelnde und stehlende Zigeuner 
der Brandmarkung und Hinrichtung empfohlen; hingegen sollten Jugendliche unter 18 Jahren 
»im Christentum unterrichtet und zu einer Profession applizieret« werden. In einem Freiburger 
Urteilsentwurfe von 1704 lesen wir: »Die 14jährige Susanne Conrad wird wegen Brotdiebstahl beim 
Nachbar, weillenes respective minderjährig, es nit bösser verstanden, und aus noth und hunger sich 
also vergriffen, begnadigt zu einer correction und warnung in dass khünftige sich zu bössern im 
thurm durch den Bettelvogt mit ruethen d 0 c h be s c hai den I ich zu streichen.« 

Zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren, die bis 2 Uhr nachts mit Soldaten im Wirtshaus 
getanzt und getrll1i.ken hatten, wurde durch ein Urteil von 1717 das Tanzen mit Soldaten und das 
Trinken in Wirtschaften verboten. 

Einem 14jährigen Dieb erteilte das Gericht im Jahre 1773 die Weisung, zu einem Schuhmacher in 
die Lehre zu gehen. Sogar die Strafaussetzung zur Bewährung finden wir in einem Dorfrechte von 
1554. Den Eltern wurde zur Pflicht gemacht, gegen das straffällige Kind Zuchthausmaßnahmen zu 
ergreifen. Taten sie dies und ließ sich das Kind innerhalb einer bestimmten Frist nichts mehr zu
schulden kommen, so entfielen Verurteilung und Strafe. 

Tiefe, kernige Weisheit spricht aus alten Bauernrechten. Ein Weistum der österreichischen Ge-
meinde Gresten aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts enthält folgende Bestimmungen: 
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Die straff soll beschaidenlich sein und nit gleich. Ainen alten soll man anders straffen den 
ain -jungen, und ain züchtigen weisen anders als ain mutwilligen pueben, ain mit senften 
worten, den andern mit hertigkeit, einen jeden nach dem das ihm not ist und nach dem 
er s ver sc h ul t hat. Man soll wissen ob die straff an einen hilft oder nit oder ob ain gemainer 
nuz oder schad daraus möcht kumen; so mag man straffen oder verzeihen nach rat, so man im 
zweifel wär .... Es soll die straff gemischt mit gerechtigkeit und barmherzigkeit sein .... doch 
soll man nach der barmherzigkeit mer richten den nach der gerechtigkeit. 



Schöneres habe ich über das Richten und Strafen nie gelesen. Diese Gedanken könnten als Präambel 
vor jedem modernen Jugendgerichtsgesetz, vor jedem Strafgesetz stehen. 

»Alles Gescheite ist schon einmal gedacht worden, man muß nur versuchen, es noch einmal zu 
denken,« sagt Goethe. 

IH. 

Aus dem Erziehungsgedanken ist auch die moderne Freiheitsstrafe hervorgegangen. Ihre Wiege 
stand in Amsterdam. Die Entstehungszeit ist das Ende des 16. Jahrhunderts, also jenes Jahrhunderts, 
das wir vielleicht als das grausamste und unmenschlichste in der Geschichte unseres Strafrechts be
zeichnen können. Die Träger des Gedankens waren Richter. Die Triebfedern waren die Güte, die 
Barmherzigkeit, die Nächstenliebe. Der äußere Anlaß war folgender: vor dem Schöffengericht stand 
ein 16jähriger Dieb. Man schrieb das Jahr 1588. Wie sonstwo machte man damals auch in den Nieder
landen mit den Dieben kurzen Prozeß; man erhängte sie einfach - ohne Rücksicht auf Alter, 
Schwere oder Motiv der Tat. Doch die Amsterdamer Richter weigerten sich, das Todesurteil auszu
sprechen. Sie erkannten, daß der Angeklagte nicht nur ein Spitzbube war, sondern ein junger Mensch, 
verwahrlost in den Wirren des Krieges. 

Es kam zu langen, schwierigen Verhandlungen mit dem Bürgermeister und dem Rat der Stadt. Das 
Ergebnis war die Einrichtung eines Zuchthauses in dem ehemaligen Klarissinnenkloster - Zuchthaus 
im Sinne von Erziehungshaus. Es war das er s t e Zu c h t hau s auf dem europäischen Festlande. 
Bald danach richtete man eine solche Erziehungsstätte auch für verwahrloste und straffällige Mäd
chen und Frauen ein, das sogenannte »Spinnhaus«. Den Geist der Einrichtungen kennzeichnet 
folgende schöne Inschrift: 

Fürchte dich nicht! Ich räche nicht Böses, sondern zwinge zum Guten. Hart ist meine Hand, 
aber liebreich mein Gemüt. 

Dieser Gedanke war damals etwas ganz Unerhörtes: nicht Böses will ich rächen, sondern dich hin
führen zum Guten, zur Rechtschaffenheit, zur Tugend, zu einem gesetzlich und sittlich einwand
freien Leben. 

Und noch mehr: nicht die Tat allein sollte Maßstab für die richterliche Entscheidung sein, 
sondern aue h der T ä te r - der Täter als bildungsfähiger, erziehungsfähiger und erziehungs
würdiger Mensch. Wir können uns heute nicht mehr vorstellen,· welche Welle von Begeisterung 
diese Idee bei jenen ausgelöst hat, die menschlich dachten und das grausame Strafsystem haßten. Von 
der Biscaya bis hinauf nach Reval errichtete man Zuchthäuser nach dem Amsterdamer Vorbild. Viel
fach schickten selbst angesehene Bürger ihre ungeratenen Kinder freiwillig in solche Anstalten, damit 
sie dort Zucht und Ordnung lernten.· Wir begegnen hier zum ersten Male einer Verflechtung des 
Strafgedankens mit dem Erziehungsgedanken. 

Doch dauerte es noch rund 300 Jahre, bis diese Idee zu allgemeiner Anerkennung gelangte. Und 
auch das Zuchthaus ward nicht der Weisheit letzter Schluß. Im Gegenteil: vielerorts geriet es in 
Verruf. Die Ursachen lagen in dem Mangel an geeigneten Erziehern und in dem bunten Gemisch 
seiner Insassen. Nur ein Beispiel: in dem im Jahre 1750 erbauten Zuchthause von Bruchsallebten ohne 
Trennung jugendliche Gelegenheitstäter und Waisenkinder mit schwerstverwahrlosten und früh
kriminellen Jugendlichen, mit erwachsenen Häftlingen, Dirnen, Leprosen, Pfründtnern, Land
streichern und Geisteskranken zusammen. Wie es dabei um die Erziehung der jungen Menschen 
bestellt war, brauche ich nicht zu schildern. Es soll nur noch ein Ausschnitt aus dem 1862 erschienenen 
Buche »London Labour and Poor« über eine Londoner Anstalt angeführt werden: »Das Haus wird 
eine Besserungsanstalt genannt, aber in Wirklichkeit ist es nur eine Vorschule für Verbrechen .... 
Hier gibt es kleine Kreaturen von 6 Jahren, die schon mit dem Zeichen des übeltäters gebrandmarkt 
sind - Jungen in Gefängniskleidung, die noch nicht einmal 10 Jahre alt sind, wegen des fürchter
lichen Verbrechens, Steine geworfen zu haben, oder wegen Herumtreibens auf der Straße oder wegen 
unerlaubten Klopfens an Häusern .... « Und der Engländer Macauly bezeichnete die mit Jugend
lichen bis ins zarteste Alter überfüllten Gefängnisse seines Landes als »Höllen auf Erden, Pflanz
schulen aller Verbrechen und Krankheiten«. In anderen Ländern war es oft nicht besser. Wie wahr, 
wie lebensnah klingen da die Verse aus »Dreizehnlinden« : 

10 * 

Euer Urteil macht mich elend; 
Statt dem Henker mich zu geben, 
Statt am Leb e n mich zu strafen, 
Straft ihr zehnfach mit dem Leben. 
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IV. 

Wie gestaltete sich die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Deutschland? Vergeblich suchen wir 
in den Länderstrafgesetzen des 19. Jahrhunderts oder im Reichsstrafgesetzbuch nach einer V or
schrift, die es dem Richter möglich machte, seine Entscheidung nach individuell-erzieherischen 
Belangen auszurichten. Starre, schematische Gesetzesarithmetik beherrschten Erwachsenen- wie 
Jugendstrafrecht. Bis zum 12. Lebensjahre war das Kind strafunmündig. Bei Jugendlichen zwischen 
12 und 18 Jahren mußte das Gericht die strafrechtliche Verantwortlichkeit prüfen. Bejahte es diese, 
so war auf Strafe zu erkennen, die freilich milder war als beim Erwachsenen. Bei geringfügigen Ver
fehlungen konnte ausnahmsweise ein Verweis erteilt werden. Wurde die Verantwortlichkeit 
verneint, so war das Los des Delinquenten meist nicht besser. Er wurde in der Regel in eine 
Erziehungs- oder Besserungsanstalt eingewiesen. Das Leben und die Behandlung dort waren kaum 
verschieden von dem Leben im Gefängnis. Die Gutgearteten, einmalig Gestrauchelten, wurden hier 
häufig von den üblen Elementen erst verdorben. 

Anfang der 20er Jahre schrieb Eduard Spranger in seinem Werk PSYCHOLOGIE DES 
JUGENDALTERS: »Wege zu finden, die den Jugendlichen vor der lebenszerstörenden Wirkung 
des Zusammenstoßes mit der unpersönlichen und liebefernen Rechtsordnung behüten, ist fast 
wichtiger als diese Ordnung selbst, so wichtig sie ist.« 

Verantwortungsbewußte Menschen suchten nach Wegen. Bahnbrechend wirkten Psychologen, 
Psychiater, Pädagogen, Kriminalbiologen, Männer des Strafvollzugs und unter den Juristen vor 
allem Franz von Li s z t. Wir wissen gar nicht mehr, mit welcher Leidenschaft gegen Ende des vorigen 
Jahrhunderts um die Probleme des Jugendstrafrechts und Jugendstrafvollzugs gerungen wurde. 
Auf deutschen und internationalen Kongressen verfochten erste Fachleute ihre Thesen. Es ging um 
das Kernproblem Erziehung - Strafe. Die Gesellschaft nahm an diesen Fragen stärksten Anteil. 
Lange vor dem Inkrafttreten des ersten deutschen Jugendgerichtsgesetzes gab es schön Sonder
anstalten für straffällige Jugendliche, in denen nach dem Vorbilde von Amsterdam und dem 1703 
durch Papst Clemens XI. zu Rom errichteten Knabengefängnis San Michelo, genannt »Böse-Buben
haus«, das Alpha und das Omega der Behandlung die Erziehung war. Bereits 1908 wurde zu Frank
furt a. M. nach amerikanischem Vorbilde das erste deutsche Jugendgericht eröffnet. Andere Städte 
folgten. 

Doch manche Grundfragen des gesamten Strafsystems blieben immer noch ungelöst. Es sind vor 
allem folgende: Kann man unter ständigem Zwang, in Zellen, hinter Mauern und Gittern, ohne die 
Möglichkeit einer freien Persönlichkeitsentfaltung einen jungen Menschen überhaupt erziehen? Ist 
es richtig, einen guterzogenen, gutgearteten Jugendlichen, der durch Leichtsinn, Verführung, Nach
giebigkeit in einem· schwachen Augenblick, Not und dergleichen, einmal gestrauchelt- ist, mit 
verkommenen und verbrecherischen Elementen zusammen einzusperren? Ist hier nicht die Gefahr 
der Ansteckung, der Verderbnis riesengroß? Soll man nicht lieber auf einen Freiheitsentzug über
haupt verzichten und an dessen Stelle Maßnahmen der Zucht, nötigenfalls einer Erziehung in Freiheit 
setzen? Bereits das erste deutsche J u gen d ger ich t s g e set z von 1 923 gab uns Antwort auf 
diese Frage: Sie lautete: Keine Strafe, wo Erziehungsrnaßregeln ausreichen. Die 
meisten waren auf eine Erziehung in Freiheit ausgerichtet wie die Verwarnung, die Schutzaufsicht, 
die Auferlegung besonderer Pflichten, die auch die Weisungen umfaßten. 

Wie aber sah ·die Praxis aus? Ich bringe nur eine statistische Angabe aus der Einleitung von 
Kümmerleins Kommentar: »In den Jahren 1923 bis 1943 wurden in etwa 25% aller Jugend
gerichtsfälle Geldstrafen und in über 70% meist kurzfristige Gefängnisstrafen verhängt.« Letztere 
wurden größtenteils auf Probe ausgesetzt. Eine überwachung während der Probezeit fand nicht 
statt. So war der erzieherische Wert der meistverhängten Maßnahmen gering. 

Diesen Mängeln suchte das Reichsjugendge'rich tsgesetz von 1943 abzuhelfen. Die Geld
strafe sowie die kurze Freiheitsstrafe entfielen. Die nunmehr in Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel 
und Strafen eingeteilten Maßnahmen waren stark nach pädagogischen Gesichtspunkten ausgewählt. 
Das Gesetz bot dem Richter für eine Behandlung in Freiheit eine noch größere Fülle von Mög
lichkeiten als das alte Gesetz. Und wie verhielt sich hier die Praxis? Ich zitiere aus dem Kommentar 
von Potrykus zum Reichsjugendgerichtsgesetz folgenden Satz: »Die von Kümmerlein, DJ 43 
S. 533, mitgeteilte Relation, 72% aller Verurteilungen Jugendarrest, 22,5% Jugendgefängnis, dürfte 
sich nach den Erfahrungen der letzten Zeit auf mindestens 80% zu 200/0 verändert haben.« Man kann 
diese Tatsache nur- als erschütternd bezeichnen. Aber »es ist so schwer, den falschen Weg zu meiden« 
(Goethe, Faust). 
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V. 

Wir stehen in der fortschreitenden Entwicklung unserer Jugendstrafrechtspflege in einer neuen 
Phase. Sie wurde eingeleitet durch das Jugendgerich ts gesetz von 1953. Wir können das 
Gesetz kritisieren. Wir können sagen, daß man manches hätte anders machen können. Es ist das 
beste Jugendstrafgesetz der Welt. Es gibt kein zweites Jugendstrafrecht, das dem Richter 
eine derartige Fülle von Maßnahmen und Möglichkeiten der Behandlung straffälliger Jugendlicher 
an die Hand gibt wie dieses Gesetz. Der deutsche Jugendrichter ist wie kein anderer in der Lage, bei 
jeder Entscheidung der Individualität eines Jugendlichen Rechnung zu tragen. Das Gesetz wird von 
der Erziehungsidee getragen. Den durch den medizinischen Begriff »ambulant« gekennzeichneten, 
d. h. auf eine Freiheitsentziehung verzichtenden Behandlungsformen ist der erste Platz eingeräumt. 
Ihr Anwendungsbereich erstreckt sich nunmehr vom harmlosen Gelegenheitstäter bis zum echten 
Jugendkriminellen. 

Das wichtigste Mittel der Behandlung ist der Mensch. Der Satz des großen Arztes Paracelsus 
»Die Ur-Arznei des Menschen ist der Mensch« gilt im übertragenen Sinne auch in der Jugendstraf
rechtspflege. Nicht mehr der Geißelstock, der Marterpfahl, der Galgen, das Schwert, der Scheiter
haufen, auch nicht mehr die Zelle, die Mauern und die Gitter sind die Wahrzeichen der neuen 
Auffassung, sondern der Betreuer, der Helfer, der Fürsorger, der vor allem Vorsorger, Vorbeuger 
sein soll. Der oberste Behandlungsgrundsatz lautet: erziehen, helfen, heilen, vorbeugen. 

Die Aufgabe des Jugendrichters ist eine doppelseitige: 
1. Er ist und bleibt Strafrichter. Die Wahrung der Rechtsordnung, Schutz und 

Sicherung der Allgemeinheit - auch vor dem jugendlichen Frevler - sind das letzte Ziel 
seines richterlichen Amtes. 

2. Er ist ab e rau c hEr z i e h u n g s r ich t er'. Das Nahziel seiner Entscheidung ist die Besserung, 
die Heilung, die Resozialisierung des gestrauchelten Jugendlichen - auch dort, wo er 
gezwungen ist, zu strafen. 

VI. 

Wie handele ich als Jugendrichter, um diese meine Doppelaufgabe mit dem bestmöglichen Erfolge 
zu erfüllen? 

Ich bemühe mich, so zu handeln wie ein guter, erfahrener Arzt, der mit der Konstitution des 
menschlichen Organismus genau vertraut ist, Schwächen, Fehler, Schädigungen und Krankheiten 
seiner Patienten rasch und sicher erkennt, über eine umfassende Kenntnis der Heilmittel und Heil
wege verfügt und diese jeweils richtig anzuwenden weiß, der ferner das absolute Vertrauen des 
Kranken besitzt. Der Jugendrichter muß deshalb vertraut sein mit der Eigenart der jugendlichen 
Seele, den Besonderheiten ihres Aufbaus und ihres Reaktionsverlaufs. Diese Kenntnis ist der Schlüssel 
für ihr Verständnis, auch für ihre Abwegigkeiten. 

Wie für den Arzt oft ein Geschwür nur das Symptom ist für das Vorhandensein einer tiefer 
liegenden Krankheit, etwa eines Nierenleidens, so ist auch die Straftat häufig nur das äußere An
zeichen für eine tiefer liegende Fehlentwicklung oder Abartigkeit. Der Jugendrichter muß deshalb 
die Ursachen erforschen, aus denen das Symptom, nämlich die strafbare Handlung entstanden ist. 
Arzt, Psychologe, Psychiater, Eltern, Lehrer, Geistlicher, Polizei, Arbeitgeber, Werkmeister, Jugend
helfer und Jugendgedchtshilfe vermitteln ihm die Kenntnis über Anlagen, Herkunft, Entwicklung, 
Neigungen, Umwelt, physische und psychische Eigenheiten des Jugendlichen. Eigene Wahrneh
mungen und Erkenntnisse ergänzen das Bild. Je klarer das Persönlichkeits bild vermittelt wird, desto 
leichter und sicherer lassen sich die notwendigen und wirksamsten Maßnahmen herausfinden. Und 
immer wieder steht der Jugendrichter auf Neuland. Jeder Fall ist anders. Jedes Kind hat nicht nur 
sein individuelles äußeres Antlitz, sondern auch seine individuelle Seele und die individuelle 
Geschichte seines Lebens. 

VII. 

Das Jugendgerichtsgesetz sieht Erzieh ungsmaßregeln, Zuch tmi ttel und die J ugend
s t r a f e, letztere auf bestimmte oder unbestimmte Dauer, vor. Es läßt unter bestimmten Voraus
setzungen die Aussetzung der Verhängung oder der Vollstreckung der verhängten Jugendstrafe zu; 
der Staatsanwalt kann von der Verfolgung absehen oder der Richter das Verfahren mit dessen 
Zustimmung einstellen. Wann und wie macht das Jugendgericht von der einen oder anderen Maß
nahme bzw. Möglichkeit Gebrauch? Die Maßnahmen sollen sich immer nach dem richten, »was not 
ist«, wie das zitierte mittelalterliche Weistum so schön sagt. 
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Die Mehrzahl derer, die vor dem Jugendgericht erscheinen, sind kleinere Sünder: Bubenstreiche, 
Leichtsinn, Sucht nach Schokolade, Zigaretten, Kino, Motorrad, schönen Kleidern, Vergnügen, über
mut, Geltungsbedürfnis, manchmal auch Not, Schwierigkeiten der Pubertät, in vielen Fällen 
Erziehungsmängel infolge schlechter familiärer Verhältnisse, Kirschenklauen, Schilderverbiegen, 
Raufen, Mogeln in der Straßenbahn, Anzünden von Feuer im Walde usw. - Dinge, die wir auch 
gemacht haben. 

Wie bei so manchen Kranken wird auch beim jugendlichen Gesetzesübertreter manchmal am 
meisten getan, wenn nichts getan wird. Dieser Weg ist ratsam, wenn bei geringen Verfehlungen, 
insbesondere harmlosen Fahrlässigkeitsdelikten, bereits Elternhaus, Schule oder sonstige Personen 
oder Stellen eine Maßnahme der Zucht oder Erziehung ergriffen haben. 

Eine 14jährige Lyceumsschülerin hatte im vergangenen Jahre durch Leichtsinn ein zweijähriges 
Mädchen mit dem Fahrrad angefahren und leicht verletzt. Die recht kluge Mutter veranlaßte ihre 
Tochter, ihre sämtlichen Puppen und sonstigen Spielsachen dem verletzten Kinde zu schenken. Dies 
hat sie, wie durch Nachforschungen festgestellt wurde, auch getan. Das Verfahren wurde eingestellt. 

Oft reichen Worte aus, um einen straffälligen Jugendlichen auf den rechten Weg zu bringen. Sie 
können sanft und gütig oder auch hart und streng sein. Der Dichter Jeremias Gotthelf sagt so schön: 
»In den meisten Fällen tut ein freundlich, zutraulich Wort mehr Wirkung und dringt tiefer ein als 
ein strenges, 'hartes. So geht der Regen tiefer in den Boden hinein als der Hagel.« 

Das sanfte Wort ist die Er m ahn u n g, die bessernde Belehrung. Notfalls kann sie mit einer 
Arbeitsauflage oder sonstigen Pflicht verbunden werden. 

Eine Schülerin hatte durch Unachtsamkeit mit dem Bügeleisen einen Brand verursacht. Auf An
regung des Jugendstaatsanwalts erteilte ihr das Gericht eine Ermahnung. Damit sie in Zukunft beim 
Bügeln besser aufpasse, mußte sie des öfteren in der Säuglingsabteilung eines Krankenhauses Windeln 
bügeln. Sie führte diese Auflage gewissenhaft aus und brachte jeweils noch Klassenkameradinnen 
zum Bügeln mit. Die Staatsanwaltschaft sah daraufhin von der Verfolgung ab. 

Das harte, ernste Wort ist die Ver war nun g. Sie ist oft bei frechen, übermütigen Lausern am 
Platze, wenn die Verfehlung auch noch so geringfügig ist. Sie müssen aufgerüttelt und an ihrer Ehre 
gepackt werden. Rückwärts gerichtet bringt die Verwarnung dem Täter zum Bewußtsein, daß er 
Unrecht getan hat, für das er einzustehen hat. Vorwärts gerichtet mahnt sie ihn, sich künftig 
einwandfrei zu führen, weil ihm sonst Schlimmeres droht. Oft wird sie mit der Verpflichtung zur 
Entschuldigung, zur Wiedergutmachung oder der Zahlung eines bestimmten Geldbetrages für einen 
gemeinnützigen Zweck verbunden. Zu leicht geht die Verwarnung bei jungen Menschen zu einem 
Ohr hinein und zum anderen hinaus. 

Die letztgenannten Maßnahmen bezeichnet das Gesetz - neben dem noch zu erörternden Jugend
arrest - als Zuchtmittel. Sie sind hervorgegangen aus den elterlichen Zuchtrnaßnahmen, deren 
bekannteste und gebräuchlichste Ohrfeigen und Prügel sind. Sie sollen rasch einsetzen und rasch 
wirken. Sie sind Sühne für die Tat - jedoch ohne den diffamierenden Charakter der Jugendstrafe. 

Der Rektor der Darmstädter Hilfsschule, Jugendspychologe und Leiter der Erziehungsberatungs
stelle, hatte vor einiget: Zeit erfahren, daß ein paar 14jährige Lausebengel auf dem Schulwege öfters 
ihre Rauflust an einem jüngeren, körperlich etwas schwächlichen Jungen ausließen, der den gleichen 
Schulweg hatte wie, sie. Er ließ sie kommen und gab ihnen auf, drei Monate lang - und zwar 
wochenweise abwechselnd - den von ihnen mißhandelten Jungen täglich zu Hause abzuholen, zur 
Schule zu geleiten, nach Schulschluß wieder nach Hause zu bringen und dafür Sorge zu tragen, daß 
er unbehelligt blieb. Sie führten das getreulich aus. Seit dieser Zeit hatte der Jüngere seine Ruhe. 
Aus seinen früheren Peinigern wurden Freunde und Beschützer. 

In der Sprache des Jugendgerichtsgesetzes ist diese Anordnung eine We i s u n g. Sie soll dem im 
Kern ordentlichen, aber durch gewisse Schwächen, Fehlentwicklungen, Erziehungsmängel minderen 
Grades in nicht allzu schwerwiegendem Ausmaße straffällig gewordenen Jugendlichen den richtigen 
Weg »weisen«, ihn nötigenfalls eine kürzere oder längere Wegstrecke führen, bis er wieder die 
Orientierung gewonnen und die Gefahren überwunden hat. Es gilt der Grundsatz der Homöo
pathie: »Unterstütze das Leben, unterstütze die Selbsthilfe bei allen Störungen und Hemmungen.« 
Die Weisung hat nur einen Sinn, wenn der Jugendliche bereit ist, an seiner Erziehung selber mit
zuwirken. Er soll freiwillig mitgehen. Es ist mitunter zweckmäßig, den Jugendlichen oder die Eltern 
selbst einen Vorschlag machen zu lassen. Die Weisung muß sinnvoll und überwachbar sein. Ein 
innerer Zusammenhang mit der Tat erleichtert das Verständnis. Gebote sind besser als Verbote. 
übung der Selbstbeherrschung und Vollbringung guter Taten sind die besten Mittel. Durch Gutes 
soll der Mensch zum Guten erzogen werden. 
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Eine 16jährige Hausgehilfin, brav, fleißig, bis dahin ehrlich, aß furchtbar gerne Schokolade. Sie gab 
hierfür ihr ganzes Taschengeid aus. Eines Tages entdeckte sie im Mantel eines Besuchers ihres Arbeit
gebers 10,- 2J.Jt. Sie nahm das Geld an sich und kaufte dafür Schokolade. Alle Berichte über sie 
waren gut. Ihre Reue war echt, aber es war zu spät. Der Staatsanwalt beantragte 2 Wochen Jugend
arrest. Ich sagte ihr: Kaufe weiter Deine Schokolade, bringe jedoch 1/4 Jahr lang jede Woche die Hälfte 
davon in das Kinderheim »Bessunger Forsthaus«. Sie tat das und erschien nie wieder vor Gericht. 
Seitdem bin ich der SdlOkoladenrichter. 

Ein 17Jähriger raste jeden Sonntag wie ein Verrückter mit seinem Motorrad durch die Gegend. 
Eines Tages verursachte er einen Unfall. Ich gab ihm auf, den verursachten Schaden wieder gutzu
machen, einem Wanderklub beizutreten und ein Jahr lang jeden Sonntag die Wanderungen mitzu
machen. Er wandert. 

Ein 15Jähriger machte in der Nähe eines Waldes ein Feuerchen, das auf eine junge Kiefernpflanzung 
übergriff. Ober 1000 Kiefern wurden vernichtet. Auf Vorschlag des Vaters, der mit dem zuständigen 
Forstmeister schon Rücksprache genommen hatte, mußte der Junge in seinen Ferien Kiefern pflanzen. 

Einem 14Jährigen, der mit seiner Freizeit nichts anzufangen wußte, kauften seine Eltern, viel
beschäftigte Geschäftsleute, ein Luftdruckgewehr. Damit knallte er Vögel, darunter auch die Taube 
des Nachbarn, ab. Da diese noch lebte und weiterflog, warf er sie ein paarmal an die Wand und trat 
sie zuletzt mit dem Fuße tot. Er war sonst ein braves und ordentliches Kerlchen. Er bekam die 
Weisung, ein Jahr lang einen Papagei oder Wellensittich mit Liebe und Sorgfalt zu pflegen. Der 
Vater schaffte ihm einen Wellensittich und ein Kätzchen an. Beiden geht es gut. Der Junge hat an 
den Tieren seine ganz besondere Freude. 

Ein anderer Vogelschütze mußte drei Vogelhäuser bauen, an geeigneten Plätzen aufstellen und 
zwei Winter hindurch jede Woche mit Futter versorgen. 

Grabsteinumwerfer mußten längere Zeit Gräber pflegen, Holzdiebe in einem Krankenhaus jeden 
Samstagnachmittag Holz sägen und zerkleinern, Scheibeneinwerfer an Straßenlaternen die Laternen 
putzen, Obstdiebe in Gärten den Garten umgraben und Kartoffeldiebe dem Bauern einen Acker 
Kartoffeln ausmachen. Ein Obersekundaner, der Klassenkameraden bestohlen hatte, gibt 1 Jahr lang 
mehrmals wöchentlich einigen Quartanern englischen Nachhilfeunterricht. 

Ein Maurergeselle, der im Alkoholrausch einmal Zechkumpanen bestohlen hat und nachher mit 
2,04 Promille Alkohol im Blut nachts mit dem Motorrad an einen Baum gefahren ist, muß ent
sprechend dem Vorschlage seines Vaters in einer Trinkerheilanstalt eine Entziehungskur mitmachen. 
Straffällig gewordene Leser von Schundheften lesen 1 Jahr lang gute Bücher und schreiben über das 
Gelesene Aufsätze, Dauerbesucher von Gangsterfilmen besuchen die Filme, die ihnen der Jugend
richter anweist. Ein Jugendlicher, der nachts eine Frau belästigt hatte, beschenkt 6 Monate lang jede 
Woche die 3jährigen Zwillinge dieser Frau. 

Jeder wird da angefaßt, wo seine Schwäche liegt und büßt möglichst da, wo er gesündigt hat. Jede 
Auflage wird überwacht. Neben dem Jugendamte stehen eine Reihe von ehrenamtlichen Betreuern 
zur Verfügung: von der' Inneren Mission, der Caritas, der Arbeiterwohlfahrt, dem Betreuungsverein 
für Gefährdete und Straffällige, Lehrer, Geistliche, Werkmeister, der Vorsitzende des Tierschutz
vereins oder eines Wanderklubs. Alle helfen begeistert mit. Ober jeden Fall wird berichtet. 98% der 
Auflagen werden auf den i-Punkt erfüllt. Bei manchen muß noch etwas nachgeholfen werden. 
950/0 kommen nicht mehr vor ein Strafgericht. Es ist auffallend, daß viele Eltern und Jugendliche 
die Tat strenger beurteilen als Gericht und Staatsanwalt. Viele tun mehr als ihnen aufgegeben ist. 
Ein Mädchen, das aus Badekabinen einige Male kleinere Geldbeträge gestohlen hatte, mußte 1/4 Jahr 
lang einer alten Rentnerin im Haushalt helfen. Sie setzte ihre Hilfe auch nach dieser Zeit fort. 
Ähnlich erging es einer Handelsschülerin, die drei Monate hindurch eine blinde Frau betreuen mußte. 
Ich zitiere einen Auszug aus dem Berichte der Betreuerin nach den 3 Monaten: 

»Jutta hat die ihr erteilte Weisung.... gewissenhaft erfüllt und diesen Dienst sehr ernst 
genommen. Sie hat die blinde Frau K. gern betreut. Sie hat ihr aus guten Büchern vorgelesen, hat 
sie spazieren geführt und kleine Handreichungen gemacht .... Frau K. schätzte das Mädel wegen 
seiner Hilfsbereitschaft und immer freundlichen Art, und Jutta hatte auch zu Frau K. Vertrauen 
gefaßt. Es fiel mir auf, daß das Mädel Frauen gegenüber sehr aufgeschlossen ist. Daraus ist vielleicht 
doch zu folgern, daß Jutta die Liebe und Güte einer Mutter fehlen.« 

Das ist Erz i e h u n g : durch Gutes zum Guten, durch Liebe zur höheren Menschenliebe. Wieviele 
Zeugnisse und Berichte menschlicher Hilfe, Liebe, Sühnebereitschaft, Wiedergutmachung liegen in 
Hunderten von Strafakten Jugendlicher. Wieviel Glück, Trost und Freude wurden schon in die 
Hütten der Armut, Einsamkeit und Not getragen. Ich denke an das Glück des alten Mütterchens, 
dem im vorigen Jahre zum heiligen Abend ein Sechzehnjähriger einen Weihnachtsbaum mit Kerzen 
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und Kugeln brachte, der erste Weihnachtsbaum seit ihrer Vertreibung aus ihrer schlesischen Heimat. 
Wieviel Leid, Tränen und oft ein Leben lang drückende Schande konnten solch' einmal Gestrauchelten 
erspart werden. Nicht verbittert wie im Falle der Einsperrung, sondern befreit von der Schuld, 
geläutert schreiten diese jungen Menschen in das Leben, in die Zukunft. Kein Strafregister vermerkt 
ihren Fehltritt. Die uralte Menschheitsidee von der Reinigung, der Läuterung tritt in dieser Behand
lungsform zutage. Zwar ist die Weisung eine Erziehungsmaßregel. Doch ist das Sühne element aus ihr 
nicht ganz zu bannen. Einsicht, Bereitschaft zur Sühne sind immer wieder das Auffallendste in den 
Jugendgerichtsverhandlup.gen. Die Jugend des Menschen gleicht der Jugend der Menschheit, in der 
ein Täter oft nach Sühne verlangte. 

VIII. 

Doch haben die geschilderten Behandlungsformen ihre Grenzen. Es ist vielleicht das Schwerste bei 
der Tätigkeit des Jugendrichters, diese Grenzen zu erkennen. Es gibt Fälle, in denen wir mit Wei
sungen und Auflagen nichts - aber auch gar nichts - ausrichten. Sie sind gottlob in der Minderzahl. 
Aber sie sind da. Und diese 10, 15 oder 20% stören und beschäftigen die Gesellschaft mehr als alle 
übrigen zusammen. Darum müssen wir sie ernst nehmen. Sehr ernst! 

Da haben wir Jugendliche vor uns, »arme, hilfsbedürftige, äußerlich und innerlich herunter
gekommene Jugendliche, von allen Menschen und allem Menschlichen Verlassene, verirrte Seelen, 
ruhelose Gemüter, angewiesen auf ihre unentwickelten Kräfte, selbstsüchtige Herzen, deren Ver
ständnis von Ehrenhaftigkeit und Unehrenhaftigkeit in einen merkwürdig verschobenen Horizont 
geraten ist, Radikale des Egoismus und der Egozentrizität«, wie einmal der Leiter eines Erziehungs
heimes diesen menschlichen Zustand so treffend charakterisiert hat. Es sind die Verwahrlosten - die 
Seelen ohne Heimat. Der Krieg, die Nachkriegsjahre, der Zerfall der Familie, äußere und innere 
Haltlosigkeit, eine asoziale Umwelt haben sie aus der Ordnungswelt herausgerissen oder nie in eine 
solche hineinwachsen lassen. Sie wurden auch straffällig, jedoch nicht durch eine ausgesprochene 
Neigung zum Stehlen oder zu sonstigem strafbaren Tun, sondern durch diese Haltlosigkeit. Für die 
noch mildesten Fälle gibt das Gesetz die Möglichkeit einer Sc hut z auf sie h t. In der Regel bedarf 
es einer Herausnahme aus der bisherigen Umgebung und der Verpflanzung in ein geordnetes Milieu. 
Das Mittel ist die Für s 0 r g e erz i e h u n g. Sie ist ......;.. wie die Weisung und die Schutzaufsicht -
eine Erziehungsmaßregel. Doch greift sie schwer in das Leben des jungen Menschen ein und sollte nur 
im äußersten Falle angewandt werden. Sie i~t und bleibt ein Makel, auch wenn sie nicht ins Straf
register eingetragen wird. Und ich glaube, daß sehr viele schlechter aus unseren Erziehungsheimen 
herauskommen als sie hineingegangen sind. Oft wäre mehr getan, wenn man die verwahrlosten 
Eltern einsperren und den Kindern von behördlicher Seite eine gute Haushälterin stellen würde. 

Schließlich haben wir noch mit einer besonderen Sorte von Jugendlichen zu tun, die ich die 
wahren übel tä ter nennen möchte. Es sind jene, bei denen - wie sich die alten Rechte so treffend 
ausdrückten - »die Bosheit das Alter übertrifft«. Es gibt jugendliche Gesetzesübertreter, bei denen 
wir zupacken, die wir einsperren müssen. Ich brauche nicht zu beweisen, daß Strafe sein darf und 
manchmal sein muß. Das weiß jeder, der erziehen muß. Das Kind muß einmal erfahren, daß jeder 
Unart feste Grenzen gesetzt sind. Der rücksichtslose Verkehrssünder, der Dieb aus Gewohnheit, der 
Gewalttäter, der Täter ohne Einsicht, ohne Reue und ohne Besserungswillen, sie alle müssen die bittere 
Realität des Rechts erfahren. Sonst würde die Ehrfurcht keine Wurzeln schlagen und wir würden 
Tyrannen erziehen. 

Die Methode der Behandlung ist der absolute Entzug der persönlichen Freiheit: die Ein
sperrung. Die Mittel sind der Jugendarrest und die Jugendstrafe. Ich nenne bewußt beide 
in einem Atemzuge. Beide sind eine Reaktion auf die begangene Tat. Alle Funktionen der Strafe 
wohnen auch dem Jugendarrest inne: beide sollen ein übel darstellen. Beide verfolgen die gleichen 
Zwecke: Sühne, Abschreckung, Schutz der Gemeinschaft, Wahrung der Rechtsordnung - und als 
letztes, oberstes Ziel natürlich die Erziehung und Besserung. Aber wir verhängen Jugendarrest und 
Jugendstrafe auch, wenn wir nicht abschrecken, nicht sichern, nicht erziehen, nicht bessern können, 
sondern das gestörte Gemeinschaftsgefühl nach einem Aus"gleich verlangt. 

Das Gesetz zählt den Jugendarrest zu den Zuchtmitteln. Er wird nicht ins Strafregister eingetragen 
und wirkt nicht rückfallbegründend. Das ist aber auch alles. Das berührt nicht das Wesen. Der 
Jugendarrest wirkt diffamierend und der Jugendarrestant ist in den Augen der großen Masse der 
»Kittchesbruder«, mögen wir die Einrichtung nennen, wie wir wollen. Der wesentliche Unterschied 
ist ein gradmäßiger, bedingt durch die gegebenen Notwendigkeiten im Hinblick auf den Täter, die 
Tat und die Gesellschaft. 
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Schließlich erscheint noch eine Kategorie von Sündern vor den Jugendgerichten: Es sind die, die 
man einsperren muß. Zum Verständnis einige Beispiele: 

Ein 17Jähriger hatte seinen Meister bestohlen. Zur Rede gestellt, stritt er alles ab. Er häng te dem 
Meister noch ein freches Maul an und blieb dann von der Arbeit weg. Vor der Polizei und dem 
Gericht leugnete er gleichfalls. Seine ständige Redensart war: Weisen Sie mir's doch nach. Die Zeugen, 
die es ihm nachwiesen, stellte er als Lügner hin. Kaltschnäuzig, einsichtslos, überheblich und ver
logen - so war der Eindruck. Er stand erstmalig vor Gericht. Der gestohlene Betrag war nicht hoch. 
Die Voraussetzungen für die jugendstrafe waren nicht gegeben. über eine Weisung oder sonstige 
Auflage hätte der Kerl gelacht. Eine solche kommt nur in Frage, wo Einsicht, Reue, Bereitschaft, sich 
führen zu lassen und auch zu sühnen, vorhanden sind. Hier mußte das Recht zum Zuge kommen. 
Der Nacken dieses jungen Menschen mußte gebeugt werden. Das Urteil lautete auf 4 Wochen 
Jugendarrest. 

Ein 16jähriger schnitt seinem Lehrer, der ihm eine Ohrfeige gegeben hatte, aus Rache eine Reihe 
junger, teilweise seltener Obstbäume ab. Die Beurteilung des Jungen seitens der Schule und des Lehr
herrn war gut. Aber es stellte sich heraus, daß er in strafunmündigem Alter schon anderen Leuten 
Pflanzen abgerissen und gern kleinere Kinder und Katzen gequält hatte. Hinter dem sonst so harm
los aussehenden, auch geständigen und einsichtigen Jungen stand als zweites Ich ein Rohling. Dieser 
war mit rein führenden Maßnahmen nicht zu fassen. Ich verhängte 2 Wochen Jugendarrest und 
erteilte außerdem die Auflage, daß der Junge vor Arrestantritt dem geschädigten Lehrer neben der 
Schadenswiedergutmachung längere Zeit den Garten zu pflegen hatte. Ich hatte aber große Bedenken 
in bezug auf seine Zukunft. Ein paar Wochen später nach Arrestverbüßung vergewaltigte er ein 
12jähriges Mädchen in der rohesten Weise. »Das nächste ist ein Mord«, sagte ich ihm. Das Urteil 
lautete auf eine ziemlich lange Jugendgefängnisstrafe. Dieser Junge hatte, wie das Gesetz sich aus
drückt, schädliche Neigungen. Er neigte zu Gewalttaten. 

Wann verhänge ich eine Jugendstrafe? Immer dann, wenn es einfach nicht mehr anders geht, 
wenn das Bild von Tat und Täter erkennen läßt, daß man einem ganz bewußten System in der 
Begehung von strafbaren Handlungen gegenübersteht. Bei Eigentums- und Vermögensdelikten, wenn 
man sieht, daß das Stehlen und Betrügen zur Lebensgrundlage gemacht wird statt einer ehrlichen 
Arbeit. Es kann schon eine einzige Tat genügen: ein schwerer Raub, ein Mord, ein schweres Sitt
lichkeitsverbrechen, obwohl man bei letzterem vorsichtig sein muß. Es kann auf pubertätsbedingten 
Schwierigkeiten beruhen, die mit schädlichen Anlagen oder Neigungen nichts zu tun haben. Eine 
Jugendstrafe kann auch geboten sein, wenn ein Jugendlicher erstmalig vor Gericht steht. Das ist oft 
Zufall. Wenn einer schon in der Schulzeit ein ausgemachter Spitzbube war, dann sollte man es nicht 
zuerst mit Jugendarrest probieren. Ganz falsch ist es, drei-, vier-, fünfmal oder gar noch häufiger 
Auflagen zu erteilen oder Jugendarrest zu verhängen. Wer zum zweiten Male vor dem Jugendrichter 
steht, sollte nur ausnahmsweise ohne Jugendstrafe davonkommen. Die Jugendstrafe von un
bestimmter Dauer sollte dabei die Regel bilden. Sie gewährt einen größeren Spielraum und bessere 
Einwirkungsmöglichkeiten in bezug auf die Erziehung als die bestimmte Strafe. Vor allem zwingt 
sie den Jugendlichen zur dauernden Selbstkontrolle und zur Selbsterziehung. Das Ende seiner Leidens
zeit hängt von seiner Entwicklung ab. 

IX. 

Manchmal genügt es, über einen bereits in echte Kriminalität abgerutschten Jugendlichen zwar das 
Damoklesschwert zu hängen, es aber noch nicht zu gebrauchen. Bei ganz günstiger Prognose kann 
die Vollstreckung einer jugendstrafe, unter bestimmten Voraussetzungen deren Verhängung zur 
Bewährung, ausgesetzt werden. Es bedarf eines besonderen Feingefühls des Richters, herauszufinden, 
wann er die Aussetzung wagen darf. Richtlinien lassen sich hierüber nicht aufstellen: Es muß eine 
Einsicht, die Bereitschaft und auch die Fähigkeit des Jugendlichen zum Mitgehen vorhanden sein. Oft 
wird eine solche durch den harten Schlag der Jugendstrafe ausgelöst. Gerade hier sehen wir, wie stark 
unser Jugendstrafrecht von dem Erziehungsgedanken beherrscht ist. Es will selbst dem hartnäckigen 
Sünder noch Gnade zubilligen, wenn er noch rechtzeitig in sich gegangen ist. Und hier zeigt sich ganz 
deutlich, wie sehr der Mensch in den Mittelpunkt aller Behandlung gerückt ist. Statt des ganzen 
drückenden Apparates des Gefängnisses wird" nur ein einzelner Mensch neben den Gestrauchelten 
gestellt: der Be w ä h run g s hel f e r - nicht als Rächer, sondern als Freund, Helfer, Berater, Mahner, 
Wegweiser. Welch eine gigantische Wandlung von dem Galgen, dem Schwert, dem Scheiterhaufen, 
dem Marterpfahl bis zu dieser Auffassung, die auch in dem gestrauchelten, vielleicht tief in Ver
brechen und Schuld verstrickten Jugendlichen den vernachlässigten, verirrten, schwachen, kranken 
Bruder sieht, der unserer Hilfe bedarf. 
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x. 
Vielseitig und verantwortungsvoll sind die Aufgaben jener Menschen oder Stellen, die es mit 

dem straffälligen Jugendlichen zu tun haben: seien es die Polizei, das Jugendamt, der Jugendstaats
anwalt, der Jugendrichter, die Jugendgerichtshilfe, der Vollzugsbeamte oder der Bewährungshelfer. 
Von der ersten Begegnung des Gestrauchelten mit ihnen, von der ersten Maßnahme hängt oft die 
Gestaltung seines ganzen Lebens ab: eines Lebens in Freiheit oder in Fesseln, in Ehre oder in Schande, 
als Förderer oder als Schädling der menschlichen Gemeinschaft. 

»Mensch sein, heißt Verantwortung fühlen: sich schämen beim Anblick einer Not, auch wenn man 
offenbar keine Mitschuld an ihr hat. Seinen Stein beitragen im Bewußtsein, am Bau der Welt mit
zuwirken«, sagt Saint Exupery in seinem Buche» Wind, Sand und Sterne«. Auch unsere Aufgabe ist 
es, in unserem kleinen Kreise an dem Bau der Welt mitzuwirken. Es gelten die Worte von Angelus 
Silesius: 
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Mensch geh nur in Dich selbst, denn nach dem Stein der Weisen 
Darf man nicht erst in fremde Länder reisen. 



Grundfragen des Strafvollzugs bei Jugendlichen und Heranwachsenden 

Ministerialrat Dr. Kr e b s, 

Hessisches Justizministerium, Wiesbaden 

I. 

Die Träger der gesamten Strafrechtspflege sind die strafverfolgenden, die straferkennenden und die 
strafvollziehenden Instanzen. Die Tätigkeit der strafverfolgenden und straferkennenden Stellen 
braucht im einzelnen nicht dargelegt zu werden. Meines Erachtens ist es vor allem wichtig, stets 
darauf hinzuweisen, daß sich die drei Aufgabenbereiche voneinander grundsätzlich unterscheiden 
und daß dabei jeder, auch der Strafvollzug, eine Eigenständigkeit besitzt. Während die strafverfol
gende Instanz die Aufklärung der strafbaren Handlung anstrebt, hat die straferkennende Instanz 
die Tat und den Täter zu betrachten und gegebenenfalls zu richten. Sie setzt im Rahmen der gesetz
lichen Bestimmungen die Freiheitsstrafe fest, die der Vollzug durchführt. Bei dieser Gegenüber
stellung wird u. a. deutlich, daß der Vollzug die Ergebnisse der strafverfolgenden Instanz und die 
Entscheidung des Richters als Tatsachen, an denen nicht gerüttelt werden darf, hinzunehmen und 
keinesfalls eine nachrichterliche Tätigkeit durchzuführen hat. Weiter ist festzustellen, daß im Mittel
punkt des Vollzugs der Freiheitsstrafe der Täter steht. Inwieweit die richterlichen Entscheidungen 
z. B. über die Höhe der Freiheitsstrafe auch den Vollzug mitbestimmen, wird noch zu erwähnen sein. 

Zunächst soll versucht werden, kurz das Wes end e r Fr e i h e i t s s t r a fe, unabhängig von Alter, 
Geschlecht und strafbarer Handlung, zu umschreiben. Das Wesen der Freiheitsstrafe im Rahmen der 
staatlichen Strafrechtspflege besteht vor allem im Freiheitsentzug, d. h. im Herausnehmen aus der 
normalen Umgebung und in dem Hineinversetzen in eine andere, künstliche »Anstalts«-Atmosphäre. 
Hier soll unter bestimmten Voraussetzungen durch konstruktive Behandlung der Versuch gemacht 
werden, trotz mancherlei Hemmungen die Einordnung in das gesellschaftliche Gefüge in der späteren 
Freiheit vorzubereiten. Die Folgen dieser Freiheitsstrafe sind freilich damit nicht sämtlich 
umschrieben. 

Wie das Herausnehmen aus der normalen Umgebung wirken kann, haben gerade in unserer 
Generation die Kriegsgefangenen erlebt. Die »Stacheldrahtkrankheit«, die man bereits nach dem 
1. Weltkrieg wissenschaftlich zu erforschen suchte, ließ u. a. erhöhte Reizbarkeit durch Beschrän
kung auf wenige und übersättigung mit ständig gleichbleibenden Eindrücken erkennen. Aus dieser 
Situation ergab sich dann eine Fülle von Konflikten mit sich selbst und der Umgebung. Wie ver
schieden aber dieser Freiheitsentzug durch Kriegsgefangene ertragen wurde, mag allein mit dem 
Nennen von zwei Veröffentlichungen deutlich werden: E. E. Dwinger »Die Armee hinter Stachel
draht« und H. Gollwitzer »Und führen wohin du nicht willst«. 

Zu dem Freiheitsentzug kommen beim »normalen« Rechtsbrecher noch andere Faktoren, die die 
gesamte Situation bestimmen bzw. erschweren. Die Trennung von der Norm kann nicht wie in der 
Kriegsgefangenschaft als Folge höherer Gewalt empfunden, sondern muß als Ergebnis eigener persön
licher gesellschaftlicher Handlungen gewertet werden. Der Rechtsbrecher sondert sich selbst, aus 
welchen Gründen auch immer, von der übrigen Gemeinschaft ab, und er empfindet diese Sonderung, 
die sich in der Regel auch im Entzug der Ehre manifestiert, in den Fällen, in denen er überhaupt 
ansprechbar ist, hart. Ob und warum der Gesetzgeber diese Härte wünscht, sei dahingestellt, jedenfalls 
besteht sie und wird im Freiheitsentzug durchaus nicht vermindert. 

Aus beiden Situationen - der Kriegsgefangenschaft und der Strafgefangenschaft - ergibt sich 
eines: Allgemeingültige Folgerungen aus beiden Lagen lassen sich nur sehr bedingt ziehen. Jeder 
einzelne erträgt scheinbar gleiches Geschick verschieden, aber jeder einzelne benötigt in der Regel, um 
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diese Lage überhaupt ertragen zu können, des Zuspruchs und der Verbindung zur normalen Umwelt. 
Die Kräfte einer religiösen Bindung kommen z. B. in dem erwähnten Buche von Gollwitzer lebendig 
zum Ausdruck. 

Wenn so das Wesen der Freiheitsstrafe andeutungsweise umschrieben wurde, so bleibt als nächstes 
zu erörtern, welche Aufgabe die J u gen d s t r a fan s tal t hat. Da bis heute noch kein Strafvollzugs
gesetz, auch kein Jugendstrafvollzugsgesetz die Aufgaben klar regelt, ist es zweckmäßig, sich die 
jeweilige Zielsetzung auf Grund der drei deutschen Jugendgerichtsgesetze zu vergegenwärtigen. 

Zuvor soll auf die Aufgabe der ersten deutschen Jungmännerstrafanstalt eingegangen werden. Dem 
1912 in der Strafanstalt Wittlich eingerichteten Jugendgefängnis, in welchem 18- bis 21 jährige 
»Heranwachsende«, die eine Gefängnisstrafe von 1 Jahr und mehr zu »verbüßen« hatten, aufgenom
men wurden, stellte die Aufsichtsbehörde nach einer 1917 vom preußischen Ministerium des Innern 
herausgegebenen Denkschrift folgendes Ziel: »Die Aufgabe des Jugendgefängnisses ist die Durch
führung eines erzieherischen und streng individualistischen Strafvollzugs. Im Unterschied zu den 
amerikanischen Reformatory Prisons und dem englischen Borstal System bleibt jedoch der Charakter 
der Strafe vollkommen gewahrt. Das Jugendgefängnis bleibt ein Gefängnis und wird nicht zur 
Erziehungsanstalt. Wenn demnach einerseits der Gefangene den Druck der Freiheitsentziehung in 
jedem Augenblick verspüren soll, so soll doch andererseits die Zeit der Strafverbüßung nach Möglich
keit genutzt werden, um ihn unter erzieherische Einflüsse zu stellen und ihn durch eine Ausbildung 
seiner geistigen und körperlichen Fähigkeiten, soweit sie im Rahmen der Freiheitsstrafe möglich ist, 
zu einem sozial brauchbareren Glied der menschlichen Gesellschaft zu machen, als er es vor der Strafe 
war. Die Zeit seiner Gefangenschaft soll für ihn keine verlorene sein, das Ehrgefühl soll nicht durch 
eine verächtliche und kalte Behandlung erstickt, sondern vielmehr geweckt und gehoben werden. 
Wohl soll der Wille gebeugt werden, und der Gefangene muß es lernen, ohne Widerspruch zu 
gehorchen und die Autorität über sich anzuerkennen, aber es ist etwas ganz anderes, den Willen zu 
beugen als ihn zu zerbrechen« (Das Jugendgefängnis in Wittlich. Hrsg. von dem Preuß. Minister des 
Innern. Berlin, 1917. S. 7). 

Im ersten deutschen Jugendgerichtsgesetz von 1923 wurde die Aufgabe des Jugendstraf
vollzugs wie folgt umschrieben: Der Strafvollzug gegen einen Jugendlichen ist so zu bewirken, daß 
seine Erziehung gefördert wird (§ 16 [1]). 

Im Reichs jugendgerich ts gesetz von 1943 heißt es u. a.: »Durch den Vollzug der Jugend
gefängnisstrafe soll der Verurteilte erzogen werden, sich verantwortungsbewußt in die Volksgemein
schaft einzuordnen.« 

Die Aufgabe des Jugendstrafvollzugs wie sie heute gesehen wird, findet im Jugendgerichts
gesetz von 1953 in § 91 ihre Formulierung: »Durch den Vollzug der Jugendstrafe soll der Ver
urteilte dazu erzogen werden, künftig einen rechtschaffenen und verantwortungsbewußten Lebens
wandel zu führen.« 

In allen drei Jugendgerichtsgesetzen wird auch der Begriff der »Sühne« nicht erwähnt, und dies 
kann um der Klarheit der Aufgabe willen nur begrüßt werden. Bei den Erörterungen über den 
Zweck der Strafe und sinngemäß auch des Strafvollzugs wird häufig von Vergeltung, Sühne und 
Buße gesprochen. Diese Begriffe erfahren gelegentlich eine verschiedene Auslegung, das Wort »Sühne« 
scheint mir besonders umstritten. Mit Prof. Eberhard Sc h m i d t möchte ich, wie dies gelegentlich der 
Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Reform des Strafvollzugs in Heidelberg am 12./13.6.54 aus
geführt wurde, unter »Sühne« einen Vorgang verstehen, der nicht von Staats wegen als Strafe 
verhängt werden kann. »Sühne« vollzieht sich im Bereich der Individualethik und kann gesetzlich 
nicht angeordnet werden. Theologisch gesprochen bedeutet Sühne doch wohl »sein Kreuz auf sich 
nehmen«. Was der Strafvollzug vielleicht zur Erlangung dieses individualethischen Zieles beitragen 
kann, ist allein, die Voraussetzung zu schaffen für einen solchen inneren Vorgang. Den Gefangenen 
zur Erkenntnis und zur Bejahung seiner Lage hinzuführen, ist ein Hochziel dessen, der echte Erziehung 
im Gefängnis anstrebt. Es dürfte empfehlenswert sein, aus aller Erörterung künftiger Strafrechts
und Strafvollzugsreform diese Begriffe herauszulassen; sie stiften nur Verwirrung. 

Vor der Erörterung weiterer Teilfragen sollen verschiedene übliche Ver haI t e n s we i sen von 
ge fan gen e n Me n sc h engeschildert werden. 

Es gibt unter ihnen einzelne, die ,sich innerlich ständig gegen die Tatsache des Freiheitsentzuges 
wehren und dabei unweigerlich mit den Gegebenheiten in Kon'flikt geraten. Das sind nicht die 
»Schlechtesten«, sondern gerade vielfach Erstbestrafte, die sich besonders schwer in die künstliche 
Gebundenheit einzuordnen vermögen. Und dann ist die Gruppe derer, die sich äußerlich einordnet, 
aber innerlich protestiert und Gefahr läuft, an diesem ständigen inneren Protest zugrundezugehen. 
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Es kommen weiter hinzu diejenigen, die sich äußerlich und innerlich bewußt einordnen. Das sind 
die reifen Menschen, die die Strafe auf sich nehmen. Weiter gibt es eine Reihe von Gefangenen, die 
sich äußerlich einordnet, aber innerlich völlig gleichgültig und unansprechbar bleibt bzw. auch in 
»windstiller Gefängniszucht« nicht angesprochen zu werden wünscht. Das sind in der Regel oftmals 
Vorbestrafte. Schließlich kommen noch diejenigen hinzu, die aus den verschiedensten GrÜnden,z. B. 
biologischen, im Vollzug kaum angesprochen werden können. Diese Verhaltensweisen hängen eng 
zusammen mit den Wertordnungen, die der einzelne anerkennt oder verneint. Gerade in der Straf
anstalt ist eine Robinsonade nicht möglich und der einzelne muß sich als Glied einer größeren Gruppe 
in eine - und sei es zunächst noch so äußerliche - Wertordnung fügen, sie erkennen und auch 
anerkennen. Jedenfalls ist aber dieser Vorgang die Voraussetzung einer Behandlung überhaupt. 

Damit wird das Spannungsverhältnis zwischen Rechtsstrafe und Erziehungshilfe deutlich. Zum 
Wesen der Rechtsstrafe, auch im Jugendstrafrecht, gehört, daß sie vor allem das Wohl der Gesamtheit 
erstrebt. Das Wohl des einzelnen Rechtsbrechers, auch des Minderjährigen, bleibt gewollt nach
geordnet. Zwar wird bei der Strafzumessung vorgeschrieben: Die Jugendstrafe ist so zu bemessen, 
daß die erforderliche erzieherische Einwirkung möglich ist (§ 18 [2]), doch wird man nicht mit Recht 
behaupten können, daß der Vollzug einer Freiheitsstrafe mit dem Höchstmaß von zehn Jahren 
»heilsam« für den einzelnen sei. (Francke, H. Kommentar zum JGG. v. 16.2.23, S. 12.) 

Demgegenüber sieht die Erziehungshilfe nicht die Tat, sie sieht im Täter den hilfsbedürftigen 
Menschen, sie erstrebt eine Knderung des Charakters, ein Vorgang, der analog der »Sühne« an sich 
aber zunächst außerhalb der Rechtssphäre liegt. 

Die Rechtsstrafe will für die Zukunft legales Verhalten erreichen, u. U. auch erzwingen; die 
Erziehungshilfe weiß, daß die Gewährleistung legalen Verhaltens von der moralischen Gesinnung 
abhängig ist. Dieses Spannungsverhältnis besteht im gesamten Vollzug der Jugendstrafe. Es gilt in 
jeder einzelnen Begebenheit, in jedem Einzelschicksal die rechte Synthese zu finden. Hierin liegt die 
Hauptaufgabe der hohen Kunst einer rechten Behandlung gefangener Minderjähriger. 

Zu dieser gesamten Problematik, die nur andeutungsweise wiedergegeben werden kann, kommt 
für den Minderjährigen, für Jugendliche und Heranwachsende noch hinzu, daß sie in der Regel in 
der Krise der Reifezeit stehen. Das bedeutet hier nicht nur die noch nicht abgeschlossene körperliche, 
geistige und seelische Entwicklung des einzelnen, sondern vor allem das nicht zur Vollendung 
gekommene Hineinwachsen in die Lebenssphäre, die ihm durch Geburt, Beruf oder ein sonstiges 
Geschick bestimmt, ist. Der in der Reifezeit befindliche freie Minderjährige lebt als Einzelwesen in 
gewissem Sinne noch in der Gefangenschaft seines Selbst. Er hat noch nicht die Freiheit gewonnen, 
mit seiner Umgebung zu einer Harmonie zu gelangen. Es darf hieraus gefolgert werden, daß der 
Minderjährige im Strafvollzug in diesem Sinne in doppelter Gefangenschaft lebt. 

In diesem Zusammenhang taucht eine der für den Vollzug wesentlichsten Grundfragen auf, nämlich 
die nach der »Strafmündigkeitsgrenze«. Wann soll bei Minderjährigen mit Mitteln der 
Rechtsstrafe eingegriffen werden, oder mit anderen Worten: Wann soll bei diesem Personenkreis 
die Erziehungsstrafe aufhören? Dabei möchte ich unter »Erziehungsstrafe« alle staatlichen Maß
nahmen bis hin zur Verhängung der Fürsorgeerziehung verstehen und unter Rechtsstrafe insbesondere 
jeden richterlich verhängten Freiheitsentzug vom Freizeit- und Jugendarrest bis hin zur Höchststrafe 
von 10 Jahren Jugendstrafe (§ 18 [1]). 

Die Festsetzung der Strafmündigkeitsgrenze gab bei allen bisherigen Erörterungen über die straf
rechtliche Behandlung Jugendlicher Anlaß zU Auseinandersetzungen~ Die Frage der biologischen 
Reife bzw. der Verzögerung, wie sie u. a. von Prof. Vi lli n ger vorgetragen wurde, war eine der 
Ursachen hierzu. Von Beginn der deutschen Jugendgerichts- und Jugendstrafvollzugsbewegung an 
wurde von einigen, z. B. K lu m k er, No p pe I, die Auffassung vertreten, die Strafmündigkeits
grenze sei frühestens auf das 18. Lebensjahr zu legen. Andere hielten das 14. Lebensjahr für richtig. 
Eine echte Klärung wurde nicht herbeigeführt. Bedauerlicherweise wurde auch im Jugendgerichts
gesetz von 1953 an der Grenze: 14. Lebensjahr festgehalten. Einig waren sich beide Gruppen nur 
insoweit, als sie die strafbaren Handlungen, die Anlaß zu jugendstrafrichterlicher Entscheidung 
gaben, als Symptome einer Behandlungsbedürftigkeit erkannten und Persönlichkeitserforschung an 
den Beginn der strafrichterlichen Maßnahmen setzten. Wie weit die strafverfolgende Instanz an dieser 
Persönlichkeitserforschung zu beteiligen ist, ist im vorliegenden Zusammenhang nicht zu erörtern. 
Es ist jedoch daran festzuhalten, daß für die Persönlichkeitserforschung im Strafvollzug das crimen 
nur der Ausgangspunkt ist, die Behandlung dagegen, wie im freien Leben, den allgemeinen Regeln 
der Pädagogik zu folgen hat und es daher eine besondere Kriminalpädagogik bzw. krinii~alpäda
gogische Behandlung im Sinne einer Sonderbehandlung gar nicht gibt. 
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Das Jugendgerichtsgesetz vom 4. 8. 53 stellt aber nicht nur die Aufgaben, sondern schreibt auch 
die Mittel zur Lösung vor. Es vermeidet aber bewußt, bis ins einzelne gehende Bestimmungen zu 
erlassen, da der Gesetzgeber wußte, pädagogische Arbeit kann nicht in allgemeine Richtlinien gepreßt 
werden. Jedes Einzelschicksal stellt seine Sonderforderung und die Vollzugsbeamten müssen sich 
bemühen, diesen Forderungen gerecht zu werden. Der Gesetzestext lautet:. 

Ordnung, Arbeit und Unterricht, Leibesübungen und sinnvolle Beschäftigung in der Freizeit 
sind die Grundlagen dieser Erziehung. Die beruflichen Leistungen des Verurteilten sind zu 
fördern. Lehrwerkstätten sind einzurichten. Die seelsorgerische Betreuung wird gewähr
leistet. 

Um das angestrebte Erziehungsziel zu erreichen, kann der Vollzug aufgelockert und in 
geeigneten Fällen weitgehend in freien Formen durchgeführt werden. 
Die Beamten müssen für die Erziehungsaufgabe des Vollzugs geeignet und ausgebildet 
sein (§ 91). 

Wenn so einerseits das Herausnehmen des Rechtsbrechers aus dem freien Leben erfolgen muß und 
das Hineinnehmen in die künstliche Atmosphäre der Anstalt, so bleibt doch die Verpflichtung für 
die Verantwortlichen, soweit wie möglich das Leben in der Anstalt in den großen Zusammenhang 
des normalen Lebens zu stellen, d. h. die Arbeitszeit, Freizeit und Ruhezeit mit den Inhalten zu 
erfüllen, die auch im freien Leben lebenswert sind. Da es sich um Jugendliche handelt, gilt es, dieser 
Forderung mit jugendgemäßen Mitteln zu entsprechen. 

11. 
Zum Ausgangspunkt der Erörterung weiterer Grundfragen des Strafvollzugs nehme ich das 

Jugendgerichtsgesetz von 1953. Es sollen aber nicht sämtliche Fragen der Behandlung Jugendlicher 
und Heranwachsender vorgetragen werden, sondern nur die Grundfragen. Hierbei soll versucht 
werden, auch zu klären, inwieweit der Rhythmus des freien Lebens Minderjähriger in den Strafvoll
zug der gleichen Altersgruppe einfließen kann. Es wird also davon ausgegangen, daß es mit zur 
Zielsetzung gehört, bei Anerkennung dieses Rhythmus die Jugendstrafanstalt nicht über das not
wendige Maß hin abzukapseln. 

Diese Bestrebungen sind seit der Jahrhundertwende in Deutschland lebendig, und es ist wesentlich, 
sich bei Erörterung der Grundfragen auch die Fragen der Behandlung nichtkrimineller Minder
jähriger immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Wie abhängig diese »Grundfragen« von der gesamten 
gesellschaftlichen Lage und der Jugendpädagogik der Zeit gesehen werden müssen, ist z. B. in den 
Referaten von Prof. Viii i n ger und Prof. Bad e r erwähnt worden. Ein solcher Zusammenhang 
läßt sich in der Geschichte der letzten 50 Jahre nachweisen. Insbesondere ist auch zu beachten, wie 
sehr die Jugendbewegung in den Jahren vor 1914 Einfluß auf die Jugenderziehung auch in Fürsorge
erziehungsanstalten (z. B. Lindenhof-Berlin) und Jugendgefängnissen (Hahnöfersand und Eisenach) 
gewann. Mit den beängstigenden Verwahrlosungserscheinungen vor, während und nach dem 
1. Weltkrieg, wie sie sich namentlich in unseren größeren Städten gezeigt hatten, brach die Erkenntnis 
durch, daß es verfehlt ist, den »kleinen Erwachsenen« etwa nach den gleichen Tatvergeltungs
methoden wie den großen Erwachsenen abzustrafen. Schon damals wurde offensichtlich, daß der 
Jugendkriminalität nicht mit repressiven Mitteln begegnet werden kann. Die Einrichtung besonderer 
Jugendgerichte in Deutschland ab 1908 und folgerichtig auch von Jugendstrafanstalten (Wittlich 1912) 
ließ erkennen, daß die Verantwortlichen die Probleme ernst nahmen und der Jugend gemäße Abhilfe 
erstrebten. Mit unter der Nachwirkung des 1. Weltkrieges wurden im Winter 1919/20 im Reichs
justizministerium die Arbeiten an einem Jugendgerichtsgesetz erneut begonnen. Die Annahme des 
Entwurfs des ersten bereits erwähnten deutschen Jugendgerichtsgesetzes erfolgte am 1. 2. 23. 

Wichtig war dabei vor allem: 
1. Das Prinzip der Rechtsstrafe, das sich im Erwachsenenstrafrecht auswirkte, wurde, da es sich 

um Minderjährige handelte, durch den Gedanken der Erziehungshilfe zurückgedrängt. 
2. Vielfach traten an Stelle der Strafen Erziehungsmaßregeln. 
3. Das Strafmündigkeitsalter wurde vom 12. auf das 14. Lebensjahr heraufgesetzt. 
4. Gleichzeitig brachte dieses erste deutsche Jugendgerichtsgesetz auch die erste gesetzliche Rege

lung der bedingten Strafaussetzung (§ 10), die im dritten deutschen Jugendgerichtsgesetz u. a. 
mit der »Bewährungshilfe« sehr eingehend geregelt wurde (§§ 20 bis 26). 

5. Es stellte die bereits erwähnte Forderung nach einem erzieherischen Strafvollzug. 
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Die Erziehungsrnaßregeln, die das 1. Jugendgerichtsgesetz vorsah, namentlich Schutzaufsicht und 
Fürsorgeerziehung, hatten im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz vom 9. 7. 22 bereits eine gesetzliche 
Regelung gefunden. Weiter erging in dem Gedanken der Verbrechensvorbeugung an Minderjährigen 
das Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund und Schmutz vom 18. 10.26. 

In den darauf folgenden 10 Jahren bis 1933 bemühten sich Wissenschaft und Praxis, die Grund
fragen des Strafvollzugs bei Jugendlichen und Heranwachsenden zu erkennen und danach zu handeln. 
Die Bestrebungen wurden zum Teil unterbrochen durch die Ereignisse von 1933. 

Das 2. deutsche Reichsjugendgeridltsgesetz vom 6. 11. 43 sah die Grundfragen des Strafvollzugs 
unter nationalsozialistischem Einfluß; es war weitgehend kriegsbedingt. Es sah erneut vor, 12- bis 
13jährige Jugendliche strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen (§ 43 [3]), es enthielt die Vorschrift, 
daß jugendliche Schwerverbrecher (16 bis 17 Jahre alt) unter bestimmten Voraussetzungen wie 
Erwachsene strafrechtlich abgeurteilt werden können (§ 20). Die Strafmündigkeitsgrenze wurde 
damit unter völliger Verkennung bzw. Mißachtung aller bis dahin vorangetriebenen jugendpsycho
logischen Erkenntnisse vorverlegt. Darüber hinaus berücksichtigte das Jugendgerichtsgesetz von 
1943 den Personenkreis der Heranwachsenden überhaupt nicht. Dies war folgerichtig, denn auch die 
18- bis 21Jährigen hatten Wehrdienst zu leisten. 

Das 3. deutsche Jugendgerichtsgesetz vom 4. 8.53, dessen Werden wir alle miterleben konnten, 
entstand mit unter dem Druck der steigenden Nachkriegskriminalität. Weiter sollte nationalsozia
listisches Gedankengut aus dem 2. Reichsjugendgerichtsgesetz herausgenommen werden. Wie beim 
1. Jugendgerichtsgesetz liefen der Erneuerung ebenfalls Vorbeugungsmaßnahmen parallel, so z. B. 
die Novelle zum Reichsjugendwohlfahrtsgesetz vom 28. 8.53 und das Schund- und Schmutzgesetz 
vom 9. 6. 53. 

Schon aus dieser Skizzierung möchte deutlich werden, wie stark die gesamte gesellschaftliche Situa
tion jeweils die Grundfragen mitbestimmte. Es muß auch an dieser Stelle ausgesprochen werden, wie 
bedauerlich es ist, daß vor Abfassung des 3. Jugendgerichtsgesetzes vbn 1953 die Reformforderungen 
hinsichtlich der Grundfragen wie z. B. der Strafmündigkeitsgrenze nicht ausreichend berücksichtigt 
wurden und das Problem der Heranwachsenden nur eine unbefriedigende Lösung fand. Diese Mängel 
werden verständlicher bei Würdigung der Tatsache, daß der Knderungsentwurf zunächst nur eine 
Novelle zum Reichsjugendgerichtsgesetz von 1943 vorsah und bewußt die Erörterung von Grund
satzfragen zurückstellte bzw. ausschloß. Wann diese Mängel behoben werden, läßt sich nicht absehen! 

Zur Herausarbeitung weiterer Grundfragen im Rahmen des Themas empfiehlt sich die U n t e r
scheid ung der Perioden: vo r, während und na ch dem Strafvollzug bei Jugendlichen 
und Heranwachsenden. 

Es wurde bereits betont, wie wichtig es ist, im gesamten Jugendstrafverfahren Ermittlungen über 
die Persönlichkeit des Beschuldigten anzustellen (§ 43). Besonders bedeutsam wird diese Forderung 
im Hinblick auf die Heranwachsenden, bei denen zu entscheiden ist, ob die Gesamtwürdigung der 
Persönlichkeit des Täters - bei Berücksichtigung auch der Umweltbedingungen - ergibt, daß er 
zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem Jugendlichen gleichstand 
(§ 105 [1]). Diese Frage gehört mit zu den Grundfragen, kann aber ihres Umfanges wegen hier nicht 
erschöpfend behandelt werden. Immerhin wurde ihre Problematik verschiedentlich betont. 

Die Persönlichkeitserforschung vor dem Vollzug ist dringend notwendig wegen der rechten Wahl 
der Mittel und der Garantie der notwendigen Rechtssicherheit. Vom Standpunkt der Erziehungshilfe 
her gesehen kann bei noch nicht abgeschlossener Persönlichkeitserforschung, aber einer dennoch 
vorliegenden strafbaren Handlung die unbestimmte Verurteilung ein Weg sein, der Rechtsstrafe 
ihren Sinn zu geben. 

Der Ort, an dem bei straffällig gewordenen Minderjährigen die körperliche, geistige und sittliche 
Reife zuerst erforscht werden kann, ist in zahlreichen Fällen die Untersuchungshaftanstalt (§ 93) und 
diese Einrichtung verdient m. E. eine weit stärkere Beachtung als ihr bisher in der Regel zuteil 
geworden ist. Wohl sieht das Jugendgerichtsgesetz (§ 92) und die UVollzO. (Nr. 77 bis 85) vom 
12.2.53 bereits vor: »der Vollzug der Untersuchungshaft soll erzieherisch gestaltet werden«, aber 
die Praxis läßt allgemein noch zahlreiche Wünsche offen. Hier liegt ein gemeinsames Arbeitsfeld für 
alle drei Träger der Strafrechtspflege, die eingangs benannt wurden. 

Ein durch das Reichsjugendgerichtsgesetz von 1943 neu aufgeworfenes Grundproblem des Freiheits
entzuges war der J u gen dar res t, der vom Vollzug her gesehen auch im günstigsten Falle stets 
dem Vollzug einer kurzen Freiheitsstrafe ähnelt. Im Jugendgerichtsgesetz von 1953 wurde - trotz 
aller Hinweise aus der Praxis - der Jugendarrest beibehalten, obwohl das Jugendgerichtsgesetz die 
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geringe, in der Regel sogar nachteilige Wirkung von kurzen Freiheitsstrafen dadurch anerkannte, daß 
es die Mindeststrafe von 3 auf 6 Monate erhöhte. Der Jugendarrest bedeutet aber auch nach den 
Bestimmungen des Jugendgerichtsgesetzes von 1953 (§ 90) eine» Verharmlosung« der Jugendstrafe, 
weil in der Regel keine ausreichende Gelegenheit vorhanden ist, auf den Jugendlichen echt erziehlich 
einzuwirken. Auf die positive oder negative Wirkung eines solchen kurzen Freiheitsentzuges kommt 
es aber in jedem Falle an, da er ein ganzes Menschenleben entscheidend zu bestimmen vermag! Kommt 
ein Jugendlicher, an dem ein oder gar mehrere Male Jugendarrest vollzogen ist, u. U. anschließend 
in den Vollzug der Jugendstrafe, so wirkt sich in jedem Falle nachteilig aus, daß er diesen neuen 
Lebensabschnitt in der Jugendstrafanstalt unter den falschen Voraussetzungen der oben dargestellten 
Verharmlosung beginnt. Aber noch ein anderer Gesichtspunkt sollte bei der Erörterung des Jugend
arrestes, insbesondere der mildesten Form, »des Freizeitarrestes«, beachtet werden. Wenn vorhin 

, verschiedentlich von der Wertordnung gesprochen wurde, so gehört m. E. sogar unabhängig von 
jeder kirchlichen Einstellung die »Heiligung des Sonntags« zu einem echten Wert jeder Gesellschafts
ordnung. Wird der Sonntag zum Vollzug einer richterlich verhängten Erziehungsmaßregel bestimmt, 
so erhöht diese Entweihung m. E. im Jugendlichen die Unsicherheit bzw. die Ablehnung gegenüber 
der Wertordnung der Erwachsenen. Abschließend möchte ich zu dieser Frage feststellen: wenn wirk
lich Jugendliche, die im Jugendarrest dieser Erziehungsmaßregel unterworfen waren, später nicht 
straffällig wurden, so kann m. E. keinesfalls gefolgert werden, daß der vollzogene Jugendarrest die 
Ursache hierzu ist. 

Meines Erachtens gilt es, auch bei den Erziehungsmaßregeln neue Wege zu suchen und vor allem 
sich klar zu werden, daß die Frage nach Erfolg oder Mißerfolg im pädagogischen Zusammenhang 
nicht gestellt werden darf. Gelegentlich der Besichtigung der Jugendstrafanstalt Rockenberg wurde 
in der anschließenden Aussprache klargestellt, daß es immer ungewiß ist, ob die erziehlichen 
Bemühungen Erfolg haben oder nicht. Es war in diesem Zusammenhang daran erinnert worden, daß 
auch die Eltern bei noch so sorgfältiger Erziehungsarbeit nicht voraussagen können, ob ihre Kinder 
ihren Weg »unsträflich« wandeln. Die Eltern können aber auch nicht mit Recht behaupten, es sei 
ihrer guten Erziehung zu verdanken, wenn ihre Kinder harmonisch reifen und, ohne zum Rechts
brecher zu werden, leben. 

Die Grundfragen des Strafvollzugs bei Jugendlichen und Heranwachsenden tavchen sinngemäß 
vor allem während der Vollzugszei tauf. 

Unter den Mitteln, die der Erziehung zu einem »rechtschaffenen und verantwortungsbewußten 
Lebenswandel« dienen können, ist mit Recht an erster Stelle die »A r bei t« genannt, und der 
Jugendstrafvollzug bemüht sich, die berufliche Ausbildung zu fördern. Damit wird auch gleichzeitig 
eine echte Beziehung zu dem normalen leben des Jugendlichen außerhalb der Strafanstalt in der 
Freiheit geschaffen. Die bindende Vorschrift im Jugendgerichtsgesetz (§ 91 [2]): »Lehrwerkstätten 
sind einzurichten«, ist in fast allen westdeutschen Jugendstrafanstalten erfüllt; sie zwingt dazu, 
während der Zeit des Freiheitsentzuges die berufliche Ausbildung neu zu beginnen bzw. fortsetzen 
zu lassen. Auch die übrigen mit der beruflichen Ausbildung zusammenhängenden Fragen wie: 
Gewähren der Berufsberatung, Erteilen des Berufsschulunterrichts, Erledigen von Arbeitsaufträgen 
außerhalb der Mauern der Jugendstrafanstalt bis hin zum Ablegen der Gesellenprüfung vor der 
zuständigen Handwerkskammer, bringen neue Beziehungen zum normalen Leben freier Jugendlicher. 
Diese Bindung an die Freiheit kann nicht wichtig genug gewertet werden; sie ist durch das neue 
Gesetz ermöglicht und läßt günstige Ergebnisse erhoffen. 

Zu den Mitteln gehört neben der »Arbeit« im Rahmen einer sinnvollen Tageseinteilung in: Arbeits
zeit, Freizeit und Ruhezeit auch die Schaffung geeigneter erzieherischer Voraussetzungen für Freizeit 
und Ruhezeit. 

Ist der Freiheitsentzug bereits während der Arbeitszeit mit vollem Ernst wirksam, so ist er erst 
recht während der Freizeit ständig offenbar, mahnend und auch gelegentlich drohend! Wie unnatür
lich verläuft die Freizeit junger Gefangener. Bedeutet im freien Leben die Reifezeit das Hineinwachsen 
des jungen Menschen in eine Gebundenheit an seine Umwelt, natürlich auch zum anderen Geschlecht, 
so liegen die Gegebenheiten in der Jugendstrafanstalt völlig anders. Dennoch gilt es, die bestmöglichen 
Voraussetzungen zu einer »Reife« auch hier zu schaffen. Auf Grund eines dem einmaligen und sich 
nie wiederholenden Schicksal jedes Gefangenen angepaßten, sorgfältig erarbeiteten Behandlungs
planes, werden auch für die Ausgestaltung der Freizeit Richtlinien gesetzt. Aber hierbei ist wieder 
das Spannungsverhältnis zwischen Gesamtwohl und Einzelwohl zu beachten. Ein Mittel zur Diffe
renzierung der Anstaltsinsassen ist die Ein t eil u n gin d r eiS tu f e n, die der einzelne junge 
Gefangene auf Grund seines Verhaltens und unter Berücksichtigung der Dauer der richterlich fest-
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gesetzten Jugendstrafe erreichen kann. Es werden - unter Betonung der Hauptaufgaben - unter
schieden: die B eo bach tungstuf e (I), die Behandlungsstufe (Il) und die Bewährungs
stufe (IIl), wobei der Vollzug im Sinne von JGG § 91 (3) allmählich »aufgelockert und in geeigneten 
Fällen weitgehend in freien Formen durchgeführt werden« kann. Dabei ist es möglich - im Rahmen 
des Stufensystems - bis zum sonntäglichen Gang in die engere und weitere Umgebung der Jugend
strafanstalt »aufzulockern«. Gerade hierbei zeigt sich aber auch ein Unterschied im Verhalten 
erwachsener und minderjähriger Strafgefangener. Gelegentlich der von mir mit Zuchthausgefangenen 
der Ill. Stufe durchgeführten zahlreichen Spaziergänge in den zwanziger Jahren von der Strafanstalt 
Untermaßfeld aus entwich kein Erwachsener, obwohl kein Aufsichtsbeamter zugegen war. Bei den 
Spaziergängen mit Minderjährigen von der Jugendstrafanstalt Rockenberg aus erlagen einzelne 
gelegentlich der Versuchung zu 'entweichen. 

Innerhalb der Stufen wird die Erziehungsarbeit am einzelnen in möglichst kleinen Behandlungs
gruppen angestrebt, wobei die Zahl der Gruppenangehörigen sich noch nach der Zahl der für die Lei
tung der Gruppen geeigneten Mitarbeiter richten muß. In der einzigen hessischen Strafanstalt für 
männliche Jugendliche und Minderjährige - Rockenberg - arbeiten in den Gruppen der ersten Stufe: 
eine Fürsorgerin und ein psychologisch ausgebildeter Fürsorger, in denen der zweiten Stufe: zwei 
Fürsorger und in der einzigen Gruppe der dritten Stufe: ein Fürsorger. Dabei ist zu betonen, daß 
diese erzieherische Behandlung, ähnlich wie im freien Leben, im wesentlichen Anregung zur Selbst
hilfe gibt, d. h. Erziehungshilfe ist. Bei der Anwendung erzieherischer Mittel gilt es stets von neuern, 
erfinderisch und dem Einzelschicksal entsprechend vorzugehen, aber immer in der Absicht, die 
S y n t h e sem i t der Re c h t s s t r a f e zu finden. 

Die Bedeutung der Ruhezeit, gerade für die jungen Gefangenen, mit all ihren biologisch bedingten 
Grundfragen, kann nicht wichtig genug genommen werden. Die Forderung auf Trennung bei Nacht, 
d. h. Unterbringung in Einzelschlafräumen, ist unbedingt zu verwirklichen. 

Es ist hier von einer Mitarbeitergruppe, die insbesondere im Rahmen der Freizeit tätig wird, 
gesprochen worden: den Fürsorgern. Ohne die Bedeutung der übrigen Mitarbeitergruppen: der 
Aufsichts-, Werk-, Verwaltungs- und übrigen Erziehungsbeamten (Ärzte, Geistlichen und Lehrer) 
zu unterschätzen, sollen die Aufgaben der Fürsorger kurz erläutert werden. Sie haben sowohl als 
Wohlfahrtspfleger als auch als Heimerzieher in ihren Gruppen zu wirken; sie sind im besonderen 
berufen, alle Beobachtungen, Erfahrungen und Erkenntnisse in der rechten Behandlung auszuwerten, 
d. h. die Individual- und die Gruppen-Erziehung zu leiten. 

Ohne auf die einzelnen Aufgabengebiete näher einzugehen, sei hervorgehoben, daß es mit zu den 
wichtigsten Grundfragen des Vollzugs gehört: Die Beamtenschaft muß sich in kollegialer Zusammen
arbeit zusammenfinden und der Leiter der Jugendstrafanstalt hat mit den zahlreichen erst im Laufe 
der letzten 30 Jahre in den Vollzug neu einbezogenen Fachkräften ein Zusammenwirken anzustreben. 

Eine weitere Grundfrage betrifft die unbestimmte Verurteilung. Bereits im Reichsjugend
gerichtsgesetz von 1943 war die Verurteilung zur Jugendstrafe von unbestimmter Dauer vorgesehen. 
Auf Grund der seitherigen günstigen Erfahrungen wurde sie in das neue Jugendgerichtsgesetz von 
1953 übernommen. Die Voraussetzungen der Verhängung der Jugendstrafe von unbestimmter 
Dauer (Mindestmaß 6 Monate, Höchstmaß 4 Jahre) sind »schädliche Neigungen« des Jugendlichen 
und Nichtvoraussehbarkeit der Dauer, um den Jugendlichen durch den Strafvollzug zu einem 
rechtschaffenen Lebenswandel zu erziehen (§ 19). 

Die »Arbeitsgemeinschaft für Reform des Strafvollzugs« hatte bereits im Jahre 
1951 die Ansicht vertreten: wenn Erziehungsbedürftigkeit der für die Jugendstrafe grundsätzlich 
maßgebende Gesichtspunkt ist, dann sollte mit Notwendigkeit die unbestimmte Verurteilung als 
Regelstrafe erfolgen (Zeitsdlrift für Strafvollzug 1952, S. 96). Die unbestimmte Verurteilung ist also 
die echte Folgerung aus der Auffassung, daß in der Behandlung im Strafvollzug nicht die Tat, sondern 
der Täter entscheidend sein sollte. Die dem Verurteilten mit der Jugendstrafe von unbestimmter 
Dauer zugemutete erhöhte psychische Belastung durch die Ungewißheit, wann er das Strafende er
reicht, kann in der Regel erziehlich wertvoll gestaltet werden. Es liegt an den verantwortlichen 
Persönlichkeiten in der Jugendstrafanstalt, aus dieser» Unruhe« neue aktive Kräfte des zu Jugend
strafe Verurteilten zu entbinden. Wie sehr diese Erkenntnis von den hessischen Jugendrichtern, 
nachdem sie die Praxis des Jugendstrafvollzugs selbst beobachten konnten, geteilt wird, geht aus den 
ansteigenden Zahlen der seit 1949 mit Strafe von unbestimmter Dauer in die einzige Jugendstraf
anstalt des Landes Hessen Eingewiesenen hervor. Im Verhältnis zur Gesamtbelegung waren zu 
Strafen von unbestimmter Dauer verurteilt: 

1949 = 22 % 1950 = 25;7% 
1952 = 42,4 °/0 1953 = 52,1 0/0 

1951 = 36,4 % 
1954 = 59,8 %. 
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Dankbar soll dieses Ergebnis enger Zusammenarbeit auch hier festgestellt werden. 
Weiter kann gesagt werden, daß sich im allgemeinen, trotz der verschiedenen gesetzlichen Voraus

setzungen für die Verhängung von Jugendstrafe von bestimmter und von unbestimmter Dauer, die 
Jugendlichen, die zu der einen oder anderen Strafe verurteilt sind, nur insoweit unterscheiden, als 
dies junge Menschen auch in der Freiheit ohnehin normalerweise tun. 

Der Gesetzgeber hat die Heranwachsenden (18- bis 21Jährigen) (§ 1 [2]), soweit sie sich 
strafrechtlich verfehlen, inzwei Gruppen unterteilt (§§ 105/106). Einmal in die Heranwachsenden, 
bei welchen in der Regel das allgemeine Strafrecht anzuwenden ist, und dann die Gruppe derer, die 
nach dem Jugendstrafrecht zur Rechenschaft zu ziehen sind. Die Tatsache, daß der Gesetzgeber die 
Anwendung des Jugendstrafredlts bei Heranwachsenden als Ausnahme gesetzt hat, zwingt m. E. den 
Strafvollzug zu einschneidenden Konsequenzen und ist unter den Grundfragen ebenfalls zu erörtern. 

Im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes können so zu Jugendstrafe verurteilt werden: 14- bis 21jährige 
Minderjährige, die unter den gleichen Bedingungen in der Jugendstrafanstalt einer Erziehung zu 
einem rechtschaffenen Lebenswandel unterworfen werden sollen. Diese so verschiedenen Jahrgänge 
haben zweifellos außer der Tatsache, daß sie straffällig wurden, noch das eine gemeinsam, daß sie 
noch nicht ausgereift sind. Gerade vom Vollzug her gesehen, ergeben sich aber hieraus Schwierigkeiten. 

Auch die Lösung, daß die Heranwachsenden, auf die, falls sie sich strafbar machen, das allgemeine 
Strafrecht Anwendung findet, gegebenenfalls mit Erwachsenen aller Altersstufen zusammengebracht 
werden, ist sehr bedenklich. Hier bedarf es, um die Erreichung der gesetzlichen Aufgabe des Straf
vollzugs sachgerecht anzustreben, zunächst der Differenzierung. Es erscheint dringend erforderlich, 
zum mindestens für die Gruppe der 18- bis 21Jährigen, die nicht zur Jugendstrafe verurteilt werden, 
be s 0 n der e Ans tal t e n einzurichten. Der Personenkreis, der in eine solche Jungmänneranstalt 
einzuweisen wäre, könnte sinngemäß erweitert werden um eine Auslese der rechtskräftig zu Freiheits
strafe Verurteilten der Altersgruppe von 21 bis 24 Jahren. Hier sollte die Altersgrenze fließend sein! 
Dabei sollten diese Jungmänneranstalten ähnlich wie die Jugendstrafanstalten nicht über 300 Insassen 
aufnehmen. Erfahrungsgemäß ist die Möglichkeit einer individuellen Behandlung in einer kleineren 
Anstalt eher gegeben als in der größeren. Deutsche und außerdeutsche Erfahrungen, z. B. insbesondere 
in Schweden, beweisen dies. Hier liegt auch insofern eine besondere Verpflichtung der älteren Gene
ration gegenüber den Heranwachsenden vor, als diese 18- bis 21Jährigen die schweren Jahre, die 
hinter uns liegen, in einem besonders gefährdeten Lebensalter erlebten. 

Die Einrichtung besonderer Jungmänneranstalten wäre eine Art »Wiedergutmachung« und könnte 
auch dem Jugendrichter die so schwierige Auslegung des § 105 JGG erleichtern, denn bei der An
wendung des § 105 ist vom Vollzug her gesehen vor allem wesentlich, darüber zu entscheiden, in 
welcher Umgebung der 18- bis 21jährige Rechtsbremer die Freiheitsstrafe erlebt. Wird er in eine 
Erwachsenenstrafanstalt eingewiesen, so ist er zweifellos erhöht gefährdet; erfolgt seine Einweisung 
in eine Jugendstrafanstalt, so ist er eher an dem ihm gemäßen Ort des Freiheitsentzuges, könnte aber 
Jüngere gefährden! 

Mit der Einrichtung einer dritten Anstaltsart für junge Gefangene, u. U. auch weiblichen Ge
schlechts, könnte also auch eine gewisse Entlastung der Jugendstrafanstalten erfolgen, da in Zweifels
fällen zu Gunsten des heranwachsenden Angeklagten Jugendstrafe verhängt werden und bei etwaiger 
Nichteignung von dort eine »Herausnahrne« in die Jungmänneranstalt erfolgen könnte. Auf jeden 
Fall würde mit dieser Differenzierung die Voraussetzung für den Erfolg einer erziehlichen Behand
lung gesteigert werden. Auf Grund dieser überlegungen bestehen seit 1946 im hessischen Gefängnis
wesen in zwei Anstalten Jungmännerabteilungen, die nach Schaffen der notwendigen Voraus
setzungen in einer neu zu errichtenden Jungmänneranstalt gemeinsam untergebracht werden sollen. 

Auch nach dem Vollzug der Freiheitsstrafe sind einige Grundfragen zu beachten, damit nicht das 
Ergebnis aller Bemühungen während des Vollzugs zunichte gemacht wird. 

Vor allem ist auf die Rechtsfolgen hinzuweisen, obwohl nach echter »Sühne« die Tat den Täter 
nicht mehr belasten dürfte. Wohl ist in §§ 84-101 »Strafregister und Beseitigung des Strafmakels 
durch Richterspruch« vorgesehen. 

Es wäre daher zu prüfen, ob nicht die beschränkte Auskunfterteilung (§ 95 ff) noch weiterhin 
eingeschränkt werden könnte; insbesondere sollte bei Tilgung der Strafe eine Formulierung gefunden 
werden, die der tatsächlichen Situation entspricht und nicht zu einer Unwahrheit zwingt. Wenn der 
zu einer Freiheitsstrafe einmal rechtskräftig Verurteilte schon nach Vorstrafen befragt wird, dann 
sollte er sich unter keinen Umständen später als· »nicht vorbestraft« bezeichnen dürfen. Es wird 
deshalb empfohlen, allgemein die Formel anzuwenden: »x gilt nicht als vorbestraft im Sinne des 

164 



Gesetzes«. Dieses Problem ist gerade auch hier vorzutragen, weil es Jugendliche und Heran
wachsende gibt, die bereits während des Vollzugs erkennen lassen, wie sehr sie die Rechtsfolgen 
belasten und Erziehung zur Wahrheit ein Teil der Aufgabe der Jugendstrafanstalt ist! 

Es ist wiederholt betont worden, wie wichtig es ist, das freie Leben in die Strafanstalt einzubeziehen 
und die aufbauenden Kräfte, die im freien Leben an Minderjährigen wirken, auch in der Jugend
strafanstalt tätig werden zu lassen. Eine weitere Grundfrage wirft das Problem der »Jugend
ger ich t s h i I f e« auf. Diese Helfer sind Vertreter der Gesellschaft, die - ihrem Gewissen folgend
in caritativen Verbänden zusammengeschlossen sich bemühen, Jugendhilfe zu leisten und zwar 
nicht nur vor, sondern auch während und nach dem Aufenthalt in der Jugendstrafanstalt. Die Mit
arbeit dieser gesellschaftlichen Kräfte kann nicht hoch genug eingeschätzt werden; denn sie sollen 
nicht nur das lebendige Gewissen der öffentlichkeit in allen Stadien des Strafvollzugs repräsentieren, 
sondern auch mithelfen, den Strafvollzug so wirkungsvoll wie nur möglich zu gestalten. Der Gesetz
geber hat darum im neuen Jugendgerichtsgesetz die Aufgabe der Jugendgerichtshilfe in § 38 (3) 
eingehend umschrieben. 

Die Vertreter der Jugendgerichtshilfe wirken nicht nur mit im Vorverfahren und im Verfahren 
selbst bei der Persönlichkeits erforschung, sie sind nicht nur, soweit nicht ein vom Richter bestimmter 
»Bewährungshelfer« dazu berufen ist, der im staatlichen Auftrag handelt, beauftragt, darüber zu 
wachen, daß der Jugendliche etwa Weisungen und besonderen Pflichten nachkommt, sie übernehmen 
nicht nur Schutzaufsichten, sondern bleiben während des Vollzugs mit dem Jugendlichen in Ver
bindung und nehmen sich seiner Wieder eingliederung in die Gesellschaft an. Die Bestimmung: im 
gesamten Verfahren gegen einen Jugendlichen ist die Jugendgerichtshilfe heranzuziehen (§ 38 [3]), 
enthält eine außerordentlich wichtige Entscheidung. Es ist eine Erfahrungstatsache, daß die Träger 
gesellschaftlicher Hilfe häufig mit größerem Erfolg an der Einordnung bzw. Wiedereinordnung 
minderjähriger Straffälliger mitwirken können, als dies den staatlichen Organen möglich ist. 

Eine weitere Grundfrage ist das Schaffen eines rechten übergangs von der Gebundenheit in der 
Strafanstalt zur Freiheit. Die Tendenz des Gesetzgebers, die Abgeschlossenheit in der Jugendstraf
anstalt ohne Gefährdung des Sicherungsgedankens zu durchbrechen, verdient besondere Beachtung, 
denn sie ist ein Zeichen für die Absicht, den zum Teil noch stark lebensabgewandten Vollzug lebens
wahrer zu gestalten. In § 91 (3) jGG betont der Gesetzgeber ausdrücklich: »Um das angestrebte Ziel 
der Erziehung zu einem rechtschaffenen und verantwortungsbewußten Lebenswandel zu erreichen, 
kann der Vollzug aufgelockert und in geeigneten Fällen weitgehend in freien Formen durchgeführt 
werden.« Diese Bestimmung gibt der Vollzugs behörde eine außergewöhnliche Ermächtigung. 

Im Lande Hessen wurde ein neuer Weg eingeschlagen, um geeigneten Gefangenen der Jugend
strafanstalt Gelegenheit zu geben, sich dem Leben in der Freiheit wieder anzupassen. Nachdem sich 
»übergangsheime« als erstes Stadium in der neugewonnenen Freiheit in der Regel nicht bewährten, 
wurde eine übergangsanstalt vor Ende der Strafe eingerichtet (JMBl. 1954, Nr.8 S.32). Die 
geeigneten Jugendlichen werden aus der Jugendstrafanstalt herausgenommen und in eine seit 1. 4. 54 
eingerichtete übergangsanstalt »Fliedner-Haus« in Groß Gerau eingewiesen. Die jungen Gefangenen 
gehen von dort aus in freie Arbeitsstellen im Handwerk, in der Landwirtschaft, in der Industrie, 
arbeiten also während der Arbeitszeit >>unbeaufsichtigt«, stehen aber in der Freizeit und in der Ruhe
zeit unter Aufsicht von Strafvollzugsbeamten. Nach Bewährung in dieser »freien Form« des Voll
zugs (§ 91 [3]) erfolgt die vorzeitige Entlassung. Dabei wird nach Kräften sichergestellt, was der freie 
Minderjährige benötigt: einen Arbeitsplatz, eine Unterkunft und eine »Bindung« an Menschen, die 
ihn verstehen und ihm im Notfalle helfen. Die bisherigen Erfahrungen haben nicht nur die Richtig
keit, sondern auch die Notwendigkeit solcher übergangsanstalten am Ende des Freiheitsentzuges 
bewiesen. Der der Freiheit entwöhnte und - wie eingangs betont - auch zugleich in seiner Ehre 
geminderte Strafgefangene braucht Zeit, sich an Freiheit und Ehre wieder zu gewöhnen, d. h. sie 
zurück- bzw. neu zu gewinnen. Wenn auch während des gesamten Vollzugs schon bewußt ein Be
lasten mit Vertrauen, z. B. auch im Rahmen des Stufensystems, durchgeführt wird, so ist diese weit
gehende »Freiheit« während der Arbeitszeit der Anfang zum normalen Leben. Wie sehr diese 
Minderjährigen der Erziehungshilfe bedürfen, mag aus folgendem Beispiel hervorgehen. Nach 
Empfang der Lohntüte hat der »Freigänger« mit dem Leiter des Fliedner-Hauses abzurechnen. Er 
erhält dabei von seinem verdienten Gelde für jeden Wochentag 1,- 2JJJt Taschengeld, über das er 
frei verfügen kann. Die Freigänger baten, ihnen nicht das gesamte Taschengeld am Freitag auszu
zahlen, sondern an diesem Tag nur 2,- 2JJJt und am Montag die restlichen 5,- 2J./It zu geben. Sie 
hatten erfahren, daß sie der Versuchung, am Samstag und Sonntag den Gesamtbetrag auszugeben, 
erlegen waren, weil das Geld sie »gejuckt« hatte. Dieses Beispiel zeigt aber auch eine Einsicht in die 
eigene Lage, die die Voraussetzung jeglicher Erziehungsarbeit ist. 
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III. 

Nachdem die Grundfragen des Strafvollzugs bei Jugendlichen und Heranwachsenden skizziert 
wurden, soll noch einmal der Hinweis auf den großen Zusammenhang der kleinen Gruppe jugend
licher und heranwachsender Rechtsbrecher mit den freien Altersgenossen herausgestellt werden; 
hierbei sind auch einige Zahlen zu nennen. In Hessen kamen auf 10000 freie männliche 14- bis 
18 Jährige rd. 6 Gefangene in der Jugendstrafanstalt Rockenberg und auf 10000 freie männliche 
18- bis 21Jährige rd. 26 Gefangene in der Jugendstrafanstalt Rockenberg und in den Jungmänner
abteilungen der Erwachsenenstrafanstalten Butzbach und Kassel-Wehlheiden. Irgendwelche Erörte
rungen möchte ich in diesem Zusammenhang schon der Kürze der Zeit wegen nicht anstellen, sondern 
nur auf die verhältnismäßig sehr geringe Zahl von Minderjährigen, die in Hessen dem Strafvollzug 
unterworfen werden, hinweisen. 

Die in der Gegenwart völlig verschiedene Gesamtlage der Jugendlichen und Heranwachsenden, 
verglichen mit der Zeit vor dem ersten Weltkrieg und der Einrichtung des ersten deutschen Jugend
gefängnisses in Wittlich, haben z. T. im Rahmen der gegenwärtigen Arbeitstagung über die Krimi
nalität der Jugendlichen und Heranwachsenden und z. T. im Schrifttum ihren Ausdruck gefunden. 
Die 1953 veröffentlichte Arbeit von Karl Be d n a r i k »Der junge Arbeiter von heute - ein neuer 
Typ« versucht in vorsichtiger Weise die Wandlung der heutigen jungen Arbeitergeneration aufzu
zeigen und kommt zu dem Ergebnis, daß der neue Typ doch bloß ein Durchgangsstadium ist, wie 
jede jugendliche Lebensform (S. 158). Im vollen Umfange ist Bednarik zuzustimmen, wenn er die 
Bedeutung der Stellung des einzelnen heraushebt. Diese Beachtung des Einzelschicksals bleibt eine 
der wichtigsten Grundfragen des Strafvollzugs bei Jugendlichen und Heranwachsenden. Deshalb 
muß die Per s ö n I i e h k e i t s e r f 0 r s e h u n g erfolgen und die individuelle Behandlung sich -
freilich zunächst im Rahmen der Anstaltsgemeinschaft - anschließen und dann zur Freiheit in der 
gesellschaftlichen Ordnung hinführen. Inwieweit der Erwachsene Mitverantwortung für diese junge 
Generation zu tragen hat, das ist eine Frage, über die hier ebensowenig abschließend gesprochen 
werden soll, wie über die Frage, inwieweit der Erwachsene Mitschuld an dieser Lage trägt. Zweifellos 
liegt eine Verantwortung auf ihm, also auch auf uns. 

Mit einem Wort von Wiehern möchte ich noch einmal die gesamte Problematik, die bei der 
Erörterung der Grundfragen des Strafvollzugs bei JugendliChen und Heranwachsenden auftaucht, 
zusammenfassen. Dieses Wort möchte in der Stellungnahme zum minderjährigen Rechtsbrecher und 
seinen strafbaren Handlungen nachdenklich machen. Es möchte aber auch aufrufen zum Verstehen 
der jugendlichen Mentalität, ohne die berechtigten Forderungen an den einzelnen, die er dem Ganzen 
gegenüber zu erfüllen hat, ebensowenig zu vergessen wie die Pflicht zu Leistungen der Gesamtheit an 
den einzelnen. Das Wort des Referenten für den Strafvollzug in Preußen, der auch als Jugenderzieher 
in der Geschichte der Behandlung schwieriger Minderjähriger im Rauhen Hause in Hamburg einen 
Namen gewonnen hat, Johann Hinrich Wichern, lautet: »Was einer verdient, ist noCh niCht, 
was ihm hilft.« Möchte dieses Wort zur Besinnung über Ziel und Weg der Behandlung schwieriger 
Jugendlicher im allgemeinen, insbesondere aber im Rahmen des Strafvollzugs bei Jugendlichen und 
Heranwachsenden anregen. 
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Erziehung in der Jugendstrafanstalt 

Regierungsrat Dr. Web er, Remscheid-Lüttringhausen 

Eine Jugendstrafanstalt bringt für den Erzieher eine Fülle von Problemen. Sie können hier nicht 
erschöpfend, sondern nur im Umriß behandelt werden. 

Wir sprechen zunächst von den Erziehern, dann von den Gefangenen, schließlich von der Erziehung. 

Die Erzieher 

Wir unterscheiden zwei Gruppen von Erziehern: erstens die Mannschaft in den Schlüsselstellungen, 
den eigentlichen Erzieherkreis, zweitens das AufsichtspersonaL 

Welche von beiden Gruppen wichtiger ist, ist nicht leicht zu entscheiden. 
Die erste Forderung an den einzelnen Erzieher lautet: Er muß fachkundig sein. Die alte 

Erziehungsmethode machte sich jeder selber zurecht. Bis zum heutigen Tage gibt es im Vollzuge 
eine Ausbildung zum Erzieher nicht. 

Wir Erzieher in den Anstalten sehen uns ern Platz in der Reihe der Heilpädagogen. Wir betrachten 
es als unser Anliegen, diesen Platz gebührend, in einer dem Ganzen dienlichen Art auszufüllen, die 
Erziehung gegen andere Disziplinen abzugrenzen und dafür einzutreten, daß der Erzieherberuf als 
solcher anerkannt und geschützt wird. 

Zum eigentlidlen Erzieherkreis rechnen der Vollzugsleiter, der besondere Vollstreckungsleiter, die 
Geistlichen, der Arzt, der Psychologe, die Lehrer, die fürsorgerischen Kräfte. 

Für den Voll zug sie i t e r ergibt sich auf natürliche Weise ein größerer Abstand von den 
Gefangenen. An ihm bleibt gewöhnlich die Wahrung der Disziplin, die Verhängung der Hausstrafen 
hängen. Damit fällt ihm die größere Autorität zu. Wenn alle seine Mitarbeiter Erzieher sein sollen, 
so muß er es vor allen Dingen sein. Ihm liegt es ob, die Einheit und das Gleichmaß innerhalb der 
Anstalt zu wahren. Bei der Beratung über den einzelnen Jungen sollten freilich die Gruppenleiter 
ein gewichtiges Wort haben. Eine gewisse Zurückhaltung scheint mir daher nicht der geringste 
Vorzug eines Vollzugsleiters zu sein. 

Der besondere Vollstreckungsleiter, immer ein Richter, ist gleichsam der diplomatische 
Vertreter der Jugendgerichte bei der Anstalt. Seine Aufgabe ist neuerdings erheblich erweitert 
worden. Sie verlangt, daß er oft in der Anstalt zu Gast weilt und in ihr heimisch ist. Er kann sich ein 
großes Verdienst erwerben, indem er zwischen dem juristischen und dem anders gearteten päd
agogischen Denken vermittelt und in richterlichen Kreisen um Verständnis für das Anliegen der 
Jugendanstalt wirbt. 

In dieser Reihe hat auch der See 1 s 0 r ger Platz und Rang. Auf seine wichtige Aufgabe kommen 
wir später zurück. 

Der Ar z t müßte über jugendpsychiatrisches Wissen verfügen, ihm wären die psychopathischen 
und neurotischen Gefangenen in besonderer Weise anzuvertrauen. 

Von der Arbeit des Ps y c hol 0 gen ist Gutes zu erhoffen, besonders wenn er sein Augenmerk 
darauf richtet, der pädagogischen Praxis zu dienen. 

Die L ehr e r werden die ihnen zukommende Stelle um so leichter erringen, je mehr sie das Ganze 
vor Augen haben. Sie sollten weder ein Monopol der Erziehung anstreben, noch sich auf das eigene 
schulische Fachgebiet besChränken. 

Für jeden Erzieher kann ein Wort Stifters Leitstern sein, das etwa so lautet: »Wer Wissen 
vermitteln will, braucht nur zu wissen. Zur Erziehung muß man auch etwas sein.« 

Alles in der Anstalt soll zum Besten des jungen Menschen getan werden. Es mag ihm aber nicht 
immer leicht sein, die gute Absicht zu erkennen. Am meisten überzeugt ihn die Bentühung der 
Für s 0 r g e. Hier kann er am besten spüren, daß es um ihn selber geht. Darum ist es von der Fürsorge 
her wohl am leichtesten, den Zugang zu den Gefangenen zu finden. Sie ebnet der Erziehung oft den 
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Weg. Und wenn die Erziehung ein günstiges Ergebnis erzielt hat, so vermag die Fürsorge das Ergebnis 
am besten zu sichern. Ihr obliegt es, die Beziehungen zu den Eltern, Verbänden und Helfern da 
draußen zu pflegen. Sie verlängert gleichsam unseren Arm über das Ende der Strafzeit hinaus. Die 
Jugendstrafvollzugsordnung 1944 hat richtig erkannt, daß die Fürsorge vor allem die Form des 
Au ß end i e n s te s haben muß. Es erscheint wichtig, darauf hinzuweisen, weil die Gefahr besteht, 
daß die Anstaltsfürsorge demnächst nur noch Innendienst kennt und eine bedeutende Aufgabe brach 
liegenläßt. 

Am besten wird die Fürsorge von Fra u engetragen. Ihre Mitwirkung in der Anstalt ist von 
unschätzbarem Werte. Die Frau hat die größere Nähe, sie kann geduldiger zuhören, ihr fällt das 
Vertrauen rascher zu. Ihre Arbeit kommt der Kultur des Alltags, der Beseelung des Heimes zugute. 
In dem neuen Entwurf wird die Mitwirkung der Frau nur als zulässig bezeichnet. Nein, sie ist 
erforderlich. Irrig wird in diesem Zusammenhange gelegentlich behauptet, dem Verurteilten habe 
vorwiegend die feste Hand des Va t e r s gefehlt. Die Praxis lehrt, daß weit mehr von einem Versagen 
der Mut t e r gesprochen werden muß. Die meisten jugendlichen Gefangenen haben den echten 
Muttersinn kaum kennengelernt. 

Die Auf si c h t s - und Wer k b e amt e n. In der Anstalt darf es keinen pädagogischen Leerraum 
geben, dies würden die Gefangenen, im Ausweichen und Durchschlüpfen geübt, sich bald zunutze 
machen. Daher müssen auch die Aufsichtsbeamten mitwirken. Ihrer erzieherischen Tätigkeit setzt 
nun freilich in der Regel die geringere Vorbildung Grenzen. Aber es wäre verkehrt, ihren Anteil 
gering zu schätzen. Die Aufsichtsbeamten gehen am meisten mit den Gefangenen um. Sie verkörpern 
einen wichtigen Teil des Ganzen. 

Bei der geringen Besoldung kann man keine übertriebenen Forderungen an die Aufsichts- und 
Werkbeamten stellen. Als nächstes Ziel muß jedoch erreicht werden, daß grobe Verletzungen des 
Erziehungsgedankens unterbleiben. Weiter ist anzustreben, diese Beamten für den Erziehungs
gedanken zu gewinnen. Das um so mehr, als schon ihre eigenste Aufgabe, die überwachung der 
Gefangenen, keineswegs mechanisch ausgeübt werden darf. Sie hat sich auf Menschen von ganz 
verschiedener Art, auf wechselnde Stimmungen und Situationen, auf den fortschreitenden Gang der 
Erziehung einzustellen. Je mehr den Gefangenen vertraut werden darf, um so mehr soll auch die 
Aufsicht äußerlich zurücktreten, ohne jedoch in der Sorgfalt nachzulassen. Es liegt eine Kunst darin, 
hier die richtige Mitte zu halten. 

Die zweite Forderung: Jeder einzelne Erzieher muß auch die rechte Einstellung zu den 
Gefangenen haben, sie liegt in der Mitte zwischen Skepsis und dem Glauben an das Gute im Menschen. 
Gerade in der Strafanstalt besteht die Gefahr, in der Arbeit kleinmütig zu werden und am Ende die 
Flinte ins Korn zu werfen. Der Beruf eines Erziehers in der Strafanstalt gehört zu den schwersten, 
die es gibt. Er bedarf der Unterstützung durch alle beteiligten Stellen. Wir hoffen, daß mit der Zeit 
sich im ganzen Strafvollzuge die überzeugung immer mehr ausbreitet, daß von unserer Arbeit etwas 
abhängt, daß sie für diesen oder jenen unserer Schutzbefohlenen Wohltat bedeutet. 

Die d r i t t e F 0 r der u n g : Alle müssen harmonisch zusammenarbeiten. Ein angesehener Fachmann 
klagte vor hundert Jal1ren über das mechanische Nebeneinander der Beamtenschaft in 
unseren Anstalten. Hier ist eine Gefahr, der jede Generation im Strafvollzuge von neuem widerstehen 
muß. Es ist nicht zu rechtfertigen, daß die Vertreter der einzelnen Fächer gesondert vorgehen. Bisher 
ist es einer einzelnen Disziplin noch nicht gelungen, den Stein der Weisen zu finden. Das Verbrechen 
läßt sich, um Beispiele zu nennen, weder durch ärztliche Eingriffe noch durch bloße Wissensvermitt
lung auslöschen. Vielmehr dringt der Gedanke der Mannschaft mehr und mehr vor. Die ver s t ä n d
ni s voll e Zu sam me n a r bei t der verschiedenen Disziplinen kann besonders in der Jugendanstalt 
fruchtbar sein. Je mehr alle Erzieher im Hause das begreifen, um so weniger werden sie Quertreiber 
und schädliche Gegensätze unter sich dulden. 

Man spricht heute so viel von der Erziehung, deren die Erzieher selbst bedürfen. Im Strafvollzug 
ist sie, aufs Ganze gesehen, eine Aufgabe, die nur durch immerwährende geduldige Anstrengung 
bewältigt werden kann. 

Die Gefangenen 

In welcher Verfassung finden wir die jungen Gefangenen vor? 
Den körperlichen Zustand hat vor kurzem der Arzt Erne Maier beschrieben. Das von ihm 

dargebotene Bild mag in dieser Schärfe auch den Sachkenner noch ein wenig überraschen. Viele Jungen 
bleiben weit hinter der Erwartung ihrer Jahre zurück, viele sind noch halbe Kinder, auch im Alter 
von 18 oder 19 Jahren noch. Die Pubeszenz verläuft in' besonderer Mißtönigkeit, ihr Abscliluß 
verzögert sich sehr, man muß bis ins dritte Lebensjahrzehnt rechnen, daß sie noch nicht zu Ende ist. 
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Die meisten Jungen lassen die richtige Körperhaltung und den Sinn für Leibesübungen vermissen. 
Es gibt unter ihnen zwar Fußballspieler, sehr viele waren aber nur Zuschauer. Auffällig hoch ist die 
Zahl der Liebhaber des Motorsports und der Boxer. 

Um In tell i gen z und W iss e n ist es schlecht bestellt. Groß ist unter ihnen der Anteil geistig 
nicht vollwertiger Menschen. Der Hundertsatz ehemaliger Hilfsschüler wäre viel größer, wenn es 
auf dem Lande und in den kleinen Städten immer Hilfsschulen gäbe und wenn die Betreuung während 
des Krieges intensiver gewesen wäre. Das schulische Fundament der straffälligen Jugend kann nicht 
niedrig genug eingeschätzt werden. 

Bei der Betrachtung der c h ara k t e r1 ich e n Mit g i f t gehen wir wohl am besten vom Wieder
holungsverbrecher aus. An seinem Modell gewinnen wir den Maßstab, der uns belehrt, in welchem 
Grade der einzelne bedroht ist. 

Der Wiederholungsverbrecher leidet m. E. an einem Defekt, der sich wie ein dunkler Schatten 
über die beiden Hemisphären des Charakters breitet, sowohl über das Gemüt als über das Wollen. 
Gemütsarmut und Willensschwäche sind gar nicht so verschiedene Dinge. Gemüt und Wollen sind 
eng ineinander verflochten. Die Erkrankung des einen Bereiches teilt sich dem andern mit. Gemüts
leere läßt auch den Willen einfrieren. Wenn ihm vom Gemüt her kein heller Stern leuchtet, so 
mangelt dem Wollen Zielsicherheit und Ausdauer. 

Dem Wiederholungsverbrecher fehlt die Bindung an geliebte Menschen. Daher mangelt es ihm 
auch an Aufgeschlossenheit für die Werte. Den Begriff des Wertes entnehmen wir zunächst dem 
Bilde eines geliebten Menschen. Da sie die Vorstufe nicht erlebt haben, so lernen die Wiederholungs
verbrecher auch nicht, den Wert vom Menschen abzulösen, also den abstrahierten Wert zu schätzen, 
etwa die Pflicht, die Ehre, den Stand. 

Diesen Defekt haben die Wiederholungsverbrecher gemeinsam. Keineswegs ist aber der eine dem 
anderen ähnlich. Sie unterscheiden sich vielmehr durch die zur abwegigen Lebensführung drängenden 
Motive, etwa Habgier, Geltungsdrang, Genußhunger, Motive, die ebenfalls oft ineinander verflochten 
und gebündelt sind. 

Der Defekt ist besonders gefährlich, wenn er sich auch über den Intellekt ausbreitet. 
Nach der Entfaltung des Defektes ist im Lebenslauf des Wiederholungsverbrechers schließlich die 

Kette der Ausweichreaktionen sichtbar, ein Versagen des Menschen schon in der elterlichen Familie, 
dann in der Schule, erst recht im Arbeitsleben, kurz auf allen Lebensgebieten. Damit ergibt sich zur 
gleichen Zeit die Kette der Abwegigkeiten und Rechtsbrüche. Besonders deutlich ist Unstetigkeit, so 
daß Ex n e r darin das entscheidende Kennzeichen des Rückfallverbrechers erblickt. 

Es ist eine klare Erkenntnis, daß Kriminalität und Psychopathie eng miteinander verflochten sind. 
Wohlbegründet ist die Ansicht, die das kriminelle Verhängnis nicht so sehr von der starken Aus
prägung einer einzigen Psychopathieform erwartet als vielmehr von der trüben Mischung solcher 
Formen. Wer berufsmäßig mit Verbrechern umgeht, sieht nur bei einer Minderzahl wirkliche 
Zusammenballung von Energie; denn Betriebsamkeit rechnet hier nicht. Die Masse besteht aus Lauen 
und Halben, Haltlosen, Amorphen, Menschen ohne Blühkraft. 

Es gibt eine gesteigerte Form, die wir jedoch nicht einem Gipfel vergleichen dürfen, vielmehr 
einem dantesken Trichter. Hier werden Konflikte nicht mehr erlebt, hier wächst nicht mehr, was 
den Menschen letztlich zum Menschen macht: Schuldgefühl, Gewissensregung, Scham und Reue. Die 
Erfahrung lehrt, daß der auf diese Art zum Verbrecher präformierte Mensch nur mit Anstrengung 
gerettet werden kann. 

Dagegen kann die Prognose günstiger ausfallen, wenn positive Züge das eben gezeichnete Bild 
durchbrechen, zumal wenn die Verfehlungen des Menschen nicht so sehr aus seinem Inneren empor
steigen, sondern von äußeren Kräften bewirkt werden. Auch die Spannungen der Pubeszenz gestatten 
eine günstigere Voraussage. 

Es ist nun keineswegs leicht, die jugendlichen Gefangenen nach prognostischen Gesichtspunkten in 
Gruppen einzuteilen. 

Leichter lassen sich einige Teilabschnitte darstellen. 
Zunächst der Stand der be ruf li c h e n Aus b i I dun g. Wenn ein 14 Jähriger die Schule verläßt, 

kann er aus sich heraus kaum die richtige Berufswahl treffen; gewöhnlich ist er noch zu verspielt, in 
seinen Vorstellungen zu unklar. Erfahrungsgemäß stellt sich die für die Berufswahl notwendige 
Reife erst im 16. oder 17. Lebensjahr ein. Der Jugendliche bedarf der Beratung und Hilfe. 

Unsere Jungen werden in diesen bedeutsamen Jahren leider sehr oft allein gelassen. Wir sagten 
schon, daß sie durchweg nur ein niedriges Maß an Intelligenz und Wissen mitbringen. Außerdem 
haben viele nur eine blasse Vorstellung von der Lebenswichtigkeit des Berufs und eine geringe 
Arbeitserfahrung. 
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In der Jugendanstalt Siegburg ergab sich bei 3000 Gefangenen, daß 20,4 v. H. der Jungen übe r
ha upt keine Lehre begonnen haben. 

Nicht weniger als 57 v. ff. haben zwar eine Lehre angefangen, sie aber ni eh t d urchgehal ten, 
wiewohl sie nach ihrem Alter hinreichend Gelegenheit zum Abschluß ihrer Lehre gehabt hätten. 
Viele haben sich durch ihr Betragen eine Lehrstelle verscherzt, viele den Arbeitsplatz sehr oft 
gewechselt und sich lange Zeit dem Müßiggang ergeben. 

Nicht minder auffallend ist das Bestreben, sich in unkontrollierter Tätigkeit gleichsam zu ver
stecken, ferner das Ausweichen in einen Beruf, den die Jungen im Kino kennengelernt haben, in einen 
Beruf zwischen Vergnügen und Arbeit. 

Zum ordnungsmäßigen Abschluß der Lehre sind nur 14,2 v.H. gelangt. 
Die Handwerker heben sich in der Regel von den anderen ab. Gewöhnlich fallen berufserzieherische 

Anregungen bei ihnen auf fruchtbaren Boden. 
Wie steht es um die sittliche Vorbereitung dieser jungen Menschen auf die Gattenwahl und die 

Gründ ung einer eigenen Familie? Auch hier werden sie von ihren Eltern allein gelassen. 
Von Führung kann keine Rede sein, dagegen darf man die Eltern nicht selten der Verführung zeihen. 
Sie verführen einmal durch ihr schlechtes Beispiel, dann durch falsche Erziehung. 

Erschütternde Beobachtung, daß die Jugendlichen durch das üble B eis piel nicht abgeschreckt 
werden. Sie könnten durch die schweren Folgen früher Fehltritte ihrer Eltern, durch den Anblick 
eines verwerflichen Treibens und alltäglichen Elends eines Besseren belehrt sein. Trotzdem gehen sie 
oft den gleichen verhängnisvollen Weg. 

Wer in der elterlichen Familie schrillen Mißton erlebt, wird nicht zur Ehe, sondern zur 
Ungebundenheit hingeleitet. Desgleichen wer durch Verwöhnung das Unglück hat, daß der feste 
Platz der Liebe in seinem Herzen leer bleibt, so daß sich dort nun der Egoismus festsetzen kann. 

Die ganze Erziehung begünstigt weiter den frühen sexuellen Verkehr. Auf der einen Seite 
durch übermäßige Liebeserweise, auf der anderen durch Mißachtung des Hungers nach Liebe. 

Mit der Verfrühung ist der Mi ß g r i f f in der W a h 1 fast notwendig verbunden. Mancher Miß
griff erklärt sich ferner dadurch, daß der junge Mensch aus einer ausweglosen, gleichsam berstenden 
häuslichen Lage flüchtet. Die Verwöhnten, schon früh zurechtgemacht und zur Schau gestellt, ent
scheiden sich beim anderen Geschlecht gern für hohle Aufmachung. 

Unter 2600 jungen Gefangenen fanden wir 2,8 v. H. verheiratet. In der Regel sind es Mußehen. 
Jeder zehnte Ankömmling sagt, daß er ein Kind besitze oder eins in Aussicht habe. Sexuelle Ver
frühung ist oft mit dem unehelichen Verhältnis identisch. Viele leben ungeniert mit dem Mädchen 
zusammen, bei den eigenen Eltern oder denen des Mädchens. Von der Freundin reden sie oft weg
werfend und roh. 

Und die Ein s tell u n g zur Re I i gi 0 n? Auch hier kümmerliche Entwicklung oder armselige 
Trümmer. Die Jungen kommen oft aus religiös abständigen oder lauen Familien. Sie bringen zumeist 
beschämend geringe religiöse Kenntnisse mit. Ihr Gewissen ist eingeschlafen. Der religiösen Praxis, 
dem kirchlichen Leben sind sie entfremdet. 

Die Erziehung 

In der Haus- und Tagesordnung möchten wir den äußeren Rahmen, den Leib der Er
zieh ung sehen. Es ist der Vorzug dieser Satzung, daß sie sich an alle wendet. Je weniger Willkür 
sie zuläßt, um so mehr wird sie von allen hingenommen. Es empfiehlt sich, die Rahmenordnung zur 
Trägerin strenger Forderungen zu machen. Zwar bleibt es nicht aus, daß sie in gewissem Umfange 
schematisch wirkt, aber das ist in gewissem Sinne nützlich, denn es hilft uns, mit unberechtigten, 
anmaßenden Erwartungen leichter fertig zu werden. 

In dem Leib muß auch eine Seele wohnen. Atmosphäre ist ein anderes Wort dafür. Nicht 
mechanischer Ablauf, nicht irgend eine Verkrampfung soll in der Anstalt herrschen. Die Atmosphäre 
einer Vollzugsanstalt, sagt Hedwig Boy e, bilden die Sträflinge, weil sie in der weit überwiegenden 
Mehrzahl sind und ihr ganzes Sinnen und Trachten sehr intensiv ist, wie überhaupt unterdrückte 
Kräfte sich stärker regen. Daran ist etwas Wahres. Um so entschiedener ist aber zu fordern: Atmo
sphäre muß von uns, den Erziehern, in das Haus hineingetragen werden. So stark muß sie sein, daß 
sie auch von den Gefangenen Besitz ergreift. In diesem Falle darf man, ohne verlacht zu werden, vor 
allen in der Anstalt erklären, daß die Beamten und die Gefangenen eine Gemeinschaft bilden, der 
eine und dieselbe Aufgabe zufällt, nämlich die Wiedereingliederung der dazu fähigen und bereiten 
Gefangenen. Damit ist ein Widersacher kleingemacht, den man in manchen Anstalten vielleicht nicht 
richtig sieht, weil er unter der Decke verborgen ist: Der falsche Korpsgeist der Gefangenen. Dann 
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erst kommt der offene Ton zustande, den wir lieben, der sich an festlichen Tagen zur Freude steigern 
kann. 

Das Jugendgefängnis ist in den Augen mancher Kritiker mit einer schweren Hypothek belastet. 
Wir haben einiges Verständnis dafür, daß nicht nur empfindsame, sondern auch nüchterne Menschen 
im richterlichen, fürsorgerischen und pädagogischen Beruf gegen die geschlossene Anstalt Abneigung 
haben, vor allem gegen den Zwang, der mit ihr verbunden ist. 

Ich nehme mir die Freiheit, zu sagen, daß der Zwang der Mauern und Gitter oft genug nicht nur 
geboten, sondern sogar wohltätig ist, indem er den jungen Menschen aus der verseuchten Umwelt 
entfernt und ihn gegen sie abschirmt. Vielleicht gibt mir dieser oder jener recht, der darum weiß, 
was ein junger Mensch in seiner Familie, in der Fabrik, in der Freizeit, demnach überall und pausenlos 
zu hören und zu sehen bekommt, ohne daß es auch nur einem ein z i gen Menschen einfällt, ihn zu 
beschützen. 

Kann man denn irgend wo des Zwanges ganz entraten, wo man es mit unfertigen Menschen zu tun 
hat? Das ist weder in der Familie möglich, noch in der Schule, noch in der Anstalt. 

Doch muß der Zwang so klein wie möglich sein, sogar im Gefängnis. Denn wohltätiger als durch 
seine Mauern wirkt ein Gefängnis durch seine Menschen, und der Mensch übt um so größere Macht 
auf den anderen aus, je mehr er sich der äußeren Macht begibt. Der Erzieher darf dies leichten 
Herzens tun, weil jede Angsterzeugung schädlich wirkt und jede Dressur unnütz in sich zusammen
fällt, sobald der Zwang aufhört. Die Anhänger der hausbackenen Methode glauben vielleicht, ein 
erzwunge.Q.es Vollbringen gebe dem Wollen Ausdauer, wenn das Vollbringen nur lange genug 
dauere. Die experimentelle Psychologie, die sich mit den Willensakten befaßt, hat seit mehr als 
30 Jahren diese Annahme als irrig erkannt. Man irrt sich außerdem ein wenig in der Stufe, denn 
Gewöhnung ist zunächst einmal dem Kleinkind zugeordnet. 

Drill ist immer stur, wahre Erziehung geschmeidig. Und das Schöne an ihr: Sie ist überall möglich, 
wo der Mensch an sich arbeiten und dazu bewogen werden kann. 

Hier sind noch lange nicht alle Möglichkeiten erschöpft, und es wäre lebhaft zu bedauern, wenn 
man eine Position aufgeben sollte, ehe man sie ernstlich ausgebaut hätte. 

Es ist sogar möglich, daß die Erzieherschaft einer geschlossenen Anstalt, in der man den rechten 
Geist hat, in ihrem alten Kasten besser erziehen kann, als es in einer modernen Anstalt geschieht oder 
in einem offenen Lager, von dem ich einmal annehmen will, daß dort eine ungeeignete Auslese zu
sammenfließt. 

Zur Zeit herrscht in Deutschland die geschlossene Anstalt vor. Weil sie einmal da ist, wird sie nicht 
so leicht abgeschafft werden. Um so notwendiger ist es, ihre Mängel zu verringern. 

So bedarf es z. B. immer wieder der Prüfung, ob die Ver m ass u n g, dieses große Hindernis einer 
wirklichen Erziehung, überall beseitigt ist. Wir finden: Masse ist jede Gefangenenzahl, der nicht die 
ausreichende Zahl an Beamten gegenübersteht. Hier ist wohl zu beachten, daß eine bestimmte Gruppe 
von Beamten ausreichen kann, während für eine andere Gruppe der Zustand der Vermassung fort
besteht, so daß der einzelne Beamte dieser weniger gut bedachten Gruppe die ihm aufgetragenen 
besonderen Aufgaben nicht hinreichend erfüllen kann. 

Masse ist jede überbelegung. Sie hat zur Folge, daß die ohnehin unruhige Bewegung der Zugänge 
und Abgänge sich noch steigert. Die Anstalt kann die Neuankömmlinge dann höchstens äußerlich 
einordnen und auch das nur mühsam. Der einzelne Gefangene kann in der Menge untertauchen und 
»im trüben fischen«. Die Anstalt muß die Gefangenen verfrüht zur Außenarbeit schicken. 

Die moderne Auffassung will auch keine »Zentralanstalt«, sondern ein kleines übersichtliches Haus 
mit etwa 150 Insassen. Als obere Grenze muß eine Belegung von 200 Köpfen gelten. 

Es wäre kurzsichtig, bei der Festsetzung der Belegungsziffer nur an die jeweiligen Insassen zu 
denken. Man muß auch die Entlassenen einbeziehen, und zwar für etwa zwei Jahre der nachgehenden 
Betreuung. Damit wächst die Zahl der Schutzbefohlenen außerordentlich. Die Anstalt soll nicht 
zuletzt auch ein Brennpunkt fürsorgerischer Bemühungen sein. 

Auch dem einzelnen Erziehungsleiter darf man nicht zuviel aufbürden. 60, 70 Gefangene sind zu 
viel für ihn. Der neue Entwurf geht auf 40 Gefangene zurück. Wir denken darüber hinaus an die 
Meßzahl 25, die sich in der Hilfsschule durchgesetzt hat. 

Für die Schulklasse fordert die bisher gültige Vollzugsordnung: keine soll mehr als 30 Gefangene 
zählen. Das ist auch wirklich die obere Grenze. 

Für den Aufsichtsdienst gilt in Nordrhein-Westfalen der Schlüssel 1 : 5. Auf fünf jugendliche Ge
fangene entfällt ein Aufsichts- und Werkbeamter. Das sieht auf den ersten Blick nach reichlicher 

171 



Besetzung aus. Mit dieser Beamtenzahl sind aber zwei volle Tagesschichten und eine minder besetzte 
Nachtschicht zu leisten, wobei Vertreter für erkrankte und beurlaubte Beamte nicht gestellt werden. 
Die Organisation der Beamten bemüht sich deswegen, den Schlüssel 1 : 4 zu erlangen. 

Die Gruppe. Die Anstalt bedarf der Gliederung. Ganz von selber bilden sich Gruppen ver
schiedener Art, die eigentliche Erziehungsgruppe, die Station, die Schulklasse, die Werk- und Lehr
statt, Sportmannschaft und Freizeitgemeinschaft. 

Die Gruppe gewährt den Vorteil der leichteren übersicht. Erzieher und Gefangene können sich 
in ihr näherkommen, wenn man sie klein hält. 

In der Gruppe wirkt eine bestimmte Dynamik. Wie müssen wir differenzieren und die einzelne 
Gruppe zusammensetzen? Mit Fragen solcher Art hat sich die Internationale Vereinigung von Er
ziehern nichtangepaßter Jugend auf dem Kongreß in Brüssel 1954 befaßt. 

Wir werden es uns angelegen sein lassen, den kameradschaftlichen Sinn in der Gruppe zu fördern. 
Störer, Hetzer, Terroristen dürfen in der Gruppe nicht geduldet werden. Ebensowenig aber auch 
Aufpasser und Denunzianten. 

Der einzelne. Mit der Bemühung um die gesamte Mannschaft und die Gruppe ist es aber nicht 
getan. Sie ist Durchgang zu dem einzelnen Jungen. 

Das Verhältnis zum einzelnen Gefangenen war früher weit und breit unpersönlich, auch als man 
schon viel von individueller Behandlung redete. Heute wird allgemein gesehen, daß eine engere 
Beziehung von Mensch zu Mensch erforderlich ist. Es wäre schon viel erreicht, wenn jeder Gefangene 
wenigstens zu ein emder Erzieher ein solches Verhältnis fände, daß er sein Herz ausschütten dürfte. 

Bei der Begegnung mit dem Gefangenen stand in gewissen Zeiten und Anstalten das Disziplinar
wesen im Vordergrunde. Heute starren wir nicht mehr so auf die Unarten des einzelnen, wir suchen 
vielmehr seine Eigenart zu sehen. Anstatt ihn zu korrigieren, wollen wir ihn so weit wie möglich 
tolerieren. Wir nehmen ihn an, so wie er ist, nehmen ihn ernst, halten ihn für der Mühe wert, achten 
auch auf seine Wünsche. Freilich darf man auch hier wieder nicht einseitig werden. Nach mancher 
Darstellung sieht es so aus, als wenn die Gefangenen nur Not, Härte und Zurückstoßung kennen
gelernt hätten, sie werden als Gegenpol der braven Muttersöhnchen gesehen. In Wahrheit sind die 
meisten Opfer der Verwöhnung. 

Nur das Gespräch mit dem einzelnen kann seine besondere Not aufdecken und ihr entgegen
wirken. Verwahrlosung und Kriminalität haben ja nicht eine Wurzel, sondern viele Wurzeln. Die 
Eigentumsverletzer kommen aus ganz verschiedenen psychischen Situationen zur kriminellen Ent
gleisung. Ähnlich ist es mit den Sexualverbrechern. In dieser Begegnung unter vier Augen ist es wohl 
am besten möglich, dem einzelnen zuzuteilen, was gerade ihm frommt und nur ihm angemessen ist. 

Bei Meinungsverschiedenheit im allgemeinen muß man m. E. dem Erziehungsleiter die 
entscheidende Stimme zuerkennen bei allen Fragen, die den einzelnen Jungen betreffen. Dieser 
Erzieher sollte mit unfruchtbarem Schreibwerk verschont werden und so viel Zeit, als ihm dann 
möglich ist, für Einzelgespräche ansetzen. 

Das Z i eId er Erz i eh u n g. Die alte Methode verlangt von dem Gefangenen: Mach' keine 
Schwierigkeiten, auf daß auch du keine habest. Diese Methode" erzieht für die Anstal t. Sie zielt 
auf die äußere Anpassung des Zöglings, auf Ruhe in der Anstalt. Sie züchtet reine Gesetzmäßigkeit, 
den muste:haften Gefangenen. Oft heißt es: Das machst du jedenfalls so lange, wie du bei uns bist. 

Der Gefangene wird hierbei in seinem Kern weder erkannt noch angepackt. Die entscheidende 
Wendung liegt im übergang vom befohlenen zum freigewollten Handeln, von einer äußerlich 
regulierten Verhaltensweise zur echten Treugesinnung. Das Ganze verdient nicht den Namen 
Erziehung, es bleibt beim Drill. Es ist, wie wenn man einen Hund ins Wasser wirft; er schüttelt sich, 
und damit ist es abgetan. 

Nein, unser Ziel liegt jenseits der Mauer. Wir müssen in den Jungen etwas einzupflanzen 
suchen, was den Aufenthalt in der Anstalt überdauert. Jede Bemühung ist ungenügend, die den Ge
fangenen nicht zu festigen sucht für das freie Leben da draußen, das weit stürmischer ist als der 
künstliche Ablauf des Geschehens in der wohltemperierten Anstalt. 

Ferner sei noch vorausgeschickt, daß es im ganzen Jugendvollzug nicht darauf ankommt, eine 
Elite zu formen. Viel wichtiger ist es, die Gefangenenschar in ihrer ganzen Breite anzupacken. Das 
gilt z. B. für die Leibesübungen. Auch für den Unterricht, der die Minderbegabten nicht links liegen
lassen darf. 

Im folgenden sei geschildert, wie wir unsere Schutzbefohlenen körperlich zu ertüchtigen, wissens
mäßig zu fördern und charakterlich zu erziehen suchen. 
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Planmäßige Lei be s ü b u n gen haben einen guten Sinn. Sie sind mehr als ein gesunder Ausgleich 
der einseitigen Alltagsarbeit, besonders wenn man annehmen darf, daß die disharmonische Reifung 
auch der sozialen Anpassung erschwerend im Wege steht. 

Die Jugendstrafvollzugsordnung 1944, in diesem Punkte ausführlicher als der neue Entwurf, 
spricht wohlwollend davon, daß jede Anstalt über eine Turnhalle und ein Schwimmbecken verfügen 
soll. Dodl daran fehlt es zumeist. Hauptsächlich wird Leichtathletik und Geräteturnen geübt. Scherz
und Tummelspiele fügen sich an. Sie kommen dem Bedürfnis der Jugend, sidl auszutollen, entgegen. 
Soweit es möglich ist, wird auch das Kampfspiel gepflegt. 

Was wollen wir damit erreichen? Zunächst Verständnis, Beweglichkeit und Frische, Präzision der 
Leistungen, vor allen Dingen körperliche Abhärtung. Es tut beiden Gruppen gut, den Verweich
lichten und den Vernachlässigten, Hitze, Kälte und Anstrengung ertragen zu lernen. Unser eigent
liches Ziel liegt aber im Bereiche der Charakterformung: Konzentration, Einordnung, Achtung vor 
dem Gegner und nicht zuletzt die Fähigkeit, m~t Anstand zu verlieren. 

Der U n t er r ich t muß sorgfältig vorbereitet sein und das Thema epenso lebendig wie gründlich 
beleuchten. Er muß Antwort geben, nein, Antwort finden lassen. Den Widerspruch zu verpönen, 
wäre falsch. 

Es kann nicht unsere Hauptaufgabe sein, die Lücken des elementaren Wissens auszufüllen. Das ist 
vergebliche Liebesmühe. Auch ist nicht zu erwarten, daß Wissensvermittlung allein den Defekt des 
Gefangenen beseitigen könne. 

Das Wissen hat durchaus nicht immer bewahrende Kraft. Schon Euripides spricht die überzeugung 
aus, daß wir das Bessere sehen und uns doch unwiderstehlich zum Niederen hingezogen fühlen. 
Davor schützt nicht einmal das Wissen um die verderblichen Folgen unseres Tuns. 

Nicht Vermittlung von Wissen, sondern die Nachholung versäumter Charakterbildung: das ist 
unsere entscheidende Aufgabe. Ihr muß in der Anstalt auch die Schule weitgehend dienen. Sie muß 
es geschickt anfangen. Wir dürfen den Jungen nicht allzu deutlich sagen, daß wir sie erziehen wollen. 
Unsere ethische und lebenskundliche Bemühung hat um so mehr Aussicht, je mehr wir sie scheinbar 
absichtslos vortragen. Nicht aufdringlich, sondern eindringlich und keineswegs bis zum überdruß. 

Die herkömmliche Methode vertraut zu sehr auf Wissensvermittlung. Sie liebt das überflüssige 
Moralpauken und verwendet allzusehr negative Maßnahmen. Durch zwecklose Vorwürfe züchtet 
sie das Minderwertigkeitserlebnis. Sie geht da und dort wohl gar auf Brechung des Willens aus und 
steht damit der Erziehung zur Freiheit im Wege. 

Wir sehen uns daher der Forderung gegenüber, die M~thode zu vertiefen. 
Einige Sätze können als Wegweisung dienen: 
Nicht beliebige, sondern motivierte übung, nur sie kann die Selbsterziehung "anregen. 
Ein Motiv ist nicht um so wirksamer, je höher es in der Wertreihe steht. Vielmehr sind objektive 

und subjektive Werte zu unterscheiden. Der Erzieher muß herausfinden, welcher Wert auf den 
Zögling anziehend wirkt. Wie notwendig also, den einzelnen zu kennen! 

Nicht negative Gebote, sondern positive Werte, also nicht Meiden der Lüge, sondern Liebe zur 
Wahrheit. 

Nicht erkannter Wert, sondern el'lebter Wert, nur dieser verleiht dem Gewissen die Gabe der 
Sprache. Erlebter Wert ist vor allem das Vorbild. Zum erlebten Wert kann z. B. auch die Rolle in 
einem Laienspiel werden: nämlich zum Leben auf Probe, zur Selbstverwirklichung, zu einer hervor
ragenden übung. 

Welch ein Ansporn und welch ein Halt liegt in dem Satz: Ich weiß, du kannst es. 
Man darf nicht den Erfolg loben, maßgebend muß die aufgewendete Mühe sein. 
Der Gefangene muß sofort beginnen, die Anstaltsordnung ist sein erstes übungsfeld. Hic Rhodus, 

hic salta. 
Dies heißt in unserer Sprache Erziehung zur Freiheit, in der Sprache des jungen Gefangenen heißt 

es: treu sein im kleinen, alles ganz tun. 

Wir zeichnen nun die wichtigsten Einzelgebiete, die Erziehung zum Beruf, zur Ehe und Familie, 
zur Religion. 

Erziehung zum Beruf ist für die Jugendanstalt eine wichtige Aufgabe. Die Wahrheit gebietet 
aber auch, auf die Grenzen hinzuweisen, die der Anstalt dabei gezogen sind. Wer die oben mit
geteilten Zahlen zur beruflichen Ausbildung auf sich wirken läßt, möge selber urteilen, was eine 
Jugendanstalt hier leisten und nicht leisten kann, zumal im engen Spielraum der' kurzen Strafe. 
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Gleichwohl muß es dem willigen und befähigten Gefangenen möglich sein, eine Lehre zu machen, 
die Gesellenprüfung abzulegen. Es müssen also, was gewöhnlich auch zutrifft, Lehrwerkstätten vor
handen sein. 

Schematische und stumpfsinnige Arbeit unter Verwendung primitiver Geräte ist unerwünscht. 
Von der Arbeit muß man sagen können: sie wächst und der Junge wächst mit ihr, sie stellt ein Ziel 
dar und wird fertig. 

Unternehmerbetriebe sind wenig günstig, weil der Erzieher hier häufig mit Gegenströmungen zu 
rechnen hat. 

Es kommt darauf an, aus dem einzelnen so viel wie möglich herauszuholen. 
Das Interesse an der Arbeit muß den Zeitpunkt der Entlassung überdauern. Man sollte daher nicht 

an der Ausbildung zu Berufen festhalten, die draußen kein rechtes Fortkommen gestatten. Auch 
solche Zweige dürfte man wenigstens nicht betonen, in denen es die Jugendlichen erfahrungsgemäß 
nicht aushalten. Vorsicht also z. B. mit der Ausbildung als Schuhmacher und Gärtner. 

Es lohnt sich, die Handwerker in Sonderkursen zusammenzufassen. 
Man sollte sich bemühen, bei solchen Gefangenen, die in ihrem Berufe gefährdet sind oder sich 

darin nicht recht am Platze fühlen, Umschulung und Berufsberatung durchzuführen. 

Hier steht das Vorbild der Anstalten Kaiserebersdorf und Hirtenberg vor unseren Augen. 
Erz i e h u n g zur re c h te n Ga t t e n w a h I, zur Ehe und Fa m i I i e . Was kann der Erzieher 

angesichts des tiefen Standes auf diesem Gebiete tun? Sollen wir verlegen und ratlos schweigen wie 
die überrumpelten Eltern? Unmöglich, denn gerade hier haben wir mit der Gegenpropaganda der 
Gefangenen zu rechnen. Wir kommen auch nicht daran vorbei, daß die sexuelle Erziehung ein Teil 
der Gesamterziehung ist. 

Sollen wir zu verhüllen suchen? Zu spät, es gibt kein Geheimnis mehr, alles ist nackt und bloß. 
Sollen wir die echte und wahre Liebe schildern? Mit der Romantik ist es aus. Da ziemt sich nur die 

deutliche, nüchterne Sprache, ohne Sensation, ganz unsentimental. Wir reden nicht mehr von der 
Liebe, dies Wort ist zu sehr durch den Kot gezogen, sondern von der Geborgenheit. Denn soviel 
auch ins Wanken geraten ist: Wir finden doch noch einen Pfahl, an dem wir das Tau festmachen 
können, eben die geheime Sehnsucht vieler Jungen nach der Geborgenheit. Die Frau, welche sie sich 
wünschen, soll anders sein als die leichten Mädchen. An sie knüpft sich eine Hoffnung, an ihr möchte 
die Ungebundenheit einen Halt gewinnen. Darum gilt es, die Geschlechtskraft als das herauszustellen, 
was sie sein soll und sein kann: als eine der größten Mächte im Menschenleben, als ein Geschenk, wie 
B 0 v e t sagt, das bei richtiger Einordnung wie kaum ein zweites geeignet ist, den Egoismus zu über
winden. 

Erziehung zur Religion und durch die Religion. Es ist sehr zu bedauern, daß der neue 
Entwurf der Seelsorge mit ihren weitgespannten Möglichkeiten so wenig gerecht wird. Erst die 
Religion gibt dem Jungen des feste Fundament. Keine Festigkeit des Charakters ohne religiöse Be
gründung, wie Foerster es so eindringlich dargelegt hat. Die Religion hat ihre besonderen Heil
mittel, Mittel von hoher Wandlungs gewalt. 

Ein steiniger Acker für den Seelsorger, dem wir in besonderem Maße die Kenntnis des Anomalen 
wünschen, die Gabe, Dunkles zu klären und Verworrenes zu lösen. Aber auch er darf nicht isoliert 
arbeiten. Erziehung zur Religion ist, man wird mich recht verstehen, das Anliegen der ganzen Anstalt. 
Zur echten Religion, so daß jede Frömmelei verpönt ist, auch jede überfütterung. 

Der Sonntag ist aus dem gewöhnlichen Anstaltsleben herauszuheben, schon durch andere Kleidung 
der Jungen, er muß wirklich das Sonntagsgesicht haben. Schon der Vorabend sollte die Einstimmung 
bringen. Sinnvoll kann auch die Freizeit zur Vorbereitung des Gottesdienstes angewandt werden. 

Die hohen Feiertage sind vor der allgemeinen Verwässerung zu schützen, sie müssen ihren christ
lichen Charakter bewahren. Sind nicht all' diese Feste auch Tage der Befreiung, der abfallenden 
Fesseln? Feierstunden sollen diesen ihren alten hohen Sinn noch deutlicher machen. Eine besondere 
Stellung hat hier, wie schon angedeutet, das Laienspiel. 

Die gesamte Religionspädagogik muß aber jugendgemäß sein. Wir dürfen nicht fragen: Ist genug 
von Christus in unseren Worten? Die Frage muß lauten: Ist genug von der Jugend darin? Dann aber 
muß gezeigt werden, wie sehr Christus der Jugend entspricht, wie sehr sein Wort das Dunkel erhellt. 
Daß Christus es ist, der den Jüngling von Nain wieder zum Leben erweckt und daß er es ist, der 
niemand im Zustande der Verwaisung zurücklassen will. 
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Die kriminalpädagogische Aufgabe der Bewährungshilfe 

Hellmut Meng, Bonn 

Als Einleitung zu meinem Vortrag sei kurz eine Szene aus einem Gerichtssaal geschildert, wie sie 
sich häufig ereignen mag: 

In einer Hauptverhandlung machte ein junger Mann vor dem Richter einen recht unbekümmerten 
Eindruck. Er bewegte sich betont selbstsicher und strich sich wiederholte Male über die glänzende 
Frisur, als seine Strafsache aufgerufen und er zum Vortreten aufgefordert wurde. Nach den ein
leitenden Formalitäten und der Verlesung der Anklageschrift stellte der Richter an ihn die Frage, 
wie er zu der Tat gekommen sei, warum er das getan habe und was er nun vor Gericht dazu zu 
sagen habe. Er wurde auch gefragt, ob er sich denn nicht über die Folgen seines Tuns im Klaren 
gewesen sei oder zumindest jetzt wisse, was nun folgerichtig kommen müsse. Die Antwort des jungen 
Menschen lautete etwa, er habe sich »damals nichts dabei gedacht«, und er würde so etwas gewiß 
nicht wieder tun. Dann schaute er sich im Gerichtssaal um und meinte: »Man hat mir doch gesagt, 
daß ich dafür Bewährung kriege, weil es das erstemal gewesen ist.« 

In diesem Satz liegt eine weit verbreitete volkstümliche und irrige Auffassung über Sinn und 
Zweck der Bewährungshilfe. Man glaubt, sie sei generell für Erstdelikte oder für Straftaten Jugend
licher vorgesehen, die einer harten Gefängnisstrafe noch nicht wert erscheinen. Das mag daran liegen, 
daß die öffentlichkeit wohl die Begriffe Bewährungsfrist und Bewährungsaufsicht kennt, diese aber 
mehr als gnadenweise Wohltat gegenüber dem Rechtsbrecher denn als kriminalpolitische Maßnahme 
des Gerichts versteht. Diese Vorstellungen bedürfen der Korrektur. 

Die Erkenntnis der Sinnlosigkeit kurzfristiger Freiheitsstrafen >~), deren erziehende oder bessernde 
Wirkung mit Recht in Frage gestellt wird, hat den Gedanken der Bewährungshilfe auch in Deutsch
land gefördert und beeinflußt. In der Praxis bediente man sich deshalb schon seit längerem des 
Gnadenrechts, das die Aussetzung einer verhängten oder teilweise verbüßten Strafe möglich machte, 
jedoch während der Bewährungszeit die so wesentliche erziehende oder bessernde Einwirkung auf den 
Straffälligen vermissen ließ. Auf diese Einwirkung aber kommt es an, wenn mit der Aussetzung 
einer verhängten Strafe in geeigneten Fällen auf eine kurze Freiheitsstrafe verzichtet wird. 

Das deutsche Jugendgerichtsgesetz führte 1923 die bedingte Entlassung zur Bewährung ein. 
Bereits 1927 hat der frühere Reichsgerichtspräsident Bumke darauf hingewiesen, daß rechtliche 
Garantien notwendig seien und das Fehlen einer überwachung und Betreuung durch geschulte Kräfte 
noch einen erheblichen Mangel bedeuteten. Mit der Knderung des Reichsjugendgerichtsgesetzes im 
Jahre 1943 wurde die bedingte Strafaussetzung wieder abgeschafft, weil »das Problem der kurzen 
Freiheitsstrafe durch die Einrichtung des Jugendarrestes gelöst« und die »bedingte Strafaussetzung 
mit der Staatsautorität nicht zu vereinbaren« sei. Die Entwicklung zur Bewährungsaufsicht und 
Bewährungshilfe mit kriminalpolitischer Zielsetzung war damit in Deutschland unterbrochen. 

Im Ausland haben sich seit etwa einem Jahrhundert Ansätze organisch weiterentwickelt, die von 
dem Gedanken ausgehen, es sei in geeigneten Fällen richtiger, auf die Verbüßung einer Gefängnis
strafe oder eines Teiles zu verzichten, wenn mit anderen Methoden dasselbe Ziel erreicht werden 
kann: und zwar neben Abschreckung, Sicherung und Sühne aue h die vorwärtsweisende Erziehung 
und Besserung. So kennen wir aus England die bedingte Aussetzung des Urteils: nach Feststellung 
der Schuld erfolgt in bestimmten Fällen keine Verhängung der Strafe, der Schuldige wird vielmehr 
während einer Bewährungszeit unter die Aufsicht und Betreuung eines »probation officers« gestellt. 
Bekannt sind ebenso die in der Praxis bereits bewährten Formen der amerikanischen »probation« 
und »Parole«. Auch in anderen Ländern haben sich ähnliche Systeme entwickelt, deren bekannteste 
folgende sind: 

"-) Die kurzfristigen Freiheitsstrafen machen im Jugendgefängnis ungefähr 90% aller Strafen aus! (Nach Dr. Weber, Siegburg, in: Schneider 
Jugendkriminalität, Salzburg, 1952) 
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1. Aufschub der Strafverfolgung unter bestimmten Auflagen oder Bedingungen, 
2. bedingte Aussetzung des Urteils durch Aufschub der Hauptverhandlung oder des Schuld-

spruchs, 
3. bedingter Aufschub der Straffestsetzung, 
4. bedingte Aussetzung der Strafvollstreckung, 
5. bedingte Begnadigung und 
6. bedingte Entlassung. 
Diese Aufzählung berührt allerdings nur die Rechtssysteme. Ihre Ausgestaltung ist sehr unter

schiedlich und variiert zwischen der Polizeiaufsicht, dem nicht kontrollierten Wohlverhalten und 
der sozialfürsorgerischen Betreuung. Schon darin zeigt sich eine weitgespannte AufgabensteIlung 
für die Strafrechtspflege, die heute im Stadium einer Erneuerung steht: Sie kann nicht mehr nur 
die Tat allein beurteilen, um das Strafmaß zu finden, sondern muß auch die Persönlichkei t des 
Täters einer Prüfung unterziehen. Erst auf Grund der Kenntnis der Persönlichkeit des Täters 
kann beurteilt werden, ob eine Gefängnisstrafe oder eine erzieherisch gelenkte Bewährungszeit in 
bedingter Freiheit angeordnet werden müssen. 

Wie sehr der Gedanke der Bewährungshilfe oder probation in der ganzen Welt an Boden 
gewonnen hat, geht aus dem Ergebnis eines Europäischen Seminars der Vereinten Nationen über 
Probation bei Erwachsenen hervor, das 1952 in London stattfand. Der Gesamtbericht hierüber ist 
in der Zeitschrift BEWKHRUNGSHILFE, Jahrgang 1954, Heft 2, veröffentlicht worden. 

Nach dem letzten Kriege ergab sich für die Bundesrepublik die Notwendigkeit einer teilweisen 
Neufassung des Jugendgerichtsgesetzes. Der Gesetzgeber begnügte sich dabei nicht nur mit der 
Beseitigung nationalsozialistischer Neufassungen von 1943; er strebte vielmehr an, bei dieser 
Gelegenheit noch vor einer großen Strafrechtsreform fortschrittlichere Methoden der Behandlung 
Straffälliger mit der Einführung der Bewährungshilfe zu gestalten. Auch im dritten Strafrechts
änderungsgesetz konnten diese Bestrebungen durchgesetzt werden. Damit wurde der Weg zu einer 
neuen Entwicklung in der Strafrechtspflege gebahnt. 

Noch vor dem Inkrafttreten der vorgenannten Gesetzesänderungen, man kann sogar sagen: noch 
vor der Gewißheit, daß sie die erhoffte Neugestaltung bringen würden, nämlich im Jahre 1951, 
hatte das Bundesjustizministerium und ein Jahr später auch das Bundesinnenministerium Mittel 
zur Verfügung gestellt, um Erfahrungen zu gewinnen und die Entwicklung der Praxis zu fördern. 
Der Verein Bewährungshilfe übernahm die Durchführung überregionaler Förderungsmaßnahmen 
für straffällige Jugendliche, indem er für fünf und ein Jahr später für weitere fünf Jugendgerichte 
im Bundesgebiet hauptamtliche Bewährungshelfer anstellte. Inzwischen hat sich längst erwiesen, 
daß dieser Weg richtig war und durch die mutigen Versuche wertvolle Erfahrungen für die weitere 
Gestaltung der Bewährungshilfe nach ihrer gesetzlichen Regelung vorliegen. 

In vielen Ländern der Bundesrepublik besteht allerdings noch heute bezüglich der wirksamen 
Ausgestaltung der Bewährungshilfe ein Rechtsstillstand: die Gerichte können noch keinen Gebrauch 
von der Anwendungsmöglichkeit der Bewährungshilfe und Bewährungsaufsicht machen, weil keine 
hauptamtlichen Bewährungshelfer eingestellt wurden. Dies ergibt sich aus dem Jugendgerichts
gesetz, nach dessen § 113 »das Nähere über die Tätigkeit des Bewährungshelfers durch Landes
gesetze zu regeln« ist, also auch deren Anstellung. 

Bevor wir auf die praktischen Probleme des neuen Rechtsinstituts der Bewährungshilfe eingehen, 
sollen die durch die erwähnten Gesetze gegebenen Voraussetzungen kurz erläutert werden. 

Es ist zu beachten, daß gewisse Unterschiede zwischen der Bewährungshilfe für Jugendliche und 
Heranwachsende einerseits und der für Erwachsene andererseits bestehen. Im wesentlichen liegen 
diese in den rechtlichen Systemen. 

Für Jugendliche und die als Jugendliche zu behandelnden Heranwachsenden gibt es 
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a) die Aussetzung der Jugendstrafe zur Bewährung und 
b) die Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe. 

Zu a): 

Nach § 20 JGG kann »der Richter die Vollstreckung einer bestimmten Jugendstrafe von 
nicht mehr als einem Jahr aussetzen, damit der Jugendliche durch gute Führung während einer 
Bewährungszeit Straferlaß erlangen kann.« Die Voraussetzungen hierzu erläutert § 21 JGG 
wie folgt: 



Der Richter darf die Vollstreckung der Jugendstrafe nur aussetzen, wenn die Per s ö n
li c h k e i t des Jugendlichen und sein Vorleben in Verbindung mit seinem Verhalten nach 
der Tat oder einer günstigen Veränderung seiner Lebensumstände erwarten lassen, daß 
er infolge der Aussetzung und unter der erzieherischen Einwirkung in der Bewährungs
zeit künftig einen rechtschaffenen Lebenswandel führen wird. Der Richter soll auch 
berücksichtigen, ob der Vollzug der Jugendstrafe eine Erziehungsmaßregel gefährden 
würde. 

Die Bewährungszeit dauert in der Regel mindestens zwei und höchstens drei Jahre. 

Zu b): 
Die Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe ist an die im § 27 JGG vorgesd,.riebenen 
Voraussetzungen gebunden: 

Kann nach Erschöpfung der Ermittlungsmöglichkeiten nicht mit Sicherheit beurteilt werden, 
ob in der Straftat eines Jugendlichen schädliche Neigungen von einem Umfang hervor
getreten sind, daß eine Jugendstrafe erforderlich ist, so kann der Richter die Schuld des 
Jugendlichen feststellen, die Entscheidung über die Verhängung der Jugendstrafe aber 
für eine von ihm zu bestimmende Bewährungszeit aussetzen. 

In diesen Fällen beträgt die Bewährungszeit allgemein ein bis zwei Jahre. 
In beiden Fällen - also bei der »Aussetzung der Jugendstrafe« einschließlich der bedingten 

Entlassung aus der Jugendstrafe und der »Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe zur Bewäh
rung« - wird der Jugendliche für die Dauer der Bewährungszeit unter Bewährungsaufsicht gestellt. 

Die Lebensführung soll während der Bewährungszeit durch Auflagen beeinflußt werden, die eine 
umfassende erzieherische Einwirkung gewährleisten. Auf diese pädagogisch bedeutsame Maßnahme 
wird noch ausführlicher zurückzukommen sein. Mit der Überschrift zum § 24 JGG faßt das Gesetz 
die Begriffe »Bewährungsaufsicht und Bewährungshilfe« folgendermaßen zusammen: 

Die Lebensführung des Jugendlichen während der Bewährungszeit und die Erfüllung der 
richterlichen Auflagen überwacht ein hauptamtlicher Bewährungshelfer, der unter der 
Aufsicht des Richters steht und diesem verantwortlich ist. 

Auch auf diese besondere Neuerung werden wir noch eingehen müssen. 
Wesentlich erscheint der Hinweis, daß Bewährungshilfe bei Jugendlichen und Heranwachsenden 

nach dem Jugendgerichtsgesetz nur dann in Erwägung gezogen werden kann, wenn eine Jugendstrafe, 
deren Strafmaß mindestens 6 Monate Jugendgefängnis beträgt, zu erwarten ist. Demnach scheiden 
für die Bewährungshilfe alle die Jugendlichen und Heranwachsenden aus, auf die Erziehungsrnaß
regeln und Zuchtmittel angewandt werden können. Hier liegt auch die Abgrenzung in der Aufgabe 
des Bewährungshelfers für Jugendliche von der des Jugendamtes, dessen Mitwirkung bei gerichtlich 
angeordneten Erziehungsrnaßregeln und Zuchtmitteln weiterhin - und zwar durch die Einbeziehung 
Heranwachsender in noch größerem Umfang als bisher - erfolgt. 

Die Unterschiede zwischen der vom Jugendamt durchzuführenden Schutzaufsicht und der Bewäh
rungshilfe werden vielfach noch nicht klar gesehen: während die Schutzaufsicht eine Erziehungs
rnaßregel des Jugendrichters ist, gibt es eine Anwendungsmöglichkeit von Bewährungsaufsicht und 
Bewährungshilfe nur im Zusammenhang mi t der Jugendstrafe. Auch die Erteilung 
von Weisungen gehört zu den Erziehungsrnaßregeln, denen die Jugendstrafe erst mit Abstand über 
die Zuchtmittel folgt. Weisungen sind allerdings auch im Rahmen von Bewährungsauflagen möglich 
und bedeutungsvoll, in diesem Zusammenhang aber auch nur, wenn Jugendstrafe verhängt wurde 
oder zu erwarten gewesen wäre. 

Da in der Jugendgerichtsbarkeit nach der Statistik *) mehr Zuchtmittel und Erziehungsmaßnahmen 
angewendet werden und die Jugendstrafe - im Jahre 1951 mit ca. 7% aller Strafverfahren gegen 
Jugendliche - weit dahinter zurückbleibt, ergibt sich, daß die Bewährungshilfe für Jugendliche nicht 
so stark in Erscheinung treten wird, wie das gemeinhin angenommen wird. Wo sie aber angewandt 
wird, gehen reifliche Erwägungen voraus, ob die Jugendstrafe oder eine erziehende Beeinflussung 
in bedingter Freiheit das richtige Mittel bzw. die aussichtsvollste strafrechtliche Reaktion sind. 

Man kann die Bewährungsaufsicht und Bewährungshilfe nach ihrer Entwicklung und nach ihrem 
Wesen als Mittel der Strafrechtspflege nur als Ganzes sehen und darf deshalb bei ihrer Betrachtung 
keine absolute Trennung zwischen Jugendlichen und Erwachsenen vornehmen. Auch hier sind die 

•. ) 1951: Strafverfahren ger. Jgdl. insge~amt: 33794 
davon Zuchtmittel 30622 = 90.6% 
Erziehun\!:smaßnahmen 821 = 2, 4 °/0 
Jugendgefängnis 23Jl = 7 °/0 
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Grenzen so fließend, daß die Arbeit der Praxis dadurch erheblich belastet würde. Auf gewisse Unter
schiede wurde bereits hingewiesen. Schon die Möglichkeit, daß ein Heranwachsender - im Alter von 
18 bis 21 Jahren - unter bestimmten Voraussetzungen nach dem Jugendrecht verurteilt und dem
nach auch behandelt werden kann, führt zu der Frage, was mit einem Heranwachsenden geschieht, 
der ni c h t als Jugendlicher verurteilt wurde, bei dem aber durch einen kurzen Freiheitsentzug von 
etwa drei Monaten Gefängnis nicht mit- einer bessernden und andauernden Beeinflussung gerechnet 
werden kann. Diese Frage können wir mit einer kurzen Erörterung der Bewährungshilfe für 
Erwachsene beantworten. 

Nach § 23 des Strafgesetzbuches in seiner neuen Fassung kann das Gericht die »Vollstreckung 
einer Gefängnis- oder Einschließungsstrafe von nicht mehr als neun Monaten oder einer Haftstrafe 
aussetzen, damit der Verurteilte durch gute Führung während einer Bewährungszeit Straferlaß 
erlangen kann«. Wir haben es also auch im Erwachsenenstrafrecht mit einer Aussetzung der Strafe 
zur Bewährung zu tun. Die Voraussetzungen, die Persönlichkeit, das Vorleben und das Verhalten 
des Angeklagten nach der Tat betreffend, werden gleichfalls gefordert. Für die Dauer der Bewäh
rungszeit ordnet das Gericht Auflagen an, zum Beispiel: 

1. Den durch die Tat verursachten Schaden wieder gutzumachen, 
2. Weisungen zu befolgen, die sich auf den Aufenthaltsort, Ausbildung, Arbeit oder Freizeit 

beziehen, 
3. sich einer ärztlichen Behandlu~g oder einer Entziehungskur zu unterziehen, 

4. Unterhaltspflichten nachzukommen, 

5. einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung zu zahlen oder 
6. sich der Aufsicht und Leitung eines Bewährungshelfers zu unterstellen. 

Um Bagatellsachen und nicht geeignete Fälle von der Bewährungshilfe auszuschließen, kann nach 
dem Gesetz von Auflagen abgesehen werden, wenn zu erwarten ist, daß der Verurteilte auch ohne 
sie ein gesetzmäßiges und geordnetes Leben führen und den Schaden nach Kräften wieder gutmachen 
wird. Die Bewährungszeit umfaßt im allgemeinen 2 bis 5 Jahre. Der Bewährungshelfer wird auch 
vom Gericht bestellt; er überwacht - wie beim Jugendlichen - nach den Anweisungen des Richters 
die Lebensführung des Verurteilten und die Erfüllung der Auflagen. 

Gleich ist also in der Bewährungshilfe für Jugendliche und Erwachsene, 

1. daß sie vom Gericht angeordnet und unter der Aufsicht des Richters durchgeführt werden 
kann, . 

2. daß sie eine Persönlichkeitserforschung voraussetzt, 

3. daß Auflagen während der Dauer der Bewährungszeit beim Jugendlichen eine umfassende 
erzieherische Einwirkung gewährleisten sollen und dem Erwachsenen auferlegt werden können 
und 

4. daß ein Bewährungshelfer während der Dauer der Bewährungszeit bei Jugendlichen einzusetzen 
ist und für Erwachsene bestellt werden kann. 

Die Zielsetzung ist ebenfalls gleich: wenn es - kriminalpolitisch gesehen - richtiger erscheint, ist 
die Gefängnisstrafe zu vermeiden oder nach Teilverbüßung auszusetzen, wenn mit einer anderen, 
erziehenden oder bessernden Behandlung in mehr oder weniger gebundener Freiheit dasselbe 
erreicht werden kann, was die Einschließungsstrafe ursprünglich allein bezwecken sollte. Die ver
fahrensrechtlichen Unterschiede interessieren hier weniger. Zu bemerken ist aber noch, daß selbst
verständlich bei der Bewährungshilfe für Jugendliche der Erziehungsgedanke im Vordergrund steht, 
während beim Erwachsenen vorwiegend eine günstig beeinflussende Einwirkung angestrebt wird. 
Durch die dem Urteil vorausgehende Einbeziehung der Persönlichkeitsbeurteilung und durch das 
Strafmaß von höchstens 9 Monaten erfolgt eine Auswahl der Straffälligen für die Bewährungshilfe 
und wird die Gewißheit geben, daß sie nur bei solchen Erwachsenen angewandt wird, die voraussicht
lich Aussicht auf Besserung bieten. 

Die Gesetze wurden bereits im vorigen Jahre verkündet; die Praxis ihrer Anwendung kann sich 
nur langsam und organisch entwickeln. Allgemein gesehen zeichnet sich im Bundesgebiet die Tendenz 
ab, nicht sofort Ländergesetze zu erlassen, die alle weiteren organisatorischen und mit der Anstellung 
von Bewährungshelfern zusammenhängenden Fragen klären. Der Gesetzgeber hat das Nähere über 
die Tätigkeit des Bewährungshelfers nicht bundeseinheitlich geregelt. Ihre Anstellung ist also eine 
Angelegenheit der Länder. Für eine schrittweise Entwicklung der Bewährungshilfe in der Praxis spricht 
einmal, daß wir noch nicht über die ausreichende Anzahl gut ausgebildeter und geeigneter Bewäh-
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rungshelfer verfügen und daß wir nicht einfach ausländische Systeme übernehmen können, wenn 
auch die vielfältigen Erfahrungen des Auslandes für uns sehr wesentlich und befruchtend sind. Die 
Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen haben mit Runderlassen bereits vorläufige Rege
lungen getroffen, die eine Anstellung von Bewährungshelfern für Jugendliche und Erwachsene 
ermöglichen. Verbindungen zu Bewährungshelfern können also in diesen Ländern über die Land
gerichtspräsidenten hergestellt werden. Baden-Württemberg hat eine ähnliche Regelung in Vor
bereitung, während in Nordrhein-Westfalen vorläufig nur Bewährungshelfer für Jugendliche bei 
mehreren Gerichten vom Verein Bewährungshilfe angestellt wurden; eine baldige gesetzliche Rege
lung wird angestrebt. In Bayern ist noch keine Regelung getroffen worden; lediglich in München 
sind zwei Bewährungshelfer - Angestellte des Vereins Bewährungshilfe - tätig, die aus Mitteln des 
Bayerischen Justizministeriums bezahlt werden. Die Stadtstaaten haben zunächst im wesentlichen die 
Anstellung von hauptamtlichen Bewährungshelfern für Jugendliche ermöglicht. Schleswig-Holstein 
hat als vorläufige Regelung die Sozialämter angewiesen, den Gerichten Bewährungshelfer zu 
benennen, die aus den in diesen Amtern tätigen Fürsorgern ausgewählt werden sollen. 

Damit sind immerhin schon Ansätze vorhanden; es können Erfahrungen gesammelt werden, um 
mit diesen die endgültige Form der deutschen Bewährungshilfe in den Ausführungsgesetzen zu ent
wickeln. Aber auch diese Gesetze sollten vermeiden, die noch sehr junge und besonders für die 
Mehrzahl unserer Richter und Staatsanwälte völlig neue Idee der Bewährungshilfe als strafrechtliche 
Behandlungsmethode in gebundener Freiheit zu starr festzulegen, um eine lebendige Weiterentwick
lung für die Zukunft nicht zu erschweren. 

Wenn wir die bisherige Entwicklung, die Gesetzgebung und die bereits in der deutschen und 
ausländischen Praxis gewonnenen Erfahrungen zusammenfassend betrachten, so wird eines besonders 
deutlich: mit der Bewährungsaufsicht und Bewährungshilfe werden neue Wege für die Behandlung 
straffälliger Mitmenschen betreten. Die früher weniger beachtete und berücksichtigte Täterpersön
lichkeit tritt bei der Beurteilung und Verurteilung der Tat stärker in den Vordergrund. Auch die 
Strafe wird mehr auf das Ziel gerichtet, den Straffälligen gebessert wieder in die Gemeinschaft ein
zugliedern, wobei keineswegs die Sühne, die Wiedergutmachung und das Sicherheitsbedürfnis der 
Offentlichkeit zu kurz kommen. Das Strafmittel der Gefängnisstrafe wird ergänzt durch eine ver
feinerte Methode der Behandlung während einer kriminalpädagogisch ausgestalteten Bewährungszeit. 

Sozialpädagogische und kriminalpädagogische Methoden sind keine Gegensätze; sie können sich 
ergänzen. Richtet die Sozialpädagogik ihren Blick auf ein ganzes gesellschaftliches Ordnungsgefüge, so 
bleibt es Aufgabe der Kriminalpädagogik, in besonderem Maß individuell am Straffälligen zu 
arbeiten. Die von Professor Pet e r s *) formulierte Erkenntnis, daß allein eine »sittliche Gefährdung 
und Verwahrlosung keineswegs immer das Gebiet des strafrechtlichen Unrechts berühre«, ver
deutlicht uns das. Der »Gegenstand« der Bewährungshilfe ist - beim Jugendlichen wie beim 
Erwachsenen - die Persönlichkeit des »strafrechtlich erfaßten Rechtsbrechers«. 

Bei der Erörterung einiger Probleme der Praxis soll zunächst auf die Frage eingegangen werden, 
welcher Straffällige - um es einmal so auszudrücken - für die Bewährungshilfe geeignet erscheint. 
Mit anderen Worten: in welcher Weise kann eine erfolgversprechende Auswahl unter Rechts
brechern hierfür erfolgen? 

Es wurde schon herausgestellt, daß die Beurteilung der Persönlichkeit für die Strafzumessung 
ebenso wichtig ist wie für die Beantwortung der Frage, ob Bewährungshilfe angebracht erscheint. 
Staatsanwalt und Richter sind bis zur Hauptverhandlung im allgemeinen nur auf schriftliche Berichte 
angewiesen. Diese können niemals das ersetzen, was eine persönliche Begegnung aussagt. Wer den 
zu Beurteilenden im Milieu seiner Umwelt, am Arbeitsplatz, in der Familie, ebenso aber auch bei der 
Voruntersuchung gelegentlich von Vernehmungen, in' der Polizei- oder Untersuchungshaft erlebt, 
kann wesentlich mehr aussagen. Die Vertreter der Jugendgerichtshilfe des Jugendamtes »bringen 
die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Verfahren vor den Jugend
gerichten zur Geltung. Sie unterstützen zu diesem Zweck die beteiligten Behörden durch Erforschung 
der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten und äußern sich zu den 
Maßnahmen, die zu ergreifen sind« (§ 38, Abs. 2 JGG). Die Praxis erfordert, daß möglichst umfang
reiches Beobachtungsmaterial für die Beurteilung der Täterpersönlichkeit vorliegt, um in jedem 
Fall alle Fragen klären und erschöpfend beantworten zu können. Richter, Staatsanwälte und 
Bewährungshelfer sind dankbar, wenn beispielsweise die Berichte der Polizei nicht nur tatbestandliche 
Feststellungen enthalten. Für die strafrechtliche Behandlung interessiert heute nicht mehr allein, 
welche strafbare Handlung begangen und wie sie begangen wurde. Wer hat diese Tat begangen, 

*) Lexikon der Pädagogik, Freiburg, 1954, Bd. II1, Sp. 72/73 
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welche Motive waren Antrieb, wie erfolgte die Aufklärung, hat der Täter seine Fehlhandlung als 
solche erkannt, zeigt er Reue oder betrachtet er die Entdeckung als einen Fehler in seinen Berech
nungen? Das alles ist ebenso wichtig für die Beurteilung wie die Entwicklung der Persönlichkeit in der 
Frühkindheit, in der Schule wie in der Lehre oder auf der Arbeitsstelle und im Verhalten zu seiner 
engeren und weiteren Umwelt. Dazu gehören die Eltern und Geschwister ebenso wie Freunde und 
Bekannte, deren Umgang er suchte und behalten möchte. Zum Beispiel ist es wesentlich, wie sich 
ein Jugendlicher oder Heranwachsender gegenüber demjenigen verhält, mit dem er in eine Handlung 
nach § 175 StGB verwickelt ist. Besteht hier eine tiefere Bindung, wer ist der Verführer und wer der 
Verführte? Wie benimmt er sich bei der ersten Gegenüberstellung? Wer gut beobachten kann, liest 
aus Blicken und Gesten mehr als aus Worten. Wo eine innere Bereitschaft zur Sühne erkennbar ist, 
sollte auch das möglichst frühzeitig festgehalten werden, weil hier schon Ansatzpunkte liegen, die 
eine individuelle Einwirkung während einer Bewährungszeit aussichtsreich erscheinen lassen. 

Mit solchen und anderen Hinweisen, insbesondere auf charakterliche Merkmale, aus eigenen 
Beobachtungen und Feststellungen leistet schon die Polizei einen wichtigen Beitrag zur Beurteilung 
aller für die Hauptverhandlung und die Urteilsfindung wesentlichen Gesichtspunkte. 

Ein Anliegen der Bewährungshelfer in der Praxis sei hier mitgeteilt: Es ist psychologisch falsch, 
wenn schon bei den ersten Vernehmungen die Möglichkeiten einer Bewährungszeit angedeutet 
werden. Abgesehen davon, daß es sachlich unrichtig ist, wenn Bewährungshilfe in einen Zusammen
hang mit der Straftat allein gebracht wird, kann damit ein etwa noch vorhandener Keim der Bereit
schaft zur Sühne erstickt werden. Bei Jugendlichen gibt es keine Bewährungshilfe für Bagatell
vergehen, weil die mindestens sechsmonatige Gefängnisstrafe der Maßstab ist, mit dem gemessen 
werden muß. Als vor etwa drei Jahrzehnten in Deutschland die Bewährungsfrist für Jugendliche 
eingeführt wurde, ging bei Berliner Halbstarken der Ausspruch um: »Erst klau ick, dann bewähr' 
ick mir!« Die Auswahl für die Bewährungshilfe geht heute davon aus, daß es sich um echte Grenzfälle 
handelt, um junge Menschen also, die - wie es Dr. Cl 0 s te r man n ausdrückte - in einer Scheide
wegsituation stehen, an der Schwelle zu einem gesetzwidrigen Leben oder an einem Wendepunkt, der 
noch eine Umkehr ermöglicht. 

Folgende Merkmale schließen in der Regel die Anwendung der Bewährungsaufsicht und Bewäh-
rungshilfe aus: 

1. überwiegend schädliche Neigungen, 
2. Grenze des Schwachsinns, 
3. hochgradige Psychopathen, 
4. moralisch Schwachsinnige und Haltschwache, 
5. erfolglose frühere Erziehungsmaßnahmen, 
6. Streunende und Heimatlose, soweit nicht besonders günstige Voraussetzungen in der Persön

lichkeit vorhanden sind 
(eine besonders gründliche Untersuchung dieser Gruppe in kleinen Beobachtungsheimen vor 
der Hauptverhandlung erscheint unentbehrlich), 

7. eindeutig negatives (asoziales?) Vorleben, 
8. absolut fehlende Einsicht zum verübten Unrecht, 

9. keine Bereitschaft zur Wiedergutmachung. 

Solche Merkmale können aber auf keinen Fall schematisch ausgewertet werden; sie sind höchstens 
Anhaltspunkte und müssen mit dem Grad der wahrscheinlichen Erziehbarkeit und Entwicklungs
möglichkeit in Einklang gebracht werden. 

Schließlich ist zur Auswahl noch zu ergänzen, daß dieser bei der bedingten Entlassung zur Bewäh
rung besondere Bedeutung zukommt. Bei Beurteilung im Strafvollzug darf nicht übersehen werden, 
daß die hartnäckigsten übeltäter sich in den Anstalten meistens am besten führen. Auch dies ist ein 
Grund dafür, daß eine Bewährungszeit nach bedingter Entlassung aus dem Strafvollzug noch 
schwierigere Probleme aufwirft. Deshalb wird angestrebt, daß schon in der ersten Zeit des Straf
vollzugs die Frage geprüft wird, ob sich einer Teilverbüßung Bewährungshilfe anschließen sollte. 
Werden Strafvollzug und Bewährungshilfe den ihnen gestellten kriminalpädagogischen Aufgaben in 
gleicher Weise gerecht, so bedeutet die bedingte Entlassung zunächst nur das Wegfallen der Mauern 
und Gitter. Die Behandlung wird fortgesetzt, wenn auch in kontrollierter Freiheit. Der übergang 
muß frühzeitig und gründlich vorbereitet sein, nicht nur in bezug auf einen Arbeitsplatz und die 
Wohnung. Auch der Entlassene selbst muß innerlich auf die Veränderung, besonders nach langer 
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Strafhaft, vorbereitet, persönliche Bindungen müssen oft erst wieder hergestellt, Mißverständnisse 
aus dem Weg geräumt und ein verzeihendes Verständnis in der Umwelt geweckt werden. Wenn die 
Betonung auch nicht auf die Aufsicht gelegt wird, so darf besonders bei der bedingten Entlassung 
langfristig Bestrafter niemals die Sicherheit der Allgemeinheit außer acht gelassen werden. 

Im gesamten Verfahren trifft der Richter die wesentlichen Entscheidungen, sei es die »Auswahl« 
oder die Reaktion auf die Nichteinhaltung der erteilten Auflagen während der Bewährungszeit. 
Er bleibt »Herr des Verfahrens« und sichert damit auch den Probanden vor einer rechtswidrigen 
Behandlung oder willkürlicher und nicht zumutbarer Auslegung von Auflagen. 

Wie gestaltet sich nun die Bewährungszeit? Wir haben bei der Auswahl schon festgestellt, daß sie 
individuell erfolgen muß. Das ist für die Behandlung, die mit der Rechtskraft des Urteils einsetzt, in 
gleichem Maße erforderlich. 

Der Richter soll »für die Dauer der Bewährungszeit die Lebensführung des Jugendlichen durch 
Auflagen beeinflussen«, »die eine erzieherische Einwirkung gewährleisten. Zu diesem Zwecke soll 
er dem Jugendlichen Weisungen erteilen oder besondere Pflichten auferlegen. Diese Anordnungen 
kann er auch nachträglich treffen, ändern oder aufheben.« Mit diesen Sätzen hat das Gesetz den Weg 
des Probanden vorgezeichnet. 

Während im Erwachsenenstrafrecht die Auflagen beispielhaft im Gesetz angeführt werden, ver
weist das Jugendgerichtsgesetz den Richter auf Weisungen und besondere Pflichten. Die Auflagen im 
Erwachsenenstrafrecht müssen wir hier ausklammern; es bleibt bei den besonders interessierenden 
Problemen der Auflagen für Jugendliche und Heranwachsende. 

Zunächst dürfte es sehr problematisch sein, schon in der Hauptverhandlung Bewährungsauflagen 
in einem Plan für die Dauer der Bewährungszeit festzulegen, insbesondere deshalb, weil hierbei nicht 
nur die gegenwärtige psychologische und soziale Situation des Verurteilten, sondern auch seine Ent
wicklungsmögli,chkeiten während einiger Jahre berücksichtigt werden müßten. Die Frage: »welche 
Auflagen können die Lebensführung während der Bewährungszeit günstig beeinflussen« kann 
natürlich nicht allein aus dem Persönlichkeitsbild beantwortet werden. Sicher wird sie durch eine 
gute Diagnose erleichtert; aber zwei bis drei Jahre bringen Veränderungen, die sich auf die äußere 
und innere Lebensführung entscheidend - sei es nun negativ oder positiv - auswirken können. 

Da die erteilten Auflagen auch na c h t r ä g I ich getroffen, ebenso auch geändert oder aufgehoben 
werden können, wird der Richter sich bezüglich der Auflagen, wenn er sie im Urteil aussprechen will, 
eine weise Beschränkung auferlegen. Er braucht also keinen vollständigen Plan für die ganze Bewäh
rungszeit festzulegen; es reicht vielmehr aus, wenn er grundsätzliche Bedingungen stellt, die nach . 
einiger Zeit und auch im weiteren Verlauf der Bewährungszeit auf Vorschlag des Bewährungshelfers 
ergänzt werden können. 

Die Bewährungsauflagen im Jugendstrafrecht sind zusammengesetzt aus den Weisungen nach 
§ 10 oder der Auferlegung besonderer Pflichten gemäß § 15 JGG. Weisungen sind »Gebote und 
Verbote, die die Lebensführung des Jugendlichen regeln und dadurch seine Erziehung fördern und 
sichern sollen.« Sie können dem Probanden insbesondere auferlegen: 

1. Weisungen zu befolgen, die sich auf den Aufenthaltsort beziehen, 
2. bei einer Familie oder in einem Heim zu wohnen, 
3. eine Lehr- oder Arbeitsstelle anzunehmen, 
4. einer Arbeitsauflage nachzukommen, 
5. den Verkehr mit bestimmten Personen oder den Besuch von Gast- oder Vergnügungsstätten 

zu unterlassen, 
6. keine geistigen Getränke zu genießen oder nicht zu rauchen oder 
7. bei einer Verletzung von Verkehrsvorschriften an einem polizeilichen Verkehrsunterricht 

teilzunehmen. 

Betrachten wir anschließend die »besonderen Pflichten«, um ein abgerundetes Bild über die gege
benen gesetzlichen Möglichkeiten für den Bewährungsplan zu erhalten. In ihrem Rahmen kann der 
Richter dem Jugendlichen auferlegen: 

1. den Schaden wieder gutzumachen, 
2. sich persönlich bei dem Verletzten zu entschuldigen oder 
3. einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung zu zahlen. 
Zu dem letzten Punkt, der die sogenannten Bußgelder betrifft, ist einschränkend gesagt, daß diese 

nur angeordnet werden sollen, wenn der Jugendliche eine leichte Verfehlung begangen hat und 
anzunehmen ist, daß er den Geldbetrag aus Mitteln zahlt, über die er selbständig verfügen darf, 
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oder dem Jugendlichen der Gewinn, den er aus der Tat erlangt, oder das Entgelt, das er für sie 
erhalten hat, entzogen werden soll. Die »leichten« Verfehlungen scheiden bei der Bewährungshilfe 
aus, so daß in manchen Fällen eine materielle Wiedergutmachung an eine gemeinnützige Einrichtung 
möglich ist. 

Dem Gericht sind mit diesen Weisungen und besonderen Pflichten für die Bewährungsauflagen 
weitgehend individuelle Anwendungsmöglichkeiten gegeben. Für die Praxis ergeben sich etwa 
folgende Regelauflagen, die im allgemeinen auch schon im Urteil ausgesprochen werden können: 

1. Die Verpflichtung, sich regelmäßig und bei allen auftauchenden Schwierigkeiten mit seinem 
Bewährungshelfer in Verbindung zu setzen, die von diesem angesetzten Besuchszeiten einzu
halten und alle wichtigen Entscheidungen, die seine Lebensführung und seine Lebensumstände 
betreffen, vorher mit ihm zu besprechen und sich von ihm beraten zu lassen. 

2. Sofort eine zumutbare Arbeit aufzunehmen, sich bei Schwierigkeiten bezüglich der Erlangung 
eines Arbeitsplatzes sofort an seinen Bewährungshelfer zu wenden und jede eintretende 
Arbeitslosigkeit oder Veränderung im Arbeitsverhältnis unverzüglich dem Bewährungshelfer 
mündlich oder - bei größeren Entfernungen, etwa in ländlichen Bezirken - schriftlich mit
zuteilen. 

3. Für eine bestimmte oder unbestimmte Zeit in einem Ort, bei einer Familie oder in einem 
Heim Wohnung zu nehmen und diese nicht ohne vorherige Genehmigung durch den Bewäh
rungshelfer oder das Gericht zu wechseln. 

4. Den angerichteten Schaden durch persönliche Entschuldigung bei dem Geschädigten oder 
durch regelmäßige Zahlungen bzw. durch zu verrichtende Arbeiten nach näherer Anweisung 
durch den Bewährungshelfer und im Einvernehmen mit dem Gericht wieder gutzumachen. 
(Hierbei sind viele Variationen möglich, um die Wiedergutmachung pädagogisch wirksam 
zu gestalten.) 

Auflagen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken und von vielen äußeren und inneren 
Voraussetzungen in der Person und der Umwelt des Probanden abhängig sind, sollten erst nach 
gründlicher überprüfung, dann aber sofort und zwingend festgelegt werden. Es wird sich immer 
sehr ungünstig auswirken, wenn eine gerichtliche Auflage widerrufen werden muß, weil sie sich als 
nicht durchführbar erwiesen hat. Noch gefährlicher wäre aber, wenn die Nichtbefolgung einer Auf
lage stillschweigend übersehen wird, weil sie wohl mit bester Absicht, aber doch ohne Kenntnis der 
tatsächlichen Gegebenheiten diktiert wurde. Fehlauflagen gefä~rden die Einstellung des Probanden 
zu seiner Bewährungszeit und untergraben die Achtung vor der Autorität des Rechtes, das dem 
Straffälligen in der Bewährungszeit bewußt gemacht werden soll. 

Nach der Hauptverhandlung und bei Erlangung der Rechtskraft treten bei Anwendung der 
Bewährungshilfe neben dem Urteil auch die darin enthaltenen Bewährungsauflagen in Kraft. Zu 
diesem Zeitpunkt übernimmt auch der im Bewährungsplan namentlich ernannte Bewährungshelfer 
offiziell seine Aufgabe. Die selbstverständliche Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe erleichtert 
ihm die übernahme der Aufsicht und Betreuung, weil er zumindest den Bericht des Jugendamtes 
kennt, der dem Gericht vorgelegt wird und außerdem auch über wichtige Einzelheiten zur Persönlich
keit und sozialen Situation ausreichend informiert wurde. Die erste Begegung zwischen ihm und 
seinem Probanden, dem er nun mehrere Jahre überwachend, helfend und beratend wie auch freund
schaftlich und ernsthaft lenkend zur Seite stehen soll, kann entscheidend sein. Für ein solches Ver
hältnis ist gegenseitiges Vertrauen eine unentbehrliche Grundlage. Erstes Bemühen des Bewährungs
helfers ist es daher, menschlichen Kontakt zu bekommen, um den ihm anvertrauten jungen Menschen 
kennenzulernen. Erst wenn ihm die Persönlichkeit seines Probanden, dessen Umwelt und alle seine 
Lebensbedingungen vertraut sind, kann er ein Urteil darüber abgeben, worauf es in der weiteren 
Bewährungszeit besonders ankommt. Er wird die im Urteil enthaltenen Auflagen einer kritischen 
Prüfung unterziehen müssen und notwendigenfalls Änderungen oder Ergänzungen erwägen, um 
diese mit dem Richter zu besprechen. 

Die schon seit einigen Jahren in der Praxis stehenden deutschen Bewährungshelfer betonen, daß 
es in ihrer speziellen Arbeit am straffälligen Menschen mehr auf die menschliche Begegung und die 
daraus erwachsende Einwirkung ankommt als auf ein autoritäres Verhältnis zum Probanden. Auch 
darum soll der :Bewährungshelfer seinen Sitz nicht in einem Amt haben, weder in den Gebäuden 
der Justiz noch der Sozialbehörden. Bei der Einrichtung der Büroräume für die Bewährungshelfer 
wird im allgemeinen von den zuständigen Behörden auch schon darauf Rücksicht genommen und 
außerdem angestrebt, daß die Räume nicht im Stil kalt-nüchterner oder strenger Amtszimmer ein
gerichtet werden, sondern eine möglichst private Atmosphäre ausstrahlen. Es dürfte selbstverständlich 
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sein, daß die Gespräche unter vier Augen erfolgen, jeder Bewährungshelfer also sein eigenes Zimmer 
hat (die Vernehmung von jungen Menschen in Räumen, in denen gleichzeitig von zwei weiteren 
Beamten Vernehmungen durchgeführt werden, ist psychologisch und auch pädagogisch untragbar, 
gleich ob es sich um Vernehmungen bei der Kriminalpolizei oder in Räumen der Untersuchungshaft
anstalten handelt). 

Worauf kommt es in den Gesprächen des Bewährungshelfers mit seinen Schützlingen an? Worüber 
wird mit den Probanden gesprochen? Haben solche oft langen Gespräche überhaupt einen Wert, 
und ist es nicht Illusion, wenn man glaubt, damit auf einen Menschen entscheidend einwirken zu 
können? Das sind Fragen, die immer wieder gestellt werden, die sich der Bewährungshelfer ständig 
selbst stellen muß. Wer aber Menschen kennt, die sich in inneren oder auch äußeren Nöten befinden, 
weiß, daß gerade diese das - oft unbewußte - Bedürfnis haben, sich aussprechen zu können. 
Diesem Bedürfnis muß der Bewährungshelfer vor allem in der ersten Betreuungszeit entgegen
kommen. Er muß also Eigenschaften aufweisen, die für seinen Beruf geradezu unentbehrlich sind: 
er muß interessiert zuhören und dabei aufnehmen und festhalten können. Darüber hinaus muß er 
aber auch ein Gespräch lenken können, um schließlich doch zu dem Ziel zu, kommen, daß der 
Betreute sich ihm mit seinen persönlichsten Problemen anvertraut und sich beraten und somit auch 
führen läßt. In solchen Gesprächen erfährt man dann zum Beispiel auch, daß die äußerlich scheinbar 
ordentlichen Familienverhältnisse innerlich gar nicht so in Ordnung sind, daß die Eltern sich 
beispielsweise ni,cht scheuen, Streitigkeiten vor den Kindern auszutragen, daß die Eltern keine Zeit 
für ihren Jungen haben, daß sie gegen seine Berufswünsche gestanden haben und ihn zu einem 
anderen Beruf zwangen, aber auch, daß die Mutter ihren Sohn nicht mehr versteht, weil sie allein
stehend ist und vor Sorgen nicht ein und aus weiß und deshalb zu einer falschen Verhaltensweise 
kommt. Diese Probleme können nur angedeutet werden. Sie sind vielfältig wie das Leben selbst. 

Die Gespräche bewegen sich aber meistens zunächst um andere Dinge, die scheinbar gar nicht zu 
den persönlichsten gehören, aber doch zu ihnen hinführen. Da ist der Arbeitsplatz mit dem Chef, 
dem Lehrherrn, den Kollegen und der Arbeit selbst, da ist der Feierabend; da sind die »Hobbys« mit 
Sport, Club, Kino, Tanz oder was sonst zum - leider meistens sehr oberflächlichen - Lebens
bereich eines jungen Menschen unserer Zeit gehört. Die Gespräche sind keineswegs Vernehmungen; 
es wird nichts dabei notiert, Akten liegen nicht auf dem Tisch oder im Zimmer herum, das Gespräch 
wird frei und locker gestaltet, und es braucht nicht nur im Büro des Bewährungshelfers stattzufinden. 
Die Begegnungen wiederholen sich und werden räumlich aufgelockert: ist es in dieser Woche -
möglichst früh - ein Besuch im Hause der Eltern bzw. im Heim oder bei Verwandten usw., wo der 
Jugendliche wohnt, so erfolgt der nächste Besuch auf der Arbeitsstelle, wenn das angebracht erscheint, 
oder eine Begegnung wird mit dem gemeinsamen Besuch einer Veranstaltung verbunden, für die der 
Proband ein echtes Interesse gezeigt hat. Ungeschickt wäre es, wenn der Bewährungshelfer allein die 
Veranstaltung aussucht oder gar diktiert. Viel besser und instruktiver ist es, wenn der Proband den 
Vorschlag macht und damit dem Bewährungshelfer - und sei es auf Umwegen - die Möglichkeit 
gibt, seine Neigungen und Bedürfnisse kennenzulernen. Wenn dem Bewährungshelfer z. B. ein Film, 
den sein Proband gerne sehen wollte, nicht gefällt, so bleibt die Frage nicht aus, warum er ihm nicht 
gefallen habe. Damit ist dann der erste Ansatz zu einem Gespräch mit pädagogischem Hintergrund 
gefunden. 

Während die ersten Zusammenkünfte im wesentlichen neben der Herstellung eines guten Kon
taktes der Information des Bewährungshelfers über das Persönlichkeitsbild des Probanden dienen, 
werden die weiteren bald von ihm in eine andere Richtung gelenkt: Da sind zuerst einmal die Be
währungsauflagen. Wo drücken sie und wo ergeben sich die ersten Schwierigkeiten, etwa mit 
vorhandenen unguten Neigungen? Sie sollen genau befolgt werden, gleich ob es sich um Gebote oder 
Verbote handelt. Daran darf nicht gerüttelt werden. Der Proband soll wissen, daß der Bewährungs
helfer diese Auflagen ebenso ernst nimmt wie er selbst sie beachten und befolgen muß; auch soll er 
wissen, daß ihre Befolgung überwacht wird. Aber er muß ihren Sinn erkennen lernen und sich 
bewußt werden, daß ihm damit eine Stütze gegeben wurde, die zunächst nicht gerade als bequem 
und ihm entgegenkommend empfunden werden mag. Doch soll sie ihn nur so lange auf ein Ziel 
hinführen, bis er selbst eines Tages di,eses »Brückengeländers« nicht mehr bedarf. Er kann vielleicht 
nicht mehr in gewissen Kreisen der Altstadt verkehren, in denen er sich vor seiner Straftat zu 
Hause fühlte. Man denke nicht, daß das für einen jungen Menschen leicht ist. Dort hat er sich wohl 
gefühlt, weil er vielleicht anderswo nicht anerkannt oder für voll genommen wurde. Auch schon 
deshalb muß der Bewährungshelfer ihm das Gefühl geben, daß er ihn wohl verstehen kann und 
doch mit geduldiger Behutsamkeit und mit Bestimmtheit nunmehr zu führen beginnt. 
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Wie lenkt nun der Bewährungshelfer seinen Probanden? Sind die menschlichen Bindungen an 
Familie oder Freunde nicht geordnet, so gilt es, auch bei diesen Verständnis für die Situation und 
die Notwendigkeit ihrer Änderung zu wecken. Es kommt zu Gesprächen mit den Eltern, Freunden, 
Arbeitgebern oder anderen Menschen des Lebenskreises. Manche Eltern ändern gern ihre Verhaltens
weise gegenüber ihren Kindern, wenn ihnen das mit Takt und überzeugung nahegelegt wird und 
sie wissen, daß damit größere und ernstere Schwierigkeiten im künftigen Leben ihres Sohnes oder 
ihrer Tochter beseitigt werden können. Man darf nur nicht erwarten, daß das schnell und ohne 
Rückfälle geht. Ebenso wird auch der Arbeitgeber dafür zu gewinnen sein, sich positiver als bisher 
zu seinem Arbeitnehmer zu verhalten, wenn er gewiß ist, daß dadurch die Arbeitsfreude gehoben 
wird und letztlich auch für ihn ein Gewinn dabei herausspringt. 

Ein Drittel des Tages gehört der Freizeit. Sie soll auflockern und helfen, das Leben in seinem 
tieferen Sinn zu erfassen, zu vertiefen und zu erfüllen. Was der Mensch in seiner Freizeit tut, ist 
wesentlich für die Entfaltung seiner PersönliChkeit und Haltung zur Gemeinschaft. Der Feierabend 
bietet die besten Ansatzpunkte für die erzieherische Einwirkung der Bewährungshilfe. Das trifft 
nicht nur auf den Jugendlichen, sondern auch auf den Erwachsenen zu. Wenn der Bewährungshelfer 
durch seinen Einfluß neue Interessen oder schlummernde Talente weckt und diese zur Entfaltung 
kommen, hat er schon sehr viel gewonnen. Bei Einzelgängern oder solchen jungen Leuten, die sich 
bisher in schlechter Gesellschaft bewegten, wird er versuchen, sie in Gemeinschaften hineinzu
führen, die ihren Interessen entgegenkommen, seien es Gruppen, Sportvereine oder Clubs. Anderen 
wiederum 'mag eine gestaltende Betätigung förderlich sein. Diese können zu einer handwerklichen 
Tätigkeit am Feierabend, zum Basteln, Modellbauen, Malen, Zeichnen, Musizieren, Lesen usw. 
lenkend angeregt werden. 

Entscheidend ist bei allen Bemühungen, daß negativen Neigungen nicht nur mit Verboten ent
gegengetreten wird. Wo verboten wird, muß etwas Besseres angeboten werden. Diese pädagogische 
Erkenntnis wirksam werden zu lassen, gehört wohl zu den schwierigsten, aber auch den konstruk
tivsten Aufgaben des Bewährungshelfers. 

Denn jeder Fall- wenn wir überhaupt bei einem Menschen von einem »Fall« sprechen dürfen
sieht anders aus. Jeder Proband ist ebenso verschieden, wie auch jeder Bewährungshelfer sein eigene 
besondere Art hat, dem anderen Menschen gegenüberzutreten und ihm anregend neue Wege zur 
Lebensführung zu weisen. Er muß sich nur davor hüten, seinen Probanden jeweilig zu sehr auf sich 
zu beziehen. Sonst schafft er eine Bindung, die eine Lösung erschwert und zur Unselbständigkeit 
führen kann. Das Ziel ist doch letztlich, den Schutzbefohlenen zu sich selber zu führen, seine eigenen 
guten Kräfte zu wecken, zu fördern und in sich selbst stark und sicher werden zu lassen. Denn eines 
Tages soll der Proband nicht mehr der wegweisenden Stützung bedürfen, die ihm mit der Bewäh
rungshilfe gegeben wurde. 

Selbstverständlich ist, daß dem Bewährungshelfer seine Aufgabe nur dann gelingen kann, wenn er 
- nicht zuletzt auch aus organisatorischen Gründen - viele Verbindungen zur Verfügung hat, 
insbesondere zu den Arbeits~mtern, Sozial- und Jugendämtern, Arbeitgebern und deren Verbänden, 
den W ohlfahrtsorg~nisatjonen usw. Dazu wird er einen Fördererkreis von Einzelpersönlichkeiten 
gewinnen müssen. 

Kann der Bewährungshelfer eine solche Einzelbetreuung durchführen und gleichzeitig überwachen 
sowie auch, menschlich ,helfend Freund und Berater sein? Diese Frage bewegt alle, die in dieser Arbeit 
stehen. Sie zeigt das Spannungsfeld auf, in dem der Bewährungshelfer wirkt und berührt außerdem 
die Frage, wo denn das Schwergewicht liegen muß: in der überwachung oder in der menschlichen 
Hilfe. Ich darf diese Fragen, die das Berufsethos des Bewährungshelfers betreffen und seelisch-geistige 
Bereiche berühren, kurz zu beantworten versuchen. 

Das Gesetz hat dem Bewährungshelfer zwei Aufgaben gestellt: die Bewährungs auf si c h tun d 
Bewährungshilfe. Er ist, insbesondere durch seine Verantwortlichkeit gegenüber dem Richter, an 
das Gesetz gebunden. Weiter ist er durch das Gesetz gehalten, »dem Jugendlichen während der Be
währungszeit helfend und betreuend zur Seite zu stehen, seine Erziehung zu fördern und möglichst 

, mit dem Erziehungsberechtigten und dem gesetzlichen Vertreter vertrauensvoll zusammenzu
wirken«. Im gesetzlichen und richterlichen Auftrag liegt hiernach schon die Spannung. Die Beantwor
tung unserer Frage kann sich also nur aus der Persönlichkeit des Bewährungshelfers ergeben. Er muß 
für seine Aufgabe alles das in sich vereinen, was für einen guten Erzieher charakteristisch ist: Liebe 
gepaart mit Strenge, Verständnis mit zielklarer und fester Lenkung, Ernst mit Heiterkeit und -
unendlich viel Geduld. Diese menschlichen Qualitäten ergeben die Qualifikation aber erst in Ver
bindung mit dem ebenso notwendigen fachlichen Wissen auf den Gebieten der Sozialarbeit, des 
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Strafrechts und - gereiften Erfahrungen. Es ist m. E. deshalb falsch, als Bewährungshelfer für 
Jugendliche grundsätzlich und vorwiegend nur junge Fürsorger einzustellen. Er kann nicht genug 
Lebenserfahrung und Reife für diesen Beruf mitbringen, denn die Schwierigkeiten liegen nicht etwa 
nur im Jugendlichen selbst, sondern mindestens ebensosehr bei den Erwachsenen in deren Umwelt. 
Nur der reife und lebenserfahrene Erzieher ist auf die Dauer einer solchen ständigen Spannung 
gewachsen. Ihm können aus ihr die lebendigen Impulse für diese Aufgabe am Mitmenschen erwachsen. 

Die Bewährungshelfer im In- und Ausland neigen dazu, das Schwergewicht in der menschlichen 
Hilfe zu sehen. Die überwachungsaufgabe könnte für sich allein durchgeführt werden, während die 
Verzahnung mit der Lebenshilfe das Vertrauensverhältnis wohl stärker belastet, aber auch gleich
zeitig vertieft. überwachung, besser gesagt: Aufsicht allein erscheint nur dann angebracht, wenn 
feststeht, daß Erziehungsversuche oder Einwirkung keinen Sinn haben. Dann ist sie aber keine Auf
gabe für den Bewährungshelfer.· 

Das Verhältnis des Bewährungshelfers zu den von ihm Betreuten muß in jeder Beziehung ein sehr 
offenes sein; es darf von keiner Unkorrektheit oder »Notlüge« überschattet werden. Oft wird z. B. 
gefragt, ob der Bewährungshelfer einem Arbeitgeber in jedem Falle sagen müsse oder dürfe, daß sein 
Proband straffällig war. Einmal ist dazu zu sagen, daß sich sonst wohl nicht ein Bewährunghelfer 
um ihn bemühen würde und zum anderen, daß ein Bewährungshelfer keine Frage unrichtig beant
worten und auch nichts bagatellisieren oder beschönigen kann. Dagegen ist es seine Aufgabe, Ver
ständnis dafür zu erwirken, daß auch einem Straffälligen, dem das Gericht dazu die Chance gegeben 
hat, eine Möglichkeit zum Neubeginn gegeben werden sollte, und zwar nicht allein von Amts wegen, 
sondern in ebenso einsichtiger Weise von der öffentlichkeit, den Mitmenschen, also auch dem 
Arbei tge ber. 

Der Proband muß in seinem Bewährungshelfer einen der zuverlässigsten Menschen sehen, die er 
kennt. Er soll sich auf ihn verlassen können und wissen, daß kein Wort eine Phrase oder Ver
sprechung ist. Das ist auch deshalb wesentlich, weil der Proband wissen muß, daß der Bewährungs
helfer auch dann sofort reagiert, wenn Auflagen nicht eingehalten werden. Damit soll nicht zum 
Ausdruck gebracht werden, daß jeder kleine Verstoß sofort mit Widerruf beantwortet werden muß. 
Wird es aber notwendig, etwa die Möglichkeit eines sofortigen Widerrufs der Bewährungszeit 
anzudrohen, dann darf auch kein Zweifel darüber bestehen, daß der Bewährungshelfer entsprechend 
handeln wird. 

Die menschliche und fachliche Qualifikation. des Bewährungshelfers ist ein entscheidender Faktor 
für die weitere Entwicklung. Es leuchtet ein, daß die geeigneten Persönlichkeiten hauptamtlich tätig 
sein müssen. In allen beteiligten Kreisen ist man sich darüber einig, daß das schwierigste Problem 
der gegenwärtigen Anlaufzeit die Auswahl geeigneter Männer und Frauen für diesen Beruf ist. 

Da bei den meisten Gerichten noch keine hauptamtlichen Bewährungshelfer angestellt werden 
konnten, wurde bereits als Ausweg die Berufung ehrenamtlicher Helfer gewählt. Das Jugendgerichts
gesetz hat in seinem § 24 dazu die Voraussetzung gegeben. Dabei ist wohl weniger an eine Notlösung 
gedacht als an besondere Fälle, in denen eine erziehlich günstige Bindung bereits besteht und es nicht 
vertretbar ist, diese zu stören. Nach dem Gesetz kann der Richter »auch einen ehrenamtlichen 
Bewährungshelfer bestellen, wenn dies aus Gründen der Erziehung zweckmäßig erscheint oder wenn 
in dem Bezirk des Jugendgerichts ein hauptamtlicher Bewährungshelfer nicht angestellt worden ist«. 

Im allgemeinen wird ein ehrenamtlicher Helfer nicht die Zeit aufbringen und daher nicht immer 
sofort dann zur Stelle sein können, wenn es gilt, auf nicht ausbleibende Festhaltungen oder Ver
letzungen der Auflagen sofort zu reagieren. Nach Ansicht erfahrener Praktiker, auch des Auslandes, 
soll deshalb der hauptamtliche Bewährungshelfer den ehrenamtlichen Helfern mit Rat und Tat 
unterstützen können. Durch seine vielen Verbindungen zu amtlichen und privaten Stellen und 
Kreisen kann er - was besonders notwendig ist bei der erwiesenen Anfälligkeit des Straffälligen -
sc h n e 11 eingreifen, um einen Ausweg in besonderen Situationen zu finden. Mit anderen Worten: 
hauptamtlich und ehrenamtlich eingesetzte Bewährungshelfer müssen eng zusammenarbeiten. Das 
Schwergewicht dieser Aufgabe auf den ehrenamtlichen Helfer zu legen, hieße wohl, den Schwierig
keitsgrad der Behandlung Straffälliger in bedingter Freiheit zu verkennen. Wer mit straffälligen 
Menschen zu tun hat,. weiß, daß manche Erörterungen über die Behandlung dieser Gruppe an der 
Praxis vorbeigehen. 

Die Bedeutung der ehrenamtlichen Helfer soll damit keineswegs verkannt oder herabgemindert 
werden. Wo es richtig und vertretbar erscheint, hat ein ehrenamtlicher Bewährungshelfer eine ebenso 
wichtige Aufgabe wie der hauptamtliche. Allerdings sollte man nicht nur ältere Persönlichkeiten 
dafür auswählen, die sich als pensionierte Beamte gerne aus guten und anerkennenswerten Motiven 
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zur Verfügung stellen, ohne den so notwendigen Kontakt zu schwierigen jungen Menschen noch 
finden zu können. Seit Jahrzehnten liegen auch bei uns in Deutschland Erfahrungen darüber vor, 
wie eine sozialpädagogische Arbeit verwässert werden kann, wenn sie im wesentlichen ehrenamtlich 
getan wird. In diesem Zusammenhang sei beispielsweise die Schutzaufsicht und die Gefangenen-, 
Entlassungs- und Entlassenenfürsorge genannt, die vielfach an ehrenamtliche Helfer gegeben wurden 
und deren sinnvolle Durchführung darunter gelitten hat. 

Die Verbände der Wohlfahrtspflege und andere Einrichtungen der freien Liebestätigkeit können 
dem Bewährungshelfer und damit dem straffällig gewordenen Menschen wertvolle Hilfe bieten. 
Nicht nur durch die Benennung ehrenamtlicher Helfer, sondern auch durch fürsorgerische Hilfe
stellung wie Heimunterbringung, übergangshilfen usw. Der Bewährungshelfer, der nicht am Ort 
seines Probanden seinen Dienstsitz hat, wird sich an die örtlichen Stellen der Verbände wenden, um 
Hinweise über den Probanden und seine familiären und wirtschaftlichen Verhältnisse zu erhalten 
und auch Vorschläge über Persönlichkeiten zu bekommen, die als örtliche Helfer geeignet sind. Ein 
solcher örtlicher Helfer kann dem hauptamtlichen Bewährungshelfer dann sofort eine kurze Mit
teilung machen, wenn irgend etwas mit seinem Schützling nicht in Ordnung ist. Diese helfenden 
Persönlichkeiten sind in ländlichen Bezirken für den Bewährungshelfer unentbehrlich. Denn nicht 
immer sind die Eltern geneigt, den Bewährungshelfer zu rufen, weil sie selten selbst eingestehen 
können, daß sie der Erziehung in einer schwierigen Situation alleine nicht gewachsen sind. Oft lebt 
auch ein Proband bei seinem Arbeitgeber, einem Bauern oder Handwerker, der unter Umständen 
ebenso ungern bereit ist, den Bewährungshelfer bei auftretenden Schwierigkeiten zu benachrichtigen, 
zumal, wenn solche auch in ihm mitbegründet sein könne~. Es kommt schon entscheidend darauf 
an, daß eine solche Nachricht den Bewährungshelfer schon beim ersten, wenn auch noch so kleinen 
» Unfall« erreicht, damit er - wie schon erläutert wurde - sofort reagieren kann. 

Jede oberflächliche und nachlässige Durchführung der Bewährungshilfe würde dazu führen, in 
ihrer Einführung eine Verweichlichung des Strafrechts zu sehen. Diese Gefahr ist gegeben, wenn die 
Auswahl der hauptamtlichen und ehrenamtlichen Bewährungshelfer nicht mit Sorgfalt erfolgt und 
die ern s te Situation übersehen wird, in der sich der Proband befindet. Abschließend darf nochmals 
darauf hingewiesen werden: Nach unserer bisherigen Rechtsauffassung und Rechtsprechung gehörte 
er ins Gefängnis, nicht nur um zu sühnen, sondern auch um erzogen oder gebessert zu werden. Heute 
fügen moderne Gesetzgeber dieser Behandlung eine weitere an, die eine fortschrittliche methodische 
Verfeinerung und Verbesserung bedeutet, darüber hinaus aber als wesentlichstes den Me n sc h e n 
in den Mittelpunkt der staatlichen Reaktion auf gemeinschaftsschädigendes Verhalten stellt. 
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Behandlung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden 
bei der Polizei 

(nach den Erfahrungen im Lande Niedersachsen) 

Kriminalhauptkommissar Hin z e, Landeskriminalpolizeiamt Niedersamsen 

Mit wachsender Sorge hatte die Kriminalpolizei des Landes Niedersachsen nach dem Zusammen
bruch im Jahre 1945 die schweren Verwahrlosungserscheinungen und die starke Kriminalität der 
entwurzelten Jugend beobachtet. War doch Niedersachsen das Land, das mehr als andere Länder 
die gewaltigen Ströme der neuzeitlichen Völkerwanderung über sich ergehen lassen mußte und so 
auch zum Auffanggebiet krimineller Elemente wurde. Es war kein Zweifel, daß in erster Linie 
soziale Hilfe nottat, um der fortschreitenden Verwahrlosung und der sich mehrenden Kriminalität 
Einhalt zu gebieten. Es konnte aber auch kein Zweifel darüber bestehen, daß die Polizei diesen 
bedrohlichen Erscheinungen nicht tatenlos zusehen durfte. Ratlos war man jedoch, wenn die Frage 
nach dem »Wie?« gestellt wurde. 

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die damalige Lage, wie sie sich der Polizei im Jahre 1945 
bot. Die Reichspolizei - und damit die Reichskriminalpolizei - war völlig zerschlagen. Die 
Merkmale der Reichskriminalpolizei, Zentralisation und Spezialisierung der Kräfte, waren nach 
dem Willen der Besatzungsmächte beseitigt worden. Jede Polizei arbeitete zunächst nur im lokalen 
Bereich und durfte nach englischem Polizeisystem keine Spezialisierung aufweisen. Die britische 
Auffassung von der Polizei lautete: Jeder Polizist muß alles können, heute genau so gut einen 
:Mord aufklären wie morgen eine Korruption. Das Gebiet der Bekämpfung der Jugendkriminalität 
und der Jugendverwahrlosung war von diesem utopischen Prinzip nicht ausgenommen. 

Zwar wurde eine » Weibliche -Polizei« wieder zugelassen, doch war diese ganz nach englischem 
Muster ausgerichtet, wie etwa die 1923 in Köln unter dem Einfluß der britischen Besatzungsmacht 
geschaffene. Die Weibliche Polizei war - wie die Kriminalpolizei überhaupt - ein Teil der 
sogenannten Einheitspolizei, und die Bestimmungen der Besatzungsmacht über Einstellungsbedin
gungen, Vorbildung und Ausbildung sowie über die Aufgaben der neuen Weiblichen Polizei drohten 
die Entwicklung dieses Polizeiinstruments in kriminalpolitisch unerwünschte Bahnen zu lenken. 

Was lag angesichts dieser Situation näher als der Rückgriff auf eine Institution, die sich in vielen 
Jahren sehr gut bewährt hatte: die in den Jahren 1926/27 gegründete preußische Weibliche Kriminal
polizei als Teil der preußischen und späteren Reichskriminalpolizei. 

Es stand zu jeder Zeit und bei allen Fachleuten in Niedersachsen außer Frage, daß Organisation, 
Aufbau, Aufgaben und Arbeitsmethodik der früheren Weiblichen Kriminalpolizei vorbildlich waren 
und daher - den veränderten Verhältnissen angepaßt - als Grundlage für eine neu zu errichtende 
Weibliche Kriminalpolizei in Niedersachsen dienen konnten. Bereits um die Jahreswende 1949/50 
wurde dem Niedersächsischen Ministerium des Innern ein umfangreicher Entwurf über »Richt
linien zur Bekämpfung der Jugendkriminalität und der Jugendverwahrlosung« vorgelegt, der sich 
eng an die Ministerialerlasse 

vom 24. 11. 37 (mit Durchf.Anordnungen des Reichskriminalpolizeiamtes vom 19. 5. 38 und 
13. 12.38) betr. die Einrichtung eines Referates »Weibliche Kriminalpolizei« im Reichs
kriminalpolizeiamt und Aufgaben der Weiblichen Kriminalpolizei und 

- vom 24. 5. 39 über die Einrichtung einer Reichszentrale zur Bekämpfung der Jugend-
kriminali tä t 

anlehnte. Auch der Inhalt des Ministerialerlasses vom 3. 1. 44 über die »Behandlung von Kindern 
und Jugendlichen bei der Polizei« war in den Entwurf eingearbeitet worden. Es ist bedauerlich, daß 
dieser Entwurf nicht zum Tragen kam. 

Besondere Schwierigkeiten bereitete das Problem der kriminal-pädagogischen Behandlung m ä n n
li ehe r J u gen d I ich er. Die Weibliche Kriminalpolizei, die eine erhebliche Reduzierung an 
altgeschulten Kräften erfahren hatte, kam schon naturgemäß nur für die Sorge um die weibliche 
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Jugend in Betracht. Eine Fülle von Erfahrungen und untrügliche statistische Unterlagen forderten 
aber geradezu, sich der männlichen Jugend besonders anzunehmen, da diese das Hauptkontingent 
des Nachwuchses für das Berufs- und Gewohnheitsverbrecherturn stellte. Was war zu tun möglich, 
wenn die Weibliche Kriminalpolizei für diese Aufgabe ausschied? 

Die m ä n n I ich e Kr i m i n alp 0 I i z ei war mit der repressiven Verbrechens bekämpfung so 
überlastet, daß an eine präventive Tätigkeit überhaupt nicht zu denken war. Konnte man es unter 
diesen Umständen verantworten, ihr noch eine neue zusätzliche Aufgabe zu übertragen? In An
betracht der Tatsache, daß eine Planstellenvermehrung für die Einstellung von Anwärtern aus 
freien Berufen mit entsprechender Vorbildung und einem hohen Maß von Erfahrungen im Umgang 
mit Jugendlichen auf Widerstand stieß, da der Nachwuchs für die Kriminalpolizei sich ausschließlich 
aus den Reihen der Schutzpolizei ergänzen sollte, blieb keine andere Wahl, als nach neuen Wegen 
zu suchen. 

Die überlegung, welcher Weg einzuschlagen war, um dieses Ziel zu erreichen, ließ zwangsläufig 
in eine überprüfung der Erlasse vom 31. 7. 42 und 26. 3. 43 über die Einführung von »Beauftragten 
für Jugendsachen«, die sich der männlichen Jugendlichen annahmen, eintreten und die Frage auf
werfen, ob sich dieses System bewährt hatte. Die Beantwortung dieser Frage mußte mit einem 
klaren Nein erfolgen. Dieses System war von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil die »Beauf
tragten für Jugendsachen« überhaupt nicht in der kriminalpädagogischen Behandlung von Jugend
iichen geschult waren und eine solche Ausbildung nicht zwingend vorgeschrieben war. So hatten die 
),Beauftragten für Jugendsachen« nicht annähernd den Ausbildungsstand und damit die praktische 
V erwendungsmöglichkeit erreicht wie die Beamtinnen der Weiblichen Kriminalpolizei. Von den 
neu einzusetzenden »Jugendsachbearbeitern« mußte daher, wollte man nicht in die 1942/43 
gemachten Fehler zurückfallen, verlangt werden, daß sie die gleiche Ausbildung wie die Weibliche 
Kriminalpolizei erhielten. 

Mit diesen Erkenntnissen ging man in Niedersachsen an den ersten Erlaß über» Weibliche Polizei« 
und »Jugendsachbearbeiter«, der vom 9. 12. 52 datiert. Er trägt noch deutlich die Spuren der 
Einheitspolizei und macht weitgehende Konzessionen an andere Polizeisparten. Es konnte nicht, wie 
aus der überschrift des Erlasses ersichtlich, die Bezeichnung» Weibliche Kr im i n a I polizei« erreicht 
werden, wenngleich die »Weibliche Polizei« durch den selben Erlaß in die Niedersächsische Landes
kriminalpolizei 'eingegliedert wurde. Daran konnte auch das Argument nichts ändern, daß die 
»Weibliche Polizei« stets »Weibliche Kriminalpolizei« geheißen hat und ihren Aufgaben gemäß 
auch eine Kriminalpolizei ist. 

Ferner war für die Beamtinnen der »Weiblichen Polizei« noch Uniformierung vorgesehen, wenn 
auch mit der Einschränkung »soweit es dienstlich notwendig ist«. Eine solche »dienstliche Not
wendigkeit« war in zwei Fällen gegeben: 

bei gefährdetenpolizeilichen Aufgaben 
(Streifen und Razzien zur Beseitigung sittlicher und krimineller Gefährdung), 
bei der Mitwirkung an der Verkehrserziehung Jugendlicher. 

Trotz dieser Mängel sah aber der »Kompromißerlaß« bereits - gewissermaßen die Entwicklung 
des Jugendstrafrechts vorausschauend - die Einbeziehung der »Halberwachsenen« in die kriminal
pädagogische Behandlung vor. Wegen dieser Mängel aber war es wünschenswert, den »Kompromiß
erlaß« recht bald abzulösen. Und das geschah mit dem nunmehr in Niedersachsen allein gültigen 
Erlaß vom 14.6.54. 

Bei dem Zustandekommen dieses Erlasses haben mitgewirkt: das niedersächsische Justizmini
sterium, weil engste Zusammenarbeit mit den Jugendrichtern, Jugendstaatsanwälten und Bewäh
rungshelfern gewünscht wird, 
das niedersächsische Kultusministerium, weil die Jugendämter der Dienstaufsicht des Kultus
ministeriums unterstehen und engste Zusammenarbeit zwischen Jugendämtern und Jugendschutz
dienststellen notwendig ist, 
das niedersächsische Sozialministerium, weil die Wohlfahrtsämter diesem Ministerium unterstehen 
und die Jugendschutzdienststellen auf die Mithilfe der Wohlfahrts ämter angewiesen sind, 
das niedersächsische Finanzministerium, das zu prüfen hatte, ob durch die Einrichtung der Jugend
schutzdienststeIlen neue Kosten entstehen dürfen. 

Die Durchführung des Erlasses wird allerdings dadurch leichter, daß es im Lande Nieder
sachsen nur eine einheitliche staatliche Landespolizei gibt. 

Der neue Erlaß ist von dem Gedanken getragen, daß die Bekämpfung des Berufs- und Gewohn
heitsverbrecherturns in Zukunft für die Kriminalpolizei kein Problem mehr darstellen dürfte, 
wenn es gelingt, den Zustrom der Jugendlichen zu den Berufs- und Gewohnheitsverbrechern oder 
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ein Abgleiten in das Dirnenturn so weit wie möglich zu unterbinden. Deshalb muß die kriminal
pädagogische Behandlung der Minderjährigen so früh wie möglich einsetzen. Es darf nicht erst 
gewartet werden, bis aus dem einmal gestrauchelten Minderjährigen ein vollendeter Krimineller 
geworden ist. Nicht repressive Verbrechensbekämpfung ist daher die Devise des Erlasses, sondern 
Präventivtätigkeit, d. h. Schutz der Jugend oder Jugendschutz, dessen Ziel auch dann nicht außer 
acht zu lassen ist, wenn es sich in Einzelfällen bereits um eine Repressivtätigkeit handelt. 

Die kriminalpolitische Forderung, daß man mit der jugenderzieherischen Behandlung der Minder
jährigen möglichst früh beginnen müsse, kommt bereits in der Organisation der Weiblichen 
Kriminalpolizei und der Jugendsachbearbeiter zum Ausdruck. Während sich die Landeskriminal
polizei Niedersachsen im wesentlichen auf die Bekämpfung der schweren und mittleren Kriminalität 
beschränkt und die Bekämpfung der kleinen Kriminalität der Schutzpolizei, namentlich auf dem 
Lande (wie früher der Gendarmerie), ganz überläßt, haben Weibliche Kriminalpolizei und Jugend
sachbearbeiter auch die sogen. kleine Kriminalität zu bearbeiten, sofern Kinder und Jugendliche 
daran beteiligt sind, ausgenommen bei Verkehrsunfällen, die von der Verkehrspolizei bearbeitet 
werden. 

Weibliche Kriminalpolizei und Jugendsachbearbeiter tragen zur Vereinfachung im Sprachgebrauch 
den gemeinsamen Namen »J U gen d s eh u t z die n s t s tell e n«, ohne daß hiermit der Bedeutung 
der einen oder anderen der beiden Sparten im geringsten Abbruch getan würde. Der Bezeichnung 
»Weibliche Kriminalpolizei« und »Jugendsachbearbeiter« ist im Schriftverkehr im Innern und nach 
außen, wie eine Dienstanweisung zum Erlaß es vorsehen wird, weiter Raum gelassen. 

Warum hat das Land Niedersachsen diese neuen Dienststellen Jugendschutzdienststellen genannt? 
Deshalb, weil sie nicht nur repressiv-polizeiliche Aufgaben erfüllen, sondern in erster Linie präventiv 
tätig werden sollen und auch die gefährdeten, verwahrlosten und hilfsbedürftigen Minderjährigen 
auffangen und an die zuständigen Wohlfahrtsorganisationen weiterleiten. Im übrigen besteht im 
Lande Niedersachsen die Vorschrift für Polizeidienststellen, alle Fürsorgefälle von Minderjährigen, 
die bei diesen anfallen, den Jugendschutzdienststellen zu melden; diese sind dann für die Weiter
leitung an die zuständigen Wohlfahrtsorganisationen verantwortlich. 

Beide Sparten stehen selbständig und gleichberechtigt nebeneinander. Eine enge Zusammenarbeit 
ist zwingend vorgeschrieben. Die notwendige Koordination findet in der Spitze statt. Die» Jugend
schutzdienststellen« sind wie früher in der Reichskriminalpolizei u n mit tel bar dem Leiter der 
jeweiligen Dienststelle der Landeskriminalpolizei unterstellt. 

In dem Erlaß wird verlangt, daß Weibliche Kriminalpolizei und Jugendsachbearbeiter eng - auch 
räumlich - zusammenarbeiten: 

1. weil oft beide Teile in einem Falle tätig werden müssen, 
2. weil durch eine gute Zusammenarbeit die Erfüllung der gestellten Aufgaben am besten gewähr

leistet ist und damit der Sache am meisten gedient wird, 
3. weil Mann und Frau die Arbeit von verschiedenen Warten aus betrachten und die Ansicht des 

einen mit der des anderen in einer Dienststelle besser aufeinander abgestimmt werden kann. 
Alle Beamtinnen und Beamten der Jugendschutzdienststellen im Bereich einer LKP-Stelle (dieser 

Bereich deckt sich stets mit einem der acht Regierungsbezirke im Lande) unterstehen der fachlichen 
Aufsicht und den Direktiven einer »Leiterin der WKP« bzw. eines »Leitenden Jugendsachbearbeiters«, 
die zum Stabe des Leiters einer LKP-Stelle gehören und in dessen Auftrag sowohl regelmäßige 
Inspektionen durchführen als auch Organisations-, Personal-, Etat- und Grundsatzfragen der 
Jugendschutzdienststellen des gesamten LKP-Stellenbereichs bearbeiten. Dadurch, daß auch die 
Leiterinnen der WKP und die Leitenden Jugendsachbearbeiter bei den LKP-Stellen wiederum 
Weisungen einer »Leiterin der WKP« und eines »Leitenden Jugendsachbearbeiters« beim Landes
kriminalamt unterworfen sind, wo sich zugleich die »Landeszentrale zur Bekämpfung der Jugend
kriminalität« befindet, sind die Einheitlichkeit in Planung und Vollzug von Exekutivmaßnahmen 
sowie die Einheitlichkeit in der Auffassung von Jugendschutz und dessen Durchführung gewährleistet. 

Bezüglich der Aufgaben der Jugendschutzdienststellen ging man in Niedersachsen davon aus, den 
Jugendschutz auf möglichst breite Grundlage zu stellen. Jede Gefährdung und jede Straftat von 
Minderjährigen werden zentral in der Jugendkartei bei den LKP-Stellen erfaßt. Fälle sc h wer e r 
Gefährd ung und b e d e u t sam e Straf ta ten sind von den LKP-Stellen dem Landeskriminalamt 
weiterzumeiden, um diesem die Möglichkeit zu geben, aus Einzelfällen die Problemstellung zu 
erkennen und kriminalpolitische Folgerungen zu ziehen. 

Der Organisationserlaß über die Jugendschutzdienststellen unterscheidet zwischen 
1. kriminalpolizeilichen Aufgaben, 
2. gefährdetenpolizeilichen Aufgaben. 
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Die kriminalpolizeilichen Aufgaben werden unterteilt in 
a) selbständige Bearbeitung von Vorgängen, 
b) mitwirkende Tätigkeit bei der Bearbeitung von Vorgängen. 

Das Unterscheidungsmerkmal der Aufgaben der Weiblichen Kriminalpolizei von denen der Jugend
sachbearbeiter besteht darin, daß die Weibliche Kriminalpolizei für die Behandlung von Kin der n 
schlechthin, weiblichen Jugendlichen und weiblichen Heranwachsenden zuständig ist; des 
weiteren für alle Sittlichkeitsdelikte, an denen Frauen beteiligt sind und zu befürchten ist, daß 
das Schamgefühl verletzt werden könnte. Die Jugendsachbearbeiter sind dem gegenüber für die 
Behandlung von männlichen Jugendlichen und männlichen Heranwachsenden und für 
K n a ben ab 1 2. Leb e n s ja h r, falls es sich um sexuelle Delikte handelt, zuständig. Grundsätzlich 
sind aber die Aufgaben beider Sparten die gleichen, wie denn auch die textlichen Ausführungen zu 
den Aufgaben der Weiblichen Kriminalpolizei und der Jugendsachbearbeiter, abgesehen von den 
Unterscheidungsmerkmalen, im Erlaß gleichlauten. 

Bei dieser Gelegenheit ist es notwendig, kurz über die Ausbildung und den Werdegang der 
Angehörigen der Jugendschutzdienststellen zu sprechen. Für die Anwärterinnen der Weiblichen 
Kriminalpolizei wird als Voraussetzung zum Eintritt in die Weibliche Kriminalpolizei im Lande 
Niedersachsen verlangt: das Staatsexamen als Wohlfahrtspflegerin, Lehrerin oder Jugendleiterin 
oder eine gleichwertige Berufsausbildung. Diese Voraussetzungen sollen die Gewähr geben, daß 
die Bewerberinnen bei der Weiblichen Kriminalpolizei später einmal erfolgreich arbeiten werden. 

Für die Jugendsachbearbeiter ist bis jetzt diese gute Vorbildung noch nicht vorhanden gewesen; 
sie werden aus den Reihen der Landeskriminalpolizei ausgewählt bzw. nach freiwilliger Meldung 
bestellt. Die praktische Erfahrung aus der Arbeit der Weiblichen Kriminalpolizei hat gezeigt, daß 
eine erfolgversprechende Behandlung der Kinder und Jugendlichen nur gegeben ist, wenn eine 
entsprechende fürsorgerische und pädagogisch-psychologische Ausbildung vorausgegangen ist. Aus 
diesem Grunde hatte sich das Niedersächsische Ministerium des Innern entschlossen, den Jugend
sachbearbeitern diese fehlende Ausbildung wenigstens zu einem Teil durch einen Kurzlehrgang von 
9 Wochen an der Landeswohlfahrtsschule in Braunschweig zu ersetzen. Die Lehrkräfte wurden 
durch die Landeswohlfahrtsschule, Wohlfahrts- und Fürsorgebehörden, das Landgericht und Landes
kriminalamt Niedersachsen gestellt. In einem vorher festgelegten Stoffverteilungsplan wurden die 
wichtigsten Aufgabengebiete zusammengefaßt, so daß es möglich wurde, den Lehrgangsteilnehmern 
das notwendigste Rüstzeug zu vermitteln. Dadurch, daß sich die Lehrgänge in der Hauptsache aus 
freiwilligen Bewerbern zusammensetzten, die intelligenzmäßig auf einem gehobenen Niveau 
standen, konnten höhere Anforderungen gestellt werden. Die theoretische Ausbildung wurde 
ergänzt durch Arbeitsgemeinschaften mit den Schülerinnen der Landeswohlfahrtsschule, wobei Fälle 
aus der Polizeipraxis und aus der Fürsorgearbeit der Wohlfahrtspflegerinnen besprochen und für 
die spätere Arbeit ausgewertet wurden. Die Besichtigung von Anstalten, die der Erziehung gefähr
deter, schutzloser und hilfsbedürftiger Kinder dienen, schloß sich dieser Ausbildung an. Zwei Lehr
gänge wurden bisher durchgeführt. Es hat sich erwiesen, daß die fürsorgerische und pädagogisch
psychologische Ausbildung ein gutes Fundament für eine erfolgreiche Arbeit der Jugendsachbearbeiter 
ist. Die Bemühungen, auch Wohlfahrtspfleger bei den Jugendschutzdienststellen einzustellen, werden 
fortgesetzt. 

über die Erfahrungen, die Niedersachsen mit seiner neuen Organisation über den Jugendschutz 
gemacht hat, kann nach der kurzen Anlaufzeit noch nichts Wesentliches berichtet werden. Die 
Kommentare von allen Polizeidienststellen, von Jugendämtern, caritativen Verbänden, Jugend
verbänden, Gerichten und Staatsanwaltschaften sind äußerst günstig. Eine negative Kritik ist bisher 
noch nicht erfolgt. 

Der Erlaß konnte und durfte naturgemäß nur das Grundsätzliche enthalten. Alles darin nicht 
Ausgesprochene ist eine Angelegenheit der Form. Die formelle Durchführung des Jugendschutzes 
wird eine noch mit den Jugendschutzdienststellen zu besprechende Dienstanweisung bringen, die 
aus der Erfahrung schöpfend die Belange der Praxis berücksichtigen wird, um möglichst wirklich
keitsnah zu sein. 

Die Landeskriminalpolizei Niedersachsen hofft zuversichtlich, mit ihrer Organisation keinen 
falschen Weg beschritten zu haben. Sie hat sich ausschließlich von dem Gedanken leiten lassen, daß 
Jugendschutz nottut und war bestrebt, ihr Möglichstes zum Gelingen dieses Zieles beizutragen, um 
in Erkenntnis ihrer Verpflichtung dem deutschen Volk eines der wertvollsten Güter rein und 
sauber zu erhalten: seine Jugend. 
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Jugendkriminalität in Europa und den USA 

Amtsgerichtsrat Dr. Middendorff, Freiburg 

Die Jugendkriminalität ist ein Bestandteil der allgemeinen Kriminalität. Es ist also zunächst zu 
fragen: was ist überhaupt Kriminalität? Die Begehung eines Verbrechens beispielsweise ist eine 
kriminelle Handlung. Aber was ist ein Verbrechen? Es gibt da zuweilen Schwierigkeiten: Strafgesetze 
und Rechtsanschauungen sind nichts Feststehendes. Die rechtliche Wertung, die ein menschliches 
Verhalten zum Verbrechen stempelt, ist abhängig von den sittlichen überzeugungen, den über
kommenen Gewohnheiten und praktischen Bedürfnissen des Volkes. Diese sind ihrerseits durdl 
Zeit, Ort und Volkscharakter bedingt. Der Inhalt des Verbrechensbegriffes also wechselt. Zauberei 
und Ketzerei etwa, die früher schwere Verbrechen waren, sind heute straflos. Auch in unserem 
gegenwärtigen Kulturgebiet gibt es noch viele Verschiedenheiten der Rechtsanschauungen und 
Strafgesetze. Die Rassenschande war beispielsweise nur 10 Jahre lang in Deutschland ein Verbrechen, 
vorher und nachher nicht. Wenn wir von den Handlungen ausgehen, die nach geltendem Recht 
strafbar sind, müssen wir fragen: warum werden diese Handlungen begangen? Woher kommen 
Verbrechen? Allgemein gesehen ist es sinnlos, eine Erklärung dafür zu suchen, daß es in einem 
Volk Verbrechen und Verbrecher gibt. Man kann in der Geschichte nachsuchen, wo und wann 
man will, niemals finden wir ein Volk, das keine Verbrecher hat. Das Verbrechen ist allem Anschein 
nach eine notwendige soziale Erscheinung und mit dem menschlichen Zusammenleben so selbst
verständlich verbunden wie Krankheit und Tod mit dem Leben des einzelnen. Auch wirtschaftliche 
Erschütterungen oder Umwälzungen haben niemals zu einer Ausrottung der Kriminalität geführt. 
Anders ist es bei dem Verbrechen als Einzeltat im Leben des Menschen. Es erhebt sich die Frage, 
warum werden gerade die einen Verbrecher und niCht die anderen? Ex ne r drückt das Problem 
so aus: »Die Tatsache, daß ein Volk Verbrechen aufweist, ist eine normale Erscheinung, nicht weiter 
erklärbar, aber auch nicht weiter erklärungsbedürftig; die Tatsache dagegen, daß ein bestimmter 
Einzelner ein Verbrechen begeht, ist etwas Abnormales, obgleich nicht immer erklärbar, so doch 
stets erklärungsbedürftig. « 

Was für Erwachsene gilt, gilt auch für Jugendliche. Warum sollte die Jugend sich grundsätzlich 
anders verhalten? Nur das Ausmaß der Kriminalität ist verschieden. 

Wir finden aus allen Zeiten Berichte über Straftaten Jugendlicher. In der Carolina heißt es, daß 
bei besonders boshaften Verbrechen sogar die Todesstrafe gegen Jugendliche unter 14 Jahren 
ausgesprochen und vollstreckt wurde, jedoch mit der Abänderung, daß man bei Jugendlichen eine 
einfachere Todesart wählte, z. B. wurde der jugendliche Dieb mit dem Schwert und nicht mit dem 
Strick hingerichtet. In Dresden wurde 1670 eine noch nicht 14jährige Giftmischerin zum Tode durch 
das Schwert verurteilt, und das Urteil wurde vollzogen. Im 16. Jahrhundert machte sich in der 
Praxis eine Verschärfung in der Behandlung der Jugendlichen bemerkbar, weil man der überhand
nehmenden Kriminalität nur durch strenge Strafen begegnen zu können glaubte. - Es gibt heute 
wieder Leute, die seit dem 16. Jahrhundert nichts dazugelernt haben. - So wurde z. B. 1555 in 
Zosingen ein llJähriger enthauptet, weil er seinen Schulkameraden erwürgt hatte. In Augsburg 
wurden ein 13jähriges Mädchen und ein 12jähriger Junge wegen eines gemeinschaftlich an ihrem 
Dienstherrn begangenen Mordes zum Tode verurteilt, obwohl dies nach dem Augsburger Strafrecht 
nicht zulässig war. Ein Erlaß der Stadt Ulm aus dem Jahre 1527 verbietet Jungen von 12 bis 
14 Jahren den Besuch der Frauenhäuser. 

Die Probleme sind also immer dieselben. Nur die Gewichte verschieben sich von Zeit zu Zeit 
nach der einen oder anderen Seite. In einer alten Quelle lesen wir folgende bewegte Klage: »Die 
Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen 
Respekt für ältere Leute und plaudert, wo sie arbeiten sollte. Die Jungen stehen nicht mehr auf, 
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wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwätzen in der Gesellschaft, 
verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.« 
Der Mann, der dies geschrieben hat, war Sokrates. 

Was gehört nun zum Bereich der Jugendkriminalität? Zunächst einmal jede Verletzung eines 
Strafgesetzes, im wesentlichen also alle Verbrechen und Vergehen. Hier soll aber der Rahmen weiter 
gefaßt und sozusagen das Vor f eid mit einbezogen werden, und das ist das weite Feld der Ver
wahrlosung, das heißt oft des Bereitseins zur Kriminalität. Die Abgrenzung zwischen Kriminalität 
und Verwahrlosung ist zuweilen sehr schwierig, deshalb ist auch unsere sc h e m a ti sc h e Z w e i -
te i I u n gin Vor m und s c haft s - und J u gen d ger ich t übe rho lt. Soll etwa ein einfacher 
Diebstahl ohne Folgen für den Täter und den Betroffenen zur Kriminalität gehören und die 
schwere sittliche Verwahrlosung eines Mädchens nicht, obwohl hier die Verwahrlosung mit erheb
lichen sozialen Folgen verknüpft sein kann? In den USA sind daher die Jugendgerichte allgemein 
für alle Fälle von »delinquency« zuständig, und zur delinquency gehören beispielsweise außer 
Verbrechen und Vergehen folgende Handlungen: 

gewohnheitsmäßiges Schulschwänzen, 
Gemeinschaft mit Dieben oder unmoralischen Personen. 
Unregierbarkeit, 
Aufwachsen in Müßiggang, 
ein Verhalten, das den Jugendlichen selbst oder andere verletzt oder in Gefahr bringt, 
Abwesenheit von Hause ohne Genehmigung, 
unmoralisches oder unanständiges Benehmen, 
beständiger Gebrauch unanständiger oder vulgärer Sprache auf öffentlichen Plätzen, 
Besuch oder Aufenthalt in Spielhöllen, 
Benutzung eines Autos ohne Genehmigung, 
Besuch einer Gaststätte mit Alkoholausschank, 
ungerechtfertigter Aufenthalt auf der Straße zur Nachtzeit, 
Annahme einer illegalen Beschäftigung, 
Tabakgenuß, 
Aufsuchen verbotener Gaststätten, 
Rauschgiftsucht, 
unordentliches Benehmen, 
Betteln oder Landstreicherei, 
Ausbrechen aus Erziehungsheimen, 
Autofahren nach Alkoholgenuß, 
gesetzwidriger Versuch, ohne Genehmigung zu heiraten. 

Die Tätigkeit der amerikanischen Jugendgerichte ist also weit in das Vorfeld der eigentlichen 
Kriminalität hinaus verlegt. 

Im folgenden soll ein überblick über die Kriminalität verschiedener Länder gegeben werden. 
Wenn dabei viele Zahlen genannt werden, so ist bei diesen neben der Dunkelziffer weiter zu 
berücksichtigen, daß die Verfolgungsintensität in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen 
Zeiten eine andere ist. Weiter ist die verschiedenartige gesetzliche Regelung zu bedenken und ganz 
allgemein zu beachten, daß Statistiken immer nur beschränkten Wert haben. 

über die Höhe der Kriminalität und der Jugendkriminalität gibt es viele falsche Vorstellungen. 
Die einen sagen: die Jugend ist heute so verderbt wie nie. Die anderen sagen: es ist ja alles gar 
nicht so schlimm, und es hat sich gegen früher nichts geändert. Von He n t i g sagte über die 
Kriminalität in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg: »Das Phänomen des Verbrechens hat in 
Deutschland Umfang und Formen angenommen, die in der Geschichte der westlichen Kulturvölker 
ohne Vorbild sind.« Dieser Ausspruch ist nur damit zu erklären, daß von Hentig damals keine 
exakten Zahlen zur Verfügung standen. Ein spätere Untersuchung von Blau kommt zu dem 
Ergebnis: »Die Entwicklung der Kriminalität in Deutschland während des zweiten Weltkrieges .... 
muß unter Berücksichtigung der maßgeblichen Tatsachen übrigens als durchaus günstig bezeichnet 
werden.« Blau erklärt die Erhöhung der Gesamtzahl mit der Einbeziehung neuer Gebiete und die 
Vermehrung der Zahl der Jugendlichen zum Teil durch die neue Einrichtung des Jugendarrestes. 
Und die ebenfalls die Gesamtkriminalität ungünstig beeinflussende Zunahme der Frauenkriminalität 
war erheblich geringer als im ersten Weltkrieg. Für 1943 schätzt Blau die Gesamtkriminalität um 
20% niedriger ein als für 1937, für Jugendliche gibt er allerdings eine Zunahme um 140% an. 
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Eine in »Wirtschaft und Statistik« veröffentlichte vergleichende Untersuchung für die Jahre 
1923-26 und 1948-51 (je 4 Jahre nach Inflation bzw. Währungsreform) gibt für Erwachsene 
folgende Kriminalitätsziffern: 

1923 1693 1948 1360 
1924 1494 1949 1081 
1925 
1926 

1217 
1229 

1950 
1951 

790 
1056. 

Es ist also in beiden Zeiträumen zunächst eine stärkere Abnahme und zum Schluß wieder eine 
Zunahme zu verzeichnen, wobei allerdings die Zunahme zwischen 1950 und 1951 erheblich größer 
ist als die zwischen 1925 und 1926. Die Zahl der Verurteilten wegen Mordes ist 1951 im Vergleich 
zu 1950 um 19,1 % und die wegen Totschlags um 22,6% zurückgegangen. Diesen wesentlichen 
Rückgang der die öffentlichkeit besonders beunruhigenden Delikte finden wir jedoch in den Ver
gleichszahlen nach dem ersten Weltkrieg nicht. Von 1925 bis 1926 ging das Verbrechen des Mordes 
nur um 8,1 % zurück, während das des Totschlags sogar um 4,4% stieg. 

In der Bundesrepublik Deutschland wurden von 1948 bis 1952 an Jugendlichen verurteilt: 

1948 28441 
1949 23719 
1950 20928 
1951 30364 
1952 29829. 

Die Kriminalitätsziffern (auf 100000 der entsprechenden Bevölkerung) geben folgendes Bild: 
1933 553 
1938 421 
1948 1 048 
1949 863 
1950 718 
1951 977 
1952 914. 

Die Kriminalitätsziffer für 1952 liegt also noch um mehr als das Doppelte über der Kriminalitäts
ziffer von 1938. 

Für Bremen wurden vom Statistischen Landesamt folgende Ziffern veröffentlicht: 

1950 288 
1951 455 
1952 512 
1953 439. 

Diese absoluten Ziffern täuschen aber besonders für das Jahr 1953, da sich dort die Kriminalitäts
ziffer in geringerem Maße verminderte (von 1471,9 auf 1280,9). Gegenüber der Verminderung von 
Bremen meldet Berlin ein Ansteigen der Fälle von Jugendkriminalität von 1952 bis 1953, und zwar 
von 4798 auf 6242. In Nürnberg lag die Jugendkriminalität 1953 auf der Höhe des Durchschnitts 
der Jahre 1925 bis 1932. Sie verminderte sich im Geschäftsjahr 1953/54 gegenüber dem Vorjahr 
um 24%. 

Diese neueren Zahlen bestätigen nur meine schon vor 3 Jahren aufgestellte Behauptung, daß alle 
Sensationsberichte über den Umfang der deutschen Jugendkriminalität unzutreffend sind und daß sich 
die d eu t s ehe J u gen d k r i m i n a I i t ä tau chi n t er Il a t ion a I g es ehe n nie h t wes e n t1 ich 
von der anderer Länder un tersch eidet. Spezielle Vergleiche zwischen dem Landgerichts:
bezirk Freiburg und dem die gleiche Einwohnerzahl und die gleiche Struktur umfassenden Kanton 
St. Gallen ergaben, daß für die Jahre 1946 bis 1949 die deutsche Zahl der kriminellen Jugendlichen 
nur um 50 0/0 höher war als die Schweizer Zahl. Wenn man das Jahr 1946 abzieht, ergibt sich für 
die Jahre 1947 bis 1949 für Freiburg nur noch eine etwa ein Drittel höhere Jugendkriminalität. 
Auch Vergleiche mit einem Pariser Bezirk brachten keine anderen Ergebnisse. 

In der Schweiz hat sich die Erwachsenenkriminalität zwischen den Jahren 1946 bis 1952 nicht 
wesentlich verändert. Bemerkenswert und unerklärlich ist die Tatsache, daß der Kanton Genf in 
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all den Jahren nur fast die Hälfte der Täter aufweist wie der gleichgroße Kanton Basel-Stadt. Der 
Kanton St. Gallen gibt für die Jahre 1942 bis 1951 folgende Entwiddung an: 

1942 . . . .. 252 Jgdl. 1948 . . . . . 443 Jgdl. 
1943 . . . . . 327 " 1949 . . . .. 390 " 
1944 . . . .. 294 " 1950 . . . .. 388 " 
1945 ..... 316 " 1951 ..... 419 " 
1946 . . . . . 283 " 1952 . . . .. 391 " 
1947 . . . . . 327 " 1953 ~ . . . . 466 " 

\Venn auch die Zahl von 1953 fast doppelt so hoch ist wie die von 1942, wird man doch - die 
Veränderungen von einem Jahr zum anderen sind oft erheblich - daraus keine besonderen Schlüsse 
ziehen können. 

In Osterreich erreichte die Zahl der verurteilten Jugendlichen 1948 mit 7645 einen Höhepunkt 
und sank dann langsam auf 5603 im Jahre 1951. In Wien dagegen stieg die Zahl der verurteilten 
Jugendlichen von 1950/51 um 205. 

In Frankreich ging die Jugendkriminalität in den letzten Jahren ständig zurück. Die Zahl von 
1952 mit 14624 liegt nur noch unwesentlich über der Zahl von 1939 mit 12165. 

~ür England ergeben sich für die 14- bis 17Jährigen folgende Verurteilungszahlen: 
1950 16 183 
1951 = 18 895 
1952 = 18 866. 

In Belgien ging die Jugendkriminalität seit 1946 allmählich auf die Hälfte zurück und lag 1951 
mit 2370 verurteilten Jugendlichen nur wenig über der Zahl von 1939 mit 2029. 

In Griechenland wurden 1951 2796 Jugendliche verurteilt, 1952 3100 und 1953 3432. 
In Süd afrika wurden 1936 17212 Jugendliche zu Gefängnis verurteilt. Von diesem Jahr ab ver

minderte sich die Zahl beständig bis auf 9884 (1948) und stieg von dann an wieder auf 13 409 (1951). 
Das Jugendgericht von Johannesburg berichtet folgende Zahlen: 

1949 1 539 
1950 1743 
1951 1 302 
1952 1 645. 

Für die USA hat das Children's Bureau folgende Ziffern veröffentlicht, die die Fälle von 
delinquency von 218 Jugendgerichten zusammenfassen: ' 

1946 59944 
1947 = 53041 
1948 = 51994 
1949 = 54 028. 

Neueste Statistiken zeigen, daß sich die delinquency seit 1949 und 1950 wieder in größerem 
Umfange erhöht hat. Die für 1953 geschätzte Ziffer von 435 000 Kindern und Jugendlichen, die im 
gesamten B,undesgebiet deliquent sind, liegt über den höchsten Ziffern der Jahre des zweiten Welt
krieges. Man bringt das erneute Ansteigen der Kurve mit dem Ausbruch des koreanischen Krieges 
in Verbindung. Von 1952 bis 1953 stieg die delinquency um 130/0, von 1948 bis 1953 um etwa 
45 bis 500/0. Die Zunahme der jugendlichen Bevölkerung beträgt dagegen nur 7%. In Philadelphia 
lag die Zahl der verurteilten Jugendlichen 1953 um 34,3 % höher als 1950. Auch hier fiel der 
allgemeine Wiederanstieg fast zusammen mit dem Ausbruch der Feindseligkeiten in Korea. 

Der überwiegende Teil aller Delikte Jugendlicher sind Vermögensdelikte. Diese sind in den 
meisten Fällen nicht ernst zu beurteilen. Schwerer wiegen die Sittlichkeitsdelikte. In den Jahren 
1946 bis 1949 gab es unter den Jugendlichen Freiburgs nur 2,6 % Sittlichkeitsdelikte, im Kanton 
St. Gallen dagegen die 10fache Anzahl, nämlich 26,9 % . Bei den Erwachsenen stieg in Deutschland 
die Zahl der Sittlichkeitsdelikte von 1,50/0(1948) um das Dreifache auf 4,5% (1952). In Hessen nahmen 
die Verbrechen gegen die §§ 175 und 175 a StGB von 1948 bis 1951 um 420% zu, in Rheinland
Pfalz von 1950 bis 1951 um 2180/0 und in Bayern von 1947 bis 1951 um 441 % . In Nordrhein
Westfalen stieg die Zahl der Sittlichkeitsdelikte von 2339 (1947) auf über 14000 (1952). Für die Stadt 
Bonn hat Wegner eine Steigerung des Anteils der Sittlichkeitsdelikte von 0,47% (1946) auf 
1,97 % (1949) festgestellt. 

In der Schweiz nehmen bei den Erwachsenen 1952 die Sittlichkeitsdelikte mit 10,9% die zweite 
Stelle ein. Bei Jugendlichen hat Näf in Basel für Jungen eine Prozentzahl der Sittlichkeitsdelikte 
mit 12,67 % festgestellt und für Mädchen mit 46,60 %. Bei den Mädchen hat er auch die schwereren 
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Fälle von Verwahrlosung zur Kriminalität gerechnet, weil nach seiner Auffassung bei Mädchen 
im Durchschnitt sexuelle Verwahrlosung gleichbedeutend ist mit allgemeiner Verwahrlosung und 
Kriminalität. Er weist gleichzeitig auf die verschiedene Bedeutung der Sexualität bei den Delikten 
beider Geschlechter hin. Die weibliche Sexualität nimmt eine viel zentralere Stellung ein als die 
männliche. 

In Frankreich finden wir unter den Jugendlichen 1951 9 % Sittlichkeitsdelikte und 1952 8 %. 
England hat eine erheblich größere Anzahl, nämlich 1938 15 % , 1950 12 0/0, 1951 13 % und 

1952 14%. 

In der Türkei hat man bei eingehenden Untersuchungen für Jugendliche rund 22 % Sittlichkeits
delikte festgestellt. 

Die Jugendbehörde des Staates Kalifornien weist in ihrem Rechenschaftsbericht 11,9 % Sittlich
keitsdelikte bei den ihr anvertrauten Jugendlichen nach. 

Es sei an dieser Stelle ein menschliches Wort gestattet: nicht jedes sogenannte Sittlichkeitsdelikt 
ist auch ein solches. Die Phantasie der Erwachsenen legt oft in die Jugendlichen etwas hinein, woran 
diese selbst' gar nicht denken. Bezeichnend hierfür ist der Erziehungsbericht eines Heimes über einen 
13jährigen Jungen. In diesem Bericht wird der Junge als sittlich nicht einwandfrei bezeichnet. Und 
warum? Weil er einer Mitschülerin der 6. Klasse folgenden Brief geschrieben hat: »Liebe Christa! 
Ich träume fast jeden Tag von Dir. Ich hab' Dich so lieb. Sag' mir, bitte, Deine Adresse. Liebe 
Christa, sag', wann hast Du Namenstag? Ich bitte Dich, sage niemand etwas davon, sondern 
bewahre es in Deinem Herzen. Ich wohne auch in M. Viele Grüße von Deinem Freund Karl! 
Schreibe bald!« Clostermann hat schon im Kriege, als man hinter Sittlichkeitsverbrechern 
besonders scharf her war, festgestellt, daß jugendliche Sittlichkeitsverbrecher Raritäten darstellen. 
Meist handle es sich um pubertäts bedingte Einzelerscheinungen oder Verwahrlosungssymptome. 
Von 26 Sittlichkeitsverbrechern begingen nur drei in ihrem späteren Leben nochmals ein Sittlich
keitsdelikt, keiner jedoch nach dem 19. Lebensjahr. »Das deutet darauf hin,' daß es sich bei den 
Sittlichkeitsdelikten im jugendlichen Alter um Erscheinungen handelt, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Pubertät stehen und nach erreichter Ausreifung wieder abklingen.« 

Das Verhältnis von männlichen und weiblichen kriminellen Jugendlichen ist in der Regel 7 : 1. 
Wenn man nur Verwahrlosungserscheinungen betrachtet, ist das Verhältnis oft 1 : 1. Wie oben 
schon gesagt, neigen Mädchen mehr zu sexueller Verwahrlosung und kommen auf diesem Wege 
Zur Kriminalität. Mädchen sind infolgedessen in der Regel auch schwerer erzieherisch zu behandeln. 

Eine Auswahl durch Jugendliche begangener schwerer Delikte sei hier angeführt: 
Cuxhaven: Ein 18jähriger Mittelschüler tötet wegen Schwierigkeiten in der Schule seinen Vater 

durch Messerstiche und Beilhiebe und verletzt seine Mutter lebensgefährlich. 
Köln: Ein 16Jähriger und ein 15Jähriger erschlagen und berauben einen 77jährigen Tabak

warenhändler . 
Landshut: Ein 16Jähriger tötet einen 7Jährigen und einen 8Jährigen. 
Calw: Ein 15Jähriger ermordet und beraubt eine alte Bauersfrau, bei der er als Erntehelfer 

tätig ist. 
Köln: Ein 17jähriges Mädchen versucht zusammen mit ihrer Freundin ihre Mutter zu vergiften. 

Weinheim: Ein 17jähriger entlaufener Fürsorgezögling versucht, seine Mutter zu erschlagen, um sich 
dafür zu rächen, daß er kein Zuhause mehr hat. 

München: Ein 15Jähriger erhängt einen 5Jährigen, weil er gerne mal sehen will, wie ein Mensch 
stirbt. 

Viele kriminelle Handlungen Jugendlicher werden in Gemeinschaft begangen. Im Landgerichts
bezirk Freiburg handelten 35 % der Jugendlichen in Mittäterschaft. Im Kanton St. Gallen begingen 
noch mehr Jugendliche, nämlich fast 50%, ihre Delikte in Mittäterschaft. Bei den männlichen 
Jugendlichen erhöhte sich dieser Anteil auf 53 % , während er bei den weiblichen Jugendlichen nur 
270/0 betrug. Wenn diese kriminelle Gemeinschaft sich nicht nur auf eine Tat bezieht, sondern 
festeren Charakter annimmt, sprechen wir von einer Bande oder in den USA von einem »gang«. 
Drüben gibt es sehr viele »gangs». Sie begehen vor allem Einbrüche und Sachbeschädigungen und 
fechten mit anderen »gangs« regelrechte Straßenschlachten aus in der Art und Weise, wie sie es bei 
Erwachsenen sehen. Wie kommt es zu einer derartigen Bandenbildung? Wir wissen darüber noch 
sehr wenig, so viel glaubt man jedoch feststellen zu können, daß die Bande dem Jugendlichen ein 
Gefühl der Zusammengehörigkeit gibt. Hier wird ihm die Disziplin beigebracht, die er braucht. 
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Oft übt die Bande eine strengere Herrschaft aus als die Familie. In der Bande kann der Jugendliche 
eine Fülle von Energien in die Tat umsetzen, für die er sonst beispielsweise in den Straßenschluchten 
von Manhattan keine Verwendung hat. In Südafrika hat man Zusammenhänge zwischen Banden
bildungen Jugendlicher und den Stammesgewohnheiten der Ureinwohner festgestellt. Der Pariser 
Jugendrichter Chazal hat die Gründe untersucht, die zur Bandenbildung Jugendlicher führen. Er 
unterscheidet solche Banden Jugendlicher, die kein Zuhause haben, und andererseits solche, deren 
Mitglieder zwar ein Elternhaus haben, deren Milieu aber trotzdem die Straße ist. Zur Bandenbildung 
kommt es, wenn die Jugendlichen zu Hause nicht beaufsichtigt werden, wenn ihr Schulbesuch nicht 
kontrolliert wird, wenn sie arbeitslos sind und vor allem - und das ist der wichtigste Grund -
wenn dem Jugendlichen zu Hause nicht die Gefühle entgegengebracht werden, die er für seine 
Entwicklung benötigt und die er dann als Ersatz in dem festen Zusammenhalt der Bande findet. 
Oft spielt auch bewußte oder unbewußte Feindschaft gegen die Gesellschaft eine große Rolle. 
Banden haben ihren eigenen Ehrenkodex, und ihr enger Zusammenhalt erklärt sich daraus, daß 
das Schuldgefühl jedes einzelnen sich im Gemeinschaftsgefühl der Bande auflöst. Während Banden 
Erwachsener sich zum Zwecke der Begehung bestimmter Verbrechen zusammenfinden, treffen sich 
Jugendliche zunächst oft nur zum Spiel oder aus Abenteuerlust und kommen erst allmählich dazu, 
Straftaten zu begehen. Für Jugendliche, die einer Bande angehören oder angehörten, hält Chazal 
üb,rigens die Schutzaufsicht für zwecklos. 

Wenn auch im allgemeinen die Banden eine Domäne der männlichen Jugendlichen sind, so gibt 
es doch auch weibliche »gangs« oder gemischte Banden. Die meisten Staaten der USA verbieten eine 
Durchsuchung weiblicher Personen durch männliche Polizisten. Da aber nicht immer weibliche 
Polizisten verfügbar sind, gelten Waffen bei weiblichen Jugendlichen oft für sicherer als bei männ
lichen. Die Mädchen dienen den Jungen in den gemischten Banden somit als Waffenträger, als 
Sexualpartner, als Lockvögel und Alibizeugen. Sie sind zäher und rücksichtsloser als die Jungen und 
kämpfen ohne alle Regeln. Die Jungen halten doch immerhin noch gewisse Gesetze oder Verein
barungen ein wie Kriegserklärung oder Friedensschluß mit anderen Banden. Die Mädchen sind viel 
hemmungsloser. Ein verhaftetes Mädchen sagte vor der Polizei aus: »Ich kann nichts dafür, Franklin 
hätte mich nicht mehr geliebt, wenn ich es nicht getan hätte. Sie verstehen nicht, wie es ist, wenn 
man einen Mann so sehr liebt. Nein, Sie verstehen es nicht!« Dieses Mädchen war 15 Jahre alt und 
der so geliebte Franklin 16 Jahre. Sie hatte seine Pistole getragen. In New York wurde im letzten 
Jahre ein 9Jähriger als Anführer einer Bande von 8- bis llJährigen verhaftet. Die Bande hatte 
mindestens 26 Einbrüche auf dem Kerbholz. Der 9 Jährige setzte die Polizeibeamten dadurch in 
Erstaunen, daß er den Geldschrank im Polizeigebäude vor ihren Augen mühelos knackte. Prof. 
Thrasher hat in seinem Buch »The Gang« versucht, die Verbindung zwischen Bandenleben und 
Verwahrlosung und Straffälligkeit aufzuzeigen. Er untersuchte die Tätigkeit von 1300 Banden, die 
entweder Straftaten begangen hatten oder deren Verhalten sich auf der Grenze des Strafbaren 
bewegte. Thrasher sieht die Ursachen der Verwahrlosung zunächst im Familienleben. In vielen 
Familien werden die Kinder vernachlässigt, weil entweder die Eltern arm sind oder sich als Ein
wanderer nicht in die neuen Verhältnisse schicken können oder weil die Familie unvollständig ist 
oder weil sich die Eltern unmoralisch verhalten oder allzu geldgierig sind. Als zweiten Grund führt 
Thrasher das Fehlen einer Religion an, die sich für den Gebrauch im Alltag eignet und die den 
jugendlichen Angehörigen einer Bande etwas sagen und bieten kann. Der dritte Grund liegt nach 
Thrashers Auffassung in der ungenügenden Schulerziehung, die es nicht fertig bringt, die Jugend
lichen in dem kritischen Alter wirklich zu fesseln. Der vierte Grund liegt in dem Fehlen einer 
Anleitung zur Gestaltung der Freizeit. Gerade die gute Gestaltung der Freizeit wird für die staats
bürgerliche Erziehung für besonders wertvoll gehalten. Zusammenfassend meint Thrasher, allgemein 
sei der Jugendliche, der einer Bande angehöre, während seines ganzen bisherigen Lebens benachteiligt 

" gewesen, da ihm weder die Familie noch Behörden oder Jugendorganisationen das hätten geben 
können, was er notwendig gebraucht habe. 

Wenn auch bei den letzten Ausführungen das Schwergewicht auf die Darstellung amerikanischer 
Zustände gelegt wurde, so soll das nicht heißen, daß es bei uns nicht ähnliche Dinge gäbe. Im 
Rheinland stahlen 12Jährige unter ihrem 17jährigen Bandenchef innerhalb von 2 Monaten über 
50 Autos, weil sie wie reiche Leute leben wollten. Außerdem hatten sie zahlreiche Einbrüche und 
Diebstähle verübt. Bekannt sind ,auch noch die Taten einer der berüchtigsten Banden der Nach
kriegszeit, nämlich der Pantherbande in München. 

Wenn auch bei uns männliche Jugendliche oft als Mittäter handeln, kommt es doch verhältnis
mäßig selten zu regelrechten Bandenbildungen. Hier tritt unser Individualismus einmal in 
unschädlicher Form in Erscheinung. 
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Die »gangs« in den USA sind oft die Träger des sogen. »Vandalism«, einer grundlosen Zerstörungs
wut, die eine der unerklärlichsten und unheimlichsten Erscheinungen in den Staaten ist, die geradezu 
epidemieartig auftritt. Einige Beispiele seien angeführt: In Oklahoma wurden in einer Nacht 
5 Kirchen entweiht und beschädigt. Zwei von ihnen brannten aus. Bibeln wurden zerrissen, und 
man schmierte an die Wand: »Geht zur Hölle.« In Chicago wollten sich 4 Jugendliche eine gute 
Zeit machen. Zuerst wurde ein leeres Farmhaus angesteckt, dann ein Auto umgeworfen, darauf 
einem Lehrer eine brennende Fackel ins Fenster geschleudert und schließlich als letzter Spaß ein 
Auto auf die Eisenbahnstrecke gestellt. Boston bezahlt im Jahr allein 75000 Dollar für Glasschäden 
in Schulen. Chicago hat im Jahre durchschnittlich für 400000 Dollar Schaden in Schulen. Seit 1947 
hat sich diese Summe auf das Vierfache erhöht. In Detroit zählte man 1952 478 Sachbeschädigungen 
in Schulen. New York hatte 1952 für 250000 Dollar Schäden in Parks. In San Francisco wurden von 
Jugendlichen zwischen 6 und 16 Jahren auf einem Bauhof Bagger, Traktoren und LKW's gegen
einandergefahren und zerstört. In Philadelphia steckten 3 Jugendliche von 4, 7 und 12 Jahren eine 
Kirche in Brand. In Denver wurde ebenfalls eine Kirche in Brand gesteckt und an die Wand 
geschmiert: »Ich hasse Jesus.« Woanders wurden Friedhöfe zerstört, Denkmäler in die Luft gesprengt 
und sonstige Zerstörungen angerichtet. Die Liste dieser Taten ließe sich beliebig verlängern. 

Sie werden von den Jugendlichen selten allein begangen, sondern meistens in den »gangs«, also in 
der Gemeinschaft. In dieser Gemeinschaft erwacht dann die »Massenseele«. Der einzelne fühlt sich 
plötzlich nicht mehr verantwortlich. Er gibt seine Verantwortung an die Masse ab und fühlt sich 
gleichzeitig irgendwie geborgen und erlöst. Diese Masse, diese Gemeinschaft, ist dann nicht mehr 
die Summe der Individuen, sondern etwas ganz Neues, etwas teils Beruhigendes, teils Bedrohliches, 
auf jeden Fall etwas Unkontrollierbares und etwas, das keinen Gesetzen unterworfen ist. In dieser 
ganz neuen Atmosphäre, in der die Massenseele vom einzelnen Besitz ergreift und ihn erniedrigt 
und zugleich erhöht, kommt es dann zu Ekstasen, zu denen ein einzelner nie fähig wäre, oder zu 
Gewalttaten, vor denen das Individuum schaudern würde, wenn es nur daran denkt. Es sei erinnert 
an die Straßenschlacht in Hannover, wo aus dem Bad eines Betrunkenen im Bahnhofbrunnen 
- vielleicht infolge von Humorlosigkeit - ein kleiner Aufstand entstand und Menschen, die sich 
eine Stunde vorher noch nicht gekannt hatten, zusammen erbittert gegen die Polizei kämpften. 
Der Funke des Massenwahns hatte schnell und sicher gezündet. 

Es ist klar, daß Jugendliche, die ohnedies labil und in der Pubertät besonders leicht zu beeinflussen 
sind, derartigen Einflüssen noch schneller unterliegen. Sie wollen vor allem dann »mitmachen«, 
wenn es um die »Ehre« geht. Auch will kein Jugendlicher zurückstehen, wenn es gilt, Mut zu zeigen. 
Hierher gehören auch gewisse »Autospiele«, die in den USA in letzter Zeit bekannt wurden. Ein 
Spiel nennt sich »chicken« und besteht darin, daß ein Wagen auf eine Geschwindigkeit von 
90 bis 100 km in der Stunde gebracht wird, worauf man das Steuerrad losläßt und der Wagen 
führerlos weitersaust, während die jugendlichen Insassen auf den Sitzen hocken und der Dinge 
harren, die da kommen sollen. Ein anderes Spiel »sport« besteht darin, daß die Jugendlichen auf 
dem Boden des Wagens kauern und jeder unabhängig vom anderen entweder die Kuppelung, die 
Bremse oder das Gas bedient. Bei dem »dip-thrill«-Spiel wird ein Wagen mit Höchstgeschwindig
keit über schlechte Straßenstücke gejagt. Auch in Australien gibt es ähnliche Spiele. Bei dem sogen. 
»Hühnchenspiei« rasen zwei Fahrer aufeinander los, und derjenige, der zuerst Platz macht, hat 
verloren und ist das »Hühnchen«. Kürzlich verunglückten zwei Jugendliche bei diesem Spiel tödlich. 

Unter Fachleuten bekommt man auf die Frage nach den Ursachen dieser Erscheinungen keine 
endgültige Antwort. Die einen sehen im Vandalism ein Ventil für aggressive Gefühle. Die anderen 
erkennen in dieser Erscheinung nur di.e allgemeinen Züge der heutigen Gesellschaft, die durch 
Krieg und gesteigerte Kriminalität gekennzeichnet ist. Die einen machen die Jugend verantwort
lich, die anderen die Erwachsenen. Auch mangelnde religiöse Bindung wird mit dem Ansteigen des 
Vandalism in Verbindung gebracht. Von 50000 Jugendlichen der Highschool konnten 75 010 nicht 
die 10 Gebote aufsagen, 2/3 hatten noch nie etwas davon gehört. Von 67 Millionen Kindern und 
Jugendlichen hat fast die Hälfte keinen Religionsunterricht und besucht keine Sonntagsschule. 
Auch von ärztlicher Seite wird immer wieder auf die Bedeutung aggressiver Gefühle bei Jugend
lichen hingewiesen. In Jugendgruppen, die Erwachsene zum Führer hatten, gab es bis zu 30mal mehr 
Äußerungen von Aggressivität als in Gruppen mit gleichaltrigen Führern. Bei Mädchen beruht der 
Zerstörungstrieb, der sich besonders in Erziehungsanstalten äußert, oft auf sexuellen Ursachen. 

Und die Jugendlichen selbst? Welchen Grund geben sie für ihre Vergehen und Verbrechen vor 
Gericht an? Warum stecken sie Schulgebäude in Brand, zerstören Parkanlagen, werfen Steine gegen 
fahrende Eisenbahnzüge, demolieren in Bau befindliche Häuser, werfen brennende Feuerwerks-
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körper in Briefkästen, plündern Läden, lösen - wie dies in Atlanta der Fall war - die Bremsen 
von 20 Automobilen und lassen sie steile Straßen hinunterrasen, bis sie irgendwo zerschellen? 
Die Antwort lautet in fast allen Fällen: Kein Grund, aus Jux, die anderen machen es auch, oder 
soll ich ein Feigling sein? Der Jugendrichter von Denver äußerte mir gegenüber die Ansicht, die 
Zerstörungswut Jugendlicher rühre oft von einem Gefühl der Rache gegenüber der Gesellschaft her. 
Im allgemeinen wird man jedoch den Eltern die Schuld geben müssen, die sich unter dem Motto 
der freiheitlichen Erziehung oft nicht um ihre Kinder kümmern. Charakteristisch für die Haltung 
vieler Eltern ist folgender Fall: In San Francisco wurde ein Jugendlicher verurteilt, zur Wieder
gutmachung eines angerichteten Schadens in den Ferien zu arbeiten. Seine Mutter bezahlte darauf 
das Geld und schickte den Jungen zum Fischen. Oft kommen die zerstörungswütigen Jugendlichen 
aus gute!l und reichen Elternhäusern, wo sie nichts mehr zu wünschen haben und wo sie schon als 
Kinder alles Eigentum verachten, weil sie alles im überfluß und zum überdruß besitzen. In San 
Francisco zerstörte ein Jugendlicher mit einer Axt ein Kunstwerk. Vor Gericht gab er an, in 
seinem bisherigen Leben habe ihm nur ein Mensch einmal imponiert, und das sei sein Vater in dem 
Augenblick gewesen, als er ihm den Telefonapparat an den Kopf geworfen habe. Aber auch die 
Haltung der Jugendgerichte ist zuweilen unverständlich. In New York bewarfen Jugendliche Autos 
mit Sand und Steinen. Ein Autofahrer schleppte einen der Jugendlichen sofort vor den Jugend
richter. Dieser verurteilte nicht etwa den Jugendlichen, sondern den Erwachsenen und gab ihm die 
Weisung, dem Jugendlichen eine Portion Eis zu kaufen. 

Außer den Eltern, die aus pseudo-erzieherischen Gründen von einer bewußten Lenkung ihrer 
Kinder absehen, gibt es viele, die selbst nie eine Erziehung genossen haben oder selbst so infantil 
und sittlich unreif sind, daß ihnen alles fehlt, um erzieherisch auf ihre Kinder einwirken zu können. 
Als in diesem Frühjahr im New Yorker Stadtteil Bronx das Steinewerfen gegen die Fensterscheiben 
fahrender Eisenbahnzüge zum Sport Halbwüchsiger zu werden drohte, brachten Erwachsene als 
Entschuldigung nur vor: »Das macht der Frühling, Jungens sind eben Jungens, die einzige Kur ist, 
zu warten, bis sie erwachsen sind.« Wenn es vor ein paar Monaten in Antlantic City zu einem 
Streik der Fahrer von Schulautobussen kam, weil diese sich gegen die unbeschreibliche Rüpelhaftig
keit jugendlicher Fahrgäste zur Wehr setzten - tätliche Angriffe auf den Fahrer, Loslassen von 
Feuerwerkskörpern in den Autobussen, Zerschneiden der Polstersitze und Kämpfe der Schüler 
untereinander waren an der Tagesordnung - so muß man in erster Linie die Eltern zur Verant
wortung ziehen, die diesem Treiben teilweise noch amüsiert zuschauten. In Philadelphia wurden 
von der Polizei zwei 10- und 12jährige Jugendliche nachts aufgegriffen, deren Eltern, ohne sich 
um die Kinder zu kümmern, zum Wochenende weggefahren waren. In San Francisco wurde ein 
12Jähriger nachts aufgegriffen. Als die Polizei seine Mutter anrief, sagte diese: »Sperren sie ihn nur 
ein, ich bin müde.« Derartige Fälle krasser Verantwortungslosigkeit sind allerdings drüben auch 
selten. 

Was bei der Besprechung der Banden und des Vandalism als Ursachen dieser Erscheinungen 
angegeben wurde, gilt mehr oder weniger auch allgemein und für alle Delikte. Grundsätzlich 
finden wir nie ein e Ursache, sondern immer mehrere nebeneinander. Die Erforschung der Ursachen 
ist oft schwierig, zuweilen sogar unmöglich. Wissenschaftler und Kriminologen liegen im Streit 
darüber, ob der Anlage oder der Umwelt die größere Verantwortung für das Verhalten eines 
Jugendlichen zufällt. Der Theorie Lombrosos von der Vererbung der kriminellen Anlage stehen 
eine Anzahl von Theorien gegenüber, die alle das eine gemeinsam haben, daß sie die Ursachen der 
Verfehlungen eines Jugendlichen in seiner Umwelt sehen, in seinem Milieu. In Deutschland hat man 
wohl am längsten der Theorie Lombrosos angehangen und glaubt teilweise noch heute an die 
verbrecherische Anlage. Im westlichen Ausland, besonders in Frankreich, verficht man dagegen 
leidenschaftlich die Milieutheorie, und in den USA ist man der Auffassung, man könne aus jedem 
Menschen etwas Gutes machen. In geradezu überwältigendem Optimismus ist man der überzeugung, 
der Mensch sei von Anbeginn an gut, und man brauche nur dieses Gute in ihm zu wecken und zu 
fördern. Es liegt auf der Hand, daß mit dieser Einstellung besser gearbeitet werden kann und bessere 
Erfolge erzielt werden als mit resignierendem Achselzucken. Wenn ein Richter einem Jugendlichen 
schon in der Hauptverhandlung sagt: »Mit dir ist nichts mehr anzufangen«, dann darf man sich 
nicht wundern, wenn aus diesem Jungen wirklich nichts wird. 

Als ich vor Jahren begann, mich mit den Problemen der Jugendkriminalität zu beschäftigen, 
stand ich noch unter dem Eindruck der bis 1945 so heftig propagierten Vererbungstheorie. Ein 
allmählicher Wandel in meinen Anschauungen bahnte sich an, als ich am Jugendgericht in Paris 
arbeitete und später die Verhältnisse in England und den USA kennenlernte. Heute bin ich der 
überzeugung, daß mindestens 90% der Vergehen Jugendlicher auf Umweltschäden 
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be ruh e n, und zwar auf Umweltschäden, die zu heilen sind. Der bekannte Schweizer Arzt B 0 v e t 
beruft sich zum Beweis der auch von ihm verfochtenen Milieutheorie auf Finnland, wo infolge der 
Besserung der sozialen Verhältnisse die Zahl der bestraften Jugendlichen von 6545 im Jahre 1945 
auf 4072 im Jahre 1948 zurückging. Unter den Angehörigen einer nach Kalifornien emigrierten 
russischen Sekte stieg innerhalb eines Zeitraumes von 22 Jahren der Anteil der Jugendverwahr
losung von 5 % auf 80 %. Die vererbungsmäßigen Voraussetzungen hatten sich in dieser Zeit nicht 
ändern können. 

Welche Umwelt beeinflußt das Verhalten Jugendlicher? Die wichtigste Umwelt 
eines Jugendlichen ist seine Familie. Die Familie kann jedoch ihre Aufgaben nur erfüllen, wenn sie 
vollständig ist. Wir stoßen daher immer wieder bei der Erforschung der Ursachen der Jugend
kriminalität auf den unheilvollen Einfluß der unvollständigen Familie. Von 761 in den Jahren 1946 
bis 1949 im Landgerichtsbezirk Freiburg verurteilten Jugendlichen hatten 422 ein äußerlich noch 
normales Elternhaus; bei 141 Jugendlichen war der Vater tot, bei 51 die Mutter und in 21 Fällen 
Vater und Mutter (insgesamt 28 % ); in 51 Fällen war die Ehe der Eltern geschieden; 72 Jugendliche 
waren unehelich geboren. Wenn man die Fälle noch dazu rechnet, in denen ein Elternteil längere 
Zeit abwesend war, kann man den Schluß ziehen, daß nur ein Drittel aller straffälligen Jugendlichen 
ein äußerlich vollständiges Elternhaus hatte, in dem die Voraussetzungen für eine geordnete Erzie
hung vorhanden waren. Für österreich fand Tumlirz bei den von ihm untersuchten jugendlichen 
Fürsorgeerziehungszöglingen, daß in nur 16,58 % der Fälle die Ehe der Eltern wirklich oder wenig
stens angeblich in Ordnung war. In 24,35 % aller Fälle war die Ehe geschieden, 11,74 % der Ehen 
waren zerrüttet. Der Pariser Jugendrichter Chazal berichtet aus seinen Erfahrungen, daß 70 bis 
80 % der Jugendlichen, mit denen er zu tun hatte, aus unvollständigen oder zerstörten Familien 
kamen. Eine spanische Untersuchung, die sich auf 10334 Fälle bezieht, kommt zu dem Ergebnis, 
daß bei 76,38 % der Jugendlichen anomale Familienverhältnisse vorhanden" sind. Der Jugendrichter 
von Brüssel, We t s, fand, daß 80 % der von ihm verurteilten Jugendlichen aus unvollständigen oder 
gestörten Familien kamen. Father F I a na g an, der Gründer der Jungenstadt »Boys Town«, stellt 
in seinen Lebenserinnerungen fest, daß 80 bis 90 % aller Jungen, die in Schwierigkeiten geraten, 
aus Familien kommen, die durch Scheidung, Trennung oder Tod zerrüttet waren, oder aus solchen, 
in denen sie infolge des Verhaltens ihrer Eltern nur eine ganz geringe Möglichkeit hatten, sich in 
normaler Weise zu entwickeln. 

Von 4051 Insassen deutscher Jugendgefängnisse am 1. 4.41 waren 13,5 % unehelich. Exner teilt 
aus seinen Erfahrungen mit, daß in den Kleinstädten eine verhältnismäßig hohe Straffälligkeit der 
Unehelichen zu beobachten sei, weil die uneheliche Geburt hier als ein derartiger Makel gilt, daß 
dadurch das Fortkommen des Jugendlichen in besonderem Maße erschwert werde. 

Eine wichtige, aber umstrittene Ursache der Jugendkriminalität ist die Ehescheidung der Eltern 
des Jugendlichen. Eine Untersuchung von Philippon, die sich mit 18376 weiblichen Jugendlichen 
von 25 Natiönen und in 169 verschiedenen Erziehungsheimen beschäftigt, kommt zu dem Ergebnis, 
daß in den Familien der kriminellen Jugendlichen die Eltern 11,8mal so häufig auseinandergehen als 
in normalen Familien oder umgekehrt, daß die Jugendlichen aus geschiedenen Ehen weit eher straf
fällig werden als Jugendliche aus normalen Familien. In den USA ist die Auflösung der Familie durch 
die Ehescheidung noch weiter fortgeschritten als bei uns. 1950 gab es auf 4 Ehen eine Ehescheidung. 
Viele Männer, denen eine Ehescheidung zu teuer oder zu schwierig ist, entziehen sich ihren 
Verpflichtungen gegenüber ihrer Familie dadurch, daß sie unter falschen Namen an einem anderen 
Ort ein neues Leben beginnen. Man schätzt, daß jährlich 75000 bis 100000 Männer diese Flucht aus 
der Ehe versuchen. Um der Gerechtigkeit willen muß allerdings hinzugefügt werden, daß es zwar 
in den USA mehr Ehescheidungen gibt als bei uns, aber wesentlich weniger Verhältnis- oder 
Onkelehen. Es ist sicher richtig, daß eine Ehescheidung auf das Verhalten eines Jugendlichen stark 
einwirkt, doch gibt es auch viele Fälle, in denen ein zwangsweises Zusammensein der Eheleute mehr 
Haß aufspeichert und mehr Schaden anrichtet als eine Trennung. 

Zu den Familien, die ihrer Aufgabe nur unvollkommen nachkommen können, muß man auch die 
rechnen, in denen neben dem Vater auch die Mutter berufstätig ist. Es hat sich hier der Begriff der 
»Schlüsselkinder« eingebürgert, das heißt der Kinder, die mit einem Schlüssel um den Hals durch 
die Straßen irren, weil niemand zu Hause ist. In einer süddeutschen Großstadt ergab eine kürzliche 
Untersuchung von 45897 Schülern, daß in fast 10000 Fällen die Mutter ganztägig berufstätig war. 
Viele Mütter arbeiten nicht nur aus Not. Auch die amerikanische Familie leidet durch eine über
beanspruchung der Ehefrau und Mutter, da viele Mütter stärker am Geldverdienen, am Kauf eines 
besseren Autos oder eines besseren Fernsehapparates interessiert sind als an der Erziehung ihrer 
Kinder. 
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Wenn eine Familie vollständig ist, ist damit noch nichts über ihr inneres Verhältnis gesagt. An 
dieser Stelle sind einige .grundsätzliche Ausführungen erforderlich. Das deutsche Volk ist ein »Volk 
auf der Leiter«. Jeder steht auf einer Sprosse und schaut befriedigt nach unten oder sehnsüchtig nach 
oben. Wir sind Individualisten und können nicht miteinander leben. Trotz nomineller Demokratie 
gibt es noch in allen Bezirken des Lebens eine Hierarchie. Rang und Titel gelten heute wie eh und je. 
Und wer steht am Ende der Leiter, die bis in die Familie hineinragt, wer steht auf der letzten Sprosse? 
Das Kind, der Jugendliche. Auf seinem Buckel werden Ehe- und Familienstreitigkeiten ausgetragen. 
Der Bundesgerichtshof läßt es heute noch zu, daß nach einer Ehescheidung die Kinder dem schuldlosen 
Ehegatten oft gleichsam als Siegespreis zufallen. Im Ausland versteht man diese Einstellung nicht. 
Es gibt in Europa kein Land, in dem der Abstand der Erwachsenen sowohl zueinander als auch zu 
den Kindern innerlich so groß ist wie in Deutschland. Man betont in Deutschland immer zuerst die 
Rechte der Erwachsenen, insbesondere die der Eltern und viel zu wenig die der Kinder. Sind denn 
die Erwachsenen ihrer Rechte würdig? Ein Nürnberger Versuch hat bewiesen, daß Kinder ehrlicher 
sind als Erwachsene. Ein einseitig bedruckter Zehnmarkschein wurde auf der Straße oder in Gast
häusern ausgelegt; von 24 erwachsenen Findern behaupteten 22 hartnäckig, der Schein sei ihr Eigen
tum, und sie hätten ihn gerade verloren. Erst als ihnen die unbedruckte Rückseite gezeigt wurde, 
gaben sie den Kampf auf. Von 10 Kindern dagegen, die den Schein fanden, lieferten ihn alle und 
unaufgefordert ab. 

Eines der traurigsten Kapitel bei uns sind die beständigen Kindesmißhandl ungen und 
Kindestötungen, die immer und immer wieder vorkommen. Die Urteile, die in diesen Fällen 
gefällt werden, sind manchmal unbegreiflich. Ein Elternpaar in Düsseldorf erhielt nur 5 bzw. 
3 Monate Gefängnis dafür, daß es seinem Kind soviel Alkohol gegeben hatte, daß es daran starb. 
In einem anderen Fall erklärte es der Bundesgerichtshof als »der Erziehung dienlich«, einem Mädchen 
die Haare unregelmäKig kurz zu schneiden und es im Bett festzubinden. Eine 24jährige Mutter schlug 
ihr 21/2jähriges Kind, bis es starb. Das Kind war nebenbei bis zum Skelett abgemagert. In der Nähe 
von Graz wurde ein 12jähriges Kind fast zu Tode geprügelt, weil ein Wanderprediger den Eltern 
erzählt hatte, der Junge sei vom Teufel besessen. Außerdem verübte der Wanderprediger noch ein 
Sittlichkeitsverbrechen an dem Jungen, dessen Eltern ihrem Kind einfach nicht glaubten. In einem 
anderen Fall schlug ein Stiefvater seine Tochter mit einer Peitsche und einem Gewehrkolben. Er 
verbrannte dem Mädchen beide Hände mit einem heißen Bügeleisen, stach sie 2 bis 3 Minuten lang 
mit einer Nähnadel in Arme und Rücken und wollte schließlich gerade eine Drahtschlinge um den 
Hals des Mädchens zuziehen, als er von der Mutter davon abgehalten wurde. Das Urteil lautete 
zunächst auf 6 Monate Gefängnis; erst als die Staatsanwaltschaft auf den Druck der öffentlichen 
Meinung hin Berufung einlegte, wurde der Täter zu einem Jahr 4 Monaten Gefängnis verurteilt. 

Demgegenüber wahrt man in den USA in ganz anderer Weise die Rechte des Kindes. Man spricht 
überall und immer vom »Jahrhundert des Kindes«. Ein Vater, der seine 5jährige Tochter aus 
Rekordsucht zwang, im Schwimmbad vom 10-Meter-Brett zu springen - das Mädchen starb an den 
Verletzungen - erhielt 10 Jahre Gefängnis. 

Seit ungefähr 20 Jahren herrscht in den USA die Tendenz vor, die Kinder durch absolute Nicht
einmischung sich von selbst zu natürlich gewachsenen, selbständigen Menschen entwickeln zu lassen, 
d. h. zu erziehen durch Nichterziehung. Es fehlen daher die Begriffe von Disziplin, Respekt und 
vielfach Verantwortung. Die grenzenlose natürliche Aktivität der Kinder findet daher kein Gegen
gewicht und keine Schranken. Die natürlichen Hemmungen fehlen vielfach. Dabei nehmen die 
Kinder und Jugendlichen am Leben der Schule und der Gemeinschaft begeistert teil, auch am Leben 
der Familie? Kann ihnen, das ist die erste Frage, die Familie etwas bieten? Kann sie ihnen Halt und 
Führung sein? Billy G rah a m spricht in seinen Schriften davon, daß es eine der erschreckendsten 
Äußerungen des Niederganges des Familienlebens sei, daß den Kindern jeder Respekt vor ihren 
Eltern fehle. Er führt die Äußerung eines Europäers an: »Es ist in Amerika außerordentlich bemer
kenswert, in welcher Weise die Eltern ihren Kindern gehorchen.« Viele Soziologen in den USA 
behaupten, daß die altmodische automatische Autorität der Eltern zu vollständig verschwindet, daß 
zuviele Familien den Grundcharakter einer Zufluchtsstätte verloren haben und zu Zwischenstationen 
mit kompletten Küchen und Fernsehempfängern geworden sind. Zu oft sei das Heim nicht mehr 
die Stätte, wo das Herz ist, sondern wo die Autoschlüssel aufgehoben werden. Einer der bedeutendsten 
Soziologen Am~rikas, Milton L. Bar r o:n, hat das Problem in einem Buch tiefer angefaßt. Seine 
These ist: die Jugendkriminalität nähme in Amerika deshalb zu, weil die Grundlage der Gesellschaft 
kriminell sei. Die dynamische Natur der amerikanischen Gesellschaft habe die moralischen Werte, 
die Vorstellungen von gut und böse ins Fließen gebracht. Die sozialen Beziehungen, die anderswo 
noch in Familien und Gruppen gewahrt werden, seien anonym geworden, und damit falle die 
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Kontrolle weitgehend weg. In Europa seien viele Kinder gewöhnt, in die Fußtapfen ihrer Eltern zu 
treten und sich damit erreichbare Ziele zu setzen. In Amerika aber werde der kommenden Genera
tion ein immer weiteres Fortschrittsziel gesteckt; schließlich verzweifele der junge Mensch an der 
Aussicht, das Ziel je durch normale Arbeit zu erreichen; daher versuche er es mit anderen Mitteln, 
eben dem Verbrechen. Die einzige Methode, der Jugendkriminalität wirksam zu begegnen, bestehe 
darin, eine Änderung in den Idealen der »kriminellen Gesellschaft« Amerikas herbeizuführen. 

Der New Yorker Richter Leibowitz, der früher ein bekannter Strafverteidiger war, sagte im 
August 1954 in einem Verfahren gegen junge Mörder u. a.: »Vor dem ersten Weltkrieg erlebte man 
es ganz selten, daß ein Mann unter 25 Jahren wegen eines Kapitalverbrechens vor Gericht stand. 
Heute ist es die Regel. Und wenn heute einer dieser Jugendlichen eine Bank ausraubt, dann versucht 
er nicht, sich geschickt aus dem Staube zu machen. Er bleibt stehen und schießt eine Reihe von 
Angestellten nieder. Kürzlich fragte ich einen solchen Jungen, warum er das getan habe. Er antwor
tete: ,Es erregt mich so, wenn ich Blut fließen sehe'.« 

Allgemein gesehen ist die amerikanische Gesellschaft - um auf den Vergleich des deutschen 
»Volkes auf der Leiter« zurückzukommen - wie ein weites Tal mit einzelnen Hügeln. Es gibt 
wenig Unterschiede zwischen Menschen oder Klassen. Wenn jemand bevorzugt wird, dann ist es nur 
das Kind und der Jugendliche. Die Gemeinschaft - die community - ist der das 'ganze Leben 
beherrschende Angelpunkt. Eines der am meisten gebrauchten Worte ist das Wort Co-operation 
= Zusammenarbeit. Und diese Zusammenarbeit von Mensch zu Mensch ist tatsächlich vorzüglich, 
was allein schon ein Blick auf das Verkehrsleben beweist. Bei uns ist im Verkehr jeder des anderen 
Feind. 

In einem der letzten Mittwochsgespräche in Köln wurde gesagt: »Es fehlt das Herz drüben«. Dieser 
Eindruck stimmt mit meinen persönlichen Erfahrungen überein, man spricht immer von case-work, 
community und co-operation, aber niemals von Gefühlen oder gar Liebe. Die Jugendlichen sind 
kleine Erwachsene, und sie werden als solche kühl und nüchtern behandelt. Ihnen fehlt oft aber die 
Liebe und die Zuneigung in der Familie und damit Halt und Sicherheit. Die Jugendlichen haben 
das Bedürfnis nach Wachsen, nach Anerkennung und danach, etwas zu erreichen. In all diesen 
Bestrebungen sind sie oft »frustrated«, und es ist bezeichnend, daß es für dieses Wort keine deutsche 
übersetzung gibt. Es ist etwas drin von Enttäuschung, Hemmung, Vereitelung und Erfolglosigkeit. 
Eine neuerliche amerikanische Untersuchung führt das außergewöhnlich aktive sexuelle Verhalten 
der amerikanischen Jugendlichen vor allem auf einen Mangel an Liebe und Sympathie im Elternhaus 
zurück. Die Folgen einer solchen teilweisen mit puritanischen Grundsätzen zusammenhängenden 
Einstellung werden sehr düster gemalt. 

Auf der anderen Seite wissen wir alle, wieviele Pakete schon bald nach dem Kriege von Amerika 
zu uns kamen. Die Opferwilligkeit drüben ist bei allen Gelegenheiten immer wieder erstaunlich. 
Auch das ist eine Form von Liebe. Und bei uns? Wie äußert sich das gerade auch bei dem oben 
erwähnten Mittwochsgespräch immer wieder erwähnte »deutsche Herz«? Es mag sein, daß bei uns 
in den Familien mehr, und zwar patriarchalische Liebe herrscht. Aber ebenso kommen auch die 
negativen Gefühle zum Vorschein, so Haß und Neid - der Neid ist unsere europäische National
eigenschaft. Wer einmal als Richter mit Beleidigungsklagen zu tun hatte, weiß, mit welcher Leiden
schaft hier um Nichtigkeiten gerungen wird. Derartige Dinge gibt es drüben nicht. Auch die riesige 
Welle der Denunziationen wäre drüben unmöglich, die nach dem Kriege aus angeblichen politischen 
Gründen über uns hinwegging. 

Der Jugendrichter von Denver sagte voriges Jahr: »Eine moralische Krankheit ergreift unsere 
Jugend, die Jugend hat keinen Ehrgeiz mehr, sie hat nicht mehr das Verlangen, anderen zu helfen.« 
Oder an anderer Stelle: »Der augenscheinliche Mangel an Moral und Religion unter der Jugend ist 
gefährlicher für Amerika als die Atombombe oder der Kommunismus. Große Nationen gehen von 
innen her zugrunde. Die Jugend der Nation braucht geistige und religiöse Ziele.« Die Beziehungen 
zwischen Religion und Verbrechen sind sehr schwer aufzudecken. Man verweist drüben auf die 
Mormonen in Utah, die ein sehr strenges Familienleben führen und die eine außerordentlich geringe 
Jugendkriminalität haben sollen. 

In Süd-Afrika macht man ähnliche Gründe für die Ausbreitung der Jugendkriminalität verant
wortlich wie in den USA. Auch hier hebt man zu allererst auf die Lockerung der Familienbeziehungen 
und das Verschwinden der früheren Moralbegriffe ab. 

Wenn man bei uns oft von Notkriminalität sprechen kann, ist für die Schweiz der Ausdruck 
Wohlstandskriminalität angebrachter. Das Grundproblem ist dort die Langeweile und der überdruß. 
Der Präsident des Jugendgerichts Zug macht diese Langeweile für viele Straftaten verantwortlich. 
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Er spricht von der »Malaise des Zwischenraums«, die sich im kriegs verschonten Land in einer Unfähig
keit zu echtem Kontakt äußert. 

Die nordischen Staaten haben ähnliche Probleme. Einer der erfahrensten Kriminalisten Däne
marks stellte kürzlich die Diagnose: »Automobilbazillus«. Er erklärte weiter: »Die wenigsten stehlen 
aus Not, die meisten aus Abenteuerlust. Die Jugend ist heute von der Manie besessen, ein Auto zu 
lenken, und viele scheuen vor keinem V erbrechen zurück, um dies zu erreichen. Dabei kommen die 
meisten dieser jugendlichen Verbrecher aus guten finanziellen und sozialen Verhältnissen.« Auch in 
Schweden beschäftigt sich der größte Teil der schwedischen Polizei mit Auto- und Fahrraddieben 
oder auch mit Einbrechern, die in Gruppen Sommervillen ausrauben, »weil es Spaß macht«, wie 
einige auf frischer Tat ertappte Jugendliche angaben. übermut und Langeweile sind die hervor
stechendsten Kennzeichen dieser Kriminalität. 

Hans Zehrer schrieb neulich anläßlich des Prozesses gegen Christa Lehmann in Mainz: »Dieser 
Giftmord steht leider nicht allein, sondern in der ganzen Welt häufen sich die Fälle, namentlich bei 
Jugendlichen, in denen das Phänomen des Bösen immer deutlicher in Erscheinung tritt, und zwar 
gar nicht so, wie wir es uns vorstellen, roh, gewalttätig, brutal und abwegig, sondern in jener kühlen, 
unberührten sachlichen Selbstverständlichkeit, mit der die junge Frau vor den Mainzer Geschworenen 
in freundlichem Dialekt darüber berichtet. Hier scheint einfach ein durch die Religion in jahrhunderte
langer Arbeit aufgebauter Widerstand, eine kulturelle Sicherung durchgebrannt oder aufgebraucht 
zu seIn.« 

Das früher so heftig diskutierte Problem, ob die Stadt oder das Land den größeren Prozentsatz 
jugendlicher Krimineller liefert, ist heute nicht mehr so wichtig. Die Verhältnisse vor allem auf dem 
Lande haben sich grundlegend gewandelt. Innerhalb der Städte gibt es allerdings bestimmte Viertel, 
in denen sich die Fälle von Kriminalität und Verwahrlosung beängstigend häufen. 

Eine andere grundsätzliche Frage ist die, warum die einen Jugendlichen straffällig werden und nicht 
die anderen, die sich in ähnlichen Umständen befinden und warum die einen die ses Delikt begehen 
und die anderen jenes. Von Hentig hat über diese Probleme eingehende Untersuchungen in 
in den USA angestellt. Er hat zum Beispiel die Erfahrung gemacht, daß evangelische Taschendiebe 
zwar einen evanglischen Pfarrer, katholische aber nie einen katholischen Pfarrer bestehlen. Es gibt 
für diese Fragen noch keine endgültige Antwort. 

Bei der Besprechung der Ursachen und ihrer Erforschung sagt Chazal: »Jugendliche leugnen manch
mal vor Gericht, sie wollen aber in vielen Fällen gar nicht leugnen, sie wissen es nur nicht besser, weil 
die Tat gewissermaßen neben ihnen steht und sie von ihr wie von der Tat eines Dritten Kenntnis 
nehmen. Die Straffälligkeit Jugendlicher kann tragisch sein.« 

Zusammenfassend ist zu sagen: Der Schlüssel zum Verständnis der Jugendkriminalität liegt in der 
Familie, allgemeiner, im Verhalten der Erwachsenen. Man kann der Vererbungslehre den Vorzug 
geben - dann hat der Jugendliche die verbrecherische Anlage von seinen Vorfahren - oder man 
kann das Milieu für die kriminellen Handlungen verantwortlich machen, auf jeden Fall ist der 
Jugendliche selbst am letzten verantwortlich. Und doch belastet man ihn schon, bei uns wenigstens, 
mit 14 Jahren mit strafrechtlicher Verantwortung, während er erst 7 Jahre später zivilrechtlich 
mündig wird. Wilhelmine Mohr hat schon vor Jahren gesagt: »Es ist erschütternd, um welcher 
Bagatellen willen das Volk seine Kinder vor Gericht führt. Und wie es gegen sie zeugt .... Wie es 
seine Kinder brutalisiert.« 

Der Dortmunder Jugendrichter hat über die Begegnung mit dem in Not geratenen oder in Schuld 
verstrickten Jugendlichen folgendes gesagt: - Das Glück dieser Begegnung liegt - »in der fast immer 
bestätigten Erkenntnis, daß diese Jungen und Mädchen nicht vor uns stehen, weil sie schlecht und 
böse, sondern weil sie genau so unreif, ungeformt und leichtsinnig sind, wie es die Jugend zu allen 
Zeiten war und wie wir selbst es einmal gewesen sind. Das Beunruhigende, ja Bestürzende aber geht 
von der Wahrnehmung aus, wie sehr diese Jugend in unseren Tagen einer materiellen und seelischen 
Belastungsprobe ausgesetzt ist, der sie oft einfach nicht gewachsen sein kann. Darum bedeutet diese 
Begegnung den unüberhörbaren Anruf an unser Gewissen und an das Gewissen der Gesellschaft, die 
wir als Diener des Staates vertreten und in deren Namen wir Recht sprechen.« 
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Film und Jugendkriminalität 

Hanns-Wilhelm La v i es, Wiesbaden 

Eine Betrachtung über das Thema »Film und Jugendkriminalität« kann heute nur Hinweise geben, 
denn erst in den letzten Jahren wurde dieser Problemkreis Gegenstand ernsthafterer Untersuchungen. 
Die Methoden der Arbeit, die zu gültigen Erkenntnissen führen können, werden noch erprobt. Das 
Grundlagenmaterial für vergleichende oder ergänzende Forschungen muß noch erarbeitet werden. 
Es ist daher jede Unternehmung zu begrüßen, die, sachlich fundiert und im objektiven Tatbestand 
gewissenhaft, einen Beitrag liefert, diesem vieldiskutierten Problem eine Forschungsgrundlage zu 
geben. 

In den letzten Jahren, oder besser gesagt bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutze der 
Jugend in der öffentlichkeit vom 4. 12.51., war die Behandlung des Themas »Film und Jugend
kriminalität« Gegenstand polemischer Veröffentlichung geworden. Die Tagespresse, und nicht nur 
der Boulevard-Journalismus, hatte ein Thema gefunden, das in den Kreisen der Jugenderziehung, 
der Kirchen und Jugendbehörden, der Filmwirtschaft und der Kriminalisten seit langem ernsthaft 
diskutiert wurde. Die Frage nämlich, ob der Film unsere Jugend wirklich in so hohem Maße gefährde 
und ob das Kino tatsächlich - wie man immer lesen konnte - eine Schule des Verbrechens sei. Die 
Häufung dieser Berichte - in der Presse besonders - haben selbst ernsthaften Pädagogen und Seel
sorgern Veranlassung gegeben, diese Behauptungen unkontrolliert zu übernehmen und in Vorträgen 
und Publikationen dieses Zeitungsmaterial ohne überprüfung als Beweis der Gefährdung der Jugend 
durch den Film zu benutzen. 

Auch Prof. Villinger hat, soweit ich unterrichtet bin, in seinem Vortrag, als er das Verhältnis 
Film und Jugend aufzeigte, die Inhalte der Filme einer Jahresproduktion kurz angedeutet, um dar
zutun, wieviel Morde, Selbstmorde, Diebstähle, Ehebrüche und Scheidungen in diesen Filmen 
behandelt wurden. Prof. Villinger erklärte später, daß er diese Angaben irgendwo bei Prof. K e i 1-
ha c k er gelesen habe. Diese Zahlen sind seit 1949 regelmäßig überall publiziert worden, nachdem 
die Neue Zeitung am 6. 10.49 diese Meldung in Abwandlung aus einer französischen Quelle, die in 
Fachkreisen als polemisch-politische Zweckzusammenstellung gewertet wird, gebracht hatte. Mit 
solchen Statistiken und bewußt irreführenden Angaben können wir aber, die wir uns ernsthaft um 
eine Erforschung dieses Problems bemühen, uns ebensowenig beschäftigen wie etwa mit der Meldung, 
daß es auf der Bühne ein Schauspiel gab, in dem 6 Morde, darunter an Bruder, Onkel und zwei 
Jugendgefährten, zwei Mordpläne gegen den Stiefsohn und Neffen, Grabschändung, blutschände
rischer Ehebruch, Urkundenfälschung und Zufallstod durch Gift behandelt wurden. Es handelt sich 
hier um Shakespeares Hamlet; oder gar, wenn man den Faust Goethes daraufhin untersucht, daß in 
ihm gezeigt werden: die Verherrlichung eines Selbstmordversuchs, Arbeitsvertragsbruch eines Hoch
schullehrers, der sich selbst bezichtigt, Gift an Tausende ausgegeben zu haben, Verführung eines 
unschuldigen Mädchens, Verhöhnung der Geschwängerten auf offener Straße, Ermordung ihres 
Bruders fast vor ihren Augen, Kindesrnord, falsche urkundliche Aussage, abgesehen von recht eigen
artigen Szenen, für die der Dichter selbst »unanständige Gebärde« vorschreibt. Wir glauben, daß im 
ernsthaften Gespräch weder die eine noch die andere Darstellung benutzt werden dürfte. 

Bei dem Versuch, brauchbares Material zu der Frage »Film und Jugendkriminalität« zu erhalten, 
waren wir im deutschen Sprachgebiet nur auf wenige Arbeiten gestoßen. Einmal die Untersuchung 
von Alois Funk in seinem Buch »Film und Jugend« (1934), auf dessen Ergebnisse wir noch zurück
kommen werden; zum anderen die Abhandlungen zur Jugendfilmpsychologie, die Gerhard Cl 0 s t e r
mann unter dem Titel »Film und Jugendkriminalität« als Ergebnis der Untersuchungen des 
Forschungsinstitutes für Psychologie der Arbeit und Bildung in Gelsenkirchen veröffentlicht hat und 
neuerdings die Untersuchung von Gotthilf Flick über den Einfluß des Films auf kriminell 
gewordene Jugendliche, die im Januar-Heft der Psychologischen Rundschau 1954 erschienen ist. Der 
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erste Versuch, dieses Problem zu untersuchen, stammt aus dem Jahre 1911 von dem späteren Land
gerichtsdirektor Albert Hell w i g , der im Auftrage der juristischen Fakultät der Berliner Universität 
damals eine Umfrage durchgeführt hatte. 

Wir haben nun bei unserer im Jahre 1951 durchgeführten Umfrage bewußt denselben Gedanken
gang beibehalten, den Hellwig durchgeführt hatte, ob nämlich der Film - insbesondere für Jugend
liche - durch die Darstellung von Roheiten, Verbrechen und sexuellen Pikanterien abträglich im 
Sinne der Nachahmung sei. Unser Fragebogen war an alle Jugendgerichte der Bundesrepublik in 
Städten mit über 10000 Einwohnern sowie an alle Jugendstrafanstalten, außerdem an Behörden, 
Organisationen, die sich nach unserer Meinung mit diesem Problem beschäftigen sollten, gerichtet. 
Die Antwort des Bayerischen Staatsministeriums für Justiz zeigt uns, daß wir damit die richtige 
Wahl getroffen hatten. Es teilte uns mit, »daß die Leiter von Jugendstrafanstalten zur Beantwortung 
der gestellten Fragen wohl weniger in der Lage sein dürften als die Jugendgerichte selbst, da es in 
Vollzugsanstalten aus begreiflichen Gründen vermieden wird, sich über das unbedingt notwendige 
Ausmaß hinaus mit den Taten der einsitzenden Strafgefangenen zu beschäftigen, w:ogegen den Fragen 
um Tat und Tatmotiv bei den Jugendgerichten viel nachdrücklicher nachgegangen werden kann und 
muß«. 

Von den ca. 320 versandten Umfragen haben wir mehr als 200 Antworten erhalten. Hierbei ist 
zu berücksichtigen, daß in einzelnen Amtsbezirken für mehrere Gerichte eine gemeinsame Antwort 
erfolgt ist. Bei der überprüfung der Antworten stellten wir fest, daß gebietsmäßig die richtige Rela
tion gefunden worden war im Verhältnis Großstadt, Mittelstadt und Land, so daß das Resultat als eine 
repräsentative Antwort der Jugendgerichte in der Bundesrepublik gewertet werden kann. Durch die 
Sichtung der Original-Gerichtsakten war es uns darüber hinaus möglich, Fälle zu klären, die vom Richter 
selbst aus der Erinnerung heraus nur angedeutet werden konnten. Unsere Umfrage umfaßt - wie 
aus den Originalschreiben der Gerichte ersichtlich ist - fast ausnahmslos die Fälle der Jahre 1945 bis 
1952, also einen Zeitraum von 7 Jahren, in dem nach den statistischen amtlichen Unterlagen jährlich 
über 20000 Jugendliche rechtskräftig abgeurteilt worden sind. 

Wir wollen nun versuchen, an dem Ergebnis der Umfrage das Problem »Film und Jugendkrimi
nalität« so aufzuzeigen, wie es sich von dem Jugendrichter aus gesehen darstellt. 

Die Originalschreiben bestätigen, daß die Frage, inwieweit der Film die Jugendkriminalität 
beeinflusse, von den verschiedensten Seiten aus gesehen immer wieder Gegenstand richterlicher Be
trachtungen ist. Erstaunlich war für uns und wird für viele Außenstehende das Ergebnis sein, wie 
wenig Fälle mit echtem Kausalzusammenhang zwischen Film und Jugendkriminalität in der Nach
kriegszeit im Bundesgebiet verhandelt worden sind. Wenn so viele Jugendrichter, trotz einer 
teilweisen sehr negativen persönlichen Einstellung zum Film, keine Fälle aufweisen können, in denen 
der Film Anreger, Mitschuldiger oder sogar Anstoß zum Jugendverbrechen war, und andererseits 
die Gerichtsberichterstattung in Presse und Rundfunk einen erschreckend hohen Prozentsatz der 
Jugendkriminalität dem Einfluß des Films zuschreibt, wird es einer objektiven und sachlichen über
prüfung dieser so entgegengesetzten Auffassung bedürfen. Wir müssen uns an dieser Stelle mit 
der überprüften Feststellung begnügen, daß bei einem sehr hohen Prozentsatz der Berichte über 
Jugendgerichtsverhandlungen in der Presse entgegen der Wahrheit des Prozeßverlaufes, der Urteils
begründung und auch der gerichtsärztlichen Gutachten trotz besserer Erkenntnismöglichkeit für den 
Berichterstatter Momente des angeblichen Einflusses des Filmes in den Gerichtsberichten in den 
Vordergrund gestellt wurden. Die Frage des Richters, ob der Delinquent oft ins Kino gehe, wird von 
ihm selbstverständlich bejaht. Diese Aussage darf dem Reporter aber erst dann zur Schlagzeile 
dienen, wenn der Verlauf der Verhandlung als Ursache des Verbrechens wirklich den Filmbesuch 
feststellt. 

Es ist selbstverständlich, daß das Gericht bei jedem Delikt nach den tatsächlichen Motiven forscht. 
Es werden die gesamte Persönlichkeit des Jugendlichen, seine Anlage und die Umwelteinwirkung, 
also seine Erlebnisse und die Bedingungen seines Lebens, durchleuchtet. Die Zusammenhänge zwischen 
dem einen und dem anderen führen meistens zu den Ursachen der Delikte. Aus dem Ergebnis unserer 
Umfrage wird ersichtlich, daß der Film sowohl in der Befragung durch den Richter als auch besonders 
in der Selbstbezichtigung des Angeklagten Gegenstand der Untersuchungen ist. Wir können richter
liche Meinungen aufzeigen, die ganz allgemein gehalten sind und die ohne Beweisgrund die Schäd
lichkeit des Films für Jugendliche vermuten. So sagt ein Richter: »Es gibt immer schon Menschen, 
die durch Darstellung von Roheiten, Verbrechen und sexuellen Pikanterien, wenn auch mit einer 
gewissen Veranlagung vorbelastet, zur Nachahmung angehalten werden«, oder ein anderer: »Darum 
hat wohl im allgemeinen der Besuch gewisser Filme auf die geistige und sittliche Entwicklung mancher 
Jugendlichen ungünstige Einwirkung gehabt«, »speziell Kriminalfilme stellen einen starken Anreiz 
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für Jugendliche dar, und kriminell veranlagte Jugendliche bekommen in diesen Filmen Dinge zu 
sehen, die ihnen die Begehung strafbarer Handlungen erleichtern«. Es gibt also Fälle, wo nach über
zeugung des Gerichtes es als wahrscheinlich anzunehmen ist, daß die Anregung zu den Straftaten 
von Filmen ausgegangen war und wo der Richter aus einzelnen Umständen der Tatausführung die 
überzeugung gewann, daß die Jugendlichen, vielleicht unbewußt, Filmerlebnisse nachgeahmt haben 
und daß die an sich schon rege und suchende Phantasie der Jugendlichen durch ungeeignete Film
stoffe zum Schlechten angereizt wird. 

Zusammenfassend läßt sich die Meinung dieser Gruppe von Jugendrichtern so darstellen, daß bei 
gewissen Jugendlichen, »nämlich bei den ohnehin kriminell veranlagten, den milieugeschädigten und 
labilen, durch den häufigen Besuch von Kriminalfilmen eine gewisse innere Bereitschaft zur Begehung 
von Delikten geschaffen oder aktiviert wird«, oder daß in vereinzelten Fällen Jugendliche - wie 
ein Jugendrichter feststellt -, bei denen die moralischen und sozialen Hemmungen infolge ihrer 
Veranlagung oder der äußeren Umstände nie entwickelt oder geschwächt worden sind, durch das 
Ansehen von Filmen, in denen strafbare Handlungen als selbstverständlich dargestellt werden, 
Schaden leiden können, indem sie in ihrer weiteren Entwicklung auf eine falsche, mit der Wirklich
keit und ihren Anforderungen nicht übereinstimmende Bahn geführt werden können. Immerhin 
sind Fälle, wie sie hier geschildert sind, nach Meinung dics~s Richters seltene Ausnahmen. Der Er
ziehungsleiter eines Landesjugendheimes geht noch einen Schritt weiter, wenn er sagt, »daß ihm 
eine vom Film ausgehende direkte Beeinflussung zur Kriminalität oder unmittelbar von ihm aus
gelöste Verwahrlosung niemals zu Gesicht gekommen sei. Immer lag eine von anderen und tieferen 
Faktoren bedingte charakterliche Disposition bereits vor«. Auch andere richterliche Aussagen 
bestätigen, »daß der Film nicht sehr wesentlich dafür verantwortlich gemacht werden kann, daß 
unsere Jugend erzieherisch nicht so auf der Höhe ist, wie es erwünscht wäre«, »daß außer dem Film 
gleichzeitig auch andere Faktoren, wie mangelnde Beaufsichtigung, Verführung durch Kameraden, 
schlechtes Vorbild, Schundliteratur und Abenteuerlust mitwirken«. Auch in Fürsorgeerziehungs
sachen ist nach Ansicht des Vormundschaftsgerichts der Besuch von Filmen für eine Verwahrlosung 
der Jugendlichen kaum von ausschlaggebender Bedeutung gewesen. »Meistens sind die Jugendlichen 
- so sagt der Bericht - in krimineller Hinsicht schon von zu Hause aus veranlagt und empfangen 
im häuslichen Kreise Eindrücke, die ihre Verfehlungen fördern, so daß das Kino bzw. die Erlebnisse 
dort, nurmehr die schädlichen Triebe auslösen können«. Eine Vielzahl richterlicher Beobachtungen 
beweist, daß die Behauptung, »durch den Film verdorben worden zu sein, eine Ausrede ist und 
in 85 % aller dieser Fälle ein Versagen des Elternhauses vorliegt«. 

Im Strafverfahren und auch in den Verfahren der Jugendämter und Fürsorgeerziehungsämter 
ist damit zu rechnen, »daß sich der Jugendliche mit der Verführung durch schlechte Lektüre, Kame
raden und den, Film zu entschuldigen sucht. Er beruft sich <:larauf, den Gedanken, Diebstähle zu 
begehen, auf Grund eines Filmes bekommen zu haben«. In den Aussprachen mit den Jugendlichen 
fällt dem Richter aber auf - wie er berichtet - »wie wenig der Film im allgemeinen in ihrer Er
innerung haften blieb. Sie konnten häufig nicht einmal mehr sagen, wie der Filmtitellautete oder 
gar der Inhalt des Filmes war, selbst wenn sie den Film in der Woche vorher besucht hatten«. Auch 
weibliche Untersuchungsgefangene jugendlichen Alters geben gern für ihre Verfehlungen dem Ein
fluß des Filmes die Schuld. Eine Jugendliche z. B., die wegen gewerbsmäßiger Unzucht mit 
Angehörigen der Besatzungsmacht der Fürsorgeerziehung überwiesen werden mußte, brachte zu 
ihrer Entschuldigung vor, »sie sei durch schlüpfrige Lektüre und Filme zu ihrem Lebenswandel 
gekommen«. Der Richter aber ist »von der Richtigkeit dieser Angabe dieser Jugendlichen nicht über
zeugt gewesen«, er neigt zu der Annahme, »daß das Beispiel der in ihrem Elternhaus untergebrachten 
Freundinnen von Besatzungsangehörigen mit ihrem scheinbar bequemen und lukrativen Lebens
wandel sie auf die schiefe Bahn geführt hat«. 

Selbst von der Verteidigung wird, wie ein Richter mitteilt, der Einwand erhoben: »die Jungen 
sehen und lernen das ja im Film«. In sehr vielen Fällen sind es auch die ausdrücklichen Bekundungen 
der Elternteile, wonach es als sehr wahrscheinlich anzunehmen ist, »daß die Anregung zu den Straf
taten von minderwertigen, für die Jugendlichen schädlichen Filmen ausgegangen war«. Die Er
ziehungsverpflichteten sind leicht geneigt, bei der Suche nach Ausreden und Entschuldigungen - wie 
mehrere Richter meinen - »die Gründe für das Versagen des Jugendlichen auf andere Einflüsse zu 
schieben als auf das häusliche Milieu und gegebenenfalls auf vererbte kriminelle Veranlagung. Es 
werden dann gern verführende Freunde oder auch der Film als Sündenbock vorgeschoben«. 

Einen besonders bemerkenswerten Fall, der die Selbstbezichtigung des Jugendlichen, die Hinweise 
des Gerichtes, auch des Vaters des Angeklagten und die der Presse auf die Beeinflussung durch den 
Film widerlegt, können wir mit den Originalunterlagen des Gerichtes aufweisen. Die Meinung des 
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Richters ist hier, daß zwei Jugendliche, offenbar durch einen Wildwestfilm angeregt, den Entschluß 
faßten, einen Raubüberfall zu begehen. Der Gerichtsberichterstatter schreibt in der Presse: »Dann 
sahen sie sich einen Wildwestfilm an. Offenbar dadurch angeregt, faßten sie später auf der Heimfahrt 
den Entschluß, etwas zu unternehmen«. In der Vernehmungsaussage des 1. Angeklagten heißt es von 
ihm selbst: »Dann gingen wir in das Capitol-Kino, wo ein Wildwestfilm gespielt wurde. Auf der 
Fahrt unterhielten wir uns über den gesehenen Film und kamen dann zu dem Entschluß, auch mal 
ein Ding zu drehen«. In dem Schreiben des Angeklagten an den Staatsanwalt aus dem Untersuchungs
gefängnis heißt es: »Nur durch die Filme bin ich auf diese dummen Gedanken gekommen, ja, sie 
weckten in mir den Reiz, auch dieses einmal zu versuchen«. Es folgt dann das Schreiben des Vaters 
des Angeklagten an den Staatsanwalt, in dem auch er bekundet: »Die beiden Jungen hatten am 
21. Juni einen Wildwestfilm gesehen und wurden dadurch zur Tat angeregt«. Zum Schluß sei aus 
dem fachärztlichen GutaChten des Gerichtsarztes noch der entscheidende Teil aus der Unterhaltung 
mit dem 2. Angeklagten mitgeteilt: »Ich hatte keinen Pfennig Geld an dem Abend (Hat er auch das 
Kino bezahlt?). Wir wollten ins Kino gehen, hatten es aber unterlassen. (Sch. - d. i. der 2. Ange
klagte - sagte aber, ein Wildwestfilm sei besucht worden.) Das stimmt nicht, wir sind in kein Kino 
gegangen, und als wir aus der Konditorei herauskamen, war es schon viel zu spät. (Wissen Sie das 
genau?) Ja, da hatten wir noch nichts getrunken«. Nach einer persönlich getroffenen Feststellung 
wird im Gutachten weiter ausgeführt: »Bezüglich der Kinovorstellung am 21. Juni im Capitol ist: zu 
sagen, daß die Leitung angibt, an diesem Tage keinen Wildwestfilm gespielt zu haben, sondern den 
Film ,Der König von Alaska', der nichts Wildwestmäßiges enthalte«. 

Dieser Fall ist mit ein Beweis, wie die Schutzbehauptungen der Jugendlichen zu bewerten sind und 
wie selbst Eltern sich bemühen, das Versagen der Jugendlichen auf andere Einflüsse zu schieben. 
Oftmals werden auch solche Entschuldigungen den Jugendlichen von den Eltern selbst in den Mund 
gelegt. So schließt ein Richter seinen Bericht, indem er sagt, daß der erfahrene Richter weiß, »was bei 
dem eigentlich kriminellen Jugendlichen die Persönlichkeitsforschung in der Regel ergibt, daß das 
Verwahrlosungsbarometer auch ohne den Besuch schlechter Filme bereits seit einiger Zeit auf Sturm 
gestanden hat«. 

Zusammenfassend kann die Meinung eines Richters gelten und den Fragenkomplex der Selbst
bezichtigung abschließen, wenn er sagt: »Ich neige zu der Ansicht, daß der Jugendliche in den meisten 
Fällen selbst nicht zu sagen weiß, woher er die letzte unmittelbare Anregung zu seiner Verfehlung 
empfangen hat«. 

Die Fälle, in denen Jugendliche Geld gestohlen haben, um sich eine Cowboy-Ausrüstung zu 
verschaffen, weil sie Abenteuer erleben wollen, werden selbst von den Richtern als nicht in die 
Einflußsphäre des Films gehörend bewertet. Derartige Fälle lassen ein abschließendes Urteil über 
Verführung von Jugendlichen durch Cowboy- oder Abenteuerfilme nicht zu. Solche aus jugendlicher 
Unüberlegtheit begangenen Fehltritte können auch ohne Kinobesuch allein aus jugendlicher Phantasie 
heraus entstehen, wie hier auch des öfteren in den Vorträgen angedeutet wurde. 

Auf eine bedeutsame Erscheinung muß noch hingewiesen werden, die von mehreren Richtern 
beobachtet wird und die jedem Psychologen aus der Zeit des Hineinwachsens des Jugendlichen in die 
Gesellschaft bekannt ist, nämlich: der Wandertrieb oder das Ausreißerturn der Jugendlichen. In den 
Ausführungen von Prof. Bad e r ist über dieses Problem aufschlußreich Auskunft gegeben worden, 
daß es sich- erübrigt, hier noch einmal darauf einzugehen. 

Wir sind im Grunde genommen erstaunt, wie wenig Ausreißer durch den Einfluß des Films· mit 
dem Gericht in Berührung gekommen sind. Es ist selbstverständlich, daß dieser Wandertrieb nicht 
nur mit den Erscheinungen der Pubertätszeit entschuldigt werden kann; denn die Motive für das 
Davonlaufen sind verschiedenster Art: Furcht vor Strafe, Erbitterung über ein tatsächlich oder 
vermeintlich erlittenes Unrecht, Arbeitsscheu, Zerwürfnis mit der Familie, Verlangen nach Unab
hängigkeit und Erlebnishunger. 

Wir hatten in unserem Rundschreiben an die Jugendgerichte besonders darum gebeten, uns mit
zuteilen, inwieweit der Film durch die Darstellung von sexuellen Pikanterien abträglich im Sinne der 
Nachahmung sei und in dieser Beziehung als Anreiz zu Verbrechen in der Jugendkriminalität zu 
gelten habe. Wir sind erstaunt, aus dem vorliegenden Ergebnis zu sehen, wie wenig Beachtung die 
Jugendrichter im allgemeinen diesem Problem in Beziehung Film zu schenken brauchen. Wir wissen 
auch, daß in den letzten Jahren äußere Umstände in Deutschland dazu führten, daß besonders bei 
den Mädchen eine Verwahrlosung auf diesem Gebiet eintreten mußte. Das oben zitierte Beispiel einer 
Jugendlichen zeigt dieses Problem auf, wobei der Richter aber zu der Annahme neigt, daß nicht der 
Film, sondern das Beispiel der in ihrem Elternhaus untergebrachten Freundinnen von Besatzungs-
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angehörigen mit ihrem scheinbar bequemen Lebenswandel sie auf die schiefe Bahn gebracht hätten. 
Die wenigen, aber verschiedenartigen Antworten der Richter beweisen, daß auf diesem Gebiet end
gültige Aussagen noch nicht gemacht werden können. Der Leiter eines Lagers für junge Gefangene 
teilt mit, daß Sexualdelikte in keinem einzigen Falle als unmittelbare Folgen eines Filmerlebnisses 
festgestellt wurden, während ein anderer die Auffassung vertritt, daß bei diesen Delikten Jugendlicher 
sich die filmische Darstellung bisher nicht als Anlaß zur Begehung habe erweisen lassen. »Ich glaube«, 
so fährt er fort, »daß nicht einmal die obszönen Szenen der ,Sünderin' irgendjemanden zur Nach
ahmung gereizt haben. Ich bin sogar der Meinung, daß dieser Film abstoßend wirken mußte«. 
Sittlichkeitsvergehen an Jugendlichen und perverser Umgang mit Tieren, der besonders in den 
Bezirken des Bayerischen Waldes auffällt, sind häufig in solchen Gegenden festzustellen, in denen das 
Kino nicht stark vertreten ist und der Besuch überdies durch weite Entfernungen erschwert sein 
dürfte. Bei den straffälligen Jugendlichen, die Sittlichkeitsvergehen verüben, ist durchweg die 
Veranlagung schuld. Vielfach auch der Umgang mit dem Vieh, der offenbar die Jugendlichen zu den 
Verfehlungen verleitet. In keinem Fall konnte je90ch festgestellt werden, daß der Kinobesuch irgend
wie den Anreiz zu den Vergehen gegeben hatte. Die einfache sexuelle Neugier des Jugendlichen 
in diesem Alter ist als etwas durchaus Normales zu betrachten. Auffällig ist es, daß das Elternhaus 
der Aufklärung viel zu wenig Beachtung schenkt und daß die sexuellen Gespräche der Jugendlichen 
durch die Schulkameraden und auf der Straße eine Richtung erhalten, die gesunde und normale 
Gesichtspunkte vermissen läßt«. 

Die Verwahrlosungserscheinungen auf diesem Gebiet in der heutigen Zeit sind - wenn man den 
Einfluß der Besatzungstruppen unberücksichtigt läßt - auch mehr oder weniger in geordneten 
Zeiten zu beobachten, nachweislich sogar in den Zeiten, in denen man vom Film noch nichts wußte. 

Des weiteren wird das Problem des Kameradeneinflusses und der jugendlichen Banden in einzelnen 
Fällen unserer Untersuchungen von dem Jugendrichter berührt. Es kommt zum Ausdruck, daß die 
Jugendlichen, wenn sie zum Verbrechen neigen, meistens gemeinschaftsbildend sind und einem 
ununterdrückbaren krankhaften Trieb verfallen sind, auf Streifzüge zu gehen. Hier machen sich 
deutlich die Unterschiede zwischen Stadt und Land bemerkbar. Der Jugendliche auf dem Land muß 
das Verbrechen suchen, während in den Städten sich überall die Gelegenheit selbst anbietet und die 
Jugendlichen sich zu Banden zusammenschließen. Sie binden sich schwarze Masken vor und setzen 
Cowboy-Hüte auf, um auf Streifzüge zu gehen. Ihr wildwestmäßiges Verhalten ist bis zu einem 
gewissen Alter Spiel, das spontan einem Einfall entspringt und das sich, wie Mus c h 0 w in seinen 
»Flegeljahren« sagt, wieder abspielt und dann ebenso plötzlich zu Ende ist, wie es begonnen hat. 
Aus dieser Tatsache läßt sich wohl auch schließen, daß die Richter - wie die meisten Pädagogen -
in dem Wildwestfilm für den Jugendlichen keinen besonderen Einfluß auf die Kriminalität erkennen. 
Ein Beweis für den geringen Einfluß der Kriminal- und Wildwestfilme auf die Jugendlichen ist, wie 
ein Richter sagt, »die Tatsache, daß trotz des üblen Dutzends der im Film Erschossenen bei keiner 
Straftat eine Anwendung von Gewalt gegen Personen erfolgte. Ich habe auch in keinem Fall erlebt, 
daß die Knallereien in einem Wildwestfilm oder die Juwelendiebstähle in einem Kriminalfilm einen 
Jugendlichen zur Begehung ähnlicher Taten verleitet haben«. Diese Filme werden nach Meinung der 
Richter deswegen von Jugendlichen so zahlreich besucht, weil die darin gezeigten wüsten Raufereien 
und Schießereien sie in diesem Alter besonders interessieren und ihre Spannungen lösen. 

Aufschlußreich sind die Beobachtungen mehrerer Richter, die sich auf die Einflußsphäre der 
Literatur beziehen, wobei selbstverständlich unter Literatur die sogenannten Groschenhefte zu 
verstehen sind, die millionenfach von Hand zu Hand ausgetauscht werden. Es hat sich, so sagt ein 
Richter, nicht selten feststellen lassen, daß das Lesen von Schundkriminalheften schädlichen Einfluß 
gehabt hat. Nach meinen Erfahrungen halte ich den Einfluß der sogenannten Schundliteratur für 
ausgesprochen verderblich. Vom Film kann man das meines Erachtens nicht sagen. Es ist immer 
wieder festzustellen, meint ein Jugendrichter, »daß das Lesen von Schundliteratur häufig die Ursache 
strafbarer Handlungen darstellt. Der Einfluß diese Schundlektüre ist bedeutend nachhaltiger als der 
des Films, in dem die Bilder in kurzer Zeitfolge vorüberziehen, während im Buch die Phantasie ihren 
freien Lauf hat; auch kann das Buch immer wieder zum Lesen hervorgeholt werden«. 

Wir hatten eingangs auf die Untersuchung von Alois Funk »Film und Jugend« aufmerksam 
gemacht, die eine der aufschlußreichsten Arbeiten über das uns beschäftigende Problem ist und im 
Jahre 1933 auf Grund von Fragebogen über die Wirkung des Films im Leben der 14- bis 18jährigen 
männlichen und weiblichen werktätigen Jugendlichen durchgeführt wurde. Leider fehlen die 
charakterlichen Analysen der Jugendlichen, und nur ihre eigene Aussage bildet die Grundlage der 
Untersuchung. In der Arbeit werden aber eine Fülle von Problemen, die durch die Frage der 
Verbrechensverursachung und Verwahrlosung der Jugendlichen aufgeworfen werden, behandelt. 
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In einem Sonderkapitel »Film und Jugendkriminalität« weist Funk zunächst nach, daß die Meinungen 
über die Bedeutung des Films als Verbrechensfaktor in Fachkreisen stark auseinandergehen. Er zitiert 
die Antworten zweier Jugendrichter, die er um überlassung geeigneten Materials zum Zwecke seiner 
Untersuchung gebeten hatte. Die erste Auskunft lautet: »Es hat mich selbst überrascht, aus meinen 
Notizen etwa 60 bis 65 Kinofälle feststellen zu können, meistens sind eingehende ärztliche Gutachten 
über den betreffenden Jugendlichen vorhanden«. Die zweite Auskunft besagt: »Zu dem Thema Kino 
und Jugendkriminalität kann ich leider kein positives Material beisteuern. In meiner 15jährigen 
Tätigkeit als Jugendrichter ist mir kein Fall vorgekommen, in welchem der Inhalt eines Films die 
entscheidende Ursache einer Jugendstraftat bildete. Da das Jugendgericht in enger Verbindung mit 
dem Jugendpsychiater steht, ist es nicht wahrscheinlich, daß wichtige Zusammenhänge übersehen 
wurden«. Funk weist noch darauf hin, daß beide Antworten aus Großstädten stammen. Er glaubt 
auch, im Hinblick auf diese Verschiedenartigkeit der Auffassungen, daß zunächst einmal Möglichkeit 
und Wahrscheinlichkeit des kausalen Zusammenhangs zwischen Film und Jugendkriminalität zu 
erörtern sind und dann erst da.s vorliegende Material auf das Vorhandensein solcher Beziehungen zu 
prüfen ist. Funk weiß auch, daß sich eine strafbare Tat eines Menschen nie auf eine einzige Ursache 
zurückführen läßt und schränkt dementsprechend seine Frage so ein, ob das Kino zu den Teilfaktoren 
zu rechnen ist, denen eine verbrechenverursachende Wirkung zukommt und ob im konkreten Einzel
fall der Einfluß des Kinos so stark war, daß es von allen in Betracht kommenden Faktoren den 
stäxksten Verbrechens anreiz ausgeübt hat. Er glaubt, daß - theoretisch gesehen - eine kausale 
Beziehung zwischen Film und Jugendkriminalität als durchaus gegeben erscheinen könnte und 
versucht an Hand der Unterlagen, die die Antworten von jugendlichen Strafgefangenen aus zwei 
Jugendgefängnissen enthalten, das tatsächliche Vorhandensein dieser Kausalbeziehungen zu unter
suchen. Wie groß aber seine Bedenken selbst sind, beweisen die vorausgeschickten Grundsätze für die 
Beurteilung des Materials, die ihm - wie er sagt - von wesentlicher Bedeutung sind und die wir 
selbst aus eben demselben Grunde hier wörtlich zitieren wollen: 

1. Das eigene Geständnis eines kriminellen Jugendlichen, daß das Kino an seiner Tat schuld sei, 
ist noch kein Beweis für die Tatsächlichkeit der Verursachung der Tat durch das Kino; denn 
erfahrungsgemäß suchen manchmal Delinquenten sich durch eine solche .Äußerung zu ent
schuldigen oder ihre Verantwortlichkeit als geringer erscheinen zu lassen. Aber selbst, wenn 
dieses Geständnis der subjektiven Meinung des Betreffenden entspricht, können trotzdem noch 
andere, dem Jugendlichen nicht bewußte Faktoren zur Tat mitgewirkt oder sogar den Aus
schlag gegeben haben. In diesen Fällen wird nur durch die Berücksichtigung der Gesamtpersön
lichkeit und aller ihrer Beziehungen ein einigermaßen objektives Bild zu gewinnen sein. 

2. Die übereinstimmung zwischen der Straftat und einem erwiesenermaßen gesehenen Film oder 
einer Einzelszene beweist ebenfalls noch nicht, daß das Kino die Verbrechen verursacht hat; 
denn es ist möglich, daß der Täter, als er den Film sah, schon längst zu einer strafbaren Handlung 
entschlossen war und daß der Film ihm nur die Methode der Ausführung an die Hand gegeben 
hat. Es ist auch erwiesen, daß Berufsverbrecher sowohl Gerichtsverhandlungen wie Kriminal
filme besuchen, um dort evtl. neue Kniffe für ihr Handwerk zu erlernen. 

3. Endlich können Zeitungsnachrichten über Verbrechensverursachungen durch das Kino nicht 
als zuverlässige Quellen angesehen werden, da sie gewöhnlich ihr Urteil auf das Vorhandensein 
eines der oben erwähnten Momente gründen, ohne nach objektiven Ursachen zu forschen. 

Funk, der als ein erfahrener Pädagoge bekannt ist, gibt auch zu, daß zur Klärung der Frage, ob das 
Kino Verbrechensursache sei, erst noch ganz spezielle Untersuchungen notwendig sind. Bei den 
60 Einzelfällen von Strafgefangenen, die er auf Grund der Aktenunterlagen bearbeitet hat, dürfen 
nach seiner Meinung sechs Fälle mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden, bei denen der 
Film die Disposition zur Tat geschaffen, diese begünstigt oder zur Auslösung gebracht hat, so daß 
ohne das Kino der betreffende Jugendliche nid::t.t zu seiner Straftat gekommen wäre. Er stellt dann 
aber bei der genauen überprüfung fest, daß ganz' andere Faktoren (Milieu, Familie, Erbanlage) die 
wahren Einflußelemente darstellen und, was ihm als Begründung sehr bedenklich erscheint, daß es 
sich hier um Selbstaussagen der Jugendlichen handelt, die in Selbstbezichtigung den Film als die 
Verbrechensursache . angeben. Funk glaubt auch, daß hier im wesentlichen Pubertätserscheinungen 
zugrunde liegen und - wie in einem Fall bewiesen - sagt die Prognose des Gerichtsarztes, daß der 
Jugendliche voraussichtlich nach Abschluß der Pubettätsjahre zur Ruhe kommen werde und ein 
durchaus brauchbarer Mensch werden könne. Diese Prognose hat sich, wie Fun:k ausdrücklich betont, 
in Wirklichkeit auch bestätigt. 
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Es wird niemand behaupten wollen, daß der Film, wie alle Umwelteinflüsse, überhaupt nicht als 
Verbrechensursache in Frage komme. Hellwig, der sich sein Leben lang mit diesem Problem beschäftigt 
hat und in seinen zahlreichen Veröffentlichungen - auch als Richter - ein sehr ernsthafter Kritiker 
des Films geblieben ist, kommt zum Schluß doch zu der Erkenntnis, daß der Film als Verbrechens
ursache »nur eine verhältnismäßig bescheidene Rolle, gewissermaßen als Hilfsursache« spielen könne. 
Auch Funk sind insbesondere bei seinen Untersuchungen über die gefährdete weibliche Jugend 
Bedenken gekommen, wenn er ausdrücklich mehr auf die erbliche Belastung und die Milieuverwahr
losung hinweist. Trotzdem bleibt es das große Verdienst von Funk, durch die Darstellung dieses 
Problems gezeigt zu haben, wie ernsthafte Untersuchungen durchgeführt werden müssen. 

Untersuchungen über die Einwirkung des Films auf die Jugendkriminalität dürfen sich nicht in 
Befragungen und Selbstaussagen von Jugendlichen erschöpfen. Wir sind im Gesamtgebiet des Films, 
insbesondere aber was die Untersuchungen über das Wesen und die Wirkungen des Films angeht, 
erst dabei, Grundlagenmaterial für derartige Forschungen zusammenzustellen. Wir sind dabei, eine 
Methodik zu erforschen, die das Gesamtproblem planmäßig erfassen soll. Zu welchen Fehlschlüssen 
wir mit den bisherigen Methoden kommen müssen, soll ein Fall aufzeigen, zu dem sich drei 
verschiedene Richter verschiedenartig äußern. 

Es handelt sich um einen Mord; der Täter, der ein Liebesverhältnis mit einer 15Jährigen hat, 
erwürgt seine Geliebte in einem Anfall maßloser Eifersucht. 

Der gerichts ärztliche Sachverständige schildert den Täter als gewalttätigen Psychopathen, von der 
Mutter her mit schlechter Erbmasse belastet, charakterlich zwiespältig. Das Gericht stellt in der 
Urteilsbegründung fest: Von Elternhaus und Schule hat er nicht das nötige Rüstwerk mitbekommen, 
um in den sittlichen Forderungen der Religion den nötigen Halt zu finden. Ungünstige Beeinflussung 
durch schlechte Filme und Literatur. Der Angeklagte glaubte, triftige Gründe zur Eifersucht zu 
haben, und diese Eifersucht war es letztlich, die ihn die grauenvolle Straftat vollbringen ließ. 

Die Auffassung des Gerichts ist vollauf anzuerkennen. Die Eifersucht allein hat diese Tat ausgelöst. 
Der Täter, der vom Arzt als gewalttätiger Psychopath geschildert wird, ist durch erbliche Belastung 
und Milieuverwahrlosung so geschädigt, daß irgend ein Anlaß, in diesem Fall die Eifersucht, ein 
gewalttätiges Verhalten erwarten ließ. Es muß zugestanden werden, daß in diesem Falle der Film 
als einer der Mitfaktoren für die Verwahrlosung zu bezeichnen ist, wenn der Jugendliche - wie er 
selbst aussagt - bis zu achtmal in der Woche hauptsächlich das für amerikanische Besatzungstruppen 
zur Verfügung stehende Filmtheater besuchte. Er muß also täglich einmal und an einem Tage in der 
Woche zweimal das Kino besucht haben. Diese Behauptung allerdings müßte erst untersucht werden, 
denn es ist nicht glaubhaft, daß bei dem Halbwochenprogramm dieses Kinos und eines zweiten im 
Ort jeder Film von dem Jugendlichen also mindestens zweimal angesehen wurde. Obgleich der Täter 
8 Tage vor dem Mord das 18. Lebensjahr vollendet hatte und deswegen nicht mehr von einem 
Jugendgericht abgeurteilt wurde, haben wir trotzdem den Fall eingehend behandelt, einmal, weil 
zwei Jugendrichter aus anderen Orten darauf aufmerksam machten, zum anderen aber, weil in der 
gesamten Presse dieser Fall als Musterbeispiel der Verrohung durch den Film gekennzeichnet wurde. 
Der Richter A. berichtet über den ihm bekannt gewordenen Fall des jugendlichen Mörders in unserer 
Umfrage wie folgt: » ... der eine Filmszene kopiert und seine Freundin ins Wasser geworfen hat, um 
sie zu töten« (sie war schon tot) und er fährt fort: »Von diesem Mörder ist bekannt, daß er etwa 
dreimal wöchentlich das Kino aufsuchte und Filme bevorzugte, in denen viel gestochen, geschlagen 
und geschossen wurde«. Zu dieser Mitteilung des Jugendgerichtes ist zu sagen, daß der Richter seine 
Kenntnis nur aus einem Bildbericht »Jugendliche in Gefahr« aus einer Süddeutschen Illustrierten 
haben kann. In diesem Artikel ist der einzige Hinweis auf den Film »Für eine Liebesnacht« der 
Umstand, daß ein junger Franzose eine Leiche zum Fluß schleppt, um sie zu versenken. Diese Szene 
wär im Bilde dargestellt. Aber dieser Hinweis ist weder im Prozeß selbst, noch sonst irgendwo in 
der öffentlichkeit benutzt worden. 

Der Richter B. berichtet über den Täter lediglidl, daß er nach seinen Angaben wöchentlich 5- bis 
6mal das Kino besucht habe und nach dem Abschluß von Kinoveranstaltungen, in welchen Tätlich
keiten vorkamen, immer den Wunsch gehabt habe, er möge in eine Rauferei verwickelt werden, 
damit er ordentlich zuschlagen könne. Bei dem Vergleich der Aktenunterlagen mit diesen beiden 
richterlichen Aussagen muß festgestellt werden, daß alle drei Auffassungen über den Kinobesuch des 
Mörders verschiedenartig sind, daß in der Mitteilung des Richters B. lediglich die Berufung des 
Mörders auf seinen Kinobesuch in Erinnerung bleibt und daß im Falle des Richters A. die Kenntnis 
der Mordtat nur auf einem Bildbericht einer Illustrierten fußen kann. 
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Die sehr ausführlichen Presseberichte über diesen Mord stellen als Hauptursache der Tat den 
regelmäßigen Filmbesuch und die dadurch bewirkte Beeinflussung des Jugendlichen in den Vorder
grund. Es zeigt sich aber hier, wie auch in dem berüchtigten Frankfurter Bankräuberprozeß, daß die 
voreilige oder nicht durch amtliche Unterlagen fundierte Aussage Berufener oder Presseberichterstatter 
einer Mordtat eine Ursache unterschieben kann, die lediglich nur als eine der vielen Mitfaktoren 
bewertet werden darf. 

Wir haben versucht, die Fälle aus unserer Umfrage bei den deutschen Jugendgerichten heraus
zustellen, in denen in der Zusammenfassung des Gerichtes ein Einfluß des Films auf die Straftat 
gegeben erschien. Es blieben bei der vorliegenden Gesamtuntersuchung, die in diesen Tagen vom 
Deutschen Institut für Filmkunde veröffentlicht wird, in den Antwortschreiben von 200 Jugend
gerichten und Jugendstrafanstalten in dem Zeitraum von 1945 bis 1952, in dem nach den amtlichen 
Unterlagen über 140000 Jugendliche rechtskräftig abgeurteilt worden sind, 5 Fälle, in denen der Film 
als wesentlicher Faktor zur Auslösung der Tat mitbestimmend war; in 15 Fällen ist eine Wahrschein
lichkeit der Beeinflussung durch den Film oder die Möglichkeit des letzten Anstoßes zur Auslösung 
der Tat gegeben, in 8 Fällen hält der Richter den Einfluß des Films ohne Begründung für gegeben. 
Die Fälle der Selbstbezichtigung durch Jugendliche mußten vorläufig wegen der Unmöglichkeit der 
überprüfung dieser· Fälle unberücksichtigt bleiben. 

Wir haben das uns zur Verfügung stehende Material, d. h. Zuschriften der Jugendrichter, Presse
meldungen und uns sonst zugegangene Unterlagen mit dem bei uns vorhandenen amtlichen Material 
zu vergleichen versucht und in Einzeluntersuchungen, die sich speziell mit der .Frage der verbrechen
fördernden Wirkung des Films beschäftigen, festgestellt, daß es heute noch wegen der fehlenden 
methodischen Untersuchungen sehr schwierig ist, in jedem Fall zu objektiven Ergebnissen zu kommen. 
Da, wo der Komplex Film als etwas Selbständiges aus der Ganzheit der Umwelteinflüsse heraus
genommen wird und nicht mehr das Ganze als Gesamtgefüge der Umwelt untersucht wird, tritt durch 
das Hervorheben des Films die Gesamtbeurteilung in den Hintergrund. Wir können selbst bei 
richterlichen Aussagen beweisen, daß das Herausholen einer Einzelheit, wie z. B. des Films, im 
Gesamten gesehen gleichbedeutend mit Irrtum ist. Eine zukünftige ernsthafte Untersuchung über 
die Zusammenhänge von Film und Jugendkriminalität müßte auf Einzeluntersuchungen beruhen; 
Umfragen werden - je nach der subjektiven Einstellung des einzelnen zum Film - im Ergebnis 
eine Angelegenheit des eigenen Ermessens bleiben. 

Wenn man aber die Gesamtzahl der jugendlichen Verurteilten der Nachkriegszeit mit dem Ergebnis 
unserer Umfrage vergleicht, so ist doch mit einiger Verwunderung festzustellen, daß nach Ansicht 
der Jugendgerichte in der Bundesrepublik konkrete Einzelfälle, die den Film als Verbrechensursache 
aufzeigen, so verschwindend geririg sind, daß sie sich nicht einmal in Prozenten ausdrücken lassen 
können. Inwieweit der Film als Mitfaktor Ursache der Jugendkriminalität sein kann, muß noch, 
bevor eine endgültige Aussage gemacht werden kann, Aufgabe von Untersuchungen berufener 
Spezialisten bleiben. 

Das Deutsche Institut für Filmkunde hat es sich lediglich zur Aufgabe gemacht, alles erreichbare 
Material zunächst einmal zu sammeln, um es den ernsthaft Interessierten für ihre Arbeitszwecke zur 
Verfügung zu stellen. 
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Schutz der Jugend vor gefährdenden Schriften 

Erster Staatsanwalt a. D. R. Sc hili i n g, Bonn 

I. 

Das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften 

Es handelt sich um ·ein sozialpädagogisches Gesetz. Unser demokratisches Staats
wesen betrachtet es als seine Pflicht, die Erziehung unserer Jugendlichen und Heranwachsenden zu 
sittlich verantwortungsfähigen und verantwortungswilligen Persönlichkeiten und zu tauglichen 
Staatsbürgern zu gewährleisten. Das, was dazu tauglkh ist, soll gefördert werden, hindernden oder 
hemmenden Einflüssen soll entgegengetreten werden. Bei diesen Bemühungen der staatlichen 
Gemeinwesen handelt es sich um die Zukunft dieser Gemeinwesen, also um ihre Existenzsicherung. 
Wie sich die Jugend heute heranbildet, so wird der Staat von morgen aussehen. Weil es sich hier 
um die Grundlagen unserer völkischen und staatlichen Existenz handelt, stellen die Artikel 6 und 7 
des GG die Ehe, die Familie und die Erziehung unter den Schutz und die Wachsamkeit des Staates. 
Aus demselben Grunde ist das staatliche Erziehungsziel in den Verfassungen fast aller Länder der 
Bundesrepublik verankert, z. B. in Bayern im Artikel 131, in Bremen im Artikel 26, in Hessen im 
Artikel 55, in Nordrhein-Westfalen im Artikel 7 und in Rheinland-Pfalz im Artikel 25. 

Der Artikel 55 der Hessischen Verfassung lautet: 
Die Erziehung der Jugend zu Gemeinsinn und zu leiblicher, geistiger und seelischer 
Tüchtigkeit ist Recht und Pflicht der Eltern. 

Nach Artikel 56 Abs.4 ist Ziel der Erziehung, den jungen Menschen zur sittlichen Persönlichkeit 
zu bilden, seine berufliche Fähigkeit und die politische Verantwortung vorzubereiten zum selb
ständigen und verantwortlichen Dienst am Volk und der Menschheit durch Ehrfurcht und Nächsten
liebe, Achtung und Duldsamkeit, Rechtlichkeit und Wahrhaftigkeit. 

Der Artikel 7 der Verfassung von Nordrhein-Westfalen lautet: 
Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen 
Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Die Jugend soll erzogen werden 
im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur 
Achtung der überzeugung des anderen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur Völkergemein
schaft und Friedensgesinnung. 

Die dort aufgestellten Grundsätze umreißen zugleich das Menschenbild, von dem die Verfassungen 
unserer Länder ausgehen, und dieses Menschenbild gibt uns die Maßstäbe, nach denen wir beurteilen 
können, was der sittlichen Erziehung zuträglich ist und was ihr schaden kann. Es handelt sich also 
um eine präventive Sozialpädagogik. 

Die E rh e blichk ei t der geistigen U·m welt für die Heran bild ung der Jugen d
li c he n. Wir wissen heute, daß sich die Heranbildung eines jungen Menschen zur Vollpersönlichkeit 
nicht zufällig vollzieht. sondern daß dabei Gesetzmäßigkeiten wirksam sind. Wenn auch diese 
Gesetze im einzelnen heute noch nur in groben Umrissen erkennbar sind, und wenn auch die 
diesbezüglichen wissenschaftlichen Erkenntnisse unserer noch jungen Psychologie mitunter bestritten 
werden, so steht doch das eine fest. daß zwei Faktoren dabei sehr wesentlich sind: Anlage und 
Umwelt. 

Die Umwelt, mit der wir es hier allein zu tun haben, ist nicht das »Insgesamt« der tatsächlich 
vorhandenen Außenwelttatsachen. Vielmehr trifft jeder aus diesem »Insgesamt« unbewußt eine 
individuelle Auswahl. Es hängt von den Anlagen, dem Charakter und den Neigungen jedes 
Einzelnen ab. welche Umwelttatsachen auf ihn einwirken. Wesentlich dafür ist aber auch das 
Beispiel der Erwachsenen und der suggestive Einfluß, der von außen an den Jugendlichen herantritt. 
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Ein Teil der wirkenden Umwelt, und zwar ein sehr wesentlicher, ist die sogenannte geIStlge 
Umwelt, in der sich die Entwicklung vollzieht. Die Wertvorstellungen, das allgemeine Wert- und 
Ordnungsbild, das Wollen und Streben, die Lebenseinstellung usw. werden durch Erziehung gestaltet 
und hängen wesentlich von der geistigen Atmosphäre ab, in der sich jemand bewegt. Ohne die 
Möglichkeit einer geistigen Beeinflussung, Lenkung und Formung bliebe die Erziehung nur eine 
formale Dressur. Wir wissen, daß sie mehr ist, daß sie auch entwickelt, und sie kann das, weil 
der geistige Einfluß gestaltend wirkt. Der geistige Einfluß, der auf einen Jugendlichen einwirkt., 
ist daher für diesen von zentraler Bedeutung. 

Zu der geistigen Umwelt gehört neben dem Film und, dem Rundfunk auch das Schrifttum in 
jeglicher Gestalt. Es wird einleuchten, daß es einen wesentlichen Unterschied macht, ob jemand, 
besonders in den Entwicklungsjahren, in denen sich das Welt- und Wertbild aufbaut, eine saubere 
Lektüre erhält oder ob er Schund und Schmutz liest. 

Diese psychologischen Umstände sind es, auf Grund deren dem jugendgefährdenden Schrifttum 
eine so erhebliche Bedeutung zukommt, die jede Bagatellisierung verbietet. 

Der G run d g e dan k e des Ge set z e s. Das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender 
Schriften bezweckt, jugendgefährdende Schriften von Jugendlichen fernzuhalten. Um dieses Ziel 
zu erreichen, sollen derartige Schriften nicht nur an Jugendliche nicht ausgehändigt werden dürfen, 
sondern sie sollen den Jugendllchen, soweit das möglich ist, überhaupt nicht sichtbar werden. Das 
Gesetz bezweckt damit, einen der wesentlichsten negativen Einflüsse von Jugendlichen fernzuhalten, 
um deren freie Entwicklung nicht zu gefährden. Es verkennt dabei nicht die Tatsache, daß außer 
dem jugendgefährdenden Schrifttum auch noch eine Reihe anderer negativer Faktoren auf Jugend
liche einwirken können. Zum Teil sind bei diesen anderen Gebieten andere gesetzgeberische oder 
jugendpflegerische Bemühungen zum Schutze der Jugend wirksam. 

Jugendgefährdende Schriften. Das Gesetz bietet keinen Katalog von Merkmalen der
jenigen Schriften, die als jugendgefährdend in Betracht kommen. Eine kasuistische Definition des 
Begriffes »jugendgefährdend« ist bei der Natur der Sache nicht möglich. Das Gesetz gibt vielmehr 
nur eine Generaldefinition: »Schriften, die geeignet sind, Jugendliche sittlich zu gefähr
den «. Als Beispiel werden angeführt : Unsittliche sowie V erbrechen, Krieg und Rassenhaß ver
herrlichende Schriften. 

Diese Generaldefinition umfaßt eine ganze Reihe sehr verschiedenartiger Schriften. Es ist selbst
verständlich, daß unzüch tige und schamlose Schriften (§§ 184, 184a StGB) zu den jugend
gefährdenden Schriften zählen. Hier ist die Jugendgefährdung offenbar, und weil das so ist, bestimmt 
§ 18 des Gesetzes, daß solche Schriften, falls sie durch eine Gerichtsentscheidung als unzüchtig 
festgestellt sind, ohne ein Prüfverfahren in die Liste der jugendgefährdenden Schriften aufzunehmen 
sind. Diese Aufnahme (Indizierung = auf den Index setzen) bedeutet nicht eine auf Bundesebene 
wirksam werdende Bestätigung des unzüchtigen Charakters dieser Schrift, sondern lediglich die 
Bekanntmachung, daß sie jugendgefährdend ist. 

Unter die Generaldefinition fallen ferner die früheren Begriffe» Sch und und Schm u tz «. 

Das Gesetz von 1926 hatte überhaupt nur Schund und Schmutz zum Gegenstand. Bei dem jetzigen 
Gesetz ist das anders. Diese beiden Kategorien sind jetzt nur eine von mehreren Möglichkeiten. 
Heute handelt es sich nicht um das literarische Werturteil, ob eine Schrift »Schund oder Schmutz« 
ist, sondern um das pädagogische Urteil, ob eine Schrift in erhöhtem Maße für Jugendliche 
ungeeignet, d. h. jugendgefährdend ist. 

Deshalb fallen unter das jetzige Gesetz auch Schriften, die, ohne Schund und Schmutz zu sein, 
aus anderen Gründen Jugendliche sittlich gefährden können, z. B. weil sie noch nicht in der Lage 
sind, sie zu verarbeiten. Man könnte diese Gruppe zusammenfassen unter den Generalbegriff 
»erziehungswidrige Schriften«. Hierunter fallen z. B. solche, die zu unseren sozialethischen Gesetzen 
in Widerspruch stehen, das Gefühlsleben abstumpfen, die Phantasie verseuchen, wie überhaupt 
alles, was der Jugend aus sittlichen Gründen noch entzogen bleiben sollte. 

Da diese letzte Gruppe es ermöglichen würde, die Anwendung des Gesetzes fast ins Unübersehbare 
auszudehnen, ist im Gesetz jedoch noch ein weiteres Erfordernis aufgestellt: es muß eine Gefähr
dung der Jugend tatsächlich zu besorgen sein, d.h. es muß eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür 
vorliegen, daß derartige Schriften tatsächlich auch in einem nennenswerten Umfange' in die Hände 
Jugendlicher kommen. Bei geringer Wahrscheinlichkeit und für Grenzfälle stellt das Gesetz die 
Möglichkeit zur Verfügung (§ 2 Abs. 1), von einer Aufnahme in die Liste abzusehen, weil es sich 
um einen Fall geringer Bedeutung handelt. 
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Weitere Ausnahmen bestimmt § 1 Abs.2. Nicht in die Liste aufgenommen-werden dürfen 
Schriften 

a) wegen ihres politischen oder weltanschaulichen Inhalts, 
b) wenn sie der Kunst oder der Wissenschaft dienen, 
c) wenn ihr Erscheinen im ö ff e n tl ich e n In t e res s e liegt. 

Nach § 1 Abs.3 fallen auch Abbildungen unter das Gesetz. 

Das Li s t e n s y s t e m. Die vorgenannten jugendgefährdenden Schriften müssen in eine Liste 
aufgenommen werden. Erst nach Aufnahme in die Liste und auch erst dann, wenn diese Aufnahme 
im Bundesanzeiger bekanntgemacht worden ist, treten hinsichtlich dieser Schriften die Schutz
maßnahmen des Gesetzes in Kraft. üb eine Schrift in die Liste aufgenommen werden soll oder 
nicht, darüber entscheidet eine Spruchbehörde, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. 

An t rag s s y s t emu n d Ver f a h ren. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, 
hinsichtlich deren Zusammensetzung auf § 9 des Gesetzes verwiesen wird, entscheidet ni c h t von 
Amt s weg e n. Sie überwacht auch nicht das in Frage kommende Schrifttum, sondern sie ent
scheidet über die bei ihr gestellten Anträge. Zur Aufnahme einer Schrift in die Liste der jugend
gefährdenden Schriften bedarf es einer 2/3 Mehrheit. Von den 12 entscheidenden Mitgliedern müssen 
mindestens 8 dafür sein, der Widerspruch von 5 Mitgliedern bringt einen Antrag zu Fall. An t rag s
be r e c h t i g t sind der Bundesminister des Innern und die obersten Jugendbehörden der Länder, 
d. h. diejenigen Ministerien, die für Jugendschutzfragen zuständig sind. 

Eine Aus nah mev 0 n die sem An t rag s er f 0 r der n i s ist der § 6 des Gesetzes. Nach dessen 
Absatz 1 sind solche Schriften, die Jugendliche 0 ff e n s ich tl ich sc h wer gefährden, ohne 
Prüfverfahren, auch ohne Aufnahme in die Liste und Bekanntmachung, den Beschränkungen des 
Gesetzes unterworfen. Es muß sich um einen Fall schwerer Gefährdung handeln und diese Gefähr
dung muß offensichtlich, d. h. ohne besondere Mühe erkennbar sein. Absatz 2 bestimmt das gleiche 
für Schriften, die durch Bild für Nacktkultur werben. Bei diesen Schriften wird also 
die Bundesprüfstelle nicht tätig, ihre Bekämpfung ist aus s chi i e ß I ich pol i z eil ich e und 
ger i ch tlich e Angelegenheit. 

Unter besonderen Umständen kann die Bundesprüfstelle, wenn ein Antrag bei ihr gestellt ist, 
in einem vorläufigen S ch nell v e rf ah r en entscheiden (§ 15). Wenn es offensichtlich ist, daß 
eine Schrift jugendgefährdenden Charakter hat und wenn die Gefahr besteht, daß die Schrift 
kurzfristig in großem Umfange vertrieben wird, dann kann der Vorsitzende mit zwei im voraus 
bestimmten Beisitzern eine einstweilige Anordnung erlassen, falls dieses Dreiergremium einstimmig 
eine solche Anordnung für geboten hält. In einem solchen Fall muß innerhalb eines Monats über 
die vorläufige Anordnung entschieden werden, andernfalls tritt sie von selbst außer Kraft. 

Wir k u n gen der In d i z i e run g. Sobald im Bundesanzeiger bekanntgemacht ist, daß eine 
Schrift in die Liste der jugendgefährdenden Schriften aufgenommen worden ist, darf diese Schrift 
J u gen d I ich e nun te r 1 8 Ja h ren nicht mehr zugänglich gemacht werden (§ 3). Sie ist ferner 
vom am b u I a n t e n Ha n dei ausgeschlossen und darf auch nicht von Verkaufsstellen, die der Kunde 
nicht zu betreten pflegt (damit sind in erster Linie die Kioske gemeint), vertrieben werden (§ 4 
Abs. 1). Ver leg e run d G r 0 s s ist e n dürfen derartige Schriften nicht an Händler weitergeben, 
die einen Kiosk oder ein ambulantes Gewerbe betreiben (§ 4 Abs. 2). Ferner sind sä m t I ich e 
Arten der Werbung mittels Druck oder Schrift, z. B. Inserate, Postwurfsendungen, 
Prospekte, nicht mehr zulässig, und die Schrift darf nicht mehr aus geh ä n g tod e rau s gel e g t , 
d. h. sichtbar gemacht werden (§ 5 Abs.2). Es soll verhindert werden, daß Jugendliche von der
artigen Schriften überhaupt irgendwie Kenntnis erhalten. 

Alle diese vorgenannten Folgen, die im allgemeinen nur eintreten, nachdem die Aufnahme einer 
Schrift in die Liste im Bundesanzeiger bekanntgemacht ist, treten, wie schon oben erwähnt, bei 
Schriften, welche Jugendliche offensichtlich sc h wer gefährden, kraft Gesetzes au tom a t i sc hein. 

Es ist ferner verboten, zum Zwecke der geschäftlichen Werbung darauf hinzuweisen, 
daß ein Pr ü f ver f a h ren anhängig ist oder anhängig gewesen ist (§ 5 Abs. 1). Darunter fallen 
auch Mitteilungen von Verlegern, Grossisten und Händlern an ihre Abnehmer, daß eine Schrift 
von der Bundesprüfstelle als nicht jugendgefährdend beurteilt worden ist, ebenso »besondere 
Abteilungen« für jugendgefährdende Schriften, die neuerdings von einigen Geschäften und Leih
büchereien »für Erwachsene« eingerichtet werden, weil dadurch ganz allgemein auf stattgefundene 
Prüfverfahren hingewiesen wird. 
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11. 

Mitwirkung der Polizei bei der Durchführung des Gesetzes über die 
Verbreitung jugendgefährdender Schriften 

Druckschriften, deren Aufnahme in die Liste im Bundesanzeiger (BAnz) 
be k a n n t g e mac h t ist. Insoweit bestehen keine Meinungsverschiedenheiten darüber, daß die 
Polizei berufen ist, die Befolgung der Vertriebs beschränkungen, die sich aus der Indizierung 
gesetzlich ergeben, zu überwachen und durchzusetzen. 

Zuwiderhandlungen »gegen die §§ 3 (Verkauf, Anbieten usw. an Jugendliche), 4 (ambulanter 
Vertrieb, Vertrieb durch Kioske, Grossistenvertrieb an ambulante Händler und Kioskinhaber) und 
5 (Mißbrauch der Prüfverfahren für Werbezwecke, Auslegen oder Aushängen der Schriften außer
halb und innerhalb von Verkaufsräumen, schriftliche Werbung, Postwurfsendungen)« sind s t r a f
bar e Ha n d 1 u n gen, zu deren Verhinderung und Verfolgung die Polizeibehörden zuständig sind. 

Es entsteht die technische Frage, auf welche Weise es ermöglicht werden kann, jeder Polizei
dienststelle eine ständige, schnell ergänzbare und 1 e ich t zu ha n d hab end e übe r s ich t über 
die in der Liste befindlichen Druckwerke an die Hand zu geben. Die Veröffentlichung im Bundes
anzeiger genügt dazu jedenfalls nicht. Aber auch die Veröffentlichung im Bundeskriminalblatt oder 
in Landeskriminalblättern wird dazu nicht ausreichen. Besser ist ein Vorschlag des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern, nach welchem die in Frage kommenden Polizeidienststellen eine 
alphabetische Kar t eider fraglichen Druckwerke führen sollen. In diesem Zusammenhang wird 
darauf hingewiesen, daß der Volkswartbund (Köln-Klettenberg, Lohrbergstr.49) in schneller 
Folge (etwa monatlich) in Zusammenarbeit mit der Bundesprüfstelle tabellarische Zusammen
stellungen der Li s t ein Los e b 1 a t t f 0 r m (DIN A 5) herausgibt, zu der in gewissen Abständen 
eine alphabetische übersicht nachgeliefert wird; diese Loseblattausgabe der Liste wird als taugliches 
Mittel für den Dienstgebrauch auch der Polizeibeamten angesehen und soll m. W. in Nordrhein
Westfalen für diese Zwecke verwendet werden. Eine andere Frage ist es, ob es notwendig ist, alle 
Polizeidienststellen in der angedeuteten Weise zu informieren und mit den Aufgaben dieses Gesetzes 
zu betrauen. Es wird auf die durch den Erlaß des Innenministers von Nordrhein-Westfalen vom 
29.9.54 - IV A 2 - 40.00 - 1522/54 - getroffene Regelung verwiesen, durch den bestimmte 
Fa c h s tell e n beauftragt sind, die durch die Mitwirkung der Polizei bei der Durchführung des 
Gesetzes entstehenden Vorgänge zu bearbeiten und mit dem Jugendamt, den jugendpflegerischen 
Organisationen und der Staatsanwaltschaft Fühlung zu halten. 

Werden in Kiosken, Schaufenstern, Leihbüchereien usw. Schriften gesehen, die auf 
der Liste stehen, dann ist eine Straftat evident und sofortiges polizeiliches Einschreiten geboten. 

Einzelne Schwierigkeiten haben sich hinsichtlich der I den ti f i z i e run g bestimmter Druck
werke ergeben, z. B. bei der auf Kirmessen, Jahrmärkten usw. immer noch angebotenen Klein
kamera (Nr. 20 der Liste). Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß die Merkmale 
maßgebend sind, die in der Liste genau angegeben sind, hier also: »Bildkamera (verkleinerte Nach
bildung einer Kleinbildkamera mit Aktbildern hinter der Sucherlinse)«. Indiziert sind damit alle 
derartigen Gegenstände, ganz gleichgültig, von welcher Firma sie hergestellt sind und unter welcher 
Bezeichnung sie vertrieben werden (Dia-Box, Taschenkino, Kino in der Westentasche o. ä.). 

Die Polizeibehörden sollten auch auf § 2 Abs. 2 Ges. jgdgf. Schr. achten (Neuauflagen indizierter 
Druckschriften). Unter den Begriff der »Neuauflage« fallen m.E. auch Nachdrucke und N ach
bildungen, auch seitens anderer Firmen, auch bei unwesentlichen Veränderungen (»ganz oder 
im wesentlichen«). 

Besondere Beachtung verdienen Um g e hu n g s ver s u c he, z. B. die schon erwähnten, neuerdings 
in einzelnen Verkaufsstellen und privaten Leihbüchereien eingerichteten »Sonderabteilungen für 
Erwachsene«. Bei derartigen Feststellungen wäre eine umgehende Verständigung der zuständigen 
Staatsanwaltschaft oder Zentralstelle geboten. 

§ 6 Ab s. 1 (S c h r i ft e n, die J u gen d 1 ich e 0 ff e n s ich t1 ich sc h wer ge f ä h r den). Hier 
liegen die eigentlichen Schwierigkeiten der Durchführung des Gesetzes seitens der Polizeibehörden. 
Die Schwierigkeiten liegen 

a) auf materiellem Gebiet (wer beurteilt; ob eine schwere Gefährdung offensichtlich ist 
und nach welchen Gesichtspunkten erfolgt die Beurteilung?), 

b) auf formellem (welche Pflichten und Befugnisse hat der Polizeibeamte bei Bejahung 
der schweren Jugendgefährdung?). 
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Zu a): Der Erlaß des Innenministers des Landes NRW vom 29.9.54 - IV A 2 - 40.00 -
1522/54 - stellt dazu fest: »Die Polizei selbst hat zu entscheiden, ob Jugendgefährdung 
vorliegt«. Nach einer Verlautbarung des Verbandes der Zeitschriftenverleger (Zeitungsverlag und 
Zeitschriftenverlag Nr.14/54 S. 547, 548) soll eine ähnliche Regelung in Hessen zu Protesten des 
Verbandes geführt haben, auf Grund derer das Hessische Innenministerium in einem neueren 
Erlaß darauf hingewiesen haben soll, »daß es selbstverständlich einzig und allein S ach e des 
R ich t e r s sei, festzustellen, ob die Voraussetzungen des § 6 gegeben sind«. Für zweckmäßiger 
wird daher die in dem o. a. Bayer. Entwurf vorgesehene Regelung gehalten, nach der in solchen 
Fällen die Polizeibehörde über die Landeszentralstelle oder die Staatsanwaltschaft eine gerichtliche 
Beschlagnahmeentscheidung herbeiführen soll. 

Der Beachtung empfohlen wird Ziff. 3 b Abs. 2 des zitierten Erlasses von NR W, wonach die 
Anwendung von § 6 I nur in kr ass e n Fäll e n erwogen werden sollte, in denen eine sehr 
erhebliche Gefährdung offensichtlich ist und in denen auch das Schnellverfahren des § 15 zu spät 
käme. Die Beurteilung der Jugendgefährdung durch die Bundesprüfstelle, d. h. durch das dazu 
berufene Sachverständigengremium und in dem dafür geschaffenen gesetzlichen Verfahren muß 
die Regel bleiben, schon um widersprechende Entscheidungen über dieselbe Druckschrift zu 
vermeiden. 

Zu b): Die Frage ist, auf welche Weise sich die Polizeibehörde die zur Herbeiführung einer 
richterlichen Entscheidung oder zur Anregung eines Antrags auf Indizierung erforderlichen 
Beweisstücke verschafft. Es ist davon auszugehen, daß die Verbreitung offensichtlich schwer 
jugendgefährdender Druckwerke unter den in den §§ 3 bis 5 genannten Umständen (z. B. an 
Jugendliche, im ambulanten Gewerbe, durch Kioske, Werbung durch Sichtbarmachung innerhalb 
oder außerhalb des Geschäftsraumes usw.) eine strafbare Handlung darstellt. Danach bemessen sich 
die in Frage kommenden Mittel zur Erlangung von Beweisstücken. In den Ländern, in denen 
§ 98 StPO nur mit Einschränkung angewendet werden soll (vgl. § 16 Abs. 1 des Bayer. Presse
gesetzes) wird es stets eines vorherigen richterlichen Beschlagnahmebeschlusses 
bedürfen. Das zur Begründung des Beschlagnahmebeschlusses erforderliche Exemplar kann nur 
käuflich erworben oder freiwillig zu den Akten gegeben werden. In den anderen Ländern kann 
die Beschlagnahme des Beweisexemplars (§ 94 I StPO) bei Gefahr im Verzug - die im Stadium 
der Verbreitung eines Druckwerkes stets zu bejahen sein dürfte - gemäß § 98 1St P 0 <!rUch durch 
diejenigen Polizeibeamten angeordnet werden, die Hilf sb e amt e de r S t a a t san wal t s c ha f t 
sind. Es muß jedoch beachtet werden, daß sich die polizeiliche Beschlagnahme nach § 98 'StPO nur 
auf ein einzelnes Exemplar zu Beweiszwecken erstre,*en darf. Die Beschlagnahme der 
Schrift als solche, also all er Exemplare, ist durch § 23 Reichspressegesetz beschränkt. Alle diese 
Beschlagnahmefragen sind z. T. sehr bestritten und umkämpft. Schon deshalb sollte angestrebt 
werden, von der polizeilichen Beschlagnahme einen sparsamen Gebrauch zu machen, d. h. alle 
Möglichkeiten zur anderweitigen Erlangung oder fr e i will i gen Her gab e zu erschöpfen, da 
erfahrungsgemäß bei schließlicher Ergebnislosigkeit des Verfahrens (Ablehnung der Beschlagnahme, 
Aufhebung in der Beschwerdeinstanz, Freispruch des Angeklagten), jede Polizeiaktion pressemäßig 
ausgeschlachtet zu werden pflegt. Eine jahrelange Kölner Praxis hat gezeigt, daß es auch anders geht. 

§ 6 A bs. 2 (Schriften, di e durch Bild für N ack tkul tur wer ben): Es soll immer 
noch Städte geben, in denen FKK-Zeitschriften in Kiosken zu sehen sind oder in einzelnen 
Geschäften ausliegen (so z. B. behauptet von Berlin). Wenn das zutreffen sollte, dann liegt ein 
offenbares Versagen der Polizeibehörden vor. Denn hier ist jeder Zweifel ausgeschlossen, daß der
artige Schriften ohne Prüfverfahren allen Beschränkungen des Gesetzes unterliegen, daher auch 
nicht durch Kioske verkauft oder irgendwie sichtbar gemacht werden dürfen. 

Zweifel sind aufgetaucht hinsichtlich solcher Zeitschriften, die ohne Werbung für die Frei
körperkultur Akt bi I der bringen. Derartige Zeitschriften (z. B. Pin-up-Magazin, L 'Art du Nu, 
Modellkunst u. ä.) werden regelmäßig nicht unter- § 6 Abs.2 fallen, wohl aber unter § 6 Abs. 1, 
da sie Jugendliche offensichtlich schwer gefährden. Für derartige Zeitschriften ist auch jede Werbung, 
außer der mündlichen, untersagt. 

Ein weiterer Umgehungsversuch besteht darin, daß in einer unbebilderten oder harmlos bebil
derten Zeitschrift zur Bestellung einer Akt bi I d bei lag e angeregt wird. Sofern diese Beilage die 
Voraussetzungen des § 6 I oder II erfüllt, verstößt diese Werbung gegen § 5 Abs.2 (Anzeige oder 
andersartige übermittlung von Werbematerial). 
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In diesem Zusammenhang muß das Urteil des Bundesgerichtshofs in Strafsachen vom 26.2.54 
- 5 Str 481/53 - bekannt werden, durch welches die Zusammenstellung von Aktbildern in einer 
Zeitschrift regelmäßig als u n z ü c h t i g festgestellt wird (vgl. Druckschrift des Volkswartbundes 
»Der Bundesgerichtshof über die Normen der geschlechtlichen Sittlichkeit«, Köln, 1954). 

All gern ein e M a r k t b e 0 b ach tun g. Der Erfolg des Gesetzes hängt wesentlich davon ab, daß 
die Antragsberechtigten über den einschlägigen Markt ständig unterrichtet bleiben. Die unter 
Ziff. 3 b des erwähnten Erlasses des Innenministeriums von Nordrhein-Westfalen angeordnete 
ständige Marktbeobachtung ist daher besonders wichtig. Ihr Funktionieren ist für den Erfolg des 
Gesetzes ausschlaggebend. Die Beobachtung hat sich auf zweierlei zu erstrecken: 

a) darauf, ob hinsichtlich der in d i z i e r t e n Sc h r i ft e n die Vertriebsbeschränkungen beachtet 
werden, ,. , 

b) und darauf, ob Schriften auftauchen, die offensichtlich schwer jugendgefährdend sind 
oder zu einem An t rag bei der Bundesprüfstelle Anlaß geben könnten. 

In beiden Fällen sollte sofort das zuständige Jugendamt verständigt werden, im ersten Falle (§ 6) 
au ß er cl em die zuständige Staatsanwaltschaft oder Zentralstelle. 

Auf die Dauer werden für diese Aufgaben nur besonders geschulte Beamte verwendet 
werden können, die mit der Problematik des Gesetzes vertraut sind und einen Blick dafür haben, 
worauf es ankommt. Ein ständiger Kontakt mit der zuständigen Zentralstelle wäre erforderlich. 

Lei h b ü c her eie n. Besonders schwierig. ist die erforderliche Beobachtung bei den Leih
büchereien, einmal weil immer ein größerer Teil des Bücherbestandes ausgeliehen und daher nicht 
sichtbar ist (und gerade die anstößigen Bücher werden sozusagen von Hand zu Hand gehen), und 
außerdem weil schon das durch einen richterlichen Durchsuchungsbefehl nicht gedeckte bloße 
Erscheinen eines Polizei- oder Kriminalbeamten Anstoß erregt. Die »regelmäßige überwachung der 
Leihbüchereien« (Erlaß Nordrhein-Westfalen Ziff. 3 b) hat daher rechtliche und technische Schwierig
keiten. Ortliche Vereinbarungen (freiwillige Ermöglichung einer Einsichtnahme) sollte angestrebt 
werden; sie könnten durch das Angebot einer ständigen Unterrichtung über jugendgefährdende 

. Schriften erleichtert werden, z. B. durch ZurverfügungsteIlen von Listen o. ä. (vgl. z. B. Ziff. 2 
Abs.2 des Erlasses. Nordrhein-Westfalen). 

Es wird z. Z. eine Zusammenarbeit mit den Vereinigten Leihbuchhändler-Verbänden e. V. 
(Dortmund) angestrebt, und zwar in viererlei Richtung: 

a) ständige Information über jugendgefährdende Leihbücher, 
b) Förderung örtlicher Vereinbarungen zum Zwecke des Jugendschutzes auch seitens der Berufs

verbände, 

c) freiwillige Führung einer Liste des Bücherbestandes wenigstens durch die Mitgliedsfirmen 
(womit dann die Nichtmitglieder von selbst deklassiert werden), 

d) Zustandekommen einer freiwilligen Selbstkontrolle des Leihbüchereigewerbes. 

Versandgeschäfte. Die in dem Erlaß Nordrhein-Westfalen aaO. geforderte »ständige über
wachung des Versandhandels« wäre zwar dringend erforderlich, weil heute der Versandhandel der 
hauptsächlichste Verbreiter der hier gemeinten Literatur ist; sie ist aber noch schwieriger, weil für 
eine Direktüberwachung keine rechtlichen Handhaben zur Verfügung stehen. Man wird nur die 
Werbung überwachen können. Zweierlei Werbearten kommen hauptsächlich in Frage: 

a) Pos t w u r f sen dun gen und sonstige übermittlung von Pro s pe k t e n. Soweit angebotene 
Druckwerke indiziert sind (sich auf der Liste befinden) oder unter § 6 Abs.1 fallen (offen
sichtlich schwer jugendgefährdend) ist diese Werbeart strafbar (§ 5 Abs. 2). Die Prospekte sind 
dann Druckschriften, die einen strafbaren Inhalt haben (§ 41 Abs. 1 StGB). 

b) Ins er a tein Zeitschriften. Es gilt dasselbe wie zu a); insbesondere wird durch das verbotene 
Inserat auch die Zeitschrift selbst zu einer Druckschrift mit strafbarem Inhalt, die gemäß § 41 
Abs.1 StGB der Einziehung unterliegt, weshalb gegen solche.Inserate mit Erfolg vorgegangen 
werden könnte. 

Für solche Inserate der einschlägigen Versandgeschäfte kommen außer Wochenblättern haupt
sächlich folgende speziell für das ambulante Gewerbe und für· den Versandhandel bestimmte 
Annoncenblätter in Frage: 
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a) Das ambulante Gewerbe, München, 
b) Neue Deutsche Warenbörse, Koblenz-Lützel, 
c) Neues Pößnecker Handelsblatt, Berlin W 15, 
d) Der Zentralmarkt, Würzburg, 
e) Neues Herner Handelsblatt, Herne/W. und Berlin W 35. 
Auswertung bestehender Vorlagepflichten. Nach § 9 des Reichspressegesetzes muß 

der Verleger von jeder Nummer (Heft) einer periodischen Druckschrift ein Exemplar der Polizei
behörde des Verlagsortes abliefern. Nach Art. 1 der DVO zum Bayer. Pressegesetz besteht eine 
solche Ablieferungspflicht für jede erste Nummer jedes Kalendervierteljahres. In Hessen muß nach 
§ 1 der VO vom 23. 6. 49 (GVBl. 1950 S. 15) von jedem im Lande Hessen erscheinenden Druckwerk 
ein Freistück an eine Bibliothek geliefert werden. 

Es sollte beschleunigt Vorsorge getroffen werden, a) daß diesen vielerorts in Vergessenheit 
geratenen Ablieferungspflichten wieder nachgekommen wird, b) daß in jedem Lande eine mit der 
Durchführung des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften befaßte Polizei
behörde oder Zentralstelle mit den Stellen, denen die Pflichtexemplare übergeben werden, eine 
ständige Fühlung hält, damit die Pflichtexemplare bei diesen Stellen nicht einfach nur registriert 
und weggelegt, sondern auch für die Zwecke des Gesetzes ausgewertet werden können. 

IH. 

Statistik der Bundesprüfstelle 

Zur Zeit, d. h. Ende Oktober 1954, sind 92 Listenn ummern ausgefüllt, es handelt sich dabei 
um mehr als 92 Druckwerke, weil unter einzelnen Listennummern mehrere Druckschriften 
zusammengefaßt sind. 

Von diesen 92 Nummern betreffen 69 Schriften, die gemäß § 18 auf die Liste gekommen sind 
(gerichtlich als unzüchtig festgestellt); 23 sind auf Grund von Entscheidungen der Bundesprüfstelle 
auf die Liste gekommen. 

Im ganzen sind bisher (Ende Mai bis Ende Oktober 1954) 39 Anträge bei der Bundesprüfstelle 
gestellt worden, und zwar vom 

Bundesminister des Innern ................................. 13 
Innenministerium Bayern .................................. 10 
Jugendbehörde Hamburg .................................. 9 
Sozialministerium Nordrhein-Westfalen ...................... 5 
Kultusministerium Baden/Württemberg ...................... 1 
Jugendsenator Bremen ..................................... 1 

39 
Die Anträge betreffen folgende Ge gen s t ä n d e : 

Comics (BiIdstreifenhefte) .................................. 21 
Leihbüchereiromane ....................................... 11 

davon nur für Leihbüchereien bestimmt ......... 5 
davon auch für Kioskverkauf bestimmt .......... 6 

Magazine ................................................ 3 
Sexualaufklärungshefte .................................... 1 
Wochenzeitschrift, Illustrierte, Filmplakat je 1 ................. 3 

Der Verfahrensstand ist folgender: 

Es 0 schweben noch ....................................... : 
zurückgenommen ....................................... . 
aus formellen Gründen eingestellt .......................... . 
abgelehnt ......................... . j • ••••••••••••••••••••• 

§ 2 Abs. 1 (Fall geringer Bedeutung) ........................ . 
auf die Liste gesetzt ..................................... . 

39 

6 
1 
1 
1 
7 

23 

39 

In 8 Fällen wurde eine einstweilige Anordnung nach § 15 erlassen. In einem Falle ist (hinsichtlich 
einer comic-Reihe) ein Dauerverbot ergangen. 

219 



IV. 

Einige Schwerpunkte und Probleme 

Co m i c s. Schon die Statistik zeigt, daß weit an der Spitze aller vom Jugendschutzstandpunkt 
interessierenden Druckwerke die Bildheftchen liegen. Tatsächlich verdienen sie dieses Interesse schon 
deshalb, weil es sich um einen in neuerer Zeit unter Kindern und Jugendlichen geradezu massen
weise verbreiteten »Lesestoff« handelt, dessen Inhalt und Qualität vielfach zu stärksten Besorg
nissen Anlaß gibt. Es ist nur die Frage, ob man dieser erzieherisch allgemein als negativ beurteilten 
Erscheinung mit den Mitteln des Gesetzes beikommen kann. Soweit diese Heftchen einen unsitt
lichen Inhalt haben oder sich auf eine verrohende und gefühlsabstumpfende Darstellung von 
Verbrechen, Roheiten und Gewalttaten beschränken, wird man sie wirksam bekämpfen können. 
Es liegt aber in der Gewöhnung an diese Art von »Lektüre« ein tiefer liegendes pädagogisches 
Problem, das m. E. gar nicht ernst genug genommen werden kann. Die Bundesprüfstelle hat diesem 
Problem in ihrer Entscheidung Nr. 9 vom 20. 8. 54 (Pr. 73 bis 74/54) wie folgt Ausdruck gegeben: 

Als neuzeitliche Massenerscheinung stellen diese Bildstreifenhefte ganz allgemein die Bundes
prüfstelle vor schwerste ProbleIJ1e. Die Bundesprüfstelle kann über die Tatsache nicht hinweg
sehen, daß Heftreihen der vorliegenden und ähnlicher Art für eine große Zahl Jugendlicher 
während mehrerer, für ihre geistige und sittliche Reifung wesentlichster Jahre der vor
wiegende, wenn nicht gar einzige Lesestoff ist. Sie kommt deshalb an der Frage nicht vorbei, 
welcher Einfluß von der Gewöhnung an diese Art von Lektüre, die gelegentlich als »Bildlesen«( 
bezeichnet wird, zu besorgen ist. Sie befürchtet von dieser Gewöhnung eine systematische 
Hinführung vom Wort zum Bild, und zwar zu Bildern primitivster Art, die so stereotyp, 
geistlos und undifferenziert sind, daß man sie »Schlagbilder« nennen könnte. Sie befürchtet 
in Ubereinstimmung mit zahlreichen psychologischen, pädagogischen und literarischen Sach
verständigen von dieser Abwendung vom Wort, von der Entwicklung vom Satz zum Text
fetzen, daß in dem gleichen Maße, in dem diese Entwicklung um sich greift, mit naturgesetz
licher Sicherheit die Fähigkeit zum echten Lesen und die Fähigkeit, die Phantasie durch das 
Wort zu beleben, verkümmern muß. Sie sieht in der dargestellten Entwicklung eine Hin
führung zu einem »geistigen Infantilismus«, der durch die Primitivität der dargestellten Stoffe 
und deren Handlungselemente noch verstärkt wird, und ist der Meinung, daß der Menschen
typus, für den diese primitive Bildsprache das ihm gemäße Ausdrucksmittel ist, keine 
Khnlichkeit mehr hat mit dem Menschenbild, von dem die hochethischen Fundamentalartikel 
des Grundgesetzes der Bundesrepublik und der Verfassungen der Länder ausgehen. Sie 
befürchtet, daß die systematische Gewöhnung an die dargestellte Primitivität eine typen
bildende Kraft hat, zumal sie in einem Entwicklungsstadium einsetzt, in welchem der junge 
Mensch von besonders hoher Prägsamkeit ist. Die Bundesprüfstelle sieht daher in dieser 
Entwicklung »angsterregende antihumane Perspektiven«, wobei situationsverschärfend hinzu
tritt, daß ähnliche Tendenzen auch auf anderen Gebieten des geistigen und kulturellen Lebens 
zu beobachten sind (als dafür repräsentativ kann z. B. verwiesen werden auf die Verdrängung 
des Liedes durch den Schlager). 

Das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften spricht in § 1 zwar nur 
von »sittlicher« Gefährdung, und es ist nicht zu verkennen, daß es sich bei den oben dar
gelegten erziehungswidrigen Einflüssen um geistige Gefahren handelt. Allerdings handelt es 
sich um solche geistigen Gefährdungen, die eine Reihe wesentlicher Hilfen bedrohen, welche 
für die Erziehung und Entwicklung der Jugendlichen zu sittlichen, verantwortungsfähigen 
Persönlichkeiten unerläßlich sind. Ob dieser Zusammenhang der geistigen Gefährdung mit 
dem Aufbau der sittlichen Persönlichkeit ausreicht, eine Indizierung zu begründen, also die 
geistige Gefährdung auch als sittliche Gefährdung anzusehen, hat die Bundesprüfstelle bisher 
noch nicht zu entscheiden brauchen, und sie möchte sich darin auch nicht vorzeitig festlegen. 
Denn alle bisher zur Prüfung vorgelegten comics enthielten auch genügend andere Gefähr
dungsmomente, deren Charakter als sittliche Gefährdung nicht zweifelhaft war. 

111 u s tri er t e. Auch hierbei handelt es sich um eine Massenerscheinung, die, wenn man einen 
wirksamen Schutz der Jugend vor negativen Einflüssen durch Wort und Bild erzielen will, nicht 
übersehen werden können und dürfen. < Nicht nur werden die illustrierten Zeitschriften in hohen 
Auflagen von Interessenten aller Altersstufen am Kiosk gekauft und gelangen so direkt oder indirekt 
auf dem Wege über Familienmitglieder auch in die Hände Jugendlicher. Fast ebenso stark ist ihre 
Verbreitung durch Lesemappen in Familien, Lokalen, Wartezimmern. Jedenfalls ist ihre Verbreitung 
eine derartige, daß sie von Jugendlichen einfach nicht ferngehalten werden können. 
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Andererseits ist es ebenso unbestreitbar, daß ihr Inhalt vielfach für Jugendliche in hohem Maße 
ungeeignet ist. Erinnerungen von Sexualverbrechern und Mördern, grauenhafte Reportagen, 
Sensationsmache um jeden Preis, Romane, die angekündigt werden mit den Eigenschaften: »ein 
respektloser Roman«, »zeigt mit gefährlicher Offenherzigkeit den Werdegang und die Liebe eines 
jungen Politikers« u. a. m., eine Gestaltungsart, die von dem Zeitungswissenschaftler Prof. Dr. 
D 0 vif a tals »Multiplizierung des Grauenhaften« charakterisiert wurde; alles das sind Erschei
nungen, die sich mit der vom Gesetz geforderten Rücksichtnahme auf unsere Jugend nicht verein
baren lassen. 

Es sind das aber Unsitten, die sich so fest eingewurzelt und so weit verbreitet haben, daß die Sorge 
begründet ist, ob es gelingt, ihnen wirksam und umfassend genug zu begegnen. Man hat bisher noch 
immer gehofft, die beteiligten Fachkreise würden von sich aus ein vertretbares unteres Niveau finden. 
Ein neuerdings vom Zeitschriftenverlegerverband zustande gebrachter Arbeitsausschuß aus Ver
legern, Journalisten und Vertriebsfachleuten mit der Arbeitsaufgabe: »Die Zeitschrift und das 
Schund- und Schmutzgesetz« gibt dieser Hoffnung neue Nahrung. Zur Klärung der Dinge wird es 
beitragen, daß nun auch erstmalig ein Antrag gegen eine große Illustrierte bei der Bundesprüfstelle 
eingebracht ist. Der Antrag zeigt, daß die Geduld der für den Jugendschutz verantwortlichen 
Antragsberechtigten nicht unbegrenzt strapazierbar ist. 

Lei h b ü c her eie n. Die in der Nachkriegszeit um ein vielfaches vermehrte Anzahl der gewerb
lichen Leihbüchereien ist die dritte der Erscheinungen, die vom Jugendschutz aus Beachtung verdient. 
Immer weitere Volkskreise - und mit dieser Zunahme auch immer mehr Jugendliche und Heran
wachsende - beziehen ihre geistige Nahrung aus dieser Quelle. Die Anzahl der jährlichen Verlei
hungen durch private Leihbüchereien beträgt mehrere hundert Millionen (die Schätzungen schwanken 
zwischen 400 und 600 Millionen). Wenn man von dieser Tatsache ausgeht und dabei zur Kenntnis 
nehmen muß, daß die meisten der dort zur Verfügung stehenden Bücher von einer neueren 
Verlegerkategorie - dem Leihbuchverlag - ausschließlich für Leihbüchereien hergestellt und durch 
Grossisten oder eigene Vertreter abseits der sonst übersehbaren Handelswege nur an Leihbüchereien 
direkt abgesetzt werden, wenn man weiter erfahren muß, daß ein Teil dieser Massenfabrikation sich 
weit unterhalb dessen einnivelliert hat, was man noch mit »Kitsch« abtun kann, dann dürfte das 
Interesse an dieser Einrichtung hinreichend begründet sein. Es hat sich folgende Gruppierung des 
Leihbuchlesestoffes eingebürgert: 

a) der gute Unterhaltungsroman, mit breiter Spanne von wirklich guter Literatur bis zum Edel
kitsch, von dem aber behauptet wird, daß er weniger, um gelesen zu werden, als dazu 
bestimmt ist, die Regale zu zieren, 

b) der sogenannte Frauen- oder Liebesroman, unter welcher Bezeichnung aber auch das läuft, 
was man bisher als »Sittenroman« zu bezeichnen pflegte, also,Bücher, die die Grenze des § 184 
StGB vielfach tangieren und oft überschreiten und 

c) der Wildwest- und Kriminalroman. 

Unter letzter Bezeichnung werden in zunehmendem Maße auch Bücher geführt, die diesen Namen 
zu Unrecht tragen, die in Wirklichkeit eine neuartige Mischung von Verbrechens- und Gewalt
verherrlichung mitsex:ueller Anrüchigkeit darstellen, vom Typus »Mickey 0 Spillane«, ein brutaler 
Schläger und mordlustiger Revolverheld, der zu handeln pflegt »mit dem ethischen Bewußtsein 
eines betrunkenen Kopfjägers und dem sexuellen Appetit eines Eisenbahnwaggons voll griechischer 
Satyrn« (aus einer im Verlagsprospekt zitierten Rezension). 

Es versteht sich von selbst, daß es zu den Aufgaben des Gesetzes gehört, die Jugendlichen vor 
derartigen Einflüssen zu schützen. Nur macht da"s auf diesem Gebiet noch größere Schwierigkeiten 
als anderswo. Die Hauptschwierigkeit besteht darin, die gefährdenden Veröffentlichungen zu erfassen; 
denn erstens werden diese' Romane 'nicht auf dem üblichen, übersehbareIl Wege (durch den Buch
handel) vertrieben, und zweitens sind sie in den Leihbüchereien nur selten vorzufinden, weil sie 
- jedenfalls nach der Neueinstellung - von Hand zu Han.d gehen. Es muß sich noch ein geeignetes 
Verfahren ausbilden, dem vielleicht entgegenkommt, daß es nur etwa 6 bis 10 Verlage sind, die sich 
auf das angedeutete, ausgesprochen unterwertige Schrifttum spezialisiert haben. 

Tag e s z ei tun gen. Aller Schutz vor schlechten Comics, jugendgefährdenden Illustrierten und 
minderwertigen Leihbüchern bliebe auf die Dau,er von nur geringem Wert, wenn die negativen 
geistigen Eindrücke, die man dort von Jugendlichen fernhalten will, Tag für Tag für 0,10 oder 
0,20!lJ/It weiter von Sensationsblättern geboten werden und mühelos Jugendlichen zugänglich sind. 
Selbstverständlich ist hier nicht die politische Tageszeitung gemeint, sondern das Sensations-, Skandal
und Revolverblatt. Gerade diesem gegenüber bleibt aber unser Gesetz so gut wie wirkungslos. 
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Entscheidungen der Bundesprüfstelle, selbst im schnellsten Schnellverfahren, müssen notwendiger
weise immer zu spät kommen, denn bis die Entscheidung durch Bekanntmachung im BAnz wirksam 
wird, interessiert die Beanstandung nicht mehr. Ein Dauerverbot ist aber rechtlich nicht möglich, 
weil dieses bei Tageszeitungen, gleich welcher Art, durch § 7 Satz 2 ausgeschlossen ist (im Gegensatz 
zur Regelung durch das Schund- und Schmutzgesetz von 1926, welches das Dauerverbot nur bei 
pol i t i s c he n Tageszeitungen ausschloß). 

Ver san d ha n d e 1. Auch hier handelt es sich um eine Massenverbreitung, bei der angesichts der 
Tatsache, daß der Verkaufsvorgang anonym vor sich geht (der Verkäufer sieht nicht, wem er ver
kauft, bei Voreinsendung des Kaufpreises wird an jede Anschrift, auch an Deckadressen und Post
lageranschriften geliefert) der Verkauf auch an Jugendliche nicht auszuschließen ist und tatsächlich 
auch schon wiederholt feststellbar war. Die Kundschaft dieser Versandgeschäfte geht heute schon 
in die Millionen, ihre Inserate und teilweise höchst fragwürdigen Prospekte sprechen noch größere 
Massen an, und das Jugendschutzinteresse an dieser Branche ist schon deshalb begründet, weil 
diese Geschäfte sich auf den Vertrieb von Erotika und Sexualhilfsmittel spezialisiert haben. Nachdem 
sie neuerdings sogar wissenschaftlime Sexualwerke in ihr Verkaufsprogramm aufgenommen haben, 
die früher selbst an Studenten nur gegen Studienbescheinigung abgegeben wurden, wie z. B. die 
Psychopathia sexualis von Krafft-Ebing und Werke von Magnus Hirschfeld, die tatsächlich auch 
nur für Wissenschaftler bestimmt und geeignet sind, in der <Hand von Jugendlichen aber eine ver
heerende Verwirrung erzeugen müssen, beginnen sie allmählich geradezu gefährlich zu werden. 

Dabei ist es noch fraglich, ob man derartige Werke, die an sich zweifellos der Wissenschaft dienen, 
mit den Mitteln des Gesetzes von dem Vertrieb durch derartige Geschäfte ausschließen kann, nur 
weil die Werke bei dieser Vertriebsart nich t der Wissenschaft dienen. 

Jedenfalls erfordert diese Branme eine erhöhte Wachsamkeit, insbesondere hinsichtlich ihrer 
Werbung, und die Mitwirkung breitester Kreise wird dabei unerläßlich sein. 

V. 

Taktik und Technik 

Der überblick über die Schwerpunkte der Jugendschutzarbeit hinsichtlich Wort und Bild wird 
gezeigt haben, daß es ernst zu nehmende, aber auch sehr vielartige Veröffentlichungen sind, auf die 
es ankommt. Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß neben den schlechten literarischen Einflüssen 
auch eine Reihe weiterer negativer Erscheinungen der sog. geistigen Umwelt auf die Entwicklung 
unserer Jugendlichen ungünstig einwirken, z. B. schlechte Filme; gewisse Auswüchse des Werbe
wesens, andere Ausdrucksformen der Sexualisierung und Verrohung, Nachlassen der formenden 
Kraft der Familie und das smlechte Beispiel vieler Erwachsener. 

Unter diesen Umständen bedarf es seitens der Antragsberechtigten einer gespannten Aufmerk
samkeit und einer wohlüberlegten Taktik des Vorgehens, verbunden mit einer ständigen Verbesse
rung der Antragstechnik, d. h.des Systems der Unterrichtullg <ü~er die Lage, um den Endeffekt zu 
sichern, den unser Gesetz sich vorstellt: die Herbeiführung und Sicherung einer gesunden geistigen 
Atmosphäre, die erforderlich ist, wenn man eine freie, natürliche, unverbildete Entwicklung unserer 
Jugend zu verantworturi.gsf~higen und verantworiungswilligen Vollpersönlichkeiten ftr unsere 
Zukunft< als geboten beurteilt. 

Und auch ein anderes wird deutlich:a~ß' es n~mlich llicht geht, phne eine verstijndnisvolle Mit
arbeit und, Zusammenarbeit aller daran' interessierten Kräfte und Behörden, insbesondere aber 
auch der Gerichte, Polizei- und Strafverfolgungsbehörden. Von den Gerichten und. S,trafverfolgungs
behörden wird erhofft, daß die Verstöße gegen das Ges.etz nicht als Bagatellsachen behandelt, 
sondern~lsw~sentlich erkannt werden; vonßen P~lizeibehö.rden, daß sie sich in die, Bemühungen, 
von den Jugendlichen erziehungswidrige Einflüsse durch Wort und Bild fernzuhalten, mit d€m 
m?glimen Mitteln tatkräftig einsmaltert. 
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Abgrenzung der polizeilichen und fürsorgerischen Tätigkeit; 
Wege der Zusammenarbeit, insbesondere zwischen Polizei, Schule und Elternhaus 

Kriminaloberkommissarin Gi p k e n s, Polizeipräsidium Düsseldorf 

Wenn man über die Abgrenzung der polizeilichen und fürsorgerischen Tätigkeit sprechen soll 
und über die Wege der Zusammenarbeit,' so muß man sich über das Wesentliche innerhalb des 
polizeilichen Aufgabenbereiches und der fürsorgerischen Tätigkeit im klaren sein. Die Polizei tritt 
uns entgegen als die Verkörperung der Staatsautorität, der Staatsmacht und' der Staatsgewalt, 
während die Fürsorge ihrem Wesen nach nicht amtlich ist und auf der Hilfe von Mensch zu Mensch 
basiert. Oberflächlich betrachtet haben nach dieser Definition beide Institutionen kaum Berührungs
punkte miteinander und doch spinnt sich ein dichtes Netz von Fäden von hüben nach drüben und 
umgekehrt. 

So hatte die Polizei bereits im vergangenen Jahrhundert bis in die Anfänge dieses Jahrhunderts 
hinein die Aufsicht über das Pflegekinderwesen, und die Unterbringung in Fürsorgeerziehung 
bedurfte der Zustimmung der Polizeibehörde. 

Die Polizei hat die Aufgabe, für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zu sorgen, 
Gefahren von der Allgemeinheit und dem einzelnen abzuwehren, Ruhe und Frieden im bürgerlichen 
Zusammenleben zu garantieren, insbesondere aber noch die Aufgabe, strafbaren Handlungen vorzu
beugen und begangene Straftaten aufzuklären. 

Hier wenden sich die Gedanken eines jeden Praktikers den großen Problemen unserer Zeit zu, 
als da sind: 

die Bekämpfung der Jugendgefährdung, 
die Bekämpfung der Jugendkriminalität und 
die Bekämpfung der Prostitution in allen ihren Stadien. 

Hier werden auch die sozial-politischen Gesichtspunkte der Zusammenarbeit zwischen Fürsorge
und Polizeibehörden deutlich. Das Netz der Zusammenarbeit ist hier im Kristallisationspunkt 
wesentlich dichter geknüpft als in den Randbezirken. " 

Die Bekämpfung der Prostitution z. B. ist ein sozial-politisches und ein sozial-ethisches Problem, 
das eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Exekutivbeamten und den Fürsorgebehörden 
ermöglicht und erfordert~ damit unter Einsatz aller Kräfte eine Lösung gefunden wird, die der so 
dringend notwendige Jugendschutz verlangt. Hier allerdings klaffen aber auch zwischen dem guten 
Willen aller Beteiligten und den gesetzlichen Möglichkeiten einer intensiven Bekämpfung der 
Prostitution erhebliche Lücken. Die gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Prostitution 
geben dem Exekutivbeamten nur eine geringe Handhabung; er kann lediglich erreichen, daß Aus
wüchse beseitigt werden und die Prostitution im Großstadtleben nicht zu deutlich in Erscheinung 
tritt. Was er jedoch ohne gesetzliche Vorschriften erreichen kann und wozu er auf Grund des 
umfassenden Auftrages seiner Tätigkeit verpflichtet ist, das ist eine möglichst frühzeitige Erkennung 
des Gefährdungsgrades der in die Prostitution Abgleitenden. Hier liegt eine bisher nicht voll 
ausgeschöpfte Möglichkeit für die Polizei, sich stärker als das bisher geschehen ist der Präventiv",: 
arbeit zu widmen. Das Denken und Handeln des Polizeibeamten war von jeher - auch entwick
lungsgeschichtlich bedingt - stark auf die repressive Tätigkeit abgestellt; die Präventivarbeit erfuhr 
weniger Beachtung. Diese Arbeit ist nicht in Gesetzestexten festgelegt, ihre Grenzen sind fluk
tuierend und nicht leicht überschaubar. Hier sind auch keine Erfolgsziffern zu verzeichnen; die 
Produktivität der Arbeit ist optisch nicht zu erfassen. Das alles macht sie ein wenig unheimlich und 
nicht angenehm. Und doch kann diese Tätigkeit der Polizei von größerem und nachhaltigerem 
Wert sein als die repressive Bekämpfung des Verbrechertums. Hier wird der Hebel an der Wurzel 
angesetzt in einem Stadium, in dem der werdende Mensch noch der Beeinflussung zugänglich ist. 
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Die vorbeugende kriminalpolizeiliche Arbeit war zumeist nur da garantiert, wo weibliche Krimi
nalpolizei tätig ist, die - sozial vorgebildet - es als ureigenstes Aufgabengebiet ansieht, da Halt 
zu gebieten, wo ein Abgleiten festzustellen ist, wo sich Gefährdungsmomente zeigen. 

Hier zeigt sich auch wieder einmal, wie sehr die Einrichtung einer sozial vorgebildeten, männ
lichen Jugendpolizei notwendig wäre, denn, wenn von Prostitution gesprochen wird, so trifft sie 
nicht nur auf die Frau, sondern auch auf den männlichen Prostituierten, den Strichjungen und den 
Homosexuellen zu. Das erschreckende Ansteigen der Ziffern der Homosexualität gibt meinen 
Worten den realen Hintergrund. 

Nur in der intensiven Zusammenarbeit aller Kräfte der Polizei und der karitativen Einrichtungen 
kann m. E. Abhilfe geschaffen werden. Es mag die eine Institution ihre Aufgaben erkannt haben, 
es mag auch die andere Institution rechtlich und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten handeln; 
die Arbeit, die geradlinig nebeneinander verläuft, bleibt Stückwerk, wenn sich nicht beide Insti
tutionen in der gemeinsamen Zielsetzung miteinander verbinden. 

In diesem Zusammenhang sei auf die Anregung des Fachausschusses 11 für nicht Seßhafte und 
Entwurzelte des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge hingewiesen, der örtliche 
Arbeitskreise zur Bekämpfung des Dirnentums und des Unwesens der Umherstreunenden und 
ziellos Wandernden empfiehlt. Es wäre denkbar, daß die Bildung solcher Arbeitskreise, in denen 
Justiz, Polizei und Fürsorgeorganisationen vertreten sind, zu örtlichen Erfolgen verhilft, die eine 
einzelne Institution für sich nicht erreicht. Damit wäre allen geholfen; den Entwurzelten, solchen, 
die auf dem Wege sind, es zu werden, der Polizei, die sich mit ihnen beschäftigen muß, sobald sie 
die gesetzlichen Bestimmungen übertreten, und den Fürsorgeorganisationen, die sich um dIe seelisch
sittliche Rettung der Gestrauchelten bemühen. 

Bei der Polizei aber sollte keiner der gefährdeten und haltlosen Jugendlichen mehr das Gefühl 
des Abschiebens haben. Auch wir sind verpflichtet zu fragen: wo wirst Du bleiben? Wer dann 
ein festes Ziel nennen kann, mag dahinziehen. Wenn aber zu befürchten ist, daß der gleiche Lauf 
wieder beginnt, so sind wir verpflichtet aus menschlichen und beruflichen Gründen, ihn einer der 
vielen Organisationen zu übermitteln, deren Aufgabe darin besteht, sich des Gefährdeten anzu
nehmen, um zu versuchen, ihn wieder in die Gemeinschaft einzugliedern. 

Als Weibliche Kriminalpolizei haben wir bewiesen, daß wir aus fraulicher und sozialer Verant
wortung heraus uns um den Jugendlichen und Heranwachsenden kümmern, der in seelischer 
oder körperlicher Not vor uns steht. Nur aus diesem starken Gefühl der Verantwortung heraus 
wird es in Zukunft möglich sein, die Jugendkriminalität einzudämmen. Es sind das durchaus neue 
und fruchtbare Gesichtspunkte, die mehr als bisher in Zukunft beachtet werden sollten. 

Beispielhaft wäre an dieser Stelle der Männer und Frauen zu gedenken, die sich. aus sozialer 
Verantwortung heraus in den zwanziger Jahren mit wirklicher Ergriffenheit, mit Herzenskraft 
und mit Kenntnis und Wissen an die Formung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes gegeben haben. 
Ihre Reihe könnte beliebig ergänzt werden um Dutzende von Namen solcher Männer und Frauen, 
die sich aus dem gleichen starken Verantwortungsgefühl heraus und in menschlicher Hilfsbereit
schaft um die Entwicklung der Jugendgerichtsbarkeit bemüht haben. 

Die fortlaufende Entwicklung der Jugendkriminalität sollte zum Anlaß genommen werden, die 
Methoden zu überprüfen, die bisher zur Bekämpfung solcher Verfallserscheinungen innerhalb der 
Polizei angewandt worden sind. Die derzeitige Tagung dürfte als Wendepunkt in der geforderten 
Präventivarbeit zu betrachten sein. Aus ihr heraus müßte ein soziales Verantwortungsgefühl 
entstehen, das sich in der Praxis der Polizei bisher noch wenig gezeigt hat, das aber unerläßlich 
erscheint, will man ihr in Zukunft den Vorwurf ersparen, zwar die Dinge erkannt, aber wenig 
oder nichts zu ihrer Abhilfe getan zu haben. 

Was mit Bezug auf die Prostitution gesagt worden ist, bezieht sich naturgemäß auch auf den 
Jugendschutz. In dem Gesetz zum Schutz der Jugend in der öffentlichkeit und in den Ausführungs
bestimmungen hierzu, die die einzelnen Länder zumeist in der Zusammenarbeit der Sozial- und 
Innenminister erlassen haben, werden m. W. zum erstenmal Polizei- und Jugendbehörden zur 
Zusammenarbeit verpflichtet. 

In den Ausführungsbestimmungen heißt es u. a.: 
»das Gesetz verfolgt das Ziel, die Verantwortung für die Jugend im gesamten öffentlichen Leben 
mehr als bisher wirksam zu machen. Dieses Ziel kann nur erreicht werden durch engste Zusammen
arbeit von Jugendamt und Polizei sowie durch die Zusammenarbeit des Jugendamtes und der 
Elternschaft und der gesamten Erzieherschaft in und außerhalb der Schule (usw.).« 
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Die Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Polizei wird von höchster ministerieller Stelle 
gefordert. Wäre diese tatsächlich verwirklicht worden, so sähe es um den gesamten Jugendschutz 
besser aus. Die Mißstände werden in vielen Fällen nicht durch den schlechten Willen der Beteiligten 
verursacht, sondern sie sind in der kasuistischen Fassung des Gesetzes, dessen Umarbeitung erwogen 
wird, zu suchen. Oft sind sie aber auch auf die überlastung der einzelnen, mit der Durchführung 
beauftragten Stellen zurückzuführen. Es fehlt hüben und drüben an geeignetem Menschenmaterial, 
es fehlt aber auch oft an dem guten Willen der Beteiligten und an ihrem Unvermögen, dem Gesetz 
Geltung zu verschaffen. 

Von dem Durchschnittspolizeibeamten wird im allgemeinen zuviel verlangt. Mit dem Augenblick 
des Inkrafttretens des Gesetzes soll er pädagogische Fähigkeiten aufweisen, ohne die die Durch
führung des Gesetzes ohne weiteres in Frage gestellt ist. Er soll Gefahrenherde erkennen, er soll für 
ihre Abschaffung sorgen, er soll Kontrollen in Gaststätten, in Tanzdielen, in Bars durchführen, wo 
er sich taktisch klug, geschickt und jugendgemäß verhalten soll. Die Ausführungsbestimmungen 
sagen, daß von der pädagogischen Einsicht und Geschicklichkeit der Stellen und Personen, die mit 
.der Durchführung des Gesetzes betraut und zur Mitwirkung berufen sind, der Erfolg abhängt. 

Für den einsichtsvollen Praktiker war von vornherein klar, daß dieser Erfolg nicht eintreten 
würde. Erst, wenn der pädagogisch und sozial geschulte Polizeibeamte die Mitarbeit am Gesetz 
übernehmen wird, ist sein Erfolg vermutlich garantiert. Neben den gesetzlichen Kenntnissen, die 
selbstverständlich vorhanden sein müssen, kommt es dabei auf Erfahrung im Umgang mit Jugend
lichen und Heranwachsenden an, auf wendiges und taktisch geschicktes Verhalten, auf Herzens
bildung und Idealismus. Es muß eine innere Substanz da sein, ein Fundament, auf dem aufgebaut 
werden kann. Nur da, wo diese Voraussetzungen gegeben sind, kann mit einem Erfolg in der 
Durchführung des Gesetzes und damit mit einer Eindämmung der fortschreitenden Demoralisierung 
der Jugendlichen gerechnet werden. Diese Erkenntnis ist auch an verantwortlicher Stelle vorhanden, 
und doch scheitert die Einrichtung einer speziellen Jugendpolizei an bürokratischen Hemmnissen. 

An dieser Stelle muß nochmals erwähnt werden, daß bei dieser Arbeit Erfolgsstatistiken nicht 
vorhanden sein werden, da sie in Zahlen nicht erfaßbar ist. 

Wenn in diesem Rahmen davon gesprochen wird, daß die Zusammenarbeit zwischen Polizei und 
Jugendamt im allgemeinen noch nicht so ist, wie sie sich nach den gezogenen Grenzen und Richt
linien der Zusammenarbeit abspielen sollte, so darf doch nicht unerwähnt bleiben, daß sich an 
einzelnen Stellen eine recht gute Zusammenarbeit ergeben hat. Es sei z. B. an Bremen erinnert, wo 
sich die Schutzpolizei in recht verständnisvoller Weise um den Jugendschutz bemüht. 

An vielen Stellen hat sich die Weibliche Kriminalpolizei um den Aufbau der Arbeit bemüht; ihr 
Ausbau scheitert aber immer wieder an der geringen Stellenzahl oder an sonstigen örtlichen 
Schwierigkeiten. Vielfach lassen sie sich verringern oder sie verschwinden ganz, wenn die beteiligten 
Stellen sich bemühen, in Zusammenarbeit die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. 

Das Gesetz grenzt die Arbeit klar ab. Die Po liz ei stell t fes t, das J ug en dam t übe r
ni m m t die na c h geh end e Für s 0 r g e. In die Praxis übersetzt heißt das: die Polizei übernimmt 
Streifen und Beobachtungen zur Erfassung der gefährdeten Jugend. Sie stellt z. B. fest, daß sich in 
einem Tanzlokal mehrere Jugendliche ohne Begleitung Erziehungsberechtigter zu später Nachtstunde 
aufhalten. Jetzt ist sie verpflichtet, die Personalien der Betroffenen festzustellen. Ob das an Ort und 
Stelle möglich ist, bleibt dahingestellt. Sobald aber die Personalien einwandfrei erforscht sind, ist die 
Arbeit der Polizei beendet. In diesem Moment muß das Jugendamt zur Stelle sein, das den Jugend
lichen den Eltern, oder im Falle einer Obdachlosigkeit einer JugendschutzsteIle zuführt. Das wäre 
die schematische Darstellung der Durchführung des GesetZes. Eine Fülle von Variationen ist jedoch 
möglich und kann in Zusammenarbeit mit örtlichen Jugendfürsorgestellen vereinbart werden. 

Es würde die Zusammenarbeit wesentlich fördern, wenn der Leiter oder die Leiterin der poli
zeilichen Jugendschutzarbeit im örtlichen Jugendwohlfahrtsausschuß vertreten wäre. Solche Aus
schüsse sind für alle Stadt- oder Kreisjugendämter verbindlich. Erfahrungen könnten ausgetauscht, 
neue Erkenntnisse gewonnen und Wege der Zusammenarbeit gemeinsam festgelegt werden. 

Es ist heute eine andere Art der pädagogischen Fürsorge für die Jugend nötig als vor 20 Jahren, 
weil sie sich konstitutionell andersartig entwickelt hat. Neue Stellen treten auf, die sich um die 
Jugend kümmern; mit diesen muß auch die Polizei Verbindung aufnehmen. So sei z. B. die Arbeits
gemeinschaft für Jugendpflege und Jugendfürsorge genannt, die alles umfaßt, was sich in öffentlicher 
und freier Arbeit um die Jugendpflege und Fürsorge bemüht. 
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Die Polizeien anderer Länder, deren Jugendkriminalität ebenfalls zum Problem geworden ist, 
besmreiten in der Durmsetzung ihrer Ziele neue Wege: so hat die Polizeibehörde der großen 
Hafenstadt Liverpool in England eine Einrimtung gesmaffen, über deren Bewährung während dreier 
Jahre sie jetzt einen ausführlimen Berimt veröffentlimte. Der Polizeimef von Liverpool geht davon 
aus, daß eines der ernstesten Probleme des öffentlimen Lebens irr England die steigende Jugend
kriminalität ist. Aum er hält es für erfolgreimer, einen heranwamsenden jungen Mensmen vor 
Gefahren zu smützen und vor einem Abgleiten in das Verbremerturn zu bewahren als begangene 
Straftaten zu verfolgen und zu ahnden. Er setzte daher in jedem seiner 7 Distrikte einen erfahrenen 
Beamten ein, der sim aussmließlim dem Auftrag zu widmen hatte, das Straffälligwerden von Kindern 
und Jugendlimen nam Möglimkeit Zu verhüten. Um dieses Ziel zu erreimen, nahm er Fühlung 'mit 
Smulleitern, Geistlimen, Jugendführern, Wohlfahrtsbeamten und anderen Leuten, die durm Beruf 
und Neigung an der praktismen Jugendarbeit interessiert waren. Aussmlaggebend für den Erfolg 
der Arbeit war, daß mit dem Jugendlimen selbst persönlimer; Kontakt aufgenommen wurde. Eine 
der Möglimkeiten, eine solme Kontaktnahme zu erreimen, ergab sim aus dem Besum der Jugend
klubs. Dabei war naturgemäß die Kenntnis der häuslimen Verhältnisse und die persönlime Verbin
dung mit den Eltern des Jugendlimen unerläßlim. Diese ungewöhnlime Arbeitsmethode der Polizei: 
von Liverpool hat sim in vollem Umfange bewährt. Smwierigkeiten gab es anfangs nur von seiten 
manmer uneinsimtiger Eltern, denen der Besum von Polizeibeamten in ihrer Wohnung unerwünsmt 
war. Dom hat sim heute das Bild aum in dieser Beziehung völlig gewandelt, und der Rat der Polizei
beamten ist in fast allen Fällen gesumt und gesmätzt. 

Nam dem Erfahrungsberimt erweist sim der Polizeibeamte in England als der freundlime 
Helfer der Jugend in gefährlimen Grenzsituationen. Er übernimmt die praktisme Mitarbeit in 
Heimen, er sumt Verbindung zur gefährdeten Jugend, die ihm vertrauensvoll begegnet. Im Umgang 
mit ihr kann er sim die für seine eigene Jugendarbeit wertvollen Kenntnisse der kindlimen und 
jugendlimen Psyme aneignen, er wämst in seinen Beruf hinein, der an erster Stelle von ihm eine 
umfassende Mensmenkenntnis verlangt. Allerdings muß er dafür einen Teil seiner Zeit opfern. Er 
muß Hilfe von Mensm zu Mensm leisten, die nimt in polizeilimen Dienst- und Arbeitsrimtlinien 
präzisiert ist, die ihm jedom für sein späteres Berufsleben unendlim wertvoll sein kann, aum um des 
mensmlimen Kontaktes willen, den er mit dem zukünftigen Bürger herstellt. Hier kann er 
Kamerad und Helfer der Jugend sein. 

Eine solme Idee ist für das klassism-polizeilime Denken manmes Exekutivbeamten geradezu 
revolutionierend und dom steckt ein gesunder Kern darin. Aus den Erfahrungen, die gesammelt 
werden, wird sim die emte Erzieherpersönlimkeit entwickeln, die für die so stark geforderte 
Zusammenarbeit der Polizei mit Smule und Elternhaus geeignet ist. 

Es wäre nun die Frage zu stellen, was den Polizeibeamten mit der Elternsmaft und der Smule 
verbindet, da er selbst keinen unmittelbaren erzieherismen Auftrag hat, sondern ihn nur aus seinen 
prophylaktismen Aufgaben ableitet. Die Fülle dessen, was hierzu zu sagen wäre, ist so unendlim 
groß, daß nur ganz bestimmte Punkte erwähnt werden sollen: Die Gefahrenpunkte, die sim aus 
der Konstitution der heutigen Jugend ergeben, habe im bereits erwähnt. Sie sind im folgenden 
miteingesmlossen. Die größte Anzahl der Kinder und Jugendlimen, die mit der Polizei in Berührung 
kommen, sind nimt solme, die wegen eigenen Versmuldens gehört werden müssen, sondern solme, 
die in seltenen Fällen gewollt, jedom viel häufiger ungewollt Zeugen und Verletzte in einem Sittlim
keitsverbremen sind. Die Zahl solmer sittlim-sexuell gesmädigten Kinder ist so beunruhigend im 
Steigen begriffen, daß sim alle Stellen, die sim mit der Erziehung und Fürsorge - ob unmittelbar 
oder mittelbar - zu befassen haben, Gedanken darüber mamen müssen, wie Abhilfe gesmaffen 
werden kann. Die Polizei hat aus prophylaktismen Gründen manmerlei unternommen, weil die 
Größe der Gefahr unmittelbar und akut bei ihr in Ersmeinung tritt. So sind in Düsseldorf bereits 
im Jahre 1950 50000 Stück der »10 Gebote für Eltern« ersmienen, die die Eltern unmittelbar auf 
Gefahren aufmerksam mamen, die ihren Kindern drohen, und in denen ihnen Ratsmläge zur 
wirksamen Begegnung gegeben werden. Diese Flugblätter wurden durm die Smulen in Umsmlägen 
an die Kinder verteilt; sie mußten den Lehrern von den Eltern untersmrieben wieder vorgelegt 
werden. Damals haben sim viele Behörden mit der Bitte um überlassung von Vordrucken an den 
Polizeimef in Düsseldorf gewandt, und eine Reihe von Städten - z. B. Wuppertal und Dortmund -
hat die Anregung dankbar angenommen. 

Die Dortmunder Polizei hat in den letzten Monaten in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemein
smaft »Geistige Jugendhilfe«, in der 62 Dortmunder Organisationen zusammengesmlossen sind, 
mehrere tausend Lösmblätter in den Smulen verteilt, auf denen in anspremender Weise und dem 
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kindlichen Auffassungsvermögen angepaßt Zeichnungen aufgedruckt sind, die die Kinder auf die 
Gefahren des Großstadtlebens anschaulich aufmerksam machen. Presse, Kino, Rundfunk und 
Fernsehfunk haben sich der Aktion angeschlossen und ihren Erfolg garantiert. Es ist festgestellt 
worden, daß der Anfall der Sittlichkeitsdelikte in Dortmund im ersten Halbjahr 1954 niedriger 
war als im Vorjahr. Es darf jedoch hierbei nicht übersehen werden, daß das unmittelbare Heran
tragen von sexuellen Dingen an die Kinder, die bisher davon noch unberührt geblieben waren, nicht 
ungefährlich ist. 

Der einfachste und richtigste Weg zur Aufklärung der Eltern in solchen Fällen ist immer noch der 
persönliche Kontakt. Leider muß eher aber festgestellt werden, daß sie als Erzieher in allzuvielen 
Fällen versagen. Die Erfahrung lehrt immer wieder, daß sexuelle Verwahrlosung und sexuelle Fehl
handlungen von Jugendlichen, aber auch an Jugendlichen, in der großen Mehrzahl - besonders bei 
fortgesetzten Sittlichkeitsdelikten - auf das Schuldkonto der versagenden Eltern zu setzen sind. 
An den EI t ern muß daher die so mühselige Erziehungs- und Aufklärungsarbeit geleistet werden, 
der sich kein Polizeibeamter in Anbetracht der Wichtigkeit der Aufgabe entziehen sollte. In welcher 
Form die erwähnte Arbeit zu leisten ist, ist nicht in Richtlinien festzulegen; es kommt auf das 
intuitive Erfassen der Situation und die pädagogischen und sozialen Kenntnisse der Polizei
beamten an. 

In dieses Gebiet der Vorbeugung fällt auch die sozial-pädagogische Aufklärung der Eltern in der 
Jugendschutzarbeit. Es gibt eine ganze Reihe von Eltern, die lediglich denkfaul sind und die dankbar 
den' Anregungen folgen, die ihnen gegeben werden. Gelegentliche Mißerfolge dürfen nicht ent
mutigen. 

Dankbar werden zumeist auch Vorträge aufgenommen, die von erfahrenen Polizei- oder Kriminal:.. 
beamten in den Elternversammlungen der Schulen gehalten werden. Dazu prädestiniert ist die Weib-
1iche Kriminalpolizei, die den Eltern aus der Fülle der Erfahrungen mancherlei sagen kann, was 
ihnen bisher noch nicht deutlich zum Bewußtsein gekommen ist. Hier zeichnet sich ein Weg der 
Zusammenarbeit mit Schule und Elternhaus ab, der generell und nicht für den Einzelfall gedacht ist. 

Vorträge in Lehrer- oder Rektorenkonferenzen ergeben ebenfalls gute Wege der Zusammenarbeit 
und des fruchtbaren Kontaktes. 

Vieles ist bereits von seiten der Polizei aus geschehen. Die Zusammenarbeit könnte aber noch 
fruchtbarer gestaltet werden, wenn sie auch von der Schule aus noch mehr intensiviert würde. Der 
gute Wille dazu mag vorhanden sein, er scheitert jedoch in vielen Fällen an der Lehrerpersönlichkeit. 
Da gibt es den alten Lehrer, der durch zwei Kriege und zwei Revolutionen mürbe geworden ist und 
sich nicht mehr umstellen kann oder den noch zu jungen Lehrer, der noch keine ausgereifte Persön
lichkeit ist und deswegen in vielen Fällen versagen muß oder den Lehrer, der durch andere Pflichten 
in seiner Freizeit übermäßig in Anspruch genommen und deswegen abgelenkt ist. Gemeinsame 
Besprechungen, Absprachen, die auf den Einzelfall zugeschnitten sind, könnten Abhilfe schaffen. 
Allerdings muß auch von seiten der Schule der gute Wille zur Zusammenarbeit deutlich gemacht 
werden. Es darf z. B. nicht passieren, daß durch das mangelnde Vertrauen der Schule zur Polizei
behörde und die dadurch hervorgerufene Verzögerung einer Anzeige ein Lehrer Selbstmord begeht. 
In einem anderen Fall konnte ein Heizer in einer Schule seine unsittlichen Handlungen an Kindern 
fortsetzen, obwohl die Eltern der verführten Kinder die Schulleitung auf dessen Verhalten auf
merksam machten. Auch dann wurde noch nicht der Weg zur Polizei beschritten; er führte zunächst 
vom Schulamt zum Heizungsamt, das den Heizer bestellte und ihn nach der Aufklärung übel' die 
gegen ihn erhobenen Beschuldigungen entließ. 

Man würde der Polizei von seiten der Lehrerschaft sicherlich mehr Vertrauen entgegenbringen, 
wenn in solchen Fällen pädagogisch vorgebildete männliche Polizeibeamte die Ermittlungen zu 
führen hätten. Ob es angebracht ist, daß Polizeibeamte selbst in den Schulen den sogenannten Auf
klärungsunterricht übernehmen, mag dahingestellt bleiben. Es ist eine schwierige Angelegenheit, die 
ohne das dazu nötige geistige Rüstzeug nicht durchgeführt werden kann. 

Erwähnenswert ist die Arbeit der Polizei bei der Verkehrserziehung der Jugend. Sie entsendet 
Polizeibeamte in alle Schulen, um die Schüler über gefährliche Verkehrssituationen und über die 
Regeln im Straßenverkehr aufzuklären. Auch auf diesem Gebiet ist in der Zusammenarbeit niit der 
Schule viel getan worden. Die Polizei in Düsseldorf hat ein Kasperletheater entworfen, das reihum 
in den einzelnen Schulen spielt und das den besten Anklang findet. Das Kind lernt so spielend, sich 
sicher im Großstadtverkehr zu bewegen. 
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Beispielhaft für die aktive Einschaltung der Jugend in die Gefahrenabwehr auf der Straße ist die 
Einrichtung des Schülerlotsendienstes. Schülerlotsen sind Jungen und Mädchen, die kleinere Schüler 
an Gefahrenpunkten des Verkehrs sammeln und dann geschlossen über die Straße führen. Sie sind 
deutlich kenntlich durch ein breites, weißes Band, das sie von der Schulter zur Hüfte tragen und 
durch eine Kelle, die sie beim übergang in der Hand halten. 

übertragen auf die Gefahrenabwehr auf sittlich-sexuellem Gebiet könnten hier sicherlich noch 
manche Wege gefunden werden, die unserem abstrakten, extrem polizeilichen Denken heute noch 
nicht erschlossen sind. Einfallsreich ist der Polizeichef von Vienna in Westvirginia, der Jungen im 
Alter von 8-15 Jahren zur Mitarbeit heranzieht. Wer sich zur Mitarbeit eignet, erhält Ausweis, 
Dienstabzeichen, Armbinde und ein Uniformhemd mit der Aufschrift: Jugendpolizei. Am 1. 10. 53 
zählte diese Organisation bereits 126 Mitglieder. In 10 wohldurchdachten Verhaltensregeln, zu 
deren Einhaltung sich jedes Mitglied verpflichten muß, ist alles geschickt vermieden, was nach» Ver
petzung« aussieht. Jeder soll durch das eigene gute Beispiel wirken und von sich aus andere von 
bösen Streichen und Missetaten abhalten. Die bisher gemachten Erfahrungen sind sehr gut, ins
besondere sind die Sachbeschädigungen durch Jugendliche auf ein Mindestmaß zurückgegangen. Die 
Kinder werden durch ihren Einsatz vor Langeweile und damit vor schlechten Einfällen bewahrt. 
Der Versuch ist durchaus beachtenswert und kann zur Nachahmung empfohlen werden. Ob er 
sich allerdings auf deutsche Verhältnisse übertragen läßt, ist fraglich. 

In Hannover sind Jugendliche - einer Zeitungsnotiz nach - zur Selbsthilfe geschritten, als an 
einer Schule fortlaufend Zettel mit obszönem Inhalt gefunden wurden. Allen Bemühungen von 
Schule und Polizei gelang es nicht, die Täter zu fassen. Erst die tätige Mithilfe der Schüler ermöglichte 
es, den Täter zu stellen, wobei sie sich als kluge und geschickte Kriminalisten erwiesen. Sie richteten 
Kontrollgänge ein, die stets zu zweien gemacht wurden. Eines Tages entdeckte eine Streife dieser 
Art einen älteren Herrn, der sich vorsichtig der Fundstelle der Zettel näherte. Sie beobachtete, daß 
er Zettel des gleichen Formats, wie sie schon immer gefunden wurden, aus der Tasche zog und an 
die bekannte Stelle hinlegte. Sie folgte dem Mann im Abstand, bis einer der Jungen die Polizei 
alarmieren konnte, während der andere auf den Spuren des Täters blieb. Es gelang dann auch, den 
Schmutzfinken zu fassen. Wer erinnerte sich dabei nicht an den netten Kästner-Film: »Emil und 
die Detektive«? 

Wir müssen die Jugend wieder lehren, sich nicht .nur als Wildwest-Piraten oder bei Metalldieb
stählen zu betätigen, sondern sich den wertvolleren Dingen des Lebens zu widmen. Karl Ha h n, 
der unvergleichliche Erzieher in Salem, hat das schon frühzeitig erkannt. Seine Schüler werden im 
Rettungsschwimmen ausgebildet, im Seenot- und im Rotekreuzdienst beschäftigt und so unmerklich 
vom Spiel zum Ernst des Lebens geführt. Ob diese oder ähnliche Methoden auch durch die Polizei 
angeregt werden können, mag zur Diskussion gestellt werden. 

Die Schule möge aber auch ihre Lehrpläne überprüfen, ob der Stoff, der geboten wird, der heutigen 
Situation der Jugend angepaßt ist, ob der Jugend das Wert- und Leitbild vermittelt wird, das 
anspornend ist und Anziehungskraft genug hat, verschüttete Werte wieder lebendig werden zu 
lassen. 

Es müssen Situationen geschaffen werden, die Ansprüche an die Jugend stellen, damit sie das 
Gefühl hat, in die Lebensordnung der Erwachsenen allmählich hineinzuwachsen. Aus dieser praktisch
positiven Erfahrung heraus wird der Jugendliche Gebote und Verbote besser kennenlernen als aus 
der rein verstandesgemäßen Erfassung. 

Der Vortrag soll nicht abgeschlossen werden, ohne zuvor die eingangs erwähnten Randgebiete 
der Abgrenzung zwischen polizeilicher und fürsorgerischer Tätigkeit näher zu beleuchten. 

Es besteht bei den Jugendämtern vielfach die irrige Ansicht, daß die Polizei in jedem Fall die 
Fahndung nach entwichenen Fürsorgezöglingen aufzunehmen hätte. Es wird dabei übersehen, daß 
nach dem Reichsjugendwohlfahrtsgesetz und seinen Ausführungsbestimmungen in einem solchen 
Fall an die Stelle des Elternrechts das öffentliche Erziehungsrecht der Fürsorgeerziehungsbehörde tritt. 
Diese hat auch das ausschließliche Recht der Aufenthaltsbestimmung und kann hierbei sogar Zwang 
gegen den Jugendlichen anwenden. Es ist Pflicht der Polizeibehörde, sich davon zu über
zeugen, ob sie auch gesetzlich ermächtigt ist, die Fahndung nach dem Zögling aufzunehmen und ihn 
bei seiner Ergreifung festzuhalten. Hier ist eine sorgfältige Absprache mit den Jugendämtern not
wendig, damit nur die entwichenen Fürsorgezöglinge zur Fahndung aufgegeben werden, die auf 
Grund einer öffentlich-rechtlichen Entschließung in die Ersatzerziehung gebracht 
worden sind. 
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Keine Jugendbehörde sollte die Hilfe der Polizei beanspruchen, solange sie nicht selbst alle 
Möglichkeiten der eigenen Fahndung ausgeschöpft hat. Das gut geleitete Jugendamt wird sich auch 
so verhalten, schon aus der Erwägung heraus, daß es sich hier um einen erziehungsbedürftigen 
Jugendlichen handelt, dessen Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. 

Das neue »GesetZ zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten«, das nach rein gesundheitlichen 
Gesichtspunkten ausgerichtet ist und das eine Mitwirkung der Polizei nicht mehr vorsieht, ver
pflichtet die Polizei lediglich in der Vorschrift des § 19, Personen, die sie in Verwahrung oder 
vorläufig festgenommen hat und bei denen nach ihren Lebensumständen der hinreichende Verdacht 
einer Geschlechtskrankheit und der Weiterverbreitung von Geschlechtskrankheiten begründet ist, 
vor ihrer Freilassung dem Gesundheitsamt zur Untersuchung zuzuführen. Damit sind die Grenzen 
der polizeilichen Mitarbeit bei der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten klar abgesteckt. Razzien 
zur Ergreifung geschlechtskranker Personen dürfen von der Polizei nicht mehr unternommen 
werden. Sie entbehren der gesetzlichen Basis, wenn man sich nicht nur auf den § 14 PVG berufen will. 

Abschließend sei noch erwähnt, daß die Weibliche Kriminalpolizei neben den ihr aus eigener 
Praxis bekanntwerdenden Fällen alle bei der Polizei gemeldeten Fälle von Fürsorge- und Hilfs
bedürftigkeit, gleich welcher Art, den zuständigen Fürsorgebehörden zu melden hat, wodurch alle 
beteiligten Stellen miteinander in Verbindung kommen. 

In großen Zügen dürften die Grenzen zwischen polizeilicher und fürsorgerischer Arbeit damit 
abgesteckt sein; alle Wege der Zusammenarbeit konnten wegen der Kürze der Zeit nicht aufgezählt 
werden, der persönlichen Initiative bleiben noch viele Möglichkeiten offen. Ich möchte hoffen, daß 
der Vortrag dazu beitragen wird, die Jugendschutzverpflichtungen der Polizei deutlicher als bisher 
werden zu lassen und schließe mit einem Wort' des Landesbischofs Lilje: 

15 * 

Was in Erziehung und Fürsorge für die junge Generation an der falschen Stelle gespart 
wird, muß in der Regel mit einem vielfachen Betrag später abgegolten werden. Was die 
Gemeinschaft in der Erziehung unterläßt, das muß sie später oft mit Gefängnissen und 
anderen Korrektionsmitteln nachholen. 
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Betreuung von Kindern, 
Jugendlichen und Heranwachsenden in Heimen und Anstalten 

Kirchenrat Dr. Schimmelpfeng 
Direktor der Anstalten Hephata/Treysa 

Zur Zeit gibt es im Bundesgebiet einschließlich Westberlin fast 60000 Kinder und Jugend
liche beiderlei Geschlechts, die sich wegen Erziehungsschwierigkeiten in Heimen und Anstalten 
befinden. Teils handelt es sich um solche, die über die freiwillige Erziehungsfürsorge, teils um solche, 
die über die Fürsorgeerziehung den Anstalten zugeführt worden sind; ein kleiner Rest ist von den 
Eltern unter Ausschaltung irgendwelcher Ämter den Anstalten anvertraut worden. 

Die folgenden Ausführungen wollen angesichts dieser beiden Armeekorps von jugendlichen 
Bewohnern unserer Erziehungsheime nicht den Anspruch erheben, ein wirklich erschöpfendes Bild 
zu geben, dies um so weniger, als die Erfahrungen des Referenten ausschließlich an Jugendlichen 
männlichen Geschlechts gewonnen sind. Natürlich müssen auch die Abertausende von schwach
sinnigen Jugendlichen, die sich in Heil- und Pflegeanstalten befinden, unberücksichtigt bleiben, 
obwohl die Grenze zwischen Heil- und Pflegeanstalt einerseits lind Erziehungsheim andererseits 
durchaus offen ist und mancher Zögling besser als Pflegling anzusehen wäre wie auch umgekehrt. 

Die nachfolgenden Beobachtungen sind in den Anstalten Hephata-Treysa gewonnen. Hephata 
unterhält außer einem Krankenhaus, einer Diakonenschule, einer nervenklinischen Abteilung und 
einer Heil- und Pflegeanstalt ein großes Erziehungsheim mit ca. 280 Jugendlichen *). Darunter befinden 
sich nahezu 200 Schulbuben und nahezu 100 Lehrlinge, Anlernlinge oder Angehörige der Feld
kolonnen unserer beiden Güter, die teils in unseren 19 anerkannten Lehrbetrieben, teils in der Land
wirtschaft ausgebildet werden. Die Schulbuben werden in unserer Heimschule (10 Lehrkräfte) 
unterrichtet und im übrigen von Diakonen und Erziehern betreut, während sieben ausgebildete 
oder angehende Neurologen und Psychiater die ärztliche Versorgung wahrnehmen. 

Die Herkunft unserer Zöglinge 

a) Familie: Hinter nahezu keinem unserer Jungen steht eine intakte Familie. Entweder handelt 
es sich um Halbwaisen bzw. Vollwaisen oder aber um solche Kinder, die entweder unehelich 
geboren und aufgezogen sind oder aber deren Eltern sich haben scheiden lassen bzw. deren 
Ehe zerrüttet ist. 

b) G r ü n d e der Ein w eis u n g : Psychopathologische und sogenannte kriminelle Vergangenheit. 
Während bei den Kindern bis zur Pubertät Straffälligkeit nur in wenigen Fällen vorliegt, sind 
bei den 13- bis 14jährigen Jugendlichen etwa 30% straffällig geworden. Bei höherem Alter 
steigt der Prozentsatz der Straffälligkeit auf mindestens 50 %. Bei ihren jugendlichen Ent
gleisungen handelt es sich in vielen Fällen um Diebstahl oder Sexualvergehen. Doch befinden 
sich unter ihnen auch Herumtreiber (streunende Jugend) und - in unserer Lehrlings
abteilung - manche sogenannte Versager, die es in keiner Lehre aushielten. 

Unsere Neurologen legen bei Einweisung eines Kindes oder Jugendlichen in jedem Fall ein 
Krankenblatt an und unterziehen den jungen Menschen einer gründlichen neurologisch
psychologischen Untersuchung. Dabei sind in großem Umfang cerebrale und hormonale 
Störungen ermittelt worden, welche die Reifungsvorgänge verlangsamen oder beschleunigen. 
Bei etwa 80 % aller unserer Kinder ließen sich organisch bedingte Entwicklungsstörungen 
ermitteln, welche eine psychopathologische Fehlentwicklung zur Folge hatten. Die Gehirn
schädigungen, über welche auf dieser Tagung seitens der Ärzte ausführlich referiert ist, sind 

*) Dazu kommt im Jahr 1955 eine Erzieherschule für männliche Erzieher. 
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teils durch eine, etwa bei einer Zangengeburt erfolgte, Verletzung des Gehirns entstanden, 
teils auch durch eine Gehirnhautentzündung im Verein mit einer der üblichen Kinderkrank
heiten; während diese primär im Blickfeld des Arztes standen, ist die Gehirnhautentzündung 
nicht beachtet worden und hat deshalb nachhaltige Folgen gezeitigt. 

Zweifelsohne ist die Zahl der entwicklungs gehemmten Kinder draußen auch nicht gering. 
Während jedoch bei geordnetem Familienleben" die Entwicklungshemmungen ertragen oder 
langsam überwunden wurden, vergrößert eine eigentlich bei allen unseren Kindern vorliegende 
Milieuschädigung die Anormalität und führt zu völliger Verwahrlosung, ja manchmal zu 
anscheinend kriminellen Handlungen. 

Bei Einlieferung der Kinder sind etwa 15% gut ausgestattet, 600/0 einfach, aber sauber und 
ordentlich, während uns 25 % in einem mehr oder minder verwahrlosten und schmutzigen 
Zustand zugewiesen werden. Seit etwa zwei Jahren sind die Verhältnisse aber besser geworden. 
Dennoch führen nur etwa 20% bei ihrer Ankunft in Hephata ihre Zahnbürste mit. Es sei 
nur am Rande erwähnt, daß es im übrigen Elternteile gibt, die bei einer mehrere Jahre nach 
der Einweisung des Kindes erfolgten Entlassung alle Kleidungs- und Wäschestücke wieder 
zurückhaben wollen; den Vogel schoß aber zweifelsohne ein Elternteil ab, das sich noch der 
Seife erinnerte, die sein Kind mitbekommen hatte und dieses Seifenstück wieder zurückerhalten 
woHte. 

c) In tell i gen z g rad: Die Intelligenzhöhe unserer Kinder ist natürlich unterschiedlich. über
durchschnittlich Begabte wechseln ab mit solchen, die leicht oder mittel debil sind. Allerdings 
handelt es sich in nicht wenigen Fällen nicht um eine echte, sondern durch die Umstände hervor
gerufene Schein-Debilität, die bei Normalisierung der Lebensfunktionen des Kindes geringer 
wird, z. T. ganz verschwindet. Es ist selbstverständlich, daß bei der Ankunft des Kindes erst 
eine gewisse, durch Lehrer, Hausvater und Arzt gut genützte Beobachtungszeit eingelegt wird 
(Aufnahmeabteilung), ehe das Kind in die ihm entsprechende Schulklasse bzw. Heimgruppe 
aufgenommen wird, und ebenso selbstverständlich ist es auch, daß bei entsprechender Entwick
lung des Kindes die Frage seiner Umgruppierung in eine andere Heimgruppe oder Schulklasse 
sehr elastisch gehandhabt wird. 

Der Erziehungsträger 

a) Ar z t: Das Kind befindet sich in ärztlicher Dauerkontrolle. Bei seiner Aufnahme wird ein 
Krankenblatt angelegt. Auch nach der ersten Hauptuntersuchung verliert der Arzt das Kind 
nicht aus dem Auge. Dazu gehört auch die Sorge um seine Ernährung. Das Kaloriensoll wird 
nicht nur mühsam gehalten, sondern regelmäßig überschritten. Kinder, die in unterernährtem 
Zustand bei uns eintreten oder aber aus irgendwelchen Gründen ihr Gewichtssoll nicht 
erreichen, erhalten auf kürzere oder längere Zeit befristete Ernährungszulagen. Sicherlich ließe 
sich gerade hier noch manche Besserung durchführen, besonders auf dem Gebiet der Vitamine, 
wenn nicht die Pflegesätze leider manchmal Einhalt geböten. Es ist klar, daß der Arzt 
Ernährungs- und Entwicklungsstörungen auch medikamentös zu behandeln bestrebt ist. 

b) Sc h u I e: Ein besonderer Erziehungsfaktor ist die Heimschule. Während draußen die Kinder 
oft gehänselt wurden, weil sie in der Normalschule nicht mitkommen konnten oder in eine 
Hilfsschule gingen, die sie bei ihren Spielkameraden auf der Straße öfters deklassierte, bilden 
die Kinder in einer Heimschule eine Gemeinschaft für sich, wenn es auch in einer solchen 
Schule ausgesprochene Außenseiter gibt, die Hänseleien seitens ihrer Kameraden ausgesetzt 
sind. Dennoch liegt der Wert einer Heim- und Sonderschule für solche Kinder klar zu Tage. 
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Die durchschnittliche Klassenfrequenz der Schülerzahl beträgt etwa 20. Unsere Heimschule 
hat sogar eine nur aus zwölf Kindern bestehende Sonderklasse, in der sich die Schwierigsten 
der Schwierigen und Abseitigsten der Abseitigen mit einem besonders qualifizierten Lehrer 
befinden. 

Es muß das Ziel einer solchen Schule sein, den Kindern ein bestimmtes Maß von Wissen zu 
übermitteln. Da sie nicht imbezill sind, sondern höchstens einen gewissen Grad von Debilität auf
~eisen, vielleicht aber auch überdurchschnittlich begabt sind, muß es unser Ziel sein, sie in den 
Elementarfächern so zu fördern, daß sie später als Lehrlinge mit Erfolg an der Berufsschule 
teilnehmen können. Leider ist das längst nicht in allen Fällen möglich. Wo dieser Fall eintritt, 
bemüht sich der Pädagoge darum, wie mit einer Wünschelrute die verborgenen und durch 
mancherlei Schichten überdeckten Adern der besonderen Begabung eines Kindes zu entdecken 
und wirksam zu machen. Ist der Intelligenzkoeffizient eines Schulkindes besonders niedrig, so 



hat dieses Kind doch vielleicht eine besondere musische Begabung oder es kann gut zeichnen 
und basteln oder hat eine spezielle manuelle Begabung. In manchen Fällen ist es dadurch 
möglich gewesen, ein Kind, das wegen seiner mangelnden geistigen Begabung später bestenfalls 
Gelegenheitsarbeiter geworden wäre - wenn es nicht Zeit seines Lebens als asoziales Element 
herumgelungert hätte - irgendeiner oBeschäftigung zuzuführen, und wenn auch nur als 
Anlernling etwa in unserer Bürstenmacherei oder Korbflechterei. Falls auch dies nicht angängig 
ist, besteht schließlich immer noch die Möglichkeit, den Heranwachsenden in einer unserer 
beiden Feldkolonnen als Landarbeiter heranzubilden; dabei stoßen wir allerdings in vielen 
Fällen auf den Widerstand der Erziehungsberechtigten; dies widerfuhr uns sogar schon bei 
unserer kürzlich eingerichteten und als Lehrbetrieb anerkannten Geflügelfarm, obwohl 
Geflügelgehilfen heute gesucht werden. 

Es sollte selbstverständlich sein, daß eine solche Schule, die vor besonders schwierige pädag
ogische Aufgaben gestellt wird, auf das beste ausgestattet ist. Hephata hofft, mit seiner 
demnächst fertiggestellten zehnklassigen Heimschule das pädagogische Instrumentarium vor
weisen zu können, wie z. B. moderne Schulmöbel, Verdunkelungsmöglichkeit in jedem Klassen
zimmer für Lichtbildervorträge usw., Radioanlage in jedem Klassenzimmer, damit gegebenen
falls auch von der Einrichtung des Schulfunks Gebrauch gemacht werden kann, Bastelmöglich
keiten usw. Es dürfte einleuchtend sein, daß eine solche Heimschule nach ihrem besonderen 
Baukörper verlangt, der nicht ohne weiteres mit demjenigen einer Normalschule identisch 
zu sein braucht. Besonderer Wert wird auf die Beseitigung von Lärmquellen gelegt, was durch 
Gummifalze an den Türen, Gummibelag auf den Fluren, Schallschluckplatten u. a. m. erstrebt 
wird. 

c) Kir ehe: Es versteht sich von selbst, daß man in einer Anstalt der Inneren Mission dem 
Christentvm eine besondere Bedeutung zumißt. Es handelt sich in Hephata jedoch um keine 
konfessionell so geprägte Haltung, daß die Aufnahme von katholischen oder auch freireligiösen 
Kindern unmöglich gemacht würde. 

Die religiöse Erziehung ist dann gut, wenn sie unauffällig erfolgt und ein Teil des Ganzen 
ist und wenn das Evangelium der Atem ist, der eine solche Anstalt durchdringt. »Fromm mit 
Zwang hält nicht lang«. Andererseits legen wir begreiflicherweise Wert auf ein gewisses Maß 
von kindesgemäßer religiöser Erkenntnis und geben, zumal auch dem kleinen Kind, gern etwas 
Wissen mit auf seinen Lebensweg. Ein auswendig gelerntes Kindergebet, ein Bibelwort, ein 
Gesangbuchvers sind manchen unserer Kinder später treue Begleiter geworden. Vor einiger 
Zeit besuchte uns ein ehemaliger Zögling, der seiner Braut die Stätten seiner Kindheit zeigen 
und sie auch mit derjenigen Erzieherin bekannt machen wollte, dieihn als Kind in Hephata 
ein Gebet gelehrt hatte; dies Gebet hätte ihn, wie er freimütig bekannte, im Krieg vor 
mancherlei Entgleisungen bewahrt. 

Aus dem Gesagten geht schon hervor, daß »Religion« nicht etwa ein Fach ist, sondern eine 
Haltung, die der Junge sich langsam aber sicher aneignen möchte. Infolgedessen wird er nicht 
nur in der Schule, sondern auch außerhalb dieser christlich geprägt, wobei dahingestellt sei, 
ob diese Prägeform krisenfest ist. 

An jedem Morgen findet vor Beginn des Schulunterrichtes eine Morgenandacht in der 
Hephatakirche statt, wobei die Woche hindurch ein und dasselbe Lied, das sogenannte Wochen
lied, das vorher textlich und musikalisch in der Schule erarbeitet wurde, gesungen wird. Im 
übrigen hält einer der drei Pfarrer jeweils eine kurze Ansprache von etwa fünf Minuten Dauer. 
Wer sich vor eine solche Aufgabe gestellt sieht, erkennt oft sein Unvermögen. Es ist leichter, 
eine intellektuell hohe und problemreiche sowie Literaturkenntnisse verratende Predigt zu 
halten als einen Gedanken in der kurzen Zeit von fünf Minuten darzustellen, und zwar so 
glaubhaft und überzeugend, daß ihn auch das kleinste Kind versteht. Im übrigen wird natürhch 
zu Tisch gebetet und zuweilen, etwa bei Heimabenden, ein religiöses Lebensbild gezeichnet. 
Was die Abendandacht anlangt, so findet diese in dem jeweiligen Heim statt, wobei die Kinder 
eines Flurs, welche eine Gruppe bilden, oder auch nur die Kinder eines Zimmers (in der Regel 
vier) unter sich ihre Abendandacht halten. Besondere Feste ragen weit über den Alltag hinaus. 
Dazu gehört z. B. das Jahresfest der Anstalt, das in der Regel von 5-6000 Menschen besucht 
wird und das größte volksmissionarische Fest weit und breit darstellt. Großer Wert wird auf 
die Gestaltung der christlichen Hauptfeste gelegt (Sitte und Brauchtum). Es fehlt hier an Zeit, 
dies im einzelnen darzustellen. 
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d) He im: Das Heim soll wirklich Heim sein. Wir haben deshalb radikal mit Schlafsälen, in 
denen viele Betten stehen, gebrochen. Es sollte überhaupt keine Stuben mit mehr als vier, 
höchstens sechs Betten geben. Der Durchschnitt beträgt bei uns vier Betten. Zweibettenzimmer 
reizen zu Homosexualität,. bei Dreibettenzimmern bildet sich meist eine Zweierclique, 
während der Dritt~ leer ausgeht. Ein Vierbettenzimmer erscheint uns die pädagogisch beste 
Form einer Schlafgemeinschaft zu sein. 

Damit die Kinder vor der Anonymität und Vermassung bewahrt bleiben, hat W ich ern, 
der Gründer der Inneren Mission, das Familienprinzip aufgestellt, d. h. der Erzieher teilt mit 
seiner Familie die Lebensgemeinschaft der Kinder. Wenn dies auch heute nicht mehr als durch
führbar erscheint, so ist das Familienprinzip doch insofern gewahrt, als die Kinder desselben 
Flurs (in der Regel etwa zwanzig Kinder) zu einer Familie zusammengefaßt sind und in der 
Obhut eines Erziehers bzw. einer Erzieherin stehen. Es konnte auch erreicht werden, daß 
sich alles, was zu einer solchen Familie gehört, auf einem und demselben Stockwerk befindet, 
also nicht nur die Schlafzimmer, sondern auch die Toiletten, Waschräume und der Tagesraum. 
Wenn sich die Toiletten und Waschräume für das ganze Haus in einem Keller oder sonstwo 
befinden, wird nicht· nur die Unruhe eines solchen Hauses unerträglich, sondern auch das 
Gefüge der Familie genau so zerstört, wie in einem Mietshaus, in dem alle Mietspartner zu
sammen dieselben Toiletten und Waschräume benutzen. 

Die einzelnen Gruppenfamilien haben einen Erzieher bzw. eine Erzieherin sowie einen 
Praktikanten. In zunehmendem Maße sind wir in Hephata dazu übergegangen, weibliche 
Erziehungskräfte in Dienst zu nehmen, da wir uns hiervon einen besonderen pädagogischen 
Erfolg versprechen. Wir haben noch nicht das Experiment unternommen, auch in unseren 
Lehrlingsstationen Erzieherinnen einzustellen. Mögen manche auch über diesen Gedanken 
erschrecken, so scheint er doch gar nicht so abwegig zu sein, da auch die Halbwüchsigen, wenn 

. es sich nur um die richtige Frau handelt, ohne mütterliche Liebe nicht sein wollen. 
Eine solche Gruppenfamilie ist die Basis der gesamten Heimerziehung. Darum müssen aber 

auch genügend Erzieher für die Kinder zur Verfügung stehen. Hephata liegt weit unter den 
Richtzahlen, die aufgestellt sind, weil j.edes Kind eine liebeverlangende Seele hat, die mit 
Recht erwarten kann, daß. sich der Erzieher um sie kümmert. In Hephata kommen auf etwa 
20 Kinder ein Gruppenerzieher sowie ein Erziehungspraktikant. Darüber hinaus hat jedes 
Haus noch ein oder zwei Erzieher, die in Krankheits- und Urlaubsfällen Vertretungsdienste 
übernehmen. 

Eine besondere Bedeutung kommt natürlich dem Hausvater zu und - wie könnte es auch 
anders sein? - seiner Frau. Der Hausvater macht regelmäßig seine Runde durch das ganze 
Haus, er ist für die Kinder Autorität, die sie gern anerkennen; er geht etwa abends, wenn die 
Kinder im Bett liegen, noch einmal durch die Räume. Der Hausvater ist die eigentliche Seele 
des ganzen Hauses. Zugleich aber ist er auch derjenige, der für die Behörden die angeforderten 
Berichte anfertigt und überhaupt das Kind mit Vater augen leitet, begleitet und ihm, etwa 
bei der Schulentlassung, den Weg ins Leben bahnt. 

Gesichtspunkte der Erziehung 

Da dieses Referat in die Praxis einer Heimerziehung einführen soll, seien jetzt in loser Form 
dfe Gesichtspunkte aufgezählt, nach denen wir arbeiten. Aus der Fülle der dabei zu Tage kommenden 
Gedanken wird sich dann am Ende doch so etwas wie ein Gesamtbild ergeben. 

Die Sau be r k e i t: Eine ganze Reihe von Kindern und Jugendlichen kommt verwahrlost bei 
uns an. Das allererste Erfordernis ist deshalb, ihnen Freude an der Sauberkeit zu erwecken. Dazu 
gehört, daß jeder sein Handtuch, seine Zahnbürste und seinen Waschlappen erhält und auch darauf 
achtet. Waschungen am Morgen und Abend sind selbstverständlich. Eine besondere Freude ist es 
für die Kinder, wenn sie sich im Duschraum tummeln dürfen. Man muß das einmal erlebt haben, 
wie sie vor Jubel durch den großen Duschraumrutschen, teils mit, teils auch ohne Badehose. Das 
Schuhwerk "muß wenigstens frühmorgens geputzt sein; Löcher in den Strümpfen sind verpönt. 
Saubere Finger bei den Mahlzeiten werden als notwendig angesehen. Mit der Freude an äußerer 
Sauberkeit möchten wir auch gern das Gefühl und die Freude an der inneren Reinheit vermitteln, 
die allerdings bei vielen erst geweckt werden muß. 

Ebenfalls gehört der Sinn für 0 r d nun gun d P ü n k t I ich k e i t zu einem rechten Jungen. 
Wenn auch gerade diese Kinder manchmal nur schwer an Ordnung und Pünktlichkeit gewöhnt 
werden, was bei dem Durcheinander ihres häuslichen Milieus nicht verwundert, so suchen wir sie 
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doch gerade deshalb hierzu zu erziehen. So wie die Morgenandacht Punkt 8 Uhr beginnt und die 
Schule um 1129 Uhr, hat der ganze Tag seine feste Zeiteinteilung, die nur in besonderen Fällen durch
brochen wird. Ordnung ist nicht nur das halbe Leben, sondern auch eine große innere Hilfe, 
übrigens nicht nur für die Heiminsassen, sondern auch für die Erwachsenen. Dazu gehört auch, daß 
ein Kind sein Bett selbst macht, und zwar ordentlich, und die Stubengemeinschaft ebenso um ihre 
Stube besorgt ist wie die Gruppengemeinschaft um Tagesraum, Flur, Toilette und Waschraum. Auch 
hat jedes Kind sein eigenes Fach, in dem es allerdings manchmal etwas kunterbunt aussehen mag, 
so daß eine gute Hand ab und an Ordnung schaffen muß. Es sei noch betont, daß wir die Mannschaft 
des ganzen Hauses an Ordnung und Sauberkeit um das Haus herum sowie die Pflege der Anlagen 
gewöhnen wollen. 

Damit kommen wir schon zu der Aufgabe, die Kinder an den Unterschied von Me i nun d Dei n 
zu gewöhnen. Das ist nicht immer leicht, zumal dann, wenn die Kinder zu Haus überhaupt nichts 
ihr eigen nennen konnten, noch nicht einmal ein Bett oder eine Schlafstelle. Wer kein Mein kennt, 
kennt auch kein Dein. Viele unserer Jungen sind wegen Eigentumsdelikten früher aufgefallen. Wie 
kann man ihnen aber Diebstahl vorwerfen, wenn sie darum nicht Mein und Dein unterscheiden 
können, weil ihnen nichts gehört? Wir sehen deshalb darauf, daß ihnen irgend etwas zu eigen wird. 
Dann ergibt sich fast von selbst, daß übergriffe in fremde Spinde nicht mehr vorkommen. Die 
Spielgefache, in denen die Jungen ihr Zeug bergen, sind übrigens unverschlossen. Bei den Lehrlingen 
merken wir allerdings bisweilen, daß die Langfinger ihre Spinde fest verschließen, weil sie offenbar 
von sich auf andere schließen. Im übrigen kann natürlich ein wegen Langfingerei bei uns ein
gewiesener Junge nicht von heute auf morgen von seiner Untugend oder unglückseligen Ver
anlagung lassen. 

Die Kinder sollen möglichst gründlich zu selbsteigener Ver a n t w 0 r tun g erzogen werden. 
Darum muten wir ihnen so viel Verantwortung zu, wie sie tragen können. Jeder Junge hat seine 
Sorgepflicht und sein »Amt«, wie wir es nennen. Putzen und Bohnern, Innen- und Außendienst, 
Tisch- und Küchendienst gehört zu den abwechselnden Pflichten der großen Schar. Es ist unser 
Ziel, daß sie ihr Amt nicht als einen lästigen Zwang ansehen, sondern es mit Freuden tun. Und 
wirklich sehen wir, wie vor Eifer manches Köpfchen über dem Amt heiß wird, und das Leuchten 
mancher Augen bestätigt dem Erzieher, daß sein Lob richtig angekommen ist. 

Damit ist etwas anderes eng verbunden, nämlich der Sinn für Gemeinschaft. Er ist oft arg 
verkümmert, wenn die Buben bei uns eintreffen. Woher soll er auch kommen, wenn sie nie die 
Urzelle der Gemeinschaft, die Familie, kennengelernt haben und ihre Heimat nichts anderes war 
als eine Schlafstelle und eine Garküche - manchmal noch nicht einmal dies? Gewiß gibt es auch 
asoziale Kinder. Aber ihre Asozialität ist oft nur die Folge einer Kontaktschwierigkeit, die wiederum 
aus dem Milieu - wenigstens zum Teil - erklärbar wird. Wir erleben es oft, es ist sogar fast die 
Regel, daß scheue Kinder, denen der Steckbrief der Asozialität oder gar Dissozi,alität mitgegeben 
worden ist, bei uns langsam auftauen und nach überwindung der Krise, die für jeden neuen 
Ankömmling einmal kommt, die besten Kameraden werden und einen vorbildlichen Korpsgeist 
entwickeln. Dieser Korpsgeist überwindet sogar den kindlichen Vandalismus, der jedem Pädagogen 
bekanllt ist. Wir haben· gerade auf diesem Gebiete manche positiven Erfahrungen machen können, 
weil inHephata in den letzten Jahren einige neue Erziehungsheime erbaut wurden, die sich denjungen 
in makelloser Schönheit präsentieren. Natürlich hatten wir Sorge, wie sie ihre Juwele pflegen 
würden. Heute können wir sagen, daß sie ihre Zimmer ebenso gehalten haben als seien es ihre 
eigenen. Unsere Mahnung, sie möchten stolz auf das Privileg sein, so fein wohnen zu dürfen, ist 
nicht vergeblich gewesen. Auch hat sich so etwas wie ein Gemeinschaftsgeist der Ordentlichen gegen 
die Wüsten gebildet, die in der hoffnungslosen Minderheit sind. Kommen Übergriffe vor, die bei 
Jungen unvermeidlich sind und deren Fehlen einen richtigen Vater. wahrscheinlich besorgt machen 
müßte, dann ereignet es sich nicht selten, daß die Jungen untereinander einen solchen Übergriff 
regulieren und zur Selbsterziehung greifen. Wir fragen nicht im einzelnen, worin diese besteht, sind 
aber fest davon überzeugt, daß diese selbsterzieherischen Maßnahmen einer Gruppe wirksamer 
sind als wenn der Erzieher mit Donner und Blitz dazwischenführe. übrigens wird im Heim grund
sätzlich nicht mit Stockschlägen gearbeitet und die Prügelstrafe ebenfalls nicht als wirksames 
Erziehungsmittel angesehen, was nicht bedeuten soll, daß ein kleiner, aber bedeutungsvoller Klaps 
gelegentlich heilsam und notwendig ist. Die Kinder sind zu Hause oft in überreichlichem Maß 
geschlagen worden. Manche haben eigentlich ihre Prügel für ein langes Leben binnen eines Kinder
jahrzehntes bezogen. Nun wollen wir es andersherum versuchen. Manchmal ist es schwer, die Nerven 
zu behalten. Aber aufs Ganze gesehen dürfen wir dankbar auf diese brachiale Askese zurückblicken. 

235 



Zur Weckung des Gemeinschaftssinns gehört auch der Sport, das Gruppenbasteln, das Laienspiel, 
Wanderungen, Zeltlager, überhaupt die ganze Freizeitgestaltung. 

Auch suchen wir den Kindern den Sinn für das Große und Ganze einer Anstalt beizubringen, bis 
hin zum Grüßen, an dem sich mancher Erwachsene ein Vorbild nehmen könnte. 

Ferner möchten wir in den Kindern gern den Respekt vor dem Leben erwecken. Wer auf 
Asphalt, inmitten hoher Mietskasernen oder Trümmerstätten groß geworden ist, der ist tief bewegt, 
wenn er bei uns vielleicht die erste Kuh seines Lebens sieht - wie wir immer wieder feststellen. 
Und es gibt in einer Anstalt nicht nur Kühe zu sehen, sondern alles Getier, was zu einem Gutshof 
gehört. Als ein Hamburger vor einiger Zeit gern Tauben haben wollte, durfte er sich einen Tauben
schlag zimmern, der umlagert war von Kameraden, die voll innerer Anteilnahme die Tauben 
beobachteten und behutsam mit ihnen umgingen. Auch hat jedes Haus seinen Hausgarten, in dem 
der einzelne ein kleines Beet sein eigen nennt. In manchem Tagesraum steht ein Aquarium, das 
bei Dunkelheit sogar erleuchtet werden kann. Wenn auch ein armer Wicht eines Tages die lebendigen 
Fische herausholte und aufaß, so lassen wir uns darüber nicht über Gebühr anfechten; wir haben das 
Aquarium wieder aufgefüllt. Ein langes Jahr hindurch ist es nun auch gut gegangen und der 
Fische sind nicht weniger, sondern sogar mehr geworden. 

Durch alle diese Grundsätze möchten wir im Kind das rechte Maß einer gesunden Sei b s t
beurteil ung entwickeln. Das heißt nicht nur, daß die Angeber und Prahlhänse, die sich phantasie
voll ihrer nie begangenen oder vergröbert wiedergegebenen Schandtaten rühmen, in ihre Schranken 
gewiesen werden, sondern erst recht, daß wir die anderen, die in der Mehrzahl sind, zu sich selbst 
fuhren, ihre Minderwertigkeitskomplexe abbauen und ihnen das verlorengegangene oder verdeckte 
Selbstvertrauen wiedergeben. 

Dieses Selbstvertrauen ist ihnen entweder zu Haus weggeprügelt oder weggetadelt worden. Wenn 
jemand< dauernd an seinen Entwicklungsrückstand oder auch an seine Entwicklungsverfrühung 
dadurch erinnert wird, daß ihm das Vorbild seiner gleichaltrigen Kameraden vor Augen gehalten 
wird, dann muß er mit der Zeit wunderlich, verstört, widerspenstig, oppositionell, selbst gemein
gefährlich werden. Und das überträgt sich schließlich auf Schule 'und andere Autoritäten. Wer 
kennt diese armen, introvertierten und verstockten oder auch rebellischen Kinder nicht, die aus 
ihrer frühkindlichen Trotzphase nie herauskommen? Kommt dann noch schwere seelische Störung 
dazu, die sich organisch umsetzt, wie etwa Bettnässen, oder führt die Scheuheit zu Sprachhem
mungen, wie z. B. zu Stottern, dann ist der »Fall« gegeben, dann meint man schließlich, ein Exempel 
statuieren zu müssen, weil dieser arme kleine Kerl nun wirklich eine Gefährdung für seine Umwelt 
wird und, wie wir es erlebt haben, seine Mutter tätlich bedroht oder sogar überfällt oder kleinere 
Kinder quält, um seinen aufgestauten Mut loszuwerden und doch wenigstens an irgend einer, wenn 
auch unpassenden Stelle zu dokumentieren, daß er auch noch da ist. 

Diese Erkenntnis des rechten Maßes sowohl für die Angeber als die Unterdrückten, für die 
Uber- und für ,die Unterkompensierten zu ermitteln, setzt ein hohes Maß von Geduld und 
Hoffnung voraus, zumal sich das Intelligenzpotential nicht überall erhöhen läßt. Und diese Geduld 
wächst letztlich aus nichts anderem als aus der Li e b e. Alle Erziehungskraft kommt aus der Liebe. 
Wo keine Liebe ist, ist Dressur und Schulung, aber keine Erziehung. Und diese Erziehung hofft 
immer noch, wenn Dressur und Schulung sich längst nach lohnenderen Objekten umgesehen haben. 

Es gehört zu den beglückendsten Stunden eines Erziehers und Hausvaters wie auch eines Lehrers 
und Arztes, wenn er spürt, daß sich warme Märzwinde bemerkbar machen und das harte Eis zu 
k.nistern und zu krachen anfängt. Das Mißtrauen taut dahin, ein erster Sonnenstrahl dringt durch 
einen Riß der aufspringenden Herzenskruste, eine kleine Seele weiß sich geliebt, vielleicht zum 
erstenmal, zum allererstenmal in ihrem Leben. Eine solche Stunde entschädigt für Enttäuschungen, 
an denen unsereiner wahrlich nicht arm ist. 

Was eiij. solches Kind braucht, ist Nestwärme. Jedes Vögelchen kommt um, wird sie ihm nicht 
zuteil. Jedes Ei im Brutapparat bleibt leblos, wenn die Temperatur auch nur um einige Grade zu 
gering ist. Und wir wollen den kleinen Seelen ihre Nestwärme schmälern und deklassieren sie und 
buchten sie gar ein, wo doch jeder Vogel wei,ß, was er der kleinen Brut schuldig ist? Darum kann 
die Atmosphäre eines Heimes gar nimt heimelig genug sein und ein Heimabend nicht gemütlich 
genug. Je mehr Nestwärme, desto mehr Liebe. Je mehr Liebe, desto mehr Leben. Je mehr Leben, 
desto mehr Freude und Kraft. 

Will man das, was über die Gesichtspunkte unserer Erziehung gesagt wurde, noch einmal kurz 
zusammenfassen, so kann man vielleicht als erstes sagen, daß jede Erziehung, in besonderem Maße 
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jedoch diejenige von entwicklungs gehemmten Kindern, von dem großen S tau n e n über das 
ausgehen muß, was wir Leben nennen. Wer nicht die Blasiertheit eines Kindes oder jungen Menschen 
überwindet, wird ohne erzieherische Verheißung bleiben. 

Zu dem Staunen vor dem Leben und allem Lebendigen tritt als Zweites die Bezugnahme, die 
zwischen Kind und Leben hergestellt werden muß. Viele Erziehungsschwierigkeiten scheitern daran, 
daß es zu keinem Kontakt zwischen dem Kind und seiner Umwelt kommt. Diese Beziehungs
vermittlung ist das, was große Pädagogen auch Ehr f u r c h t vor dem Leb e n genannt haben. 
Ehrfurcht vor dem Leben ist mehr als bloßes Staunen. Es ist kein Zufall, daß Luthers Erklärung 
zu den zehn Geboten jedesmal mit der Einleitung beginnt: Wir sollen Gott fürchten und lieben. 

Aus dieser Ehrfurcht wächst die Li e be zum Leb e n. Was der Mensch nicht respektiert, achtet 
er nicht, und aus dieser Liebe zum Leben erwächst die Lust, am Leben teilzuhaben und Verant
wortung zu übernehmen. Eine Resozialisierung von kontaktschwierigen und dissozialen Kindern 
ist letztlich keine Frage der Technik, sondern geht bis an das Herz der Dinge und den Urgrund 
unserer Existenz überhaupt. 

Aus Staunen, Ehrfurcht, Liebe zum Leben und Verantwortung folgt schließlich die Fähigkeit 
einer gesunden Sei b s tb eu r te i lu n g. Sie ist dann ungesund, wenn sie das rechte Maß entweder 
unterschreitet oder überschreitet. Es ist schon viel, wenn das Kind oder der Jugendliche vor dem 
Ganzen des Lebens und seines Daseins staunend stille steht. Es ist noch mehr, wenn sie das Leben 
und ihr Leben bejahen. Alles ist jedoch gewonnen, wenn sie sich selbst als Glied des Ganzen erkennen 
und ihren persönlichen Beitrag liefern, in der rechten Erkenntnis eines ihnen gegebenen Maßes. 

Stellt man diese gewonnenen Erziehungsgrundsätze . der ungeheuren Aufgabe gegenüber, die dem 
jeweiligen Erzieher im Dienst an diesen jugendlichen Seelen gestellt ist und die er ohne Geduld und 
Liebe nie wird meistern können, so könnte daraus etwas von der Aufgabe evangelischer Erziehung, 
aber auch von der Unersetzbarkeit des Eva n gel i ums deutlich werden. Wir können uns jedenfalls 
keine besseren und wirkungsvolleren Maßstäbe der Pädagogik vorstellen. Wo sie nicht in Geltung 
sind, bringt man vielleicht Gipfelleistungen hochgezüchteter Menschen zustande, aber um den teuren 
Preis, daß die Veilchen am Wege unbeachtet bleiben, verkommen, ja am Ende gar absichtlich 
niedergetreten werden. 

Nachgehende Fürsorge 

Leider liegen verläßliche Zahlen über den pädagogischen Erfolg einer längeren oder kürzeren 
Anstaltserziehung, sofern man ihn auf Grund von Beobachtungen ermitteln kann, für alle Anstalts
kinder im Bundesgebiet nicht vor. Dies mag auch daran liegen, daß die heilpädagogische Ausrichtung 
dieser Arbeit verhältnismäßig jung ist. Es kann also nur mit den Ergebnissen unserer eigenen Arbeit 
aufgewartet werden; diese Ergebnisse sind jedoch mit einer gewissen Vorsicht zu handhaben. 

Aus »Heimatfreude«, einem Heim für nahezu hundert schulpflichtige Jungen, gehen etwa 50 0/0 

nach ihrer Schulentlassung in unser anderes Heim über, das aus Lehrlingen besteht (Pniel). Etwa 
48 % werden, da sie wegen mangelnder Intelligenz weder Lehrlinge noch Anlernlinge werden 
können, in der Landwirtschaft ausgebildet, und zwar in unseren beiden Anstaltsgütern. Nur etwa 
zwei Prozent können nach ihrer Schulentlassung in die Heimat entlassen werden. Bei den 48 0/0 

ehemaliger Insassen ~on »Heimatfreude«, die in der Landwirtschaft tätig sind und mit der Zeit 
in bäuerliche Betriebe gegeben werden können, geht es in der Mehrzahl gut, während etwa ein 
Fünftel noch unter Bewährungskontrolle bleiben muß und das letzte Fünftel abgleitet. Dieses letzte 
Fünftel aber brauchte nicht so hoch zu sein, wenn nicht manche Jugendbehörden aus Ersparnis
gründen den Anstaltsaufenthalt gern abkürzten. Der Rückschlag ist dann unvermeidlich, genau wie 
bei einem Grippekranken, der zu früh aufsteht. . 

Etwas andere Ergebnisse liegen in unserem Lehrlingsheim Pniel vor, in dem sich 50 % Lehrlinge 
und 50 % Anlernlinge befinden und die etwa zur Hälfte von draußen kommen. Nach ihrer drei
jährigen Berufsausbildung, die mit dem Gesellenstück abschließt, gehen dann - zum Unterschied 
zu den nur zwei Prozent schulentlassener Kinder - immerhin 50 % nach Hause. Die anderen 50 0/0 

bleiben nach ihrem Gesellenstück entweder noch für ein bis drei Jahre in Hephata, wenn sie noch 
nicht gefestigt genug zu sein scheinen, oder aber sie kommen zu einem Meister als Geselle oder aber 
auch in irgendeine Fabrik, beides nach Möglichkeit durch unsere Anstalt vermittelt. 

Viele von ihnen kehren dann später gern wiedet; in Hephata ein, weil Hephata ihre Heimat 
geworden ist, entweder für ein Wochenende oder auch für eine gewisse Ferienzeit. Haben sie 
während ihres Hephata-Aufenthaltes auch manchmal tüchtig geschimpft, so verwandelt sich diese 
Aufsässigkeit nach ihrer Entlassung allermeist in Dankbarkeit. Nicht wenige besuchen uns auch 
mit ihren Bräuten oder jungen Frauen, um ihnen ihre alte Heimat zu zeigen. 
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Die Anstalt bemüht sich, mit denjenigen ihrer bisherigen Insassen, die als Gesellen in die Welt 
gehen, in Verbindung zu bleiben. Zieht man die Summe aus dieser nachgehenden Fürsorge, so läßt 
sich etwa folgendes Ergebnis ermitteln: 60 bis 70% aller jungen Männer gehen einen guten Weg 
durchs Leben. Sie haben ihr Auskommen, sie gründen ihre Familie, sie werden Väter, die Resoziali
sierung ist geglückt, der Mensch ist gerettet. Von den restlichen 30 bis 40% steht etwa die Hälfte 
noch weiter unter unserer nachgehenden Fürsorge, während die letzte Hälfte, also insgesamt etwa 
15 bis 20%, unseren Augen entschwindet. Es bleibe dahingestellt, wohin ihr Weg führt. In manchen 
Fällen führt er ins Gefängnis,' wie wir aus den Anfragen der Gerichte schließen müssen. Diese 
15 bis 200/0 der Gesellen bzw. entlassenen Anlernlinge entsprechen in etwa den 20% unserer in 
landwirtschaftliche Stellen vermittelten halbwüchsigen Landarbeiter. Auch hier gilt, daß eine zu 
frühzeitige Verselbständigung der Jungen und Entlassung aus der behördlichen Fürsorgepflicht 
aufs Ganze gesehen nicht bekömmlich ist. 

Zwanzig Prozent sind bei unserer Erziehungsabteilung natürlich keine Kleinigkeit. Aber diesem 
Prozentsatz stehen doch 80 % solcher Kinder und Halbwüchsigen gegenüber, denen die Anstalts
erziehung eine Hilfe, vielleicht sogar ein entscheidender Dienst gewesen ist. Und auch dieser 
Hundertsatz ließe 'sich zweifelsohne noch herabdrücken. 

Was in der Schrift von Gott gesagt wird, muß auch für jeden Menschen gelten: »Den glimmenden 
Docht wird er nicht auslöschen, und das zerstoßene Rohr wird er nicht zertreten.« 
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Neue Wege zur Resozialisierung jugendlicher Krimineller -
Positive Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität 

A~tsgerichtsrat Dr. Mi cl cl e n cl 0 r f f, Freiburg 

Die erste Forderung, die sich aus den erkannten Ursachen der Jugendkriminalität ergibt, ist die 
nach einer Anderung der Grundhaltung. Man spricht heute immer noch zuviel bei u~s von Strafe 
und zu wenig von Erziehung. Kriminalität und Verwahrlosung sind soziale Krankheiten, denen mit 
sozialen Mitteln begegnet werden kann. Man muß Jugendlichen helfen, man darf sie nicht zurück
stoßen. Es kommt nicht auf die Tat an, sondern allein auf die Persönlichkeit des Jugendlichen und 
darauf, welche Erziehungsrnaßnahmen für ihn erforderlich sind. Im einzelnen soll hier nicht auf 
Reformwünsche des Jugendgerichtsgesetzes eingegangen werden - es gibt deren sehr viele. 

Eine besonders gute Einrichtung, die die Erkenntnisse der modernen Forschung berücksichtigt, 
sind die Farn i 1 i eng e r ich t ein den USA. Sie behandeln alle Dinge, die irgendwie mit der Familie 
zu tun haben, Ehescheidung, Unterhaltsfragen, Jugendverwahrlosung, Hausratsver~eilung, Adoption 
und Kriminalität. Sie versuchen, das übel der Verwahrlosung und Kriminalität an der einzig 
möglichen Wurzel zu fassen. Wie oft hängt gerade von den wirtschaftlichen Zuständen, die ihrerseits 
wieder auf Unterhaltszahlungen beruhen, der innere Zustand der Familie und das Verhalten der 
Jugendlichen ab. Bei uns, d. h. der Justiz, herrscht auf diesem Gebiet in Großstädten ein gigantischer 
Leerlauf. 

Eines der wichtigsten Probleme ist das der Schaffung von Auffang- und Beobachtungs
he i m e n. In den USA gibt es die Detention Hornes. Das Wort »Detention« heißt im Deutschen 
soviel wie Haft oder Bewahrung. Ein »Detention-Home« ist ein besonderes Heim, in dem straf
fällige, verwahrloste und auch vernachlässigte Kinder und Jugendliche zur Vorbereitung der 
Hauptverhandlung vor dem Jugendgericht untergebracht werden. Man versucht, die Kinder und 
Jugendlichen erzieherisch zu beeinflussen, man erforscht ihre Persönlichkeit und vollstreckt gleich
zeitig, wenn nötig, eine Art Untersuchungshaft. N orman vergleicht das Detention-Home mit 
einem Frontlazarett, das die sozialen Verluste der Gesellschaft aufnimmt. Es muß den unmittelbaren 
Bedürfnissen der Verletzten entsprechen und sie sofort behandeln können. Die Heime sind oft 
organisatorisch und räumlich an die Jugendgerichte angeschlossen. Die Unterbringung dauert von 
einigen Tagen bis zu 4 bis 6 Wochen. Man ·schätzt, daß ungefähr ein Drittel aller Fälle von 
delinquency durch derartige Heime gehen. Der wichtigste Zweck des Heimes ist, einen straffälligen 
oder verwahrlosten Jugendlichen äußerlich und noch mehr innerlich zu packen und aufzurütteln 
in einem Augenblick, in dem er es am nötigsten hat und in dem eine erzieherische Behandlung den 
nachhaltigsten Erfolg verspricht: sofort nach Begehung der Straftat oder bei Beginn der Verwahr
losung. Auch der deutsche Jugendarrest will dem Jugendlichen einen Schock versetzen und ihn zur 
Besinnung bringen. Leider vergeht oft zuviel Zeit zwischen Tat und Verurteilung und zwischen 
Verurteilung und Verbüßung. Die Verbüßung läßt oft sehr zu wünschen übrig, so daß die gewollte 
Wirkung häufig verpufft. Weiter schafft die detention die Möglichkeit, den Jugendlichen eingehend 
zu beobachten und dem Jugendrichter einen ausführlichen Bericht zu geben. Der Jugendrichter kann 
dann, wenn sich inzwischen, insbesondere durch die Erziehung im Heim, Anzeichen einer Anderung 
der Haltung des Jugendlichen ergeben haben, diesen unter Bewährungsaufsicht stellen. Der deutsche 
Jugendrichter ist nur auf die häufig unzulänglichen Berichte der Jugendgerichtshilfe angewiesen und 
auf seinen kurzen persönlichen Eindruck in der Hauptverhandlung. Er nimmt dann allzugerne 
seine Zuflucht zum Allheilmittel des Jugendarrestes. Für die so wichtige Zeit vor dem Urteil gibt es 
in Deutschland nur die Untersuchungshaft ohne die Möglichkeit sinnvoller Beschäftigung und dazu 
noch im Gefängnis für Erwachsene, von denen die Jugendlichen manchmal nur unzulänglich getrennt 
sind. Häufig befinden sich Jugendliche wegen nur geringfügiger Vergehen in Untersuchungshaft und 
nur deshalb, weil sie keinen festen Wohnsitz haben. über die Schäden, die eine derartige Unter
suchungshaft anrichten kann, insbesondere wenn sie länger dauert, ist kein Wort zu verlieren. Mit 
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der Schaffung des» Waldhauses« in der Nähe von Stuttgart hat man einen guten Anfang gemacht. 
Man bringt dort Jugendliche unter an Stelle der Untersuchungshaft und zur Beobachtung. Warum 
geschieht in Deutschland auf diesem Gebiet so wenig? Es ist nicht nur der Mangel an Geld, sondern 
es kommt auf die Verteilung :des vorhandenen Geldes an, und hier macht sich die allgemeine 
Unterbewertung der sozialen Arbeit in Deutschland bemerkbar. 

In England haben wir als entsprechende Einrichtung die »Remand Hornes«, durch die der größte 
Teil der straffälligen Jugendlichen geht, soweit es sich nicht um Bagatellsachen handelt. Das 
Schwergewicht in diesem Heim liegt auf der Beobachtung, es werden aber auch Jugendliche zur Strafe 
bis zu 4 Wochen eingewiesen. In Frankreich liegt das Schwergewicht in den »Centres d'observation« 
ganz auf der Beobachtung. Wir finden dort ausgezeichnete Heime. In Spanien sind einzelnen Jugend
gerichten, wie etwa dem Jugendgericht Barcelona, gut entwickelte Beobachtungsheime angeschlossen. 

Das Idealziel ist es, und das kann nicht oft genug wiederholt werden, alle schwereren Fälle, für 
die eine Freiheitsentziehung in Frage zu kommen scheint, zur Beobachtung und sofortigen 
erzieherischen Einwirkung in ein besonderes Heim einzuweisen, um dem Jugendlichen zu helfen 
und dem Richter die Möglichkeit zu geben, durch genaue Kenntnis den Jugendlichen so zu behandeln, 
wie es für seine Erziehung am besten ist. 

Während wir bei uns noch kaum Beobachtungsheime haben, geht man in den USA bereits dazu 
über, die Unterbringung im detention-home durch Einweisung in Pflegefamilien zu 
ersetzen. Selbstverständlich sind diese Maßnahmen nur möglich bei einer sehr sorgfältigen Auswahl 
der Pflegefamilien und bei zusätzlicher beständiger überwachung der Jugendlichen. Nur die besten 
Pflegeeltern sind dieser Aufgabe gewachsen. Ein Landkreis im Staate New York übt diese Praxis 
seit 1932 in größerem Umfang. Es gibt dort 8 kleine Pflegeheime für Jugendliche, 5 für männliche 
und 3 für weibliche. Die Kinder gehen nicht zur Schule, sondern ein Lehrer besucht die Pflegeheime. 
Für jede Familie werden aus der Schulbibliothek die notwendigen Schulbücher geliefert. Jedes Kind 
wird einzeln unterrichtet nach einem normalen Schulplan. Die Gefahr, daß Kinder aus den Pflege
familien entweichen, ist nicht so groß, wie man annehmen könnte. Während des ganzen Jahres 1941 
liefen von insgesamt 621 Jugendlichen 19 weg. Alle bis auf einen wurden wieder zurückgebracht. 
Auch nach dem Urteil des Jugendgerichts bemüht man sich, Jugendliche in Pflegefamilien unterzu
bringen, anstatt sie in Jugendgefängnisse oder Erziehungsheime einzuweisen. In einer Studie der 
Gesellschaft für Kinderhilfe in Boston wurden 501 schwierige und straffällige Jugendliche untersucht, 
die in Pflegefamilien über einen Zeitraum von 10 Jahren untergebracht wurden. Die Studie kommt 
zu dem Ergebnis, daß bei den meisten Jugendlichen bessere Erziehungsergebnisse erzielt wurden, als 
es je in Heimen möglich gewesen wäre. Es wird auch betont, daß man für fast jedes Kind eine 
geeignete Pflegefamilie finden kann, ganz gleich, um welche Vergehen oder Störungen es sich handelt. 
Die Erfolgsquote der Erziehung in Pflegefamilien wird mit 85 % angegeben. Eine andere wissenschaft
liche Untersuchung, die von der Staatlichen Wohlfahrtsgesellschaft von New York durchgeführt 
wurde und sich auf die Jahre 1898 bis 1922 erstreckte, berichtet von 77,2% Erfolgen. Die Erfolge 
der Heimerziehung liegen im allgemeinen zwischen 50 und 60%. 

Die Einweisung in Pflegefamilien hat somit heute in den USA einen festen Platz unter all den 
Maßnahmen, die gegen verwahrloste oder straffällige Jugendliche angewendet werden. Die Entwick
lung dieses Instituts der Pflegefamilie war und ist jedoch nur möglich durch die schon oben erwähnte, 
jeden Europäer überraschende Bereitschaft zur menschlichen Zusammenarbeit auch mit bisher völlig 
unbekannten Menschen und durch die hohe Auffassung von den Aufgaben der Sozialarbeit, die ihren 
Schwerpunkt in privaten Organisationen hat und die die Arbeit der Jugendgerichte einschließt. 

Ob bei uns auch eine ähnliche Entwicklung möglich sein wird? Wird man bei uns überhaupt 
Pflegeeltern finden, die geneigt sind, einen jugendlichen »Verbrecher« aufzunehmen? 

Weiter geht man in den USA mehr und mehr dazu über, Erzieh ungsheime für Gemein
sc h a f t se r z i e h u n g auch für straffällige Jungen und Mädchen einzurich ten, manchmal gegen den 
erbitterten Widerstand puritanischer Kreise. Dabei ist der Gedanke der »co-education« eigentlich 
gar nicht neu, wenn er auch erst jetzt wieder besonders hervortritt. Die ersten in Amerika ein
gerichteten Erziehungsheime erzogen Jungen und Mädchen gemeinsam bei getrennter Unterbringung 
in verschiedenen Häusern. Die ersten derartigen Heime wurden 1824 in New York City, 1826 in 
Boston und 1828 in Philadelphia gegründet. Wir hatten die Gelegenheit, in Washington D. C. zwei 
Heime mit Gemeinschaftserziehung zu besichtigen, eines für weiße Jungen und Mädchen und eines 
für Neger. In beiden Heimen waren vorwiegend straffällige und verwahrloste Jugendliche unter
gebracht. Besonders im Heim für farbige Jugendliche schien die gemeinschaftliche Erziehung 
reibungslos zu klappen. Uns wurde gesagt, daß zwar die Probleme einer beständigen und doch 
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möglichst unauffälligen Aufsicht manchmal nicht einfach zu lösen seien, daß aber besonders in der 
Schule - fast jedes Erziehungsheim hat eine eigene Schule - Jungen und Mädchen sich gegenseitig 
anspornen und daß im allgemeinen die Erziehung und die Wiedereingliederung in die Gesellschaft 
in Gemeinschaftserziehung besser, reibungsloser und schneller gelinge als in anderen Heimen, da das 
Milieu natürlicher, der Familie mehr angeglichen und die Atmosphäre daher im ganzen besser sei. 
Wir konnten uns von dieser guten Atmosphäre selbst überzeugen, und es wurde in diesem Heim 
sogar gemeinschaftlich und freudig gesungen, was man sonst auf dem ganzen Kontinent fast ver
geblich sucht. 

Es ist bereits darüber gesprochen worden, daß in der Bande die Gemeinschaft ein eigenes Leben 
entwickelt, wie besondere Kräfte frei werden, die nicht in der Summe der Individualkräfte bestehen. 
Diese Kräfte in positivem Sinne zu wecken und der Erziehung nutzbar zu machen, ist die Aufgabe 
der G r u p p e n a r bei t, die mehr und mehr in Erziehungsheimen und Jugendgefängnissen zur An
wendung kommen sollte. Sie ist etwas völlig anderes als Drill und Autoritätserziehung. Bei der 
Gruppenarbeit tritt der Erzieher allmählich zurück, er gibt nur der Gruppe seine Anregungen, 
fördert die eigenen besonderen Kräfte der Gruppe und überläßt diese dann langsam sich selbst. 

Auch außerhalb der Heime kann man mit der Gruppenarbeit große Erfolge erringen, wenn man 
das Grundbedürfnis eines Jugendlichen nach Gemeinschaft geschickt benutzt. Wir kommen damit 
zur Arbeit mit »gangs« in New York. Im Frühling 1950 gab es in Brooklyn heftige Kämpfe jugend
licher »gangs« untereinander, bei denen es mehrere Tote und viele Verletzte gab. Daraufhin setzten 
von allen Seiten, insbesondere von seiten der New Yorker Jugendbehörde, konzentrierte Be
mühungen ein, diese »gangs« von innen her in die Gewalt zu bekommen. Besonders ausgebildete 
Sozialarbeiter wurden dafür angesetzt, und besondere Pläne wurden entwickelt. Um zunächst mit 
den Banden Verbindung aufzunehmen, unterschied man drei Zeitphasen: 

1. die Feststellung der örtlichkeiten, 
2. die Anbahnung des Kontaktes und 
3. die Gewinnung des Vertrauens der Bande. 

Zur Aufspürung der »gangs« wurden verschiedene Mittel angewandt. Die Fürsorger besuchten 
Schulen und soziale Einrichtungen und sprachen mit vielen Leuten in den betreffenden Stadtvierteln. 
Außerdem wurden Kinos und andere Freizeitstätten aufgesucht. Viele Stunden wurden damit ver
bracht, jugendliche Gruppen an Straßenecken oder anderen Orten zu beobachten. Der erste Kontakt 
mit einer Bande wurde dadurch aufgenommen, daß man sich zu den Jugendlichen an die Straßenecke 
stellte und durch irgend jemand oder irgend etwas mit einem Bandenmitglied bekannt wurde. Wenn 
die Bekanntschaft allmählidl enger wurde, begann man sich auf einzelrie ausgesuchte Jugendliche zu 
konzentrieren, die als Ansatzpunkte besonders geeignet erschienen. Die ersten Gespräche beschäf
tigten sich mit dem Wetter, mit Sportereignissen oder anderen lokalen Vorkommnissen. Es erwies 
sich als sehr nützlich, wenn die Fürsorger den besonderen Dialekt des Stadtviertels sprachen. Wenn 
die ersten Beziehungen geknüpft waren, bemühten sich die Fürsorger, das Vertrauen der ganzen 
Bande zu erringen. Dies dauerte meistens sehr lange, da die Jugendlichen außerordentlich mißtrauisch 
waren und sich an die Fürsorger schlecht gewphnen konnten, da sie so ganz anders waren als die 
meisten Erwachsenen, mit denen die Jungen bisher zu tun hatten. Die Fürsorger begannen dann, den 
Jungen weniger Ermahnungen zu geben als ihnen praktisch zu helfen, ihnen Stellungen zu besorgen, 
ihre Sportmannschaften zu betreuen oder auch ihnen zu helfen, wenn sie mit dem Jugendgericht zu 
tun hatten. Die Sozialarbeiter wußten, daß sie das Vertrauen der Bande errungen hatten, wenn die 
Jungen in ihrer Gegenwart begannen, über ihre früheren oder gegenwärtigen antisozialen Tätig
keiten zu sprechen. Zu diesem Zeitpunkt war es den Sozialarbeitern möglich, den Jungen zu sagen, 
daß sie von der Jugendbehörde geschickt seien und daß es ihre Aufgabe sei, weitere blutige Aus
einandersetzungen mit anderen »gangs« zu verhindern. Sie machten den Jugendlichen· ganz klar, 
daß sie sie in jeder Beziehung schätzten, daß sie aber gegen jede weiteren strafbaren Handlungen 
seien. Diese ganze Entwicklung dauerte zwischen 3 und 7 Monaten. Die weiteren wesentlichen An
strengungen der Fürsorger bestanden darin, das Gruppenleben der Bande in positiver Weise zu· 
entwickeln und zugleich das Verhalten des einzelnen zu beeinflussen. Die Banden wurden angeregt, 
Freizeitklubs zu bilden, Sportmannschaften aufzustellen oder Tanzveranstaltungen zu organisieren. 
Man ging dabei von der überlegung aus, daß viele Auseinandersetzungen zwischen »gangs« daher 
kommen, daß jede Bande glaubt, es ihrem Ruf schuldig zu sein, irgend etwas zu unternehmen und 
daß dieses Bedürfnis auch durch andere Tätigkeiten befriedigt werden kann. Wenn dennoch die 
Gefahr entstand, daß es wieder zu blutigen Auseinandersetzungen' kommen könnte, wurden die 
Führer der einzelnen Banden zunächst zu Verhandlungen gebracht. Wenn auch das nichts nutzte, 
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versucJite man, die ausgebrochenen Auseinandersetzungen durch schiedsrichterliche Vermittlung zu 
beenden. Gleichzeitig richtete sich die Tätigkeit der Fürsorger auch auf andere Nebengebiete, wie die 
Eindämmung der Trunksucht oder des Gebrauchs von Rauschgift oder auf die Verhinderung der 
Ausbeutung einzelner Bandenmitglieder. Außerdem versuchte man die diktatorische Herrschaft 
einzelner Bandenführer durch eine intensivere Teilnahme aller Mitglieder am Bandenleben aufzu
weichen. Allgemein wurde mit jedem Mittel versucht, den Jugendlichen richtige soziale Werte zu 
vermitteln. Neben der Gruppenarbeit nahm die Einzelarbeit (case-work) einen breiten 
Raum ein. Diese ging so weit, den Jugendlichen in allen Problemen zu helfen, sei es in der Familie 
oder in der Schule oder sonst irgendwo. 

Ein gutes praktisd1es Beispiel ist die Arbeit mit den hellcats, der Höllenkatzenbande. Die 
Höllenkatzen waren stolz darauf, eine besonders abgefeimte und verbrecherische Bande zu sein. Sie 
terrorisierten Kaufleute, belästigten Mädchen und Frauen, begingen Sachbeschädigungen und ver
übten zahlreiche kleinere Diebstähle. Von ihren ungefähr 70 Mitgliedern waren 20 schon in 
Erziehungsanstalten gewesen und weitere 25 waren der Polizei und dem Jugendgericht gut bekannt. 
Die Bande hatte mit anderen Banden viele Kämpfe ausgefochten, bei denen ein 17jähriger Junge 
getötet worden war. Infolge der nun einsetzenden polizeilichen Tätigkeit löste sich die Bande 
zunächst auf, jedoch bildeten sich kleinere Gruppen sehr schnell wieder im Geheimen. Diese Gruppen 
bestanden aus Jugendlichen, die gleichzeitig einer anderen Bande angehörten und die sich für eine 
Auseinandersetzung mit der hornet-Bande vorbereitete. Nur wenige der Höllenkatzen arbeiteten 
oder gingen zur Schule. Die meisten hatten sich der Kontrolle ihrer Eltern entzogen. Sie lebten 
planlos in den Tag hinein, standen an den Ecken herum und gingen höchstens noch auf den Sport
platz. Viele fürchteten die Macht ihrer Führer und hatten keine Wahl; sie mußten der Bande 
angehören oder sich ihr wenigstens unterwerfen. In dieser Situation machte sich ein Fürsorger der 
Jugendbehörde an die Arbeit. Er hatte vorher mehrere Wochen lang die Bande mit Hilfe der Polizei 
und der Schulbehörden beobachtet. Er begann, ebenfalls an den Straßenecken herumzustehen und 
sich dort aufzuhalten, wo er die Jugendlichen meistens gefunden hatte. Er tat nichts, um seine Rolle 
zu verbergen. Er diskutierte mit den Jugendlichen, teilte seine Zigaretten mit ihnen und sprach mit 
ihnen über sportliche Ereignisse. Zunächst hielten die Jugendlichen großen Abstand. Erst als er einen 
ihrer Führer im Gefängnis besuchte, kamen sie ihm näher. Ein weiterer Fortschritt ergab sich, als es 
ihm gelang, einem Jugendlichen eine Arbeitsstelle zu besorgen. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich in 
der Zukunft mehr und mehr, und die Jugendlichen gewöhnten sich daran, den Fürsorger mit allen 
möglichen Problemen zu beschäftigen. Die entscheidende Bewährungsprobe kam, als ein Streit aus
brach zwischen den Höllenkatzen und den hornets. Anstatt sofort loszuschlagen, besprachen die 
Jugendlichen das Problem mit dem Fürsorger. Sie sagten etwa: »Sie besorgten uns Arbeitsstellen, 
durch Sie kommen wir besser mit unseren Familien und unseren Mädchen zurecht, und wir haben 
auch nicht mehr so viel Schwierigkeiten mit der Polizei. Warum sollen wir das alles auf's Spiel 
setzen?« Der Fürsorger antwortete, es müsse ein Weg gefunden werden, auf der einen Seite die 
Auseinandersetzung zu vermeiden und auf der anderen Seite doch den Ruf der Bande zu wahren. 
Er selbst ging mit einer Delegation der Bande zu den hornets. Es gelang ihm, beide Seiten zu über
zeugen, daß es besser sei, von der bisher gewohnten Form der Auseinandersetzung Abstand zu 
nehmen und dafür einen Boxkampf zu veranstalten. Es war zunächst für die Höllenkatzen ein harter 
Entschluß, diesen Vorschlag anzunehmen. Was den Ausschlag gab, war schließlich die Aussicht, bei 
Fortdauer des Friedens einen großen Ball veranstalten zu können und sich mit dem gesammelten 
Geld Klubjacken kaufen zu können. Ein Ereignis hatte man jedoch nicht vorhergesehen. Als der 
Ball stieg, drohte eine andere Bande mit einem überfall. So kam es, daß die Höllenkatzen in Zu
sammenarbeit und unter dem Schutz der Polizei ihr Fest feierten. 

Nicht nur die Jugendbehörde, auch die Polizei ist auf dem Gebiet der Jugendarbeit in New York 
außerordentlich aktiv. Ihr» Juvenile Aid Bureau« hat in allen Stadtteilen Zweigstellen. Von irgend
einer Seite wird dem Büro ein ausgefüllter Fragebogen über einen schwierigen Jugendlichen über
sandt. Jeder Polizist hat derartige Formulare in der Tasche und gibt sie auf Verlangen oder aus 
eigener Initiative ab. In leichten Fällen wird der Jugendliche mit seinen Eltern auf das Büro bestellt, 
wo man ihn in seinen Problemen berät. Man lädt ihn gleichzeitig ein, an einem Freizeitprogramm 
teilzunehmen. Wenn die Untersuchung enthüllt, daß es sich um einen schwereren Fall handelt, 
wendet sich das Büro an ein von einer privaten Organisation geführtes Erziehungsheim, mit dem es 
direkt die Aufnahme des Jugendlichen bespricht. Die Anstalt schickt dann periodische Berichte an 
das Büro. In den schwierigsten Fällen werden die Jugendlichen dem Zentralbüro überwiesen, das 
mit Spezialisten besetzt ist und über alle modernen klinischen Mittel verfügt. Die Arbeit des Büros 
regelt so viele Fälle, die sonst vor das Jugendgericht kommen müßten. Man wendet sich erst an 

242 



das Jugendgericht, wenn alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind. Eine der widltigsten Initiativen 
des Büros war die Schaffung der Pol i z eis p 0 r tl i g a, die in ganz Amerika bekanntgeworden ist. 
Die Liga wird von einem Komitee verwaltet, das sich aus Polizeioffizieren und Persönlichkeiten aus 
Industrie und Finanz zusammensetzt. Es bekommt sein Geld von privaten und öffentlichen Stellen; 
das Budget für 1952 belief sich auf 930256,- Dollar. Die Liga hat eines der wichtigsten Freizeit
programme der Vereinigten Staaten entwickelt. Sie betreibt 75 Heime der offenen Tür, die von 
3 Uhr nachmittags bis 10 Uhr abends geöffnet sind. In diesen Heimen können die Jugendlichen alle 
Arten von Sport treiben, sich musikalisch betätigen und auch tanzen. Die Liga veranstaltet weiter 
jeden Sommer ein Lager für 500 Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren. Weiter ist der Liga ein 
Büro für Berufsberatung angeschlossen. Als feste Mitglieder gehören der Liga mehr als 100000 Jugend
liche an. Jeder bezahlt einen Beitrag von 10 bis 25 cents im Jahr. Der Erfolg der Arbeit der Liga 
fand seinen Ausdruck in der Verminderung der Zahl der Verhaftungen Jugendlicher. Während 1950 
von einer Bevölkerung von 4750000 noch 16000 Jugendliche verhaftet wurden, waren es in den 
folgenden Jahren nur noch weniger als 4000, obwohl sich die Bevölkerung fast verdoppelt hat. Als 
wichtigste Feststellung wird von der Liga hervorgehoben, daß die Polizei nicht mehr der Feind, 
sondern der Freund und Beschützer der Jugendlichen geworden sei. 

Für uns ist dabei das überraschendste, daß die Polizei hier eine Reihe von Funktionen einfach 
übernommen hat, die ihr eigentlich gar nicht zukommen. Aber Zuständigkeitsstreitigkeiten, die wir 
so lieben, kennt man drüben kaum, man hält es für wichtiger, daß etwas getan wird und für weniger 
wichtig, wer es tut. Das Schauspiel, das wir mit dem Streit um die Eingliederung der Bewährungshilfe 
beim Gericht oder beim Jugendamt bieten, wäre in den USA nicht möglich. 

Ein sehr interessantes Experiment finden wir in England. In Liverpool bilden 8 Polizeibeamte, 
darunter eine Frau, das sogenannte Wo h 1 f a h r t s kom man d o. Die Aufgabe des Kommandos 
besteht darin, Jugendliche, die mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, vor einem endgültigen 
Abgleiten in die Verbrecherlaufbahn zu bewahren. Es ist nicht die Aufgabe des Kommandos, Jugend
liche vor den Richter zu bringen, sondern gerade dem Jugendlichen diesen Weg möglichst zu ersparen. 
In diesem Bestreben gehen sie sogar so weit, Verstöße gegen das Gesetz nicht anzuzeigen. Man 
schüttelte in Liverpool zunächst bedenklich den Kopf, als das Kommando mit seiner Arbeit begann. 
Aber 3 Jahre Tätigkeit dieser Polizeibeamten ohne Uniform bewiesen den Erfolg ihrer Bemühungen. 
1951 kamen vor dem Jugendgericht noch 2248 Fälle zur Aburteilung, 1953 waren es nur noch 1465. 

Wie arbeitet das Wohlfahrtskommando? Die Beamten bemühen sich "zunächst, das Vertrauen der 
Jugendlichen und ihrer Eltern zu gewinnen. Sie besuchen die Familie und helfen ihnen bei Dingen, 
die nichts mit polizeilicher Arbeit zu tun haben. Sie sorgen auch dafür, daß dieser oder jener Junge 
Aufnahme in diesem oder jenem Klub findet. Sie überredeten auch in vielen Fällen Erwachsene, ihnen 
im Interesse der Jugendlichen deren Gesetzesverstöße zu melden und den Fall nicht zu vertuschen. 
Oft gelang dies nur mit dem ausdrücklichen Hinweis, daß man Gnade walten lassen wolle. Das 
Kommando heißt deswegen auch im Volksmund» G n ade np a t r 0 u i 11 e «. Man hat sich in Liverpool 
daran gewöhnt, die Hilfe des Kommandos in allen möglichen Fällen anzurufen. Insgesamt haben 
es die Beamten bisher mit 2305 Jugendlichen zu tun gehabt - darunter 12 % Mädchen; nur 210 
haben später erneut eine strafbare Handlung begangen. Die Tätigkeit der Beamten übers.chneidet 
sidl naturgemäß häufig mit der der städtischen Fürsorger. Die Beamten haben weitaus mehr Einfluß 
auf die Jugendlichen als die Fürsorger; die Methoden der Beamten sind auch meist andere. Die 
Polizeibeamtin nimmt sich der häufigen Bandendiebstähle der Mädchen an. Einer der kuriosesten 
Fälle war der eines 10jährigen Mädchens, das jeden Tag vor einer anderen Haustüre eine Flasche Milch 
stahl. Unter Tränen gestand das Mädchen, daß sie mit der Milch verwilderte Katzen füttere. 

Es wäre vielleicht auch für London wünschenswert, ein derartiges Wohlfahrtskommando zu haben, 
da die »Teddy-Boys« immer noch ihr Unwesen treiben. Die Teddy-Boys sind Gruppen und Banden 
von 17- und 18Jährigen, die auffällig im Stil der Jahrhundertwende gekleidet sind und deshalb 
vielfach »Edwardians« genannt werden. Sie morden nicht, sie stehlen nicht, aber sie raufen und 
zerstören. Man hat schon mit vielen Mitteln versucht, die Tätigkeit dieser Banden einzuschränken. 
Erst jetzt ist es zu einem größeren Erfolg gekommen. Ein Methodistenpfarrer wandte sich unmittelbar 
an die Führer der Banden und forderte sie zu einem; Gespräch auf. Eine ganze Reihe dieser Führer 
nahm die Aufforderung an und traf sich, gegen Zusicherung freien Geleites und absoluter Ver
schwiegenheit, mit dem Pfarrer. Einige Gruppen haben auch bereits beschlossen, sich aufzulösen und 
in einen Jugendklub einzutreten. 

Eine andere Aufgabe hat die Polizei in England mit der Betreuung der sogenannten At t end a n ce 
Ce n t res übernommen. Der Criminal Justice Act von 1948 sieht vor, daß eine Person, die das Alter 
von 12, aber noch nicht von 21 erreimt hat und die ein Vergehen begangen hat, für das ein 
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Erwachsener mit Gefängnis bestraft werden kann, die Weisung bekommt, ein Attendance Centre zu 
besuchen, und zwar auf die Dauer von nicht mehr als 12 Stunden und nicht mehr als 3 Stunden auf 
einmal. Der Sinn der Regelung ist der, daß ein Jugendlicher in seiner Freizeit angemessen beschäftigt 
werden soll. Bis Ende 1952 gab es 8 derartige Einrichtungen, und zwar für Jungen zwischen 12 und 
17 Jahren. Das Innenministerium hat Grundsätze für die Durchführung dieser Erziehungsmaßnahme 
aufgestellt. Im allgemeinen werden zuerst körperliche übungen gemacht, und anschließend werden 
die Jungen handwerklich beschäftigt oder unterrichtet. Man will vor allem erreichen, daß die Jugend
lichen Geschmack an der eigenen Freizeitgestaltung bekommen und auch später von ihrer Freizeit 
sinnvollen Gebrauch machen. über den Erfolg dieser Maßnahmen kann man bisher noch nicht viel 
sagen. Diejenigen Jugendlichen, die sich in den Betrieb nicht einfügen, können sofort zum Jugend
gericht zurückgebracht werden und für das ursprüngliche Delikt bestraft werden. 

In Leeds konnten wir uns überzeugen, wie die Polizeibeamten in einer strammen, aber nicht 
unväterlichen Art und Weise mit den Jugendli<i1en umgingen. Zuerst wurden Ordnungsübungen 
gemacht, und anschließend wurden die besten Jugendlichen mit handwerklichen Arbeiten beschäftigt, 
während die übrigen Reinigungsarbeiten machten. Es ist englisches Prinzip, daß ein Jugendlicher, 
auch wenn er nur ganz kurz in einem Heim ist, irgendeine handwerkliche Arbeit anfängt und auch 
selbst vollendet, er soll irgend etwas Konstruktives leisten. He c k e r sagt in seiner neuen Arbeit 
über die attendance centres folgendes: »Die attendance centres dienen der Disziplinierung solcher 
männlicher Jugend, die, primitiv ausgedrückt, weder gehorchen noch arbeiten will, der sich Leben 
und Erziehung einmal von der harten Seite zeigen müssen. Denn Disziplin ist die oberste Forderung 
für das englische Gemeinschaftsleben, allerdings die typisch englische Disziplin, die zwar· auf dem 
Gehorsam beruht, aber nicht wie bei weniger entwickelten Völkern auf dem Gehorsam vor einer 
vorgesetzten Person mit Befehlsgewalt, sondern auf dem typisch englischen Gehorsam vor der 
Gemeinschaft, die einen jeden, der sich nicht freiwillig einordnet, boykottiert. Und das sucht der 
normale Engländer ängstlich zu vermeiden. Es handelt sich also um einen Gehorsam weniger nach 
oben als nach der Seite hin.« 

Die vor b eu gen d e Ar bei t, d. h. die Maßnahmen zur Verhinderung von Verwahrlosung und 
Kriminalität bzw. zur Vermeidung eines Rückfalls sind in den USA besonders beliebt. Man hat sich 
schon viele Gedanken um den Erfolg vorbeugender Maßnahmen gemacht. In der Zeit von 1938 bis 
1945 hat man ein sehr großzügiges Experiment veranstaltet. Man hat von zwei je 325 Jugendliche 
umfassenden, sich möglichst gleichenden Gruppen, die eine in jeder Beziehung in der Schule, in der 
Familie und in der Freizeit gefördert und die andere nicht. Eine 1948 erfolgte Prüfung der Gruppen 
auf Jugendverwahrlosung und Jugendkriminalität ergab, daß zwischen beiden Gruppen kein 
nennenswerter Unterschied festzustellen war. Das Gegenbeispiel bietet die jüdische Minderheit in 
New York, der es durch ausgezeichnete soziale Arbeit gelang, die Zahl ihrer vor das Jugendgericht 
kommenden Jugendlichen von 1503 im Jahre 1930 auf 256 im Jahre 1940 herunterzudrücken. 

Vorbeugende Maßnahmen und nachgehende Fürsorge nach der Entlassung aus dem Erziehungsheim 
berühren sich. Beide werden erleichtert durch die allgemeine Einstellung der Bevölkerung gegenüber 
V orbestraften. Wer seine Strafe abgesessen hat, gilt im allgemeinen in den USA wieder als normaler 
Bürger. Bei uns dagegen kann man oft von einer Verfemung der Vorbestraften sprechen, denen 
die Wiedereingliederung in die Gesellschaft doppelt schwer gemacht wird. 

Auf der Grenze zwischen der Gruppenarbeit mit einer Bande, vorbeugenden Maßnahmen und 
einfacher Freizeitgestaltung liegt eine englische Initiative in London. Der barge boy's club bildete 
sich auf Grund der Bemühungen einer Reihe an der Jugend interessierter Persönlichkeiten, die für 
eine bestimmte Gruppe Jugendlicher etwas tun wollen, nämlich für die Jugendlichen, die für ein 
normales Klubleben ungeeignet sind. In dieser Gruppe gibt es verschiedene Kategorien Jugendlicher. 
Viele von ihnen sind oder waren straffällig und viele .sind von den bestehenden Jugendorganisationen 
ausgeschlossen oder lehnen es ab, in sie einzutreten. Nach längerer Vorbereitungs- und Unter
suchungszeit wurde ein Schiff auf der Themse als Klubraum ausgewählt. Es hatte den Vorteil, daß 
es eine Art abenteuerliche Umgebung bot und die Jugendlichen dort Gelegenheit haben, eine Reihe 
handwerklicher Arbeiten zu lernen und auszuführen. Das Schiff bildet die richtige Umgebung und 
Heimstatt für eine Bande. So bestanden auch die ersten Mitglieder aus einer Bande von 12 Jungen 
und nodl 8 oder 9 Jungen, die dieser Bande nicht angehörten. Während zunächst die Bande eine 
absolute Herrschaft ausübte, glichen sich später die zwei Gruppen in gemeinsamem Spiel und 
gemeinsamer Arbeit aneinander an. Heute kann jeder Jugendliche seine Freizeit in diesem Klub 
verbringen, und das Experiment hat sich als sehr erfolgreich für die Bekämpfung des Banden
unwesens in diesem Stadtteil erwiesen. 
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Es soll in diesem Zusammenhang auch eine deutsche Einrichtung erwähnt werden, nämlich das 
J u gen d hilf s wer k Fr e i bur g, das durch die Initiative des Freiburger Jugendrichters Härringer 
1947 entstand. Das Jugendhilfswerk ist eine Verbindung zwischen einfacher Freizeitgestaltung mit 
Betreuung und nachgehender Fürsorge für straffällige und gefährdete Jugendliche. Härringer begann 
mit einer Gruppe von 30 Jugendlichen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren. Um eine 
Diskriminierung zu vermeiden, stellte man ihnen frei, Freunde und Bekannte mitzubringen. Gegen
wärtig werden etwas über 300 Minderjährige zwischen 8 und 21 Jahren betreut, und zwar handelt 
es sich um Gefährdete, deren Gefährdung auf ungünstige Umwelteinflüsse, insbesondere auf schwierige 
häusliche Verhältnisse zurückzuführen ist. Die Jugendlichen stehen entweder unter Schutzaufsicht, 
oder es ist für sie ein Fürsorgeerziehungsverfahren eingeleitet und ausgesetzt. Weiter kommen 
straffällige Jugendliche hinzu, denen man Bewährungshilfe gewährte, und aus Fürsorgeerziehungs
heimen und dem Jugendgefängnis Entlassene. Die Teilnahme an den Veranstaltungen des Jugend
hilfswerkes ist freiwillig. Die Zahl der sich der Betreuung entziehenden Jugendlichen ist sehr gering. 
Sie liegt etwa bei 5 0/0. Der Schwerpunkt der erzieherischen Betreuung liegt auf der Vorbeugung, 
daher beginnt man mit Jugendlichen vom 8. Lebensjahre an. Die Hauptlast der Betreuungsarbeit 
liegt auf den Gruppenleitern, die entweder Schüler des Seminars für Wohlfahrtspflege, Studenten 
der Universität oder Fürsorger des Jugendamtes sind. Einmal in der Woche findet ein Gruppenabend 
statt, in einem von den Jugendlichen selbst hergerichteten und ausgeschmückten Raum. Daneben 
werden gemeinsame Spaziergänge, Wochenend ausflüge und Spiele unternommen. Besuche im Eltern
haus dienen zur Vertiefung der Beziehungen. Wenn die Jugendlichen 19 Jahre alt geworden sind, 
werden die Gruppen aufgelöst, und die Minderjährigen treffen sich in einer größeren Gemeinschaft 
zu ihrem Klubabend. Die Räume des Hauses und seine Einrichtungen stehen jedem Jugendlichen 
offen. 

Als ich letztes Jahr in Kalifornien war, diskutierte man dort gerade die Einrichtung einer 
24 - S tun den s c h u I e. Sie soll für Kinder bestimmt sein, die ihr Interesse an der Schule verloren 
haben und deren Verhalten in der Gemeinschaft der Schule Schwierigkeiten bereitet oder die zu 
Hause oder in der Gemeinschaft oder in der Freizeit auffallen. Sie soll für Jugendliche bestimmt sein, 
denen das Elternhaus oder die normale Schule nicht mehr helfen können, die man aber auch nicht 
dem Jugendgericht übergeben möchte. Die Aufnahme in die Schule soll auf freiwilliger Basis 
erfolgen, man hofft immer, die Zusammenarbeit mit den Eltern zu erreichen. 

Es sind allgemein noch ein paar Worte zur Met ho d e der Erz i e h u n g zu sagen. Hecker hat 
die deutsche und die englische Erziehungsmethode nebeneinandergestellt: »Der Engländer legt aus 
seiner Grundhaltung heraus den Schwerpunkt der Erziehung auf die Entfaltung der Anlagen und 
Fähigkeiten des Zöglings in der rechten Richtung. Die Aufgabe des Erziehers liegt in einer unter
stützenden, teils anregenden, teils ungünstige Einflüsse und Entwicklungen abwehrenden, also mehr 
indirekten Tätigkeit. Die gegenüberstehende deutsche Auffassung will den Zögling nach Maßgabe 
der subjektiven Anlagen und Fähigkeiten auf ein allgemein verbindliches Erziehungsziel ausrichten, 
und zwar direkt durch Belehrung und Gewöhnung an das Gute. Diese Auffassung ist autoritärer 
und setzt den Gehorsam des Zöglings voraus. Sie betont die Notwendigkeit einer Führung von oben 
aus einer pessimistisdien Weltanschauung heraus, die im ständigen Kampf zwischen Gut und Böse 
in der Welt, auch in der Brust des einzelnen Zöglings, infolge der Verlorenheit des Menschen den 
Sieg des Bösen annimmt, wenn nicht dem Menschen die entscheidende Hilfe von außen oder von 
oben zuteil wird. Sie glaubt daher, den jugendlichen Organismus durch Betonung des disziplinären 
Momentes wie eine anorganische Knetmasse von außen her in die rechte Form bringen zu können, 
vorwiegend durch Gewöhnung an Zucht und Ordnung, während doch die Würde des Menschen 
gerade in seiner organischen Selbstbestimmung liegt.« Und an anderer Stelle sagt Hecker in bezug 
auf die Heimerziehung: »Die Freiheitssphäre des anderen nicht anzutasten, ist ein geheiligtes 
englisches Lebensgesetz, aus dem sich die außergewöhnliche gegenseitige Rücksichtnahme erklärt. 
Weil der Engländer sich bewußt ist, nur in einer Gemeinschaftsordnung richtig leben zu können, 
unterwirft er sich selbst einer scharfen Selbstzucht. Aus dieser Vorstellung rührt auch die englische 
Scheu, in die geheiligte Freiheitssphäre des Kindes, das er zu erziehen hat, ohne Not einzugreifen, 
selbst wenn dieses gefährdet oder gar verwahrlost ist. Diese Haltung schafft die in der englischen 
Heimerziehung auffallende besondere Vertrauensatmosphäre (partnership ), die durch eine auf 
Mißtrauen beruhende Gehorsamserziehung von vornherein behindert wird.« 

Auch wir sollten mehr und mehr zu einer Form der Gemeinschaftserziehung kommen, 
die weniger auf Autorität und Gehorchen und mehr auf vertrauensvoller Zusammenarbeit beruht. 
Dieser Punkt ist gerade heute sehr wichtig. Wer n e r hat mit großem Ernst darauf hingewiesen: 
»Eine andere Ansicht aber wird heute auch in Deutschland wieder erörtert und vertreten. Man 
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findet sie insbesondere bei Menschen, die unserer Arbeit und ihrer lebendigen Praxis ferner stehen 
und sich nur oberflächlich damit beschäftigen. Man kann hören: Nur nicht zuviel Gerede von den 
Straffälligen! Nun, da alles wieder normal läuft, müssen die Humanitätsduseleien von 1945 über
wunden werden. Schließlich kommt es auf den guten Bürger an, der die Steuern zahlt und daher 
Anspruch auf Ruhe, Sicherheit und Schutz hat. Wer ihn stört, muß einfach so behandelt werden, 
daß ihm für die Zukunft die Lust an seinem gesellschaftsfeindlichen Tun vergeht. Daher straffer 
Drill, Ordnung, Sauberkeit, Arbeit, kurz halten. Das allein führt zu genereller und spezieller 
Abschreckung. Schließlich ist man mit solchen Burschen bei der Wehrmacht auch fertig geworden. 
So volkstümlich die Auffassung von der wohltuenden Wirkung von Druck und Drill mangels 
ernsthafter Aufklärung leider auch sein mag - sie verkennt das Problem völlig. Im Grunde ist sie 
bestimmend gewesen für Methoden, die nun einige Jahrhunderte lang den Strafvollzug beherrscht 
haben. Ihr Erfolg kann nur als recht mäßig bezeichnet werden. Wir dürfen uns daher nicht damit 
zufrieden geben, daß alles beim alten bleibt, sondern wir müssen den Mut zu neuem Leben haben!« 
Auch ich stimme dieser Meinung voll zu und bin überzeugt, daß nur mit neuen Mitteln ein Erfolg 
iin Kampf gegen die Jugendkriminalität erreicht werden kann. 

Es wäre noch viel zu sagen über die notwendige Festigung der Familie, über Ehe- und 
Erz i e h u n g s be rat u n g , über Fr e i z e i t g e s tal tu n.g und J u gen d s c hut z. Aber alle diese Dinge 
liegen etwas am Rande; ihre Wichtigkeit darf jedoch nicht verkannt werden. Es muß noch einmal 
betont werden: Genau so, wie es nicht nur eine Ursache der Jugendkriminalität gibt, so gibt es auch 
kein Allheilmittel. Unser Wissen ist begrenzt. Aber man kann einige Grundsätze aufstellen. 
Man muß das Kind und den Jugendlichen, der straffällig wird, mit me h r Me n s eh li c h k e i t 
behandeln als bisher. Man muß ihm als krankem Glied der Gemeinschaft mit besonderer Liebe 
helfen, mit der besonderen Liebe, die man auch kranken Familienmitgliedern entgegenbringt. In 
diesem Sinne können wir von der sozialen Arbeit der amerikanischen und englischen Jugendgerichte 
noch viel lernen. 

Father F la n aga n, der Gründer von Boys-Town, hat mit einer Erziehung der Liebe die größten 
Erfolge erreicht. Für ihn gibt es keine Kriminellen, sondern nur Kinder, die Liebe und Befreiung 
von Furcht brauchen. »Die meisten Jungen möchten das Rechte tun. Sie wünschen gelobt und 
bewundert zu werden; aber häufig wissen sie nicht, wie sie sich echtes Lob erwerben sollen und tun 
das Verkehrte. Durch Erz i eh u n gun d Bei s pie I haben wir ihnen zu zeigen, welches der 
rechte Weg ist.« NoCh kurz vor seinem Tode, der ihn 1948 in Berlin ereilte, als er der deutschen 
Jugend helfen wollte, äußerte er leidenschaftlich sein Glaubensbekenntnis: »Ich darf immer noch 
sagen, daß mir kein wirklich schlechter Junge begegnet ist. Es gibt nur schlechte Eltern, schlechte 
Umweltbedingungen, schlechtes Beispiel.. Es ist sogar falsch, von jugendlicher Kriminalität zu 
sprechen, warum bezeichnen wir es nicht als das, was es wirklich ist - die Kriminalität einer 
verhärteten und gleichgültigen Gesellschaft?« 

Ein Wort von Spranger sei an den Schluß dieser Ausführungen gesetzt: »Es gibt gar keinen 
Menschen, der so sehnsüchtig aus seinem Gefängnis heraussähe wie den Jugendlichen. Es gibt gar 
keinen, der in seiner tiefen Einsamkeit so nach Berührung und Verstandenwerden dürstete wie den 
Jugendlichen. Es gibt keinen, der so in der Ferne stünde und riefe .... « 
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Jugendschutzprobleme der bindungs-, heimatlosen 

und nicht seßhaften Jugendlichen 

Erster Staatsanwalt Dr. Be c k er, Bielefeld 

Im Laufe der letzten Zeit ist das Wort »J U gen d s c hut z« zu einem feststehenden Begriff 
geworden. Man versteht darunter im allgemeinen die vorbeugenden Maßnahmen, die von für
sorgerischer Seite, von Behörden, von Schulen, Elternverbänden zum Schutz der Jugend getroffen 
werden. Wir untersdleiden zwischen einem gesetzlichen Jugendschutz und einem erziehe
rischen Jugendschutz. Während der erstere mehr darauf gerichtet ist, die gesetzlichen Maßnahmen 
seitens der Behörden zur Anwendung zu bringen, ist es Aufgabe des erzieherischen Jugendschutzes, 
alle guten in der Jugend schlummernden Kräfte zu wecken, um die Jugend in ein sinn erfülltes 
Dasein zu führen. Man darf in heutiger Zeit den Jugendschutz keineswegs bloß negativ sehen, 
sondern muß ihn auch positiv auswerten. Wir sind alle überzeugt, daß unsere Jugend nicht 
schlechter ist als die Jugend früherer Zeiten. Wir wissen aber, daß die Jugend in viel stärkerem 
Maße Umweltgefahren ausgesetzt ist, daß eine fortschreitende Zivilisation Negativwirkungen zeigt, 
die sich besonders gefährlich auf die Jugend erstrecken. So spricht man oft von der Reizüberflutung, 
der unsere heranwachsende Generation in hohem Maße unterliegt. Neben den alten historischen 
Erziehungsrnächten - Elternhaus, Schule und Kirche - stehen in heutiger Zeit die geheimen 
Miterzieher, die oft' einen so unheilvollen Einfluß auf die Entwicklung unserer Kinder und Jugend
lichen ausüben. Eine vorzeitige Gewöhnung an Reiz- und Genußmittel, die von der Welt der 
Erwachsenen ausgeht, erweist sich als ebenso schädlich wie gewisse Einflüsse der Masseninformations
mittel, des Rundfunks, des Films, der Außenreklame, der Bildzeitung und des Fernsehens. So ist 
die Gefährdung der jugendlichen Persönlichkeit durch die übermäßige Negativseite der Zivilisation 
unverkennbar. Es genügt aber nicht, diese Atmosphäre keimfrei zu gestalten, Kinder und Jugendliche 
gegen diese Gefahren der Umwelt abzuschirmen und sie gewissermaßen unter eine Glasglocke zu 
setzen. Man muß die Jugend selbst stark machen, daß sie in der Auseinandersetzung mit der 
modernen Technik und mit den Erscheinungen der Zivilisation trotz aller Vermassungstendenzen 
den Weg zu verantwortungsbewußten Persönlichkeiten findet. 

Von diesen Gedankengängen ausgehend, bemüht sich die Akt ion J u gen d sc hut z, deren 
Bundesarbeitsstelle in Hamm tätig ist, um die modernen Jugendschutzprobleme. Der entsprechende 
Fachausschuß der Arbeitsgemeinschaft für Jugendpflege und Jugendfürsorge versucht, die Fragen des 
Jugendschutzes wissenschaftlich zu erörtern und geeignete gesetzliche Verbesserungsvorschläge 
zu machen. Es sind nicht professionelle Jugendbeschützer, die etwa neben Polizei und Jugendamt 
treten wollen. Es sind vielmehr Persönlichkeiten, die die Allgemeinheit auf ihre Verpflichtung der 
Jugend gegenüber hinweisen wollen, wenn sie in Jugendschutzwochen und Jugendschutzkonferenzen 
den Blick der weiten öffentlichkeit auf diese Probleme lenken. 

Dabei sind wir uns darüber im klaren, daß der Jugendschutz nicht in erster Linie an die gefährdete 
Jugend denkt, sondern an unsere gesunde Jugend, an die Kinder, wie sie in allen Familien auf
wachsen. Wir müssen uns aber dessen bewußt sein, daß ein Teil der Jugend besonders gefährdet ist, 
nämlich der Kreis der bindungslos gewordenen Jugendlichen, die vorzeitig aus dem »Nest« fallen, 
der elterlichen Sorge und Betreuung entbehren müssen und daher nicht mehr die Möglichkeit 
haben, sich in ein erziehungsgeeignetes Elternhaus zurückzuziehen. Es ist der Kreis der heimatlosen 
Jugendlichen, die meist aus Mitteldeutschland über die Zonengrenze gekommen sind, hier im Westen 
die »goldene Freiheit« erwarten und oftmals angesichts der Kompliziertheit unserer gesellschaft
limen Verhältnisse verzagen. Es sind die nicht seßhaften Jugendlichen, die auch heute noch ruhelos 
von Ort zu Ort ziehen und in die Gefahr geraten, daß sie überhaupt nicht mehr Wurzeln schlagen 
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können. Zwar ist die Situation in Deutschland nicht mehr so wie nach 1945, als im grauen Strom des 
Flüchtlingselends auch die Jugendlichen - ähnlich wie die russischen Besprisorniki nach der Revolu
tion von 1917 - Landstraßen, Bunker und Wartesäle bevölkerten. 

Aber unübersehbar ist noch die Zahl derjenigen jungen Menschen, die in der Gesellschaft nicht 
fest verwurzelt sind. 

An zwei Beispielen sei dies deutlich gemacht: 

Da ist ein jugendlicher Landstreicher, der von der Polizei an der Autobahn in ziemlich verwahr
lostem Zustande festgenommen wurde. Er erzählt, wie er über die Zonengrenze gekommen, in ein 
Lager eingewiesen und von da später zu einem Bauern vermittelt worden ist. Bei dem Bauern hat 
es ihm nicht gefallen. So ist er auf die Idee gekommen, im Ruhrgebiet erneut Arbeit und bessere 
Verdienstmöglichkeiten zu suchen, ohne von den Schwierigkeiten der Beschaffung eines solchen 
Arbeitsplatzes und einer Wohnsitzbegründung zu wissen. 

Die Polizei denkt weniger an ihre vorbeugende Aufgabe als vielmehr an ihre Pflicht, begangene 
Straftaten zur Anzeige zu bringen. Der jugendliche Landstreicher wird dem Richter vorgeführt, 
der den Haftbefehl erläßt. Es dauert einige Wochen, bis es zum Termin kommt. Dann wird der 
Jugendliche mit Jugendarrest belegt, der durch die Untersuchungshaft verbüßt ist. Er steht vor 
dem Tor des Untersuchungsgefängnisses und beginnt von neuem zu wandern und zu trampen. 
Sein Weg führt ihn wieder zum Anhalterbahnhof. 

Oder da ist ein 19jähriges Mädchen,· eine Heranwachsende, die gleichfalls aus Mitteldeutschland 
gekommen ist, sich mit dem Beruf einer Hausgehilfin aber nicht begnügen wollte. Sie ist schon 
einmal verwarnt worden, als sie nachts in den Anlagen angetroffen wurde. Jetzt hat man sie beim 
Betteln erwischt und führt sie, da die Ermahnung nichts fruchtete, dem Richter vor. Diese Heran
wachsende ist in größter Gefahr, in die Prostitution abzugleiten. Sie gibt bei ihrer Vernehmung 
auch an, daß sie sich Nächte hindurch bei verschiedenen Freunden aufgehalten und daß man ihr 
geraten habe, den Weg der Unzucht zu gehen. Auch in diesem Falle verhängt das Gericht schließlich 
wegen Bettelns eine Geldstrafe, die durch die Untersuchungshaft verbüßt ist. Das Mädchen steht 
wieder auf der Straße, wenn sich keiner um es bekümmert. 

Von dem Standpunkt eines guten Jugendschutzes muß man sich fragen, ob wir, namentlich 
vorbeugend, das unsere immer getan haben. Wir wissen, daß die Jugendschutzverpflichtung und 
Jugendschutzverantwortung auf allen Kreisen, bei allen Behörden, vornehmlich auch bei der Polizei, 
ruht. Beim Erlaß des Gesetzes über den Schutz der Jugend in der öffentlichkeit sah es zwar so aus, 
als glaubten manche Kreise, sie könnten auf die Tätigkeit und Mitwirkung der Polizei verzichten. 
Mit gewisser überheblichkeit sprachen manche Kreise davon, die Jugend sollte nicht zum Gegen
stand unpädagogischer polizeilicher Maßnahmen gemacht werden, und verschiedene Vorschriften des 
Gesetzes lassen ein gewisses Mißtrauen gegen die pädagogischen Fähigkeiten unserer Polizei 
erkennen. So kam es, daß dieses Gesetz in Polizeikreisen heftigsten Widerspruch fand. Inzwischen 
hat man aber längst erkannt, daß die Aufgaben des Jugendschutzes niemals ohne die tatkräftige 
Hilfe der Polizei erfolgreich durchgeführt werden können. Aufgabe der Polizei ist in erster Linie 
die vorbeugende Tätigkeit der Jugend gegenüber, weil es besser ist, die Brunnen abzudecken, als 
darauf zu warten, bis das Kind hineingefallen ist. 

In diesem Sinne hat die Polizei bei der Bekämpfung der Jugendkriminalität auch ihre Jugend
schutzaufgaben klar erkannt. Es sei nur auf den hervorragenden Erlaß des Niedersächsischen 
Ministeriums des Innern vom 14. 6. 54 hingewiesen, der Spezialausbildungslehrgänge für 
Jugendsachbearbeiter der Polizei vorschreibt. Die Jugendschutzdienststellen der Polizei haben 
nicht nur die verfolgende, sondern auch die vorbeugende Bekämpfung der Jugendkriminalität als 
Aufgabe gestellt bekommen. Dazu gehört ein Beobachten der Erscheinungsformen und Ursachen 
der Jugendkriminalität, der Jugendverwahrlosung und -gefährdung, ein Erfassen der kriminellen 
und gefährdeten Minderjährigen in der Jugendkartei. Di,e Jugendschutzdienststellen sind Binde
glieder zwischen Polizei, öffentlicher Jugendhilfe und -fürsorge, Schul- und Justizbehörden sowie 
den caritativen Verbänden und Jugendorganisationen. »Sie halten«, wie es in dem Erlaß weiter 
heißt, »mit diesen Stellen ständige Fühlung, tauschen mit ihnen Erfahrungen aus und werten die 
Ergebnisse der Verhandlungen kriminalpolitisch aus. Sie teilen jeden Fall von Fürsorge- und Hilfs
bedürftigkeit den zuständigen Fürsorgebehörden mit, falls dies aus erzieherischen, gesundheitlichen 
und wirtschaftlichen Gründen geboten ist.« Mit erfreulicher Klarheit ist betont, daß eine rein 
fürsorgerische Tätigkeit, für die andere Behörden oder Einrichtungen zuständig sind, für die 
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Polizei ausscheidet. Neben der Weiblichen Kriminalpolizei, deren Aufgaben genau umrissen sind, 
steht der Jugendsachbearbeiter, der vorwiegend für Jugendschutz und Kriminalität der männlichen 
Jugendlichen tätig ist. 

Bei der Behandlung der einzelnen Jugendschutzprobleme müssen wir zwischen der weiblichen 
und männlichen Jugend unterscheiden. Jedem Sachkenner ist klar, daß die Verwahrlosung bei 
Mädchen gefährlicher, endgültiger ist als bei den Jungen, die mitunter aus eigener Kraft eine Ver
wahrlosung überwinden können. Wenn ein Mädchen abgleitet, gerät es zumindest in die Nähe der 
Prostitution, aus der es sich dann schwer lösen kann. Der abgleitende Junge gerät mehr in die 
Gefahr, kriminell zu werden. Kriminalität ist aber - soziologisch gesehen - gegenüber der rest
losen Verwahrlosung, wie sie die Prostitution bedeutet, keineswegs das schwerere übel. 

Welches Zustandsbild bietet uns der Teil unserer weiblichen Jugend, der als entwurzelt, heimatlos 
und nicht seßhaft bezeichnet werden muß? 

Ein unübersehbarer Zug von jungen Mädchen bewegt sich vom Osten her, meist auf dem Wege 
über Frankfurt/Main, nach dem Südwesten, wo starke Truppenansammlungen von Besatzungs
mächten die Mädchen anziehen. Im Lande Rheinland-Pfalz machen die Probleme der arbeitsent
wöhnten, nicht seßhaften Mädchen den verantwortlichen Stellen schwerste Sorgen. Aber auch sonst 
beobachten wir, daß ein großer Teil von jungen Mädchen den Weg zur Prostitution geht. Die 
gehobenen wirtschaftlichen Verhältnisse in vielen Schichten unserer Bevölkerung tragen dazu bei, 
daß solche Mädchen einen Tagesverdienst von 40,- bis 50,- 2JJfl aufweisen können, der auf 
nicht gefestigte Naturen anreizend wirkt. 

Wenn man die Berichte etwa aus Baumholder, aus den Kreisen Kaiserslautern und Pirmasens, 
aber auch aus manchen Großstädten liest, bieten sich uns Zustände dar, die uns mit größter 
Sorge über das Schicksal eines Teils der heranwachsenden weiblichen Jugend erfüllen. Man klagt 
darüber, daß das Bild der Städte keineswegs so wohlanständig sei wie es dem Polizeibegriff ent
spricht. Man beklagt sich über die großzügig gehandhabten Konzessionserteilungen, über das 
ungenügende Durchgreifen der Polizei gegen das Dirnenunwesen. Eine gewissenlose Presse animiert 
geradezu die Jugendlichen weiblichen Geschlechts, diesem zweifelhaften Gewerbe nachzugehen. 
Asoziale Familien bieten den jungen Dirnen Absteigequartiere, ohne daß immer auf Grund der 
gesetzlichen Bestimmungen, z. B. wegen Kuppelei, energisch eingeschritten wird. Wenn auch kein 
Bedürfnis für Bars, Nachtlokale usw. besteht, werden doch immer wieder solche Konzessionen 
erteilt. Es entstehen fragwürdige Gaststätten und Animierlokale, deren Existenz damit begründet 
wird, daß durch Unterdrückung dieser Erscheinungen und durch die Verfolgung der Dirnen sich 
zwangsläufig die Notzuchtsverbrechen steigern würden. Dies ist aber erfahrungsgemäß keineswegs 
der Fall. Die Erfahrung der Gerichte zeigt, daß ein großer Teil der kriminellen Mädchen und der 
jungen Prostituierten den Weg über solche Lokale genommen hat. Die Erfahrungen haben weiter 
gezeigt, daß gerade den Jugendlichen auf Grund des Besuchs solcher Lokale der Maßstab für das, 
was erlaubt oder verboten ist, verlorengegangen ist. 

Was kann die Polizei auf diesem Gebiete des Jugendschutzes tun? Die polizeiliche Tätigkeit richtet 
sehr oft ihren Blick auf das Allgemeine, auf die öffentlichkeit, auf die Jugend insgesamt; sie muß 
ihren Blick aber auch auf den einzelnen Menschen richten, der in besonderer Gefahr schwebt. 

In der vorbeugenden Arbeit sollte man m. E. in erster Linie zu einer strengeren Kontrolle der 
Lokale kommen. Es ist bereits erwähnt worden, daß man bei der Erteilung von Konzessionen 
außerordentlich großzügig verfährt. Man hat Konzessionen selbst an Ausländer gegeben, d. h. 
weithin unbekannte Antragsteller, die kaum der deutschen Sprache mächtig waren. Man fragt sich 
dabei, wie denn die persönliche Zuverlässigkeit der Antragsteller geprüft worden ist. Man kann 
sich unter dem Gesichtspunkt des Jugendschutzes nicht damit begnügen, daß die persönliche 
Zuverlässigkeit schon dann gegeben sei, wenn der Betreffende noch nicht gegen die Strafgesetze 
verstoßen hat. An die Zuverlässigkeit müssen nun einmal strengere Anforderungen gestellt werden. 
Leider hat in der Frage der Bedürfnisprüfung das Bundesverwaltungsgericht am 15. 12. 53 ent
schieden, daß die Prüfung eines solchen Bedürfnisses mit Art. 19 Abs. 2 GG nicht mehr vereinbar 
sei, da sie die Betätigung des Grundrechts der freien Berufswahl ausschließe. Zwar haben einzelne 
Oberverwaltungsgerichte, z. B. das OVG in Münster, den Standpunkt des Bundesverwaltungs
gerichts nicht geteilt, wir müssen aber im Sinne der Rechtseinheit wohl zunächst von dem Stand
punkt des Bundesverwaltungsgerichts ausgehen, aber immer wieder darauf hinweisen, daß wir im 
Interesse des Schutzes der Jugend auch wieder dazu kommen müssen, daß neben der Persönlichkeits
prüfung, neben der Frage der Zuverlässigkeit auch wieder die Bedürfnisfrage bei der Neuzulassung 
von Gastwirtschaften und Schankbetrieben anerkannt wird. 
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Zumindest sollte man solchen zweifelhaften Lokalen nicht besondere Vergünstigungen gewähren, 
die zwar möglicherweise für' die Städte eine annehmbare Einnahmequelle bedeuten, die heran
wachsende Jugend aber aufs äußerste gefährden. Man kann es nicht verstehen, daß so selten der 
Antrag auf Entziehung der Konzession gestellt wird, oder daß immer wieder die Dauertanzerlaubnis 
verlängert wird, obgleich der Polizei bekannt ist, daß es sich um ein die Jugend gefährdendes 
Animier-Lokal handelt. 

Es ist bekannt, daß der »Mädchenhandel«, der früher in Romanen, Reportagen und kitschigen 
Filmen oft sehr romantisch dargestellt wurde, sich heute in ganz anderer Weise vollzieht als früher. 
Wenn Mädchen zur Unzucht gebracht werden, so fehlt es meist nicht an deren Einverständnis; oft 
tragen die Eltern, mitunter auch die Ämter und staatlichen Stellen eine Mitschuld. Der Staat bringt 
nicht die gesetzgeberische Kraft auf, gegen die Verführungsmächte im öffentlichen Leben so vorzu
gehen, wie es im Interesse der gefährdeten Jugend nötig wäre. Wir stehen vor dem Tatbestand, 
daß namentlich in großstädtischen Bars, Varietes, Kabaretts und in zweifelhaften Lokalen, aber 
auch in kleinen Zirkusunternehmen »Schleier- und Schönheits tänze« geboten werden, an denen 
Minderjährige unter 21 Jahren, oft jugendliche Mädchen von 16 und 17 Jahren teilnehmen. Es 
kommen auch Fälle vor, in denen junge Mädchen als Lehrlinge oder »Elevinnen« einen regelrechten 
Artistenlehrvertrag abschließen und dann eine scheinbare Lehrzeit zur Ausbildung als Tänzerin 
durchmachen, während sie nach dem Willen der Veranstalter nur zur Schau gestellt werden sollen. 
Der »Miß«-Kult unserer Zeit, die Traumfabrik des Kinos bereitet bei den Mädchen den Boden. 
Schuld daran ist neben Bildzeitungen und gewissen Filmen die Presse, die gern verniedlichende 
Berichte über Schönheitswettbewerbe bringt. Dem jungen Mädchen schwebt, wenn es sich zu einer 
solchen Lehrstelle entschließt, der märchenhafte Aufstieg zur gefeierten Primaballerina, ein Vertrag 
in Hollywood oder eine Heirat mit einer schwerreichen Faruk-Gestalt vor. Nach drei Jahren Tanz
lehre ist das Lehrverhältnis dann erloschen. Oft sind Reisepässe bestellt, es beginnt eine sogenannte 
Auslandstournee, die mitunter die Vorstufe' zur Prostitution bildet. 

Ein kr ass er Fall beschäftigte vor kurzem die Zeitungen: Eine Annonce des Inhalts »Ballett
mädchen gesucht!« hatte mehrere Jugendliche veranlaßt, einen Lehrvertrag abzuschließen. Die 
Eltern, meist Flüchtlinge oder Kriegerwitwen, die keinen rechten Beruf für ihre Töchter wußten, 
hatten die Lehrverträge unterschrieben. Der Lehrmeister, ein alter Artist, hatte auf die Eltern 
einen günstigen Eindruck gemacht. Die Tänzerinnen, unter denen sich verschiedene Jugendliche 
unter 18 Jahren befanden, hatten dann keineswegs die harte Schule der Gymnastik oder die noch 
härtere Schule der Artistik durchgemacht, sondern waren in »Engagements« von Großstadt zu 
Großstadt gezogen, wo sie in rauch geschwängerten Lokalen vor meist männlichen Gästen ihre Tänze, 
die im allgemeinen nur in einer einfachen Springerei bestanden, geboten hatten. Eine Ausbildung 
zu artistischen Leistungen oder gar zur wahren Tanz ku n s t war auch nicht annähernd versucht 
worden. Schließlich saßen die Mädchen, nachdem sie sich in völlig unzulänglichen Garderoben oder 
sogar· in der Toilette umgezogen hatten, unter den Gästen und wurden als »Animierdamen« ver
wendet. Der letzte Auftritt der Truppe ging morgens gegen 2 Uhr vonstatten, und noch später 
verließen die Elevinnen, mitunter auch in Begleitung der Gäste, das Lokal, um dann, chronisch 
übermüdet, bis zum späten Vormittag zu schlafen. Selbstverständlich spielten in diesem Dasein 
auch Zigaretten eine Rolle, vor deren Genuß die jungen Mädchen nicht bewahrt wurden. In 
vorgerückter Stunde blieb es auch nicht aus, daß die Gäste unsittliche Griffe anwandten. Erst spät 
wurden die zuständigen Ämter auf dieses Treiben aufmerksam gemacht. Die Fürsorgerin fand dann 
die Mädchen wie welke Blumen in dem Lokal hocken. 

Bemerkt sei übrigens, daß die Internationale Artistenloge diese Art von Ausbildung zu Tänze
rinnen ebenso ablehnt wie wir und auch auf der Seite des Jugendschutzes steht. 

Es braucht nicht ausgeführt zu werden, welche Grade der Gefährdung solche Engagements und 
Lehrverträge bieten. Im allgemeinen genügen bereits unsere bestehenden Gesetze, um diesen 
Zuständen ein Ende zu bereiten und namentlich die Jugendlichen vor diesen Gefahren zu bewahren. 
Es kommt dabei auf eine enge Zusammenarbeit zwischen Arbeitsämtern, speziell der Berufsberatung, 
Polizei, Gewerbeaufsicht, Jugendämtern und Vormundschaftsgerichten an. In dem vorerwähnten 
Falle hatte das Jugendamt auf Grund einer vorläufigen Anordnung des Vormundschaftsrichters die 
jugendlichen Tänzerinnen vorläufig in einem Heim untergebracht. Das Jugendamt setzte sich mit 
den Erziehungsberechtigten in Verbindung und versuchte, sie für die Gefahren aufgeschlossen zu 
machen, die ihren Kindern drohten. Der Erfolg war erschütternd: Die Mütter nahmen ihre Kinder 
zwar vorläufig wieder mit nach Hause, schickten sie aber dann dem Tanzmeister zur Fortsetzung 
der Lehrzeit zu. 
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Man sieht an diesem Beispiel, daß es keineswegs immer gelingt, nur durch gutes Zureden und 
durch einen Appell an die elterlichen Pflichten Gefährdungen von der Jugend abzuwenden. Harter 
staatlicher Zwang muß in den schlimmsten Fällen hinter den gütlichen Versuchen stehen. 

Es dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen, daß öffentli,che Lokale, in denen Jugendliche an 
Nackt- und Schleiertänzen teilnehmen, die Voraussetzungen des § 1 JSchG erfüllen. Zweifellos 
drohen hier den Jugendlichen, in erster Linie den mitwirkenden Jugendlichen, sittliche Gefahren. 
Die Jugendlichen sind nach § 1 Abs. 2 JSchG den Erziehungsberechtigten zuzuführen oder in die 
Obhut des Jugendamtes zu bringen. übrigens finden auch die Bestimmungen des § 3 JSchG An
wendung, wenn den Jugendlichen etwa alkoholische Getränke verabreicht werden. Soweit in den 
Lokalen getanzt wird, sind die Vorschriften des § 4 JSchG anzuwenden. Wenn außerdem § 5 JSchG 
bei Variete-, Kabarett- und Revueveranstaltungen einschränkende Bestimmungen für Jugendliche 
bringt, so gilt das selbstverständlich auch für die mitwirkenden Jugendlichen, die noch mehr 
gefährdet sind als die Jugendlichen, die nur gelegentlich einer solchen Veranstaltung zusehen. Die 
Veranstalter, Gewerbetreibenden und Geschäftsleiter, die das Auftreten jugendlicher Tänzerinnen 
dulden, unterliegen der Strafvorschrift des § 13, der Vergehensstrafe (Gefängnis bis zu 1 Jahr und 
Geldstrafe) androht. Im übrigen machen sich auch die Erziehungsberechtigten strafbar, wenn sie 
ihre Kinder einer solchen Gefährdung aussetzen. 

In diesem Zusammenhang fragt es sich, ob § 1 des Gesetzes zum Schutz der Jugend in der öffent
lichkeit der Polizei die erforderliche Möglichkeit des Einschreitens bietet. § 1 war ursprünglidl 
als eine Generalklausel gedacht, die auch die Polizei ermächtigen sollte, Orte der Jugendgefährdung 
zu beseitigen, nicht nur einzelne Jugendliche von jugendgefährdenden Orten zu entfernen. Die 
Verwaltungsvorschriften der Länder zur Ausführung des Gesetzes bemühen sich, den Jugendämtern 
und Polizeibehörden rechtliche Möglichkeiten aufzuzeigen. Die kürzlich erschienenen Schleswig
Holsteinischen Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Gesetzes heben hervor, daß es in 
erster Linie anzustreben sei, die den Jugendlichen unmittelbar drohenden Gefahren zu beseitigen. 
Geht die Gefahr von einer erwachsenen Person aus, so wird gegen sie unmittelbar zum Zwecke der 
Verhinderung oder Unterbrechung einer Straftat einzuschreiten sein. Denn die Strafvorschrift des 
§ 14 richtet sich gegen alle Erwachsenen, die Kinder und Jugendliche einer Gefährdung aussetzen. 
Wenn sich der Jugendliche nicht in Begleitung eines Erziehungsberechtigten befindet und die 
Gefahr nicht anders beseitigt werden kann, so sollen die weiteren nach § 1 möglichen Maßnahmen 
ergriffen werden (Anhalten zum Verlassen des Ortes, Namensfeststellung, Meldung an das Jugend
amt, Zuführung zum Erziehungsberechtigten). Diese Bestimmungen reichen aber bei weitem nicht 
aus, um der Polizei eine rechtlich einwandfreie Handhabe zu geben, etwa eine Veranstaltung zu 
untersagen, die aller Voraussicht nach die Jugend gefährden und damit die öffentliche Ordnung 
stören wird. So hat man vorgeschlagen, § 1 des Gesetzes zum Schutz der Jugend in der tHfent
lichkeit so neu zu fassen, daß die Polizei im Sinne eines vorbeugenden Jugendschutzes von sich aus 
die Orte der Jugendgefährdung unterbinden kann. 

In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, daß die jungen Mädchen, die der Gefahr 
der Prostitution anheimfallen, oft trampenderweise zu den Stätten der Gefährdung gekommen 
sind. Wenn gegen das T ra m pe n, d. h. gegen das Anhalten von Personen- und Lastkraftwagen 
zum Zwecke der unentgeltlichen Mitnahme eingeschritten wird, so ist das auch im Sinne einer 
vorbeugenden Arbeit zu verstehen. Für die weibliche Jugend besteht die Gefahr, auf diese Weise 
Opfer von Sittlichkeitsverbrechern zu werden. Man spricht bei uns von einer regelrechten 
Au tob ahn - Pro s t i tut ion. Hinzuweisen ist auf die vorläufige Autobahnbetriebs- und Ver
kehrsordnung vom 14. 5. 35, die den Fußgängern das Betreten der Autobahn verbietet. Das 
Anhalten von Kraftwagen auf anderen Straßen kann als verkehrswidrig oder als verkehrswidriges 
Verhalten im Sinne des § 1 der Straßenverkehrs-Ordnung angesehen werden. Hinzuweisen ist 
darauf, daß im Ausland der »Autostop« zum Teil überhaupt polizeilich verboten ist. 

Alle diese Vorschläge - Zurückhaltung bei der Konzessionierung von Lokalen, überwachung 
von Gaststätten, Beobachtung von Stätten der Jugendgefährdung und Eingreifen nach § 1 des JSchG, 
Unterrichtung der Unternehmer und Besitzer über die Strafbarkeit nach §§ 13, 14 JSchG, Maß
nahmen gegen das Trampen - sind bereits vorbeugende Arbeit. Wenn es aber soweit gekommen 
ist, daß weibliche Jugendliche und Heranwachsende bereits in den Strudel der Gefährdungen 
hineingeraten sind, dann gilt es allerdings, die gesetzlichen Bestimmungen mit aller Energie durchzu
führen. 

Die Vorschriften, die sich gegen das auffällig e Ver haI ten Pro s ti tui ert er richten (§ 361 
Ziff. 6, 6 c StGB) werden nicht streng genug gehandhabt. Gerade im Hinblick auf die schwer 
gefährdete weibliche Jugend ist hier eine falsche Milde fehl am Platze. Dabei sei hervorgehoben, 
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daß bereits das auffällige Auf- und Abgehen auf Straßen, das herausfordernde Herumsitzen in 
Lokalen den Straf tatbestand erfüllen kann. Man muß aber darum wissen, daß die Prostitution in 
heutiger Zeit neue Erscheinungsformen hervorgebracht hat. Oft vollzieht sie sich in der Art des 
wechselnden Freundschaftsverhältnjsses, häufig mit einem Besatzungsangehörigen. Auch auf diese 
»Verhältnisse« muß besonders geachtet werden. Die Bekämpfung der Zuhälterei ist ebenso ein 
Jugendschutzgebot wie das Eingreifen gegen die Kuppelei. Wenn in den Orten starker Truppen
ansammlung seitens der Polizeiorgane genau darauf geachtet wird, in welchen Wohnungen weibliche 
Personen zuziehen, wenn dann die Inhaber dieser Wohnungen durch ständige Vernehmungen und 
Verhöre, durch Erstatten von Anzeigen beunruhigt werden, so kann bereits eine öffentliche 
Meinung entstehen, die dieses Kupplerwesen energisch verdammt. 

Man sollte auch der Meinung sein, daß Bordelle und bordellartige Betriebe keineswegs 
mit einem modernen Jugendschutz zu vereinbaren sind. Mir ist bekannt, daß die Polizei hier oft 
den Standpunkt vertritt, daß eine bessere überwachung und eine schärfere Kontrolle bei einer 
gewissen Konzentrierung des Dirnentums möglich sei. Trotzdem aber dürfen wir neben dem Blick 
auf die Allgemeinheit den Blick auf den Menschen nicht vergessen. Eine Heranwachsende oder 
Jugendliche, die erst einmal den Weg in einen solchen bordellartigen Betrieb gefunden hat, wird 
kaum aus diesem Milieu zu lösen sein. Deshalb haben Verwaltungsbehörden in letzter Zeit gegen 
Bordelle und bordellartige Betriebe Maßnahmen ergriffen. Eine rheinische Großstadt hat einer 
Vermieterin durch Verfügung aufgegeben, ihre Räume ab sofort nicht mehr zum Zwecke der 
gewerblichen Unzucht zur Verfügung zu stellen, und die sich bei ihr aufhaltenden Prostituierten 
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu entfernen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat diese 
Verfügung als zu Recht ergangen erklärt. Die Rechtfertigung ergibt sich einmal aus strafrechtlichen 
Gesichtspunkten (§§ 180, 172 StGB). Außerdem macht es § 14 PVG den zuständigen Behörden zur 
Pflicht, strafbare Handlungen zu verhüten. Die gleiche Rechtfertigung ergibt sich aber auch aus 
allgemeinen polizeilichen Gründen; denn es kennzeichnet gerade das Recht der Polizei, die der 
Jugend drohenden Gefahren abzuwenden, daß sie auch in den Bereichen des öffentlichen Lebens 
wirksam werden darf, die nicht durch strafrechtliche Normen geschützt sind. Der Betrieb eines 
Bordells stellt, wie das Oberverwaltungsgericht ausführt, eine Verletzung der allgemeinen Ordnungs
normen auf dem Gebiete der Ethik und der geschlechtlichen Sittlichkeit dar, weil ein solches Unter
nehmen in grober Weise gegen die allgemein sittlichen Auffassungen über das Verhältnis der beiden 
Geschlechter verstößt. Hingewiesen wird auch auf das Grundgesetz, das in seinem Artikel 6 »Ehe 
und Familie« unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung gestellt hat. Ohne daß es also 
darauf ankommt, ob solche Unternehmungen, Vermietungen usw. strafrechtlich erfaßbar sind, 
bedeutet ihr bloßes Vorhandensein einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung im Sinne der 
Polizeigesetze und bedeutet somit eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Diese 
öffentliche Ordnung kann in heutiger Zeit nicht vom Standpunkt eines bloß äußerlich geordneten 
Zustandes betrachtet werden. öffentliche Ordnung ist unter Berücksichtigung des Jugendschutz
denkens eine Ordnung, die unserer Jugend eine ihr gemäße Umwelt bereitet, in der Sauberkeit 
und Anständigkeit herrschen. Wenn man betont, daß gewisse Zustände schon jahrelang gedauert 
haben, so darf man darauf hinweisen, daß die Zeitdauer eines einer Duldung gleichkommenden 
Verhaltens der Behörden keine Rolle spielen darf, da selbst aus jahrzehntelanger Unordnung trotz 
Zeitablaufs niemals eine Ordnung werden kann. 

Bei der Bekämpfung der Prostitution sei auch auf die Bestimmungen des neuen Geschlech ts
krankengesetzes hingewiesen. Dort ist eindringlich die Zusammenarbeit der Gesund
heitsämter, die Träger der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten sind, mit der öffentlichen und 
privaten Fürsorge sichergestellt, wenn es sich um die Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten und 
um die fürsorgerische Betreuung von gefährdeten Personen handelt. Auch die Polizei ist in dieses 
Gesetz eingeschaltet, nicht bloß als ein Organ, das krankheitsverdächtige Frauen und Mädchen 
vorführen und festnehmen muß, sondern auch als ein überwachungsorgan. Wichtig ist, daß ver
dächtigen Personen nach § 5 GeschlkrG die Ausübung ihres Berufs etwa als Tänzerin, als Animier
dame oder als Taxigirl untersagt werden kann. Wenn es sich um eine Jugendliche unter 18 Jahren 
handelt, ist das Mädchen sogar dem Gesundheitsamt namentlich zu melden. Vorher muß der Arzt 
allerdings mit den Eltern, Erziehungsberechtigten und gesetzlichen Vertretern Verbindung auf
nehmen. Leider ist auf Grund des Geschlechtskrankengesetzes § 327 S t G B in einem weiten 
Umfange außer Kraft gesetzt worden, d.h. es besteht nicht mehr die Möglichkeit, Prostituierte, 
die sich den einzelnen Vorschriften entziehen, zu keiner Kontrolle gehen und den Weisungen des 
Gesundheitsamts nicht Folge leisten, wegen dieser Verstöße zu bestrafen. 
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Für die Polizei, namentlich die Weibliche Kriminalpolizei, genügt es nicht, die Jugendlichen 
und Heranwachsenden und auch die älteren Prostituierten zu überwachen oder sie zur Anzeige 
zu bringen; man muß auch um die fürsorgerischen Möglichkeiten wissen. Insbesondere wird man 
den Richtern - und das schreibe man ruhig in die Akten - den Rat geben dürfen, bei erwamsenen 
Prostituierten häufiger nach § 42 d auf Arbeitshaus zu erkennen. Diese Maßnahme bringt die 
Möglichkeit einer heilerzieherischen Behandlung und einer Resozialisierung. Namentlich bei Jugend
lichen wird die Möglichkeit der Bewährungsaufsicht und Bewährungshilfe gerade hier 
dazu führen können, daß sie auf einen anderen Lebensweg geführt werden. 

Man hat in früherer Zeit, in stärkerem Maße als jetzt, die polizeilichen Pflegeämter arbeiten sehen, 
d. h. besondere Fürsorgeeinrichtungen, die sich der gefährdeten Frauen und Mädchen angenommen 
haben, bei denen es zu einer richterlichen Aburteilung noch nicht gekommen war. Vor allem die 
Stadt Bielefeld hat früher einmal durch die dem städtischen Wohlfahrts amt angegliederte Frauen
fürsorge, die bei der Polizei bestand, und der auch eine Frauenherberge angeschlossen war, Hervor
ragendes geleistet. Alle bei der Polizei vernommenen Mädchen wurden mit den Akten dieser 
FürsorgesteIle zur weiteren Betreuung zugeleitet. Die Fürsorgerinnen besuchten die weiblichen 
Insassen der Gefängnisse, wurden auch als Gutachterinnen gehört und sorgten für die Entlassenen. 
In ihrer Dienstanweisung hieß es, daß es ihre Aufgabe sei, Mädchen von der Begehung unsittlicher 
oder gar strafbarer Handlungen abzuhalten. 

Einzelne Städte haben die Pflegeäm ter durch die Zeiten gerettet, in anderen Gemeinden 
sind sie der Vergessenheit anheimgefallen. M. E. sollte man hier von dem Standpunkt des J ugend
schutzes aus an alte Traditionen wieder anknüpfen. Viele der jungen Prostituierten sind zweifellos 
noch zu retten, wenn die behördlichen Stelleri, insbesondere die Polizei, mit den freien Organi
sationen der Wohlfahrtspflege Hand in Hand arbeiten. Es müßte sich in jeder Stadt ein kleiner 
Arbeitskreis bilden, in dem die Polizeisachbearbeiterin ein entscheidendes Wort mitredet. In diesem 
Kreis müßten neben dem Vormundschaftsrichter auch die Fürsorgerin des Gesundheitsamtes, die 
Vertreterin des Jugendamtes und die Mitarbeiter der Organisationen der freien Wohlfahrtspflege 
sitzen. 

Es' geht nicht an, daß wir, wie in dem eingangs geschilderten Beispiel gezeigt, ein 19jähriges 
Mädchen, das den Weg zur Prostitution beschreiten will, einfach sich selbst überlassen. Bei den 
Jugendlichen unter 18 Jahren reichen die Möglichkeiten der Gesetze ohne weiteres aus, um sie auch 
einer festen Heimerziehung zuzuführen. Aber auch bei den Heranwachsenden bestehen Resoziali
sierungsaussichten, wenn in einer Gemeinde eine echte Zusammenarbeit der verantwortlichen 
Kräfte die Probleme anpackt. 

Schwieriger sind diese Probleme bei den älteren Prostituierten, die nach allgemeiner Ansicht 
bisweilen kaum noch zu retten sind, die aber eine Gefahr fhr die weibliche Jugend bilden, weil 
sie beispielhaft wirken und selbstverständlich die heranwachsende männliche Jugend gefährden. 
Hier muß man die alte Forderung nach einem Be w a h run g s g e set z immer aufs neue wiederholen. 
Zwar ist die Gesetzgebung unserer Zeit einem solchen Gesetz außerordentlich abhold, trotzdem 
müßte es gelingen, ein solches Fürsorgehilfsgesetz für Gefährdete zu schaffen. Personen, die sich 
der freiwilligen fürsorgerischen Bewahrung entziehen, müßten durch das Gericht in solche 
Bewahrung genommen werden können, wenn sie eine außergewöhnliche Willens- oder Verstandes
schwäche oder eine außergewöhnliche Hemmungslosigkeit des Trieblebens oder eine außergewöhn
liche Stumpfheit des sittlichen Empfindens aufweisen, und wenn außerdem eine erhebliche 
körperliche oder geistig-seelische Schädigung der zu bewahrenden Personen und dadurch eine 
Beeinträchtigung des Allgemeinwohls in solchem Maße eintritt, daß ein behördliches Eingreifen 
erforderlich ist. Erst ein solches Bewahrungsgesetz könnte die Bemühungen des Jugendschutzes 
auf diesem Gebiete zur vollen Wirksamkeit bringen. 

Anders liegen die Probleme bei den männlichen Jugendlichen, die als entwurzelt, heimatlos 
und nicht seßhaft anzusehen sind. Wir denken in erster Linie an die La n d s t r eie her und 
Pe n n er, die so oft in der bürgerlichen Welt verniedlicht worden sind. Wer denkt nicht an die 
Tippelbrüder, wie sie im Buche stehen? Von Eichendorffs »Taugenichts« bis zu den amerikanischen 
Trampern Jack Londons zieht sich durch unsere Literatur ein freundlich romantisch verzärteltes 
Bild. Man denkt an den »Knulp« von Hermann Hesse, an Knut Hamsuns »August Weltumsegler« 
oder an das köstliche Büchlein von Manfred Hausmann »Lampioon küßt Mädchen und kleine 
Birken«. Jeder Kundige weiß aber, daß das Bild der Wirklichkeit aller Romantik entbehrt. Die 
Freiheit der Landstraße versinkt in einer kläglichen Fiktion. Welch' eine innere Unruhe, welch' 
Getriebensein von unbekannten Mächten, welche hoffnungslose Verzweiflung bringt die zur 
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Gewohnheit gewordene Nichtseßhaftigkeit und Entwurzelung mit sich. Viele Jugendliche ~ wir 
können ihre Zahl nicht annähernd schätzen - haben den Weg in die Fremdenlegion genommen. 
Ein Teil von ihnen hätte in den vergangenen Jahren bei stärkerer Anstrengung der Fürsorge und 
bei größerer Aufmerksamkeit der staatlichen Stellen vielleicht gerettet werden können. 

Wir sehen aber nicht nur diese gefährdeten oder vielmehr schon verwahrlosten Jugendlichen, 
sondern auch den Teil unserer Großstadt jugend, der innerlich zu verwahrlosen beginnt. Man 
denke an den »Kinoausgang-Herumsteh-Existenzialisten« (österr.: »Schlurf«) oder an den Typ 
des Jugendlichen, der sich stundenlang in den »Spielhöllen des kleinen Mannes« aufhält. 

Angesichts dieser gefährdeten Jugend erwachsen der Polizei tausend Aufgaben vorbeugender 
Art. Viel mehr als bisher sollte man § 1 JSchG anwenden und auszuweiten suchen. Aus Berlin
Charlottenburg wurde kürzlich gemeldet, daß dort Hunderte von sogenannten Halbstarken 
wochenlang Straßenzüge terrorisierten, wo sie durch Spielautomatenläden und durch ein Kino, das 
vorwiegend Wildwestfilme spielte, angelockt worden waren. Polizei und Jugendamt erklärten, 
diesem gangsterhaften Betrieb gegenüber keine rechtliche Handhabe zu besitzen. Wenn auch unsere 
Gesetze nicht besonders klar und scharf sind, so bieten sie doch Handhaben genug zum Einschreiten. 

Einige besonders markante Stätten der Gefährdung seien hervorgehoben: die Lokale, 
in denen sich vorwiegend Homosexuelle aufhalten, werden seit jeher von Polizeistreifen kontrolliert 
und polizeilich im Auge behalten. Von hier aus kann eine besondere Gefährdung der Jugend aus
gehen, die in Gefahr steht, in die Homosexualität abzugleiten. 

Orte stärkerer Jugendgefährdung sind gewöhnlich auch die Catcherzelte. Mit diesen Freistil
ringkämpfen befaßten sich kürzlich die Verwaltungsgerichte in Bremen und München. Beide Gerichte 
kamen zu dem Ergebnis, daß diese Catcher-Veranstaltungen grundsätzlich jugendgefährdend seien. 
Die Möglichkeit eines präventiven polizeilichen Einschreitens ist ohne weiteres gegeben. So hat 
kürzlich der Jugendschutz-Ausschuß der Jugendbehörde in Hamburg den Antrag eines Unter
nehmers abgelehnt, für die von ihm veranstalteten Freistilringkämpfe im Millerntorzelt eine Aner
kennung nach § 5 Abs. 2 JSchG zu geben. Immer wieder weisen die Veranstalter darauf hin, daß 
in vielen Städten die Polizei diese Schaustellungen nicht beanstandet. Man sagt, daß die Jugend 
auch durch das Zuschauen bei Box-, Rugby- und Fußballwettkämpfen sittlich gefährdet werden 
kann. Die Jugendgefährdung liegt aber gerade bei Catcher-Veranstaltungen nicht nur darin, daß 
durch die Roheit dieser Kämpfe die niedersten Instinkte der Jugendlichen aufgeputscht werden, 
sondern daß auch das Milieu solcher Veranstaltungen der Jugend außerordentlich abträglich ist. 
Im allgemeinen findet man dort eine Zusammenballung von Erwachsenen beiderlei Geschlechts, 
die sich zumindest recht brutal und blutdürstig gebärden. So schwindet die Achtung vor der Welt 
der Erwachsenen, die dem Jugendlichen ohnehin schon wenig Autorität einflößt. In dem trüben 
Zelt, oft inmitten der Dunkelheit eines Platzes, treten an Jugendliche die besonderen Gefahren 
heran, die sich aus diesen Zusammenballungen ergeben. Professor Dr. Luxenburger, München, 
hat darauf hingewiesen, daß bei diesen Ringkämpfen vor allem sadistisch veranlagte Frauen in einen 
Zustand geraten, der an orgastische Situationen grenzt. Zu ihnen gesellt sich der Typ vori Männern, 
der dem § 175 StGB nahezustehen scheint. Es erscheint selbstverständlich, daß Jugendliche von 
solchen Einflüssen ferngehalten werden müssen. Die gesetzlichen Voraussetzungen· sind m. E. auch 
gegeben, da es sich um revueartige Veranstaltungen im Sinne des § 5 JSchG handelt. Die allgemeine 
Pflicht der Polizei zur Verbrechensverhütung zwingt sie, den Verstößen gegen §§ 13 und 14 JSchG 
vorzubeugen. Außerdem hat die Polizei die Verpflichtung, die zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
nötigen Maßnahmen zu treffen. Die Polizeiorgane dürfen nicht warten, bis die Veranstaltung 
begonnen hat, um dann die Jugendlichen unter 18 Jahren aus dem Zelt herauszuholen. Auf diese 
Weise würde nur Unruhe entstehen, die zu Tätlichkeiten und Widerständen gegen die Staats
gewalt führen würde. Vorbeugend müssen solche Veranstaltungen auf den Kreis der Erwachsenen 
beschränkt bleiben. Dabei sollte man einen Rechtsstreit vor den Verwaltungsgerichten im Interesse 
der Jugend niemals scheuen. 

Das gleiche gilt für gewisse Veranstaltungen auf Kirmessen, Schützenfesten und son
stigen Volksfesten, die m. E. von der Polizei zu wenig auf ihre Jugendgefährdung beachtet 
werden. 

Besondere Gefahrenmomente entstehen für die anfällige Jugend auf Grund des immer mehr 
aufkommenden Au tom a t e nun wes e n s. Die Automaten, eine charakteristische Zeiterscheinung, 
ziehen Jugendliche wegen der Anonymität des Kaufvorganges besonders an. Beim Automat 
spricht man nur mit sich selbst, d. h.mit dem Automaten, und kein »unbequemer« Erwachsener 
sieht einem ins Auge. In erster Linie sind es die in steigender Zahl aufgestellten Z i g a r.e t t e n-
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Au tom a te n , die von Jugendlichen in einer Weise benutzt werden, daß § 8 JSchG illusorisch wird. 
Es sei darauf hingewiesen, daß nach dem Tabaksteuergesetz der Automatenverkauf von Tabak
waren nur im Zusammenhang mit einer Verkaufsstelle gestattet ist, beispielsweise nicht auf Bahn
höfen, in Betrieben oder bei Tankstellen. Diese Vorschriften müssen auch im Interesse des Jugend
schutzes beachtet werden. Bei den Gaststätten ist § 16 des Gaststättengesetzes zu beachten, dem
zufolge Jugendliche unter 16 Jahren Tabakwaren zum eigenen Gebrauch nicht entnehmen dürfen. 

Viel größere Mißstände stellen sich aber bei den S pie lau tom a t e n heraus, die in vermehrtem 
Maße nicht nur in Großstädten, namentlich in Spielhallen, sondern auch in kleineren Orten auf
gestellt werden. Hinter diesen Automaten steht eine wesentliche, finanzkräftige Exportindustrie. 
Man darf auch nicht verkennen, daß solche Automaten für den Wirt, der etwa 30 bis 40 % vom 
Gewinn erhält, eine gute Einnahmequelle bedeuten. Die Spielhallen ziehen besonders die männlichen 
Jugendlichen in starkem Maße an. Dort sammeln sich Verwahrloste und Kriminelle, so daß die 
Frage auftaucht, ob hier ein Ort der Jugendgefährdung im Sinne des § 1 JSchG entsteht. Keineswegs 
braucht man der Entwicklung tatenlos gegenüberzustehen. In Frankfurt am Main haben die ver
antwortlichen Stellen sich bemüht, die Errichtung neuer Spielhallen nach Möglichkeit zu verhindern 
und bei Konzessionsanträgen auf die besonderen Gefahren für die Jugend hingewiesen. Ein Erlaß 
des Hessischen Ministers für Arbeit, Wirtschaft und Verkehr hat auf die gesetzlichen Bestimmungen 
aufmerksam gemacht. In erster Linie darf Jugendlichen unter 16 Jahren nach § 7 JSchG der Zutritt zu 
öffentlichen Spielhallen, die Teilnahme an Glücksspielen sowie die Benutzung von Glücksspiel
geräten überhaupt nicht gesattet werden. Am meisten gefährdet sind aber die 16- bis 18Jährigen, 
die man besonders häufig vor diesen blitzenden Rädern findet. Wenn man hier § 33 d der GWO 
beachtet, der die Aufstellung von Spielen oder Spieleinrichtungen mit der Möglichkeit der Gewinn
chance von ortspolizeilicher Genehmigung abhängig m~cht, so sieht man, daß man die Jugend
lichen jedenfalls von (fen Glücksspielen ausschließen kann. Man kann die über 16Jährigen zwar nicht 
am Betreten des Spiellokals hindern, man kann ihnen aber die Beteiligung an Spielgeräten, die 
die Möglichkeit eines Gewinns bieten, unmöglich machen. Praktisch können diese Bestimmungen 
nur durchgeführt werden, wenn ein Jugendschutzarbeiter der Polizei diese »Spielhöllen des kleinen 
Mannes« überwacht. In Hessen hat man übrigens die gesetzlichen Bestimmungen streng ausgelegt. 
Man läßt in Bahnhofsgegenden keine Spielhallen mehr zu. Man hat dafür gesorgt, daß auf je . drei 
Unterhaltungsgeräte nur ein Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit genehmigt wird, und man pflegt 
die Aufstellung in Ladengeschäften, Trinkhallen, Sportgaststätten, Eisdielen, Jugendheimen, Bade
anstalten und Kinovorhallen nicht zu genehmigen. Die Spielhallenunternehmer sind auch ver
pflichtet, durch Aushang an sichtbarer Stelle darauf hinzuweisen, daß Jugendliche unter 18 Jahren 
von der Beteiligung an Spielen mit Gewinnchance ausgeschlossen sind und daß Personen unter 
16 Jahren überhaupt keinen Zutritt haben. Die Sperrstunde ist auf 23 Uhr festgesetzt. Die Kriminal
polizei sowie die uniformierte Polizei haben die Einhaltung dieser Bestimmungen durch Streifen 
zu überwachen. 

Auch hier vermißt man eine Jugendschutzgeneralklausel für die Polizei. § 1 JSchG müßte so 
ausgestaltet werden, daß die Polizei die selbständige Rechtsgrundlage für ein jederzeitiges Ein
schreiten zweifellos findet. 

Neben den Zigaretten- und Spielautomaten sind es in immer größerer Zahl gern i s c h t e 
Au tom a t e n, die die Jugend unheilvoll beeinflussen. In steigendem Maße beobachtet man, daß 
in diesen Automaten Ver h ü tun g s - und Sc hut z mit tel angeboten werden. Hier sind allerdings 
infolge der Rechtssprechung die Möglichkeiten des Einschreitens sehr gering. Die Polizei sollte aber 
derartige Erscheinungen beobachten und zumindest die Inhaber solcher Automaten im Interesse 
des Jugendschutzes darauf aufmerksam machen, daß sie einen Zustand herbeiführen können, der 
demnächst zu polizeilichem Einschreiten Anlaß bieten könnte. 

Weitere Orte der Jugendgefährdung sind selbstverständlich die Kinos und in letzter Zeit auch 
die F er ns ehstu ben und F erns ehstraß en. Es müßte erreicht werden, daß zumindest hier 
die Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz der Jugend in der öffentlichkeit eingehalten werden. 
Bei jedem Wechsel der Filme sollte sich die Polizei davon überzeugen, daß der Kinoinhaber die 
nötigen Papiere für die Frage der Jugendeignung oder Jugendförderung eines Films hat. Solche 
Karten werden von dem Verleih in genügender Zahl hergestellt. Wenn ein Theaterbesitzer die 
erforderliche Freigabekarte nicht aufweist, muß der Film grundsätzlich als nicht jugendgeeignet 
angesehen werden. Auch hier wäre eine verschärfte Kontrolle, vielleicht zusammen mit Kräften des 
Jugen:damtes, am Platze. Dabei ist es vollkommen klar, daß die polizeilichen Kräfte allein kaum 
ausreichen werden, um diese Aufgaben zu erfüllen. 
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Hinzu kommt die ständige überwachung der K i 0 s k e und Mi e tb ü c her eie n auf u n z ü c h ti g e 
und jugendgefährdende Schriften, deren kriminogene Bedeutung hier nur am Rande 
bemerkt sein soll. 

Unter den typischen Jugendgefährdungen müssen wir aber auch die in den letzten Jahren auf
gekommenen, nach amerikanischem Vorbild gewachsenen Bestrebungen im Ur 1 a u b s - und 
Re i se be tri eberwähnen. Die Erziehung der Jugend zur Naturverbundenheit und Einfachheit, 
zu Stille und natürlicher Lebensweise wird durch den modernen Ca m pi n g b e tri e b schwer 
gefährdet. Aufgabe der Polizei ist es, besonders die wilden Campingplätze im Auge zu behalten, 
darauf zu achten, daß Campingplätze, die nur für Erwachsene bestimmt sind, von Jugendlichen 
nur in Begleitung der Erziehungsberechtigten betreten werden. Es muß dafür gesorgt werden. 
daß die Geschlechter getrennt werden und daß bei dem Zelten Jugendlicher verantwortliche Personen 
vorhanden sind, die auch die Anerkennung der Jugendämter besitzen. Die für das Hotelgewerbe 
geltenden Unterbringungsbestimmungen müssen auch hier zur Anwendung gebracht werden. Das 
Zelten außerhalb der zugelassenen Camping- und Lagerplätze muß durch Anordnungen der zustän
digen Behörden auf solche Gebiete beschränkt werden, auf denen eine überwachung im Sinne des 
Jugendschutzgesetzes möglich ist. Mehrere deutsche Länder haben über die Anlage von Zeltplätzen, 
über die Errichtung und Organisation von Camping-Plätzen eingehende Verwaltungsbestimmungen 
erlassen und auf die einschlägigen Strafvorschriften hingewiesen. Insbesondere sei auf die 
Ku pp eie i be s tim m u n gen aufmerksam gemacht, die bisweilen nicht mit der erforderlichen 
Schärfe angewendet werden. 

Auch das Badewesen entwickelt sich bisweilen zu einem jugendgefährdenden Tatbestand. 
Noch immer gilt die Polizeiverordnung zur Regelung des Badewesens vom 14. 11. 38, die beispiels
weise die sogenannte »Freikörperkultur« auf ein dazu besonders freigegebenes Gelände verweist. 
Die polizeiliche Generalklausel, die im § 16 des Preuß. Verwaltungsgesetzes zum Ausdruck kommt, 
bietet der Polizei die Möglichkeiten, im Sinne der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, d. h. auch 
im Sinne des Jugendschutzes, einzuschreiten. 

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß in den letzten Jahren auch die Verschickung 
von Kindern und Jugendlich en durch wilde Feriengesellschaften zu einer erheb
lichen Jugendgefährdung geführt hat. Bei der gewerbsmäßigen Verschickung von Ferienkindern 
durch private Unternehmer ist seitens der Polizei größte Aufmerksamkeit am Platze. Oft liegen 
hier strafbare Tatbestände vor, wie Betrug, Jugendgefährdung im Sinne des Jugendschutzgesetzes. 
Auf das Gesetz über die Ausübung der Reisevermittlung vom 26. 1. 37 ist besonders zu verweisen; 
danach kann wegen mangelnder Zuverlässigkeit die Ausübung des Reisevermittlungsgewerbes 
untersagt werden. 

Es handelt sich bei all dem Gesagten um Gefährdungstatbestände, die bei genügenden polizeilichen 
Kräften stark eingeschränkt werden können. Darüber hinaus sind ab~r alle Erscheinungen des 
öffentlichen Lebens daraufhin zu beobachten, ob sie zu einem Abgleiten und zu einer Entwurzelung 
der Jugend beitragen. Gedacht ist beispielsweise auch an das überhandnehmen des Ab z a h 1 u n g s
wes e n s, das oft den Grund dafür bildet, daß ein junger Mensch den Weg in Landstreicherturn 
und schließlich die Fremdenlegion sucht. Die Zustände auf diesem Gebiet werden oft als katastrophal 
bezeichnet. Lohn- und Personalbüros großer Firmen verwenden einen großen Teil ihrer Arbeitskraft 
darauf, sich mit Pfändungs- und überweisungsbeschlüssen zu befassen, weil die Raten nicht ein
gehalten werden, so daß Lohnpfändungen folgen. Die Kriminalpolizei befaßt sich dann mit Betrugs
anzeigen oder mit Anzeigen wegen Unterschlagung, weil sich die Verkaufsfirmen das Eigentum 
vorbehalten und die Käufer das Weite gesucht haben. Man beobachtet, daß in zunehmendem 
Maße auch Minderjährige unter 21 Jahren Abzahlungskäufe tätigen. Da wird nicht nur das ersehnte 
Motorrad auf Raten gekauft, sondern auch ein teures Rundfunkgerät, ein Fotoapparat, Textilien, 
Schuhe und Bekleidung. Man möchte empfehlen, bei der Bearbeitung von Betrugs- und Unter
schlagungsanzeigen immer auch darauf zu achten, ob die Verkaufs firmen nicht den Leichtsinn und 
die Unerfahrenheit minderjähriger Käufer ausgenutzt haben. Unter dem Gesichtspunkt des Wuchers 
sind solche Abzahlungsgeschäfte stets zu prüfen. Unerläßlich ist auch die Prüfung, ob die gesetzlichen 
Vertreter, Eltern und Vormünder, dem Abzahlungsvertrag ausdrücklich zugestimmt haben, denn 
der Jugendliche darf nur über sein Taschengeld verfügen. 

Man sieht daran, daß unsere moderne Wirtschaft, unsere gesamte Zivilisation dazu beiträgt, 
Gefährdungstatbestände zu schaffen und den Jugendlichen eine Umwelt zu bereiten, die oftmals 
der Grund ist· für Versagen, für Kriminellwerden und für äußere und innere Verwahrlosung. Die 
Polizei hat - wie keine andere Stelle im Staate - die Möglichkeit, ihre vorbeugende Arbeit mit 
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einer gewissen Betonung von Autorität zu betreiben. Wenn es dann soweit ist, daß der Jugend
liche oder der Heranwachsende abgerutscht ist, so ist es verhältnismäßig einfach, strafbare Tat
bestände festzustellen. Es gehört keine besondere kriminalistische Fähigkeit dazu, etwa den Tat
bestand des Bettelns oder des Landstreichens zu erweisen; es ist aber ein Anzeichen von wahrhaft 
gekonnter polizeilicher Präventivarbeit, wenn es gelingt, diesen werdenden Landstreicher von seiner 
Verwahrlosung zu befreien, und das Werden und Wachsen eines vielleicht künftigen Gewohnheits
verbrechers schon im Keime zu verhindern. 

In erster Linie sollte man mehr Anzeigen erstatten nach § 14 des JSchG und nach § 170d StGB, 
die sich gegen die Erwachsenen, die an der Gefährdung der ihnen Anvertrauten schuldig sind, 
richten. Ist ein Jugendlicher dann festgenommen, so darf man sich nicht damit begnügen, ihn 
einzusperren und dem Richter vorzuführen. Ein solches Verfahren entspricht dem modernen 
polizeilichen Jugendschutzdenken nicht mehr. Hingewiesen sei auf §§ 71 Abs.2 und 72 JGG. 
Danach kann der Richter die einstweilige Unterbringung in geeigneten Erziehungsheimen anordnen, 
um Jugendliche von der nicht besonders erziehungsförderlichen Untersuchungshaft zu befreien. 
Auch die polizeilichen Kräfte müssen von diesen Möglichkeiten wissen und mit dem Richter ver
einbaren, in welcher Weise aufgegriffene Jugendliche verwahrt werden sollen. 

Dazu gehört unbedingt eine Zusammenarbeit der polizeilichen Stellen mit dem Jugendrichter und 
Vormundschaftsrichter, mit dem Jugendamt, mit den Stellen der freien Wohlfahrtspflege, mit dem 
Gesundheitsamt und mit der Gewerbeaufsicht. Dieser Zusammenhalt und diese Zusammenarbeit 
sind unbedingt zu pflegen. Wir wissen, daß wir in der heutigen Zeit ohne eine solche echte Team
Arbeit niemals auskommen können. 

Die Entwicklung des Jugendrechts kommt diesen Bestrebungen auf Zusammenfassung entgegen. 
überall werden Jugendwohlfahrtsausschüsse gebildet, die neben der Verwaltung des Jugendamts 
für die Jugend eines Bezirks verantwortlich sind. In diesen Jugendwohlfahrtsausschuß gehören m. E. 
unbedingt der Jugendsachbearbeiter der Polizei sowie eine Vertreterin der Weiblichen Kriminal
polizei. Auch mit der Bewährungshilfe, mit den Männern und Frauen, die Jugendlichen und Heran
wachsenden als Helfer zur Seite gestellt werden, muß die engste Zusammenarbeit gesucht werden. 

Zwischen der polizeilichen Tätigkeit und der Fürsorge ist ein unverkennbarer Unterschied. Die 
Aufgaben der Polizei sind wesensmäßig anders als die der Fürsorge. Die Polizei muß aber über die 
Zäune ihrer eigenen Zuständigkeit hinwegsehen und die anderen Gebiete des sozialen Tätigwerdens 
kennen. Dazu gehört auch" eine Kenntnis der Möglichkeiten des Vormundschaftsrichters. So muß 
beispielsweise die örtliche Polizei wissen, w eie he He i meder Für s 0 r g e erz i eh u n g und der 
frei willigen Erzieh ungshilf e in ihrem Bereich in Betracht kommen. Sie muß von der 
modernen J u gen d s 0 z i a I a r bei t eine Vorstellung haben. 

Jugendsozialarbeit befaßt sich mit den Jugendlichen zwischen 14 und 25 Jahren und verfolgt das 
Ziel, die heranwachsende junge Mannschaft in die Lebenswelt und in die Gemeinschaftsformen 
der Erwachsenen einzugliedern, und zwar in einer beruflichen und gesellschaftspolitischen Sicht. Alle 
Bestrebungen, die das Hineinwachsen der Jugend in die Rechtsordnung und in das soziale Gefüge 
des Volkes zum Ziele haben, können als Jugendsozialarbeit zusammengefaßt werden. 

Bisher hat sich die in der Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendaufbauwerk zusammengefaßte 
Jugendsozialarbeit vorwiegend in drei Formen vollzogen: 

a) Die Jugendwohnheime, von denen es etwa 1200 gibt und die mehr als 70000 jungen 
Menschen Wohnstatt bieten und Voraussetzungen zum Eintritt in das Berufs- und Wirtschafts
leben gewähren, sollen im wesentlichen der Beheimatung dienen. Sie werden in erster Linie 
aufgesucht von den Jugendlichen, die bei ihrer eigenen Familie nicht die Möglichkeit einer 
beruflichen Fortbildung haben, dort keine Lehrstelle und keinen Arbeitsplatz finden und 
daher in die Wirtschaftszentren wandern müssen. 

b) J u gen d g e m ein sc ha f t s wer k e, oft »Gilden« genannt, wollen den Jugendlichen helfen, 
die nicht ohne weiteres in das Erwerbs- und gesellschaftliche Leben eingeschleust werden 
können und einer gewissen Eingliederungszeit bedürfen, damit sie es in einer geregelten 
Arbeit aushalten. So werden diese Jugendlichen für die Dauer von 6 bis 12 Monaten für das 
soziale Dasein reif gemacht, um dann in einen geeigneten Arbeitsplatz oder in einen zu 
erlernenden Beruf vermittelt zu werden. 

c) Grundausbildungslehrgänge, von denen zur Zeit nahezu 1000 mit über 30000 Teil
nehmern bestehen, bezwecken die berufliche Grundausbildung. Auch hier haben sich bereits 
verschiedene Formen herausgebildet, z. B. Grundausbildungslehrgänge, die nur die grund
legenden Kenntnisse und Fertigkeiten von Lehrstellenanwärtern vermitteln, weil diese nicht 
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sofort nach der Schulentla:ssung einen Ausbildungsplatz finden können. Besonders wichtig 
sind die Grundausbildungslehrgänge für weibliche Jugendliche, die haus- und landwirtschaft
lichen, sozialpädagogischen und sozialpflegerischen Berufen zugeführt werden sollen. 

Besonders die Gilden und Jugendgemeinschaftswerke eignen sich m. E. vorzüglich für die Auf
nahme arbeitsentwöhnter, nicht seßhafter Jugendlicher, die in der Gefahr stehen, in die Kriminalität 
abzurutschen. Vielleicht ist es gut, wenn der verantwortliche Polizeibeamte die Gilden und Jugend
gemeinschaftswerke sowie ihre Leiter in seinem Bezirke kennt. 

Man muß auch darum wissen, daß man in der Wa n der e r für s 0 r g e seit langem nach einem 
Bundesgesetz ruft, und daß inzwischen das Bundesinnenministerium Richtlinien erlassen hat, die 
darauf hinauslaufen, die nicht Seßhaften davor zu bewahren, daß sie den letzten sittlichen Halt 
verlieren, straffällig und möglicherweise Gewohnheitsverbrecher werden. 

Die Entwurzelung eines Teils unserer Jugend ist ein weitreichendes Problem, da es in alle Zweige 
unserer behördlichen, fürsorgerischen und sozialen Tätigkeit hineinreicht. Wurzellosigkeit bedeutet 
im letzten Bindungslosigkeit. Wenn die jungen Menschen die tragende Mitte des Daseins verlieren, 
ist das ganze Volk in Gefahr. Ein Volk ist immer nur so viel wert, wie seine Jugend wert ist. Deshalb 
sind wir verpflichtet, mit allen Kräften dieser Jugend eine Umwelt zu schaffen, in der sie ungestört 
aufwachsen und zu verantwortungsbewußten Persönlichkeiten heranreifen kann. Und hier liegt 
eine unbestreitbare Aufgabe unserer Jugendschutzpolizei, die durch vorbeugende und verhindernde 
Maßnahmen viel erreichen kann. 
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Jugendförderung und Jugendpflege -
Verhältnis zwischen behördlicher und anderer Jugendarbeit 

Ministerialrat Dr. Rot h e, Bundesministerium des Innern 

Die Bedeutung der Jugendförderung und insbesondere der Jugendpflege sowie das Verhältnis 
zwischen behördlicher und anderer Jugendarbeit werden am besten von den Bestimmungen des 
Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes her erläutert. 

Das Gesetz stellt nebeneinander die bundes- oder landesrechtlichen gesetzlichen Verpflichtungen zur 
Förderung der Jugend, wie sie durch Kirche, Schule und andere öffentliche Körperschaften, z. B. 
Sozialversicherungsträger, geregelt sind und die Verpflichtung der Jugendwohlfahrtsbehörden, der 
Jugendämter und der Landesjugendämter zur sogenannten öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfaßt alle 
behördlichen Maßnahmen zur Förderung der Jugend wohlf ahrt, soweit nicht die vor
genannten öffentlichen Einrichtungen oder Körperschaften gesetzlich zuständig sind. Diese Maß
nahmen werden vom Gesetz als Maßnahmen der Jugendpflege und der Jugendfürsorge bezeichnet, 
die sich voneinander je nach dem Erziehungsstand des Minderjährigen abgrenzen. Die Jugendpflege 
soll das Wohl der Minderjährigen fördern, ohne daß eine Gefährdung der Erziehung im Einzelfall 
vorausgesetzt wird, während die Jugendfürsorge an eine drohende oder eingetretene Gefährdung 
der Erziehung anknüpft. 

Diese begriffliche Klärung könnte den Anschein erweffi.en, als ob die durch dieses Referat an
gesprochenen Kreise der Polizei, der Jugendrichter und -staatsanwälte nur der Jugendfürsorge ihr 
Augenmerk widmen sollten, da Polizei und Justiz im allgemeinen nur mit drohenden oder ein
getretenen Gefährdungen der Menschen zu tun haben. Doch wie das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz 
die Maßnahmen der Jugendfürsorge und der Jugendpflege als eine Einheit ansieht, zusammengefaßt 
in der Förderung der Jugendwohlfahrt, so bemühen sich auch die angesprochenen Kreise um eine 
möglichst umfassende Jugendwohlfahrtsarbeit; auch sie können die Maßnahmen der Jugendpflege 
nicht klar genug in ihrer Bedeutung erkennen und zugleich die Grenzen aller behördlichen von aller 
anderen Jugendarbeit sehen und beachten. 

Das Gesetz spricht neben der Verpflichtung zur Förderung der Jugendwohlfahrt von dem Rechte 
jedes Kindes auf Erziehung zur möglichst umfassenden Tüchtigkeit auf dem leiblichen, seelischen 
und gesellschaftlichen Gebiet. Bei der Festlegung dieses Anspruchs auf Erziehung wird sowohl im 
Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (§ 1) als auch schon im Grundgesetz (Art. 6) die Familie als der natur
gegebene Erziehungsraum verankert, den alle öffentliche Jugendhilfe nur subsidiär, aber dann auch 
mit Rechtsverpflichtung zu ergänzen oder zu ersetzen hat. Neben aller öffentlichen Förderung der 
Jugendwohlfahrt sieht das Gesetz der Familie an die Seite gestellt die sogenannte »freiwillige Tätig
keit« der freien Vereinigungen für Jugendwohlfahrt, der Jugendwohlfahrts- und Jugendverbände, 
der privaten Anstalten und Vereine und einzelner Personen. Behördliche und freie Tätigkeit zur 
Förderung der Jugendwohlfahrt haben das gemeinsame Ziel, der Familie bei ihrer Erziehungspflicht 
zu helfen. 

Um zu erkennen, wie bedeutsam heutzutage das rechte Zusammenwirken von Familienerziehung 
und von freier und behördlicher Jugendarbeit ist, wäre es zu begrüßen, wenn auch die Vertreter von 
Polizei und Justiz siclt in ihrem Wirkungsraum genau überzeugen würden, wie weit die verschiedenen 
Erziehungsräume, insbesondere die Familien selbst, ihren Verpflichtungen genügen. Wird doch deut
lich, soweit Mängel der Erziehung festgestellt werden, weshalb Polizei und Justiz verstärkt tätig 
werden können, und gerade diese Vertreter der Wahrung der Ordnung im Staatsleben müßten klar 
die Quellen der Erziehungsmängel sehen und auf deren Behebung dringen. 

Für die Gesamtsituation der Erziehung wäre es wichtig zu wissen, wieviele Kinder ohne Eltern 
oder ohne einen Elternteil aufwachsen, wieviele Kinder bei geschiedenen Eltern oder auf Grund 
einer Scheidung der Eltern in Pflegeanstalten oder Heimen leben, wie die Anzahl der gestörten Ehen, 
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in denen Kinder im steten Zwiespalt der Eltern im Alltag leben müssen, wächst. Die Auswirkungen 
dieser Feststellungen müßten erarbeitet werden, gerade im Hinblick auf die heilenden Maßnahmen 
der privaten und öffentlichen Jugendhilfe, die hier umfassend einsetzen müßten. 

Es ist bekannt und vielleicht doch zu wenig bekannt, was die Auflösung der organisch gewachsenen 
Lebensgefüge, vor allem der Familie, für das Kind, für den Jugendlichen bedeuten und wie weit hier 
private und öffentliche Jugendhilfe ganz selbstverständlich seit je eingreift oder heute vermehrt 
eintreten sollte und müßte. 

In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, daß es gerade für Polizei und Justiz wichtig wäre, 
um die Wechselwirkungen zu wissen, die zwischen Autorität der Eltern und Autorität des Staates, 
der Kirche, des Gesetzes und Gerichtes bestehen, da sich gerade hier die Auflösungserscheinungen der 
Familie besonders schwerwiegend bemerkbar machen und aufbauende Jugendpflege besonders 
wichtig ist. Die Stellung der Eltern zum Vaterland und seinen großen Werten (Sprache, Lied, Kultur), 
zum Staat und seinen Beamten, zum Gesetz (Finanzgesetz, Strafgesetz), zur Kirche usw. wird den 
Kindern in der Familie im entscheidenden frühen Kindesalter vorgelebt. Dabei spielt die Autorität 
des Vaters, die weithin im Schwinden ist, eine besondere Rolle, soweit es um die Wahrung des 
äußeren und inneren Bestandes der Familie geht. Bei der Wahrnehmung dieser verschiedenen Tat
sachen im Erziehungsraum der Familie wächst die Verantwortung nicht nur für die Beurteilung 
jugendlicher Rechtsbrecher, sondern für die Wahrung der Autorität von Staat, Recht, Gesetz und 
redIter Beamtenwürde. Es wächst zugleich die Sicht für all die Kräfte der Jugendarbeit, die sich 
besonders bemühen, ihrerseits im Raume gesunder Jugendpflege zu rechter Sicht des Staates, seines 
Gesetzes und Rechtes hin zu erziehen, soweit die Familie, die Eltern, gerade auf diesem wichtigen 
Gebiet versagen. Ergänzend muß hier vermerkt werden, daß neben der weithin sich auflösenden 
Familie, die den zentralen wichtigsten Erziehungsraum darstellen sollte, die Auflösung der orga
nischen Verbindung zwischen Staat und Volk steht, hervorgerufen durch die Bürokratie, soweit sie sich 
zu einer verselbständigten Organisation entwickelt und zu einem System beherrschender Funktionen. 
Hier gilt es, zu einer Entbürokratisierung zu kommen und die junge Generation in die Verant
wortung staatlichen Aufbaues mit einzubeziehen, wie es z. B. in der Novelle zum Reichsjugend
wohlfahrtsgesetz (§ 9) gesetzlich verwirklicht worden ist. 

Es gilt- gerade auch von der Sicht der Gewerbepolizei aus - nüchtern zu erkennen, wie die 
Auflösung des organischen Schaffens sich bei der Jugend auswirkt. Der Jugendarbeitsschutz sieht 
zwar den Schutz vor Ausbeutung und gesundheitlichen Schädigungen vor. Doch darüber hinaus ist 
es für eine rechte Jugendführung und Jugendpflegearbeit wichtig zu wissen, wie sich die geisttötende 
oder geistlose Arbeit gerade auf Jugendliche auswirkt, die ihren Geist, ihr selbständiges Denken 
entwickeln können sollten, um sich innerhalb der Vermassung des Volkes als Persönlichkeiten, als 
geistbegabte Wesen, behaupten zu können. Hier wäre eine Zusammenarbeit von Arbeitgebern, 
Jugendpflegeorganisationen und auch der Gewerbeaufsicht geboten, um neue Wege zu erarbeiten, 
wie der Achtstundentag und die Freizeit - zumindest durch sinnvolle Freizeitgestaltung - erträg
licher und jugendfördernd gestaltet werden könnten. 

Jugendförderung ist sodann notwendig, um mangelnde Schulausbildung zu ergänzen, auch soweit 
in der Schulzeit mit der Wissensvermittlung die allgemeine Erziehung nicht Schritt gehalten oder 
weithin gefehlt hat. 

Damit kommen wir zu der Feststellung, daß die Bedeutung der ethischen Normen für das allgemeine 
Leben abnimmt und durch die Gesichtspunkte der Wirkung und des Erfolges ersetzt werden. Hier 
beginnt nun die umfassende Verpflichtung der Schulen und des außerschulischen Erziehungsraumes, 
soweit die Familienerziehung nicht genügt. Hier setzt die Arbeit der Jugendverbände ein und die 
Verpflichtung aller Bürger, die rechten Ansatzpunkte zu finden für eine umfassende Ethik in der 
öffentlichen Menschenbildung, um wieder ein allgemein verpflichtendes Mindestmaß an Ethos zu 
erreichen, das z. Z. unserer Jugend weithin nicht mehr vorgelebt wird. 

So wächst bei der Betrachtung der verschiedenen wichtigen Auflösungserscheinungen die Bedeu
tung der Jugendförderung und Jugendpflege. Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz verpflichtet deshalb 
auch zu umfassender Jugendwohlfahrt. Von der Wohlfahrt der Säuglinge bis zu der der schul
entlassenen Jugend bis zu 21 Jahren ist durch die Novelle zum Reichsjugendwohlfahrtsgesetz vom 
28. 8. 53 die Verpflichtung der Jugendämter ausgesprochen, Einrichtungen und Veranstaltungen 
anzuregen, zu fördern und gegebenenfalls zu schaffen. Hier ist gedacht an die Beratung der Jugend 
in ihren vielfältigen Angelegenheiten und an Errichtung von besonderen Erziehungsberatungsstellen, 
die mit Elternhaus, Kirche, Schule, Kindergarten und -hort, Arbeitgeber usw. eng zusammenarbeiten 
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müssen. Es ist ebenso gedacht an Elternberatung, an Mütterberatung schon für die Erziehung des 
Kleinkindes, da viele junge Mütter in alltäglichen Erziehungsfragen ratlos sind. Es geht um die rechte 
Weise der Förderung von Kindergarten und -hort, ohne die Kinder den Familien zu entfremden. 
Es geht um die Betreuung der Jugend außerhalb der Schule und nach der Schulzeit. über 5 Millionen 
Jugendliche sind z. Z. in Jugendverbänden organisiert. Hier wird vielfältige Erziehung des ganzen 
Menschen geleistet neben fachlichem Schutz für den Beruf und seine Aufgaben. 

Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz gibt auch - ebenso wie das Gesetz zum Schutze der Jugend in 
der öffentlichkeit, besonders durch dessen Landesausführungsgesetze - Hinweise, daß gerade die 
Jugendverbände zur Mitarbeit in der Arbeit an der Jugend herangezogen werden sollen. Hier paart 
sich oft Jugendpflege mit Sozialarbeit. Die Jugend wird, bevor sie die sozialen Fragen erkennt, sozial 
tätig und so am besten praktisch vorbereitet, später am sozialen Neuaufbau mitzuwirken. Beim 
Jugendschutz vermögen der Jugendverband, die Jugendgruppe mitzuwirken bei der Quellen
forschung von Gefahren, die Jugendliche in der öffentlichkeit bedrohen, bei der überwachung von 
Campingplätzen für Jugendliche, bei der vorbeugenden Beseitigung von unmittelbar drohenden 
Gefährdungen. In Arbeitskreisen könnten die Wege zur Mitwirkung von geeigneten Jugendlichen 
bei der Durchführung der Jugendschutzbestimmungen für die Gebiete Jugend und Film und Jugend 
und öffentlicher Tanz erarbeitet werden. Bei der Durchführung des Rauchverbots für Jugendliche 
in der öffentlichkeit könnte begonnen werden, und zwar durch Mitwirkung der Sportvereine bei 
Sportveranstaltungen, Jugendlichen das Rauchen in der öffentlichkeit nicht zu gestatten. 

Eine wichtige Jugendförderung könnte durch Polizei und Justiz erreicht werden, wenn Sorgfalt 
und mutiges Handeln darauf verwendet werden könnten, die offene und geheime Prostitution etwas 
einzudämmen, wie es z. B. im Bezirk Baumholder mit Hilfe der vorhandenen gesetzlichen Bestim
mungen gelungen ist. Die Bestimmungen des Geschlechtskrankengesetzes könnten auch intensiv 
ausgewertet werden, um z. B. gelegentlich von Gesundheitskontrollen und Razzien die Jugend
fürsorgerin zumindest mit jugendlichen Prostituierten zusammenzuführen. 

Bei der Bekämpfung von Schmutz und Schund wäre auch eine gesunde Jugendförderung vermehrt 
möglich durch Kontrolle des Schrifttumsmarktes - auch in Zusammenarbeit mit geeigneten guten 
Jugendgruppen - und durch örtliche Zusammenarbeit mit dem Vertrieb- und Leihbuchhandel. 

Es lohnt sich ein eingehendes Studium der verschiedenen Jugendgesetze, die, soweit sie vom ersten 
Deutschen Bundestag verabschiedet wurden, sämtlich Erziehungsgesetze sind, so auch das Jugend
gerichtsgesetz in verschiedenen entscheidenden Abschnitten. 

Allenthalben finden wir die Zusammenarbeit aller zuständigen öffentlichen und bereiten freien 
Kräfte zur intensiven Jugendhilfe verankert. So ist es wichtig, das Verhältnis zwischen behördlicher 
und anderer Jugendarbeit noch besonders zu behandeln. Mit Muthesius möchte ich aus seinem 
Kommentar auf folgende Grundsätze hinweisen: 

»öffentliche und nichtöffentliche, besser behördliche und freie Tätigkeit zur Förderung der Jugend
wohlfahrt stehen gleichberechtigt und selbständig nebeneinander, ergänzen sich und sind zur plan
mäßigen Zusammenarbeit aufgerufen. 

Soweit die Jugendwohlfahrt durch gesetzlich geordnete Maßnahmen gefördert werden kann, sind 
den Jugendwohlfahrtsbehörden bestimmte Verpflichtungen auferlegt und bestimmte Befugnisse 
eingeräumt, die auch von der freien Tätigkeit zu achten sind. 

Den Jugendwohlfahrtsbehörden ist die Unterstützung und Förderung der freien Tätigkeit zur 
Pflicht gemacht. Den Jugendwohlfahrtsbehörden ist aber auch zur pflicht gemacht, die Selbständig
keit der freien Tätigkeit zu achten, d. h. insbesondere anzuerkennen, daß die freie Tätigkeit von 
ihren religiösen, weltanschaulichen oder sonstigen gedanklichen Grundlagen aus in der Lage ist, Maß
nahmen der Erziehungshilfe zu treffen, die mit besonderen, behördlicher Tätigkeit nicht in gleicher 
Art und Weise zugänglichen Erfolgsmöglichkeiten rechnen können. 

Die Jugendwohlfahrtsbehörden sind befugt, einzelne ihrer Aufgaben Stellen der freien Tätigkeit 
zu überlassen oder zu übertragen.« 

Der Gesetzgeber hat in § 4 RJWG die Aufgabe des Jugendamtes dahin festgelegt: »Einrichtungen 
und Veranstaltungen anzuregen, zu fördern und ge g e ben e n fall s zu schaffen« für die gesamte 
Jugendwohlfahrt. Hierzu hat der Bundestag am 18.6.53 folgende Entschließung gefaßt: 

»Nach dem einstimmigen Beschluß des Reichstages im Jahre 1922 sollte das Jugendamt Mittel
und Sammelpunkt aller Bestrebungen auf dem Gebiete der Jugendwohlfahrt unter Wahrung des 
Grundsatzes der Subsidiarität der öffentlichen Jugendhilfe sowohl gegenüber den Erziehungs-
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aufgaben der Familie als auch gegenüber der freiwilligen Tätigkeit der Jugendwohlfahrtsverbände 
sein. Diesen Grundgedanken stellt die Novelle zum Reichsjugendwohlfahrtsgesetz wieder her: 

1. durch eine neue Organisationsform des Jugendamtes und des Landesjugendamtes, durch die vor 
allem die freien Vereinigungen für Jugendwohlfahrt und die Jugendverbände ihr altes Recht 
der Mitbestimmung wieder erhalten, 

2. durch Erklärung der Aufgaben des § 4 zu Pflichtaufgaben, bei deren Durchführung, wie in der 
amtlichen Begründung zu § 4 des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes klar gesagt ist, das Jugend
amt seine Aufgaben nach dem Subsidiaritätsprinzip erfüllt. Das Jugendamt hat auf den 
einzelnen Gebieten der Jugendhilfe zunächst vorhandene Einrichtungen freier Träger zu 
fördern, sodann die freie Jugendhilfe anzuregen, notwendige neue Einrichtungen zu errichten, 
die aus öffentlichen Mitteln zu fördern sind, und schließlich eigene behördliche Einrichtungen 
zu schaffen, wenn der Weg der Anregung und Förderung erfolglos geblieben ist.« 

Die Entschließung erwähnt den Grundgedanken der Su bsidiari tä t. Auf ihn muß in diesem 
Zusammenhang etwas näher eingegangen werden, da von seinem Verständnis gerade das Verhältnis 
von öffentlicher und freier Jugendarbeit entscheidend abhängt. Im Mittelpunkt dieses Prinzips steht 
der Einzelmensch als Einzelperson und zugleich als geselliges Wesen. Er wird als Ausgangspunkt und 
Grundlage von Gemeinschaft, Gesellschaft und Staat gesehen, die sich alle von den einzelnen 
Menschen her von unten und nicht von oben aufbauen. 

Weil das Subsidiaritätsprinzip vom Einzelmenschen ausgeht, hat zunächst jeder einzelne, sobald 
er dazu in der Lage ist, für sich und seine Mitmenschen alles, aber auch wirklich alles zu tun, was in 
seinen Kräften steht, um für sein Wohl und das Gemeinwohl der Gesellschaft, in die er hinein
geboren ist, zu wirken, bevor der Staat oder eine Gemeinschaft für den einzelnen zu sorgen haben. 
Was für den Einzelmenschen gilt, gilt ebenso für alle Gemeinschaften und Gesellschaften, zu denen 
sich Menschen zusammenfinden. 

Diese Verpflichtung zur Ei gen lei s tun g ist ein Kernstück des Subsidiaritätsprinzips. Nur soweit 
einzelne Personen oder kleinere oder engere Gemeinschaften die ihnen zukommenden Aufgaben wirk
lich nicht mehr zu leisten vermögen, haben umfassendere oder leistungsfähigere Gemeinschaften oder 
Gesellschaften helfend einzugreifen, damit der Einzelmensch und die kleinere Gemeinschaft oder die 
untergeordnete Instanz in der Lage bleiben oder wieder in die Lage versetzt werden, ihre wesens
eigenen Aufgaben zu erfüllen. Um diese Eigentätigkeit zu erhalten, besteht eine Rechtspflicht, zu 
helfen; denn ebenso wie der einzelne Mensch in die Gemeinschaft und Gesellschaft einbezogen ist, so 
sind diese auf ihn ausgerichtet. Der Einzelmensch braucht als soziales Wesen die Hilfe der Gemein
schaft und Gesellschaft, die sie ihm nicht verweigern darf. Dabei ist zu beachten, daß das Subsidiari
tätsprinzip auch besagt, daß nicht stets da, wo zur Durchführung einer Aufgabe zunächst die Initiative 
»von unten« fehlt, die Durchführung sofort »von oben« übernommen werden dürfte. Es gilt zu
nächst, die Initiative »von unten« anzuregen und nur selbst zu handeln, wenn diese Anregung nicht 
aufgegriffen wird. Es gilt weiter, sich gegebenenfalls wieder »von oben« her zurückzuziehen, wenn 
die Initiative »von unten« si~ später doch noch entfaltet. 

Dieser Rechtsgrundsatz bringt also eine Rangfolge der Vollmachten mit sich, mit einer echten 
eigenen Zuständigkeit, innerhalb deren jeder frei ist in seinem Schaffen und für die auch jeder dadurch 
frei wird, daß er die Zuständigkeiten anderer achtet. 

Das Subsidiaritätsprinzip ist also ein formales Prinzip, das die Grundsätze für die Zuständigkeiten 
regelt. Ob der einzelne Mensch oder die engere Gemeinschaft vor der weiteren oder vor einer Gesell
schaft berufen ist, hängt aber nun ab von der Tatfrage der Leistungsfähigkeit des Trägers ohne oder 
mit Hilfe der weiteren oder mächtigeren Gesellschaft. Die Lösung dieser Tatfrage kann aber nicht nach 
Willkür erfolgen, sondern es gilt dabei einmal, der Grundlage und dem Sinn des Subsidiaritätsprinzips 
gerecht zu werden. Das heißt: das Prinzip ist um der Würde des Einzelmenschen willen geprägt und 
entsteht notwendig aus der Wesensart des Menschen, die für ihn einen eigenen Schaffens- und 
Lebensbereich verlangt mit möglichst weitgehender eigener Gestaltungskraft und mit der Möglich
keit, sie zunächst in eigenen Gemeinschaften und Gesellschaften zu entfalten, aus denen sodann 
weitere Gemeinschaften und Gesellschaften entstehen. So muß es deren Bestreben sein, den Einzel
menschen und die kleineren Vereinigungen zu pflegen und zu erhalten und in der Durchführung 
ihrer Aufgaben zu stützen und ihnen nichts ohne zwingenden Grund an Aufgaben zu nehmen, da 
sonst der Unterbau, auf dem jede weitere, umfassendere Vereinigung beruht, zerfällt. 

Hinzu kommt, daß das Ziel der im Subsidiaritätsprinzip ausgesprochenen Zuständigkeit zu be
achten ist, das ist das Gemeinwohl, letztlich das einer die gesamte Welt umfassenden Gesellschaft. 
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Diese umfassende Blickrichtung einer organisch wachsenden und gegliederten Gesellschaft heißt 
es bei der Prüfung der Tatfrage der Leistungsfähigkeit und der Leistungsbereitschaft des Einzel
menschen wie der Gemeinschaften und Gesellschaften zu beachten. Für die Klärung der Tatfrage, 
welche Gemeinschaft oder Gesellschaft sich der Eigentätigkeit enthalten muß und wann und wie weit 
der kleineren Gemeinschaft oder Gesellschaft positiv Hilfe zu leisten wäre, ist neben der bereits 
dargelegten notwendigen Unterscheidung zwischen Gesellschaften mit mehr gemeinschaftlichem oder 
mehr gesellschaftlichem Charakter auch mitentscheidend, den jeweiligen Verbandszweck der für eine 
Aufgabe gemeinsam zuständig erscheinenden Gruppen richtig zu erkennen und gegebenenfalls auf
zugliedern. Denn die Beachtung der Verbandszwecke gehört zur rechten Ordnung der sozialen 
Verhältnisse. Nur dann wird die sogenannte verteilende Gerechtigkeit gewahrt, wenn jedem 
einzelnen und jedem Verband der zur Erreichung ihres Zweckes ihnen zukommende Raum auch 
von übergeordneten oder mächtigeren Verbänden, Gemeinschaften oder Gesellschaften eingeräumt 
wird in der freien Entfaltung und der vom Gemeinwohl her geforderten Hilfe. Es gilt, das Eigen
recht und das Eigenleben der machtmäßig schwächeren Vereinigung zu schützen, damit sie ihren 
Auftrag, ihre Sendung oder ihre selbstgesetzten Ziele erfüllen kann. 

So verhindert die Beachtung der formalen Zuständigkeit auf Grund des Subsidiaritätsprinzips, 
die Beachtung seiner Grundlage und seines Zieles, daß immer größere und breitere Gemeinwesen 
entstehen auf Kosten der Einzelmenschen und der kleineren Gemeinschaften, daß letztlich etwa 
nur noch Einzelmensmen und der Staat sich gegenüberstünden. Diese Beachtung der Subsidiarität 
sorgt vielmehr dafür, daß die gesunde Grundlage des Staates (d. h. der Einzelmensch, Spezial
gemeinschaften und -gesellschaften) sich mannigfaltig entwickeln kann. Sie berücksichtigt aber sehr 
wohl im Interesse des Gemeinwohls die Autorität, auch die des Staates als notwendige gestaltende 
Kraft des Gemeinwohls. 

Aus den vorstehenden Darlegungen ergibt sich, wie vielschichtig die Fragen sind, die durch den 
Hinweis auf das Subsidiaritätsprinzip aufzuwerfen sind. Nichts ist bei einem solchen Grundsatz 
gefährlicher, als nur eine Seite seines Inhaltes herauszustellen. 

So ergibt sich aus dem Subsidiaritätsprinzip, daß die öffentliche Jugendhilfe der Familie und der 
freien Jugendhilfe zu dienen hat, um vor allem die Familie~ dann aber auch die Verbände der 
freien Jugendhilfe in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 

Abschließend muß zu § 4 RJWG festgestellt werden, daß das Jugendamt verantwortlich 
ist für die Durchführung einer umfassenden Jugendwohlfahrt, daß dies aber nicht besagt, 
daß das Jugendamt alle Maßnahmen selbst durchzuführen hat. Vielmehr hat es stets - soweit es 
sich nicht um hoheitliche Befugnisse handelt, die nicht übertragen werden, notfalls sogar erzwungen 
werden können - zu prüfen, wie die Durchführung einer Maßnahme am zweckmäßigsten zu 
erfolgen hat. Hier gilt das im Wortlaut des § 4 verankerte Subsidiaritätsprinzip mit der Rangfolge: 
anregen, fördern, d. h. auch finanziell fördern und gegebenenfalls selbst schaffen, wenn keine freie 
Initiative - auch nicht unter Förderung durch öffentliche Mittel - zur Durchführung der 
Maßnahme fähig und bereit ist. 

Besonders gesetzlich berufen zur Wahrung dieses Grundsatzes in der Jugendarbeit ist der 
Jugendwohlfahrtsausschuß des Jugendamtes, wie er in § 9 RJWG durch die Novelle vom 
28. 8. 53 konstituiert ist. In ihm wirken Vertreter der Jugendwohlfahrtsverbände und der Jugend
verbände als stimmberechtigte Mitglieder mit. Der Gesetzgeber wollte damit ermöglichen, daß die 
Bürgerschaft nicht nur über die Parteien, sondern in einer Form unmittelbarer Demokratie ihre 
Vertreter in das Beschlußgremium für Jugendfragen entsendet. Es ist weiter sichergestellt, daß die 
Verwaltung des Jugendamtes nur die laufenden Geschäfte nach den Weisungen des Jugendwohl
fahrtsausschusses zu führen hat, so daß auch eine gewisse Entbürokratisierung auf dem Jugendsektor 
erfolgt und der Ausschuß immer die Möglichkeit hat, die freie Initiative in der Jugendhilfe möglichst 
lebendig zu verwirklichen. 

Es wäre nur zu wünschen und zu hoffen, daß es gelingt - auch durch die Mitarbeit der wachen 
Jugend - der Wohlfahrt der Jugend umfassend zu dienen und die Erziehungsarbeit der Familien 
rege zu ergänzen und zu unterstützen. 
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Verantwortlichkeit der Erwachsenen gegenüber den Problemen 
der Jugendkriminalität 

Prof. Dr. H. Fleckenstein, Würzburg 

Es braucht hier auf die Frage: Anlage oder Umwelt als Ursachen jugendlicher Kriminalität nicht 
näher eingegangen zu werden, da heute selbst jene Fachleute, die der Anlage einen weiten Spielraum 
einräumen, ebenso stark die Atmosphäre, das Milieu, als mitverantwortlich ansehen - das Milieu, 
das zudem vorzüglich von jenen Erwachsenen gebildet bzw. geformt wird, von denen dem Kind 
auch die Erbanlagen überkommen (Asperger bei Schneider, Tiefenpsychol. und Erz. 34). Es besteht 
allgemeine übereinstimmung zwischen Theoretikern und Praktikern, daß die weitaus größte Zahl 
jugendlicher Verwahrloster und kriminell Auffälliger - gelegentlich »Pseudokriminelle« genannt -
eindeutig durch Schäden der Umwelt, speziell durch Erziehungsfehler auf diese schiefe Lebensstraße 
gekommen sind bzw. dort verharren. 

Gelegentlich wird die allgemeine Meinung, daß der Welt der Erwachsenen eindeutig die Schuld 
an den weitaus meisten Fällen jugendlicher Kriminalität zukommt, weitergeführt zu der These, die 
heutige Erwachsenenwelt stehe in ihrer Gesamthaltung in einer Gesinnungsverfassung, die das Kind 
fast zwangsläufig an Seele und Leib krank machen müsse. Einigen wir uns zuvor auf die heute kaum 
bestrittene These, daß die weitaus meisten, durchschnittlichen und häufigsten Symptome jugendlicher 
Verwahrlosung und Kriminalität »eindeutig das Ergebnis einer Entwicklung sind, verständlich 
abzuleitende, in ihrer Art sinnvolle Reaktion auf eine Umwelt, die diese jungen Menschen nicht 
versteht, nicht annimmt, nicht achtet, nicht richtig wertet« (T h u r n bei Schneider, Tiefenpsychol. 85 f), 
die ihnen kurz die notwendigen Voraussetzungen gesunder Reifung vorenthält; diese Umwelt fällt 
eindeutig in die Verantwortung der Erwachsenen. Es kann den Erziehungswissenschaftler in weitem 
Sinne nur erfreuen, daß den für die Jugendkriminalität fachlich unmittelbar zuständigen Theore
tikern sowie Praktikern somit der auffällige oder gar kriminelle Jugendliche keineswegs als etwas 
einfachhin Daseiendes erscheint oder gar als etwas Notwendiges, das nicht anders sein könnte, daß 
vielmehr umgekehrt diesen der jugendliche Auffällige weithin als etwas Zufälliges erscheint, als 
etwas, das manchmal sogar verhältnismäßig leicht ganz anders sein könnte, selbstverständlich eigent
lich anders sein müßte. Damit ist die - positive wie negative - Mächtigkeit der Umwelt, vorab 
der personalen Umwelt des Jugendlichen diesen Einsichtigen deutlich im Blickfeld. 

I. 

Die Tatsache der Verantwortung der Erwachsenen für jugendliche Entartung 
braucht somit nicht eigentlich erwiesen zu werden; sie sei aber wenigstens in einigen zusammen
fassenden Hinweisen nochmals angedeutet (bevor wir von den Urs ach e n sprechen und die Auf
gab e n der Einsichtigen kurz zu umreißen versuchen). 

Die wesentliche Aufgabe des jungen Menschen auf dem Wege zur Reife ist seine soziale Einordnung. 
Diese wird erschwert oder gar gestört durch wes e n tl ich e U n aus g e gl ich e n h e i t des gesell
schaftlichen Lebens. Es kann nicht geleugnet werden, was von vielen Autoren heute auch deutlich 
ausgesprochen wird (besonders deutlich etwa von Müller-Eckard, Das unverstandene Kind, 
Stuttgart 1953), daß die Jugend von der Welt der Erwachsenen her kaum einmal, ja wohl noch nie 
so gefährdet war wie heute. 

"Noch mehr am Rande bleibt der Hinweis auf die verderblichen Einflüsse der äußeren gesellschaft
lichen Katastrophen besonders im Gefolge der Kriege. Für die halbwüchsige Jugend wirken Vernich
tung von Eigentum, Gesundheit und Leben, Zusammenbruch der in der Gesellschaft geltenden 
Gesetze, Hunger und Elend, Schleichhandel und fast zwangsläufige übertretungen staatlicher Ver
ordnungen, weitgehender Zusammenbruch der Werte des Lebens, der sittlichen Ordnung und 
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Autorität in Familie, Schule und Staat einmal gefährlich enthemmend, zum andern wecken sie 
zwangsläufig Mißtrauen gegen die Welt der Erwachsenen. (In der ersten Zeit nach dem Zusammen
bruch war jugendlicher Schleichhandel, weibliche Prostitution gegenüber der Besatzungsarmee von 
vielen Erwamsenen, auch den Eltern, oft geduldet, teilweise sogar gefördert wegen der Besserung 
der Lebensverhältnisse der Familie, ja direkt begünstigt, wenn nicht sogar unmittelbar angeregt; daß 
sich dann freilimdieBeurteilung der gleichen Taten durch die dem Jugendlichen nächsten Erwachsenen 
änderte, die nach einer gewissen Stabilisierung der Lebensverhältnisse solche Täter gesellschaftlich 
zu ämten begannen, stieß diese innerlich, oft aum äußerlich um so tiefer in solche im Grunde bequeme, 
darum reizvolle, irgendwie lockend gefährliche Lebensweise.) 

Solche vorübergehenden, besonders stark ins Auge fallenden äußeren gesellschaftlichen Unord
nungen sind in unserem Jahrhundert besonders greifbare Anzeichen der all gern ein e n Mob i 1 i t ä t 
der technischen Zivilisation, innerer gesellschaftlimer Erschütterungen und Umwertungen, in denen 
mit festen braummäßigen Geltungen, Lebensgewohnheiten, tragenden Sitten, die im wesentlichen 
auf religiöse, speziell christliche Sittenforderungen zurückgingen, die Stabilität aller Lebensordnungen 
ausgehöhlt werden. (Hier wurzelt nicht nur unmittelbare Gefahr für die Jugendlichen, sondern auch 
mittelbare, sofern gerade diese Entwicklungen zugleich die Erziehungsfähigkeit und -geneigtheit der 
Erwachsenen, speziell der Eltern, aushöhlen.) Besonders ins Auge springen Wandlungen im sexuellen 
Verhalten der Gesamtgesellschaft, Wandlungen im Stehen zu Eigentum und Arbeit, insbesondere 
die steigende Vergötzung des Geldes als des allmächtigen Mittlers aller trieb befriedigenden Genüsse, 
nach denen eine fast allgemeine Süchtigkeit ständig wächst. Erhöhte technisme Macht des Menschen 
und von dorther erhöhte Befriedigungsmöglichkeit für alle menschlimen Bedürfnisse könnten durch
aus bei erhöhter Zucht und Rücksichtnahme Segen stiften. Wenn diese freilich ständig schwinden, 
geht immer mehr Respekt vor den eigentlim personalen Werten verloren, so daß der Mensm faktisch 
in der technismen Zivilisation statt wertvoller immer billiger wird. Wenn damit die Ehrfurcht vor 
dem Mensmen schwindet, offenbart die Entwicklung sich gleichzeitig als kinderfeindlich, einmal 
weil das Kind mehr denn der Erwamsene von aer Ehrfurcht leben muß, zum anderen, weil die 
künstlime technische Welt sich von der kindlichen Phantasie- und Traumwelt immer weiter entfernt. 

Diese kinderfeindliche, jugendgefährdende Atmosphäre tritt den Jugendlichen am greifbarsten 
entgegen in den Mächten, die die öffentliche Meinung bestimmen: Film, Presse usw. Die Auffassungen 
der Kenner über die schädliche Wirkung des Filmes und allgemein des Smundes etwa auf die Jugend 
sind freilich geteilt, und gegen beliebte billige Verallgemeinerungen darf durchaus mit Recht Ver
wahrung eingelegt werden. Aber selbst, wenn nur vereinzelt ein unmittelbarer Einfluß auf jugend
lime Kriminalität nachgewiesen werden kann (daß also der Täter die Anregung zur Begehung der 
Tat, zur Wahl der Mittel, zur Vermeidung der Entdeckung direkt aus dem Gelesenen oder Gesehenen 
empfing), so sind doch mittelbare Einflüsse nicht zu bezweifeln: einmal, indern durch den Schund 
Wünsme und Vorstellungen erweckt werden (Sehnsumt nach Reichtum und Luxus, gesteigerte 
sexuelle Phantasie), zum anderen, indem Hemmungen beseitigt werden (wodurch der Smund doch 
mehr denn einmal letzter Anstoß werden kann), vor allem aber indem Eindrücke und Sensationen 
mühelos und fast unabwehrbar aufgenommen werden, die in der allgemeinen Atmosphäre fehlender 
fester Wertgerüste die Reifung der Persönlichkeit hemmen oder gar direkt der Verwahrlosung Wege 
bereiten. Dabei darf gewiß nicht übersehen werden, daß eine gewisse Anfälligkeit für solchen Lebens
stil selbst schon Zeimen für Fehlhaltung, Erweis eines »seelismen Vakuums« ist. Es kann aber nicht 
geleugnet werden, daß es sim hier um »echte Teufelskreise« handelt, indem ein falscher Lebenshunger 
dadurm geweckt wird, daß emter nimt befriedigt wird und falscher sich dann der gefährlichen 
Reizungen der heutigen Welt bemächtigt und dadurm weiter verfälscht und im Falschen befestigt 
wird. 

In vielen Protesten der guten und mindestens ebenso stark der abgleitenden Jugendlimen offenbart 
sich ein ti e fes Mi ß t rau engegen die Welt der Erwachsenen. Daß die Jugend sich nicht in der 
Welt beheimatet fühlt, aus der die Erwachsenen zum größeren Teil, aus der die Reste herkömmlicher 
Sittenregeln herkommen, dafür gibt es außer dem Phänomen gehäufter Verwahrlosung und Krimi
nalität aum andere Zeichen (etwa die Ern ni d-Grundfrage: welche Persönlichkeit der Geschichte 
oder Gegenwart sie bewundern; deren oberflächliche und zufällige Beantwortungen doch auch zeigen, 
daß die Jugend gar nicht mehr im Geschichtsbild der Erwachsenen, geschweige denn in deren Gegen
wart, heimisch werden will). Vielleicht haben sogar jene remt - schaurig diesen Gedanken zu Ende 
zu denken - die im Phänomen der sogenannten Ace eie rat ion, der verfrühten körperlich
geschlechtlichen Reifung, eine unbewußte Antwort der Jugend von heute auf das Erleben der Schutz
losigkeit in der Welt der Erwachsenen sehen, das Bestreben, das Leben möglichst frühzeitig in eigene 
Hände zu nehmen; sicher werden gerade durch diese neue Entwicklung - verfrühte leibliche bei 
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verspäteter geistiger Reifung - die Schwierigkeiten des übergangs von der Kindheit zur Reife 
nicht unbeträchtlich erschwert, da hier deutliche Inkongruenz besteht zwischen der geforderten 
Aufgabe und der augenblicklichen Kraft der Persönlichkeit, die vor diese Aufgabe gestellt ist. Es 
erübrigt sich, wieder den »Teufelskreis« festzustellen, daß hier Gefährdung vermieden werden will 
und dann Voraussetzung für größere geschaffen wird; sofern gerade auf diesem Wege die Ausliefe
rung an die Süchtigkeiten (Süßigkeit, Zigarette, Kino, Tanz), die Unfähigkeit, sich für geistige Werte 
einzusetzen und von geistigen Mächten ins Leben geleiten zu lassen, gemehrt wird und so die 
objektive und subjektive Tendenz zum »Engagement am Nullpunkt« (Bednarik) ständig wächst. 

Die wesenhafte Verpflichtung der Erwachsenen, die Jugendlichen für die Aufgabe der sozialen 
Einordnung zu bereiten, wäre - nach dem Dargelegten und vielem anderen - heute besonders 
schwierig und wichtig, speziell als Aufgabe der Eltern und berufsmäßigen Erzieher; die geschilderten 
Wandlungen erschweren aber zugleich diese Aufgabe, wie sie Beweis sind für eine »immer sc h w ä ehe r 
werdende Erzieh ungskraf t der Familie, deren Versagen der Kern aller Probleme der 
Jugendkriminalität und ihrer Ursachen ist«. (Diese ohne Zweifel richtige These von W. Mi d den
dorff, Kriminelle Jugend in Europa, 72, soll nur insoweit leicht modifiziert werden, als diese 
Unfähigkeit selbst wieder Folge und Zeichen des Verlustes eines letzten geltenden Erziehungszieles, 
eines Menschenbildes besagt.) 

Zu kaum einer Zeit wußte die Menschheit so vieles und wertvolles über die Bedeutung der 
Erziehung in den frühen Lebensjahren, somit vorzüglich im Schoße der Familie, in der Lebens
geborgenheit und -gemeinschaft von Eltern und Geschwistern. Gegenüber dem familienfeindlichen 
19. Jahrhundert und gegenüber der bolschewistischen (und kulturbolschewistischen) Anfeindung und 
Verulkung der Familie als Welt des Kleinlichen, der Spießer und Beschränkten, als Fessel für die freie 
Entwicklung des Mannes und als Ort der Versklavung der Frau, wächst heute durchaus das Verständ
nis dafür - Beweis dafür sind Ergebnisse soziologischer Umfragen, wie Texte unserer Verfassungen 
und noch der Ingrimm der kulturpolitischen Auseinandersetzungen um Staatsschule und Eltern
recht -, daß »Recht und Pflicht der Kindererziehung in erster Linie denen zukommen, die das Werk 
der Natur durch die Weckung neuen Lebens begonnen haben, denen es aber durchaus untersagt sein 
muß, das Angefangene unvollendet zu lassen« (P. Pius XL). Niemals wußten wir wissenschaftlich so 
viel über Wesen und Notwendigkeit der Familie, jene Gemeinschaftsbildung, die »Menschen ver
schiedenen Geschlechtes und Alters, verschiedener Lebensberufe, -erfahrung und -stellung von innen 
her innigst zusammenbindet, nicht durch Satzung, Befehl oder Zweckmäßigkeit, sondern durch die 
innere Einheit des Blutes und der Liebe« (W oll ase h). Gerade die Erforschung der Persönlichkeit 
der verwahrlosten und kriminell auffälligen Jugendlichen hat die wahrhaft »grundlegende« Bedeu
tung der Familie neu ins Licht gebracht. Fast einmütig sind die Feststellungen aller Sachkenner: 
95°/0 (Proske), 93% (Hoff und Spiel), 2/3 (Middendorff) aller, »fast allen« (Laarmann) 
straffälligen Jugendlichen fehlte das richtige Familienklima, sie kommen aus gestörten Familien, 
weisen namhafte Störungen des Familienmilieus auf im Sinne von äußerer oder innerer Zerstörung 
oder Zerrüttung der Familie. 

Viel wurde gesagt und überlegt über die äußere Voraussetzung des Familienlebens, das Heim als 
die bergende, behütende und mitformende Stätte der Ordnung, Abgeschlossenheit und Intimität; 
die Burg, Stätte der Geborgenheit und Freude für Eltern und Kinder, zugleich das »feste Lager«, von 
dem aus Kinder ihre Eroberungszüge in die Welt unternehmen und zu dem sie sich zurückziehen 
können, wenn feindliche Mächte ihnen draußen begegnen. Es braucht hier kein Wort über die auch 
heute noch vorhandene tatsächliche Lage gesagt zu werden; hingewiesen sei aber darauf, daß selbst 
dort, wo die Familie - etwa in der städtischen Etagenwohnung - einigermaßen ausreichenden 
Wohnraum besitzt, solche Wohnung doch durchaus weithin kinderfeindlich ist, da deren natürlicher 
Bewegungsdrang dort über Gebühr gedrosselt wird, weil die kinderfeindliche Atmosphäre ihnen 
jede laute Äußerung natürlicher Daseinsfreude verbietet. Familie ist zunächst Stätte des innerlich 
fruchtbaren, zur Reife führenden harmonischen Zusammenlebens der Gatten. Väterliche und mütter
liche Einflüsse zusammen schaffen die Atmosphäre der Zusammengehörigkeit. Aus der Lebens- und 
Leibesgemeinschaft heraus sind die Eltern berufen, den ihrer Liebe geschenkten Kindern Hüter und 
Erzieher zu sein. Zum gesunden Reifen des Kindes an Leib, Seele und Geist gehört zunächst die 
vitale und geistige Verbundenheit mit der Mut t er, deren Kosen und Lachen die Atmosphäre 
herzlicher Geborgenheit, somit das Erlebnis der »Nestwärme« schaffen, in der das Kind sich um seiner 
selbst willen geliebt, damit also liebenswert erfährt. Nur so vermag es schon früh quälende Erlebnisse 
der Minderwertigkeit und Angst zu überwinden. Erziehung besagt vor aller bewußten ausdrücklichen 
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Maßnahme die Schaffung solcher Atmosphäre, in der Leib, Geist und Seele des Kindes gedeihen, in 
der seinen Erbanlagen in einer »bestmöglichen Umwelt ihre bestmögliche Entwicklung« zuteil wird 
(Wagner). 

Wie viele Kinder müssen ohne die herzwarme Liebe der Mutter aufwachsen. Da sind Mütter, die 
sich der herzlichen Liebe schämen, nervöse Frauen, die für die Kinder keine Zeit haben, die ihnen 
ständig im Wege sind; Frauen, denen das unerwünschte Kind die Bewegungs- und Genußfreiheit 
einengt, berufstätige Mütter, eheliche oder uneheliche, die ihr Kind fremder Pflege anvertrauen 
müssen, wenigstens tagsüber, um sie selbst in den Abendstunden nach der anstrengenden Berufsarbeit, 
also müde und überreizt, um sich zu haben. Wir wissen heute sehr viel darüber, daß alle liebearm 
aufgewachsenen Kinder zeitlebens »Schuldner der Liebe« (G a ger n) bleiben, stets bereit, sich für 
die ihnen entgangene Liebe »hintenherum« Ers~tz zu verschaffen. Dies kann sich dann äußern in 
Ungehorsam, Frechheit oder Trotz, aber auch in Ängstlichkeit, Nervosität und Versagen gegenüber 
den normalen Aufgaben des Lebens, bis hin zu eigentlich hysterischen Reaktionen, womit der Grund 
für manche Neurose, Gefährdung, Verwahrlosung und bei entsprechender Verführung dann selbst 
Kriminalität gelegt ist. 

Zur gesunden und intakten Familie und zur gesunden Reifung des Kindes in ihr gehört sodann 
die lebendige Beziehung des Kindes zum Va te r. Gerade die zurückhaltendere Liebe des großen, 
mächtigen, schon früh zum Vorbild genommenen Vaters erleichtert und bestärkt die Selbstwert
findung des Kindes. Wird die Autorität überspannt, wäre der Vater nur der strenge, fordernde und 
häufig strafende, gar der ungerecht strafende und launisch befehlende, dem gegenüber Freiheit und 
Personenwürde von Frau und Kindern schwänden, müßte sich dagegen sehr früh der innere und in 
späteren Jahren auch der äußere Protest des Kindes anmelden. Jede übertriebene Furchtpädagogik 
verhindert gesundes und gradliniges Wachsen und Reifen der Jugendlichen, besonders falsche 
Behandlung innerhalb der Trotzphasen (auch die Hl. Schrift mahnt ausdrücklich: Ihr Väter, reizet 
eure Kinder nicht zum Zorne!). Schon eine übertriebene Neigung zur Dressur, ein falsches Bravheits
ideal, das dem Bewegungs-, Spiel- und Forschungsdrang des Kindes allzufrühe Grenzen setzt, 
bestärkt Minderwertigkeitserleben und Mutlosigkeit oder aber Trotz und Empörung. Ohne das 
Erleben väterlicher Liebe und Autorität fehlt dem Kind zu seiner Reifung Wesentliches. Tatsächlich 
fehlt heute vielen Jugendlichen der Vater. Im Gefolge des Krieges oder aber durch Scheidung der 
Ehe der Eltern sind viele Kinder zu Halbwaisen geworden, auch den unehelichen fehlt ungefähr 
immer der väterliche Erziehungseinfluß. Aber auch da, wo der Vater vorhanden ist, hat er an 
Autorität eingebüßt, namentlich wenn er nicht in der Lage ist, durch hinlänglichen Gelderwerb seine 
Stellung in der Familie zu festigen. Würde gespürter Autoritätsverlust durch erhöhtes Pochen auf 
Autorität abreagiert, dann zerstörte väterliche Gewalt sich selbst vollends. Besonders verheerend 
muß es sich für die Jugendlichen auswirken, wenn der Vater in der Erziehung gänzlich versagt, wenn 
er sich um die Kinder überhaupt nicht kümmert oder wenn er gar als arbeitsscheuer Faulenzer, 
Trinker oder Unredlicher zum Feind der eigenen Familie und damit der Kinder würde. 

Von großer erzieherischer Kraft sind innerhalb der Familie sodann die Beziehungen der 
Ge s c h w ist er (die Stellung in der Geschwisterreihe taucht ungefähr bei allen Persönlichkeits
beschreibungen auffälliger Jugendlicher auf). Es ist heute oft genug gesagt, daß das Alleinkind 
erzieherisch besonders gefährdet, somit der Verwahrlosung in besonderer Weise ausgesetzt ist, da 
ihm meist durch Verwöhnung die soziale Kontakfähigkeit verkümmert; das Kind, dem das anders
geschlechtliche Geschwister versagt war, wird speziell den sexualistischen Reizungen der Zeit leichter 
zum Opfer fallen. Abgesehen davon, daß kleine Kinderzahl oftmals fehlende Gemeinschaftsverant
wortung der Eltern offenbart und mangelnde Ausreifung der Ehe und der Gatten aufzeigt, finden 
hier die Eltern auch weniger leicht das gesunde Mittelmaß der Sorge, so daß hier öfters jene »Affen
liebe« Triumphe feiert, die nur verkappter Egoismus ist. Das merken diese Kinder meist auch früh, 
so daß sie gegen den »goldenen Käfig« rebellieren; auch launisches Wesen vermag gerade in diesen 
Familien Kinder frühzeitig zu vertrotzen. Ganz allgemein ist die moderne, sich autark empfindende 
Kleinstfamilie, die sich in deutlicher, teilweise bewußter Absetzung von der Großfamilie und von 
der Gesellschaft neu stabilisiert hat, allzusehr geneigt, das Kind zu stark in den Mittelpunkt der Ehe 
zu stellen. In ihm verkörpert sich hier den Gatten gar leicht die bewußte Sehnsucht nach dem höheren 
Lebensstandard und dem sozialen Aufstieg der Familie. Solche Kinder müssen geradezu erhöht 
ichbezogen werden. Gerade nicht völlig harmonierende Gatten führen oft einen förmlichen Kleinkrieg 
um die Gunst des Kindes. Ihre dauernden Meinungsverschiedenheiten über die erziehlichen Maß
nahmen wirken verheerend auf die kindliche Entwicklung, zumal sie meist hemmungslos in Gegen
wart des Kindes ausgetragen werden. Ein Zuviel an Erwachsenensorge hat für die charakterliche 
Entwicklung des Kindes fast die gleichen verheerenden Folgen wie das Zuwenig: es schafft Unsicher-
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heit und Entmutigung, Selbstsucht und Unehrlichkeit, so daß das Kind sich schon früh Freiheit 
oder Beachtung durch Surrogate erzwingen muß - es wird zum »schwierigen Kind«. Gewiß gehört 
neben der Gewährung kindlicher Wünsche auch die Versagung zur Erziehung, weil das »Erleben der 
Grenze« für die Gewöhnung an vorgegebene Ordnungen zu den notwendigen Erfahrungen gehört, 
die die Erziehung zu vermitteln hat. Aber jede Versagung muß begründet, stetig und ernst sein; sie 
darf nicht als Laune der Erzieher, sondern als deren Verpflichtung an eine geltende Wertewelt erlebt 
werden. Insbesondere die Strafe muß die Erkenntnismöglichkeit und die Absicht des Kindes bei der 
Tat beachten, damit sie als gerecht erfahren werden kann; zudem muß sie stets in erzieherisch ver
nünftigen Formen gehandhabt werden. 

Die moderne Kleinfamilie vermag selbst bei gutem Willen und ehrlicher Bemühung die Erziehungs
aufgabe allein nicht zu erfüllen. Sie braucht die wertvollen erzieherischen Einflüsse von der Groß
familie her, insbesondere auch die tatkräftigen institutionellen und Einzelhilfen von seiten der 
größeren Gemeinschaften, Staat wie Kirche (Kindergarten, Kinderhort, Jugendheiin, Jugendbund 
usw.). Wenn heute sChon die gesunde »normale« Familie ständig an ihre Grenze kommt, wieviel 
mehr dann die unvollständige oder gar die nicht ernsthaft erziehungswillige oder gar gänzlich 
erziehungsunfähige. In der Vorgeschichte krimineller Jugendlicher finden wh' immer wieder die 
Hinweise auf schlechtes Beispiel lügnerischer, ehebrecherischer, alkoholsüchtiger, unehrlicher usw. 
Eltern; selbst von direkter Verführung der Kinder durch die Eltern ist allzuhäufig die Rede (wie 
manche geschlechtliche Verwahrlosung der Mädchen begann mit Inzesthandlungen des wirklichen 
oder des Stiefvaters; wie verheerend für jugendliche Verwahrlosung wirkte mangelnde Sorgfalt der 
Eltern in Aufsicht über Lektüre, Umgang, Freizeitbeschäftigung der Kinder usw.). Zur äußeren 
Unfähigkeit bzw. Unwilligkeit zu echter Erziehung kommt manchmal selbst bei verhältnismäßig 
guten Familien eine innere, sofern es hier an wirklich selbstloser Liebe, an wahrem Opfergeist, häufig 
überhaupt an geistigen Gehalten fehlt, so daß auch gutmeinende Jugendliche aus ihrer Familie oft
mals durch deren geistige öde und Langeweile vertrieben werden. 

H. 
Wenn wir nach dem Dargelegten (das nur Andeutung und Zusammenfassung von Bekanntem zu 

sein brauchte) kurz von den Ursachen des Vers agens der Erwachsenenwelt in der Er
ziehung der Jugendlichen handeln, so können wir einmal sagen: 

Die heutige durchschnittliche Welt der Erwachsenen und diese Erwachsenen selbst haben weithin 
die na tür li c he n Vor aus set z u n gen für die Erziehung verloren, die dazu erforderlichen Kräfte 
der Seele, die charakterlichen Voraussetzungen, echte selbstlose erzieherische Liebe, Geduld, Sach
kenntnis; nur durch sehr bewußte Anstrengung vermögen diese als selbstverständlicher Besitz ver
lorengegangenen erziehlichen Grundhaltungen von Wenigen gelernt und praktiziert zu werden. 
Alle Erziehung wurzelt doch darin, daß das Kind als solches, als Person mit eigenen Rechten und 
Kräften angenommen, gewertet, respektiert wird (»wer keinen Respekt für ein Menschenkind hat, 
ist selbst noch kein Mensch. Wer die Menschheit im Kinde nicht ehrt, wo sollte er sie ehren«. J. M. 
S a i I er). Aber in den 150 Jahren seitdem ist der Mensch billiger geworden, nicht mehr res sacra, 
sondern )Menschenmaterial«; das Kind seitdem weithin nur Unkostenfaktor, Last, Ergebnis von 
überlegung und Rechnung, häufig sogar von Verrechnung und darum unerwünscht, in unbewußten 
Tiefen darob abgelehnt. Wenn der Mensch Objekt wird, wenn Geistigkeit und religiöse Anlage und 
Fähigkeit verloren gehen, kann er »das Kind nicht mehr liebend wahrnehmen« (Müller-Eckard 10). So 
geht dem modernen Weltbild das Kind verloren, wird die Atmosphäre der Zivilisation unserer Zeit 
kinderfeindlich, wird, was sich in ihr ereignet, dem Kind zum »Seelenärgernis«. So ist in der 
modernen Welt kein Wesen durch Krieg, Not und Angst mehr betroffen als das Kind; das Kind 
wird in unserer Epoche trotz aller Rede vom »Zeitalter des Kindes« und trotz aller Bemühung der 
Gutwilligen und Einsichtigen zum »schechthin unverstandenen Wesen«, die Atmosphäre der Zeit 
für das Kind geradezu »krankmachend«. Damit ist einmal die technische Zivilisation objektiv eine 
für das Kind schwerer zu erreichende Lebensform, von der kindlichen Phantasie- und Traumwelt 
unendlich abliegend, darum dem Kind innerlich zuwider. Zum anderen sind die Erwachsenen, die 
ganz im Sog dieser Welt hin- und hergerissen werden, viel weniger in der Lage und weithin auch viel 
weniger geneigt, dem Kind diesen Weg planvoll und gütig zu erleichtern. Der Hörige des Geistes 
der Epoche vermag das Wesen des Kindes überhaupt nicht mehr zu verstehen. Hier dürfte weithin die 
viel besprochene Unfähigkeit unserer Zeit zur Kindererziehung wurzeln. Dabei ist sicher richtig, daß für 
die abendländische Menschheit die Frage der Erziehung schlechthin zur »Schicksalsfrage« geworden 
ist (Müller-Eckard 90). So wird die tatsächliche Erziehung der Kinder heute einmal bestimmt von 
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einem auf die Dauer das Kind zwangsläufig schädigenden Zuviel an Beschränkung, Freiheits
einengung, an zweckeingestellter ~Gewöhnung (man denke an die gewaltsamen Hemmungen des 
Bewegungsdranges des Kindes in Etagenwohnungen, die Drosselung der kindlichen Phantasie durch den 
abstrakten Schulunterricht, durch die allzu fertigen Spielzeuge, an die gesamte Künstlichkeit des Lebens 
fernab den der Kindesnatur so wichtigen Rhythmen von Tag und Nacht, Jahreszeit usw.). Und auch 
das scheinbare Zuviel an Erwachsenensorge bewirkt letztlich ähnliche Vergewaltigung der Kindesnatur 
(zu starke Rücksicht auf die leiblichen Triebbedürfnisse liefert das Kind der Sklaverei der Triebe aus, zu 
wenig Gehorsamsforderung nimmt dem Leben den Halt, zu wenig oder launische Strafe verletzt das 
Gereffi,tigkeitsgefühl, zwingt schließlich zur Neurose, zur Fehlhandlung, durch die das Kind 
anderswo verdiente und nicht erlangte Strafe zu provozieren sucht). 

Gerade für die Zeit der Ausformung des Menschen, der Einformung in die Gesellschaft, für die 
grundlegende Zeit von der Geburt bis zum 7. Lebensjahr sind also die objektiven und die subjek
tiven Voraussetzungen gemindert. Während die heutigen »ungewöhnlichen Kinder« also un
gewöhnliche Erzieher brauchten, haben sie nur gewöhnliche und sehr häufig eben nicht einmal diese. 

Denn zu den allgemeinen Schwierigkeiten, die auch die beste heutige Familie zu überwinden hat, 
kommt eine Summe von zusätzlichen Schwierigkeiten aus der speziellen Lage dieser Familie mit 
ihren äußeren Daseinssorgen und der inneren Unrastigkeit, der Disharmonie der Gatten und der 
übrigen Hausgenossen, der nervösen Unfähigkeit, Meinungsverschiedenheiten in menschenwürdiger 
Form in Abwesenheit des Kindes auszutragen. Wie häufig wird das Kind nach verschiedenen Ziel
bildern erzogen, so daß es nie zur Ruhe kommt (etwa dem der Mutter und der Großmutter, oder 
dem der Mutter und des Vaters). Selbst bis in die sog. »guten« Familien greift die Unfähigkeit zur 
echten Freizeitgestaltung und von dort her eine geistige und seelische Verödung der Familie. Gerade 
von dort her fehlen den Jugendlichen in den entscheidenden Jahren der Reifung echte Vorbilder; 
in die geistigen, weltanschaulichen und religiösen Hohl- und Leerräume vermögen dann lose 
Kameraden, Schund, Verführung, falsche Ideale usw. unverhältnismäßig rasch einzudringen. 

Zutiefst offenbart und vermehrt die erzieherische Unfähigkeit der durchschnittlichen Familie 
sowie der berufsmäßigen Erzieher den Schwund eines verpflich tenden und darum 
auch formenden Menschenbildes, somit eines wahren Erziehungszieles und 
einer tiefen Erziehungsverpflichtung. Der Mensch ist ja nicht bloße Anhäufung 
materieller Kräfte, nicht Maschine, sondern Selbstand in Freiheit; nicht reiner Geist, sondern Geist 
in den Grenzen des Leibes, in Raum und Zeit, eingebettet in Gemeinschaft, gewiß auch Wesen der 
Zerspaltung, aber eben beides: zielstrebige Ganzheit und schwach und böse (eine Zwiespältigkeit, die 
erst die christliche Religion zu deu ten vermag - s. u.; vgl. auch Thurn bei Schneider, Tiefen
psychol. 91 ff). 

Jahrtausendelang waren Erziehungsauftrag und Erziehungsziel gegründet im klassisch-antiken 
Menschenbild der vier Kardinaltugenden und dem christlichen, die eine wenn auch nicht spannungs
lose, so doch sehr fruchtbare Vermählung eingegangen waren. 

Dieses natürliche Menschenbild wurzelte in der Bereitschaft und erworbenen Fähigkeit, aus den 
Seinsgesetzen der Menschennatur und aller ihrer Bereiche Sollensgesetze zu erkennen und zu respek
tieren bzw. den anbefohlenen Unmündigen zu solcher Gewissensbereitschaft zu helfen. Von hier aus 
gewinnt die Erziehung ein festes Ziel, die Einzelmaßnahme einen festen Maßstab. 

Wenn das Richtbild der vier Grundtugenden: Sachgemäßheit (wie man Klugheit gut eingedeutscht 
hat), Sozialgesinntheit (wie man Gerechtigkeit klug übersetzt), sittliche Tapferkeit, Zucht und Maß 
preisgegeben wird, verliert die Welt der Erwachsenen Berechtigung, weil ihr Vorbild mangelt -
Kraft, weil die Verzweiflung siegt und Verpflichtung zu verantwortlichen erzieherischen Maß-, 
nahmen, verliert der Jugendliche sein Ziel bild und damit die Kraft zu eigenen Bemühungen. 

Zu c h tun d Maß besagt die unterste, das Persönlichkeitsfundament gestaltende Ordnung im Be
reich des Trieblebens. Ohne von der sittlichen Vernunft geleitete und geschaffene Ordnung im 
Bereich der Trieblüste gibt es keine Verwirklichung wahrer Menschlichkeit, keine Menschenwürde. 
Wo Erziehung Zuchtlosigkeit, Hemmungslosigkeit, Unmäßigkeit und Unzucht nicht wehrt oder gar 
noch fördert, kann niemals sittliche Person sich entfalten. Von hier aus wird die Erziehung verpflichtet, 
schon das Kind den rechten Bezug auf das Selbst erfahren zu lassen: das Erleben des Geliebtwerdens, 
des Geborgenseins, aus dem Mut und Kraft zum Gutsein erwachsen, in dem die Feinde der Persön
lichkeitsreifung, Angst und Minderwertigkeitserleben, 'überwunden werden. Von hier aus wird zur 
gewährenden die versagende Liebe gefordert, die das Kind die Grenze erfahren läßt. An einem aus 
sachlicher Vernunft und objektiven Wertmaßstäben gewonnenen System von Wunschversagurig 
und Wunscherfüllung erfährt schon das Kind autoritäre Sittenforderung, sittliche Ordnung. Die 
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Störungen von mangelnder Liebe, falscher Liebe, die das Versagen nicht kennt, der übersorgung 
wie der Vernachlässigung, insbesondere der launischen Versagung und Strafe, vernichten die V oraus
setzungen für die eigenpersönliche sittliche Reifung. Wird schon das Kind der bloßen Genußgier, 
der Süchtigkeit preisgegeben, wird der Jugendliche sich entweder hemmungslos dem bloß passiven 
Lebensgenuß überlassen oder - zumindest bei einer dennoch eintretenden Genußhemmung -
protestieren mit Unredlichkeit, hemmungslosem Ausleben der Vitaltriebe, Wertblindheit, Unfähig
keit, sittliche Forderungen zu erkennen usw. 

Das hemmungslose Streben nach Genuß, von Entmutigung und Angst gepeitscht, zerstört dann 
zugleich eine echte Ta p f e r k e i t, die vitale und mehr noch die sittliche. Die Zuchtlosigkeit vertieft 
die Mutlosigkeit und macht dann völlig unfähig zur Bewältigung sittlicher Aufgaben, zum Streben 
zu eigener Welt- und Lebensaufgabe, zur Meisterung des Lebens. Dann wird die Angst verstärkt 
und die Gewissensentfaltung, die Bereitschaft, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen, 
erschwert. Der fehlende Mut zum »Leben des eigenen Alters« zeigt sich dann auch als fehlende 
Geduld zum Warten auf die nächste Reifungsstufe. Ohne diese sittliche Tapferkeit, ohne tapferen 
und geduldigen Willen zum Kampf für die eigene Lebensaufgabe gibt es keine sittliche Lebens
bemeisterung. » Wer sein Leben liebt, wird es verlieren; wer es aber verliert, der wird es finden« sagt 
die Schrift und vom natürlichen Segen solcher Bereitschaft zum Icheinsatz weiß die klassische über
lieferung; vom Fehlen dieser Bereitschaft wissen Neuroseforschung und selbst die Psychiatrie. 

Krampfhafte Befangenheit in den niederen Bedürfnissen des Ich sowie sittliche Entmutigung 
machen sodann unfähig zum Kontakt mit dem Mitmenschen. Sittliche Persönlichkeit aber reift nur 
in und aus dem Willen zur Gerechtigkeit, also in der So z i a I g e s i n n t h e i t. Alle gefährdete Jugend 
versagt vor den Forderungen des Gemeinschaftslebens; denn alle Zuchtlosigkeit ist wesentlich ich
süchtig, damit unsozial, zu sozialer Gerechtigkeit und Liebe direkt unfähig. Die moderne Soziologie 
weiß sehr vieles darum, daß der Mensch mit dem Abbau der höheren Ethosformen für den einzelnen 
wie die menschliche Gemeinschaft in seiner Gemeinschaftsfreudigkeit und bald auch in seiner Gemein
schaftsfähigkeit verkümmert. Es kann nur ein personales Eigensein, nicht ein niederes. ungezügeltes 
Ich mit »unzähligen Bedürfnissen« (ihre Zahl mehrt sich mit jeder Befriedigung) eine mitmensch
liche Person mit einer Sphäre eigener Rechte anerkennen und diesem Du das Ich darbieten, ja dar
bringen, damit so Gemeinschaft, fruchtbare Ich-Du-Begegnung wachsen kann. Das süchtige Ich kennt 
den Anderen nur als Objekt der Ausbeutung, als Mittel, durch den Anderen und die flüchtige 
Beziehung zu ihm Macht, Vorteil, Lust zu gewinnen (auf solcher Basis wird dann Liebe und selbst 
Ehe im günstigsten Falle »Selbstbefriedigung zu zweien«, wenn nicht gar des einen am andern). 

Ohne wirkliche Ehrfurcht vor dem andern Menschen, vor allen Bereichen der Schöpfung und 
deren Eigenwerten und -gesetzen, ohne die wirkliche Fähigkeit zum Opfer des Ich wird alle Menschen
beziehung nur Abenteuer, sogar - unbewußte oder gar bewußte - Freibeuterei und Be
trügerei (ob solche dann »nur« konventionelle oder kriminelle Formen annimmt, ist in etwa sogar 
zweitrangig, weil der Unterschied hier nur ein gradueller ist). 

Begehrende Liebe muß eben erst zum wirklichen Wohlwollen werden, die den andern um seiner 
selbst willen bejaht, wenn nicht die Persönlichkeit und alle Menschenbeziehung versumpfen soll. 
Wie aber soll ein Mensch zu echtem Wohlwollen, zur wahren Achtung vor dem andern, zur wirk
lichen Annahme eines anderen Menschen gelangen, wenn er selbst solches nicht erfahren hat. Hier 
verstehen wir die Zusammenhänge zwischen dem »unerwünschten«, dem nicht angenommenen Kind 
und der Verseuchung aller Gemeinschaftsbeziehungen, die so weit geht, daß selbstloser Einsatz im 
echten Dienst am Mitmenschen nicht einmal mehr begriffen werden kann; so daß er entweder als 
taktisches Manöver mit hintergründigen Zwecken mißdeutet oder - wenn dies wirklich nicht mög
lich ist - als Dummheit und Ichschwäche belacht wird. 

Wenn nicht sittliches Streben, ausgerichtet am Richtbild der Tugenden von Zucht und Maß, 
sittlicher Tapferkeit und Sozialgesinntheit entzündet ist, bleibt der Mensch auf der Flucht vor den 
Realitäten des Lebens und den Forderungen der sittlichen Vernunft, es fehlt ihm die erste der 
Kardinaltugenden, die Sachgemäßheit, das wache sittliche Ge w iss e n. Die Flucht geht dann nicht 
eigentlich in den Genuß, zu dem wegen des Fehlens zwischenmenschlicher Beziehung oftmals die 
Voraussetzungen fehlen, sondern in den Rausch, die Süchtigkeit - in Lebensformen, die eine Ein
schränkung des Bewußtseins mit sich bringen, eine Absperrung von der gravitätischen Wirklichkeit 
und ihren - irgendwie trotz allem gespürten - Forderungen. Sucht der Sensation, Flucht in die 
betäubende Arbeit und den Lärm des industrialisierten Vergnügens, Flucht in Rudel und Bande -
all dies und vieles andere dient nur dazu, dem personalen Alleinsein, der Stille und Besinnung zu 
entgehen, sich deren geahnten Forderungen zu entziehen. Die Unwahrhaftigkeit und Unechtheit 
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solcher Haltung fällt freilich nur noch wenigen Reifen auf (es scheint, daß selbst unter den Besten 
der jungen Generation nicht die Kraft vorhanden ist zu einem ähnlichen Protest gegen solche Un
natur wie etwa in der bürgerlichen Jugendbewegung im ersten Drittel dieses Jahrhunderts, die sich 
gerade am Richtbild des abendländischen Menschenbildes, als christliche dann auch am Menschenbild 
der Offenbarungsreligion besann). 

Mit dem natürlichen Menschenbild der vier Grundtugenden zerfiel auch die Voraussetzung für die 
christlich-religiöse Persönlichkeitsreifung - wie umgekehrt für den Menschen, der einmal in Taufe 
und Verkündigung ins Kraftfeld der Offenbarungsreligion gelangte, die religiöse Verkümmerung 
auch die ethische zumindest beschleunigt. Die volle religiöse Entfaltung des Menschenbildes nach dem 
Bilde des Gottes der Bibel und der Kirchen gipfelt in der vertrauensvollen Hingabe an das personale 
Du des lebendigen, heiligen, dreipersönlichen Gottes. Es ist ein schauriger Erfahrungsbeweis -
Paulus hat ihn im düsteren 1. Kap. des Römerbriefes klassisch formuliert -, daß jede bewußte 
Herauslösung des Menschen aus der Rückbindung an die Welt Gottes ihn auch aus der Ordnung 
der Schöpfung löst, zuerst aus lebendiger Begegnung mit dem Mitmenschen in wahrer Liebe. Die 
Teilh.abe des erlösten und erlösungs gläubigen Menschen an der Liebe Gottes zur Schöpfung ruft all 
seine Fähigkeiten in den Dienst an der Welt und an den Brüdern, schafft jene zwangsläufige Einheit 
von Gottesliebe und Bruderliebe, die die christliche Persönlichkeitslehre als hohes Ziel vorstellt. In 
solcher Liebe ist der Bruder in seiner personalen Eigenart und Würde, als Freund, Bruder, Kind 
Gottes gesehen und geschützt. Denn der Gläubige ist seines Bruders Hüter, Nächster und auch des 
Kindes, in dem der Gläubige nach den Worten des Herrn diesen selbst aufnimmt. In dieser Liebe ist 
auch die wahre Selbstliebe mit einbegriffen; diese Kraft und Verpflichtung, zur eigenen Person und 
seiner Lebensgeschichte Ja zu sagen (ein Ja, das der Psychotherapeut - wenn er nicht zufällig ein 
Christ ist - in seinem Namen eigentlich ohne überschreitung seiner Grenzen nicht verlangen kann, 
ohne das er freilich keinen Weg zur Heilung wüßte). In dieser Liebe wurzelt das »Erbarmen gegen
über dem Vieh« wie gegenüber der Schöpfung, die »in Wehen liegt und der Offenbarung der Herr
lichkeit der Gottessöhne entgegenharrt«. 

Es ist klar, daß auch solche religiöse Liebe nur gelebt, gelernt und geübt werden kann, wenn die 
»primäre« Liebe der Menschen der nächsten Umgebung im frühen Kindesalter erfahren wurde; denn 
auch hier erwächst der Mut, Liebe zu wagen, nur aus den Kräften von Vertrauen und Geborgenheit. 
Ohne diese Erfahrung vermögen auch die Kräfte christlicher Hoffnung sich nicht zu entfalten, in 
der sich die Sehnsucht nach der größeren Zukunft, der Vollendung des eigenen Wesens wie der 
gesamten Welt eint mit dem festen Vertrauen, solcher Vollendung durch Gottes Gnade und eigenes 
Mitwirken teilhaft zu werden. Solche Hoffnung ist doch zugleich Geborgenheit in Gottes Vater
güte und Anruf zu Gebet und Wachsamkeit wie zur Fortsetzung göttlicher Schöpfungstat an der 
Welt; sie hält die genaue, ausgleichende, spannungs- und fruchtbarkeitsreiche Mitte zwischen toll
kühner kindischer Vermessenheit und tatloser seniler Verzweiflung. Sie bleibt Vertrauen und Heils
angst zugleich und vermag so, unersetzliche Tatkraft, Bereitschaft zu echter Verantwortung bei 
gleichzeitiger ruhiger und gelassener Geduld zu schenken. Und der in Liebe und Hoffnung lebens
wirksame Glaube gibt der christlichen Persönlichkeit die Freiheit bis hin zum Persönlichkeitseinsatz 
im Zeugentum des Martyriums. . 

Es sei nicht die Frage untersucht, woher es kommt, daß solches Zeugnis so selten oder so unbegreif
lich wurde, daß die Jugend weithin davon nichts weiß (vgl. die Anworten auf die diesbezügliche 
Frage der Emnid-Umfrage); aber es sei festgestellt, daß hier Jahrhunderte hindurch die abendländische 
Erziehung lockende und formstarke Zielbilder :und Maßstäbe hatte, die heute für das Gros selbst der 
noch irgendwie kirchentreuen Familien, zumindest für die weitere öffentlichkeit als geltendes Richt
bild ausfallen. Alles, was man an »verkappten« Religionen, in religiösen Formen und mit der der 
christlichen Religion eigenen Totalitätsforderung, also als säkularisiertes Christentum oder als Sekte 
brachte, vermochte nur bei Gruppen zu wirken; die Ganzheit verlor mit der unbestrittenen Geltung 
christlicher Lebensform weithin jede Lebensform, zumindest jede Sicherheit erzieherischer Einfluß
nahme, ja weithin alle erzieherische Fähigkeit, teilweise gar Willigkeit. 

IH. 

Im Gesagten ist angedeutet, was nun kurz zusammenzustellen ist: Die Auf gab e der Ein
sichtigen. 

Weil auch hier Vorbeugen besser ist als Heilen, seien zunächst einige Hinweise auf M ö g I ich -
keiten der vorbeugenden Verhütung von Verwahrlosung aus Erziehungsfehlern 
gegeben. 
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Die Welt der Erwachsenen darf sich nicht weiterhin allzu bequem und bedenkenlos, mit billiger 
moralischer Entrüstung über die »heutige jugend« um die Anerkenntnis ihrer Schuld herumdrücken; 
deswegen muß in der öffentlichkeit die Schuld der Erwachsenen, ihr Versagen in der Erziehung 
immer deutlicher festgestellt werden. Dies freilich nicht einfach als Anklage, sondern um zugleich 
eine echte Metanoia, eine Umbesinnung und Gewissenseinkehr zu erreichen, die neue Erziehungs
willigkeit schafft und um durch Unterricht und Belehrung neue Erziehungsfähigkeit zu er
reichen. 

Der Familie als der entscheidenden Erziehungsstätte des Kindes ist alle Sorge zuzuwenden. Es muß 
alles vermieden werden, was ihre Zerstörung und Aushöhlung fördert, sie müßte besser bereitet 
werden für ihre Erziehungsaufgabe, und es müßten ihr die notwendigen Hilfen und Ergänzungen 
gegeben werden. Ehe- und Erziehungsberatung, die um alle neueren tiefenpsychologischen Erkennt
nisse weiß (v gl. Busemann bei Schneider, Tiefenpsychol. 52-74), ist als wichtige öffentliche Auf
gabe erkannt, bisher freilich allzusehr auf private Initiative einzelner beschränkt. Selbstverständ
lich soll solche private Initiative nicht durch Gesetze und Bürokratie gehemmt, wohl aber durch 
wohlwollende und tatkräftige subsidiäre Hilfe des Staates gefördert werden. über alle weltanschau
lichen Verschiedenheiten in der Auffassung von Ehe und Familie hinaus sollte in Gesellschaft und 
Politik doch Einigkeit herrschen über deren Grundlagen, die nicht - auch nicht in Film und 
Variete - weiterhin dauernd öffentlich angegriffen werden dürften. 

Es sollte aller prinzipiellen Diskrimierung eines gesetzlichen Jugendschutzes 
endgültig ein Ende bereitet werden. 

Da Jugendschutz einfach notwendig ist, muß der im Bonner GG verankerte Grundsatz der Frei
heit so weit eingeschränkt werden, daß den Jugendlichen kein vermeidbarer Schaden zugefügt 
wird. Der Jugendliche ist nun einmal nicht so reif, daß ihm alles zugemutet werden kann, was dem 
»normal empfindenden Menschen« im Sinn~ des Erwachsenenrechtes - auch diesem wahrlich nicht 
immer leicht und folgenlos - zugemutet werden kann. 

Vollends heute sollte das, was in der Erwachsenenwelt, der zwei Kriege und technische Zivilisation 
Herz- und Gemütskräfte weithin abgestumpft haben, an Vergröberungen des gesamten Lebens
stiles - wir sagen, trotz allem, leider Gottes! - üblich geworden, nicht einfachhin bedenkenlos der 
Jugend zugemutet werden; solche Stumpfheit des Empfindens ist allzurasch und gedankenlos geneigt, 
die Jugendlichen mit diesen Vergröberungen zu beglücken, und von solcher Armut oder gar Roheit 
des Empfindens aus zu beurteilen, was »der Jugend nicht schaden kann«, was ihr »ohnehin nicht 
erspart werden kann«. 

Gerade erfahrene Jugendrichter und Heilerzieher wissen darum, daß die heutige Jugend keine 
»normale«, sondern eine »ungewöhnliche« ist, daß sie zu 75 bis 80% als »gefährdete Jugend« zu 
betrachten ist, eine Jugend also, die in der normalen Entfaltung der Sozialgesinntheit anormal 
bedroht ist. Clostermann u. a. charakterisieren diese Jugend so: eine kleine Schar (10 bis 150/0) 
von »festen«, ziel bewußten, selbständigen, strebsamen jungen Menschen, von denen man für später 
Bestes erwarten kann; ihnen gegenüber die (ebenfalls 10 bis 15%) »Verzweifelten«, weithin schon 
Gestrandeten; dazwischen die (70 bis 80%) Schwankenden, die von sich aus allein nicht durchhalten 
können, die stark suggerierbar sind, die vor dem vermeidbaren Ärgernis wirklich geschützt werden 
müssen. Diese »Reiz- und Abgleit-Bereiten« dürfen unter keinen Umständen ver m eid bar e n 
s t ä r k e ren Reizen ausgesetzt werden; und gerade für diese sind aufdringliche Propaganda des 
Sexualismus, sind Schmutz und Schund, zu früher Alkohol- und Nikotingenuß, zu frühe Tanzorgien 
und verfrühte geschlechtliche Erlebnisse von schlechthin zerstörerischem Einfluß (es ist ein echter 
» Teufelskreis«: weil die äußeren Verhältnisse erschüttert sind, steigt stündlich der Prozentsatz 
dieser Gefährdeten, und weil deren Zahl so groß ist, wirken die äußeren Verhältnisse und Reize 
immer verheerender). Solcher Jugendschutz durch alle Instanzen (Pädagogik, Berufsethos, Politik) 
meint nicht so sehr die schon Kriminellen, sondern die Haltlosen, Kriminell-Bereiten, die man in 
vielen Fällen tatsächlich halten kann durch Hinwegnahme oder wenigstens Minderung der Reize. 
Solcher Jugendschutz wird nicht primär als notwendig erwiesen durch die Kosten, die beim Ein
greifen hinterher ins Ungemessene steigen, wohl aber von der echten Verantwortung der Er
wachsenenwelt und des von ihr getragenen und gebildeten Staates für ihr und sein kostbarstes Gut, 
die Jugend, der - soweit dies eben heute überhaupt möglich ist-ungesunde Wachstumsbedingungen 
gemindert, günstige vermehrt werden müssen. 
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Voraussetzung einer Wirksamkeit selbst der besten Gesetze zum Schutze der Jugend in der 
öffentlichkeit ist freilich die Schaffung einer echten öffentlichen Meinung gerade auf dem Gebiete 
der Volkssittlichkeit, in der ein Abscheu gegen die einseitige Verherrlichung des Körperlichen, Ani
malischen, Materiellen, gegen die immer stärkere Neigung unserer Zivilisation zum Exhibitionismus 
des gesamten Lebens u. ä. erwachsen müßte. 

Die Politik kommt um negative Maßnahmen des Verbotes nicht herum; freilich sollten diese Ver
bote wenigstens von der pars sanior innerhalb des Volkes in deren positivem Ziel, in ihrer Not
wendigkeit begriffen werden (weshalb dieser Volks teil nicht immer neu öffentlich diskriminiert 
werden dürfte). 

Freilich darf die staatliche Hilfe bei negativen Maßnahmen nicht stehenbleiben, sondern muß in 
aller Gesetzgebung zugunsten der Jugendlichen (wozu alle Maßnahmen zur Stabilisierung der 
Familie hinzugehören) positive 'Maßnahmen mitergreifen, deren eine Fülle von allen fachlich 
zuständigen Kreisen schon in Vorschlag gebracht und in die Tagesdiskussion geworfen wurden. Es 
sei allein an die segensreiche Wirkung so mancher Jugendschutzwoche erinnert, bei deren Durch
führung private und öffentliche Stellen und Persönlichkeiten in rechter Weise zusammenwirkten. 

über die heilenden Aufgaben an der kriminell auffällig gewordenen Jugend 
gab diese Tagung genügend Aufschluß. Eingeschärft sei nur noch einmal die GrundeinsteIlung des 
Verstehens vor aller Verurteilung, die allein dieser Jugend Gerechtigkeit widerfahren läßt. Es tröstet, 
daß gerade die Wissenschaftler immer wieder auf eine wirkliche Persönlichkeitserforschung, auf rechte 
Diagnose drängen, die allein die Heilungsmittel abzuwägen und die Prognose zu stellen ermöglicht; 
es tröstet, daß gerade solche gewissenhafte Untersuchung 85% jugendlicher Rechtsbrecher als sog. 
»Pseudokriminelle« ansieht, für. deren völlige Wieder eingliederung in die Gesellschaft freilich gerade 
die Menschen entscheidende Verantwortung tragen, die in dieser Zeit amtlich 
mit ihn e n zu tun hab e n. Alle jene Männer und Frauen, die mit einem auffällig gewordenen 
Jugendlichen zunächst zu tun haben, entscheiden durch ihr Verhalten weithin darüber, wie es weiter
geht. Väterlicher Ernst und mütterliche Güte müßten sich hier einen; vor allem müßte hier aller 
Erwachsenen-Pharisäismus fernbleiben, der den Jugendlichen verstockt und vertrotzt. Gerade hier 
muß die Gefahr der Abstumpfung bei denen, die berufsmäßig mit solchen Menschen zu tun haben, 
beachtet werden, denn die Gefahr aller, die die Schattenseiten des Menschen zu häufig und zu nackt 
sehen, ist ein offener oder versteckter Menschenhaß. Dabei darf es nicht um ein liberalistisches »Alles 
verstehen heißt alles verzeihen« gehen, das den Täter nicht ernst nimmt. Wissen wir doch, daß 
manche Vergehen Jugendlicher geradezu Strafe erzwingen wollen, die sie für andere unentdeckte 
oder unbestrafte Taten, etwa für geheime Vergehen (wie die Onanie), zu verdienen glauben. Wirk
liche Strafe, empfindliches Opfer an Habe oder Freiheit, das freilich von einem väterlichen Menschen 
einsichtig gemacht wird, kann dem Jugendlichen geradezu Weg der Wiedergewinnnung von Gerech
tigkeit, Selbstwert und sozialer Ehre werden (dafür haben wir heute - gerade durch das Wirken 
erleuchteter Jugendrichter - schon herrliche Beispiele). 

Als Theologen sei mir noch ein kurzes Wort über die Hilf sm ö gl ich k e i t end e reh r ist
lichen Religion in dieser wichtigen Aufgabe gestattet. Das Christentum hat, wie schon 
angedeutet, ein wirkliches Menschenbild einzubringen, das über ein natürliches hinaus dem zu
ständigen Erwachsenen wie dem anvertrauten Jugendlichen wichtige Haltungen aufzeigt und 
gnadenhaft vermittelt. 

Ich denke etwa an die biblische Botschaft von der Würde des Kindes und den Pflichten der Er
wachsenen ihm gegenüber. Das sog. »Kinderschutz-Kapitel« des Evangeliums (Matth. 18) enthält den 
bekannten Vers (17): » Wehe der Welt um der Ärgernisse willen! Es müssen zwar Ärgernisse 
kommen; doch wehe dem Menschen, durch den das Ärgernis kommt«. 

Es ist nicht der Wille des Vaters, daß eines von diesen Kleinen verloren geht. Deshalb auch das 
scharfe Wort der Verurteilung für den Ärgernisgeber; daneben aber steht auch das Wort von den 
schützenden Engeln, die Unschuld und Würde des Kindes bewahren und die menschlichen Schützer 
an ihre ernsthafte Aufgabe mahnen. Kinder- und Jugendschutz wird hier zum strengen Gesetz des 
Reiches Gottes, in dem jedes Kind und jeder Jugendliche nicht nur als Geschöpf Gottes, sondern als 
Bruder und Schwester des Gottmenschen gesehen wird; denn }} wer eines dieser Kleinen in meinem 
Namen aufnimmt, der nimmt mich auf«. Solche Worte und Forderungen der Schrift sind nicht 
gefühlsselig gemeint, da das Evangelium auch um die Kinderfehler weiß; aber sie verankern das 
»reverentia puero!«, die Forderung, dem Kinde Gerechtigkeit und Liebe zuteil werden zu lassen in 
der Gesamtaufgabe des priesterlichen Menschen, sich helfend und erbarmend dem »Jammer aller 
Kreatur« zuzuneigen. Das Evangelium weiß sogar von der erbarmenden und verzeihenden Liebe 
gegenüber dem verirrten Menschen, den es zurechtzuweisen, zurückzuholen und zurechtzulieben gilt. 
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Der Realismus des Evangeliums weiß um die Gefährdung des Menschen, auch um bösen Willen, 
um die Unmöglichkeit hienieden, alles Unrecht an Menschen und von Menschen zu verhindern, um 
unvermeidbares Schuldigwerden, um immer neu aufflackerndes Krgernis. Aber obwohl die Botschaft 
den Christen vor jeder utopischen Hoffnung, schon vor utopischer Zielsetzung aller menschlichen 
Bemühung bewahrt und direkt warnt, verpflichtet sie gleichzeitig zum Einsatz aller Kräfte, um 
wenigstens den einen oder andern davor zu bewahren, daß er »unter die Räuber« (vgl. Luk. 10) falle 
und dem einen und andern der »unter die Räuber« Gefallenen tatkräftig zu helfen. So sieht das 
Evangelium gleichzeitig alle mensdlliche Bemühung um die Jugend, ja die Welt, als S y m pt 0 m kur 
an und hält eine Radikalkur für diese Zeitlichkeit für unmöglich, es verpflichtet jedoch alle Menschen 
des guten Willens täglich an ihrer Stelle zu Bereitschaft und Tatkraft zu solcher Symptomkur - bei 
klarer Einsicht, daß es sich nur um eine solche handelt - damit wenigstens vermeidbares Krgernis 
vermieden und die Opfer des unvermeidbaren menschliche Hilfe erfahren, damit die, die man aus 
dieser Welt nicht hinwegnehmen kann, möglichst vor dem personalen Bösen bewahrt werden (vgl. 
Joh. 17, 15). 

Für den, der solche Botschaft gläubig ergreifen und zur Grundlage seines beruflichen Helfens 
machen kann, erwachsen hier also zusätzliche Kräfte der Gerechtigkeit, Liebe und Zuversicht. Der 
nur dem Humanum vertraut, mag sich trösten, daß dieses in unseren Regionen einstweilen immer 
noch von jenen christlichen Kräften mitgespeist ist, die mit ihm durch lange Zeit in eheähnlicher 
Vermählung geeint waren. Immer geht es um die Kraft, bei allem Realismus der Beurteilung der 
Wirklichkeit die tapfere Bereitschaft und die Fähigkeit des Herzens zu bewahren, allen anderen 
Erfahrungen zum Trotz an den Menschen und seine Heilbarkeit zu glauben, sich in aller Enttäuschung 
nicht zu verhärten, das größere Herz, den größeren Glauben und die größere Liebe zu bewahren. 

Es ist eine schwere Aufgabe, aber darin wurzelt doch auch die Würde einer jeden qualifizierten 
Verantwortung innerhalb der öffentlichkeit, vorab für deren immer noch bestes Gut: seine Jugend. 
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